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Kurzfassung

Das derzeit in Österreich geltende Urheberrechtsgesetz trat in seiner Stammfassung be-
reits 1936 in Kraft. Die Wurzeln unseres Urheberrechts reichen zurück bis ins späte 19.
Jahrhundert. Durch die fortschreitende ’Digitalisierung’ der Gesellschaft, insbesondere
aufgrund des Internets, gewinnt das fast 80 Jahre alte Urheberrecht dennoch täglich an
Bedeutung und entwickelt sich zu einem zentralen Rechtsgebiet.

Die Arbeit beginnt damit, die historische Entwicklung des österreichischen Urheber-
rechts vom Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zur aktuellen Rechtslage zu analysieren.
Anschließend wird aufgrund der Betrachtung internationaler Urheberrechtsnormen bzw.
jüngster ausländischer Gesetzesvorschläge ein Ausblick über mögliche zukünftige Ent-
wicklungen des Urheberrechts gegeben.

Im zweiten Abschnitt werden gängige Internettechnologien betrachtet, die Heraus-
forderungen für das Urheberrecht darstellen. Neben einer Betrachtung der technischen
Funktionsweise der vorgestellten Technologien werden immer auch deren spezifische
rechtliche Aspekte behandelt.

Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen des Er-
werbs von Werken im Internet. Weiters wird auf die Verwertung von Urheberrechten im
Internet eingegangen, wobei neben dem Vertrieb von Lizenzen auch auf die unter Um-
ständen lukrative massenhafte Abmahnung von vermeintlichen Urheberrechtsverletzern
eingegangen wird.



Abstract

The current austrian copyright law came into force in 1936. The history of copyright law
in Austria even dates back to the late 19th century. Due to the ongoing ’digitalization’
of the daily life, especially because of the internet, the almost 80 year old copyright law
now gains importance every day and develops into a central element of the legal system.

This document starts by analyzing the development of the Austrian copyright law
from the end of the 19th century till today. After that it gives a forecast of possible
future developments by examination of foreign copyright laws or drafts for foreign or
international copyright laws/treaties.

The second chapter deals with current internettechnologies, which are a challenge for
outdated copyright laws. These technologies are analyzed not only technically but also
from the legal point of view.

The third chapter illustrates the legal framework to ’purchase’ works on the internet.
Furthermore, this chapter deals with the economic dimension and its legal implications.



Danksagung

Im Besonderen bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Markus Haslinger und Frau Mag.
Anja Trevisani.

Bei Ersterem nicht nur für seine kontinuierliche Betreuung, die es mir ermöglicht hat,
diese Arbeit nach meinen Vorstellungen zu realisieren, sondern auch für seine Bemü-
hungen, dieser Arbeit zu einem angemessenen fachlichen und sprachlichen Niveau zu
verhelfen.

Bei Letzterer, da sie sich bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit der Arbeit aus-
einandergesetzt und wertvolle Inputs geliefert hat.

Widmung

Meiner Familie gewidmet, die mich bedingungslos um meiner selbst willen unterstützt.



Inhaltsverzeichnis 6

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 13
Lizenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

I. Rechtliche Grundlagen 15

1 ’Raubkopierer sind Verbrecher’? 15
1.1 Einleitung - persönliche Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Wer oder was ist ein ’Raubkopierer’? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3 Raub - strafrechtlich betrachtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4 Sind ’Raubkopierer’ Verbrecher? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.4.1 Österreichische Rechtslage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4.2 Deutsche Rechtslage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.5 Auch ’Raubkopiererinnen’ sind Verbrecherinnen . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.6 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2 Das österreichische Urheberrechtsgesetz 24
2.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2 Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.2.1 Urheberrechtsgesetz 1846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.2 Urheberrechtsgesetz 1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2.3 Urheberrechtsgesetz 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2.4 Die wichtigsten Novellen des Urheberrechtsgesetzes 1936 . . . . . . 32

2.2.4.1 Urheberrechtsgesetznovelle 1972 . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.4.2 Urheberrechtsgesetznovelle 1980 . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.4.3 Urheberrechtsgesetznovelle 1993 . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.4.4 Urheberrechtsgesetznovelle 1996 . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.4.5 Urheberrechtsgesetznovelle 1997 . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.4.6 Urheberrechtsgesetznovelle 2003 . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.4.7 Urheberrechtsgesetznovelle 2005 . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.4.8 Urheberrechtsgesetznovelle 2006 . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.4.9 Urheberrechtsgesetznovelle 2009 . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.4.10 Urheberrechtsgesetznovelle 2013 . . . . . . . . . . . . . . 46

2.3 Aktuelle Rechtslage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.1 Schutzgegenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.3.1.1 Eigentümlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.1.2 Geistige Schöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.3.1.3 Kein Schutzgegenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.3.1.4 Werke der Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.3.1.5 Werke der Tonkunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.3.1.6 Werke der bildenden Künste . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.3.1.7 Werke der Filmkunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.3.1.8 Bearbeitungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3.1.9 Sammelwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.3.2 Urheber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3.3 Urheberrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.3.3.1 Verwertungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.3.3.2 Vervielfältigungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58



Inhaltsverzeichnis 7

2.3.3.3 Verbreitungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3.3.4 Vermieten und Verleihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.3.3.5 Senderecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.3.3.6 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht . . . . . . 60
2.3.3.7 Zurverfügungstellungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.3.4 Beschränkungen der Verwertungsrechte . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3.4.1 Freie Werknutzungen im Interesse der Rechtspflege und

der Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3.4.2 Flüchtige und begleitende Vervielfältigungen . . . . . . . 62
2.3.4.3 Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch

- Das Recht auf ’Privatkopie’ . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3.4.4 Berichterstattung über Tagesereignisse . . . . . . . . . . 69
2.3.4.5 Behinderte Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.3.4.6 Freie Werknutzungen an Werken der Literatur . . . . . . 70
2.3.4.7 Freie Werknutzungen an Werken der Tonkunst . . . . . . 73
2.3.4.8 Freie Werknutzungen an Werken der bildenden Künste . 75
2.3.4.9 Schutz geistiger Interessen bei freien Werknutzungen . . . 77

2.3.5 Dauer des Urheberrechtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.3.5.1 Werke der Literatur, der Tonkunst und der bildenden

Künste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.3.5.2 Filmwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.3.5.3 Berechnung der Schutzfristen . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2.3.6 Verwandte Schutzrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.3.6.1 Schutz der Vorträge und Aufführungen von Werken der

Literatur und der Tonkunst . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.3.6.2 Schutz von Lichtbildern, Schallträgern, Rundfunksendun-

gen und nachgelassenen Werken . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3.6.3 Geschützte Datenbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.3.6.4 Brief- und Bildnisschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2.3.7 Rechtsdurchsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.3.7.1 Zivilrechtliche Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.3.7.2 Strafrechtliche Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

2.3.8 Anwendungsbereich des Gesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

3 Jüngere rechtliche Entwicklungen 96
3.1 Leerkassettenvergütung für Festplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.2 3-Strikes-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.2.1 Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.2.1.1 Hadopi Logo Fauxpas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.2.2 Großbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.2.3 Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.2.3.1 Fauxpas um Siegfried Kauder . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.2.4 Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

3.2.4.1 Präventive Filtermaßnahmen gegen Urheberrechtsverstöße105
3.2.5 Neuseeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.2.6 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

3.3 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.3.1 Verhandlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110



Inhaltsverzeichnis 8

3.3.2 Befürchtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.3.3 Finale Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

3.4 Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of In-
tellectual Property Act of 2011 - PROTECT IP Act of 2011 (PIPA) und
Stop Online Piracy Act (SOPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.4.1 Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.4.2 Proteste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

II. Technische Möglichkeiten 117

4 Peer-to-Peer Filesharing 117
4.1 Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.2 Rechtliche Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.3 Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

4.3.1 1. Generation - Napster (Zentralisiertes Netzwerk) . . . . . . . . . 118
4.3.2 2. Generation - Dezentrales Netzwerk . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4.4 BitTorrent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.4.1 Funktionsweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.4.2 Seeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.4.3 Torrent-Datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

4.4.3.1 Erstellung und Verteilung von Torrent-Dateien . . . . . . 126
4.4.3.2 Magnet Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

4.4.4 Tracker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.4.4.1 Multiple Tracker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.4.4.2 Peer Exchange (PEX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.4.4.3 Distributed hash table (DHT) . . . . . . . . . . . . . . . 130

4.4.5 The Pirate Bay (TPB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.4.5.1 Der Pirate Bay Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.4.5.2 Die Zukunft der Pirate Bay . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5 Filehoster 144
5.1 Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.2 Rechtliche Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.3 Finanzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.4 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5.4.1 Filehoster-Partnerprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.4.2 Zugang zu Filehoster-Dateien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.4.3 Filehoster-Suchmaschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.4.4 Technische Aspekte beim Hochladen von Dateien . . . . . . . . . . 148
5.4.5 Technische Aspekte beim Herunterladen von Dateien . . . . . . . . 149

5.5 RapidShare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.5.1 Rechtsstreit mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs-

und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) . . . . . . . . . 150
5.5.1.1 Einstweilige Verfügung 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.5.1.2 Berufungsverfahren gegen die einstweilige Verfügung . . . 152
5.5.1.3 Negative Feststellungsklage . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

5.5.2 Weitere Verfahren betreffend einstweilige Verfügungen . . . . . . . 156
5.5.2.1 Prüfungspflicht bereits vor dem Hochladen . . . . . . . . 156
5.5.2.2 Revision an den Bundesgerichtshof . . . . . . . . . . . . . 158
5.5.2.3 Keine Haftung als Störer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158



Inhaltsverzeichnis 9

5.5.3 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6 Streaming 162
6.1 Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.2 Rechtliche Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.3 Vervielfältigung von Streams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.4 Fallbeispiel - Kino.to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

6.4.1 Websperren gegen Urheberrechtsverletzungen . . . . . . . . . . . . 164
6.4.1.1 Rechtsgrundlage der Sperre von Kino.to . . . . . . . . . . 165
6.4.1.2 Technische Details zu Internetsperren . . . . . . . . . . . 172

6.4.2 Polizeiliche ’Schließung’ von Kino.to . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.5 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

7 Googles Rolle bei Urheberrechtsverletzungen 176
7.1 Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
7.2 Rechtliche Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
7.3 Beschränkungen des Suchdienstes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

7.3.1 Autocomplete- und Instantdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
7.3.2 Löschung von Suchergebnissen Dritter . . . . . . . . . . . . . . . . 178

7.4 YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
7.4.1 Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

7.4.1.1 Google Videos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
7.4.2 YouTube Nutzungszahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
7.4.3 Finanzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
7.4.4 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen . . . . . . . . . . . . . . 185

7.4.4.1 Rechtsstreit mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs-
und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) . . . . 186

7.5 Google Bildersuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.5.1 Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.5.2 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen . . . . . . . . . . . . . . 191

7.6 Google Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
7.6.1 Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
7.6.2 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen . . . . . . . . . . . . . . 194

7.6.2.1 Urheberrechtsklage in Frankreich . . . . . . . . . . . . . . 194
7.7 Google Street View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

7.7.1 Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.7.2 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen . . . . . . . . . . . . . . 196

8 Online-Videorekorder 198
8.1 Allgemeine Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8.2 Rechtliche Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

8.2.1 Rechtliche Auseinandersetzungen in Deutschland . . . . . . . . . . 199

III. Wirtschaftliche Aspekte 201

9 Können Werke (online) ’gekauft’ werden? 201
9.1 Rechtliche Grundlagen des Kaufes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
9.2 Analyse verschiedener Lizenzbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

9.2.1 Umfang von Lizenzbestimmungen - Einschränkungen von Nut-
zungsrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203



Inhaltsverzeichnis 10

9.2.2 Technische Einschränkungen per Digital Rights Management (DRM)205
9.2.2.1 Fallbeispiel Amazon Kindle . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

9.2.3 Rechtslage beim Softwarekauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
9.2.3.1 Fallbeispiel usedSoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

9.2.4 Gebrauchtmusikhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

10 Die Unterhaltungsindustrie in Zahlen 215
10.1 Entwicklung des digitalen Musikmarkts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
10.2 Entwicklung des digitalen Filmmarkts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

11 Sekundärwirtschaft 221
11.1 Deutsche Rechtslage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Fazit 224

Anhang 225
A. Weiterführende Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Beschreibung diverser Google-Dienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Autocomplete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Google Instant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Hu-
mans Apart (CAPTCHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
reCAPTCHAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Detailaufbau einer Torrent-Datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Download eines aktuellen Kinofilms bei RapidShare . . . . . . . . . . . . 231
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfälti-

gungsrechte (GEMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Kritikpunkte an der GEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Kurzanleitung zum Herunterladen eines Streams . . . . . . . . . . . . . . 234
MPEG-1 Audio Layer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Umgehung von ’Zensur’-Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Verein für Anti-Piraterie der Film- und Videobranche . . . . . . . . . . . 239
Zukunft Kino Marketing GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

B. Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
C. Online-Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
D. Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
E. Tabellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
F. Zusätzliche Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

E-Mail-Korrespondenz mit AUSTRO-MECHANA, die Festplattenabgabe
betreffend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Justizgesetzsammlung 1846/992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Lizenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Reichsgesetzblatt 197/1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Tarifentwicklung der Reprographievergütung . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Timeline österreichischer Urheberrechtsverschärfungen . . . . . . . . . . . 339
ubuntu-9.10-alternate-amd64.iso.torrent-Datei . . . . . . . . . . . . . . . . 340



Abkürzungsverzeichnis 11

Abkürzungsverzeichnis

ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch - JGS 946/1811

ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen

APA Austria Presse Agentur

ASFINAG Autobahnen- und Schnellstrassen Finanzierungs-Aktiengesellschaft

BGB (deutsches) Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz - BGBl 1/1930

CAPTCHA Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans
Apart

DHT Distributed hash table

dpa Deutsche Presse-Agentur

DRM Digital Rights Management

dStGB (deutsches) Strafgesetzbuch

dUrhG (deutsches) Urheberrechtsgesetz

ECG Bundesgesetz, mit dem bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts-
und Rechtsverkehrs geregelt werden (E-Commerce-Gesetz) - BGBl I 152/2001

ECG-RL Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr
E-Commerce-RL 2000/31/EG

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

EuGH Europäischer Gerichtshof

fUrhG Code de la propriété intellectuelle

GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungs-
rechte

GVU Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e. V.

HDF Hauptverband Deutscher Filmtheater



Abkürzungsverzeichnis 12

IFPI International Federation of the Phonographic Industry

IKEV Investitionskostenersatzverordnung - BGBl II 107/2012

Info-RL Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft Info-RL 2001/29/EG

ISPA Internet Service Providers Austria

MP3 MPEG-1 Audio Layer 3

OLG Oberlandesgericht

OGH Oberster Gerichtshof

PEX Peer Exchange

PIPA Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual
Property Act of 2011 - PROTECT IP Act of 2011

SCHUFA Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung

SOPA Stop Online Piracy Act

StGB Strafgesetzbuch - BGBl 60/1974

StPO Strafprozeßordnung 1975 - BGBl 631/1975

TKG 2003 Telekommunikationsgesetz 2003 - BGBl I 70/2003

TPB The Pirate Bay

UrhG Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und
über verwandte Schutzrechte BGBl Nr 111/1936 idF BGBl I 58/2010

UrhG 1846 Gesetz zum Schutze des literarischen und artistischen Eigenthumes gegen
unbefugte Veröffentlichung, Nachdruck und Nachbildung. - JGS 1846/992

UrhG 1895 Gesetz vom 26. December 1895, betreffend das Urheberrecht an Werken der
Literatur, Kunst und Photographie. - RGBl 197/1895

UrhG 1936 Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst
und über verwandte Schutzrechte - BGBl Nr 111/1936

VAP Verein für Anti-Piraterie der Film- und Videobranche
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Einleitung

Ursprünglich sollte das Urheberrecht Investitionen in teure, zur Vervielfältigung von
Druckwerken benötigte Maschinen schützen. Erst später kam der Gedanke auf, dass
eigentlich die Leistung von Künstlern zu schützen ist. Die finanzielle Verwertung des
Werkes ist daher aus historischer Perspektive lediglich ein (Neben-)Aspekt des Urheber-
rechts. Dennoch entsteht heutzutage der Eindruck, dass das Urheberrecht fast ausschließ-
lich dem Schutz bzw. der Geltendmachung von Verwertungsrechten dient. Der Schutz
der geistigen Leistung von Künstlern gerät immer mehr in den Hintergrund und dient
lediglich der Argumentation, um Schutz- bzw. Verwertungsfristen zu verlängern oder
strengere Strafen gegen diejenigen, die Werke vervielfältigen, ohne die entsprechenden
Verwertungsrechte zu besitzen, zu fordern. Das Verhältnis zwischen Schwere der Rechts-
verletzung und Strafe ist dabei völlig aus dem Gleichgewicht geraten, sodass bereits bei
kleinen Verstößen gegen das Urheberrecht äußerst hohe Strafen bis hin zum Ausschluss
aus dem Internet drohen.

Das Urheberrecht hinkt dem technischen Fortschritt hinterher. Jeder neuen techni-
schen Errungenschaft folgte früher oder später eine Novellierung des Urheberrechtsgeset-
zes. Während zur Zeit des ursprünglichen Verfassens des Urheberrechtsgesetzes Tonfilme
den Höhepunkt der technischen Entwicklung darstellten, gilt es heute, die Herausforde-
rungen des Web 2.0 zu meistern. Noch nie war es so einfach, Werke zu tauschen, zu
kopieren oder gemeinsam im Internet zu bearbeiten bzw. überhaupt erst zu erschaf-
fen. Bei weitem ist nicht jedes Kopieren oder Verwenden eines fremden Werkes illegal,
dennoch zeichnen Rechtevertreter Bilder von schwerstkriminellen ’Raubkopierern’, die
hungernden Künstlern die Butter vom Brot stehlen. Durch die rasche, unaufhaltsame
Entwicklung des technischen Fortschritts erscheinen die Bemühungen der Unterhaltungs-
industrie, diesen aufzuhalten, dennoch oftmals wie ein Kampf gegen Windmühlen. Doch
auch für die Rechtsprechung wird es immer schwerer, die Regeln, die vor knapp 80 Jahren
zum Schutz von ’Filmrollen’ entwickelt wurden, auf das Web 2.0 anzuwenden.

Gleichzeitig eröffnet das Internet völlig neue Märkte und Geschäftsmodelle. Wie sich
anhand der Erfahrungen der Musikindustrie gezeigt hat, wird die Nachfrage (sofern die
Unterhaltungsindustrie nicht bereit ist, diese zu bedienen) genau wie in der Waren-
wirtschaftswelt durch einen ’illegalen’, von Tauschbörsen, Filehostern und Streaming-
dienstanbietern dominierten ’Schwarzmarkt’ bedient. Hätte die Musikindustrie die Zeit
und die Ressourcen, die sie für den ’Kampf gegen das Internet’ aufgewendet hätte, in die
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle investiert, hätte sie bereits früher erkannt, dass das
Internet ein Segen ist. Die Zukunft wird zeigen, wie die Filmbranche auf das Internet
reagiert - die Nachfrage nach deren Angeboten besteht zweifellos bereits.

Diese Arbeit beschäftigt sich anfangs mit der Entwicklung des Urheberrechts von der
Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur aktuellen Rechtslage. Aufgrund von internationalen
Normierungsinitiativen wird anschließend versucht, einen Ausblick zu geben, in welche
Richtung sich das Urheberrecht zukünftig entwickeln wird. Danach werden die derzeit
populärsten Methoden vorgestellt, mit denen im Internet gegen das Urheberrecht versto-
ßen werden kann. Neben einer Betrachtung der unterschiedlichen Technologien werden
diese immer auch von ihrer rechtlichen Seite analysiert. Abgeschlossen wird die Arbeit
mit einer Betrachtung der wirtschaftlichen Bedeutung des Urheberrechts bzw. von Ur-
heberrechtsverletzungen.
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Lizenz

Diese Arbeit baut auf dem aktuellen Wissensstand unserer Gesellschaft auf und konnte
lediglich aufgrund der Ideen, Gedanken und Ausführungen der in den Quellen genann-
ten Personen entstehen. Wäre der Urheberrechtsschutz dabei absolut, hätte diese Arbeit
nicht entstehen können. Nur aufgrund der Beschränkung der Urheberrechte - durch Be-
stimmungen über Zitate - war es möglich diese Arbeit zu verfassen. Durch die Auswahl
der Themen, deren Zusammenstellung, die Verknüpfung der verwendeten Quellen sowie
die Interpretation dieser Quellen durch mich ist aus vorhandenem Material eine neue,
eigentümliche geistige Schöpfung - ein neues Werk - und somit neues Wissen entstanden.

Um dieses Wissen - dieses Werk - möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen,
ist diese Arbeit unter unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung-

Nicht-kommerziell 3.0 Österreich zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen,
konsultieren Sie http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/ oder wen-
den Sie sich brieflich an Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain
View, California, 94041, USA.

Es ist somit gestattet dieses Werk für nicht kommerzielle Zwecke zu vervielfältigen,
zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen sowie Abwandlungen und Bearbeitungen
herzustellen, solange ich als Autor genannt werde. Die kommerzielle Nutzung dieser
Arbeit ist ohne meine ausdrückliche Einwilligung ausgeschlossen.

Die wichtigsten Bestimmungen des Lizenzvertrags sind unter http:
//creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/ abrufbar, der ausführliche
Lizenztext befindet sich unter http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/3.0/at/legalcode sowie ab Seite 319 bei den weiterführenden Informationen.

DIE RECHTE DER IN DIESER ARBEIT ZITIERTEN ODER ERWÄHNTEN WER-
KE SOWIE DIE RECHTE AN WERKEN, DIE IN EINER SONSTIGEN ART ER-
WÄHNT WERDEN, SIND AUSDRÜCKLICH NICHT VON DIESER LIZENZ ER-
FASST. SÄMTLICHE RECHTE AN DEN WERKEN, DIE IN DIESER ARBEIT ALS
QUELLEN GENANNT, AUF DIE VERWIESEN WIRD ODER DIE IN SONST EI-
NER ART IN DIESER ARBEIT GENANNT WERDEN, VERBLEIBEN BEI DEN
JEWEILIGEN RECHTEINHABERN.

Abbildung 1: Creative Commons - Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung.1

1 Vollständige Bildquellenangaben zu sämtlichen Bildern siehe Abbildungsverzeichnis ab Seite: 303.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode
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I. Rechtliche Grundlagen

1 ’Raubkopierer sind Verbrecher’?

1.1 Einleitung - persönliche Motivation

"Raubkopierer sind Verbrecher"2 - dies war die Kernaussage der Ende 2003 gestarteten,
breit angelegten, gleichnamigen Werbekampagne der ZKM.3,4 Mittels Plakaten, Wer-
bespots in Kinos und im Fernsehen sowie verschiedener Werbeaktionen sollte das Ziel
erreicht werden, "die öffentliche Diskussion rund um das Thema ’Raubkopieren’ anzu-
regen und das fehlende Unrechtsbewusstsein des Endverbrauchers zu schärfen"5.6

Die Werbespots und Plakatmotive waren dabei, der ZKM nach, "drastisch-humorvoll"7

beziehungsweise "durchaus provokant und aggressiv"8.9,10 Der Zentralverband der deut-
schen Werbewirtschaft hielt die Kampagne "in höchstem Maße für fragwürdig"11 - "für
den Virtuellen Ortsverein der SPD"12 war diese sogar "menschenverachtend"13.14,15

2 Bildunterschrift der Werbeplakate der Zukunft Kino Marketing GmbH (ZKM)
3 Zukunft Kino Marketing GmbH: Wir über uns. �URL: http://www.hartabergerecht.de/index.php?id=4� – Zugriff am 2009.11.30.
4 Informationen über die ZKM und deren Mitglieder finden sich bei den weiterführenden Informationen auf Seite 239.
5 Zukunft Kino Marketing GmbH: Wir über uns.
6 Zukunft Kino Marketing GmbH: Wir über uns.
7 Zukunft Kino Marketing GmbH: Wir über uns.
8 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: "Raubkopierer sind Verbrecher": Filmindustrie und eBay gemeinsam auf der

Jagd. 05 2005 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Raubkopierer-sind-Verbrecher-Filmindustrie-und-eBay-gemeinsam-
auf-der-Jagd-158122.html� – Zugriff am 2009.30.11.

9 Zukunft Kino Marketing GmbH: Wir über uns.
10 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: "Raubkopierer sind Verbrecher": Filmindustrie und eBay gemeinsam auf der

Jagd.
11 Krempl, Stefan/Kuri, Jürgen: Werbeverband hält Kampagne gegen Raubkopierer für äußerst fragwürdig. 12 2003

�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Werbeverband-haelt-Kampagne-gegen-Raubkopierer-fuer-aeusserst-fragwuerdig-
89641.html� – Zugriff am 2009.30.11.

12 Volker Zota - heise online: SPD-Arbeitskreis: Filmindustrie zeigt menschenverachtendes Weltbild. 12 2003 �URL: http://
www.heise.de/newsticker/meldung/SPD-Arbeitskreis-Filmindustrie-zeigt-menschenverachtendes-Weltbild-89545.html?view=print� –
Zugriff am 2009.30.11.

13 Volker Zota - heise online: SPD-Arbeitskreis: Filmindustrie zeigt menschenverachtendes Weltbild.
14 Krempl/Kuri: Werbeverband hält Kampagne gegen Raubkopierer für äußerst fragwürdig.
15 Volker Zota - heise online: SPD-Arbeitskreis: Filmindustrie zeigt menschenverachtendes Weltbild.

http://www.hartabergerecht.de/index.php?id=4
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Raubkopierer-sind-Verbrecher-Filmindustrie-und-eBay-gemeinsam-auf-der-Jagd-158122.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Raubkopierer-sind-Verbrecher-Filmindustrie-und-eBay-gemeinsam-auf-der-Jagd-158122.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Werbeverband-haelt-Kampagne-gegen-Raubkopierer-fuer-aeusserst-fragwuerdig-89641.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Werbeverband-haelt-Kampagne-gegen-Raubkopierer-fuer-aeusserst-fragwuerdig-89641.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/SPD-Arbeitskreis-Filmindustrie-zeigt-menschenverachtendes-Weltbild-89545.html?view=print
http://www.heise.de/newsticker/meldung/SPD-Arbeitskreis-Filmindustrie-zeigt-menschenverachtendes-Weltbild-89545.html?view=print
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Abbildung 2: Raubkopierer sind Verbrecher, Plakat.

Abbildung 2 zeigt ein Plakat zu einem besonders kontroversen Werbespot, in wel-
chem ’Raubkopierern’ eine homosexuelle Vergewaltigung als harte, aber gerechte Strafe
suggeriert wird.16,17 Neben der Bildunterschrift bringt dies auch der Domainname der
Werbekampagne - http://www.hartabergerecht.de - zum Ausdruck.

16 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Filmindustrie nimmt weibliche Online-Piraten ins Visier. 03 2005
�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Filmindustrie-nimmt-weibliche-Online-Piraten-ins-Visier-141182.html� – Zugriff
am 2010.10.22.

17 Volker Zota - heise online: SPD-Arbeitskreis: Filmindustrie zeigt menschenverachtendes Weltbild.

http://www.hartabergerecht.de
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Filmindustrie-nimmt-weibliche-Online-Piraten-ins-Visier-141182.html
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Der österreichische Gesetzgeber hat eine andere Vorstellung von Gerechtigkeit als die
ZKM und sieht selbst für gewerbsmäßig (in der Absicht, sich damit fortlaufende Einnah-
men zu verschaffen)18 begangene Urheberrechtsverletzungen Freiheitsstrafen von maxi-
mal zwei Jahren vor.19 Vergewaltigungen werden hingegen mit Freiheitsstrafen von bis
zu fünfzehn Jahren20 bestraft und stellen somit, anders als Urheberrechtsverletzungen,
tatsächlich Verbrechen dar.21,22,23,24

Ein Ziel, das diese Kampagne (eigenen Angaben zufolge) Mitte 2005 nach nur knapp
eineinhalb Jahren jedenfalls erreicht hatte, ist, dass in der medialen Berichterstattung
der Begriff ’Raubkopierer’ den bis dahin vorherrschenden Begriff ’Filmpirat’ weitgehend
abgelöst hat.25

An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die ZKM das Rad dabei keineswegs
neu erfunden hat. Bereits in einem deutschen Wörterbuch aus dem Jahr 1997 finden
sich die Wörter "Raubdruck"26 sowie "Raubpressung"27 ("von Schallplatten"28). Der
Begriff ’Raubkopie’, der nichts anderes als eine sprachliche Anpassung an die technische
Weiterentwicklung darstellt, findet sich ebenfalls bereits in einem DUDEN aus dem Jahr
1996.29

Nach gut sechs Jahren wurde die "Raubkopierer sind Verbrecher"30-Kampagne durch
die von der ZKM bereits 2005 gestartete Kampagne "Respe c�t Copyrights - Eine Initia-
tive zum Schutz des Originals."31 ersetzt.32

Mit dieser Kampagne möchte die ZKM "Informationen liefern, Fragen rund um die
Themen geistiges Eigentum und Raubkopieren beantworten und zum Diskurs anre-
gen"33.34

18 § 70 Strafgesetzbuch - BGBl 60/1974 (StGB).
19 § 91 Abs 2a Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte

BGBl Nr 111/1936 idF BGBl I 58/2010 (UrhG).
20 § 201 Abs 2 StGB.
21 Hierbei handelt es sich um eine Gegenüberstellung von maximalen Strafrahmen. Auf die Frage ob diese angemessen, gesell-

schaftspolitisch notwendig, sinnvoll, oder gerecht sind, wird an dieser Stelle bewusst nicht näher eingegangen.
22 Ausführliche Informationen zur Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen finden sich in dem Abschnitt Sind ’Raub-

kopierer’ Verbrecher? auf Seite 20.
23 Zur Gewerbsmäßigkeit siehe Seite 90.
24 Ob diese Kampagne ihr Ziel - das ’Raubkopieren’ zu verringern - tatsächlich erreicht hat, wird im Abschnitt Die Unterhal-

tungsindustrie in Zahlen ab Seite 215 ausgeführt.
25 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: "Raubkopierer sind Verbrecher": Filmindustrie und eBay gemeinsam auf der

Jagd.
26 Lutz Mackensen: Deutsche Rechtschreibung. Orbis Verlag für Publizistik GmbH, 1987, Seite 489.
27 Lutz Mackensen: Deutsche Rechtschreibung, Seite 489.
28 Dudenredaktion; Werner Scholze-Stubenrecht, Matthias Wermke und Günther Drosdowski (Hrsg.): Duden, Rechtschrei-

bung der deutschen Sprache. Dudenverlag, 1996, Seite 607.
29 Dudenredaktion: Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, Seite 607.
30 Bildunterschrift der Werbeplakate der ZKM.
31 Über RESPE c�T COPYRIGHTS. 10 2010 �URL: http://www.respectcopyrights.de/index.php?id=133� – Zugriff am 2010.10.08.
32 Über RESPE c�T COPYRIGHTS.
33 Willkommen bei RESPE c�T COPYRIGHTS. 10 2010 �URL: http://www.respectcopyrights.de� – Zugriff am 2010.10.08.
34 Willkommen bei RESPE c�T COPYRIGHTS.

http://www.respectcopyrights.de/index.php?id=133
http://www.respectcopyrights.de
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Warum die "Raubkopierer sind Verbrecher"35-Kampagne eingestellt wurde, ist un-
klar.36 Im Ergebnis zählt, dass die Plakatmotive die in der "Respe c�t Copyrights"37

Kampagne verwendet werden, nun tatsächlich mit gutem Gewissen als humorvoll be-
zeichnet werden können.38

Abbildung 3: Parodie des Filmplakats von Fluch der Karibik.

35 Bildunterschrift der Werbeplakate der ZKM.
36 Zwei E-Mail Anfragen meinerseits an die ZKM blieben unbeantwortet.
37 Über RESPE c�T COPYRIGHTS.
38 Abbildung 3 zeigt eine humoristische Abwandlung eines Filmplakats.
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Doch selbst wenn die "Raubkopierer sind Verbrecher"39-Kampagne mittlerweile ein-
gestellt wurde, so hat diese dennoch über viele Jahre hinweg einen Slogan verbreitet, der
es verdient, näher betrachtet zu werden.

1.2 Wer oder was ist ein ’Raubkopierer’?

Bildlich betrachtet, wäre ein ’Raubkopierer’ jemand, der einem anderen in einer dunklen
Gasse auflauert, diesen bedroht oder gar Gewalt anwendet, um damit die Herausgabe
von Datenträgern zum anschließenden Kopieren zu erzwingen - die Datenträger aber
anschließend wieder an sein Opfer retourniert.

Umgangssprachlich wird unter einer ’Raubkopie’ eine widerrechtlich hergestellte Ko-
pie bezeichnet, wodurch als ’Raubkopierer’ jemand verstanden wird, der widerrechtlich
Kopien herstellt. In rechtlichem Zusammenhang betrachtet, bekommt das Wort ’Raub-
kopierer’ jedoch eine ganz andere Bedeutung.

1.3 Raub - strafrechtlich betrachtet

Der nachfolgende Abschnitt behandelt den Begriff ’Raubkopierer’ anhand der österrei-
chischen Rechtslage. Da in Deutschland, dem Ursprungsland der "Raubkopierer sind
Verbrecher"40-Kampagne, für eine Verurteilung als Räuber die selben Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, wie in Österreich, wird die deutsche Rechtslage nicht eigens betrach-
tet.41

"Raub"
42

"§ 142. (1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder durch Drohung mit ge-
genwärtiger Gefahr für Leib oder Leben (§ 89) einem anderen eine fremde
bewegliche Sache mit dem Vorsatz wegnimmt oder abnötigt, durch deren
Zueignung sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, ist mit Frei-
heitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(2) Wer einen Raub ohne Anwendung erheblicher Gewalt an einer Sache
geringen Wertes begeht, ist, wenn die Tat nur unbedeutende Folgen nach
sich gezogen hat und es sich um keinen schweren Raub (§ 143) handelt, mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen."43

39 Bildunterschrift der Werbeplakate der ZKM.
40 Bildunterschrift der Werbeplakate der ZKM.
41 Siehe § 249 (deutsches) Strafgesetzbuch (dStGB).
42 § 201 StGB.
43 § 201 StGB.
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Um einen Raub zu begehen, müssen demnach folgende Kriterien erfüllt werden:

1. "mit Gewalt gegen eine Person oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für
Leib oder Leben"44,

2. "einem anderen eine fremde bewegliche Sache wegnehmen oder abnötigen"45,

3. "mit dem Vorsatz, sich durch deren Zueignung sich oder einen Dritten unrechtmä-
ßig zu bereichern"46,

"Gewalt ist der Einsatz physischer Kraft zur Überwindung eines körperlichen Wider-
standes (Körperlichkeitstheorie). Darunter fallen Schläge, Stöße, aber auch die sofortige
Tötung des Opfers."47

Einem ’Raubkopierer’ mangelt es an Gewalt. Filme bzw. Musikstücke können (anders
als das physische Trägermaterial, auf dem diese sich befinden) nicht geraubt und schon
gar nicht ’raubkopiert’ werden.48

1.4 Sind ’Raubkopierer’ Verbrecher?

1.4.1 Österreichische Rechtslage

In Österreich werden Personen als Verbrecher bezeichnet, die eine vorsätzliche Straftat
begehen, welche mit einer mehr als dreijährigen Freiheitsstrafe bedroht ist.49 Sämtliche
anderen Straftaten stellen ’bloß’ Vergehen dar.50

Auf den ersten Blick erscheint die Unterscheidung zwischen Verbrechen und Verge-
hen unbedeutend - juristisch betrachtet, spielt diese aber eine große Rolle. Das Wort
Verbrechen soll - im Gegensatz zu Vergehen - "plakativ"51 auf den "[besonderen] Un-
wertgehalt"52 einer Tat hinweisen.53 Dies äußert sich insbesondere dadurch, dass im Falle
einer Verurteilung im Urteil explizit erwähnt werden muss, ob es sich um ein Verbre-
chen oder ein Vergehen handelt.54,55 Darüber hinaus ist die Unterscheidung zwischen
Verbrechen und Vergehen von Bedeutung, da bestimmte nachteilige Rechtsfolgen nur im
Falle der Begehung eines Verbrechens eintreten.56 So dürfen beispielsweise Mitglieder
des Nationalrates - ohne die Zustimmung des Nationalrates - nur bei "Ergreifung auf
frischer Tat bei Verübung eines Verbrechens"57 verhaftet werden.58

44 Fuchs, Helmut/Reindl, Susanne: Strafrecht Besonderer Teil I. Springer-Verlag Wien, 2007, Seite 121.
45 Fuchs/Reindl: Strafrecht Besonderer Teil I, Seite 121.
46 Fuchs/Reindl: Strafrecht Besonderer Teil I, Seite 121.
47 Fuchs/Reindl: Strafrecht Besonderer Teil I, Seite 122.
48 Mehr noch, wie später im Kapitel 9 Können Werke (online) ’gekauft’ werden? ab Seite 201 gezeigt wird, kann Musik (bzw.

können Filme) nicht einmal im traditionellen Sinn "gekauft" werden.
49 § 17 Abs 1 StGB.
50 § 17 Abs 2 StGB.
51 Fuchs, Helmut: Österreichisches Strafrecht Allgemeiner Teil I. Springer-Verlag Wien New York, 2004, Seite 69.
52 Fuchs: Österreichisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, Seite 69.
53 Fuchs: Österreichisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, Seite 69.
54 Fuchs: Österreichisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, Seite 69.
55 § 260 Abs 1 Z 2 Strafprozeßordnung 1975 - BGBl 631/1975 (StPO).
56 Fuchs: Österreichisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, Seite 69.
57 Artikel 57 Abs 2 Bundes-Verfassungsgesetz - BGBl 1/1930 (B-VG).
58 Fuchs: Österreichisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, Seite 69.
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Das österreichische Urheberrechtsgesetz sieht bei Verstößen eine maximale Höchst-
strafe von zwei Jahren vor.59 Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz stellen somit -
im Gegensatz zur Begehung eines Raubes (Strafrahmen bis zu zehn Jahre)60 - keine
Verbrechen im Rechtssinne dar.61

1.4.2 Deutsche Rechtslage

In Deutschland werden Personen, die "rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Frei-
heitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind"62, begehen ,als Verbrecher be-
zeichnet.63 Ist eine Tat hingegen "im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe
oder [...] mit Geldstrafe bedroht"64, handelt es sich um ein Vergehen.65

’Einfache’ - nicht gewerbsmäßige - Verstöße gegen das deutsche Urheberrecht wer-
den höchstens mit einer Freiheitsstrafe von "bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft"66. Werden Urheberrechtsverletzungen gewerbsmäßig begangen, droht als Höchst-
strafe eine "Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder"67 eine Geldstrafe.68

Diese Bestimmung (§ 108a dUrhG) über die "Gewerbsmäßige unerlaubte Verwer-
tung"69 ist es, auf die die ZKM durch den Hinweis, dass "Raubkopierer [...] mit Frei-
heitsentzug bis zu 5 Jahren bestraft"70 werden, die Öffentlichkeit aufmerksam machen
möchte, um "das fehlende Unrechtsbewusstsein des Endverbrauchers zu schärfen"71.

Da aber selbst bei gewerbsmäßigen Verstößen gegen das Urheberrecht Freiheitsstrafen
von bis zu fünf Jahren vorgesehen sind - also keine (wie in § 12 dStGB geforderte) Min-
deststrafe existiert, sind Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz in Deutschland ebenfalls
keine Verbrechen.72

Die Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen ist auch in Deutschland von
großer Bedeutung. So verliert beispielsweise jemand, der wegen eines Verbrechens zu
einer mindestens ein Jahr dauernden Freiheitsstrafe verurteilt wird, für fünf Jahre die
Fähigkeit "öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlan-
gen".73

59 § 91 Abs 2a UrhG.
60 § 142 StGB.
61 § 91 Abs 2a UrhG.
62 §12 Abs 1 dStGB.
63 §12 Abs 1 dStGB.
64 §12 Abs 2 dStGB.
65 §12 Abs 2 dStGB.
66 §106 Abs 1 (deutsches) Urheberrechtsgesetz (dUrhG).
67 §108a Abs 1 dUrhG.
68 §108a Abs 1 dUrhG.
69 §108a dUrhG.
70 Bildunterschrift der Werbeplakate der ZKM.
71 Zukunft Kino Marketing GmbH: Wir über uns.
72 Evrim Sen; Jan Krömer: Raubkopierer sind Verbrecher!? �URL: http://www.raubkopierer-sind-verbrecher.de/raubkopierer-

sind-verbrecher.htm� – Zugriff am 2011.10.20.
73 § 45 dStGB.

http://www.raubkopierer-sind-verbrecher.de/raubkopierer-sind-verbrecher.htm
http://www.raubkopierer-sind-verbrecher.de/raubkopierer-sind-verbrecher.htm


Auch ’Raubkopiererinnen’ sind Verbrecherinnen 22

Das bedeutet, dass jemand, der in Deutschland wegen eines Raubes (§ 249 dStGB) zur
Mindeststrafe von einem Jahr Haft verurteilt wird, die Fähigkeit verliert, ein öffentliches
Amt zu bekleiden - aber jemand, der aufgrund der gewerblichen unerlaubten Verwertung
urheberrechtlich geschützter Werke zur Höchststrafe von fünf Jahren Haft verurteilt
wird, nicht.74,75

1.5 Auch ’Raubkopiererinnen’ sind Verbrecherinnen

Damit sich auch Frauen von der ’Raubkopierer’ Kampagne angesprochen fühlen, veröf-
fentlichte die ZKM am achten März 2005 ein Plakat mit dem Slogan "Auch Raubkopiere-
rinnen sind Verbrecherinnen"76.77 Der achte März wurde dabei ganz gezielt gewählt, um
möglichst große Aufmerksamkeit zu erregen, da dieser Tag von den Vereinten Nationen
zum Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden erklärt wurde.78,79

Ob die Aktion den gewünschten Erfolg gebracht hat, kann bezweifelt werden - haben
Frauen an diesem Tag doch genug anderes, worüber sie sich Gedanken machen können.
Beispielsweise, dass sie in Deutschland selbst im Jahr 2007 immer noch durchschnittlich
23% weniger verdienten als Männer.80

1.6 Fazit

Der vorherige Abschnitt belegt, dass es, der gesetzlichen Definition des Raubes nach,
keine ’Raubkopierer’ geben kann. Darüber hinaus ist jemand, der Urheberrechtsverlet-
zungen begeht kein Verbrecher. Es stellt sich daher die Frage, warum die ZKM über Jahre
hinweg trotzdem unter großem Aufwand die Aussage "Raubkopierer sind Verbrecher"81

verbreitet hat.

Jeanette Hofmann sieht in ihrem Text "Wider die Verschwendung: Für neue Denkfigu-
ren in der Wissensregulierung"82 die Verwendung von Wörtern wie "Piraterie, Diebstahl
oder Textraub"83 im Zusammenhang mit dem Diskurs über das Urheberrecht darin ge-
geben, dass damit die "Eigentumsvorstellungen",84 wonach ein kulturelles Gut einem
einzelnen Produzenten zugeordnet werden kann und diesem damit "eigentumsähnliche
Verfügungsrechte"85 zukommen sollten, aktualisiert werden sollen.86

74 § 249 dStGB.
75 §108a dUrhG.
76 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Filmindustrie nimmt weibliche Online-Piraten ins Visier.
77 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Filmindustrie nimmt weibliche Online-Piraten ins Visier.
78 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Filmindustrie nimmt weibliche Online-Piraten ins Visier.
79 United Nations: Tag der vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. 03 2003 �URL: http://www.unis.

unvienna.org/unis/de/pressrels/2003/note237.html?print� – Zugriff am 2010.03.13.
80 Austria Presse Agentur (APA) - derStandard.at: Österreich im EU-Vergleich Vorletzter. 03 2010 �URL: http://diestandard.

at/1267132291365/Einkommensschere-Oesterreich-im-EU-Vergleich-Vorletzter� – Zugriff am 2010.03.13.
81 Bildunterschrift der Werbeplakate der ZKM.
82 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht. 04 2010 �URL: http://www.

boell.de/bildungkultur/kreativwirtschaft/kreativwirtschaft-reader-zukunft-urheberrecht-copy-right-now-8978.html�, Seite 18.
83 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 18.
84 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 18.
85 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 18.
86 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 18.

http://www.unis.unvienna.org/unis/de/pressrels/2003/note237.html?print
http://www.unis.unvienna.org/unis/de/pressrels/2003/note237.html?print
http://diestandard.at/1267132291365/Einkommensschere-Oesterreich-im-EU-Vergleich-Vorletzter
http://diestandard.at/1267132291365/Einkommensschere-Oesterreich-im-EU-Vergleich-Vorletzter
http://www.boell.de/bildungkultur/kreativwirtschaft/kreativwirtschaft-reader-zukunft-urheberrecht-copy-right-now-8978.html
http://www.boell.de/bildungkultur/kreativwirtschaft/kreativwirtschaft-reader-zukunft-urheberrecht-copy-right-now-8978.html
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"Das widerrechtliche Kopieren einer DVD unterscheidet sich demnach in seiner Trag-
weite nicht mehr von ihrer Entwendung."87 Dadurch befinden sich sämtliche "Reformi-
nitiativen"88 in Bezug auf das Urheberrecht in der "moralischen Defensive"89, sofern
diese nicht die "Stärkung von Eigentumsrechten"90 zum Ziel haben.91 "Im Raum steht
jeweils der Verdacht der Herzlosigkeit gegenüber Kulturschaffenden oder der Vorwurf
eines Angriffs auf den modernen Eigentumsbegriff."92

Angesichts dieser Überlegungen wird auch die "Raubkopierer sind Verbrecher"93-
Kampagne zu einem großen Teil dazu beigetragen haben, dass 90% der Deutschen Be-
völkerung der "Brennerstudie 2010"94 nach der Meinung sind, "dass das Herunterladen
von urheberrechtlich geschützter Musik"95 Diebstahl ist.96

Der Schwede97 Markus Persson, "einer der aktuell98 erfolgreichsten Computerspiele-
entwickler"99, kann "der Logik, dass Softwarepiraterie Diebstahl sei"100, hingegen nicht
folgen.101

Denn, so Persson: "Wenn man ein Auto stehle, dann sei es weg, bei der Kopie eines
Spiel[s] wären hingegen einfach nur mehr davon im Umlauf, das sei ein entscheidender
Unterschied."102

Auch hochgerechnete spekulative "Verlustentgänge durch Piraterie"103 von bis zu
70%104 will Persson nicht glauben und ist der Überzeugung, dass durch aktive Spielent-
wicklung und das Hinzufügen neuer Funktionen "aus denen, die es [das Computerspiel]
zunächst kopiert haben, schnell KäuferInnen"105 gemacht werden können.106 Mit dieser
Vermutung dürfte er auch richtig liegen, denn noch während sich das von ihm entwickelte
Spiel "Minecraft"107 in der Entwicklungsphase befand, hatte es bereits für 23 Millionen
e Umsatz gesorgt.108,109

87 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 18.
88 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 19.
89 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 19.
90 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 19.
91 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 19.
92 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 19.
93 Bildunterschrift der Werbeplakate der ZKM.
94 GfK Panel Services Deutschland: Brennerstudie 2010. 01 2010 �URL: http://www.musikindustrie.de/uploads/media/

Brennerstudie_2010_Presseversion_FINAL.pdf� – Zugriff am 2011.04.18.
95 GfK Panel Services Deutschland: Brennerstudie 2010, Seite 45.
96 GfK Panel Services Deutschland: Brennerstudie 2010, Seite 45.
97 Markus Schwerdtel - gamestar.de: Auf der Minecraft-Welle zum zweiten Spiel. 03 2011 �URL: http://www.gamestar.de/

spiele/minecraft/artikel/interview_mit_minecraft_erfinder_markus_persson,46603,2321313.html� – Zugriff am 2011.04.18.
98 Stand: 04/2011.
99 derStandard.at: Minecraft-Entwickler: "Softwarepiraterie ist kein Diebstahl". 03 2011 �URL: http://derstandard.at/1297819

447527/Kopie-Minecraft-Entwickler-Softwarepiraterie-ist-kein-Diebstahl� – Zugriff am 2011.04.18.
100 derStandard.at: Minecraft-Entwickler: "Softwarepiraterie ist kein Diebstahl".
101 derStandard.at: Minecraft-Entwickler: "Softwarepiraterie ist kein Diebstahl".
102 derStandard.at: Minecraft-Entwickler: "Softwarepiraterie ist kein Diebstahl".
103 derStandard.at: Minecraft-Entwickler: "Softwarepiraterie ist kein Diebstahl".
104 derStandard.at: Minecraft-Entwickler: "Softwarepiraterie ist kein Diebstahl".
105 derStandard.at: Minecraft-Entwickler: "Softwarepiraterie ist kein Diebstahl".
106 derStandard.at: Minecraft-Entwickler: "Softwarepiraterie ist kein Diebstahl".
107 http://www.minecraft.net.
108 Zsolt Wilhelm - derStandard.at: Minecraft: Großes Update fürs Indie-Phänomen. 04 2011 �URL: http://derstandard.at/13

02515958251/Virtueller-Baukasten-Minecraft-Grosses-Update-fuers-Indie-Phaenomen� – Zugriff am 2011.04.18.
109 Stand: 04/2011.

http://www.musikindustrie.de/uploads/media/Brennerstudie_2010_Presseversion_FINAL.pdf
http://www.musikindustrie.de/uploads/media/Brennerstudie_2010_Presseversion_FINAL.pdf
http://www.gamestar.de/spiele/minecraft/artikel/interview_mit_minecraft_erfinder_markus_persson,46603,2321313.html
http://www.gamestar.de/spiele/minecraft/artikel/interview_mit_minecraft_erfinder_markus_persson,46603,2321313.html
http://derstandard.at/1297819447527/Kopie-Minecraft-Entwickler-Softwarepiraterie-ist-kein-Diebstahl
http://derstandard.at/1297819447527/Kopie-Minecraft-Entwickler-Softwarepiraterie-ist-kein-Diebstahl
http://www.minecraft.net
http://derstandard.at/1302515958251/Virtueller-Baukasten-Minecraft-Grosses-Update-fuers-Indie-Phaenomen
http://derstandard.at/1302515958251/Virtueller-Baukasten-Minecraft-Grosses-Update-fuers-Indie-Phaenomen
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2 Das österreichische Urheberrechtsgesetz

2.1 Einleitung

Die Wurzeln des österreichischen Urheberrechtsgesetzes reichen zurück bis Mitte des 19.
Jahrhunderts.110 Der derzeit in Kraft befindliche Gesetzestext, welcher aufgrund inter-
nationaler Entwicklungen zwischenzeitlich oft novelliert werden musste, wurde ursprüng-
lich 1936 verfasst.111 In der jüngsten Vergangenheit prägen hauptsächlich europäische
Richtlinien die Entwicklung des österreichischen Urheberrechts.

2.2 Historische Entwicklung

Die Entwicklung des Urheberrechts folgt dem technischen Fortschritt. So ist es auch
nicht verwunderlich, dass das Urheberrecht seine Wurzeln in der Zeit hat, in der der
Buchdruck erfunden wurde.112 Der Buchdruck ermöglichte erstmals, Bücher in einem
Bruchteil der Zeit, die davor zum Abschreiben benötigt wurde, zu vervielfältigen und
diese dadurch mit weit geringeren Kosten zu reproduzieren.113 Zu dieser Zeit, etwa gegen
1440, entstanden daher erste Privilegien, die dazu dienten, wirtschaftliche Investitionen
in teure Maschinen zum Drucken von Büchern zu schützen.114 Erst nach und nach ent-
wickelte sich das Bewusstsein, dass eigentlich die geistige Schöpfungsleistung zu schützen
ist und es entstand das Urheberrecht, wie wir es heute kennen, welches dem Schöpfer
eines Werkes (=Urheber) sowohl persönlichkeitsrechtliche, als auch vermögensrechtliche
Ansprüche sichert.115

2.2.1 Urheberrechtsgesetz 1846

Abbildung 4: Erstes Urheberrechtsge-
setz aus dem Jahr 1846.

Die erste Rechtsgrundlage in Form eines Geset-
zes stellt das "Gesetz zum Schutze des literari-
schen und artistischen Eigenthumes gegen unbe-
fugte Veröffentlichung, Nachdruck und Nachbild-
ung"116 aus dem Jahr 1846 dar.117,118

In 39 Paragraphen finden sich Bestimmungen, die zwar literarische sowie artistische
Werke schützen sollen - jedoch hauptsächlich bis ausschließlich auf Druckwerke zutref-
fen.119

110 Gesetz zum Schutze des literarischen und artistischen Eigenthumes gegen unbefugte Veröffentlichung, Nachdruck und Nach-
bildung. - JGS 1846/992 (UrhG 1846).

111 UrhG.
112 Kucsko, Guido: Geistiges Eigentum. 2003, Seite 1067.
113 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1067.
114 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1067.
115 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1067.
116 UrhG 1846.
117 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1068.
118 UrhG 1846.
119 UrhG 1846.
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So werden in § 1 auch lediglich Autoren als Urheber bezeichnet.120 Werden nur die
wesentlichen Bestimmungen betrachtet, sowie Sonderfälle und Ausnahmen außer Acht
gelassen, finden sich in diesem Gesetz zusammengefasst folgende Bestimmungen:121

Schutzfrist

Urhebern wurde das ausschließliche Vervielfältigungs- sowie Veröffentlichungsrecht zu-
gesichert - dieses konnte aber bereits an Dritte übertragen werden.122 Geschützt wurden
diese Rechte im Allgemeinen 30 Jahre über die Lebenszeit des Autors hinaus.123 Wur-
den die Urheberrechte dabei nicht schon zu Lebzeiten übertragen, so standen diese im
Todesfall den Erben zu.124

Strafmaß

Ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz 1846 lag vor, wenn jemand sich "mecha-
nischer Wege"125 bediente, um ein Werk zu vervielfältigen, also einen verbotenen Nach-
druck oder etwas diesem ’gleichgeachtetes’ (iSd § 4 UrhG 1846), beispielsweise einen
Abdruck eines Manuskriptes, erstellte.126

Als Strafe war primär eine Geldstrafe von 25 bis 1000 Gulden vorgesehen, welche
im Falle von Zahlungsunfähigkeit in eine Arreststrafe zwischen einer Woche und sechs
Monaten umgewandelt werden sollte.127 Darüber hinaus hatte der rechtmäßige Urheber
bzw. dessen Rechtsnachfolger einen Anspruch auf Entschädigung.128 Zur Berechnung
dieses Anspruches wurden die "abgängigen"129,130 unrechtmäßig erstellten Exemplare
mit dem Verkaufspreis des Originals multipliziert.131

Verstöße stellten eine "schwere Polizei-Übertretung"132 dar und wurden daher auch
von den polizeilichen Behörden untersucht und bestraft133 - jedoch nur auf "Begehren
des beeinträchtigten Autors"134. Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz 1846 waren also
schon damals Privatanklagedelikte.

Ausnahmen für ’Privatkopien’ - "Vervielfältigungen zum eigenen und zum privaten
Gebrauch"135 iSd heutigen Urheberrechtsgesetzes - waren damals noch nicht vorgese-
hen.136

120 § 1 UrhG 1846.
121 UrhG 1846.
122 § 2 UrhG 1846.
123 § 13 UrhG 1846.
124 § 13 UrhG 1846.
125 § 3 UrhG 1846.
126 § 3 UrhG 1846.
127 §§ 25 und 26 UrhG 1846.
128 § 27 UrhG 1846.
129 § 27 UrhG 1846.
130 Damit waren anscheinend unrechtmäßig erstellte Kopien gemeint.
131 § 27 UrhG 1846.
132 § 33 UrhG 1846.
133 § 33 UrhG 1846.
134 § 34 UrhG 1846.
135 § 42 UrhG idF Bundesgesetzblatt (BGBl) I 22/2006.
136 Zum aktuellen Recht auf ’Privatkopie’ siehe Seite 63.
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Dies hängt anscheinend weniger mit dem damaligen Rechtsverständnis, als vielmehr
mit den technischen Möglichkeiten, die zu dieser Zeit zur Verfügung standen, zusammen.
So war das Vervielfältigen eines einzelnen Druckwerkes für Private in den meisten Fällen
bestimmt weit kostenintensiver, wenn nicht sogar gänzlich unmöglich, verglichen mit
dem Kauf des Originals.

Aus diesem Grund wird sich wahrscheinlich nur die Vervielfältigung und der anschlie-
ßende Verkauf einer großen Anzahl von Exemplaren gelohnt haben. Diese Ansicht wird
dadurch verstärkt, dass die Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes von 1846 im
Wiederholungsfall den Verlust des Gewerbes vorsahen137 - es wurde damals also of-
fensichtlich davon ausgegangen, dass Urheberrechtsverletzungen nur im Rahmen eines
Gewerbes - und eben nicht im privaten Rahmen - erfolgen.

2.2.2 Urheberrechtsgesetz 1895

Im Anschluss an den Buchdruck stellte die Fotografie die nächste technische Heraus-
forderung für das Urheberrecht dar. Obwohl die ersten ’tauglichen’ Fotografieverfahren
bereits um 1840138, also vor dem ersten Urheberrechtsgesetz entwickelt wurden, hat sich
die Fotografie als Massenphänomen erst gegen 1890 durchgesetzt139.140,141

Der Gesetzgeber reagierte am 26. Dezember 1895 mit dem "Gesetz betreffend das
Urheberrecht an Werken der Literatur, Kunst und Photographie"142 auf diese Entwick-
lung.143

Für "gewerbsmäßig"144,145 hergestellte Fotografien hatte das Gesetz damals vorgese-
hen, dass das Urheberrecht automatisch dem Gewerbeinhaber - nicht dem Fotografen
- zustand.146 An Fotografien (ausgenommen Porträtaufnahmen) bestand das Urheber-
recht allerdings nur, falls auf jeder Vervielfältigung der Name bzw. die Firma sowie der
Wohnort des Urhebers oder Verlegers sowie das Erscheinungsjahr ersichtlich war.147

Auch bei entgeltlich hergestellten Porträts stand das Urheberrecht automatisch dem
Besteller der Fotografie und nicht dem Fotografierten zu.

137 § 25 UrhG 1846.
138 Habian, Erich: Geschichte der Fotografie - Die frühen Verfahren. 1998 �URL: http://www.wu.ac.at/usr/h99a/h9950236

/fotografie/foto4.htm� – Zugriff am 2010.04.30.
139 Habian, Erich: Geschichte der Fotografie - Massenware Fotografie. 1998 �URL: http://www.wu.ac.at/usr/h99a/h9950236

/fotografie/foto92.htm� – Zugriff am 2010.04.30.
140 Habian: Geschichte der Fotografie - Die frühen Verfahren.
141 Habian: Geschichte der Fotografie - Massenware Fotografie.
142 Gesetz vom 26. December 1895, betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur, Kunst und Photographie. - RGBl

197/1895 (UrhG 1895).
143 UrhG 1895.
144 § 12 UrhG 1895.
145 Heutzutage würde eher das Wort gewerblich verwendet werden, da das Wort gewerbsmäßig aufgrund seiner Verwendung

im Strafgesetzbuch negativ belastet ist; siehe "Gewerbsmäßige Begehung" gemäß § 70 StGB sowie die Ausführungen über
gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzungen auf Seite 90.

146 § 12 UrhG 1895.
147 § 40 UrhG 1895.

http://www.wu.ac.at/usr/h99a/h9950236/fotografie/foto4.htm
http://www.wu.ac.at/usr/h99a/h9950236/fotografie/foto4.htm
http://www.wu.ac.at/usr/h99a/h9950236/fotografie/foto92.htm
http://www.wu.ac.at/usr/h99a/h9950236/fotografie/foto92.htm
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Bei fotografischen Porträts durften Urheberrechte (das Recht, die Aufnahme zu veröf-
fentlichen, vervielfältigen oder Vervielfältigungen zu vertreiben)148 jedoch "in allen Fäl-
len"149 nur mit Zustimmung der abgebildeten Person bzw. ihrer Erben wahrgenommen
werden.150

Das Recht am eigenen Bild
151 war geboren - bei einem Verstoß dagegen drohte eine

Geldstrafe zwischen fünf und 100 Gulden.152

Schutzfrist

Die Schutzfrist für Werke der Literatur und Kunst betrug "in der Regel"153 weiterhin
30 Jahre über den Tod des Urhebers hinaus.154 Fotographien hingegen genossen nur 10
Jahre, "nach dem Entstehen der unmittelbar nach dem Originale hergestellten Matri-
ze"155 (Negativ) bzw., falls eine Fotographie innerhalb dieser Zeit veröffentlicht wurde,
10 Jahre nach Veröffentlichung, urheberrechtlichen Schutz.

Ebenfalls neu hinzugekommen sind Bestimmungen bezüglich Privatkopien
156, auch

wenn diese damals noch nicht als solche bezeichnet wurden und für jede Werkart (Werke
der Literatur, Tonkunst, bildenden Künste und der Fotographie) einzeln ausdrücklich
geregelt waren. So galt das "Herstellen einzelner Vervielfältigungen, wenn deren Vertrieb
nicht beabsichtigt ist"157, nicht als Urheberrechtsverstoß.

Strafmaß

Wissentliche
158 Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz von 1895 stellten Vergehen159

dar und wurden mit Geldstrafen zwischen 100 bis 2000 Gulden bzw. mit Arrest zwischen
einem und sechs Monaten bestraft.160

Der Verlust des Gewerbes im Wiederholungsfall war nicht mehr vorgesehen - vielleicht,
da Urheberrechtsverletzungen zu dieser Zeit, dank des technischen Fortschritts, bereits
auch durch Privatpersonen und nicht nur durch Gewerbetreibende möglich waren.161 Es
ist anzunehmen, dass der Verlust des Gewerbes im Zusammenhang mit Urheberrechts-
verstößen als unverhältnismäßig erachtet wurde.

148 § 40 UrhG 1895.
149 § 13 UrhG 1895.
150 § 13 UrhG 1895.
151 Zum Recht am eigenen Bild siehe Seite 86.
152 § 52 UrhG 1895.
153 § 43 UrhG 1895.
154 § 43 UrhG 1895.
155 § 48 UrhG 1895.
156 § 42 UrhG idF BGBl I 22/2006 - zur Privatkopie siehe auch Seite 63.
157 Siehe beispielsweise § 25 Z 4 UrhG 1895.
158 Der Täter hält es nicht bloß für möglich, sondern handelt in der Gewissheit, eine Urheberrechtsverletzung zu begehen (siehe

§ 5 Abs 3 StGB idF BGBl 60/1974).
159 Zur Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen siehe Sind ’Raubkopierer’ Verbrecher? auf Seite 20.
160 § 51 UrhG 1895.
161 § 51 UrhG 1895.
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Neben den Strafbestimmungen, die bereits begangene Urheberrechtsverletzungen sank-
tionierten, wurde in § 61 für Urheber das Recht geschaffen, zivilrechtlich und verschul-
densunabhängig "auf Unterlassung eines jeden Eingriffes"162 in deren Urheberrechte zu
klagen.163 Dadurch konnten Urheber weitere Eingriffe in ihre Rechte umgehend schützen,
ohne auf den Ausgang eines unter Umständen lang dauernden Strafverfahrens warten
zu müssen.

2.2.3 Urheberrechtsgesetz 1936

Im Jahr 1936 trat das Gesetz über "das Urheberrecht an Werken der Literatur und der
Kunst und über verwandte Schutzrechte"164 in Kraft, welches wenn auch oft novelliert,
bis heute gilt.165

Das Wort ’Fotografien’, welches sich 1895 noch im Titel des damaligen Urheberrechts-
gesetzes befand,wurde durch verwandte Schutzrechte

166 ersetzt - wahrscheinlich, um das
Gesetz generischer zu gestalten, damit dieses in Zukunft auch auf weitere technische
Entwicklungen angewendet werden kann.

Die technische Weiterentwicklung des Fotos war der Film. Als sich Filme immer grö-
ßerer Beliebtheit erfreuten, mussten diese ebenfalls durch den Gesetzgeber geschützt
werden und so wurden Filme explizit als Werke im Sinne des Urheberrechts bezeich-
net.167 Als Werke der Filmkunst wurden "Laufbildwerke, wodurch die den Gegenstand
des Werkes bildenden Vorgänge und Handlungen entweder bloß für das Gesicht oder
gleichzeitig für Gesicht und Gehör zur Darstellung gebracht werden, ohne Rücksicht auf
die Art des bei der Herstellung oder Aufführung des Werkes verwendeten Verfahrens"168

bezeichnet.169

Noch bei der Novellierung des Urheberrechtsgesetzes im Jahre 1920 wurde unter unter
kinematografischen Werken ausschließlich Lichtbildreihen (Stummfilme) verstanden.170

Aufgrund der technischen Weiterentwicklung und der damit einhergehenden Verdrän-
gung des Stummfilmes durch den Tonfilm musste die Definition eines Filmwerkes jedoch
angepasst werden.171

162 § 61 UrhG 1895.
163 § 61 UrhG 1895.
164 Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte - BGBl Nr

111/1936 (UrhG 1936).
165 UrhG 1936.
166 Zu den verwandten Schutzrechten siehe Seite 79.
167 § 1 UrhG 1936.
168 § 4 UrhG 1936.
169 § 4 UrhG 1936.
170 Lissbauer, Karl: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze. 6. Auflage. 1936, Seite 177.
171 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 177.
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An der oben genannten Definition eines Filmwerkes hat sich seit 1936 nichts geändert,
obwohl es mittlerweile bereits ’5D-Filme’ - bei denen die räumliche (dreidimensionale)
Darstellung eines Filmes um mechanische Effekte, die Zuschauer in bestimmten Szenen
Bewegungen verspüren lassen (4D), sowie Düfte, Wind oder Wassereffekte (5D) ergänzt
werden172 - gibt.173,174

Nicht alle Filme sollten urheberrechtlichen Schutz genießen, sondern nur jene, welche
eine "eigentümliche geistige Schöpfung"175 darstellten.176 Das Wesen eines Werkes der

Filmkunst iSd Urheberrechtsgesetzes von 1936 bestand "in der eigentümlichen filmischen
Gestaltung eines literarischen Stoffes"177; - keinen urheberrechtlichen Schutz sollte es
beispielsweise für das Festhalten einer wirklichen Gegebenheit oder der Aufführung einer
Oper geben.178 Das Film und Tonmaterial einer derartigen Aufnahme war aber nicht
gänzlich ohne Schutz, sondern wurde durch die Bestimmungen über die verwandten
Schutzrechte abgedeckt.179

Verwertungsrechte an gewerbsmäßig produzierten Filmen standen per Gesetz dem In-
haber des Unternehmens, welches den Film herstellen ließ "(Filmhersteller)"180 zu.181

Nichtsdestotrotz konnte jeder, der an der Schaffung eines Filmwerkes in einer Art mitge-
wirkt hatte, dass der Gesamtgestaltung des Werkes die Eigenschaft einer eigentümlichen
geistigen Schöpfung zukommt, vom Hersteller verlangen, als Urheber "auf dem Film"182

(gemeint ist damit wohl im Vor- bzw. Abspann) und in Ankündigungen öffentlicher
Vorführungen sowie von Rundfunksendungen genannt zu werden.183

Diese Regelungen wurden geschaffen, um ein Gleichgewicht zwischen den Interessen
des Filmherstellers und den (eigentlichen) Urhebern zu schaffen.184 Für Filmhersteller
stellen Filme hauptsächlich "industrielle Erzeugnisse"185 dar, welche nach deren Fertig-
stellung als "Handelsobjekte"186 die meist hohen und im Voraus zu leistenden Investiti-
onskosten decken sowie Gewinn erwirtschaften sollen.187

Urheber hingegen, welche mit dem Filmhersteller einen Dienst- oder Werkvertrag ab-
schließen, tun dies in aller Regel nicht, um dabei entstehende Filmwerke selbst zu verwer-
ten - dazu wären sie technisch meist gar nicht in der Lage.188 Im Interesse der Rechtssi-
cherheit wurde also demjenigen, der die Kosten und das Risiko für die Herstellung eines
Filmwerkes trägt - dem Filmhersteller - per Gesetz das Verwertungsrecht zugesichert,
sodass dieser nicht mit jedem Einzelnen, der schöpferisch an der Herstellung mitgewirkt
hat, einen Vertrag über den Erwerb der Werknutzungsrechte abschließen musste.189

172 Lugner City KinobetriebsgmbH: Was ist das primecine 5D? �URL: http://www.lugnerkinocity.at/primecine.html� – Zugriff am
2010.05.03.

173 § 4 UrhG idgF.
174 Lugner City KinobetriebsgmbH: Was ist das primecine 5D?
175 § 1 UrhG 1936.
176 § 1 UrhG 1936.
177 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 176.
178 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 177.
179 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 177.
180 § 38 UrhG 1936.
181 § 38 UrhG 1936.
182 § 39 Abs 1 UrhG 1936.
183 § 39 UrhG 1936.
184 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 247-248.
185 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 248.
186 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 248.
187 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 248.
188 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 247.
189 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 247.

http://www.lugnerkinocity.at/primecine.html
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Bestimmungen zu Privatkopien, wurden in einem eigenen Paragraphen (§ 42 UrhG
1936) zusammengefasst, in welchem diese Ausnahme vom Vervielfältigungsrecht des Ur-
hebers bis heute geregelt ist.190 Jedoch war "jedermann"191 nur die Herstellung einzelner
Vervielfältigungsstücke von Werken der Literatur, der Tonkunst oder der bildenden Kün-
ste, zum eigenen oder dem eigenen Gebrauch eines anderen erlaubt.192

Die entgeltliche Vervielfältigung eines Werkes der Literatur oder Tonkunst für den
eigenen Gebrauch eines anderen war jedoch, sofern es sich nicht um ein vergriffenes,
nicht erschienenes bzw. bloß um Teile eines Werkes gehandelt hat, nur handschriftlich
oder per Schreibmaschine zulässig.193 Fotokopien durften für Dritte gegen Entgelt nicht
angefertigt werden, um den Verlagsbuchhandel zu schützen; für den eigenen Gebrauch
bzw. unentgeltlich für den eigenen Gebrauch eines Anderen waren sie jedoch zulässig, um
die Allgemeinheit nicht von den Vorteilen des technischen Fortschritts auszuschließen.194

Werke der Filmkunst waren von der Bestimmung über Privatkopien nicht erfasst. Ob
dies ebenfalls an den mangelnden technischen Möglichkeiten von Privatpersonen gele-
gen hat, kann bezweifelt werden, hätte der Gesetzgeber doch aufgrund der bisherigen
technischen Entwicklung voraussehen müssen, dass es in absehbarer Zeit auch für "je-
dermann"195 möglich sein würde, Filme zu kopieren. Womöglich wurden Filmwerke aber
ganz bewusst nicht von dieser Bestimmung erfasst, um diesen Wirtschaftszweig beson-
ders zu schützen.

Schutzfrist

Die Schutzdauer für Werke der Literatur, Tonkunst und bildenden Künste wurde von
30 Jahren auf 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers ausgedehnt, da diese Frist in allen
österreichischen Nachbarländern (mit Ausnahme der Schweiz) galt und die Schutzfrist
keinesfalls kürzer sein sollte als im Deutschen Reich.196,197

Filmwerke genossen jedoch ’nur’ einen Schutz von 30 Jahren nach Aufnahme bzw.
falls sie in dieser Zeit veröffentlicht wurden - 30 Jahre nach Veröffentlichung.198 Diese
Sonderbehandlung von Filmwerken wurde durch deren "verhältnismäßig kurze Verwend-
barkeit"199 gerechtfertigt, welche vom "Geschmack der Mode"200 sowie dem technischen
Fortschritt abhängte.201 Des Weiteren sollte iSd Rechtssicherheit die Schutzfrist an ei-
nem eindeutigen Ereignis und nicht wie bei den anderen Werkarten am Tod des Urhebers
berechnet werden, da Filmwerke in der Regel Gemeinschaftsschöpfungen sind und an-
sonsten Streitigkeiten entstehen könnten, wann die Schutzfrist ende.202

190 Zum aktuellen Recht auf Privatkopie siehe Seite 63.
191 § 42 UrhG 1936.
192 § 42 UrhG 1936.
193 § 42 UrhG 1936.
194 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 254.
195 § 42 UrhG 1936.
196 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 284-285.
197 § 60 UrhG 1936.
198 § 62 UrhG 1936.
199 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 286.
200 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 286.
201 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 286.
202 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 286.
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Unbeachtet der Vorschriften zum Schutze von Filmwerken, sollten für "Laufbilder"203

ebenfalls die Bestimmungen zum Schutze von "Lichtbildern"204 (Fotografien) zum Tra-
gen kommen.205 Filme wurden also in doppelter Hinsicht geschützt - einmal als Gesamt-
werk sowie jedes Einzelbild des Films für sich.206 Die Schutzfrist für Lichtbilder wurde
von 10 auf 20 Jahre verdoppelt.207

Das Recht am eigenen Bild (der "Bildnisschutz"208) wurde ebenfalls in einem eigenen
Paragraphen (§ 78 UrhG 1936) geregelt.209 So sollten sämtliche Bildnisse von Perso-
nen - nicht wie 1895 ausschließlich Porträts - nur veröffentlicht werden dürfen, wenn
berechtigte Interessen des Abgebildeten bzw. seiner Erben nicht verletzt würden.210

Der Anwendungsbereich des Schutzes des eigenen Bildes wurde durch die Verwendung
des Begriffes Bildnis im Vergleich zum Porträt sehr erweitert. So besteht der Bildnis-
schutz nach § 78 UrhG auch dann, "wenn die Gesichtszüge des Abgebildeten aus dem
Bild nicht erkennbar sind, die Identität aber aus sonstigen Umständen, insbesondere
aus dem Begleittext, hervorgeht."211 Andererseits wurde der Bildnisschutz gleichzeitig
dadurch, dass Schutz nur besteht, falls berechtigte Interessen verletzt werden, äußerst
eingeschränkt. Zumindest "Photographieporträts"212 durften seit 1895 nur mit Zustim-
mung der dargestellten Person veröffentlicht werden.213

Als Begründung dafür wird von Lissbauer Josef Kohlers Kunstwerkrecht zitiert:214

"Der Mensch lebt nicht in einer Verdeckung und Vermummung: er lebt als
Naturwesen offen und ehrlich in der Welt; mithin wird der, den man auf
solche Weise wiedergibt, nicht etwa unbefugt in eine neue Welt hineinge-
schoben, sondern man hält nur das Bild fest, mit welchem er leibhaftig der
Oeffentlichkeit gegenübertritt."215

Lissbauer zieht daraus folgenden Schluss:

"Wohl aber muss jedermann gegen Missbräuche seiner Abbildung in der Öf-
fentlichkeit geschützt werden, also namentlich dagegen, dass er durch eine öf-
fentliche Ausstellung oder andere Verbreitung seines Bildnisses bloßgestellt,
dass dadurch sein Privatleben der Öffentlichkeit preisgegeben oder dass sein
Bildnis öffentlich auf eine Art benutzt wird, die zu Missdeutungen Anlass
geben kann oder entwürdigend oder herabsetzend wirkt, wie das etwa bei
der Benutzung eines Personenbildnisses zu Reklamezwecken der Fall sein
kann."216

203 § 73 Abs 2 UrhG 1936.
204 § 73 Abs 2 UrhG 1936.
205 § 73 UrhG 1936.
206 § 73 UrhG 1936.
207 § 74 Abs 6 UrhG 1936.
208 § 78 UrhG 1936.
209 § 78 UrhG 1936.
210 § 78 UrhG 1936.
211 Oberster Gerichtshof (OGH) 20.10.1964, 4 Ob 342/64.
212 § 13 UrhG 1895.
213 §§ 13 und 40 UrhG 1895.
214 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 311.
215 Kohler, Josef: Kunstwerkrecht. 1908, Seite 159.
216 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 311.
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Ab wann berechtigte Interessen verletzt werden, lässt sich objektiv kaum beurteilen -
eine Tageszeitung wird bei der Veröffentlichung eines Bildes wohl ganz andere Maßstäbe
anlegen als der oder die Abgebildete(n). Nicht selten mussten daher in der Vergangenheit
die Gerichte eine Interessenabwägung vornehmen.217

Strafmaß

Als Strafe für vorsätzlich
218 begangene Eingriffe (diese Voraussetzung an die Strafbar-

keit ist weitaus offener als die Voraussetzung der Wissentlichkeit, welche 1895 für eine
Bestrafung vorliegen musste) drohte 1936 wegen eines Vergehens eine Geldstrafe von bis
zu 25.000 Schilling219 oder Arrest bis zu sechs Monaten.220 221 Die wahlweise Androhung
von Geld- oder Haftstrafen sowie der weit gespannte Strafrahmen sollten den Richtern
die Möglichkeit bieten, im Einzelfall eine auf die Schwere der Tat und die persönlichen
Verhältnisse des Täters angemessene Strafe zu verhängen.222

2.2.4 Die wichtigsten Novellen des Urheberrechtsgesetzes 1936

2.2.4.1 Urheberrechtsgesetznovelle 1972

Schutzfrist

Aus Angst, dass österreichische Urheber zu deutschen Verlegern wechseln könnten,
da in Deutschland bereits seit 1965 eine 70-jährige Schutzfrist bestand, wurde auch in
Österreich die Schutzfrist für Werke der Literatur, Tonkunst und der bildenden Künste
auf 70 Jahre über den Tod des Urhebers hinaus erweitert.223,224 Gleichzeitig wurden
auch die Schutzfristen für Filmwerke und Lichtbilder ausgedehnt.225 So sollten zukünftig
Filmwerke statt 30 Jahren 50 Jahre und Lichtbilder statt 20 Jahren 30 Jahre nach
Aufnahme bzw. Veröffentlichung Schutz genießen.226

Strafmaß

Die Höhe der Geldstrafen wurde bereits 1963 an die wirtschaftlichen Gegebenheiten
angepasst und betrug seit der Strafgesetznovelle 1963 statt maximal 25.000 Schilling nun
37.500 Schilling.227,228

217 Zum Recht am eigenen Bild siehe die Ausführungen auf Seite 86.
218 Der Täter hält es für ernstlich möglich, eine Urheberrechtsverletzung zu begehen, und findet sich damit ab (siehe § 5 Abs 1

StGB idF BGBl 60/1974). Diese Art von Vorsatz wird Eventualvorsatz oder Bedingter Vorsatz genannt und genügt heutzutage
"für alle Delikte, für die nicht ausdrücklich etwas anderes vorgeschrieben ist" - Fuchs: Österreichisches Strafrecht Allgemeiner
Teil I, Seite 107.

219 13,7603 Schilling = 1 Euro - Oesterreichische Nationalbank: Euro-Referenz- und -Wechselkurse. �URL: http://www.oenb.at/
ebusinesszinssaetze/zinssaetzewechselkurse?lang=de&mode=wechselkurse� – Zugriff am 2011.12.02.

220 § 91 UrhG 1936.
221 Zur Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen siehe Sind ’Raubkopierer’ Verbrecher? ab Seite 20.
222 Lissbauer: Die österreichischen Urheberrechtsgesetze, Seite 331.
223 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1072.
224 § 60 UrhG idF BGBl 492/1972.
225 § 62 und § 74 Abs 6 UrhG idF BGBl 492/1972.
226 § 62 und § 74 Abs 6 UrhG idF BGBl 492/1972.
227 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1071.
228 Art 2 Z 1 BGBl 175/1963.

http://www.oenb.at/ebusinesszinssaetze/zinssaetzewechselkurse?lang=de&mode=wechselkurse
http://www.oenb.at/ebusinesszinssaetze/zinssaetzewechselkurse?lang=de&mode=wechselkurse
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2.2.4.2 Urheberrechtsgesetznovelle 1980

Mit dieser Novelle wurden erstmals auch Filmwerke von den Bestimmungen zur Privat-

kopie erfasst.229 Mit der Erweiterung der Bestimmungen zur Privatkopie wurde zeitgleich
die sogenannte "Leerkassettenvergütung"

230 geschaffen. Diese gewährte Verwertungsge-
sellschaften einen Anspruch auf "angemessene"231 Vergütung, falls "unbespielte Bild-
oder Schallträger"232 ("Trägermaterial"233), die zu Vervielfältigungen zum eigenen Ge-
brauch geeignet sind, "gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr"234 kommen.235 Die Hö-
he der Vergütung sollte insbesondere von der Länge der Spieldauer des Trägermaterials
abhängen.236

Heutzutage beträgt die Höhe der Vergütung beispielsweise:237:

• 0,18 e für eine leere Audiokassette "pro Stunde Spieldauer"238

• 0,27 e für eine leere Audio CD "pro Stunde Spieldauer"239

• 30,00 e für Festplatten (zB. in DVD-Recordern) mit einer Speicherkapazität von
mehr als 400 GB240

• 36,45 e für "externe Multimedia-Festplatten mit Recording-Funktion"241 mit einer
Speicherkapazität von mehr als 750 GB242

Zu sämtlichen Beträgen sind 20% Umsatzsteuer hinzuzurechnen.243

Sollte jemand gekauftes Trägermaterial für eine Vervielfältigung zum "nichteigenen"244

Gebrauch und auch nicht im Rahmen der freien Werknutzung verwenden, so war be-
reits 1980 vorgesehen, dass die in diesem Fall zu Unrecht bezahlte "Leerkassettenvergü-
tung"245 von den Verwertungsgesellschaften zurückerstattet werden musste.246,247,248

229 § 42 Abs 1 UrhG idF BGBl 321/1980.
230 § 42b Abs 1 UrhG idF BGBl I 22/2006.
231 § 42 Abs 5 UrhG idF BGBl 321/1980.
232 § 42 Abs 5 UrhG idF BGBl 321/1980.
233 § 42 Abs 5 UrhG idF BGBl 321/1980.
234 § 42 Abs 5 UrhG idF BGBl 321/1980.
235 § 42 Abs 5 UrhG idF BGBl 321/1980.
236 § 42 Abs 5 UrhG idF BGBl 321/1980.
237 Diese Angaben wurden dem Gesamtvertrag Leerkassettenvergütung, welcher am 4.1.2010 zwischen dem Bundesgremi-

um des Radio- und Elektrohandels, dem Bundesgremium des Handels mit Maschinen, Computersystemen, technischem
und industriellem Bedarf, dem Bundesgremium der Warenhäuser und des Versandhandels sowie dem Fachverband der
Audiovisions- und Filmindustrie Österreichs und den Verwertungsgesellschaften: Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-
musikalischer Urheberrechte Gesellschaft m.b.H (AUSTRO-MECHANA), Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrechte Ge-
sellschaft m.b.H (LITERAR-MECHANA), Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Gesellschaft m.b.H (LSG), Verwer-
tungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH (VAM), Verwertungsgesellschaft Bildende Kunst Fotografie und Choreo-
grafie GmbH (VBK), Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden Gen.m.b.H (VDFS) und der Verwertungsgesellschaft Rund-
funk GmbH (VGR) geschlossen wurde, entnommen.Literar-Mechana: Gesamtvertrag Leerkassettenvergütung. 01 2010 �URL:
http://www.austromechana.at/rte/upload/ura/gv_leerkassettenverguetung.pdf� – Zugriff am 2012.04.11, Seite 1

238 Literar-Mechana: Gesamtvertrag Leerkassettenvergütung, Seite 5.
239 Literar-Mechana: Gesamtvertrag Leerkassettenvergütung, Seite 5.
240 Literar-Mechana: Gesamtvertrag Leerkassettenvergütung, Seite 6.
241 Literar-Mechana: Gesamtvertrag Leerkassettenvergütung, Seite 6.
242 Literar-Mechana: Gesamtvertrag Leerkassettenvergütung, Seite 6.
243 Literar-Mechana: Gesamtvertrag Leerkassettenvergütung, Seite 5 und 6.
244 § 42 Abs 7 UrhG idF BGBl 321/1980.
245 § 42b Abs 1 UrhG.
246 § 42 Abs 7 UrhG idF BGBl 321/1980.
247 Die aktuellen Bestimmungen bezüglich der freien Werknutzung werden ab Seite 70 behandelt, zur aktuellen Bestimmung

bezüglich der Leerkassettenvergütung siehe Seite 67.
248 Ausführungen zur 1996 eingeführten Reprographievergütung finden sich ab Seite 36.

http://www.austromechana.at/rte/upload/ura/gv_leerkassettenverguetung.pdf
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2.2.4.3 Urheberrechtsgesetznovelle 1993

Nachdem die Urheberrechtsgesetznovellen 1982249 sowie die Novellen 1988250 und 1989251

nur kleinere Anpassungen mit sich brachten, wurden im Rahmen der Vorbereitungen
Österreichs auf den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum neue Bestimmungen
bezüglich des Vermietens bzw. Verleihens sowie Bestimmungen betreffend Computer-
programme im Urheberrechtsgesetz aufgenommen.252

Unter Vermieten versteht der Gesetzgeber die "zeitlich begrenzte, Erwerbszwecken
dienende Gebrauchsüberlassung"253, unter Verleihen, die "zeitlich begrenzte, nicht Er-
werbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung durch eine der Öffentlichkeit zugängliche
Einrichtung"254.

Videotheken vermieten also Werke, Bibliotheken verleihen diese. In beiden Fällen hat
der Urheber einen "unverzichtbaren Anspruch auf einen angemessenen Anteil"255 an
einem für das Vermieten oder Verleihen erhobenen Entgelt.256

Als Computerprogramm iSd Urheberrechtsgesetzes werden "alle Ausdrucksformen ein-
schließlich des Maschinencodes sowie das Material zur Entwicklung des Computerpro-
gramms"257 verstanden.258 Grundsätzlich steht dem Dienstgeber, sofern mit den Dienst-
nehmern nichts anderes vereinbart wird, für alle Computerprogramme, welche im Rah-
men von Dienstverhältnissen geschaffen werden, automatisch ein unbeschränktes Werk-
nutzungsrecht sowie das Recht auf Urheberbezeichnung259 und Werkschutz260 zu.261

Von den Bestimmungen zur Privatkopie wurden Computerprogramme ausdrücklich
ausgenommen.262 Computerprogramme dürfen nur durch den zur Benutzung Berechtig-
ten und auch nur soweit dies für die "bestimmungsgemäße Benutzung"263 notwendig ist,
vervielfältigt werden.264 Auch Sicherheitskopien durften nur angefertigt werden, wenn
dies für die "Benutzung des Computerprogramms notwendig"265 war.

249 BGBl 295/1982.
250 BGBl 601/1988.
251 BGBl 612/1989.
252 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1074.
253 § 16a Abs 3 UrhG idF BGBl 93/1993.
254 § 16a Abs 3 UrhG idF BGBl 93/1993.
255 § 16a Abs 5 UrhG idF BGBl 93/1993.
256 § 16a Abs 5 UrhG idF BGBl 93/1993.
257 § 40a Abs 2 UrhG idF BGBl 93/1993.
258 § 40a Abs 2 UrhG idF BGBl 93/1993.
259 gemäß § 20 UrhG idF BGBl 93/1993.
260 gemäß § 21 Abs 1 UrhG idF BGBl 93/1993.
261 § 40b UrhG idF BGBl 93/1993.
262 § 40d Abs 1 UrhG idF BGBl 93/1993.
263 § 40d Abs 1 UrhG idF BGBl 93/1993.
264 § 40d Abs 1 UrhG idF BGBl 93/1993.
265 § 40d Abs 3 Z 1 UrhG idF BGBl 93/1993.
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Obwohl es unter sehr strengen Bedingungen266 zwar erlaubt war, Computerprogramme
zu dekompilieren, also in ihre Codeform zu übersetzen, und diese damit eingehend stu-
dieren zu können, wurde der Schutz von Computerprogrammen mit dem neuen Absatz
1a des § 91 insofern zusätzlich verstärkt, als es bereits verboten wurde, Mittel in Verkehr
zu bringen oder zu Erwerbszwecken zu besitzen, die ausschließlich dazu bestimmt sind,
die unerlaubte Beseitigung oder Umgehung technischer Mechanismen zum Schutz von
Computerprogrammen zu erleichtern.267

Dies führte zu einer interessanten Rechtslage. Einerseits wurde "zur Benutzung eines
Computerprogramms"268 berechtigten Personen gestattet, Sicherheitskopien herzustel-
len, soweit dies für die "Benutzung"269 des Computerprogramms nötig war.270 Anderer-
seits war es verboten, Mittel in Verkehr zu bringen oder zu Erwerbszwecken zu besitzen,
die ausschließlich der Beseitigung eines ’Kopierschutzes’ dienten271 - deren Besitz zu
einem anderem als dem Erwerbszweck war erlaubt.

Wollten Benutzungsberechtigte eines Computerprogramms beispielsweise ’kopierge-
schützte’ CDs brennen, so konnten diese ein geeignetes Brennprogramm entweder im
Inland von einem Händler kaufen, der sich jedoch durch den Verkauf womöglich strafbar
gemacht hätte, oder aber in einem anderen Land kaufen, welches keine vergleichbare
Bestimmung kannte und anschließend im Inland legal für private Zwecke verwenden.272

Was unter dem Begriff "Benutzung"273 genau zu verstehen ist, wurde im Gesetz nicht
näher definiert. In Bezug auf die rechtliche Zulässigkeit von Sicherheitskopien könnte
daher die Meinung vertreten werden, dass, falls ein (physisches) Original eines Com-
puterprogramms für die Installation eines Programmes auf der Festplatte eines Com-
puters, nicht aber für die anschließende "Benutzung"274 des Programms benötigt wird,
die Anfertigung von Sicherheitskopien untersagt ist. Diese Ansicht würde jedoch zu dem
unbefriedigenden Ergebnis führen, dass in diesem Fall der Verlust oder die Zerstörung
der Original-CD-Rom eine weitere Installation des Computerprogramms (beispielsweise
nach einer Neuinstallation des Betriebssystems) unmöglich machen würde, wodurch sich
das Computerprogramm selbstverständlich auch nicht mehr ’benutzen’ ließe.

Aufgrund dieser unklaren Formulierung mussten sich die österreichischen Gerich-
te mit der Frage beschäftigen, wann das Erstellen einer Sicherungskopie zulässig ist.
In einer Entscheidung bezüglich der Benutzung eines Computerprogramms stellte das
Oberlandesgericht (OLG) Wien fest:

"dass dem [...] Abspielen eines Computerprogramms und der (auch probe-
weisen) Arbeit mit dem Programm notorisch dessen "Installierung auf einem
Speicherplatz" vorausgehe."275

266 Siehe § 40e UrhG idF BGBl 93/1993.
267 § 91 Abs 1a UrhG idF BGBl 93/1993.
268 § 40d Abs 3 UrhG idF BGBl 93/1993.
269 § 40d Abs 3 Z 1 UrhG idF BGBl 93/1993.
270 § 40d Abs 3 Z 1 UrhG idF BGBl 93/1993.
271 § 91 Abs 1a UrhG idF BGBl 93/1993.
272 § 40d iVm § 91 Abs 1a UrhG idF BGBl 93/1993.
273 § 40d Abs 3 Z 1 UrhG idF BGBl 93/1993.
274 § 40d Abs 3 Z 1 UrhG idF BGBl 93/1993.
275 OGH 18.09.2001, 14 Os 91/01.
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Der Arbeit mit einem Computerprogramm, also dessen ’Benutzung’ geht somit un-
weigerlich eine Vervielfältigung mittels Installation voraus. Die Installation stellt somit
einen unentbehrlichen Teil der ’Benutzung’ eines Computerprogrammes dar. Sollte da-
her ein (physikalisches) Installationsmedium auch nur für die Installation, nicht aber
für die spätere Arbeit mit dem Computerprogramm notwendig sein, so sollte auch die
Erstellung einer Sicherungskopie gemäß § 40d Abs 3 UrhG zulässig sein.

Nicht zulässig wäre die Herstellung von Sicherungskopien bei der Verwendung eines
Computerprogramms, welches im Internet benutzt werden muss (Onlineapplikation), da
in diesem Fall kein Installationsmedium benötigt wird.

Diese Auslegung des Begriffs ’Benutzung’ wäre sehr praxisnah, denn der ’Schutz’ eines
originalen (physikalischen) Installationsmediums drängt sich geradezu auf. Schließlich
kann dieses leicht beschädigt und somit unbrauchbar werden. Eine Studie kommt gar
zu dem Schluss, dass manche Typen von beschreibbaren CDs bzw. DVDs bereits nach
ein paar Wochen, allein dadurch, dass diese direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden,
unbrauchbar werden können.276

Würde § 40d Abs 3 UrhG hingegen wörtlich genommen werden, wäre das Erstellen
einer Sicherheitskopie praktisch immer unzulässig. Dass die Herstellung einer Sicherheits-
kopie für die Benutzung eines Computerprogramms tatsächlich notwendig ist erscheint
nämlich realitätsfremd.277

2.2.4.4 Urheberrechtsgesetznovelle 1996

Reprographievergütung

Diese Novelle brachte, ganz im Sinne der Leerkassettenvergütung278, eine Reprogra-
phievergütung mit sich.279 Die Reprographievergütung soll Künstler entschädigen, sofern
zu erwarten ist, dass deren Werke für den eigenen Gebrauch mittels reprographischer
Verfahren vervielfältigt werden.280

Die Reprographievergütung ist dabei allerdings, im Gegensatz zur Leerkassettenvergü-
tung, nicht für das Trägermaterial (zB Papier), sondern für das Vervielfältigungsgerät zu
entrichten. Die Höhe der Reprographievergütung richtet sich dabei nach der Leistungs-
fähigkeit des Vervielfältigungsgeräts (Kopiergerät, Drucker, Scanner sowie Faxgerät).281

Gleichzeitig wurden die Leerkassettenvergütung und die Reprographievergütung in ei-
nem eigenen Paragraphen - § 42b UrhG - zusammengefasst.

276 Oliver Slattery; Richang Lu; Jian Zheng; Fred Byers; Xiao Tang: Stability Comparison of Recordable Optical Discs -
A Study of Error Rates in Harsh Conditions. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology,
September-October 2004 (Volume 109, Number 5). – Technischer Bericht �URL: http://nvl.nist.gov/pub/nistpubs/jres/109/5/
j95sla.pdf� – Zugriff am 2010.07.02, Seite 523.

277 § 40d Abs 3 UrhG.
278 Zur Leerkassettenvergütung siehe Seite 33.
279 § 42b Abs 2 UrhG idF BGBl 151/1996.
280 § 42b Abs 2 UrhG idF BGBl 151/1996.
281 § 42b UrhG idF BGBl 151/1996.

http://nvl.nist.gov/pub/nistpubs/jres/109/5/j95sla.pdf
http://nvl.nist.gov/pub/nistpubs/jres/109/5/j95sla.pdf
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Derzeit282 sind beispielsweise folgende Vergütungen zu leisten:283

• 1.239,60 e für Farbkopiergeräte, die mehr als 70 Kopien pro Minute erstellen kön-
nen284

• 90,17 e für tonerbasierte Faxgeräte285

• 1.171,98 e für Farbscanner mit einer Auflösung zwischen 200 bis 599 dpi (=dots
per inch)286, welche mehr als 70 Scanvorgänge in einer Minute schaffen287

• 57,53 e für Schwarz/Weiß-Drucker mit einer Geschwindigkeit von mehr als 70
Seiten pro Minute288

• 115,07 e für Farbdrucker mit einer Geschwindigkeit von mehr als 70 Seiten pro
Minute289,290

Ab dem ersten Jänner 2006 wollten die Literar-Mechana sowie die Verwertungsgesell-
schaft bildender Künstler ebenfalls eine Reprographievergütung für PCs in Höhe von
18 e (zuzüglich USt.) erheben.291 Die Verwertungsgesellschaften vertraten den Stand-
punkt, dass ein PC Teil einer "Gerätekette"292 zwischen Scanner und Drucker sei und
daher für diesen ebenfalls eine Reprographievergütung zu leisten sei.293

Ein "weltweit tätiger Elektronikkonzern"294 hingegen vertrat die Meinung, dass der
Vervielfältigung einer Datei durch einen PC kein reprographisches oder ähnliches Ver-
fahren zu Grunde liegt, wie dies im Gesetz (siehe § 42 Abs 2 UrhG) für einen Anspruch
auf Reprographievergütung gefordert wäre und wollte die Rechtslage durch die Gerichte
geklärt wissen.295

282 Stand: 04/2012.
283 Als Beispiele wurden die Vergütungen für die leistungsstärksten Geräte angeführt, für leistungsschwächere Geräte sind ent-

sprechend geringere Vergütungen zu leisten.
284 Literar-Mechana: Tarifentwicklung Gerätevergütung. �URL: http://www.literar.at/dwn/nu/rep/Uebersicht_autonome_Tarife.

pdf� – Zugriff am 2012.04.15, Seite 1.
285 Literar-Mechana: Tarifentwicklung Gerätevergütung, Seite 1.
286 heise online: Glossar - Dots per Inch (dpi). �URL: http://www.heise.de/glossar/entry/Dots-per-Inch-398163.html� – Zugriff am

2013.09.03.
287 Literar-Mechana: Tarifentwicklung Gerätevergütung, Seite 1.
288 Literar-Mechana: Tarifentwicklung Gerätevergütung, Seite 1.
289 Literar-Mechana: Tarifentwicklung Gerätevergütung, Seite 1.
290 Eine Übersicht über die Tarifentwicklung der Reprographievergütung der letzten Jahre findet sich bei den zusätzlichen

Dokumenten ab Seite 338, wobei zu sämtlichen Beträgen die Umsatzsteuer hinzuzurechnen ist. - Literar-Mechana: Vergütung
für die Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch mit Hilfe reprographischer oder ähnlicher Verfahren. 06 2010 �URL: http:
//www.literar.at/dwn/nu/rep/Autonomer_Tarif_DV.pdf� – Zugriff am 2011.01.10, Seite 2.

291 OGH 24.02.2009, 4 Ob 225/08d.
292 OGH 24.02.2009, 4 Ob 225/08d.
293 OGH 24.02.2009, 4 Ob 225/08d.
294 OGH 24.02.2009, 4 Ob 225/08d.
295 OGH 24.02.2009, 4 Ob 225/08d.

http://www.literar.at/dwn/nu/rep/Uebersicht_autonome_Tarife.pdf
http://www.literar.at/dwn/nu/rep/Uebersicht_autonome_Tarife.pdf
http://www.heise.de/glossar/entry/Dots-per-Inch-398163.html
http://www.literar.at/dwn/nu/rep/Autonomer_Tarif_DV.pdf
http://www.literar.at/dwn/nu/rep/Autonomer_Tarif_DV.pdf
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Anfang 2009 wurde das Verfahren vor dem OGH verhandelt.296 Dieser sah in der
der Reprographievergütung zugrundeliegenden Bestimmung des UrhG ebenfalls keinen
Anspruch auf eine Reprographievergütung auf PCs gegeben und stellte fest:

"Reprographievergütung ist nur für Geräte zu leisten, die ihrer Art nach zur
reprographischen oder nach ähnlichen Verfahren ausgeführten Vervielfälti-
gung bestimmt sind; dies trifft auf Personal-Computer (PC) nicht zu, für sie
ist keine Reprographievergütung zu leisten."297

Offen ist die Frage, inwieweit die gesetzlichen Bestimmungen zukünftig aufgrund
der zunehmenden Verbreitung von eBook-Readern bzw. Tablet(PC)s angepasst werden.
Schließlich könnten Verwertungsgesellschaften die Meinung vertreten, dass für eBook-
Reader bzw. Tablet(PC)s aufgrund ihres vornehmlichen Zwecks, Werke (Bücher) zu
vervielfältigen, ebenfalls eine Reprographievergütung zu leisten ist. In diesem Zusam-
menhang wäre aber auf jeden Fall die abschließende Entscheidung bezüglich der ’Fest-
plattenabgabe’298 abzuwarten, damit eBook-Reader bzw. Tablets nicht doppelt vergütet
werden müssen - einmal als ’Vervielfältigungsgerät’ und einmal als ’Leerkassette’.

Schutzfrist

Die Schutzfrist von Filmwerken wurde von 50 auf 70 Jahre nach dem Tod des Letztle-
benden (Hauptregisseur, Urheber des Drehbuchs, der Dialoge und des für das Filmwerk
besonders geschaffenen Werkes der Tonkunst) ausgedehnt.299

Lichtbilder sollten nunmehr 50 statt 30 Jahre nach Aufnahme bzw. Veröffentlichung
Schutz genießen300 und auch für Rundfunksendungen wurde die Schutzfrist von 30 auf
50 Jahre ausgedehnt.301

Strafmaß

Durch diese Novelle neu hinzugekommen ist, dass gewerbsmäßige Verstöße gegen das
Urheberrechtsgesetz mit Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren geahndet werden kön-
nen.302,303

2.2.4.5 Urheberrechtsgesetznovelle 1997

Mit der Urheberrechtsnovelle 1997 wurde die europäische Datenbank-Richtlinie304 in
österreichisches Recht umgesetzt.305

296 OGH 24.02.2009, 4 Ob 225/08d.
297 OGH 24.02.2009, 4 Ob 225/08d.
298 Siehe Seite 96.
299 § 62 UrhG idF BGBl 151/1996.
300 § 74 Abs 6 UrhG idF BGBl 151/1996.
301 § 76a Abs 4 UrhG idF BGBl 151/1996.
302 § 91 Abs 2a UrhG idF BGBl 151/1996.
303 Zur Gewerbsmäßigkeit siehe Seite 90.
304 Datenbank-RL 96/9/EG.
305 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1076.
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Datenbanken, also "Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Ele-
menten, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit elektronischen
Mitteln oder auf andere Weise zugänglich sind"306, werden gleich zweifach geschützt:307

Einmal urheberrechtlich als "Sammelwerke"308, sofern "infolge der Auswahl oder Anord-
nung des Stoffes eine eigentümliche geistige Schöpfung"309 vorliegt; gleichzeitig genießen
Datenbanken auch den Schutz der verwandten Schutzrechte "wenn für die Beschaffung,
Überprüfung oder Darstellung ihres Inhalts eine nach Art oder Umfang wesentliche In-
vestition erforderlich war"310.311

’Privatkopien’ von Datenbankwerken, "deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer
Mittel zugänglich sind"312, sollen zulässig sein, sofern diese für "Zwecke der wissenschaft-
lichen Forschung gerechtfertigt"313 sind und ohne kommerzielle Interessen erfolgen.314

2.2.4.6 Urheberrechtsgesetznovelle 2003

Während die Urheberrechtsgesetznovelle 2000 nur eine unwesentliche Änderung mit sich
brachte, fiel die Novelle 2003 aufgrund der Umsetzung der Urheber- oder Informations-
Richtlinie315 wesentlich umfangreicher aus.316

Diese Novelle brachte das "Zurverfügungstellungsrecht"317, ein Verwertungsrecht für
im Internet ’zur Verfügung gestellte’ Werke.318

Gleichzeitig wurde das Verwertungsrecht im Internet mit § 41a UrhG insofern einge-
schränkt, als flüchtige oder begleitende Vervielfältigungen, die für ein technisches Verfah-
ren wesentliche Voraussetzung sind, deren "alleiniger Zweck die Übertragung in einem
Netz zwischen Dritten"319 ist und denen keine eigene "wirtschaftliche Bedeutung"320

zukommt, zulässig sind.321 Damit wurde auf die besonderen technischen Gegebenheiten
des Internet reagiert, wo derartige kurzfristige Vervielfältigungen (sog. Caching) unum-
gänglich sind.

306 § 40f Abs 1 UrhG idF BGBl I 25/1998.
307 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1076.
308 § 6 UrhG.
309 § 40f Abs 2 UrhG idF BGBl I 25/1998.
310 § 76c Abs 1 UrhG idF BGBl I 25/1998.
311 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1076.
312 § 40h Abs 1 UrhG idF BGBl I 25/1998.
313 § 40h Abs 1 UrhG idF BGBl I 25/1998.
314 § 40h Abs 1 UrhG idF BGBl I 25/1998.
315 Info-RL 2001/29/EG.
316 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1077.
317 § 18a UrhG idF BGBl I 32/2003.
318 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1077.
319 § 41a UrhG idF BGBl I 32/2003.
320 § 41a UrhG idF BGBl I 32/2003.
321 § 41a UrhG idF BGBl I 32/2003.
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Das Recht auf ’Privatkopie’ wurde umfassend überarbeitet. Während es bisher "je-
dermann"322 gestattet war "einzelne Vervielfältigungsstücke zum eigenen Gebrauch"323

herzustellen, sollte dies fortan nur noch für "Vervielfältigungsstücke auf Papier oder
einem ähnlichen Träger"324 gelten.325,326

"Vervielfältigungsstücke auf anderen als"327 papierähnlichen Trägern sollten zukünftig
ausschließlich natürlichen Personen für private, nicht kommerzielle Zwecke vorbehalten
bleiben.328

Aufgrund der nunmehrigen Unterscheidung zwischen ’jedermann’ und natürlichen Per-
sonen wurde die Bestimmung, unter welchen Umständen eine geleistete Leerkassetten-
vergütung zurückgefordert werden kann, sprachlich "positiv"329 umformuliert.330,331

Bisher konnte jeder, "der Trägermaterial für eine Vervielfältigung zum nichteigenen
Gebrauch benutzt, es sei denn, daß der nichteigene Gebrauch eine freie Werknutzung
ist"332, geleistete Leerkassettenvergütungen zurückfordern. Wann eine Vervielfältigung
zum eigenen Gebrauch vorliegt, ist in § 42 UrhG geregelt. Bestimmungen zur freien Werk-
nutzung einzelner Werkarten finden sich ebenfalls im Urheberrechtsgesetz. Wann immer
keine Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch oder im Rahmen der freien Werknutzung
erfolgte, konnte die geleistete Leerkassettenvergütung somit zurückgefordert werden.

Fortan sollen Leerkassettenvergütungen nur noch zurückgefordert werden können, so-
fern das "Trägermaterial für eine Vervielfältigung auf Grund der Einwilligung des Be-
rechtigten benutzt"333 wurde.334 Weder aus dem Gesetz, noch aus den Erläuterungen
wird klar, wer der ’Berechtigte’ in diesem Zusammenhang ist, dessen "Einwilligung"335

vorliegen müsste.336

Die neue Formulierung des § 42b Abs 6 Z 2 UrhG könnte daher so verstanden werden
dass, nur diejenigen Urheber, die "Anspruch auf eine angemessene Vergütung" (Leer-
kassettenvergütung) haben, "Berechtigte" iSd § 42b Abs 6 Z 2 UrhG sind, da nur diese
’berechtigt’ sind Leerkassettenvergütungen, in Empfang zu nehmen.337

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Begriff ’Berechtigte’ im Sinne von zur Wahrneh-
mung der Urheberrechte ’berechtigt’ verstanden werden soll.

322 § 42 UrhG idF BGBl 151/1996.
323 § 42 UrhG idF BGBl 151/1996.
324 § 42 UrhG idF BGBl I 32/2003.
325 § 42 UrhG idF BGBl 151/1996.
326 § 42 UrhG idF BGBl I 32/2003.
327 § 42 UrhG idF BGBl I 32/2003.
328 § 42 UrhG idF BGBl I 32/2003.
329 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 34.
330 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 34.
331 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
332 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl 151/1996.
333 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
334 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
335 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
336 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
337 § 42b UrhG idF BGBl I 32/2003.
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In diesem Fall könnte die Leerkassettenvergütung beispielsweise zurückgefordert wer-
den, sofern auf erworbenen CDs ausschließlich private Urlaubsfotos bzw. -videos ab-
gespeichert werden. Die notwendige ’Einwilligung’ kann sich der Vervielfältigende in
diesem Fall jederzeit selbst erteilen. An diese Konstellation ist meiner Meinung nach bei
der ’positiven’ Umformulierung des § 42b Abs 6 Z 2 UrhG gedacht worden.338,339

Was meiner Ansicht nach jedoch vergessen wurde, sind diejenigen Fälle, in denen reine
Daten vervielfältigt werden. Mangels ’Werkhöhe’ besteht an diesen kein Urheberrecht.
Demnach gibt es auch keinen "Berechtigten"340, der eine "Einwilligung"341 zur Verviel-
fältigung erteilen könnte. Doch gerade in diesen Fällen sollte eine Leerkassettenvergütung
zurückgefordert werden können, da mangels Existenz eines Urhebers keine Ansprüche
verletzt werden können und somit niemandem eine Vergütung zusteht.

Vor der ’positiven’ sprachlichen Umgestaltung des § 42b Abs 6 Z 2 UrhG waren Fälle,
in denen reine Daten vervielfältigt wurden, eindeutig von § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF
BGBl 151/1996 erfasst.342,343 Wurden keine Werke vervielfältigt, so konnte die geleistete
Vergütung zurückgefordert werden.344 Zukünftig ist aufgrund der mangelnden Definiti-
on, wer die "Berechtigten"345 sind, deren "Einwilligung"346 eingeholt werden muss, nicht
klar, ob im Falle der Vervielfältigung reiner Daten die geleistete Leerkassettenvergütung
zurückgefordert werden kann.347 Dem Schutzzweck der Norm würde es entsprechen - der
Gesetzestext ist diesbezüglich undeutlich.348 Die entscheidende Rolle spielen daher die
Erläuterungen zu dieser Gesetzesnovelle, wonach die alte Bestimmung lediglich positiv
umformuliert werden sollte.349 Demnach müsste auch zukünftig eine geleistete Leerkas-
settenvergütung zurückgefordert werden können, sofern ausschließlich Daten und keine
Werke vervielfältigt werden.

Von diesen Überlegungen unabhängig will AUSTRO-MECHANA die eingenommenen
Leerkassetten- bzw. Festplattenvergütungen eigenen Angaben zufolge an Privatpersonen
generell nicht zurückzahlen, da diese deren Rechtsansicht nach keinen Rückforderungs-
anspruch haben.350,351,352

338 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 34.
339 § 42b UrhG idF BGBl I 32/2003.
340 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
341 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
342 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 34.
343 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl 151/1996.
344 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl 151/1996.
345 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
346 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
347 § 42b UrhG idF BGBl I 32/2003.
348 § 42b UrhG.
349 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 34, 35.
350 Michael Matzenberger - derStandard.at: Austro Mechana will Festplattenabgabe mit allen Mitteln verteidigen.

02 2012 �URL: http://derstandard.at/1326249014835/WebStandard-Interview-Austro-Mechana-will-Festplattenabgabe-mit-allen-
Mitteln-verteidigen� – Zugriff am 2012.02.13.

351 AUSTRO-MECHANA: Rückforderung der Leerkassettenvergütung gemäß § 42b UrhG. 2010 �URL: http://www.aume.at/rte/
upload/ura/ura-rz_formular.pdf� – Zugriff am 2012.02.13.

352 AUSTRO-MECHANA: Warum heben wir Vergütungen auf interne und externe Festplatten in PC, Notebooks u.ä. ein ?
2010 �URL: http://www.aume.at/show_content2.php?s2id=221� – Zugriff am 2011.01.06.

http://derstandard.at/1326249014835/WebStandard-Interview-Austro-Mechana-will-Festplattenabgabe-mit-allen-Mitteln-verteidigen
http://derstandard.at/1326249014835/WebStandard-Interview-Austro-Mechana-will-Festplattenabgabe-mit-allen-Mitteln-verteidigen
http://www.aume.at/rte/upload/ura/ura-rz_formular.pdf
http://www.aume.at/rte/upload/ura/ura-rz_formular.pdf
http://www.aume.at/show_content2.php?s2id=221
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Diese Ansicht stützt AUSTRO-MECHANA unter anderem auf die Entscheidung Rs
C-467/08 (Padawan)353 des Europäischen Gerichtshofs.354 Diese Entscheidung hält je-
doch lediglich fest, dass Verwertungsgesellschaften nicht nachweisen müssen, dass natür-
liche Personen Trägermaterial tatsächlich zur Anfertigung von Privatkopien verwenden,
sondern vielmehr rechtmäßig vermuten dürfen, dass sie dies tun und somit gesetzlich vor-
gesehene Vergütung (z.B. die Leerkassettenvergütung) pauschaliert von den Verkäufern,
welche Trägermaterial an Endkunden verkaufen, eingehoben werden dürfen.355

Die Frage, ob und inwieweit natürliche Personen geleistete Vergütungen zurückfordern
können, sofern diese erworbenes Trägermaterial nicht zur Vervielfältigung urheberrecht-
lich geschützter Werke ohne die "Einwilligung des Berechtigten"356 verwenden, war nicht
Gegenstand dieser Entscheidung.357

Diese Frage wurde vom EuGH in der Entscheidung Rs C-521/11 (Amazon.com) beant-
wortet.358 Sinngemäß hielt der EuGH in dieser Entscheidung fest, dass Mitgliedstaaten
Leerkassettenvergütungen für Privatkopien, beim Inverkehrbringen von Trägermaterial
nur vorsehen dürfen, sofern sichergestellt ist, dass geleistete Vergütungen zurückgefordert
werden können, wenn Trägermaterial nicht zum Erstellen von Privatkopien verwendet
wird.359 Ausdrücklich nimmt der EuGH in der Entscheidung auch auf natürliche Perso-
nen Bezug und hält fest, dass zwar pauschal die "Vermutung"360 aufgestellt werden darf,
dass diese Trägermaterial zum Anfertigen von Privatkopien verwenden - diese Vermu-
tung aber nicht dazu führen darf, "dass die Abgabe für Privatkopien in Fällen auferlegt
wird, in denen der Endnutzer des Trägermaterials offenkundig"361 keine Privatkopien
anfertigt.362

Das österreichische Gesetz unterscheidet bei der Frage der Rückzahlung von geleiste-
ten Vergütungen nicht zwischen natürlichen oder juristischen Personen, weshalb auch
Privatpersonen unter den oben erwähnten, unklaren Umständen Anspruch auf Rücker-
stattung der Leerkassettenvergütung haben.363 Voraussetzung dafür wird jedoch sein,
dass geleistete Vergütungen beim Erwerb von Trägermaterial auf der Rechnung ausge-
wiesen werden. Weigert sich AUSTRO-MECHANA, sodann die geleisteten Vergütun-
gen zurückzuerstatten, ist der Anspruch auf dem Rechtsweg durchzusetzen. ’Verstecken’
Händler die Leerkassettenvergütung jedoch im Kaufpreis des Trägermaterials, wird es
nicht möglich sein, eine Rückerstattung der Vergütung zu verlangen, da kein Nachweis
über deren Leistung erbracht werden kann.

353 Europäischer Gerichtshof (EuGH) 21.10.2010 Rs C-467/08 (Padawan).
354 Siehe dazu die E-Mail-Korrespondenz mit AUSTRO-MECHANA ab Seite 305.
355 EuGH 21.10.2010 Rs C-467/08 (Padawan).
356 § 42b UrhG.
357 EuGH 21.10.2010 Rs C-467/08 (Padawan).
358 EuGH 11.07.2013 Rs C-521/11 (Amazon.com).
359 EuGH 11.07.2013 Rs C-521/11 (Amazon.com).
360 EuGH 11.07.2013 Rs C-521/11 (Amazon.com).
361 EuGH 11.07.2013 Rs C-521/11 (Amazon.com).
362 EuGH 11.07.2013 Rs C-521/11 (Amazon.com).
363 § 42b UrhG.
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Für Datenbanken wurden die Bestimmungen bezüglich Privatkopien insofern erwei-
tert, als dass zukünftig auch "jede natürliche Person von einem Datenbankwerk, dessen
Elemente nicht einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind, einzelne Verviel-
fältigungsstücke zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch mittelbare
kommerzielle Zwecke herstellen"364 darf.365

Der Schutz von Computerprogrammen wurde um einen Unterlassungsanspruch gegen
jeden erweitert, der Mittel in Verkehr bringt oder zu Erwerbszwecken besitzt, "die allein
dazu bestimmt sind, die unerlaubte Beseitigung oder Umgehung"366 einer technischen
Schutzmaßnahme zu ermöglichen oder erleichtern.367

Daneben wurde generell ein umfangreicher Schutz für technische Schutzmaßnahmen,
welche Rechtsverletzungen verhindern sollen, eingeführt.368 Der Inhaber eines urheber-
rechtlichen Ausschließungsrechts, der sich technischer Schutzmaßnahmen bedient, kann
seither jeden auf Unterlassung klagen der:

• diese bewusst umgeht

• "Umgehungsmittel herstellt", einführt "verbreitet, verkauft, vermietet"369 oder zu
kommerziellen Zwecken besitzt

• für "den Verkauf oder die Vermietung von Umgehungsmitteln"370 wirbt oder

• "Umgehungsdienstleisungen"371 erbringt.372

Unter technischer Schutzmaßnahme werden Zugangskontrolleinrichtungen, Kopier-
schutzmaßnahmen sowie Verschlüsselungs- bzw. Verzerrungsmaßnahmen verstanden.373

"Umgehungsmittel"374 werden definiert als "Vorrichtungen, Erzeugnisse oder Bestand-
teile"375, die "hauptsächlich entworfen, hergestellt"376 oder "angepasst"377 wurden, "um
die Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern"378

und abgesehen davon "nur einen begrenzten wirtschaftlichen Zweck oder Nutzen ha-
ben"379.380

364 § 40h UrhG idF BGBl I 32/2003.
365 § 40h UrhG idF BGBl I 32/2003.
366 § 90b UrhG idF BGBl I 32/2003.
367 § 90b UrhG idF BGBl I 32/2003.
368 § 90c Abs 1 UrhG idF BGBl I 32/2003.
369 § 90c Abs 1 UrhG idF BGBl I 32/2003.
370 § 90c Abs 1 UrhG idF BGBl I 32/2003.
371 § 90c Abs 1 UrhG idF BGBl I 32/2003.
372 § 90c Abs 1 UrhG idF BGBl I 32/2003.
373 § 90c Abs 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
374 § 90c Abs 1 UrhG idF BGBl I 32/2003.
375 § 90c Abs 3 UrhG idF BGBl I 32/2003.
376 § 90c Abs 3 Z 3 UrhG idF BGBl I 32/2003.
377 § 90c Abs 3 Z 3 UrhG idF BGBl I 32/2003.
378 § 90c Abs 3 Z 3 UrhG idF BGBl I 32/2003.
379 § 90c Abs 3 Z 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
380 § 90c UrhG idF BGBl I 32/2003.
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Diese weitgehenden Schutzmaßnahmen sollen jedoch nicht für den Schutz technischer
Schutzmaßnahmen an Computerprogrammen gelten.381,382,383 Diese sollen weiterhin
ausschließlich aufgrund der Bestimmungen der Computer-Richtlinie384, welche nunmehr
in den §§ 90b sowie 91 UrhG umgesetzt wurden, geschützt werden.385,386,387

Die neuen Bestimmungen bezüglich des Schutzes technischer Maßnahmen stehen in
einem Spannungsverhältnis zur Regelung derPrivatkopie. Während es einer natürlichen
Person unter gewissen Umständen gemäß § 42 Abs 4 UrhG erlaubt ist, "einzelne Ver-
vielfältigungsstücke"388 "zum privaten Gebrauch"389 auch auf einem anderen Träger als
Papier herzustellen, verbietet § 90c Abs 1 UrhG, dabei einen eventuellen Kopierschutz
zu umgehen. Da neue Film-DVDs und Audio-CDs vermehrt mit Kopierschutz hergestellt
werden, wird so das Recht auf Privatkopie im Ergebnis ad absurdum geführt.390

Die Info-RL391 wollte die Aushöhlung des Rechts auf Privatkopie dadurch verhindern,
dass sie es den Mitgliedstaaten freistellt, Regelungen zu beschließen, die das Recht auf
Privatkopie sicherstellen, sofern die Rechteinhaber nicht von sich aus Vervielfältigungen
zum privaten Gebrauch ermöglichen.392

Österreich hat sich "im Hinblick auf die Unsicherheiten der technischen Entwick-
lung"393 zum ’Abwarten’ entschieden und eine derartige Regelung zum Schutz des Rechts
auf Privatkopie bis jetzt nicht umgesetzt.

Dies führt zu dem unbefriedigenden Ergebnis, dass Privatkopien zwar grundsätzlich
zulässig sind, Rechteinhaber jedoch technische Schutzmaßnahmen ergreifen können, die
ein (unberechtigtes) Vervielfältigen verhindern können.394 Derartige technische Schutz-
maßnahmen dürfen auch für die an sich zulässige Erstellung von Privatkopien nicht
umgangen werden, obwohl die Rechteinhaber den Berechtigten das Kopieren ermögli-
chen müssten.395 Tun sie dies nicht, könnte eine gesetzliche Regelung die Rechteinhaber
dazu verpflichten - eine derartige Regelung gibt es im österreichischen Urheberrecht aber
nicht.396,397

Dadurch könnte § 90c UrhG womöglich verfassungswidrig sein, wodurch das Umgehen
eines Kopierschutzes zum Erstellen einer zulässigen Privatkopie rechtmäßig wäre.398

381 § 90c Abs 4 UrhG idF BGBl I 32/2003.
382 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 23.
383 Erwägungsgrund 50 Info-RL 2001/29/EG.
384 Computer-RL 91/250/EWG.
385 §§ 90b und 91 UrhG idF BGBl I 32/2003.
386 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 23.
387 Erwägungsgrund 50 Info-RL 2001/29/EG.
388 § 42 Abs 4 UrhG.
389 § 42 Abs 4 UrhG.
390 Barbara Laimer; Clemens Thiele: Die Privatkopie nach der Urheberrechtsgesetznovelle 2003. �URL: http://www.

rechtsprobleme.at/doks/privatkopie-laimer-thiele.pdf� – Zugriff am 2011.11.21.
391 2001/29/EG.
392 Art 6 Abs 4 Info-Rl 2001/29/EG.
393 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 25.
394 §§ 42 und 90c UrhG.
395 §§ 42 und 90c UrhG.
396 Art 6 Abs 4 Info-Rl 2001/29/EG.
397 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 25.
398 Barbara Laimer; Clemens Thiele: Die Privatkopie nach der Urheberrechtsgesetznovelle 2003.

http://www.rechtsprobleme.at/doks/privatkopie-laimer-thiele.pdf
http://www.rechtsprobleme.at/doks/privatkopie-laimer-thiele.pdf
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2.2.4.7 Urheberrechtsgesetznovelle 2005

Obwohl die österreichische Bundesregierung noch im Regierungsprogramm der XXI. Ge-
setzgebungsperiode einen Folgerechtsanspruch "entschieden"399 ablehnte, musste in der
XXII. Regierungsperiode ein solcher aufgrund der Folgerechts-Richtlinie beschlossen wer-
den.400,401

Der Folgerechtsanspruch soll einen "Ausgleich zwischen der wirtschaftlichen Situation
der bildenden Künstler und der Situation der anderen Kunstschaffenden"402 herstellen,
welche "aus der fortgesetzten Verwertung ihrer Werke Einnahmen erzielen"403.404

Daher sollten bildende Künstler zukünftig mit bis zu höchstens 12.500 e an den Er-
lösen aus Verkäufen ihrer Werke beteiligt werden, sofern der Verkaufspreis mindestens
3.000 e beträgt und am Verkauf ein Vertreter des Kunstmarkts beteiligt ist.405 Ausge-
schlossen ist der ansonsten unverzichtbare Folgerechtsanspruch nur, falls der Verkaufs-
preis eines Werkes geringer als 10.000 e ist und das Werk vor weniger als drei Jahren
vom Urheber erworben wurde.406

Dieser Anspruch ist "rechtspolitisch nicht unumstritten"407, denn dadurch wird in das
Recht auf (materielles) Eigentum eingegriffen. Schließlich würde auch niemand auf die
Idee kommen, nach dem Weiterverkauf eines gebrauchten Autos 4% des Verkaufspreises
an den ’Hersteller’ abzuführen.

2.2.4.8 Urheberrechtsgesetznovelle 2006

Die nächste Novelle des Urheberrechts brachte aufgrund der Richtlinie zur Durchsetzung
der Rechte des geistigen Eigentums408 neben Änderungen des Auskunftsanspruchs auch
einen Anspruch auf Erlassung einstweiliger Verfügungen für Rechteinhaber mit sich.409

Rechteinhaber können seither zur Beweissicherung oder zur Sicherung von
Unterlassungs-, Beseitigungs- bzw. finanziellen Ansprüchen einstweilige Verfügungen be-
antragen.410

399 Bericht und Antrag des Justizausschusses zur Urheberrechtsgesetz-Novelle 2005 Seite 1. - Abrufbar unter: http://www.
parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01240/fname_053133.pdf.

400 Bericht und Antrag des Justizausschusses zur Urheberrechtsgesetz-Novelle 2005.
401 Folgerechts-Richtlinie 2001/84/EG.
402 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1097.
403 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1097.
404 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1097.
405 § 16b UrhG idF BGBl I 22/2006.
406 § 16b UrhG idF BGBl I 22/2006.
407 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1097.
408 2004/48/EG.
409 §§ 87b und 87c UrhG idF BGBl I 81/2006.
410 § 87c UrhG idF BGBl I 81/2006.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01240/fname_053133.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01240/fname_053133.pdf
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2.2.4.9 Urheberrechtsgesetznovelle 2009

Während das Familienrechts- Änderungsgesetz 2009411 nur sprachliche Änderungen in
Bezug auf die rechtliche Stellung von Lebensgefährten mit sich brachte412, wurde mit
der Urheberrechtsgesetz-Novelle 2009413 der Mindestverkaufswert, ab dem ein bildender
Künstler in den Genuss des Folgerechts kommen soll, von 3.000 e auf 2.500 e gesenkt.

Im Ausgleich dafür wurde die Übergangsfrist des § 60 Abs 2 UrhG idF BGBl I 2/2010,
wonach nur lebende Künstler in den Genuss des Folgerechts kommen sollen, um weitere
zwei Jahre verlängert, sodass die Erben bildender Künstler erst seit dem 1.1.2012 in den
Genuss dieser Bestimmung kommen.414

2.2.4.10 Urheberrechtsgesetznovelle 2013

Die Novellen des Urheberrechtsgesetz im Rahmen des Insolvenzrechtsänderungsgesetz
waren nur unwesentlicher Natur.415,416 Die nächste bedeutende Änderung des Urheber-
rechts erfolgte erst durch die Urheberrechts-Novelle 2013417 erfolgte.418

Schutzfrist

Mit der Novelle 2013, wurde, im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie
2011/77/EU, die Schutzfrist von Schallträgern von 50 auf 70 Jahre nach Aufnahme
bzw. Veröffentlichung erhöht.419,420,421,422

2.3 Aktuelle Rechtslage

Nachfolgend wird die aktuelle Rechtslage unter Zuhilfenahme von Verweisen auf die
historische Entwicklung dargestellt. Nichtsdestotrotz liegt der Schwerpunkt auf der An-
wendbarkeit des Urheberrechts auf Handlungen im Internet. Bestimmte Aspekte werden
daher ausführlicher betrachtet, während andere (z.B. Regelungen bezüglich Rundfunk-
sendungen) weniger intensiv bis gar nicht behandelt werden.

411 BGBl I 75/2009.
412 §§ 55, 75 und 77 UrhG idF BGBl I 75/2009.
413 BGBl I 2/2010.
414 § 60 Abs 2 UrhG idF BGBl I 2/2010.
415 BGBl I 29/2010.
416 BGBl I 58/2010.
417 BGBl I 150/2013.
418 BGBl I 150/2013.
419 § 76 Abs 5 UrhG idF BGBl I 150/2013.
420 BGBl I 150/2013.
421 RL 2011/77/EU.
422 Informationen über die Beweggründe der Schutzfristverlängerung siehe Seite 79.
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2.3.1 Schutzgegenstand

Gemäß § 1 UrhG genießen "eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der
Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst"423 - "als Ganzes und
in seinen Teilen urheberrechtlichen Schutz"424.425

Teile von Gesamtwerken genießen dann urheberrechtlichen Schutz, sofern diese selbst
eigentümliche geistige Schöpfungen darstellen.426,427

2.3.1.1 Eigentümlichkeit

Da der Begriff der Eigentümlichkeit im Gesetz nicht näher definiert ist, müssen der
Rechtsprechung Hinweise entnommen werden, ab wann eine eigentümliche Schöpfung
vorliegt.

Bezüglich der Eigentümlichkeit einer geistigen Schöpfung hat der OGH beispielsweise
befunden:

• "Für die Beurteilung, ob eine eigentümliche geistige Schöpfung vorliegt, ist nach
ständiger Rechtsprechung allein die individuelle Eigenart maßgebend. Eine Lei-
stung ist individuell eigenartig, wenn sie sich vom Alltäglichen, Landläufigen, üb-
licherweise Hervorgebrachten abhebt."428,429

• "Die schöpferische Eigentümlichkeit liegt bei Musikwerken in ihrer individuellen
ästhetischen Ausdruckskraft. Auf die Höhe des individuellen ästhetischen Gehaltes
kommt es nicht an, weil an diese bei Musikwerken keine besonderen Anforderungen
zu stellen sind."430

• "Keinen Urheberrechtsschutz genießen Darstellungen, die sich weder durch einen
neuen Gedanken noch durch eine originelle Ausgestaltung auszeichnen. Kommt
aber in der Gestaltung eine gedankliche Bearbeitung zum Ausdruck, welche ihr
eine persönliche, unverwechselbare Note gibt und die sie daher von anderen Er-
zeugnissen ähnlicher Art abhebt, so liegt ein Werk der bildenden Künste im Sinne
der § 1, § 3 Abs 1 UrhG vor."431

• "Auch der schlechte Roman, eine unvertretbare Auffassungen enthaltende wissen-
schaftliche Abhandlung, ferner primitive, geschmacklose, abstoßende, ekelerregende
oder Perversionen enthaltende Sprachwerke sind urheberrechtlich geschützt."432

423 § 1 Abs 1 UrhG.
424 § 1 Abs 2 UrhG.
425 § 1 UrhG.
426 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1121.
427 OGH 13.09.1977, 4 Ob 381/77.
428 OGH 12.06.2001, 4 Ob 140/01v.
429 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1105.
430 OGH 12.03.1996, 4 Ob 9/96.
431 OGH 11.07.1995, 4 Ob 58/95.
432 OGH 02.03.1982, 4 Ob 427/81.
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• "Eigentümlich ist eine Schöpfung dann, wenn sie den Stempel der persönlichen
Eigenart des Schöpfers trägt oder sich zumindest durch eine persönliche Note,
die ihr die geistige Arbeit des Schöpfers verliehen hat, von anderen Erzeugnissen
ähnlicher Art abhebt"433.434,435

Letztlich gilt in Hinsicht auf die Eigentümlichkeit aber:

"Ob sich eine Schöpfung [...] auf Grund ihrer Originalität [...] hinreichend
deutlich von ähnlichen Schöpfungen unterscheidet und daher ein urheber-
rechtlich geschütztes Werk ist, hängt im Übrigen regelmäßig von den Um-
ständen des Einzelfalls ab und hat keine darüber hinausgehende Bedeutung
[...]."436

Weiters liegt es am Kläger - demjenigen, der vermeintlich in seinen Rechten aufgrund
des Urheberrechts verletzt wurde - diejenigen Kriterien zu "behaupten und beweisen,
die den Urheberrechtsschutz begründen sollen"437.438,439

Mangels Definition ist es in vielen Fällen schwierig, festzustellen, ab wann eine eigen-
tümliche geistige Schöpfung vorliegt, vor allem da sich Kultur ständig weiterentwickelt
und ein Werk auf dem vorherigen aufbaut. Allerdings schließt die "Anlehnung an ein
fremdes Werk"440 "die Eigentümlichkeit im Allgemeinen noch nicht"441 aus.442

Bei der Beurteilung der Frage, "ob eine Urheberrechtsverletzung"443 - ein Plagiat -
vorliegt, kommt es auf "die Übereinstimmung"444 beider ’Werke’ "im schöpferischen"445,
also eigentümlichen Teil an.446 Daher ist es wenig verwunderlich, wenn sich bei derartigen
Beurteilungen die Ansichten regelmäßig unterscheiden, ob nun ein neues eigenständiges
Werk oder lediglich eine Kopie vorliegt.

Dies zeigt der Fall von Andy Baio, der in Amerika dem Miles Davis Album "Kind
of Blue"447 seine Ehre erweisen wollte, indem er dieses mittels ’Chiptunes’ (8-Bit Com-
puterklängen) neu produzierte.448,449 Bei der Musik, um die es sich bei diesem Projekt
drehte, hatte Andy Baio daran gedacht, sich sämtliche notwendige Lizenzen zu besor-
gen.450

433 OGH 28.05.2002, 4 Ob 65/02s.
434 OGH 28.05.2002, 4 Ob 65/02s.
435 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1106.
436 OGH 10.07.2007, 4 Ob 103/07m.
437 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1108.
438 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1108.
439 OGH 22.03.2001, 4 Ob 22/01s.
440 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1108.
441 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1108.
442 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1108.
443 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1108.
444 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1108.
445 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1108.
446 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1108.
447 Sony Music Entertainment: Kind Of Blue Deluxe 50th Anniversary Collector’s Edition. �URL: http://www.milesdavis.com/

us/music/kind-blue-deluxe-50th-anniversary-collectors-edition� – Zugriff am 2013.09.05.
448 Sony Music Entertainment: Kind Of Blue Deluxe 50th Anniversary Collector’s Edition.
449 Andy Baio: Kind of Screwed. 07 2011 �URL: http://waxy.org/2011/06/kind_of_screwed/� – Zugriff am 2011.09.19.
450 Andy Baio: Kind of Screwed.

http://www.milesdavis.com/us/music/kind-blue-deluxe-50th-anniversary-collectors-edition
http://www.milesdavis.com/us/music/kind-blue-deluxe-50th-anniversary-collectors-edition
http://waxy.org/2011/06/kind_of_screwed/
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Als er aber für sein Projekt das Albumcover passend zur Musik mittels ’Pixelart-
Kopie’ (in einer sehr geringen Auflösung) realisieren ließ, wurde er vom Fotografen des
Original-Coverbildes verklagt.451 Nach einem siebenmonatigem Rechtsstreit wurde eine
außergerichtliche Einigung erzielt.452 Andy Baio musste 32.500 USD bezahlen und durfte
das Pixel-Art Bild nicht länger verwenden.453

Zu Recht wirft Andy Baio daher die Frage auf, ab wann ’fair use’ - die rechtmäßige
Erschaffung eines neuen Werks in Anlehnung an ein bereits bestehendes Werk bzw. die
Transformation eines solchen - vorliegt.454,455

2.3.1.2 Geistige Schöpfung

Obwohl mittels des Begriffs geistige Schöpfung zum Ausdruck gebracht werden soll,
dass nicht die konkrete Gestaltung eines Werkes, sondern "die dahinterstehende geistige
Gestaltung"456,457 urheberrechtlichen Schutz genießt, kann nur "die eigenpersönliche
körperliche Formung und Festlegung einer schöpferischen Idee"458,459 urheberrechtlich
geschützt werden.

Bei der Schutzfähigkeit spielt es jedoch keine Rolle, ob das Werk "in Museen ausge-
stellt, von Publikum und Kunsthandel als Kunst anerkannt, von Kunstsachverständigen
als Kunst bewertet oder von einem Künstler geschaffen worden ist"460.461 Unabhängig
von einem "ästhetischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Wert"462 "genießen auch
primitive, geschmacklose oder abstoßende Werke"463 - eine entsprechende Individualität
vorausgesetzt - "urheberrechtlichen Schutz"464.465

451 Andy Baio: Kind of Screwed.
452 Andy Baio: Kind of Screwed.
453 Andy Baio: Kind of Screwed.
454 Andy Baio: Kind of Screwed.
455 § 107 Copyright Law of the United States of America.
456 OGH 20.02.1973, 4 Ob 303/73.
457 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1111.
458 OGH 23.09.1980, 4 Ob 367/80.
459 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1112.
460 OGH 14.10.2008, 4 Ob 162/08i.
461 OGH 14.10.2008, 4 Ob 162/08i.
462 OGH 02.03.1982, 4 Ob 428/81.
463 OGH 02.03.1982, 4 Ob 428/81.
464 OGH 02.03.1982, 4 Ob 428/81.
465 OGH 02.03.1982, 4 Ob 428/81.
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Beispiel für ein, der Ansicht des Gerichts nach, "ordinäres, ekelerregendes Gedicht"466

das dennoch urheberrechtlichen Schutz genießt:467

"Das Blumenstück"

Von Gerhard R.

"Die Tulpe scheißt auf den Rasen, das Veilchen furzt in die Hand des Gärt-
ners, das Vergißmeinnicht kotzt ins Seidenpapier, die Nelke schlatzt auf den
Stengel, die Orchidee onaniert zwischen den Fingern des Fräuleins und be-
kleckert sich in den Ärmel hinein, die Rose stinkt nach Schweiß und Men-
struationsblut, das Maiglöckchen rotzt auf das frische Tischtuch, die Lilie
brunzt in die Vase, die Hyazinthe rülpst aus."468

2.3.1.3 Kein Schutzgegenstand

Keine eigentümliche geistige Schöpfung und damit nicht schutzfähig sind Gedanken oder
"die Methode des Schaffens"469.470

Auch "Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlässe, Bekanntmachungen und Entscheidun-
gen sowie ausschließlich oder vorwiegend zum amtlichen Gebrauch hergestellte Werke"471

genießen als sogenannte "Freie Werke"472 "keinen urheberrechtlichen Schutz"473.474

Von dieser Regelung ausdrücklich ausgenommen sind "vom Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen hergestellte oder bearbeitete und zur Verbreitung bestimmte Land-
kartenwerke"475; diese stellen keine freien Werke dar und genießen daher urheberrecht-
lichen Schutz.476

466 OGH 02.03.1982, 4 Ob 428/81.
467 OGH 02.03.1982, 4 Ob 428/81.
468 OGH 02.03.1982, 4 Ob 428/81.
469 OGH 17.12.2002, 4 Ob 274/02a.
470 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1107.
471 § 7 Abs 1 UrhG.
472 § 7 UrhG.
473 § 7 Abs 1 UrhG.
474 § 7 UrhG.
475 § 7 Abs 2 UrhG.
476 § 7 Abs 2 UrhG.
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2.3.1.4 Werke der Literatur

Werke der Literatur sind gemäß § 2 UrhG:

• "Sprachwerke aller Art einschließlich Computerprogrammen"477

• "Bühnenwerke, deren Ausdrucksmittel Gebärden und andere Körperbewegungen
sind (choreographische und pantomimische Werke)"478 sowie

• "Werke wissenschaftlicher oder belehrender Art, die in bildlichen Darstellungen in
der Fläche oder im Raume bestehen, sofern sie nicht zu den Werken der bildenden
Künste zählen"479

Sprachwerke

Als Sprachwerke werden Werke bezeichnet, die mittels Sprache zum Ausdruck gebracht
werden, unabhängig davon ob die Sprache niedergeschrieben ist oder auf Tonträgern
vorliegt.480 Geschützt können daher auch Reden oder Vorträge sein, wenn diese zwar
nicht in schriftlicher Form vorliegen, aber aufgrund einer Tonbandaufnahme wörtlich
wiedergegeben werden können.481

Einzelne Worte stellen kein Sprachwerk dar und können somit nicht als solches ge-
schützt werden.482,483

Computerprogramme

Computerprogramme werden geschützt, sofern "durch die Kombination vieler Pro-
grammschritte"484 eine "individuell geprägte Problemlösung"485 erreicht wird.486,487

Geschützt werden dabei sämtliche "Ausdrucksformen"488 eines Computerprogramms,
"einschließlich des Maschinencodes sowie das Material zur Entwicklung des Computer-
programms"489.490,491

477 § 2 UrhG.
478 § 2 UrhG.
479 § 2 UrhG.
480 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1113.
481 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1113.
482 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1113.
483 OGH 22.04.1997, 4 Ob 96/97i.
484 OGH 09.11.1999, 4 Ob 282/99w.
485 OGH 09.11.1999, 4 Ob 282/99w.
486 OGH 09.11.1999, 4 Ob 282/99w.
487 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1115.
488 § 40a Abs 2 UrhG.
489 § 40a Abs 2 UrhG.
490 § 40a Abs 2 UrhG.
491 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1115.
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Ausnahmen

Vom Schutz für Sprachwerke sind "einfache Mitteilungen darstellende Presseberichte
(vermischte Nachrichten, Tagesneuigkeiten)"492 ausgenommen, diese genießen lediglich
einen 12 Stunden langen "Nachrichtenschutz"493 und dürfen erst nach dem Verstreichen
dieser Frist wiedergegeben werden.494,495,496 Eine unvorstellbar lange Frist in einer Zeit,
in der sich Neuigkeiten binnen Minuten rund um die Welt verbreiten.

Mikrochips können ebenfalls nicht als Sprachwerk geschützt werden.497 Für diese gel-
ten die Bestimmungen des Halbleiterschutzgesetzes.498

2.3.1.5 Werke der Tonkunst

Dieser Begriff ist im Gesetzestext nicht näher erklärt. Der Rechtsprechung nach kommt
es bei der Beurteilung, ob ein Werk der Tonkunst vorliegt, auf die Eigentümlichkeit der
"Verbindung der rhythmischen Untermalung mit der Versgestaltung und dem sich daraus
ergebenden Wortrhythmus"499 an.500,501 Weiters sind die eigentümliche Gestaltung der
"vorkommenden Singspielsilben"502 sowie der "eingebauten Zwischenspiele"503 für die
Beurteilung, ob ein Werk der Tonkunst vorliegt "maßgebend"504.505,506

Demnach sind bloße akustische Signale keine Werke der Tonkunst und somit nicht
schutzfähig.507

2.3.1.6 Werke der bildenden Künste

Werke der bildenden Künste müssen ebenfalls ein gewisses Maß an Originalität - also
eine gewisse "Werkhöhe"508 aufweisen, um objektiv als ’Kunst’ bezeichnet zu werden
und um urheberrechtlichen Schutz zu genießen.509,510

Ebenfalls zu den Werken der bildenden Künste zählen "Werke der Lichtbildkunst
(Lichtbildwerke), der Baukunst und der angewandten Kunst (des Kunstgewerbes)"511.512

492 § 44 Abs 3 UrhG.
493 § 79 UrhG.
494 § 44 Abs 3 UrhG.
495 § 79 UrhG.
496 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1116.
497 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1116.
498 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1116.
499 OGH 21.04.1998, 4 Ob 85/98y.
500 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1117.
501 OGH 21.04.1998, 4 Ob 85/98y.
502 OGH 21.04.1998, 4 Ob 85/98y.
503 OGH 21.04.1998, 4 Ob 85/98y.
504 OGH 21.04.1998, 4 Ob 85/98y.
505 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1117.
506 OGH 21.04.1998, 4 Ob 85/98y.
507 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1116.
508 OGH 10.06.1975 4 Ob 320/75.
509 OGH 10.06.1975 4 Ob 320/75.
510 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1118.
511 § 3 Abs 1 UrhG.
512 § 3 Abs 1 UrhG.
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Werke der Lichtbildkunst

Unter Werken der Lichtbildkunst werden Werke verstanden, die "durch ein photogra-
phisches oder durch ein der Photographie ähnliches Verfahren"513 hergestellt werden.514

Der Rechtsprechung nach bedarf eine Fotografie keines besonderen Maßes an Origi-
nalität, um als Werk der Lichtbildkunst geschützt zu werden.515,516 "Entscheidend ist,
dass eine individuelle Zuordnung zwischen Lichtbild und Fotograf insofern möglich ist,
als dessen Persönlichkeit auf Grund der von ihm gewählten Gestaltungsmittel (Motiv,
Blickwinkel, Beleuchtung und vieles mehr) zum Ausdruck kommt."517 Dabei bedarf es
keiner ’Professionalität’ und keines "Anspruch[s] auf hohes künstlerisches Niveau"518; es
reicht bereits aus, wenn ein anderer Fotograf ein Bild "möglicherweise"519 auf eine ande-
re Weise aufgenommen hätte.520 Daher werden auch Amateurfotos wie "Personenfotos
oder Urlaubsfotos"521 als Lichtbildwerke geschützt, sofern diese "ein gewisses Maß an
Originalität"522 besitzen.523,524

Fehlt selbst sogar "ein gewisses Maß an Originalität"525, bleibt diesen Fotografien
immer noch der Leistungsschutz.526,527

Werke der Baukunst

Als Werk der Baukunst können "nicht nur Bauwerke, sondern auch deren Modelle,
Pläne, Zeichnungen und Entwürfe"528 schutzfähig sein sofern es sich bei diesen "um eine
eigentümliche geistige Schöpfung"529 und nicht bloß um eine technisch "zweckmäßige"530

Lösung einer Aufgabe handelt.531,532

2.3.1.7 Werke der Filmkunst

Werke der Filmkunst sind "Laufbildwerke"533, wodurch bildende "Vorgänge und Hand-
lungen" für die Augen und eventuell Ohren dargestellt werden.534 Das Herstellungsver-
fahren ist für die Schutzfähigkeit unbedeutend.535

513 § 3 Abs 2 UrhG.
514 § 3 Abs 2 UrhG.
515 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1119.
516 OGH 12.09.2001 4 Ob 179/01d.
517 OGH 12.09.2001 4 Ob 179/01d.
518 OGH 12.09.2001 4 Ob 179/01d.
519 OGH 12.09.2001 4 Ob 179/01d.
520 OGH 12.09.2001 4 Ob 179/01d.
521 OGH 12.09.2001 4 Ob 179/01d.
522 OGH 12.10.1993 4 Ob 117/93.
523 OGH 12.09.2001 4 Ob 179/01d.
524 OGH 12.10.1993 4 Ob 117/93.
525 OGH 12.10.1993, 4 Ob 117/93.
526 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1119.
527 Zum Leistungsschutzrecht siehe die Ausführungen ab Seite 79.
528 OGH 03.05.2000 4 Ob 127/00f.
529 OGH 03.05.2000, 4 Ob 127/00f.
530 OGH 03.05.2000, 4 Ob 127/00f.
531 OGH 03.05.2000, 4 Ob 127/00f.
532 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1118.
533 § 4 UrhG.
534 § 4 UrhG.
535 § 4 UrhG.
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Nicht von den Bestimmungen zum Schutz von Filmwerken umfasst sind musikalische
Untermalungen von Filmen.536 Diese stellen gemeinsam mit dem Film ein zusammenge-
setztes Werk dar.537,538

2.3.1.8 Bearbeitungen

"Übersetzungen und andere Bearbeitungen"539 werden als eigenes Werk geschützt sofern
diese selbst eine eigentümliche geistige Schöpfung des Bearbeiters sind.540

In einer Entscheidung ist der OGH gar zu dem Schluss gekommen, dass "jede von
einem Menschen erstellte Übersetzung eine Bearbeitung"541 ist, da "die Übertragung in
eine andere Sprache aufgrund der idiomatischen Verschiedenheiten [...] eine individuelle
Leistung des Übersetzers erfordert"542.543,544 ’Verwerten’ darf der Bearbeiter sein Werk
aber nur mit Zustimmung des Urhebers des Originals.545,546

Keine Bearbeitung, sondern ein neues eigenes Werk liegt vor, wenn dieses "im Vergleich
zu dem benutzten Werk ein selbstständiges neues Werk darstellt"547,548 das ursprüngli-
che Werk somit nur als Anregung zur Schaffung eines neuen Werks gedient hat.549

2.3.1.9 Sammelwerke

Selbst die Zusammenstellung von "Beiträgen"550,551 kann als "Sammelwerk"552 geschützt
werden, sofern diese eine gewisse Eigentümlichkeit "in der Auswahl und/oder der An-
ordnung"553 der Beiträge aufweist.554

So kann eine Sammlung von Kunstwerken ein Sammelwerk sein und damit urhe-
berrechtlichen Schutz genießen, "das bloße Aneinanderreihen"555 von Schlagern jedoch
nicht, falls die Anordnung lediglich aufgrund von äußeren "Gesichtspunkten"556 ohne
"bestimmten Leitgedanken"557 erfolgt.558,559,560

536 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1121.
537 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1121.
538 Für zusammengesetzte Werke siehe Seite 55.
539 § 5 Abs 1 UrhG.
540 § 5 Abs 1 UrhG.
541 OGH 29.01.2002, 4 Ob 293/01v.
542 OGH 29.01.2002, 4 Ob 293/01v.
543 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1122.
544 OGH 29.01.2002, 4 Ob 293/01v.
545 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1122.
546 § 14 Abs 2 UrhG.
547 § 5 Abs 2 UrhG.
548 § 5 Abs 2 UrhG.
549 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1122.
550 § 6 UrhG.
551 Bei Beiträgen in Sammelwerken kann es sich sowohl um urheberrechtlich geschützte Werke als auch nicht urheberrechtlich

geschützte Beiträge handeln. - Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1123.
552 § 6 UrhG.
553 OGH 03.10.2000, 4 Ob 224/00w.
554 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1123.
555 OGH 06.12.1994, 4 Ob 135/94.
556 OGH 06.12.1994, 4 Ob 135/94.
557 OGH 06.12.1994, 4 Ob 135/94.
558 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1123.
559 OGH 06.12.1994, 4 Ob 135/94.
560 OGH 11.02.1997, 4 Ob 17/97x.
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Wie im Fall von Bearbeitungen bleiben die Urheberrechte einzelner Werke unbe-
rührt.561 Verletzt werden die Urheberrechte von Sammelwerken durch die Kopie ein-
zelner Beiträge, "wenn dadurch die - eine eigentümliche geistige Schöpfung bildende -
Auswahl oder Anordnung übernommen wird"562.563,564

Datenbanken

Auch Datenbanken - also "Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhän-
gigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit elek-
tronischen Mitteln oder auf andere Weise zugänglich sind"565 - werden als Sammelwerk
geschützt sofern "sie infolge der Auswahl oder Anordnung des Stoffes eine eigentümliche
geistige Schöpfung sind"566.567

2.3.2 Urheber

Urheber ist derjenige der das Werk "geschaffen hat"568.569

Haben mehrere Personen ein Werk gemeinsam geschaffen, sodass dieses "eine un-
trennbare Einheit"570 bildet, "steht das Urheberrecht allen Miturhebern gemeinschaftlich
zu"571.572 In diesem Fall ist jeder Miturheber berechtigt, bei Urheberrechtsverletzungen
zu klagen.573 Geändert oder verwertet werden darf ein solches Werk aber nur, wenn
dem sämtliche Miturheber zustimmen.574 Verweigert ein Miturheber seine Zustimmung
zu einer Änderung oder Verwertung ohne wichtigen Grund, kann dieser von den an-
deren Miturhebern auf Erteilung der Zustimmung geklagt werden.575 "Die Verbindung
von Werken verschiedener Art"576, beispielsweise eines Filmes mit Musik, begründet
keine Miturheberschaft, sofern die Werke unabhängig von einander verwertet werden
können.577,578

Im Gegensatz zum Patentrecht kennt das Urheberrecht generell keine Bestimmungen
bezüglich "Arbeitnehmerschöpfungen"579.580 Vielmehr müssen entsprechende Werknut-
zungsvereinbarungen (arbeits-)vertraglich abgeschlossen werden.581

561 § 6 UrhG.
562 OGH 03.10.2000, 4 Ob 224/00w.
563 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1123.
564 OGH 03.10.2000, 4 Ob 224/00w.
565 § 40f Abs 1 UrhG.
566 § 40f Abs 2 UrhG.
567 § 40f UrhG.
568 § 10 Abs 1 UrhG.
569 § 10 Abs 1 UrhG.
570 § 11 Abs 1 UrhG.
571 § 11 Abs 1 UrhG.
572 § 11 Abs 1 UrhG.
573 § 11 Abs 2 UrhG.
574 § 11 Abs 2 UrhG.
575 § 11 Abs 2 UrhG.
576 § 11 Abs 3 UrhG.
577 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1135.
578 § 11 Abs 3 UrhG.
579 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1135.
580 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1135.
581 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1136.
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Einzige Ausnahmen stellen Computerprogramme, welche im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses geschaffen wurden, sowie gewerbsmäßig hergestellte Filmwerke dar.582,583,584

Bei im Rahmen von Dienstverhältnissen geschaffenen Computerprogrammen steht
dem Dienstgeber - sofern es keine individuelle Vereinbarung gibt - aus dem Gesetz "ein
unbeschränktes Werknutzungsrecht zu"585.586

An gewerbsmäßig hergestellten Filmwerken erhält der Filmhersteller grundsätzlich
sämtliche Verwertungsrechte.587,588,589 Lediglich "zur Verwertung von Bearbeitungen
und Übersetzungen"590 kann die Zustimmung "der in der Urheberbezeichnung genannten
Urheber"591 notwendig sein.592,593 Gesetzlich vorgesehene Vergütungsansprüche stehen
dem Filmhersteller und den Urhebern "je zur Hälfte zu, soweit sie nicht unverzichtbar
sind und"594 nichts anderes vereinbart wurde.595,596

582 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1136-1137.
583 § 38 UrhG.
584 § 40b UrhG.
585 § 40b UrhG.
586 § 40b UrhG.
587 § 38 Abs 1 UrhG.
588 § 39 Abs 4UrhG.
589 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1137-1138.
590 § 39 Abs 4UrhG.
591 § 39 Abs 4UrhG.
592 § 39 Abs 4UrhG.
593 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1137-1138.
594 § 38 Abs 1 UrhG.
595 § 38 Abs 1 UrhG.
596 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1138.
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2.3.3 Urheberrechte

Abbildung 5: Urheberrechte an einem
Foto, das ein Affe von sich selbst
aufgenommen hat?

Der Werkschutz beginnt mit der Schöpfung des
Werkes; die Handlungsfähigkeit spielt dabei keine
Rolle.597 Daher erlangen auch "Kinder oder Gei-
steskranke"598 Urheberrechte an von ihnen geschaf-
fenen Werken; juristische Personen können hinge-
gen keine Urheberrechte erlangen, da diese keine
"geistige Tätigkeit entfalten können"599.600

Urheberrechte können nicht übertragen, jedoch
vererbt werden.601 Nichtsdestotrotz kann verein-
bart werden, dass "einzelne oder alle"602

’Urheber-

rechte’ (ausschließlich) durch einen anderen wahr-
genommen werden - wodurch ’Urheberrechte’ prak-
tisch veräußerbar werden.603

Dies bringt den Vorteil, dass Urheber vertrag-
lich bestimmen können, "innerhalb welcher örtli-
chen und zeitlichen Grenzen"604 ihr Werk von ei-
nem anderen "benutzt werden darf"605.606 Verein-
barungen können dabei derart weitreichend sein,
dass der Urheber selbst sein Werk nicht mehr be-
nutzen darf.607

Urheber können sogar die Rechte an Werken überlassen, die sie erst in der Zukunft
schaffen werden.608 Ein Werknutzungsrecht - also das "ausschließliche Recht"609, ein
Werk zu Verwertungszwecken zu benutzen, kann selbst weiterveräußert oder vererbt
werden.610,611

597 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1167.
598 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1167.
599 OGH 18.02.1992, 4 Ob 127/91.
600 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1167.
601 § 23 UrhG.
602 § 24 UrhG.
603 § 24 UrhG.
604 § 26 UrhG.
605 § 26 UrhG.
606 § 26 UrhG.
607 § 26 UrhG.
608 § 31 UrhG.
609 § 24 Abs 1 UrhG.
610 § 24 UrhG.
611 § 27 UrhG.
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2.3.3.1 Verwertungsrecht

Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk auf die im Urheberrechtsgesetz
aufgelisteten Arten zu verwerten.612,613 Sein ’Verwertungsanspruch’ richtet sich dabei in
der Regel nicht gegen den tatsächlichen Benutzer des Werks, sondern gegen denjenigen,
der das Werk für ihn vervielfältigt oder verbreitet.614

Diese zweistufige Art der Verwertung dürfte entstanden sein, da die mechanische Ver-
vielfältigung eines Werkes trotz des ausschließlichen Vervielfältigungsrechts615 in der
Regel aufgrund der dafür benötigten Maschinen den Urhebern nicht selbst möglich war
bzw. ist. Doch auch in der digitalen Welt werden für Urheber Hürden aufgebaut. Ob-
wohl es technisch mittlerweile leicht möglich wäre, Werke digital selbst zu verbreiten,
ist dies in der Praxis gar nicht so einfach. Für die Verbreitung von Musik im derzeit
üblichen MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)-Format fallen beispielsweise Lizenzgebühren
an.616 Bei der Verbreitung von Werken über aktuell populäre ’Plattformen’, beispiels-
weise für Smartphones, fällt nicht nur eine Zugangsgebühr zu den Vertriebsplattformen
an, sondern die Plattformbetreiber beanspruchen auch einen gewissen Prozentsatz des
Verkaufspreises für sich.617,618,619,620,621

2.3.3.2 Vervielfältigungsrecht

Urheber haben das ausschließliche Recht, ihre Werke verfahrens- und mengenunabhängig
"vorübergehend oder dauerhaft zu vervielfältigen"622.623

Neben der Herstellung einer Kopie ist auch das Aufzeichnen eines Vortrages oder einer
Aufführung eines Werkes eine Vervielfältigung624; das Abspeichern einer Musik-CD auf
einer Festplatte ebenfalls.625,626 Auch, wenn ein Werk der bildenden Künste nach Plänen
oder Entwürfen ausgeführt wird, handelt es sich um eine Vervielfältigung.627

612 § 14 UrhG.
613 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1170.
614 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1170.
615 Zum Vervielfältigungsrecht siehe den Absatz Vervielfältigungsrecht auf Seite 58.
616 Zum MP3-Format siehe Seite 235.
617 Apple Inc.: iOS Developer Program. �URL: http://developer.apple.com/programs/ios/� – Zugriff am 2011.09.30.
618 Apple Inc.: iOS Developer Program - 3. Distribute. �URL: http://developer.apple.com/programs/ios/distribute.html� – Zugriff

am 2011.09.30.
619 Google Inc.: Developer Registration. �URL: http://www.google.com/support/androidmarket/developer/bin/answer.py?hl=en&

answer=113468� – Zugriff am 2011.09.30.
620 Google Inc.: Transaction Fees. �URL: http://www.google.com/support/androidmarket/developer/bin/answer.py?&&answer=112622� –

Zugriff am 2011.09.30.
621 Microsoft Inc.: faq: answers at a glance. �URL: http://create.msdn.com/en-US/home/faq� – Zugriff am 2011.09.30.
622 § 15 UrhG.
623 § 15 UrhG.
624 § 15 Abs 2 UrhG.
625 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1175.
626 OGH 26.01.1999, 4 Ob 345/98h.
627 § 15 Abs 4 UrhG.

http://developer.apple.com/programs/ios/
http://developer.apple.com/programs/ios/distribute.html
http://www.google.com/support/androidmarket/developer/bin/answer.py?hl=en&answer=113468
http://www.google.com/support/androidmarket/developer/bin/answer.py?hl=en&answer=113468
http://www.google.com/support/androidmarket/developer/bin/answer.py?&&answer=112622
http://create.msdn.com/en-US/home/faq
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2.3.3.3 Verbreitungsrecht

Urhebern steht das ausschließliche Recht zu, "Werkstücke zu verbreiten"628. Ohne Zu-
stimmung des Urhebers dürfen Werkstücke daher "weder feilgehalten"629 (zum Verkauf
angeboten werden) "noch auf eine Art, die das Werk der Öffentlichkeit zugänglich macht,
in Verkehr gebracht werden"630.631,632

Sofern ein Werk noch nicht veröffentlicht ist, umfasst "das Verbreitungsrecht auch das
ausschließliche Recht, das Werk durch öffentliches Anschlagen, Auflegen, Aushängen,
Ausstellen oder durch eine ähnliche Verwendung von Werkstücken der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen"633.

Von Bestimmungen über das Vermieten und Verleihen von Werkstücken abgesehen,
unterliegen Werkstücke, "die mit Einwilligung des Berechtigten durch Übertragung des
Eigentums in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in einem Ver-
tragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden sind", nicht
dem Verbreitungsrecht.634

Zweck dieser Ausnahme ist, dass Urheber nicht verhindern können, dass rechtmäßig
erworbene Werkstücke vom Eigentümer weiter verbreitet werden - z.B. öffentlich ausge-
stellt oder auf einem Flohmarkt weiterverkauft werden.635

Das Verbreitungsrecht an derartigen Werkstücken ist "erschöpft"636 bzw. "ver-
braucht"637.638,639

Nicht den Bestimmungen des Verbreitungsrechts unterliegen Werkstücke der bilden-
den Künste, die "Zugehör einer unbeweglichen Sache sind"640 - beispielsweise Bauwer-
ke.641,642,643

628 § 16 Abs 1 UrhG.
629 § 16 Abs 1 UrhG.
630 § 16 Abs 1 UrhG.
631 § 16 Abs 1 UrhG.
632 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1176.
633 § 16 Abs 2 UrhG.
634 § 16 Abs 3 UrhG.
635 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1178.
636 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1178.
637 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1178.
638 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1178.
639 Bezüglich der rechtlichen Besonderheiten des Weiterverkaufs von Software siehe Rechtslage beim Softwarekauf auf Seite 206.
640 § 16 Abs 4 UrhG.
641 § 16 Abs 4 UrhG.
642 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1183.
643 Zur Besonderheit des Vergütungsanspruchs bildender Künstler, bei der Weiterveräußerung ihrer Werke (Folgerecht) siehe

Urheberrechtsgesetznovelle 2005 auf Seite 45.
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2.3.3.4 Vermieten und Verleihen

Unter Vermieten versteht das Urheberrechtsgesetz "die zeitlich begrenzte, Erwerbs-
zwecken dienende Gebrauchsüberlassung"644, während Verleihen "die zeitlich begrenz-
te, nicht Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung durch eine der Öffentlichkeit
zugängliche Einrichtung (Bibliothek, Bild- oder Schallträgersammlung, Artothek und
dergleichen)"645 darstellt.646

Bezüglich des Vermietens von Werkstücken schafft § 16a Abs 1 UrhG eine Ausnahme-
regel vom Erschöpfungsgrundsatz des § 16 Abs 3 UrhG. Das Erwerben eines Werkstückes
berechtigt daher nicht gleichzeitig auch dazu, dieses zu vermieten.647

Gleichzeitig erschöpft sich "das Vermietrecht nicht für andere"648 EU-Mitgliedstaaten,
falls die Vermietung in einem Mitgliedsstaat gestattet wird.649

2.3.3.5 Senderecht

Urheber haben "das ausschließliche Recht"650, ihre Werke "durch Rundfunk oder auf
eine ähnliche Art zu senden"651.652 Unter das Senderecht fällt auch, wenn Werke "mit
Hilfe von Leitungen"653 der Öffentlichkeit auf eine Rundfunk ähnliche Art "wahrnehmbar
gemacht"654 werden.655

2.3.3.6 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht

Urheber haben ebenfalls "das ausschließliche Recht"656:

• Sprachwerke "öffentlich vorzutragen oder aufzuführen"657,

• "Bühnenwerke, deren Ausdrucksmittel Gebärden und andere Körperbewegungen
sind (choreographische und pantomimische)"658, Tonkunstwerke oder Filmwerke
"öffentlich aufzuführen"659 sowie

• Werke "der bildenden Künste durch optische Einrichtung öffentlich vorzuführen"660.

644 § 16a Abs 3 UrhG.
645 § 16a Abs 3 UrhG.
646 § 16a Abs 3 UrhG.
647 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1182.
648 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1182.
649 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1182.
650 § 17 Abs 1 UrhG.
651 § 17 Abs 1 UrhG.
652 § 17 Abs 1 UrhG.
653 § 17 Abs 2 UrhG.
654 § 17 Abs 2 UrhG.
655 § 17 Abs 2 UrhG.
656 § 18 Abs 1 UrhG.
657 § 18 Abs 1 UrhG.
658 § 2 Z 2 UrhG.
659 § 18 Abs 1 UrhG.
660 § 18 Abs 1 UrhG.
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"Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Vortrag oder die Aufführung unmittelbar
oder mit Hilfe von Bild- oder Schallträgern vorgenommen wird."661

Öffentlich ist ein Vortrag bzw. eine Auf- oder Vorführung nicht erst, wenn diese vor
einer großen Menschenmenge stattfindet.

Um öffentlich zu sein, genügt es bereits, wenn eine Aufführung "nicht von vornherein
auf einen in sich geschlossenen, nach außenhin begrenzten Kreis abgestimmt ist, wenn
sie also allgemein zugänglich ist"662.663,664 Dies ist insbesondere "dort der Fall, wo ei-
ne Aufführung im Rahmen eines gewerblichen Betriebs mit fluktuierendem Publikum
stattfindet [...], das Lokal also seinem Wesen nach allgemein zugänglich ist und von
(Lauf-)Kunden auch tatsächlich aufgesucht wird"665.666,667

Daher wurde auch die Vorführung von Sexfilmen in Videokabinen durch den OGH als
öffentlich beurteilt.668,669

Letztlich ist die Frage der ’Öffentlichkeit’ einer Veranstaltung "in Grenzfällen nur nach
den Umständen des Falles unter Berücksichtigung der Zahl der Teilnehmer, des Ausma-
ßes der persönlichen Beziehungen zwischen ihnen untereinander oder zwischen ihnen und
dem Veranstalter und auch des Zweckes des Zusammenkommens"670 zu beurteilen.671,672

2.3.3.7 Zurverfügungstellungsrecht

Aufgrund der technischen Weiterentwicklung wurde Urhebern in § 18a UrhG neben dem
Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht, ein "Zurverfügungstellungsrecht"673 ge-
währt. Dieses sichert Urhebern "das ausschließliche Recht"674 zu, ihr Werk "der Öffent-
lichkeit drahtgebunden oder drahtlos in einer Weise zur Verfügung zu stellen, dass es
Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist"675.676

Praktisch handelt es sich dabei um das Recht, Werke im Internet zur Verfügung zu
stellen.677

661 § 18 Abs 2 UrhG.
662 OGH 22.06.1971, 4 Ob 315/71.
663 OGH 22.06.1971, 4 Ob 315/71.
664 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1192.
665 OGH 28.05.2002, 4 Ob 108/02i.
666 OGH 28.05.2002, 4 Ob 108/02i.
667 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1192.
668 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1193.
669 OGH 27.01.1987, 4 Ob 393/86.
670 OGH 28.11.1978, 4 Ob 390/78.
671 OGH 28.11.1978, 4 Ob 390/78.
672 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1193.
673 § 18a UrhG.
674 § 18a Abs 1 UrhG.
675 § 18a Abs 1 UrhG.
676 § 18a Abs 1 UrhG.
677 Informationen zu den Grenzen des Zurverfügungstellungsrechts finden sich im Abschnitt Urheberrechtsgesetznovelle 2003 auf

Seite 39.
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2.3.4 Beschränkungen der Verwertungsrechte

2.3.4.1 Freie Werknutzungen im Interesse der Rechtspflege und der Verwaltung

"Der Benutzung eines Werkes zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit oder zur Sicherstel-
lung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Verwaltungsverfahren, parlamentarischen Ver-
fahren oder Gerichtsverfahren steht das Urheberrecht nicht entgegen."678 Aufgrund die-
ser Bestimmung soll sichergestellt werden, dass Werke im Rahmen von Parteieingaben,
insbesondere auch digital für den elektronischen Akt, vervielfältigt werden dürfen.679

2.3.4.2 Flüchtige und begleitende Vervielfältigungen

Eine "vorübergehende Vervielfältigung"680 ist ebenfalls erlaubt, sofern diese:

• "flüchtig oder begleitend ist"681,

• einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellt682,

• "ihr alleiniger Zweck die Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen
Vermittler oder eine rechtmäßige Nutzung ist"683 und

• die Vervielfältigung "keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung hat"684.

Diese Bestimmung ist vor allem für die Übertragung von Werken im Internet von
Bedeutung, wo es bedingt durch die technische Realisierung auf dem Übertragungsweg
ständig zu temporären Zwischenspeicherungen kommt.

678 § 41 UrhG.
679 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1207.
680 § 41a UrhG.
681 § 41a Z 1 UrhG.
682 § 41a Z 2 UrhG.
683 § 41a Z 3 UrhG.
684 § 41a Z 4 UrhG.
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2.3.4.3 Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch - Das Recht auf ’Pri-
vatkopie’

§ 42 Abs 1 UrhG gestattet es "jedermann"685, einzelne Vervielfältigungstücke eines Wer-
kes "auf Papier oder einem ähnlichen Träger zum eigenen Gebrauch"686 herzustellen.687

Aufgrund der näheren Bestimmung des § 42 Abs 4 UrhG (siehe sogleich) umfasst der
Begriff ’jedermann’ sowohl natürliche als auch juristische Personen.688 Bezüglich des "ei-
genen Gebrauchs"689 ist aufgrund der näheren Bestimmung des § 42 Abs 4 UrhG davon
auszugehen, dass unter diesem sowohl der private als auch der berufliche Gebrauch zu
verstehen ist.690,691,692

Bis zu welcher Anzahl von Vervielfältigungsstücken von ’einzelnen’ gesprochen wer-
den kann, ist zahlenmäßig nicht festgelegt und "ist im Einzelfall nach dem Zweck der
Herstellung von Vervielfältigungsstücken zum eigenen Gebrauch zu beurteilen"693.694,695

Der Umfang dieser Bestimmung wird durch die Einschränkung, dass als Vervielfälti-
gungsmedium nur Papier oder papierähnliches Material verwendet werden darf, einge-
schränkt. So sind Fotokopien und Computerausdrucke von dieser Bestimmung erfasst,
Vervielfältigungen auf CD-ROM, USB-Stick oder im Internet aber nicht.696

Wenig überraschend wäre es, falls diese Bestimmung aufgrund der zunehmenden Po-
pularität von E-Books in naher Zukunft überarbeitet würde. Aufgrund des im Ver-
gleich zum Kopieren großer Teile eines Buches minimalen Aufwands, E-Book-Teile aus-
zudrucken, wäre es gut möglich, dass die Bestimmung zukünftig ausschließlich auf mate-
rielle Werkstücke Anwendung finden soll. Es ist bereits jetzt "herrschende Meinung"697,
dass die Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch nur zulässig ist, sofern als "Kopiervor-
lage ein "rechtmäßig erworbenes Werkstück" gedient hat"698.699 Im Gesetzestext findet
sich diese Meinung nicht wieder; § 42 Abs 1 UrhG unterscheidet nämlich, im Gegen-
satz zum deutschen Pendant § 53 dUrhG, überhaupt nicht zwischen rechtmäßigen und
unrechtmäßigen Vervielfältigungsvorlagen.

685 § 42 Abs 1 UrhG.
686 § 42 Abs 1 UrhG.
687 § 42 Abs 1 UrhG.
688 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1209.
689 § 42 Abs 1 UrhG.
690 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1209.
691 § 42 UrhG.
692 OGH 21.04.1998, 4 Ob 101/98a.
693 OGH 21.04.1998, 4 Ob 101/98a.
694 OGH 21.04.1998, 4 Ob 101/98a.
695 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1209.
696 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1209.
697 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1209.
698 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1209.
699 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1209.



Aktuelle Rechtslage 64

"Zum eigenen Gebrauch zu Zwecken der Forschung"700 darf "jedermann"701 "einzelne
Vervielfältigungsstücke"702 auch auf anderen Trägern als Papier (papierähnlich) her-
stellen "soweit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist"703.704

Da der Begriff ’kommerziell’ in § 42 Abs 2 UrhG im Unterschied zu § 42 Abs 4 UrhG
nicht näher umschrieben wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Vervielfältigung
zu Forschungszwecken bei der Verfolgung mittelbarer kommerzieller Interessen gestattet
sein wird.705 Schließlich müssen auch Forscher, die zum Wohl der Allgemeinheit forschen,
entlohnt werden.706

Auch von "Werken, die im Rahmen der Berichterstattung über Tagesereignisse veröf-
fentlicht werden"707, darf "jedermann"708 "einzelne Vervielfältigungsstücke zum eigenen
Gebrauch herstellen"709; mit der Einschränkung, dass "es sich nur um eine analoge Nut-
zung"710 handeln darf.711 Unter analoger Nutzung ist die Vervielfältigung auf analogem
Trägermaterial zu verstehen.712 Diese Einschränkung darf aber "nicht zu eng gesehen
werden"713.714,715 So soll "das Einscannen von Papiervorlagen"716 beispielsweise erlaubt
sein717,718, das Aufzeichnen von Fernsehberichten auf DVDs oder Festplattenrekordern
wird aber wohl unzulässig sein. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung wird diese
Bestimmung dem Lauf der Zeit angepasst werden müssen, um einen Anwendungsbereich
zu behalten.

Ausschließlich "natürliche Personen"719 dürfen "zum privaten Gebrauch und weder
für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle Zwecke"720 "einzelne Vervielfältigungs-
stücke"721 auch auf anderen Trägern als Papier (papierähnlich) herstellen.722 Privat-
personen dürfen daher beispielsweise Fernseh- und Radiosendungen für private, nicht
kommerzielle Zwecke (digital) aufzeichnen.723 Weiters dürfen zu privaten, nicht kommer-
ziellen Zwecken auch Filme oder Musik-CDs (digital) vervielfältigt werden. Eine nicht
durch technische Maßnahmen geschützte Film-DVD zu privaten, nicht kommerziellen
Zwecken zu ’brennen’, ist daher zulässig und keinesfalls ein ’Verbrechen’.724

700 § 42 Abs 2 UrhG.
701 § 42 Abs 2 UrhG.
702 § 42 Abs 2 UrhG.
703 § 42 Abs 2 UrhG.
704 § 42 Abs 2 UrhG.
705 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1211.
706 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1211.
707 § 42 Abs 3 UrhG.
708 § 42 Abs 3 UrhG.
709 § 42 Abs 3 UrhG.
710 § 42 Abs 3 UrhG.
711 § 42 Abs 3 UrhG.
712 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1211.
713 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 32.
714 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 32.
715 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1211.
716 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 32.
717 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 32.
718 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1211.
719 § 42 Abs 4 UrhG.
720 § 42 Abs 4 UrhG.
721 § 42 Abs 4 UrhG.
722 § 42 Abs 4 UrhG.
723 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1210.
724 Überlegungen zum Schutz technischer Maßnahmen finden sich auf Seite 43. Die Besonderheiten in Bezug auf die Vervielfäl-

tigung von Computerprogrammen werden im Abschnitt Urheberrechtsgesetznovelle 1993 auf Seite 34 behandelt. Bezüglich
Datenbanken siehe Seite 39 sowie 42.
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Für Unterrichtszwecke dürfen Schulen und Universitäten Vervielfältigungen "für eine
bestimmte Schulklasse beziehungsweise Lehrveranstaltung"725 herstellen und verbrei-
ten.726 "Dies gilt auch für Musiknoten."727 Sollen Vervielfältigungen dabei auf einem
anderen Träger als Papier (papierähnlich) hergestellt werden, so ist dies "nur zur Verfol-
gung nicht kommerzieller Zwecke zulässig"728.729 "Werke, die ihrer Beschaffenheit und
Bezeichnung nach zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind"730, dürfen von
Schulen und Universitäten aber nicht vervielfältigt werden.731

"Der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen, die Werkstücke sammeln"732 - Biblio-
theken beispielsweise - dürfen Vervielfältigungsstücke auf Papier bzw. papierähnlichen
Trägern herstellen und zwar:

• "von eigenen Werkstücken jeweils ein Vervielfältigungsstück; ein solches Verviel-
fältigungsstück darf statt des vervielfältigten Werkstücks unter denselben Voraus-
setzungen wie dieses ausgestellt (§ 16 Abs. 2), verliehen (§ 16a) und nach § 56b
benützt werden"733 - mit dieser Regelung sollen offenbar wertvolle ’Originale’ vor
Verlust oder Zerstörung geschützt werden;

• "von veröffentlichten, aber nicht erschienenen oder vergriffenen Werken einzelne
Vervielfältigungsstücke; solange das Werk nicht erschienen beziehungsweise ver-
griffen ist, dürfen solche Vervielfältigungsstücke ausgestellt (§ 16 Abs. 2), nach
§ 16a verliehen und nach § 56b benützt werden."734 - dadurch soll sichergestellt
werden, dass Werke, die nicht (mehr) erworben werden können, weiterhin verfügbar
bleiben.

Auf anderen Trägern als Papier (papierähnlich) dürfen der "Öffentlichkeit zugängliche
Einrichtungen"735 Vervielfältigungen nur vornehmen "wenn sie damit keinen unmittel-
baren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Zweck verfolgen"736.737

Einschränkungen

Hergestellte Kopien "zum eigenen oder privaten Gebrauch" dürfen "nicht dazu ver-
wendet werden, das Werk damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen"738.739

Des Weiteren dürfen, "unbeschadet"740 der Bestimmung über die Vervielfältigung zum
Schul- bzw. Universitätsgebrauch, ganze Bücher, ganze Zeitschriften oder Musiknoten,
"nur mit Einwilligung des Berechtigten"741 hergestellt werden.742

725 § 42 Abs 6 UrhG.
726 § 42 Abs 6 UrhG.
727 § 42 Abs 6 UrhG.
728 § 42 Abs 6 UrhG.
729 § 42 Abs 6 UrhG.
730 § 42 Abs 6 UrhG.
731 § 42 Abs 6 UrhG.
732 § 42 Abs 7 UrhG.
733 § 42 Abs 7 UrhG.
734 § 42 Abs 7 UrhG.
735 § 42 Abs 7 UrhG.
736 § 42 Abs 7 UrhG.
737 § 42 Abs 7 UrhG.
738 § 42 Abs 5 UrhG.
739 § 42 Abs 5 UrhG.
740 § 42 Abs 8 UrhG.
741 § 42 Abs 8 Z 1 UrhG.
742 § 42 Abs 8 Z 1 UrhG.
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Deutlich bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass derartige Vervielfältigungen in
jedem Fall unzulässig sind - unabhängig davon, ob als Vervielfältigungsvorlage das Ori-
ginal oder eine "gleichviel in welchem Verfahren hergestellte Vervielfältigung"743 gedient
hat.744

Die Vervielfältigung ganzer Bücher, ganzer Zeitschriften oder von Musiknoten ist nur
zulässig, sofern die Vervielfältigung durch Abschreiben hergestellt wird, nicht erschiene-
ne oder vergriffene Werke vervielfältigt werden oder Sammlungen von ihrem Recht Ge-
brauch machen, eine Kopie eines Sammlungs-Werkstücks herzustellen.745,746 Mit dem
Verwendungsverbot (§ 42 Abs 8 Z 1 UrhG) einer Kopie als Kopiervorlage verhindert der
Gesetzgeber, dass ein Werk einmal abgeschrieben (abgetippt) und anschließend beliebig
oft verbreitet wird.747

Ebenfalls unzulässig ist es, ein Werk "der Baukunst nach einem Plan oder Entwurf"748

auszuführen bzw. dieses nachzubauen.749

Freie Kinderlieder

Auch in Deutschland gibt es eine Bestimmung, wonach Musiknoten ohne "Einwilli-
gung des Berechtigten"750 grundsätzlich nur mittels Abschreiben vervielfältigt werden
dürfen.751

Als eine deutsche Verwertungsgesellschaft 2010 gezielt Kindergärten auf diese Bestim-
mung aufmerksam machte und diesen gleichzeitig einen Lizenzvertrag - beispielsweise
56 e für 500 Kopien - anbot,752,753 veröffentlichte der Verein ’Musikpiraten’ Anfang De-
zember 2010 "ein Liederbuch mit gemeinfreien Weihnachtsliedern"754 als PDF-Version
zum Downloaden und anschließendem kostenlosen Vervielfältigen.755,756

Aufgrund der positiven Resonanz beschloss der Verein, anschließend sämtlichen Kin-
dergärten Deutschlands ein gedrucktes Buch mit gemeinfreien Kinderliedern zur Verfü-
gung zu stellen.757

743 § 42 Abs 8 Z 1 UrhG.
744 § 42 Abs 8 Z 1 UrhG.
745 § 42 Abs 8 Z 1 UrhG.
746 § 42 Abs 7 Z 1 UrhG.
747 § 42 Abs 8 Z 1 UrhG.
748 § 42 Abs 8 Z 2 UrhG.
749 § 42 Abs 8 Z 2 UrhG.
750 § 53 Abs 4 dUrhG.
751 § 53 Abs 4 dUrhG.
752 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Kindergärten und Noten-

kopien - auch im Neuen Jahr geht es nicht ums Singen. �URL: http://blog.gema.de/blog/beitrag/kindergaerten-und-notenkopien-
auch-im-neuen-jahr-geht-es-nicht-ums-singen/� – Zugriff am 2011.10.09.

753 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Mitmachen Nachmachen
Selbermachen. �URL: http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Flyer/flyer_notenkopien_vorschul.pdf� –
Zugriff am 2011.10.09.

754 Musikpiraten e.V.: Kinder wollen singen - 50.299 Bücher mit gemeinfreien Kinderliedern. �URL: http://musik.klarmachen-
zum-aendern.de/kinder-wollen-singen� – Zugriff am 2011.10.09.

755 Musikpiraten e.V.: Kinder wollen singen - 50.299 Bücher mit gemeinfreien Kinderliedern.
756 Download des Weihnachtsliederbuchs: http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/files/cc-weihnachtslieder.pdf.
757 Musikpiraten e.V.: Kinder wollen singen - 50.299 Bücher mit gemeinfreien Kinderliedern.

http://blog.gema.de/blog/beitrag/kindergaerten-und-notenkopien-auch-im-neuen-jahr-geht-es-nicht-ums-singen/
http://blog.gema.de/blog/beitrag/kindergaerten-und-notenkopien-auch-im-neuen-jahr-geht-es-nicht-ums-singen/
http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Flyer/flyer_notenkopien_vorschul.pdf
http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/kinder-wollen-singen
http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/kinder-wollen-singen
http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/files/cc-weihnachtslieder.pdf
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Binnen nur eines Monats wurden 40.000 e an Spenden für dieses Projekt gesammelt
und somit der Druck des gemeinfreien Kinderliederbuchs finanziert.758 Für die Verteilung
der 50.299 Bücher setzte der Verein ebenfalls auf die Mithilfe von freiwilligen Helfern.759

Selbstverständlich ist auch dieses Liederbuch als PDF-Download erhätlich.760

Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch von Anderen

"Unentgeltlich"761 dürfen "einzelne Vervielfältigungsstücke auch zum eigenen Ge-
brauch eines anderen hergestellt werden"762. Es ist also erlaubt, beispielsweise Musik-
CDs kostenlos für Freunde zu ’brennen’. Fraglich ist, ob Dritte, für die Werke vervielfäl-
tigt werden sollen, das Trägermaterial, beispielsweise die CD-Rohlinge, zur Verfügung
stellen dürfen oder ob dies bereits als Entgelt betrachtet werden kann. Meiner Meinung
nach würde es sich in diesem Fall nicht um ein Entgelt handeln, da dem Kopierenden
nach dem Vervielfältigungsvorgang nichts erhalten bleibt.

Entgeltlich sind einzelne Vervielfältigungen "zum eigenen Gebrauch eines anderen"763

zulässig:

• "wenn die Vervielfältigung mit Hilfe reprographischer oder ähnlicher Verfahren
vorgenommen wird"764

• "wenn ein Werk der Literatur oder Tonkunst durch Abschreiben vervielfältigt
wird"765 oder

• wenn "im Rahmen der Berichterstattung über Tagesereignisse"766 veröffentlichte
Werke vervielfältigt werden und "es sich nur um eine analoge Nutzung handelt"767.

Demnach wäre es zulässig, sich für das Kopieren von Buchteilen für einen Dritten
bezahlen zu lassen - das entgeltliche ’Brennen’ von CDs bzw. DVDs ist jedoch unzulässig.

Leerkassetten- bzw. Reprographievergütung

Als Ausgleich für durch Vervielfältigungen zum eigenen oder privaten Gebrauch even-

tuell entgangene Gewinne haben Urheber, deren Werke "durch Rundfunk gesendet, der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt oder auf einem zu Handelszwecken hergestellten
Bild- oder Schallträger festgehalten worden"768 sind, seit der Urheberrechtsgesetzno-
velle 1980 "Anspruch auf eine angemessene Vergütung (Leerkassettenvergütung), wenn
Trägermaterial im Inland gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr kommt"769.770,771

758 Musikpiraten e.V.: Kinder wollen singen - 50.299 Bücher mit gemeinfreien Kinderliedern.
759 Musikpiraten e.V.: Kinder wollen singen - 50.299 Bücher mit gemeinfreien Kinderliedern.
760 Download des Kinderliederbuchs: http://data.musikpiraten-ev.de/public/kinder-wollen-singen.pdf.
761 § 42a UrhG.
762 § 42a UrhG.
763 § 42a UrhG.
764 § 42a UrhG.
765 § 42a UrhG.
766 § 42 Abs 3 UrhG.
767 § 42 Abs 3 iVm § 42a UrhG.
768 § 42b Abs 1 UrhG.
769 § 42b Abs 1 UrhG.
770 § 42b Abs 1 UrhG.
771 Zur Leerkassettenvergütung siehe auch Urheberrechtsgesetznovelle 1980 auf Seite 33.

http://data.musikpiraten-ev.de/public/kinder-wollen-singen.pdf
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Trägermaterial sind beispielsweise unbespielte (’leere’) CDs, DVDs udgl. Die Höhe der
Leerkassettenvergütung richtet sich nach der "Spieldauer"772 des Trägermaterials.773

Mit der Urheberrechtsgesetznovelle 1996 wurde ähnlich dieser zur Leerkassettenvergü-
tung eine Reprographievergütung für diejenigen Urheber eingeführt, von deren Werk zu
erwarten ist, dass "es mit Hilfe reprographischer oder ähnlicher Verfahren zum eigenen
Gebrauch vervielfältigt wird"774.775,776 Die Reprographievergütung ist jedoch nicht für
das Trägermaterial (beispielsweise Papier) zu leisten, sondern für das Vervielfältigungs-
gerät (beispielsweise ein Kopiergerät).777 Die Höhe des Vergütungsanspruches richtet
sich in diesem Fall nach der Leistungsfähigkeit des Gerätes sowie (bei der Verwendung
in Schulen Copy-Shops oder ähnlichem) nach der Nutzungsintensität.778

Die Vergütung hat derjenige zu leisten, "der das Trägermaterial beziehungsweise das
Vervielfältigungsgerät von einer im In- oder im Ausland gelegenen Stelle aus als erster
gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr bringt"779 bzw. derjenige, der beispielsweise
einen Copy-Shop betreibt.780 Geleistet werden muss die Vergütung an Verwertungsge-
sellschaften (wie zB die Literar-Mechana781), da nur diese Vergütungsansprüche "geltend
machen können"782.783

Da die Vergütungen in jedem Fall bereits beim "in den Verkehr"784 Bringen geleistet
werden müssen, geht der Gesetzgeber grundsätzlich davon aus, dass sämtliches Träger-
material sowie jedes reprographische Vervielfältigungsgerät zur Vervielfältigung fremder
Werke verwendet wird; d.h., jede leere CD wird vermeintlich dazu verwendet, Musikalben
zu kopieren; jedes Kopiergerät, um Bücher zu kopieren.785

Sollte Trägermaterial dabei ausnahmsweise mit "der Einwilligung des Berechtigten"786

verwendet werden, kann die geleistete Leerkassettenvergütung zurückgefordert werden -
sofern diese explizit auf der Rechnung ausgewiesen wurde.787,788,789

Es liegt dabei am Endverbraucher - nicht an den Verwertungsgesellschaften - ’glaub-
haft zu machen’, dass kein Vergütungsanspruch besteht.790

Die Rückforderung für geleistete Reprographievergütungen ist, außer im Falle des
Weiterverkaufs desVervielfältigungsgeräts ins Ausland, nicht vorgesehen.791

772 § 42b Abs 4 Z 1 UrhG.
773 § 42b Abs 1 UrhG.
774 § 42b Abs 2 UrhG.
775 § 42b Abs 1 UrhG.
776 Zur Reprographievergütung siehe auch Urheberrechtsgesetznovelle 1996 auf Seite 36.
777 § 42b Abs 2 UrhG.
778 § 42b Abs 4 Z 2 und Z 3 UrhG.
779 § 42b Abs 3 Z 1 UrhG.
780 § 42b Abs 3 Z 1 und Z 2 UrhG.
781 Literar-Mechana: Vergütung für die Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch mit Hilfe reprographischer oder ähnlicher Ver-

fahren. 01 2010 �URL: http://www.literar.at/dwn/nu/rep/Autonomer_Tarif_GV.pdf� – Zugriff am 2011.01.10.
782 § 42b Abs 5 UrhG.
783 § 42b Abs 5 UrhG.
784 § 42b Abs 3 Z 1 UrhG.
785 § 42b Abs 3 Z 1 UrhG.
786 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG.
787 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG.
788 AUSTRO-MECHANA: Urheberrechtsabgabe. �URL: http://www.aume.at/show_content.php?sid=72� – Zugriff am 2010.11.19.
789 Zur Rückforderungsmöglichkeit geleisteter Leerkassettenvergütung siehe die Überlegungen auf Seite 40.
790 § 42b Abs 6 Z 2 UrhG.
791 § 42b Abs 6 Z 1 UrhG.

http://www.literar.at/dwn/nu/rep/Autonomer_Tarif_GV.pdf
http://www.aume.at/show_content.php?sid=72
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Wie ’erfinderisch’ Verwertungsgesellschaften bei der Auslegung des Begriffes "Träger-
material"792 sind, zeigt, dass mittlerweile auch Festplatten mit leeren Kassetten ver-
glichen werden.793 Auch für PCs wollte eine Verwertungsgesellschaft Reprographiever-
gütungen erheben, da diese als Verbindungsglied zwischen den reprographievergütungs-
pflichtigen Scannern und Druckern dienen.794

2.3.4.4 Berichterstattung über Tagesereignisse

"Zur Berichterstattung über Tagesereignisse dürfen Werke, die bei Vorgängen, über die
berichtet wird, öffentlich wahrnehmbar werden, in einem durch den Informationszweck
gerechtfertigten Umfang vervielfältigt, verbreitet, durch Rundfunk gesendet, der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt und zu öffentlichen Vorträgen, Aufführungen und Vorfüh-
rungen benutzt werden."795

Tagesereignisse sind Ereignisse, die wegen ihrer "Aktualität Interesse"796 finden.797,798

Ein Werk darf dabei nicht allein das Tagesereignis darstellen sondern "lediglich bei einem
anderen Ereignis in Erscheinung treten"799.800,801

Außerdem darf nur über Ereignisse berichtet werden, "die entweder gleichzeitig mit
der Berichterstattung stattfinden oder kurz vor ihr stattgefunden haben"802.803

Berichte über zukünftige Ereignisse (beispielsweise eine erst stattfindende Ausstellung)
sind nicht von dieser Bestimmung umfasst.804,805

2.3.4.5 Behinderte Personen

Für behinderte Menschen ist es zulässig, Werke in einer "geeigneten Form"806 zu ver-
vielfältigen, sofern es Behinderten nur schwer oder nicht möglich ist, ein Werk sinnlich
wahrzunehmen.807 Wird ein Werk auf diese Art vervielfältigt, so steht dem Urheber
dafür eine "angemessene Vergütung zu"808, welche "nur von Verwertungsgesellschaften
geltend gemacht werden"809 kann.810

792 § 42b Abs 1 UrhG.
793 Zur ’Leerkassettenabgabe’ für Festplatten siehe die Ausführungen ab Seite 96.
794 Zur Reprographievergütung für PCs siehe Seite 37.
795 § 42c UrhG.
796 OGH 31.05.1988, 4 Ob 23/88.
797 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1219.
798 OGH 31.05.1988, 4 Ob 23/88.
799 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1219.
800 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1219.
801 OGH 03.10.2000, 4 Ob 224/00w.
802 OGH 03.10.2000, 4 Ob 224/00w.
803 OGH 03.10.2000, 4 Ob 224/00w.
804 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1220.
805 OGH 03.10.2000, 4 Ob 224/00w.
806 § 42d Abs 1 UrhG.
807 § 42d Abs 1 UrhG.
808 § 42d Abs 2 UrhG.
809 § 42d Abs 2 UrhG.
810 § 42d Abs 2 UrhG.
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Dass auch für die behindertengerechte Umgestaltung eines Werkes Vergütungen ge-
zahlt werden müssen, liegt zum einen daran, dass es "nicht Aufgabe der Rechteinhaber
ist, Sonderopfer für Behinderte zu bringen"811; zum anderen sollte verhindert werden,
dass "eine allenfalls funktionierende kommerzielle Produktion von Werken in für Behin-
derte zugänglichen Formaten"812 erschwert oder unmöglich gemacht würde.813,814

2.3.4.6 Freie Werknutzungen an Werken der Literatur

Öffentliche und Politische Reden

Öffentlich gehaltene politische Reden, in öffentlichen Angelegenheiten gehaltene Re-
den, sowie Reden vor Gerichten oder Behörden "dürfen zum Zweck der Berichterstat-
tung vervielfältigt, verbreitet, öffentlich vorgetragen, durch Rundfunk gesendet und der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden"815.816 Akustische Aufzeichnungen von derar-
tigen Reden dürfen jedoch "nur mit Einwilligung des Urhebers verbreitet werden"817.818

Zeitungsartikel

Einzelne Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel "über wirtschaftliche, politische oder re-
ligiöse Tagesfragen dürfen in anderen Zeitungen und Zeitschriften vervielfältigt und
verbreitet werden"819, sofern deren Weiterverbreitung nicht "ausdrücklich verboten
wird"820.821

Ein entsprechender Verbotshinweis im Artikel bzw. "am Kopfe der Zeitung oder Zeit-
schrift"822 genügt, um eine Weiterverbreitung zu untersagen.823

Sofern die Weiterverbreitung jedoch zulässig ist, dürfen Zeitungs- bzw. Zeitschriften-
artikel ebenfalls "öffentlich vorgetragen, durch Rundfunk gesendet und"824 - seit der
Urheberrechtsgesetznovelle 2003 - auch "der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wer-
den"825.826,827,828

811 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 34.
812 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 34.
813 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 34.
814 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1220, 1221.
815 § 43 Abs 1 UrhG.
816 § 43 Abs 1 UrhG.
817 § 43 Abs 2 UrhG.
818 § 43 Abs 2 UrhG.
819 § 44 Abs 1 UrhG.
820 § 44 Abs 1 UrhG.
821 § 44 Abs 1 UrhG.
822 § 44 Abs 1 UrhG.
823 § 44 Abs 1 UrhG.
824 § 44 Abs 2 UrhG.
825 § 44 Abs 2 UrhG.
826 § 44 Abs 2 UrhG.
827 § 44 Abs 2 UrhG idF BGBl I 32/2003.
828 Zum Nachrichtenschutz siehe Seite 52.
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Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch

Kirchen und Schulen dürfen in Sammlungen, "die Werke mehrerer Urheber"829 ent-
halten, für die "Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke"830 "einzelne Sprachwerke"831

"in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang"832 vervielfältigen, verbreiten und
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.833,834 Darüber hinaus dürfen Sprachwerke auch
in nicht kommerziellen Schul-Rundfunksendungen verwendet werden.835 Für jede Ver-
wendung im Rahmen des "Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauchs"836 "steht dem
Urheber ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu"837.838

"Kleines Zitat"
839

Im Rahmen des kleinen Zitates ist "die Vervielfältigung und die Verbreitung sowie der
öffentliche Vortrag, die Rundfunksendung und die öffentliche Zurverfügungstellung"840

von Sprachwerken zulässig, sofern nur "einzelne Stellen"841 angeführt werden.842 Ein
Zitat liegt jedoch nur dann vor, "wenn ein urheberrechtlich geschütztes Werk [...] in ein
anderes Werk übernommen wird, also auch das zitierende Werk urheberrechtlich schutz-
fähig ist"843.844,845 Dadurch soll, wie im Fall der Berichterstattung über Tagesereignis-
se846, offenbar verhindert werden, dass das Zitatrecht missbraucht wird, um wesentliche
Inhalte fremder Werke zu vervielfältigen, ohne dass dabei mangels zusätzlichem Inhalt
ein neues Werk entsteht.

"Großes Zitat"
847

Im Rahmen des "Großen Zitats"848 dürfen "einzelne Sprachwerke"849 "nach ihrem
Erscheinen in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang in ein, die Hauptsache
bildendes wissenschaftliches Werk aufgenommen werden"850.851,852 "Werke wissenschaft-
licher oder belehrender Art, die in bildlichen Darstellungen in der Fläche oder im Raume
bestehen, sofern sie nicht zu den Werken der bildenden Künste zählen"853, dürfen "nur
zur Erläuterung des Inhaltes aufgenommen werden"854.855

829 § 45 Abs 1 Z 1 UrhG.
830 § 45 Abs 1 UrhG.
831 § 45 Abs 1 UrhG.
832 § 45 Abs 1 UrhG.
833 § 45 Abs 1 UrhG
834 § 2 Z 3 UrhG.
835 § 45 Abs 2 UrhG.
836 § 45 Abs 1 Z 1 UrhG.
837 § 45 Abs 3 UrhG.
838 § 45 UrhG.
839 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1229.
840 § 46 UrhG.
841 § 46 Z 1 UrhG.
842 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1229.
843 OGH 19.11.2002, 4 Ob 230/02f.
844 OGH 19.11.2002, 4 Ob 230/02f.
845 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1229.
846 Zur Berichterstattung über Tagesereignisse siehe Seite 69.
847 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1229.
848 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1229.
849 § 46 Z 2 UrhG.
850 § 46 Z 2 UrhG.
851 § 46 Z 2 UrhG.
852 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1229.
853 § 2 Z 3 UrhG.
854 § 46 Z 2 UrhG.
855 § 2 Z 3 und § 46 Z 2 UrhG.
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"Bei der Beurteilung des zulässigen Umfangs"856 von Zitaten sind dem OGH nach die
Interessen "des Zitierten und des Zitierenden gegeneinander abzuwägen"857.858,859 Zita-
te dürfen jedenfalls keinen solchen Umfang annehmen, dass das zitierende Werk einen
gewissen Ersatz für das zitierte Werk darstellt, wodurch dessen "Verwertungsmöglich-
keit"860 verringert würde.861,862

Vertonung von Sprachwerken

"Kleine Teile eines Sprachwerkes oder Sprachwerke von geringem Umfang dürfen nach
ihrem Erscheinen als Text eines zum Zweck ihrer Vertonung geschaffenen Werkes der
Tonkunst in Verbindung mit diesem vervielfältigt, verbreitet, öffentlich vorgetragen und
durch Rundfunk gesendet werden."863 "Für die öffentlichen Aufführung oder Rundfunk-
sendung"864 der auf diese Art geschaffenen Tonkunstwerke gebührt den Urhebern der
Sprachwerke ein angemessener Anteil am "für die öffentliche Aufführung oder Rundfunk-
sendung"865 erhaltenen Entgelt.866

Unzulässig ist jedoch die Vertonung von "Sprachwerken auf Schallträgern"867, wei-
ters die Vertonung von Sprachwerken, "die ihrer Gattung nach zur Vertonung bestimmt
sind, wie die Texte zu Oratorien, Opern, Operetten und Singspielen"868 sowie die Verto-
nung von Sprachwerken, welche die Anwendung des Rechts auf Vertonung ausdrücklich
untersagen.869

Umgekehrt dürfen "kleine Teile eines Sprachwerkes und Sprachwerke von geringem
Umfang, die vertont worden sind"870 getrennt von den Tonkunstwerken "vervielfältigt
und verbreitet werden"871 sofern:

• die Vervielfältigung dem Gebrauch von Zuhörern dient, die "einer unmittelba-
ren persönlichen Wiedergabe der verbundenen Werke am Aufführungsorte beiwoh-
nen"872(beispielsweise in Programmheften zu einer Aufführung).873 Den Zuhörern
ist jedoch der Zweck der Vervielfältigung ’anzudeuten’.874

856 OGH 31.01.1995, 4 Ob 1/95.
857 OGH 31.01.1995, 4 Ob 1/95.
858 OGH 31.01.1995, 4 Ob 1/95.
859 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1229.
860 OGH 31.01.1995, 4 Ob 1/95.
861 OGH 31.01.1995, 4 Ob 1/95.
862 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1229.
863 § 47 Abs 1 UrhG.
864 § 47 Abs 2 UrhG.
865 § 47 Abs 2 UrhG.
866 § 47 Abs 2 UrhG.
867 § 47 Abs 3 UrhG.
868 § 47 Abs 4 UrhG.
869 § 47 UrhG.
870 § 48 UrhG.
871 § 48 UrhG.
872 § 48 Z 1 UrhG.
873 § 48 Z 1 UrhG.
874 § 48 Z 1 UrhG.
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• die Vervielfältigung "in Programmen"875, in denen "die Rundfunksendung der"876

vertonten "Werke angekündigt wird"877 erfolgt (beispielsweise in Fernsehzeitschrif-
ten).878

• oder die Vervielfältigung "in Aufschriften auf Schallträgern oder in Beilagen da-
zu"879 erfolgt.880 Dabei handelt es sich typischerweise um CD-Booklets. Diese müs-
sen aber "als solche bezeichnet"881 werden.882

"Vortragsfreiheit"
883

Auch "der öffentliche Vortrag eines"884 Sprachwerkes ist zulässig, sofern "die Zuhö-
rer weder ein Eintrittsgeld noch sonst ein Entgelt entrichten"885, "der Vortrag keinerlei
Erwerbszwecken dient"886 bzw. "sein Ertrag ausschließlich für wohltätige Zwecke be-
stimmt ist"887, "Mitwirkende"888 am Vortrag kein "Entgelt"889 erhalten und der Vortrag
nicht "mit Hilfe eines Schallträgers"890 erfolgt, "der mit Verletzung eines ausschließli-
chen Rechtes, das darauf festgehaltene Sprachwerk zu vervielfältigen oder zu verbreiten,
hergestellt oder verbreitet worden ist"891.892

2.3.4.7 Freie Werknutzungen an Werken der Tonkunst

Schulgebrauch

Für den nicht kommerziellen Schulgebrauch dürfen einzelne Tonkunstwerke "in Form
von Notationen in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang"893 in Sammelwerken
mit Werken mehrerer Urheber für den Gesangsunterricht oder "bloß zur Erläuterung des
Inhalts"894 "vervielfältigt, verbreitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wer-
den"895.896 Für derartige Vervielfältigungen steht den Urhebern ein Vergütungsanspruch
zu, welcher "nur von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden"897 kann.898

875 § 48 Z 2 UrhG.
876 § 48 Z 2 UrhG.
877 § 48 Z 2 UrhG.
878 § 48 Z 2 UrhG.
879 § 48 Z 3 UrhG.
880 § 48 Z 3 UrhG.
881 § 48 Z 3 UrhG.
882 § 48 Z 3 UrhG.
883 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1230.
884 § 50 Abs 1 UrhG.
885 § 50 Abs 1 UrhG.
886 § 50 Abs 1 UrhG.
887 § 50 Abs 1 UrhG.
888 § 50 Abs 2 UrhG.
889 § 50 Abs 2 UrhG.
890 § 50 Abs 2 UrhG.
891 § 50 Abs 2 UrhG.
892 § 50 UrhG.
893 § 51 Abs 1 UrhG.
894 § 51 Abs 1 Z 2 UrhG.
895 § 51 Abs 1 UrhG.
896 § 51 Abs 1 UrhG.
897 § 51 Abs 2 UrhG.
898 § 51 Abs 2 UrhG.
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"Musikzitat"
899

Die Vervielfältigung, Verbreitung, das öffentliche Aufführen, die Rundfunksendung
sowie das öffentliche zur Verfügung Stellen eines Tonwerkes ist erlaubt sofern:

• "einzelne Stellen"900 eines Tonkunstwerks "in einem selbstständigen neuen"901

Tonkunstwerk "angeführt werden"902, oder

• "einzelne Stellen"903 eines Tonkunstwerks "in einer literarischen Arbeit angeführt
werden"904, oder

• einzelne Tonkunstwerke "in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang in ein
die Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk aufgenommen werden"905.906

Öffentliche Aufführung

Die öffentliche Aufführung von Tonkunstwerken ist zulässig, sofern:

• "die Aufführung mit Drehorgeln, Spieldosen"907 oder ähnlichen Mitteln erfolgt, die
keine persönliche Interpretation des Werkes ermöglichen908, oder

• die Aufführung im Rahmen einer kirchlichen, bürgerlichen Feier oder eines militär-
dienstlichen Anlasses aufgeführt und von Zuhörern kein Entgelt verlangt wird909,
oder

• die Aufführung keinen Erwerbszwecken bzw. ausschließlich einem wohltätigen
Zweck dient, Zuhörer kein Entgelt bezahlen müssen und Mitwirkende kein Ent-
gelt erhalten910, oder

• die Aufführung nicht von Berufsmusikern bzw. einem professionellen Chor ver-
anstaltet wird, "deren Bestand nach einem von der zuständigen Landesregierung
ausgestellten Zeugnis der Pflege volkstümlichen Brauchtums dient"911, die Auffüh-
renden keine Erwerbszwecke anstreben und zu einem überwiegenden Teil "volks-
tümliche Brauchtumsmusik"912 oder freie Werke aufgeführt werden913.914

899 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1232.
900 § 52 Z 1 UrhG.
901 § 52 Z 1 UrhG.
902 § 52 Z 1 UrhG.
903 § 52 Z 2 UrhG.
904 § 52 Z 2 UrhG.
905 § 52 Z 3 UrhG.
906 § 52 UrhG.
907 § 53 Abs 1 Z 1 UrhG.
908 § 53 Abs 1 Z 1 UrhG.
909 § 53 Abs 1 Z 2 UrhG.
910 § 53 Abs 1 Z 3 iVm § 53 Abs 2 UrhG.
911 § 53 Abs 1 Z 4 UrhG.
912 § 53 Abs 1 Z 4 UrhG.
913 § 53 Abs 1 Z 4 UrhG.
914 § 53 Abs 1 UrhG.
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Mit Ausnahme der Bestimmung über die Aufführung von Volksmusik dürfen die oben
genannten Aufführungen nicht mit Hilfe von Schallträgern vorgenommen werden, die
unter "Verletzung eines ausschließlichen Rechtes, das darauf festgehaltene Werk zu ver-
vielfältigen oder zu verbreiten, hergestellt oder verbreitet worden" sind.915

Des Weiteren ist das "bühnenmäßige"916 Aufführen "einer Oper oder eines anderen mit
einem"917 Literaturwerk verbundenen Tonkunstwerks sowie das Aufführen eines Ton-
kunstwerks "in Verbindung mit einem Filmwerk oder einem anderen kinematographi-
schen"918 Erzeugnis jedenfalls unzulässig.919

2.3.4.8 Freie Werknutzungen an Werken der bildenden Künste

Werke der bildenden Künste dürfen in Verzeichnissen, die für Besucher einer öffentli-
chen Sammlung herausgegeben werden, vervielfältigt, verbreitet und der Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt werden, "soweit dies zur Förderung des Besuchs der Sammlung
erforderlich ist"920 - "jede andere kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen"921.922

Weiters dürfen zu versteigernde oder zu verkaufende Werke in Verzeichnissen oder
sonstigem Werbematerial vervielfältigt, verbreitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden "soweit dies"923 deren besserer Verwertung dient.924 Derartige Verzeich-
nisse beziehungsweise Werbematerial dürfen vom Herausgeber jedoch nur unentgeltlich
oder zu "einem die Herstellungskosten nicht übersteigenden Preis"925 verbreitet werden
- auch in diesem Fall ist eine darüber hinausgehende kommerzielle Nutzung ausgeschlos-
sen.926

In Schulbüchern "zum Zweck der Kunsterziehung der Jugend"927 dürfen einzelne er-
schienene Werke der bildenden Künste vervielfältigt, verbreitet oder der Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt werden.928 "Bloß zur Erläuterung des Inhalts"929 dürfen einzelne
erschienene Werke der bildenden Künste auch in anderen nicht kommerziellen, "zum
Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmten"930 Sprachwerken vervielfältigt, verbreitet
oder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.931 In diesen Fällen haben die
Urheber einen "Anspruch auf angemessene Vergütung"932.933

915 § 53 Abs 2 UrhG.
916 § 53 Abs 3 UrhG.
917 § 53 Abs 3 UrhG.
918 § 53 Abs 3 UrhG.
919 § 53 Abs 3 UrhG.
920 § 54 Abs 1 Z 1 UrhG.
921 § 54 Abs 1 Z 1 UrhG.
922 § 54 Abs 1 Z 1 UrhG.
923 § 54 Abs 1 Z 2 UrhG.
924 § 54 Abs 1 Z 2 UrhG.
925 § 54 Abs 1 Z 2 UrhG.
926 § 54 Abs 1 Z 2 UrhG.
927 § 54 Abs 1 Z 3 UrhG.
928 § 54 Abs 1 Z 3 UrhG.
929 § 54 Abs 1 Z 3 UrhG.
930 § 54 Abs 1 Z 3 UrhG.
931 § 54 Abs 1 Z 2 UrhG.
932 § 54 Abs 2 UrhG.
933 § 54 Abs 2 UrhG.
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Einzelne erschienene Werke der bildenden Künste dürfen ebenfalls "in einem die
Hauptsache bildenden wissenschaftlichen Werk"934 vervielfältigt, verbreitet und der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.935 Weiters dürfen veröffentlichte Werke der
bildenden Künste "durch optische Einrichtungen"936 (z.B. mittels eines Diaprojektors)
"bloß zur Erläuterung des Inhaltes"937 im Rahmen eines "wissenschaftlichen oder be-
lehrenden"938 Vortrags öffentlich vorgeführt werden - die dafür notwendigen Vervielfäl-
tigungsstücke (z.b. Dias) dürfen ebenfalls hergestellt werden.939

Baukunstwerke oder Werke der bildenden Künste, die sich dauerhaft an einem öffentli-
chen Ort befinden, dürfen vervielfältigt, verbreitet, "durch optische Einrichtungen öffent-
lich"940 vorgeführt werden, "durch Rundfunk"941 gesendet, sowie der "Öffentlichkeit zur
Verfügung" gestellt werden.942 Dieses Recht gilt dabei nicht nur für Außenansichten von
Gebäuden sondern auch für deren Innenansichten.943,944 Bearbeitungen dürfen aufgrund
dieser Bestimmung jedoch keine angefertigt werden, da dadurch "ideelle Interessen des
Urhebers verletzt"945 werden könnten.946,947

Des Weiteren ist "das Nachbauen"948 von Baukunstwerken oder das Kopieren von
Plastiken sowie die Vervielfältigung von Werken der Mal- oder graphischen Künste "zur
bleibenden Anbringung an einem"949 öffentlichen Ort unzulässig.950

Sofern "nichts anderes vereinbart ist"951, dürfen der Besteller eines Bildnisses einer
Person, seine Erben, "sowie der Abgebildete und nach seinem Tode die mit ihm in ge-
rader Linie Verwandten und sein überlebender Ehegatte oder Lebensgefährte, einzelne
Lichtbilder von diesem herstellen oder durch einen anderen, auch gegen Entgelt, herstel-
len lassen"952.953

934 § 54 Abs 1 Z 3a UrhG.
935 § 54 Abs 1 Z 3a UrhG.
936 § 54 Abs 1 Z 4 UrhG.
937 § 54 Abs 1 Z 4 UrhG.
938 § 54 Abs 1 Z 4 UrhG.
939 § 54 Abs 1 Z 4 UrhG.
940 § 54 Abs 1 Z 5 UrhG.
941 § 54 Abs 1 Z 5 UrhG.
942 § 54 Abs 1 Z 5 UrhG.
943 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1238.
944 OGH 12.07.1994, 4 Ob 80/94.
945 OGH 26.04.1994, 4 Ob 51/94.
946 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1238.
947 OGH 26.04.1994, 4 Ob 51/94.
948 § 54 Abs 1 Z 5 UrhG.
949 § 54 Abs 1 Z 5 UrhG.
950 § 54 Abs 1 Z 5 UrhG.
951 § 55 Abs 1 UrhG.
952 § 55 Abs 1 UrhG.
953 § 55 Abs 1 UrhG.
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In Bezug auf Bildnisse, "die in einem Druckverfahren, in einem photographischen oder
in einem der Photographie ähnlichen Verfahren hergestellt"954 wurden, gilt dieses Recht
jedoch nur, sofern sich "weitere in diesen Verfahren hergestellte Werkstücke"955 "nicht
oder nur mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten"956 vom ursprünglichen Her-
steller des Bildnisses beschaffen lassen.957 Damit sollen anscheinend die wirtschaftlichen
Interessen des ursprünglichen Herstellers geschützt werden. Aufgrund dieser Bestimmung
zulässig hergestellte Vervielfältigungstücke dürfen anschließend "unentgeltlich verbreitet
werden"958.959

2.3.4.9 Schutz geistiger Interessen bei freien Werknutzungen

Auch im Rahmen der freien Werknutzung ist "die Zulässigkeit von Kürzungen, Zusät-
zen und anderen Änderungen an dem Werke selbst, an dessen Titel oder an der Urhe-
berbezeichnung"960 nach der Bestimmung bezüglich des Werkschutzes (§ 21 UrhG) zu
beurteilen, denn "Sinn und Wesen des benutzten Werkes dürfen in keinem Fall enstellt
werden"961.962

Weiterer Schutzmechanismus der geistigen Interessen von Urhebern, deren Werke im
Rahmen der freien Werknutzung benützt werden, ist die Pflicht zur Quellenangabe.963

Wann immer ein Werk Teile eines anderen übernimmt, beispielsweise im Rahmen des
kleinen oder großen Zitats, "ist stets die Quelle deutlich anzugeben"964.965

"In der Quellenangabe sind der Titel und die Urheberbezeichnung des benutzten Wer-
kes nach den Vorschriften des"966 Werkschutzes (§ 21 Abs 1 UrhG) "anzuführen"967.968

Fallweise kann eine deutlichere Quellenangabe notwendig sein, beispielsweise um sicher
zu stellen, dass benutzte Textstellen "in dem benutzten Werke leicht aufgefunden werden
können"969.970

Die Quellenangabe kann jedoch unterbleiben, soweit dies den "im redlichen Verkehr
geltenden Gewohnheiten und Gebräuchen"971 nach üblich ist.972

954 § 55 Abs 2 UrhG.
955 § 55 Abs 2 UrhG.
956 § 55 Abs 2 UrhG.
957 § 55 Abs 2 UrhG.
958 § 55 Abs 3 UrhG.
959 § 55 Abs 3 UrhG.
960 § 57 Abs 1 UrhG.
961 § 57 Abs 1 UrhG - Tippfehler ("enstellt") wörtlich im Gesetz/RIS.
962 § 57 Abs 1 UrhG.
963 § 57 Abs 2 UrhG.
964 § 57 Abs 2 UrhG.
965 § 57 Abs 2 UrhG.
966 § 57 Abs 2 UrhG.
967 § 57 Abs 2 UrhG.
968 § 57 Abs 2 UrhG.
969 § 57 Abs 2 UrhG.
970 § 57 Abs 2 UrhG.
971 § 57 Abs 4 UrhG.
972 § 57 Abs 4 UrhG.
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2.3.5 Dauer des Urheberrechtes

2.3.5.1 Werke der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste

"Das Urheberrecht an Werken der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste"973

endet grundsätzlich 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bzw. gegebenenfalls 70 Jahre
nach dem Tod des "letztlebenden Miturhebers"974.975

Dass das Urheberrecht auch über den Tod des Urhebers hinaus besteht, liegt daran,
dass auch die Interessen der ersten beiden dem Urheber nachfolgenden Generationen
geschützt werden sollen.976 So wie materielles Eigentum vererbt werden kann, soll auch
über geistiges Eigentum über den Tod hinaus verfügt werden können.

Bis zum 1. Jänner 2012 endete das Folgerecht977 mit dem Tod des Urhebers bzw. "dem
Tod des letztlebenden Miturhebers"978.979 Seit 2012 besteht das Folgerecht ebenfalls 70
Jahre über den Tod des/der Urheber hinaus.980

Das Urheberrecht an Werken, die keinem Urheber zugeordnet werden können, endet
70 Jahre nach ihrer Schaffung bzw. 70 Jahre nach ihrer Veröffentlichung.981

Diese Frist kann jedoch auf die generelle Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des
Urhebers ausgedehnt werden, sofern sich der Urheber bzw. nach dessen Tod der Erbe
des Urheberrechts im Urheberregister eintragen lässt.982

Das Urheberregister ist ein vom Bundesminister für Justiz geführtes öffentliches Re-
gister, in das jedermann Einsicht nehmen und sich bestätigen lassen kann, dass ein
bestimmtes Werk nicht eingetragen ist.983

2.3.5.2 Filmwerke

"Das Urheberrecht an Filmwerken endet siebzig Jahre nach dem Tode des Letztlebenden
der folgenden Personen, und zwar des Hauptregisseurs sowie des Urhebers des Drehbuchs,
der Dialoge und des für das Filmwerk besonders geschaffenen Werkes der Tonkunst."984

973 § 60 Abs 1 UrhG.
974 § 60 Abs 1 UrhG.
975 § 60 Abs 1 UrhG.
976 Erwägungsgrund 6 - Schutzfristen-Rl 2006/116/EG.
977 Zum Folgerecht siehe Seite 45.
978 § 60 Abs 2 UrhG.
979 § 60 Abs 2 UrhG.
980 § 60 Abs 2 UrhG idF BGBl I 22/2006.
981 § 61 UrhG.
982 § 61a UrhG.
983 §§ 61a und 61c UrhG.
984 § 62 UrhG.
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2.3.5.3 Berechnung der Schutzfristen

"Bei Berechnung der Schutzfristen [..] ist das Kalenderjahr, in dem die für den Beginn
der Frist maßgebende Tatsache eingetreten ist, nicht mitzuzählen."985

2.3.6 Verwandte Schutzrechte

Das Urheberrecht im engen Sinn schützt nur die Rechte desjenigen, der ein Werk erstma-
lig schafft, nicht aber die Rechte desjenigen, der ein Werk "der Umwelt nur vermittelt"986

(beispielsweise Musiker, Schauspieler, Sänger udgl.).987 Die vornehmlich materiellen In-
teressen dieser Personengruppe werden unter dem Begriff der "verwandten Schutzrech-
te"988 im Urheberrecht geschützt.989

2.3.6.1 Schutz der Vorträge und Aufführungen von Werken der Literatur und der Ton-
kunst

Verwertung auf Bild- oder Schallträgern

Derjenige, der ein Literatur- oder Tonkunstwerk "vorträgt oder aufführt"990, hat
grundsätzlich auch das ausschließliche Recht, den Vortrag oder die Aufführung aufzu-
zeichnen und anschließend zu vervielfältigen bzw. zu verbreiten.991 Sofern das vorgetra-
gene oder aufgeführte Werk noch urheberrechtlichen Schutz genießt, ist im Normalfall
die Zustimmung des Urhebers zur Aufführung einzuholen.992 Auch, wenn ’freie’ Werke
aufgeführt werden (beispielsweise ein Theaterstück, an dem keine Urheberrechte mehr
bestehen), genießt der Vortrag oder die Aufführung anschließend "Leistungsschutz"993.

Verwertungsrechte

Das Verwertungsrecht an Vorträgen oder Aufführungen endet derzeit994 50 Jahre nach
dem Vortrag bzw. der Aufführung.995 Erscheint vor Ablauf dieser Frist eine Aufzeich-
nung des Vortrags oder der Aufführung "auf einem Schallträger oder wird"996 der Vortrag
bzw. die Aufführung "auf einem Schallträger öffentlich wiedergegeben, so erlöschen die
Verwertungsrechte erst siebzig Jahre nach dem Erscheinen oder der öffentlichen Wieder-
gabe"997.998

985 § 64 UrhG.
986 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1294.
987 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1294.
988 UrhG.
989 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1294.
990 § 66 UrhG.
991 § 66 Abs 1 UrhG.
992 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1298.
993 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1294.
994 Stand: 09/2011.
995 § 67 Abs 1 UrhG.
996 § 67 Abs 1 UrhG idF BGBl I 150/2013.
997 § 67 Abs 1 UrhG idF BGBl I 150/2013.
998 § 67 Abs 1 UrhG idF BGBl I 150/2013.
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Aufgrund der EU-Richtlinie 2011/77/EU wurde nämlich die Schutzfrist von Schallträ-
gern im Rahmen der Urheberrechts-Novelle 2013999 per 1. November 2013 von 50 auf 70
Jahre erhöht.1000,1001

Dadurch sollen ausübende Künstler 20 Jahre länger als bisher finanziell von ihrer
Arbeit profitieren.1002 Argumentiert wird die Verlängerung durch die gestiegene Lebens-
erwartung.1003 Dadurch könnte nämlich die Situation entstehen, dass Künstler, die ihre
Karriere bereits in jungen Jahren begonnen haben, im Alter mit "finanziellen Proble-
men zu kämpfen"1004 hätten.1005 Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass nach mehr
als 50 Jahren immer noch Nachfrage nach der Interpretation eines Werkes durch einen
Künstler besteht - was realistischerweise nur in den wenigsten Fällen der Fall sein wird.

Gleichzeitig führt die Argumentation über die gestiegene Lebenserwartung zu einer
paradoxen Situation, die eventuell die Gleichbehandlungsfrage aufwirft. Schließlich wird
die gestiegene Lebenserwartung europaweit dazu genutzt, um eine Anhebung des Pen-
sionsantrittsalters zu argumentieren.1006,1007,1008,1009,1010 ’Nicht-Künstler’ sollen somit
aufgrund einer höheren durchschnittlichen Lebenserwartung länger arbeiten und erst
später von ihren lebenslangen konstanten Leistungen profitieren, während Künstler sich
zwei Jahrzehnte länger auf einmaligen Erfolgen ’ausruhen’ können sollen, um keine wei-
teren Leistungen erbringen zu müssen.

Die Verlängerung der Schutzfristen von verwandten Schutzrechten ist aber auch aus
anderen Gründen äußerst umstritten. So kommen mehrere wissenschaftliche Studien zu
dem Schluss, dass eine Verlängerung der Schutzfrist nicht sinnhaft ist bzw. die bisherige
Frist von 50 Jahren bereits zu lang war.1011

Kritiker der Schutzfristverlängerung meinen, dass durch die Verlängerung nicht die In-
teressen der Künstler, sondern die der "vier Major Labels Universal, Sony BMG, Warner
Music und EMI"1012 geschützt werden.1013,1014

999 BGBl I 150/2013.
1000 RL 2011/77/EU.
1001 BGBl I 150/2013.
1002 Rat der Europäischen Union: Urheberrechtsschutz für Künstler auf 70 Jahre ausgedehnt. 09 2011 �URL: http://consilium.

europa.eu/homepage/showfocus.aspx?lang=de&focusID=76693� – Zugriff am 2011.10.17.
1003 Rat der Europäischen Union: Urheberrechtsschutz für Künstler auf 70 Jahre ausgedehnt.
1004 Rat der Europäischen Union: Urheberrechtsschutz für Künstler auf 70 Jahre ausgedehnt.
1005 Rat der Europäischen Union: Urheberrechtsschutz für Künstler auf 70 Jahre ausgedehnt.
1006 APA - derStandard.at: Regierung hält an Pension mit 67 Jahren fest. 11 2010 �URL: http://derstandard.at/1289608105449/

Regierung-haelt-an-Pension-mit-67-Jahren-fest� – Zugriff am 2011.11.21.
1007 Reiner Wandler - derStandard.at: Spanien spart und erhöht Pensionsalter. 02 2011 �URL: http://derstandard.at/129557148

1838/Trotz-Protesten-Spanien-spart-und-erhoeht-Pensionsalter� – Zugriff am 2011.11.21.
1008 irishtimes.com: State pension age to be set at 68 by 2028 in radical overhaul of qualification structure. 03 2010 �URL:

http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0304/1224265558768.html� – Zugriff am 2011.11.21.
1009 APA - derStandard.at: EU-Kommission empfiehlt Pension erst mit 70 Jahren. 07 2010 �URL: http://derstandard.at/12773

37534670/Lebenserwartung-EU-Kommission-empfiehlt-Pension-erst-mit-70-Jahren?seite=12� – Zugriff am 2011.11.21.
1010 Gunnar Hermann; Thomas Öchsner - sueddeutsche.de: Radikale Reform in Dänemark - Rente - mit 74! 01 2011 �URL:

http://www.sueddeutsche.de/geld/radikale-rentenreform-in-daenemark-rente-mit--1.1051606� – Zugriff am 2011.11.21.
1011 John Hendrik Weitzmann; Philipp Otto - iRights.info: IRIGHTS-DOSSIER - VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRIST

FÜR TONAUFNAHMEN. 09 2011 �URL: http://www.irights.info/userfiles/Schutzfrist_A5_dt_web_final(1).pdf� – Zugriff am
2011.10.17, Seite 4.

1012 John Hendrik Weitzmann; Philipp Otto - iRights.info: IRIGHTS-DOSSIER - VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRIST
FÜR TONAUFNAHMEN, Seite 7.

1013 John Hendrik Weitzmann; Philipp Otto - iRights.info: IRIGHTS-DOSSIER - VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRIST
FÜR TONAUFNAHMEN, Seite 7.

1014 CIPPM, Bournemouth University, CIPIL, Cambridge University, IViR, University of Amsterdam, Max Planck Insti-
tute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich): Joint Academic Statement on Term Extension. 10
2008 �URL: http://www.cippm.org.uk/downloads/Term%20Statement%2027_10_08.pdf� – Zugriff am 2011.10.23, Seite 10.

http://consilium.europa.eu/homepage/showfocus.aspx?lang=de&focusID=76693
http://consilium.europa.eu/homepage/showfocus.aspx?lang=de&focusID=76693
http://derstandard.at/1289608105449/Regierung-haelt-an-Pension-mit-67-Jahren-fest
http://derstandard.at/1289608105449/Regierung-haelt-an-Pension-mit-67-Jahren-fest
http://derstandard.at/1295571481838/Trotz-Protesten-Spanien-spart-und-erhoeht-Pensionsalter
http://derstandard.at/1295571481838/Trotz-Protesten-Spanien-spart-und-erhoeht-Pensionsalter
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0304/1224265558768.html
http://derstandard.at/1277337534670/Lebenserwartung-EU-Kommission-empfiehlt-Pension-erst-mit-70-Jahren?seite=12
http://derstandard.at/1277337534670/Lebenserwartung-EU-Kommission-empfiehlt-Pension-erst-mit-70-Jahren?seite=12
http://www.sueddeutsche.de/geld/radikale-rentenreform-in-daenemark-rente-mit--1.1051606
http://www.irights.info/userfiles/Schutzfrist_A5_dt_web_final(1).pdf
http://www.cippm.org.uk/downloads/Term%20Statement%2027_10_08.pdf
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Diese sollen 72% der Einnahmen aus den Verwertungsrechten der verwandten Schutz-
rechte erhalten.1015 24% der Einnahmen gehen an bloß 20% der erfolgreichsten Künstler
und die 80% der weiteren Künstler erhalten lediglich 4% der Einnahmen aus Verwertun-
gen von verwandten Schutzrechten.1016,1017

Die Verlängerung der verwandten Schutzfristen ist daher "reinster Ausdruck von Gier
auf Seiten weniger multinationaler Konzerne der Musikindustrie, für deren Argumenta-
tion die Studiomusiker vorgeschoben"1018 wurden, um erfolgreiche "Aufnahmen aus den
1960 Jahren"1019 weiterhin verwerten zu können.1020,1021

Im Rat der Europäischen Union zählen unter anderem Belgien und Schweden zu den
Kritikern der Schutzfristverlängerung.1022 Schweden hatte große Bedenken gegen die
Verlängerung der Schutzfrist und bedauerte deren Beschluss, da die Verlängerung der
Schutzfrist "weder fair noch ausgewogen"1023 ist und "daher die Achtung des Urheber-
rechts im Allgemeinen sogar noch weiter gefährden"1024 könnte.1025

Belgien geht davon aus, dass die Verlängerung der Schutzfrist der verwandten Schutz-
rechte "offenbar in erster Linie den Plattenfirmen und nicht den ausübenden Künstlern
zugute kommen"1026 wird;1027 ferner, dass sich diese "negativ auf den Zugang zu Kul-
turmaterial beispielsweise in Bibliotheken und Archiven auswirken"1028 und "für Unter-
nehmen, Rundfunkanstalten und Verbraucher zusätzliche finanzielle und administrative
Belastungen verursachen"1029 wird.1030

Trotz zahlreicher Argumente gegen die Verlängerung der Schutzfristen für Ver-
wertungsrechte an Schallträgern von Vorträgen oder Aufführungen wurde diese am
12.09.2011 mit 17 zu 8 Stimmen vom Rat der Europäischen Union beschlossen.1031

Lediglich Belgien, Tschechien, Luxemburg, die Niederlande, Rumänien, Slowenien die
Slowakei und Schweden stimmten gegen die Verlängerung.1032 Österreich und Estland
enthielten sich der Stimme.1033

1015 John Hendrik Weitzmann; Philipp Otto - iRights.info: IRIGHTS-DOSSIER - VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRIST
FÜR TONAUFNAHMEN, Seite 7.

1016 John Hendrik Weitzmann; Philipp Otto - iRights.info: IRIGHTS-DOSSIER - VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRIST
FÜR TONAUFNAHMEN, Seite 7.

1017 CIPPM, Bournemouth University, CIPIL, Cambridge University, IViR, University of Amsterdam, Max Planck In-
stitute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich): Joint Academic Statement on Term Extension,
Seite 10.

1018 John Hendrik Weitzmann; Philipp Otto - iRights.info: IRIGHTS-DOSSIER - VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRIST
FÜR TONAUFNAHMEN, Seite 10.

1019 John Hendrik Weitzmann; Philipp Otto - iRights.info: IRIGHTS-DOSSIER - VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRIST
FÜR TONAUFNAHMEN, Seite 10.

1020 John Hendrik Weitzmann; Philipp Otto - iRights.info: IRIGHTS-DOSSIER - VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRIST
FÜR TONAUFNAHMEN, Seite 10.

1021 Bernt Hugenholtz: The European Commission’s term extension proposal: fair concern or fruit of industry lobbying? 09 2010
�URL: http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/ALAI_Vienna_2010.pdf� – Zugriff am 2011.10.23.

1022 Rat der Europäischen Union: ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK. 09 2011 �URL: http://register.consilium.europa.
eu/pdf/de/11/st10/st10568-ad01.de11.pdf� – Zugriff am 2011.10.17.

1023 Rat der Europäischen Union: ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK, Seite 2.
1024 Rat der Europäischen Union: ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK, Seite 2.
1025 Rat der Europäischen Union: ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK, Seite 1 und 2.
1026 Rat der Europäischen Union: ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK, Seite 2.
1027 Rat der Europäischen Union: ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK, Seite 2.
1028 Rat der Europäischen Union: ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK, Seite 2.
1029 Rat der Europäischen Union: ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK, Seite 2.
1030 Rat der Europäischen Union: ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK, Seite 2.
1031 Rat der Europäischen Union: Abstimmungsergebnis. 09 2011 �URL: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st14/st1

4132.de11.pdf� – Zugriff am 2011.10.17.
1032 Rat der Europäischen Union: Abstimmungsergebnis.
1033 Rat der Europäischen Union: Abstimmungsergebnis.

http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/ALAI_Vienna_2010.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st10/st10568-ad01.de11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st10/st10568-ad01.de11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st14/st14132.de11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st14/st14132.de11.pdf
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Schutz geistiger Interessen

Sofern Künstler dies wünschen, müssen deren Namen auf "Bild- oder Schallträgern"1034

angegeben werden - ohne deren Zustimmung darf dies nicht geschehen.1035 Sofern ein
Vortrag oder eine Aufführung dabei durch einen "Bild- oder Schallträger"1036 soweit
verändert oder mangelhaft wiedergegeben wird, dass der Ruf der Künstler beeinträch-
tigt werden könnte, ist es diesen möglich, die Zustimmung zur Angabe ihres Namens
zurückzunehmen.1037

Weiters dürfen Vorträge oder Aufführungen nicht der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht bzw. mittels "Bild- oder Schallträgern"1038 vervielfältigt oder verbreitet werden,
falls diese mangelhaft wiedergegeben werden oder in einer Art geändert wurden, die dem
Ruf des Künstlers schaden könnte.1039

Diese Rechte bestehen bis zum Tod der Künstler und gehen nach deren Tod, bis zum
Ablauf der Schutzfrist an Vorträgen bzw. Aufführungen, an deren Erben über.1040

Die geistigen Interessen von Chor- bzw. Orchestermitgliedern werden insofern ge-
schützt, als diese nur einen Anspruch auf Nennung bzw. Nichtnennung des Chors oder
Orchesters, nicht aber der einzelnen an einer Vorführung mitwirkenden Künstler, ha-
ben.1041 Das Recht, ein öffentliches Zugänglichmachen, Vervielfältigen oder Verbreiten
eines mangelhaften bzw. verfälschten Vortrags oder einer Aufführung zu untersagen,
steht auch Chören und Orchestern zu, sofern damit deren künstlerischer Ruf beschädigt
werden könnte.1042

Ausnahmen

Wird "ein Werk der Literatur oder Tonkunst"1043 zur Herstellung eines gewerbsmä-
ßigen Filmwerkes vorgetragen, so stehen die Verwertungsrechte an dem Vortrag per Ge-
setz dem Filmhersteller zu.1044 Die Vergütungsansprüche müssen sich Vortragende und
Filmhersteller zur Hälfte teilen, soweit diese "nicht unverzichtbar sind"1045 bzw. "nichts
anderes vereinbart"1046 wurde.1047

1034 § 68 Abs 1 UrhG.
1035 § 68 Abs 1 UrhG.
1036 § 68 Abs 1 UrhG.
1037 § 68 Abs 1 UrhG.
1038 § 68 Abs 1a UrhG.
1039 § 68 Abs 1a UrhG.
1040 § 68 Abs 2 UrhG.
1041 § 68 Abs 3 UrhG.
1042 § 68 Abs 3 UrhG.
1043 § 66 UrhG.
1044 § 69 Abs 1 UrhG.
1045 § 69 Abs 1 UrhG.
1046 § 69 Abs 1 UrhG.
1047 § 69 Abs 1 UrhG.
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Für private, weder unmittelbar noch mittelbar kommerzielle Zwecke dürfen natürliche
Personen "durch Rundfunk gesendete"1048 oder mit "Hilfe eines Bild- oder Schallträ-
ger[s]"1049 wiedergegebene "Vorträge oder Aufführungen"1050 ebenfalls "auf einem Bild-
oder Schallträger festhalten und von diesem einzelne Vervielfältigungsstücke herstel-
len"1051.1052

Ohne Zustimmung nicht zulässig ist das Festhalten von persönlich wahrgenommenen
Vorträgen oder Aufführungen (beispielsweise das Filmen einer Theateraufführung).1053

Um Vorträge oder Aufführungen im Rundfunk zu senden, ist grundsätzlich die Zustim-
mung der Berechtigten erforderlich,1054 es sei denn, dass die Rundfunksendung im Rah-
men der "Berichterstattung über Tagesereignisse"1055 und in einem "durch den Informa-
tionszweck gerechtfertigten Umfang"1056 erfolgt.1057,1058 In diesem Fall dürfen Vorträge
und Aufführungen ebenfalls auf "Bild- oder Schallträgern festgehalten"1059 sowie an-
schließend vervielfältigt, "öffentlich wiedergegeben und der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden"1060.1061 Zum Ausgleich der geistigen Interessen ist bei der Verwendung
von Vorträgen oder Aufführungen im Rahmen der Berichterstattung über Tagesereignis-
se grundsätzlich stets die Quelle anzugeben.1062

Unter der grundsätzlichen Angabe der Quelle ist die Verwendung "einzelner Vorträge
oder Aufführungen"1063 "zu Zwecken der Wissenschaft oder des Unterrichts"1064 eben-
falls für "nicht kommerzielle Zwecke"1065 in einem "gerechtfertigten Umfang"1066 zuläs-
sig.1067

1048 § 69 Abs 1 UrhG.
1049 § 69 Abs 1 UrhG.
1050 § 69 Abs 1 UrhG.
1051 § 69 Abs 1 UrhG.
1052 § 69 Abs 1 UrhG.
1053 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1305.
1054 § 70 Abs 1 UrhG.
1055 § 72 Abs 3 UrhG.
1056 § 72 Abs 3 UrhG.
1057 § 70 Abs 1 UrhG.
1058 § 72 Abs 3 UrhG.
1059 § 72 Abs 3 UrhG.
1060 § 72 Abs 3 UrhG.
1061 § 72 Abs 3 UrhG.
1062 § 72 Abs 3 UrhG.
1063 § 72 Abs 4 UrhG.
1064 § 72 Abs 4 UrhG.
1065 § 72 Abs 4 UrhG.
1066 § 72 Abs 4 UrhG.
1067 § 72 Abs 4 UrhG.
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2.3.6.2 Schutz von Lichtbildern, Schallträgern, Rundfunksendungen und nachgelasse-
nen Werken

Lichtbilder

"Lichtbilder"1068 sind Bilder, die "durch ein photographisches"1069 oder "der Photo-
graphie ähnliches Verfahren"1070 hergestellt wurden, gleichzeitig aber nicht die Voraus-
setzungen erfüllen, um Lichtbildwerke iSd §§ 1 iVm 3 UrhG zu sein.1071

Ein der "Photographie ähnliches Verfahren"1072 ist z.B. die Aufnahme eines Bildes
mittels einer Digitalkamera1073,1074, da auch in diesem Fall "der Mensch [...] die Maschi-
ne lenkt und dirigiert und somit gestalterisch tätig ist"1075 - also ein schützenswerter
menschlicher "Schaffensakt"1076 vorliegt.1077

Neben Fotografien genießen auch die einzelnen Bilder eines Filmes den Schutz der
verwandten Schutzrechte.1078

Der Hersteller eines Lichtbilds hat 50 Jahre nach Aufnahme bzw. Veröffentlichung
des Bildes1079 das ausschließliche Recht, dieses "zu vervielfältigen, zu verbreiten, durch
optische Einrichtungen öffentlich vorzuführen, durch Rundfunk zu senden und der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung zu stellen"1080.1081

Die Schutzfrist für Lichtbilder von 50 Jahren muss wegen der Novelle der Schutzfristen-
Richtlinie1082 nicht geändert werden, da nur die Schutzfrist von "Aufzeichnungen von
Darbietungen"1083 auf Tonträgern verlängert werden musste.1084,1085

Dies könnte daran liegen, dass Lichtbildwerke, also jene Fotografien, die eine "eigen-
tümliche geistige Schöpfung"1086 darstellen, ohnehin bis 70 "Jahre nach dem Tod des
Urhebers"1087 geschützt werden.

Die Bestimmungen bezüglich Privatkopien1088 bleiben unberührt.

1068 § 73 Abs 1 UrhG.
1069 § 73 Abs 1 UrhG.
1070 § 73 Abs 1 UrhG.
1071 § 73 Abs 1 iVm §§ 1 und 3 UrhG.
1072 § 73 Abs 1 UrhG.
1073 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1313.
1074 OGH 01.02.2000, 4 Ob 15/00k.
1075 OGH 01.02.2000, 4 Ob 15/00k.
1076 OGH 01.02.2000, 4 Ob 15/00k.
1077 OGH 01.02.2000, 4 Ob 15/00k.
1078 § 73 Abs 2 UrhG.
1079 § 74 Abs 6 UrhG.
1080 § 74 Abs 1 UrhG.
1081 § 74 UrhG.
1082 Schutzfristen-Rl 2006/116/EG.
1083 RL 2011/77/EU.
1084 RL 2011/77/EU.
1085 Zur Verlängerung der Schutzfrist von Tonträgern siehe die entsprechenden Ausführungen auf Seite 79.
1086 § 1 Abs 1 UrhG.
1087 § 60 Abs 1 UrhG.
1088 Zum Recht auf Privatkopie siehe Seite 63.
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Schallträger

Ein Schallträger hält "akustische Vorgänge zu ihrer wiederholbaren Wiedergabe"1089

fest. Derjenige, der einen Schallträger herstellt hat derzeit1090 50 Jahre - ab 1. November
2013 70 Jahre nach Aufnahme bzw. Veröffentlichung1091 - grundsätzlich "das ausschließ-
liche Recht, den Schallträger zu vervielfältigen, zu verbreiten und der Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen"1092.1093

Auch Schallträger sind vom Recht auf Privatkopie1094 erfasst.

2.3.6.3 Geschützte Datenbanken

Datenbanken genießen, unabhängig davon, ob diese oder deren Inhalt urheberrechtlich
geschützt ist, den Schutz der verwanden Schutzrechte, sofern "für die Beschaffung, Über-
prüfung oder Darstellung ihres Inhalts eine nach Art oder Umfang wesentliche Investi-
tion erforderlich war"1095.1096 Derjenige, der die "wesentliche Investition"1097 getätigt
hat, hat grundsätzlich für 15 Jahre nach Herstellung bzw. Veröffentlichung "das aus-
schließliche Recht, die ganze Datenbank oder einen nach Art oder Umfang wesentlichen
Teil derselben zu vervielfältigen, zu verbreiten, durch Rundfunk zu senden, öffentlich
wiederzugeben und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen"1098.1099

Bezüglich der Dauer der Schutzfrist gilt es, zu beachten, dass "eine in ihrem Inhalt
nach Art oder Umfang wesentlich geänderte Datenbank"1100 als neue Datenbank gilt,
sofern die Änderung eine "wesentliche Investition erfordert hat"1101.1102 Dies gilt auch
dann, wenn die "wesentliche Investition"1103 durch "mehrere aufeinander folgende Än-
derungen"1104 getätigt wurde.1105

1089 § 76 Abs 1 UrhG.
1090 Stand 09/2013.
1091 Zur Verlängerung der Schutzfrist von Schallträgern siehe Seite 79.
1092 § 76 Abs 1 UrhG.
1093 § 76 UrhG.
1094 Zum Recht auf Privatkopie siehe Seite 63.
1095 § 76c Abs 1 UrhG.
1096 § 76c Abs 1 UrhG.
1097 § 76c Abs 1 UrhG.
1098 § 76d Abs 1 UrhG.
1099 §§ 76c und 76d UrhG.
1100 § 76c Abs 2 UrhG.
1101 § 76c Abs 2 UrhG.
1102 § 76c Abs 2 UrhG.
1103 § 76c Abs 2 UrhG.
1104 § 76c Abs 2 UrhG.
1105 § 76c Abs 2 UrhG.
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2.3.6.4 Brief- und Bildnisschutz

Briefschutz

"Briefe, Tagebücher und ähnliche vertrauliche Aufzeichnungen"1106 dürfen unabhän-
gig davon, ob ihr Inhalt urheberrechtlich geschützt ist, "weder öffentlich vorgelesen noch
auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ver-
breitet werden"1107, sofern "dadurch berechtigte Interessen des Verfassers oder, falls er
gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder angeordnet zu haben, eines nahen
Angehörigen verletzt würden"1108.1109

Gemäß § 77 Abs 3 UrhG genießt der Empfänger eines Briefes bzw. genießen dessen
Verwandte denselben Schutz wie der Absender.1110

Bildnisschutz - Recht am eigenen Bild

"Bildnisse von Personen"1111 ("Gemälde, Photos, Graphiken, Filme, udgl."1112) "dür-
fen weder öffentlich ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des
Abgebildeten oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder ange-
ordnet zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt würden"1113.1114,1115

Der "Bildnisschutz"1116 ist sehr umfassend und kann sogar die eigene Stimme vor
der unbefugten Verwendung (durch einen Imitator) schützen.1117,1118 Dennoch muss zur
Beurteilung, ob das Recht am eigenen Bild verletzt worden ist, immer eine Interessenab-
wägung vorgenommen werden, wobei bei der Veröffentlichung von Bildern von Personen,
an denen ein großes mediales Interesse besteht (Schauspieler, Politiker, Sportler, etc.)
ein anderer Maßstab angelegt wird als bei ’Durchschnittsbürgern’.1119

Berühmte Personen müssen es daher unter Umständen akzeptieren, dass ihr Bildnis
für "Abziehbilder"1120 verwendet wird.1121,1122 ’Durchschnittsbürger’ werden dies in der
Regel nicht hinnehmen müssen.

1106 § 77 Abs 1 UrhG.
1107 § 77 Abs 1 UrhG.
1108 § 77 Abs 1 UrhG.
1109 § 77 UrhG.
1110 § 77 Abs 3 UrhG.
1111 § 78 Abs 1 UrhG.
1112 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1334.
1113 § 78 Abs 1 UrhG.
1114 § 78 Abs 1 UrhG.
1115 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1334.
1116 § 78 UrhG.
1117 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1334.
1118 OGH 20.03.2003, 6 Ob 287/02b.
1119 OGH 06.12.1994, 4 Ob 127/94.
1120 OGH 06.12.1994, 4 Ob 127/94.
1121 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1335.
1122 OGH 06.12.1994, 4 Ob 127/94.
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Ein besonders schwerer Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild ereignete sich im
August 2010. Nach dem Mord an einer in Wien lebenden, studierenden Prostituierten
wurde ein Foto einer jungen Frau in vier Printmedien veröffentlicht.1123 Drei der vier
Printmedien veröffentlichten das Bild zusätzlich auch auf ihrer Webseite.1124

Unter dem Bild waren Bildtexte wie "Strichmädchen starb in Studio - Sie kam als
’Studentin’ und Gelegenheitsarbeiterin aus der Slowakei nach Wien."1125 zu lesen.1126

Wie sich jedoch herausstellte, handelte es sich bei der abgebildeten jungen Frau nicht
um das Mordopfer, sondern um eine andere Person.1127 Der Abgebildeten wurde lediglich
eine Namensgleichheit zum Verhängnis, welche die Medien veranlasste, ihr Foto aus
einem sozialen Online-Netzwerk zu veröffentlichen.1128

Der Betroffenen wurde, nachdem sie Klage eingereicht hatte, in zweiter Instanz die
Summe von 15.000 e als Entschädigung zugesprochen,1129 mit einem weiteren Medium
hat sie sich außergerichtlich geeinigt.1130,1131

Besonders brisant an diesem Beispiel ist, dass das OLG Wien die vom Erstgericht fest-
gesetzte Entschädigung von 20.000 e auf 15.000 e herabsetzte, da es die Privatsphäre
der jungen Frau durch die falsche Bezeichnung als Prostituierte durch ein Medium nicht
als verletzt erachtete.1132 Prostituierte sei nämlich "vorwiegend"1133 eine Berufsbezeich-
nung "und verletze die Intimsphäre nicht"1134.1135

2.3.7 Rechtsdurchsetzung

2.3.7.1 Zivilrechtliche Vorschriften

Derjenige, dessen Recht aus dem Urheberrechtsgesetz verletzt worden ist, kann den Ver-
letzer auf Unterlassung klagen.1136

1123 derStandard.at: Vermeintliches Mordopfer Lucia R.: "Österreich" zu 20.000 Euro verurteilt. 01 2011 �URL:
http://derstandard.at/1293370036852/Falsches-Facebook-Foto-Vermeintliches-Mordopfer-Lucia-R-Oesterreich-zu-20000-Euro-
verurteilt� – Zugriff am 2011.01.08.

1124 derStandard.at: Vermeintliches Mordopfer Lucia R.: "Österreich" zu 20.000 Euro verurteilt.
1125 Harald Fidler - derStandard.at: Vom Mordopfer ein falsches Bild machen. 08 2010 �URL: http://derstandard.at/128297845

0049/Foto-einer-Namensvetterin-Vom-Mordopfer-ein-falsches-Bild-machen� – Zugriff am 2011.01.08.
1126 Harald Fidler - derStandard.at: Vom Mordopfer ein falsches Bild machen.
1127 derStandard.at: Vermeintliches Mordopfer Lucia R.: "Österreich" zu 20.000 Euro verurteilt.
1128 derStandard.at: Vermeintliches Mordopfer Lucia R.: "Österreich" zu 20.000 Euro verurteilt.
1129 derStandard.at: "Prostituierte": Kein Eingriff in Privatsphäre. 11 2011 �URL: http://derstandard.at/1319182419954/Lucia-R-

Prostituierte-Kein-Eingriff-in-Privatsphaere� – Zugriff am 2011.11.20.
1130 derStandard.at: Vermeintliches Mordopfer Lucia R.: "Österreich" zu 20.000 Euro verurteilt.
1131 derStandard.at: "Prostituierte": Kein Eingriff in Privatsphäre.
1132 derStandard.at: "Prostituierte": Kein Eingriff in Privatsphäre.
1133 derStandard.at: "Prostituierte": Kein Eingriff in Privatsphäre.
1134 derStandard.at: "Prostituierte": Kein Eingriff in Privatsphäre.
1135 derStandard.at: "Prostituierte": Kein Eingriff in Privatsphäre.
1136 § 81 Abs 1 UrhG.

http://derstandard.at/1293370036852/Falsches-Facebook-Foto-Vermeintliches-Mordopfer-Lucia-R-Oesterreich-zu-20000-Euro-verurteilt
http://derstandard.at/1293370036852/Falsches-Facebook-Foto-Vermeintliches-Mordopfer-Lucia-R-Oesterreich-zu-20000-Euro-verurteilt
http://derstandard.at/1282978450049/Foto-einer-Namensvetterin-Vom-Mordopfer-ein-falsches-Bild-machen
http://derstandard.at/1282978450049/Foto-einer-Namensvetterin-Vom-Mordopfer-ein-falsches-Bild-machen
http://derstandard.at/1319182419954/Lucia-R-Prostituierte-Kein-Eingriff-in-Privatsphaere
http://derstandard.at/1319182419954/Lucia-R-Prostituierte-Kein-Eingriff-in-Privatsphaere
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Dieser Anspruch besteht auch gegen eventuelle ’Vermittler’, derer sich der Verletzer
bedient.1137 Der Begriff ’Vermittler’ wird im Urheberrechtsgesetz nicht näher definiert.
Auch der Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft Info-RL 2001/29/EG (Info-
RL), auf die in den Erläuterungen zu § 81 1a UrhG Bezug genommen wird, kann nicht
entnommen werden, was genau unter einem ’Vermittler’ zu verstehen ist.1138

Aus den Artikeln 12 bis 14 Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr
E-Commerce-RL 2000/31/EG (ECG-RL) ergibt sich jedoch, dass unter Vermittlenr
Dienstanbieter zu verstehen sind, die Informationen von Dritten in einem Kommu-
nikationsnetz durchleiten, zwischenspeichern (cachen) oder dauerhaft speichern (ho-
sten).1139,1140

Der Verletzte kann weiters verlangen, dass dieser Zustand, beispielsweise durch die
Vernichtung von unzulässigerweise hergestellten Kopien, beseitigt wird.1141 Auch in die-
sem Fall kann gegen einen eventuellen ’Vermittler’ vorgegangen werden.1142

Weiters hat derjenige, dessen urheberrechtliche Ansprüche verletzt werden, einen "An-

spruch auf angemessenes Entgelt"
1143 bzw. "Anspruch auf Schadenersatz und auf Her-

ausgabe des Gewinnes"
1144, falls Werke oder sonstige geschützte Gegenstände (z.B.

Schallträger) unberechtigterweise verwendet werden.1145

Um Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz rasch beseitigen bzw. sanktionieren zu
können, haben Rechteinhaber die Möglichkeit, die Erlassung einer einstweiligen Verfü-

gung zu beantragen und müssen nicht erst den Ausgang eines womöglich jahrelangen
Gerichtsverfahrens abwarten. 1146,1147

1137 § 81 Abs 1a UrhG.
1138 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 21.
1139 Artikel 12 bis 14 ECG-RL.
1140 Bezüglich der Verantwortung von Vermittlern siehe auch die entsprechenden Ausführungen zum Fallbeispiel Kino.to auf Seite

165.
1141 § 82 UrhG.
1142 § 82 UrhG.
1143 § 86 UrhG.
1144 § 87 UrhG.
1145 §§ 86 und 87 UrhG.
1146 § 87c UrhG.
1147 Zum Schutz von Computerprogrammen bzw. technischer Schutzmaßnahmen siehe die Ausführungen auf Seite 43 bzw. Seite

43.

Kino.to
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2.3.7.2 Strafrechtliche Vorschriften

Wer

• "unbefugt ein Werk der Literatur oder Kunst"1148 verwertet1149, vervielfältigt1150,
verbreitet1151, vermietet1152, verleiht1153, sendet1154, vorträgt1155, aufführt1156, vor-
führt1157, zur Verfügung stellt1158 oder gegen das "Folgerecht"1159 verstößt,

• unbefugt "den Vortrag oder die Aufführung eines Werkes der Literatur oder Ton-
kunst [...] auf einem Bild- oder Schallträger festhält oder diesen vervielfältigt oder
[...] verbreitet"1160,

• unbefugt "den Vortrag oder die Aufführung eines Werkes der Literatur oder Ton-
kunst [...] durch Rundfunk sendet, öffentlich wiedergibt oder der Öffentlichkeit zur
Verfügung stellt"1161,

• unbefugt "ein Lichtbild oder einen Schallträger auf eine [...] dem Hersteller vorbe-
haltene Verwertungsart benutzt"1162,

• unbefugt "eine Rundfunksendung auf eine [...] dem Rundfunkunternehmer vorbe-
haltene Verwertungsart benutzt"1163,

• unbefugt "eine Datenbank auf eine [...] dem Hersteller vorbehaltene Verwertungsart
benutzt"1164,

• Mittel in Verkehr bringt oder zu Erwerbszwecken besitzt, "die allein dazu be-
stimmt sind, die unerlaubte Beseitigung oder Umgehung"1165 einer technischen
Schutzmaßnahme eines Computerprogramms zu erleichtern1166,

• technische Schutzmaßnahmen bewusst umgeht1167,

• Mittel zur Umgehung technischer Schutzmaßnahmen herstellt, einführt, verbreitet,
verkauft, vermietet oder zu kommerziellen Zwecken besitzt1168,

1148 § 86 Abs 1 Z 1 UrhG.
1149 § 14 UrhG.
1150 § 15 UrhG.
1151 § 16 UrhG.
1152 § 16a UrhG.
1153 § 16a UrhG.
1154 § 17 UrhG.
1155 § 18 UrhG.
1156 § 18 UrhG.
1157 § 18 UrhG.
1158 § 18a UrhG.
1159 § 16b UrhG.
1160 § 86 Abs 1 Z 2 UrhG.
1161 § 86 Abs 1 Z 3 UrhG.
1162 § 86 Abs 1 Z 4 UrhG.
1163 § 86 Abs 1 Z 5 UrhG.
1164 § 86 Abs 1 Z 6 UrhG.
1165 § 90b UrhG.
1166 § 90b UrhG.
1167 § 90c Abs 1 Z 1 UrhG.
1168 § 90c Abs 1 Z 2 UrhG.
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• "für den Verkauf oder die Vermietung von Umgehungsmitteln"1169 für technische
Schutzmaßnahmen wirbt1170,

• Dienstleistungen zur Umgehung technischer Schutzmaßnahmen erbringt1171,

• Urheberrechtskennzeichnungen entfernt oder ändert1172,

• "Vervielfältigungsstücke von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, von be-
ziehungsweise auf denen Kennzeichnungen unbefugt entfernt oder geändert wor-
den sind, verbreitet oder zur Verbreitung"1173 einführt "oder für eine Sendung, für
eine öffentliche Wiedergabe oder für eine öffentliche Zurverfügungstellung verwen-
det"1174,

"ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessät-
zen zu bestrafen"1175.

In Unternehmen haftet der Inhaber oder der Unternehmensleiter, sofern dieser die
oben genannten Eingriffe im Unternehmen von "Bediensteten oder Beauftragten [...]
nicht verhindert"1176.1177

Ausnahme für den eigenen Gebrauch

Ein Urheberrechtsverstoß "ist jedoch dann nicht strafbar, wenn es sich nur um eine
unbefugte Vervielfältigung oder um ein unbefugtes Festhalten eines Vortrags oder einer
Aufführung jeweils zum eigenen Gebrauch oder unentgeltlich auf Bestellung zum eigenen
Gebrauch eines anderen handelt."1178

Gewerbsmäßigkeit

Wer eine oben genannte Urheberrechtsverletzung "gewerbsmäßig begeht, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen"1179.1180

Gewerbsmäßigkeit liegt vor, sofern Urheberrechtsverletzungen in der Absicht began-
gen werden, sich dadurch "eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen"1181 - der Täter
sich also durch Urheberrechtsverletzungen eine Einnahmequelle verschaffen und seinen
Unterhalt durch Urheberrechtsverletzungen bestreiten möchte.1182,1183

1169 § 90c Abs 1 Z 3 UrhG.
1170 § 90c Abs 1 Z 3 UrhG.
1171 § 90c Abs 1 Z 4 UrhG.
1172 § 90d Abs 1 Z 1 UrhG.
1173 § 90d Abs 1 Z 2 UrhG.
1174 § 90d Abs 1 Z 2 UrhG.
1175 § 91 Abs 1 UrhG.
1176 § 91 Abs 2 UrhG.
1177 § 91 Abs 2 UrhG.
1178 § 91 Abs 1 UrhG.
1179 § 91 Abs 2a UrhG.
1180 § 91 Abs 2a UrhG.
1181 § 70 StGB.
1182 § 70 StGB.
1183 OGH 10.04.1959, 8 Os 392/58.
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Die Tatsache, dass viele Peer-to-Peer File-Sharing Systeme diejenigen Nutzer bevor-
zugen - schneller bzw. überhaupt erst herunterladen lassen - die selbst Dateien (mit
hoher Geschwindigkeit) zur Verfügung stellen, veranlasste einen Strafrechtsexperten da-
zu, diese Bevorzugung als "Einnahmequelle"1184 zu interpretieren.1185 Schließlich müssen
Einnahmen nicht ausschließlich aus Geld bestehen - auch Tauschleistungen könnten als
’Einnahmen’ in Frage kommen.1186

Der OGH stellte bezüglich der Gewerbsmäßigkeit fest:

"Unter einer "fortlaufenden Einnahme" ist nicht nur ein ausschließlicher und
unmittelbar für die Bestreitung des Lebensunterhaltes berechneter Vermö-
genszuwachs, sondern vielmehr jede tätergewollte fortlaufende Erlangung ir-
gendeines wirtschaftlichen Vorteils zu verstehen. Einnahmen im Sinn des
§ 70 StGB sind nicht nur Geld und Geldeswert, sondern alle Sachwerte, durch
die das wirtschaftliche Tätervermögen vermehrt wird. Ebenso verschafft sich
eine fortlaufende Einnahme, wer sich regelmäßig die Bezahlung erbrachter
Leistungen erspart."1187,1188

Derjenige, der sich regelmäßig den Kinoeintritt spart, da er sich aktuelle Kinofilme aus
dem Internet herunterladen kann, ’nur’ weil er sie gleichzeitig auch mit anderen teilt,
könnte sich daher uU der gewerbsmäßigen Urheberrechtsverletzung schuldig machen.

Im Ergebnis wäre dies eine folgenschwere Interpretation - erhöht sich doch der Strafrah-
men bei der gewerbsmäßigen Begehung um das 4-fache auf bis zu zwei Jahre Freiheits-
strafe.1189

Vorratsdatenspeicherung zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen

Gleichzeitig dürften zur "zur Aufklärung und Verfolgung"1190 von gewerbsmäßigen Ur-
heberrechtsverletzungen gespeicherte "Vorratsdaten"1191 ausgewertet werden.1192 Somit
wurde der Wunsch der Unterhaltungsindustrie, dass Vorratsdaten auch zur Bekämp-
fung von Urheberrechtsverletzungen herangezogen werden dürfen, zumindest teilweise
erfüllt.1193,1194,1195

1184 Patrick Dax - futurezone: Strafrecht gegen Tauschbörsennutzer. 03 2010 �URL: http://www.fuzo-archiv.at/artikel/164034
9v2� – Zugriff am 2011.11.20.

1185 Patrick Dax - futurezone: Strafrecht gegen Tauschbörsennutzer.
1186 Patrick Dax - futurezone: Strafrecht gegen Tauschbörsennutzer.
1187 OGH 30.06.1992, 14 Os 128/91.
1188 Siehe dazu auch das Urteil des OLG Köln 21.10.2008, 6 Wx 2/08 - abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/

j2008/6_Wx_2_08beschluss20081021.html - in dem das öffentliche Zur-Verfügung-Stellen eines Musikalbums in einer Tauschbörse
als gewerbliche (schwere) Urheberrechtsverletzung iSd § 101 dUrhG beurteilt wurde.

1189 § 91 Abs 2a UrhG.
1190 § 102b Telekommunikationsgesetz 2003 - BGBl I 70/2003 (TKG 2003) idF BGBl I 27/2011.
1191 § 102b TKG 2003 idF BGBl I 27/2011.
1192 § 102b TKG 2003 iVm § 135 Abs 2a StPO iVm § 91 Abs 2a UrhG.
1193 Barbara Laimer - AKM - Autoren/Komponisten/Musikverleger zu dem Ministerialentwurf betreffend ein Bundes-

gesetz, mit dem das Telekommunikationsgesetz 2003 - TKG 2003 geändert wird: BMVIT-630.333/0001-III/PT2/2009
117/ME. 01 2010 �URL: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117_E8/imfname_177999.pdf� – Zugriff am 2011.12.08,
Seite 1.

1194 Franz Medwenitsch - Verband der Österreichischen Musikwirtschaft (ifpi): Stellungnahme des Verbands der Österrei-
chischen Musikwirtschaft - IFPI Austria zum Ministerialentwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Telekommunika-
tionsgesetz 2003 - TKG 2003 geändert wird. 01 2010 �URL: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117_86/imfname_
177730.pdf� – Zugriff am 2011.12.08, Seite 2; 5; 6 und 10.

1195 Walter Dillenz - VDFS Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden: Stellungnahme der VDFS Verwertungsgesellschaft
der Filmschaffenden zum Ministerialentwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Telekommunikationsgesetz 2003 -
TKG 2003 geändert wird. 01 2010 �URL: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117_H4/fname_178340.pdf� – Zugriff
am 2011.12.08, Seite 5.

http://www.fuzo-archiv.at/artikel/1640349v2
http://www.fuzo-archiv.at/artikel/1640349v2
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2008/6_Wx_2_08beschluss20081021.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2008/6_Wx_2_08beschluss20081021.html
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117_E8/imfname_177999.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117_86/imfname_177730.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117_86/imfname_177730.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117_H4/fname_178340.pdf
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Teure1196,1197, weitgehend durch Steuergelder1198,1199 finanzierte, grundrechtlich be-
denkliche und nach Studien nutzlose Instrumente zur Bekämpfung von Terrorismus kön-
nen in Zukunft also dazu verwendet werden, um gegen Menschen vorzugehen, die Urhe-
berrechte gewerbsmäßig verletzen.1200,1201,1202,1203,1204

Wie jedoch vor der Auswertung von Vorratsdaten beurteilt werden soll, ob ein Verstoß
gegen das Urheberrechtsgesetz gewerbsmäßig war oder nicht, ist fraglich; insbesondere,
da Gewerbsmäßigkeit bereits bei der "Verübung auch nur einer einzigen Tat"1205, in
diesem Fall einer Urheberrechtsverletzung, gegeben sein kann, sofern der Täter bloß die
Absicht hat "sich durch öftere Wiederholung der strafbaren Handlung eine - wenn auch
nicht dauernde und wenn auch nicht regelmäßige - Einnahmequelle zu verschaffen, dh,
seinen Unterhalt zumindest teilweise daraus zu bestreiten"1206.

Zukünftig könnten Urheberrechtsinhaber daher bereits bei dem erstmaligen Zur-
Verfügung-Stellen eines einzigen Liedes in einer Tauschbörse die Verfolgung des Täters
aufgrund der gewerbsmäßigen Verletzung von Urheberrechten und damit die Auswertung
von Vorratsdaten zur Tataufklärung verlangen.

Gegen europäisches Recht würde bei der Verarbeitung von Vorratsdaten, um Rechte-
inhabern beauskunften zu können, welcher Person eine IP-Adresse zu einer bestimmten
Zeit zugeordnet war, dem EuGH nach nicht zwingend verstoßen werden.1207,1208,1209,1210

Dieser stellte Mitte April 2012 in einem Vorabentscheidungsverfahren nämlich fest, dass
dies zulässig ist, sofern nationale Rechtsvorschriften eine derartige Verwendung von Vor-
ratsdaten vorsehen.1211

1196 Vor Einführung der Vorratsdatenspeicherung wurde geschätzt, dass der anfängliche Investitionskostenaufwand für diese 15
Millionen Euro betragen wird. - ErlRV 1074 BlgNR XXIV. GP 1.

1197 Die laufenden Kosten der Vorratsdatenspeicherung betragen Schätzungen des Justizministeriums nach sodann 3 Millio-
nen Euro. - APA - derStandard.at: Überwachungsstaat: Eckpunkte der Vorratsdatenspeicherung. 04 2011 �URL: http:
//derstandard.at/1303950429636/Ueberwachungsstaat-Eckpunkte-der-Vorratsdatenspeicherung� – Zugriff am 2013.09.12.

1198 80% des initialen Investitionsaufwands, zur Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für die Vorratsdatenspeicherung,
sowie die gesamten laufenden Kosten werden aus öffentlichen Mitteln finanziert. - ErlRV 1074 BlgNR XXIV. GP 3-4.

1199 § 4 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 Investitionskostenersatzverordnung - BGBl II 107/2012 (IKEV).
1200 ErlRV 1074 BlgNR XXIV. GP.
1201 Stefan Krempl; Peter Muehlbauer; Florian Rötzer - heise online: Vorratsdatenspeicherung für eine 0,006 Prozentpunk-

te höhere Aufklärungsquote. 07 2007 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vorratsdatenspeicherung-fuer-eine-0-006-
Prozentpunkte-hoehere-Aufklaerungsquote-151466.html� – Zugriff am 2013.09.12.

1202 Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung; Netzwerk Neue Medien e.V.; Neue Richtervereinigung e.V.: Stellungnahme zum
Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungs-
maßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG. 08 2007 �URL: http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/
stellungnahme_vorratsdatenspeicherung.pdf� – Zugriff am 2013.09.12, Seite 32.

1203 derStandard.at: Studie belegt: Vorratsdatenspeicherung ist nutzlos. 01 2012 �URL: http://derstandard.at/1326503888713/
Deutschland-Studie-belegt-Vorratsdatenspeicherung-ist-nutzlos� – Zugriff am 2012.01.28.

1204 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht: Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdaten-
speicherung? 07 2011 �URL: http://vds.brauchts.net/MPI_VDS_Studie.pdf� – Zugriff am 2012.01.28, Seite 219-220.

1205 OGH 10.04.1959, 8 Os 392/58.
1206 OGH 10.04.1959, 8 Os 392/58.
1207 EuGH 19.04.2012 Rs C-461/10.
1208 Axel Kannenberg - heise online: EU-Gerichtshof erlaubt Vorratsdatennutzung gegen Filesharer. 04 2012 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Gerichtshof-erlaubt-Vorratsdatennutzung-gegen-Filesharer-1543192.html� – Zugriff am
2012.05.07.

1209 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: EuGH-Urteil zum Auskunftsanspruch: Kein Freibrief für Rechteinhaber. 04
2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/EuGH-Urteil-zum-Auskunftsanspruch-Kein-Freibrief-fuer-Rechteinhaber-1546
140.html� – Zugriff am 2012.05.07.

1210 derStandard.at: EuGH: Vorratsdaten dürfen auch gegen Filesharer eingesetzt werden. 04 2012 �URL: http://derstandard.at/
1334795694816/Gruenes-Licht-EuGH-Vorratsdaten-duerfen-auch-gegen-Filesharer-eingesetzt-werden� – Zugriff am 2012.05.07.

1211 EuGH 19.04.2012 Rs C-461/10.

http://derstandard.at/1303950429636/Ueberwachungsstaat-Eckpunkte-der-Vorratsdatenspeicherung
http://derstandard.at/1303950429636/Ueberwachungsstaat-Eckpunkte-der-Vorratsdatenspeicherung
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vorratsdatenspeicherung-fuer-eine-0-006-Prozentpunkte-hoehere-Aufklaerungsquote-151466.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vorratsdatenspeicherung-fuer-eine-0-006-Prozentpunkte-hoehere-Aufklaerungsquote-151466.html
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/stellungnahme_vorratsdatenspeicherung.pdf
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/stellungnahme_vorratsdatenspeicherung.pdf
http://derstandard.at/1326503888713/Deutschland-Studie-belegt-Vorratsdatenspeicherung-ist-nutzlos
http://derstandard.at/1326503888713/Deutschland-Studie-belegt-Vorratsdatenspeicherung-ist-nutzlos
http://vds.brauchts.net/MPI_VDS_Studie.pdf
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Gerichtshof-erlaubt-Vorratsdatennutzung-gegen-Filesharer-1543192.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Gerichtshof-erlaubt-Vorratsdatennutzung-gegen-Filesharer-1543192.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EuGH-Urteil-zum-Auskunftsanspruch-Kein-Freibrief-fuer-Rechteinhaber-1546140.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EuGH-Urteil-zum-Auskunftsanspruch-Kein-Freibrief-fuer-Rechteinhaber-1546140.html
http://derstandard.at/1334795694816/Gruenes-Licht-EuGH-Vorratsdaten-duerfen-auch-gegen-Filesharer-eingesetzt-werden
http://derstandard.at/1334795694816/Gruenes-Licht-EuGH-Vorratsdaten-duerfen-auch-gegen-Filesharer-eingesetzt-werden
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Während der Verein für Anti-Piraterie der Film- und Videobranche (VAP) im Vor-
feld der Vorratsdatenspeicherung noch betonte, dass Vorratsdaten nicht zur Verfolgung
von Tauschbörsenbenutzern, sondern lediglich zur Verfolgung millionenschwerer Urhe-
berrechtsverletzungen ausgewertet werden sollen1212, begrüßte der VAP doch das Urteil
des EuGH, in dem es um das öffentliche Zurverfügungstellen von 27 Hörbüchern ging1213

und forderte den österreichischen Gesetzgeber umgehend auf, das Urheberrecht entspre-
chend zu ändern1214,1215.1216,1217,1218,1219

Strafrechtliche Verstöße gegen das Urheberrecht stellen Privatanklagedelikte dar, Tä-
ter sind daher "nur auf Verlagen des in seinem Recht Verletzten zu verfolgen"1220.1221,1222

Entsprechend den Rechten aus einem zivilgerichtlichen Verfahren kann der in seinen
Rechten Verletzte auch im Strafverfahren die Vernichtung von Vervielfältigungsgeräten
oder Ähnlichem verlangen.1223

Straffreiheit für Downloader

Im Ergebnis führen die Bestimmungen des § 42 UrhG (’Privatkopie’) sowie die Straf-
befreiung des § 91 Abs 1 zweiter Satz UrhG dazu, dass das Herunterladen eines urhe-
berrechtlich geschützten Werkes für Privatpersonen (mit Ausnahme von Computerpro-
grammen) nicht strafrechtlich relevant erscheint.

Die Angebote von Streamingplattformen wie kino(x).to1224 sowie bei File-Hostern
wie RapidShare1225 gespeicherte Dateien können von ’natürlichen Personen’, die Musik
oder Filme zum privaten Gebrauch ohne wirtschaftliche Interessen konsumieren wollen,
straffrei in Anspruch genommen bzw. können Inhalte von diesen Plattformen straffrei
heruntergeladen werden.1226 Bei der Verwendung eines File-Sharing Programms (bei-
spielsweise beim Herunterladen einer Datei mittels BitTorrent) ist aber Vorsicht ange-
bracht.1227

In diesem Fall ist das Herunterladen einer Datei (z.B. eines urheberrechtlich geschütz-
ten Werkes) nämlich in der Regel mit einem gleichzeitigen Hochladen an andere Benutzer
verbunden.

Hierbei kann es sich um ein unzulässiges Vervielfältigen handeln, sofern die Verviel-
fältigung nicht dem "eigenen Gebrauch"1228 der anderen Benutzer dient.

1212 Patrick Dax - futurezone: Gerangel um Vorratsdaten. 12 2009 �URL: http://www.fuzo-archiv.at/artikel/1633214v2� – Zugriff
am 2012.03.16.

1213 EuGH 19.04.2012 Rs C-461/10.
1214 soc - derStandard.at: Verein für Anti-Piraterie will Vorratsdaten auch gegen Filesharer einsetzen. 04 2012 �URL: http://

derstandard.at/1334796154069/VDS-Verein-fuer-Anti-Piraterie-will-Vorratsdaten-auch-gegen-Filesharer-einsetzen� – Zugriff am
2012.05.07.

1215 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: Verletzung des Urheberrechts rechtfertigt Herausgabe von Verkehrs-
daten. 04 2012 �URL: http://www.dach-contentprotection.org/verletzungurheberrecht.html� – Zugriff am 2012.05.07.

1216 Patrick Dax - futurezone: Gerangel um Vorratsdaten.
1217 EuGH 19.04.2012 Rs C-461/10.
1218 soc - derStandard.at: Verein für Anti-Piraterie will Vorratsdaten auch gegen Filesharer einsetzen.
1219 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: Verletzung des Urheberrechts rechtfertigt Herausgabe von Verkehrs-

daten.
1220 § 91 Abs 3 UrhG.
1221 § 91 Abs 3 UrhG.
1222 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1287.
1223 § 92 UrhG.
1224 Zum Fallbeispiel kino(x).to siehe Seite 164.
1225 Zum Fallbeispiel RapidShare siehe Seite 150.
1226 § 42 Abs 4 UrhG.
1227 Zum Peer-to-Peer Filesharing siehe Seite 117.
1228 § 91 Abs 1 UrhG.

kino(x).to
http://www.fuzo-archiv.at/artikel/1633214v2
http://derstandard.at/1334796154069/VDS-Verein-fuer-Anti-Piraterie-will-Vorratsdaten-auch-gegen-Filesharer-einsetzen
http://derstandard.at/1334796154069/VDS-Verein-fuer-Anti-Piraterie-will-Vorratsdaten-auch-gegen-Filesharer-einsetzen
http://www.dach-contentprotection.org/verletzungurheberrecht.html
kino(x).to
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Darüber hinaus ist der Benutzerkreis von File-Sharing Programmen nicht im Vorhin-
ein begrenzt; dadurch wird das Anbieten eines urheberrechtlich geschützten Werkes ein
unzulässiges Veröffentlichen darstellen.1229

2.3.8 Anwendungsbereich des Gesetzes

Urheberrechtlichen Schutz genießen sämtliche Werke, deren "Urheber [...] oder ein Mit-
urheber österreichischer Staatsbürger ist"1230; weiters sämtliche Werke, "die im Inland
erschienen sind, sowie die Werke der bildenden Künste, die Bestandteile oder Zugehör
einer inländischen Liegenschaft sind"1231.1232 Auch die Werke ausländischer Urheber ge-
nießen Schutz, sofern die Werke österreichischer Urheber "in dem Staat, dem der auslän-
dische Urheber angehört, in annähernd gleicher Weise geschützt sind, jedenfalls aber im
selben Ausmaß wie die Werke der Angehörigen dieses Staates"1233.1234 Diese "Gegensei-
tigkeit"1235 kann darüber hinaus auch per Staatsvertrag vereinbart werden, "wenn dies
zur Wahrung der Interessen von österreichischen Urhebern geboten erscheint"1236.1237

Für Lichtbilder iSd § 73 UrhG gelten diese Regelungen ebenfalls.

"Vorträge und Aufführungen von Werken der Literatur und der Tonkunst"1238 wer-
den geschützt, sofern diese im Inland stattfinden oder von Österreichern im Ausland
vorgetragen bzw. aufgeführt werden.1239 Die Interessen von Ausländern werden bei vor-
handener "Gegenseitigkeit"1240 geschützt.1241

Schallträger iSd § 76 UrhG werden geschützt, sofern diese von einem Österreicher
hergestellt werden1242, diese im Inland erschienen iSd § 9 UrhG sind oder "Gegenseitig-
keit"1243 mit einem anderen Staat vorliegt.1244

1229 § 91 Abs 1 iVm § 86 Abs 1 Z 1 iVm §§ 15 und 16 UrhG.
1230 § 94 UrhG.
1231 § 95 UrhG.
1232 §§ 94 und 95 UrhG.
1233 § 96 UrhG.
1234 § 96 UrhG.
1235 § 96 Abs 1 UrhG.
1236 § 96 UrhG.
1237 § 96 UrhG.
1238 § 97 UrhG.
1239 § 97 UrhG.
1240 § 97 Abs 2 UrhG.
1241 § 97 Abs 2 UrhG.
1242 § 99 Abs 1 UrhG.
1243 § 96 Abs 1 UrhG.
1244 § 99 UrhG.
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2.4 Fazit

Wie dieser Abschnitt zeigt, ist der Anwendungsbereich des UrhG sehr weitreichend.
Nicht nur "eigentümliche geistige Schöpfungen"1245, sondern auch ’Urlaubsfotos’1246 und
’Liebesbriefe’1247 werden von Bestimmungen des Urheberrechts erfasst.

Nichtsdestotrotz sind insbesondere für natürliche Personen Ausnahmen von den anson-
sten sehr umfassenden Ausschlussrechten, die Urhebern zukommen, vorgesehen - nicht
jede Vervielfältigung in Eigenregie natürlicher Personen ist automatisch unzulässig. Der-
artige Vervielfältigungen werden den Urhebern schließlich pauschal durch Leerkassetten-
vergütungen1248 und Reprographievergütungen1249 abgegolten.

Wie der nächste Abschnitt aufzeigt, wird der öffentliche Diskurs um die Zukunft des
Urheberrechts (dessen Wurzeln bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen)
vorwiegend von Vertretern der Unterhaltungsindustrie geprägt, die eine weitere Auswei-
tung bzw. Verschärfung des Urheberrechts fordern. Der ursprüngliche Zweck des Ur-
heberrechts, die geistige Leistung eines Menschen vor dem Missbrauch durch andere
zu schützen, gerät dabei immer mehr in den Hintergrund. Dadurch entwickelt sich das
Urheberrecht zu einem ’Ausschlussrecht’, das andere am Gebrauch bzw. Genuss eines
Werkes hindern soll. Monetäre Aspekte sind es, die im Zentrum aktueller Diskussionen
stehen.

1245 § 1 Abs 1 UrhG.
1246 § 75 UrhG.
1247 § 77 UrhG.
1248 § 42b Abs 1 UrhG.
1249 § 42b Abs 2 UrhG.
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3 Jüngere rechtliche Entwicklungen

Wie am Beispiel der Verlängerung der Schutzfristen für bestimmte verwandte Schutz-
rechte zu erkennen ist1250, herrscht derzeit bereits ein allgemeiner Trend zur Verlänge-
rung/Ausweitung der Urheberrechte. Die Unterhaltungsindustrie zielt darauf ab, mittels
aggressivem Lobbying1251 Verstöße gegen das Urheberrecht noch strenger sanktionieren
zu lassen. Unter diesen Aspekten werden nachfolgend aktuelle Entwicklungen im (in-
ter)nationalen Urheberrecht behandelt.

3.1 Leerkassettenvergütung für Festplatten

Im Jahr 2004 wollte AUSTRO-MECHANA1252 - eine Verwertungsgesellschaft, die unter
anderem dazu berechtigt ist, die Leerkassettenvergütung einzuheben1253 - "eine im Ge-
setz nicht vorgesehene "Festplattenvergütung" durchsetzen"1254 und klagte einen Her-
steller bzw. Importeur von MP3-Playern, Festplatten, Desktop PCs sowie Notebooks
auf Rechnungslegung respektive Auskunft darüber, wie viele MP3-Player und Festplat-
ten dieser in Umlauf gebracht hatte; Ziel war, diesem anschließend eine Rechnung über
die zu leistende Leerkassettenvergütung stellen zu können.1255

Das Verfahren zog sich durch alle Instanzen bis zum OGH.1256

Nach einer ausführlichen Analyse der gesetzlichen Grundlagen, der historischen Ent-
wicklung, der Rechtsprechung sowie von literarischen Stellungnahmen kam der OGH
zu dem Schluss, dass eine solche für Festplatten nicht dem Wunsch des Gesetzgebers
entsprechen würde, da Festplatten zu einem "gewichtigen und nicht zu vernachlässigen-
den Teil auf eine Weise genutzt werden können und auch genutzt werden, die mit der
Abgeltung für die Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch in keinerlei Zusammenhang
steht"1257 und daher die Begünstigten im Falle ihrer Einhebung regelmäßig mehr er-
hielten, "als ihnen der Gesetzgeber nach dem erklärten Ziel dieser Vergütung zugedacht
hat"1258.1259

Anders beurteilte der OGH die Rechtslage bei MP3-Playern, da die in diesen zum
Einsatz kommenden Speichermedien (z.B. SD-Card) "derzeit in weit überwiegendem
Maß für Vervielfältigungen"1260 verwendet werden, "deren Abgeltung das Gesetz an-
strebt"1261.1262

1250 Zu den verwandten Schutzrechten siehe Seite Seite 79.
1251 Zur Lobbying Kampagne ’Raubkopierer sind Verbrecher’ siehe Seite 20.
1252 Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft m.b.H. - http://www.austromechana.at.
1253 AUSTRO-MECHANA: Die Leistungen der Austro Mechana. �URL: http://www.austromechana.at/show_content2.php?s2id=23� –

Zugriff am 2010.11.21.
1254 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1255 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1256 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1257 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1258 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1259 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1260 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1261 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1262 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.

http://www.austromechana.at
http://www.austromechana.at/show_content2.php?s2id=23
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Weiters wies der OGH zwar darauf hin, dass derartige Speichermedien neben MP3-
Playern auch in digitalen Kameras verwendet werden können; derartige "Verwendungs-
arten"1263 fielen damals der Ansicht des OGH nach jedoch "wirtschaftlich nicht ins
Gewicht"1264.1265

Die unterschiedliche Beurteilung von Festplatten und Speicherkarten anhand ihres
überwiegenden Verwendungszwecks dürfte AUSTRO-MECHANA gemeinsam mit wei-
teren Verwertungsgesellschaften (nämlich Literar-Mechana1266, LSG1267, ÖSTIG1268,
VAM1269, VDFS1270 und VGR1271) Mitte 2010 dazu bewogen haben, erneut eine "Leer-
kassettenvergütung"1272 für Festplatten zu verlangen.1273 Begründet wird die Erhebung
durch:

• die Verdreifachung der Ausstattung privater Haushalte mit PCs, Notebooks und
externen Festplatten in den Jahren 2003 bis 20101274 sowie

• die Vervielfachung von Audio- und Videoinhalten auf Festplatten in den Jahren
2003 bis 2010.1275

So sollen sich auf den internen Festplatten von privaten Nutzern im Durchschnitt
2.500 Musiktitel, in manchen Fällen sogar bis weit über 30.000 Musiktitel befinden.1276

Auf externen Festplatten sollen im Schnitt 5.500 Musiktitel abgespeichert sein - man-
che Nutzer sollen gar mehr als 150.000 Musiktitel auf diesen gespeichert haben.1277 Von
diesen Musiktiteln soll jedoch nur "ein geringer Teil"1278 von Internetplattformen er-
worben worden sein.1279 Dadurch entstünden den Verwertungsgesellschaften und damit
auch den Künstlern Einnahmeeinbußen, die in Zukunft durch die Festplattenvergütung
ausgeglichen werden sollten.1280

1263 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1264 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1265 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.
1266 Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrechte GesmbH. - http://www.literar.at.
1267 Wahrnehmung von Leistungschutzrechten GmbH. - http://www.lsg.at.
1268 Österreichische Interpreten Gesellschaft. - http://www.oestig.at.
1269 Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH - http://www.vam.cc.
1270 Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden Genossenschaft mit beschränkter Haftung. - http://www.vdfs.at.
1271 Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH. - http://www.vg-rundfunk.at.
1272 § 42b Abs 1 UrhG.
1273 AUSTRO-MECHANA: Warum heben wir Vergütungen auf interne und externe Festplatten in PC, Notebooks u.ä. ein ?
1274 AUSTRO-MECHANA: Warum heben wir Vergütungen auf interne und externe Festplatten in PC, Notebooks u.ä. ein ?
1275 AUSTRO-MECHANA: Warum heben wir Vergütungen auf interne und externe Festplatten in PC, Notebooks u.ä. ein ?
1276 AUSTRO-MECHANA: Warum heben wir Vergütungen auf interne und externe Festplatten in PC, Notebooks u.ä. ein ?
1277 AUSTRO-MECHANA: Warum heben wir Vergütungen auf interne und externe Festplatten in PC, Notebooks u.ä. ein ?
1278 AUSTRO-MECHANA: Warum heben wir Vergütungen auf interne und externe Festplatten in PC, Notebooks u.ä. ein ?
1279 AUSTRO-MECHANA: Warum heben wir Vergütungen auf interne und externe Festplatten in PC, Notebooks u.ä. ein ?
1280 AUSTRO-MECHANA: Warum heben wir Vergütungen auf interne und externe Festplatten in PC, Notebooks u.ä. ein ?

http://www.literar.at
http://www.lsg.at
http://www.oestig.at
http://www.vam.cc
http://www.vdfs.at
http://www.vg-rundfunk.at
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Gefordert wurden deshalb beispielsweise als Vergütung:

• 18 e für Festplatten in PCs, Notebooks, Tablets udgl. bis zu einer Speichergröße
von 500 GB1281,

• 22,5 e für Festplatten in PCs, Notebooks, Tablets udgl. ab einer Speichergröße
von 500 GB1282,

• 27 e für externe Festplatten ab einer Speichergröße von 1.000 GB1283 und

• 36,45 e für externe Multimedia Festplatten ohne Recordingfunktion bis zu einer
Speichergröße von 1.000 GB oder darüber1284.

Zu sämtlichen Beträgen sind 20% Umsatzsteuer hinzuzurechnen.1285

Dass Festplatten mittlerweile tatsächlich überwiegend zur Abspeicherung von Privat-
kopien verwendet würden, halten österreichische Computerhändler für unzutreffend und
die geforderte Vergütung damit für ungerechtfertigt.1286

Vor allem kleine Computerhändler fürchten, dass Kunden Festplatten in Zukunft (on-
line) im Ausland bestellen würden, wodurch sich Umsatzeinbußen von mehr als 50%
ergeben könnten.1287 Hewlett Packard brachte daher, stellvertretend für die gesamte
Branche, eine Klage gegen die Festplattenvergütung ein, um die Frage erneut vom Ge-
richt klären zu lassen.1288

Ende Mai 2011 bekam Hewlett Packard in erster Instanz Recht; das Handelsgericht
Wien entschied, dass das Urteil OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y1289 "zu 100 Prozent auf
den gegenständlichen Rechtsstreit anwendbar"1290 sei, da Festplatten "nach wie vor"1291

multifunktional verwendet würden.1292 Gleichzeitig betonte das Gericht, dass "Gerichte
keinesfalls berechtigt sind, den technischen Fortschritt zum Anlass zu nehmen um im
Wege der Auslegung rein rechtspolitische Aspekte zu berücksichtigen und dabei Gedan-
ken in das Gesetz hineinzutragen, die bisher in ihm noch enthalten sind"1293; dass es also
alleinige Aufgabe des Gesetzgebers und nicht der Gerichte sei, "Klarheit zu schaffen"1294,
ob eine Festplattenvergütung erhoben werde dürfe oder nicht.1295

1281 AUSTRO-MECHANA: Tarife Leerkassettenvergütung („URA“). �URL: http://www.aume.at/rte/upload/ura/tarife_lkv_ab01_
10_10.pdf� – Zugriff am 2012.04.11, Seite 3.

1282 AUSTRO-MECHANA: Tarife Leerkassettenvergütung („URA“), Seite 3.
1283 AUSTRO-MECHANA: Tarife Leerkassettenvergütung („URA“), Seite 3.
1284 AUSTRO-MECHANA: Tarife Leerkassettenvergütung („URA“), Seite 3.
1285 AUSTRO-MECHANA: Tarife Leerkassettenvergütung („URA“), Seite 3.
1286 Daniel AJ Sokolov; Jürgen Kuri - heise online: Österreich: HP klagt gegen Urheberrechtsabgabe. 06 2010 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreich-HP-klagt-gegen-Urheberrechtsabgabe-1102361.html� – Zugriff am 2011.01.07.
1287 Daniel AJ Sokolov; Jürgen Kuri - heise online: Österreich: HP klagt gegen Urheberrechtsabgabe.
1288 Daniel AJ Sokolov; Jürgen Kuri - heise online: Österreich: HP klagt gegen Urheberrechtsabgabe.
1289 Zum Verfahren OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y siehe Seite 96.
1290 APA - derStandard.at: Ende der Festplattenabgabe in Reichweite. 05 2011 �URL: http://derstandard.at/1304553313114/Ende-

der-Festplattenabgabe-in-Reichweite� – Zugriff am 2011.05.27.
1291 APA - derStandard.at: Ende der Festplattenabgabe in Reichweite.
1292 APA - derStandard.at: Ende der Festplattenabgabe in Reichweite.
1293 APA - derStandard.at: Ende der Festplattenabgabe in Reichweite.
1294 APA - derStandard.at: Ende der Festplattenabgabe in Reichweite.
1295 APA - derStandard.at: Ende der Festplattenabgabe in Reichweite.

http://www.aume.at/rte/upload/ura/tarife_lkv_ab01_10_10.pdf
http://www.aume.at/rte/upload/ura/tarife_lkv_ab01_10_10.pdf
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreich-HP-klagt-gegen-Urheberrechtsabgabe-1102361.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreich-HP-klagt-gegen-Urheberrechtsabgabe-1102361.html
http://derstandard.at/1304553313114/Ende-der-Festplattenabgabe-in-Reichweite
http://derstandard.at/1304553313114/Ende-der-Festplattenabgabe-in-Reichweite
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AUSTRO-MECHANA erhob Berufung - Hewlett Packard bekam aber auch in zweiter
Instanz Recht.1296,1297 Allerdings ließ das Berufungsgericht die Revision an den OGH zu;
eine Chance, welche AUSTRO-MECHANA auch ergreifen will, weshalb sich der OGH
erneut mit der Zulässigkeit einer ’Festplattenabgabe’ beschäftigen muss.1298

Die Arbeiterkammer sieht indes den Gesetzgeber gefordert, da "das Verwertungsge-
sellschaftengesetz und sein Tarifbildungssystem"1299 "ungerecht"1300 bzw. "aus konsu-
mentenpolitischer Sicht [...] untragbar"1301 sei.1302 "Die AK fordert daher dringend eine
Änderung des Verwertungsgesellschaftengesetzes"1303, "so soll eine Regulierungsbehörde
die Tarife vorab prüfen und genehmigen"1304 und "gleichzeitig [...] die Verwendung der
Abgaben"1305 kontrollieren.1306

Noch bevor sich der OGH erneut mit der Frage beschäftigen konnte, ob die von
AUSTRO-MECHANA geforderte Festplattenvergütung mit dem derzeitigen Urheber-
recht vereinbar ist, wandte sich gegen Ende April 2012 Kulturministerin Schmied an die
Öffentlichkeit und verkündete, dass noch im selben Jahr eine Festplattenabgabe einge-
führt werden sollte.1307,1308,1309 Justizministerin Karl unterstützte diesen Vorstoß, da
auch deren Ansicht nach "Handlungsbedarf beim Urheberrecht"1310 bestünde und die
"Festplattenabgabe [...] einer der Punkte [sei], die man diskutieren muss"1311.1312,1313

Die Wirtschaftskammer - in Zusammenarbeit mit dem Bundesgremium des Elektro-
und Einrichtungsfachhandels sowie dem Bundesgremium des Maschinenhandels - kriti-
sierte die Pläne zur Einführung einer Festplattenabgabe.1314,1315

1296 APA - derStandard.at: Streit um Festplattenabgabe: Austro Mechana zieht vor OGH. 01 2012 �URL: http://derstandard.
at/1325485746005/Streit-um-Festplattenabgabe-Austro-Mechana-zieht-vor-OGH� – Zugriff am 2012.01.07.

1297 Daniel AJ Sokolov; Johannes Haupt - heise online: Österreich: Weiteres Gericht lehnt Urheberrechte-Abgabe auf Festplat-
ten ab. 01 2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreich-Weiteres-Gericht-lehnt-Urheberrechte-Abgabe-auf-
Festplatten-ab-1404865.html� – Zugriff am 2012.01.07.

1298 APA - derStandard.at: Streit um Festplattenabgabe: Austro Mechana zieht vor OGH.
1299 Kammer für Arbeiter und Angestellte: Festplattenabgabe: AK fordert Gesetzesänderung. 01 2012 �URL: http://www.

arbeiterkammer.at/online/festplattenabgabe-ak-fordert-gesetzesaenderung-65212.html� – Zugriff am 2012.01.07.
1300 Kammer für Arbeiter und Angestellte: Festplattenabgabe: AK fordert Gesetzesänderung.
1301 Kammer für Arbeiter und Angestellte: Festplattenabgabe: AK fordert Gesetzesänderung.
1302 Kammer für Arbeiter und Angestellte: Festplattenabgabe: AK fordert Gesetzesänderung.
1303 Kammer für Arbeiter und Angestellte: Festplattenabgabe: AK fordert Gesetzesänderung.
1304 Kammer für Arbeiter und Angestellte: Festplattenabgabe: AK fordert Gesetzesänderung.
1305 Kammer für Arbeiter und Angestellte: Festplattenabgabe: AK fordert Gesetzesänderung.
1306 Kammer für Arbeiter und Angestellte: Festplattenabgabe: AK fordert Gesetzesänderung.
1307 Daniel AJ Sokolov; Sven-Olaf Suhl - heise online: Österreichs Regierung will Abgabe auf Festplatten. 04 2012 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreichs-Regierung-will-Abgabe-auf-Festplatten-1542222.html� – Zugriff am 2012.04.20.
1308 APA - derStandard.at: Kulturministerin will Festplattenabgabe noch 2012 durchboxen. 04 2012 �URL: http://derstandard.

at/1334531053831/Urheberrecht-Kulturministerin-will-Festplattenabgabe-noch-2012-durchboxen� – Zugriff am 2012.04.20.
1309 SPÖ-Bundesorganisation: Kulturministerin Schmied: Urheberrecht rasch ändern - Kunstschaffende fair entlohnen.

04 2012 �URL: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120418_OTS0169/kulturministerin-schmied-urheberrecht-rasch-aendern-
kunstschaffende-fair-entlohnen� – Zugriff am 2012.04.20.

1310 Bundesministerium für Justiz: Justizministerin Karl: Kunst- und Kulturland Österreich braucht zeitgemäßes Urheber-
recht. 04 2012 �URL: http://www.justiz.gv.at/internet/html/default/2c94848536c559f00136c5a40a4b0029.de.html� – Zugriff am
2012.04.20.

1311 Bundesministerium für Justiz: Justizministerin Karl: Kunst- und Kulturland Österreich braucht zeitgemäßes Urheberrecht.
1312 Bundesministerium für Justiz: Justizministerin Karl: Kunst- und Kulturland Österreich braucht zeitgemäßes Urheberrecht.
1313 Daniel AJ Sokolov; Sven-Olaf Suhl - heise online: Österreichs Regierung will Abgabe auf Festplatten.
1314 Wirtschaftskammer Österreich; Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels; Bundesgremium des Ma-

schinenhandels: Festplattenabgabe würde massive Belastung der Konsumenten in Österreich bedeuten. 04 2012 �URL: http:
//portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=672310&dstid=678&cbtyp=1&titel=Festplattenabgabe� – Zugriff am 2012.04.20.

1315 APA - derStandard.at: Wirtschaftskammer und Grüne kritisieren Festplattenabgabe. 04 2012 �URL: http://derstandard.at/
1334795616965/Urheberrecht-Wirtschaftskammer-und-Gruene-kritisieren-Festplattenabgabe� – Zugriff am 2012.04.20.

http://derstandard.at/1325485746005/Streit-um-Festplattenabgabe-Austro-Mechana-zieht-vor-OGH
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http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreich-Weiteres-Gericht-lehnt-Urheberrechte-Abgabe-auf-Festplatten-ab-1404865.html
http://www.arbeiterkammer.at/online/festplattenabgabe-ak-fordert-gesetzesaenderung-65212.html
http://www.arbeiterkammer.at/online/festplattenabgabe-ak-fordert-gesetzesaenderung-65212.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreichs-Regierung-will-Abgabe-auf-Festplatten-1542222.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreichs-Regierung-will-Abgabe-auf-Festplatten-1542222.html
http://derstandard.at/1334531053831/Urheberrecht-Kulturministerin-will-Festplattenabgabe-noch-2012-durchboxen
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http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120418_OTS0169/kulturministerin-schmied-urheberrecht-rasch-aendern-kunstschaffende-fair-entlohnen
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120418_OTS0169/kulturministerin-schmied-urheberrecht-rasch-aendern-kunstschaffende-fair-entlohnen
http://www.justiz.gv.at/internet/html/default/2c94848536c559f00136c5a40a4b0029.de.html
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=672310&dstid=678&cbtyp=1&titel=Festplattenabgabe
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Während Wolfgang Krejcik (Obmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels), die
geplante Festplattenabgabe dabei für eine "beispiellose Anlassgesetzgebung mit massiv
nachteiligen Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft"1316 hielt, rechnete Ul-
rich Fuchs (Obmann des österreichischen Maschinenhandels) mit "Mehrkosten bis zu
30 Millionen Euro"1317 für die Konsumenten, was gleichzeitig einen "enormen Wettbe-
werbsnachteil"1318 für österreichische Händler darstellen würde.1319

Auch der Dachverband der österreichischen Internet Service-Anbieter (ISPA) lehn-
te den Vorstoß zur Festplattenvergütung, sowie sämtliche Bestrebungen, "auf politi-
scher Ebene kurzfristig Aktionen zu setzen, bevor die österreichischen Gerichte die dazu
anhängigen Fälle endgültig entschieden haben"1320 ab, da dies "innovative Internet-
Dienste"1321 hemmen und somit einen Nachteil "für den Wirtschaftsstandort Öster-
reich"1322 darstellen würde.1323

Aufgrund der unterschiedlichen Positionen wird sich erst in den nächsten Monaten
bzw. Jahren herausstellen, ob eine "Festplattenvergütung"1324 tatsächlich im österrei-
chischen Urheberrecht verankert wird. Diejenigen, die die Abgabe letztendlich leisten
müssen - die KonsumentInnen - haben sich bisher jedenfalls nicht organisiert an der
Diskussion über die Einführung einer derartigen Vergütung beteiligt.

1316 Wirtschaftskammer Österreich; Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels; Bundesgremium des Maschi-
nenhandels: Festplattenabgabe würde massive Belastung der Konsumenten in Österreich bedeuten.

1317 Wirtschaftskammer Österreich; Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels; Bundesgremium des Maschi-
nenhandels: Festplattenabgabe würde massive Belastung der Konsumenten in Österreich bedeuten.

1318 Wirtschaftskammer Österreich; Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels; Bundesgremium des Maschi-
nenhandels: Festplattenabgabe würde massive Belastung der Konsumenten in Österreich bedeuten.

1319 Wirtschaftskammer Österreich; Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels; Bundesgremium des Maschi-
nenhandels: Festplattenabgabe würde massive Belastung der Konsumenten in Österreich bedeuten.

1320 ISPA Internet Service Providers Austria: ISPA: Festplattenabgabe löst keine Probleme. 04 2012 �URL: http://www.ots.at/
presseaussendung/OTS_20120419_OTS0290/ispa-festplattenabgabe-loest-keine-probleme� – Zugriff am 2012.04.20.

1321 ISPA Internet Service Providers Austria: ISPA: Festplattenabgabe löst keine Probleme.
1322 ISPA Internet Service Providers Austria: ISPA: Festplattenabgabe löst keine Probleme.
1323 ISPA Internet Service Providers Austria: ISPA: Festplattenabgabe löst keine Probleme.
1324 OGH 12.07.2005, 4 Ob 115/05y.

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120419_OTS0290/ispa-festplattenabgabe-loest-keine-probleme
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3.2 3-Strikes-Modell

3.2.1 Frankreich

In Frankreich trat Anfang 2010 ein Gesetz in Kraft, das vorsieht, Menschen, die drei
Mal durch illegale Downloads gegen das Urheberrecht verstoßen, mittels Trennung ihrer
Internetanschlüsse vom Internet auszuschließen.1325,1326

Beim ersten Verstoß erhalten Urheberrechtsverletzer per E-Mail ein Schreiben, in dem
sie aufgefordert werden, Urheberrechtsverletzungen zukünftig zu unterlassen und gleich-
zeitig über legale Alternativen zu illegalen Downloads sowie über die Schäden, die Künst-
lern durch illegale Downloads entstehen können, informiert werden.1327

Sollte eine Person binnen sechs Monaten nach Erhalt der ersten Warnung erneut online
gegen das Urheberrecht verstoßen, so erhält sie ein zweites Informationsschreiben.1328

Diesmal kann (bzw. muss) das Schreiben als ’eingeschriebener Brief’ verschickt werden,
um das Datum des Informationsschreibens nachweislich zu dokumentieren.1329 Derartige
Informationsschreiben enthalten lediglich Datum und Uhrzeit, wann ein Urheberrechts-
verstoß begangen worden sein soll.1330 Womit genau Betroffene gegen das Urheberrecht
verstoßen haben sollen, erfahren diese durch die Informationsschreiben nicht.1331 Die
Informationsschreiben enthalten aber Kontaktadressen, an denen die Betroffenen Infor-
mationen zu den ihnen zur Last gelegten Urheberrechtsverstößen erhalten - sofern diese
ausdrücklich danach fragen.1332

Sollte jemand binnen eines Jahres nach Erhalt der zweiten Warnung erneut online
einen Verstoß gegen das Urheberrecht begehen, so droht neben Geld- bzw. Freiheitsstra-
fen die Sperre des Internetanschlusses, der für die Begehung der Urheberrechtsverstöße
verwendet wurde, für die Dauer von bis zu einem Jahr.1333 Die Kosten, die in dieser Zeit
für den Internetanschluss oder dessen Kündigung anfallen, muss der Betroffene bezah-
len. Gleichzeitig darf er während der Internet-Sperre nicht zu einem anderen Provider
wechseln.1334

1325 Loi n ◦ 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. 06 2009 �URL: http:
//www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432&categorieLien=id� – Zugriff am 2011.11.21.

1326 Stefan Krempl; Harald Bögeholz - heise online: Französisches Gesetz für Internetsperren tritt in Kraft. 01 2010 �URL:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Franzoesisches-Gesetz-fuer-Internetsperren-tritt-in-Kraft-894248.html� – Zugriff am
2012.04.16.

1327 Partie législative; Première partie; Livre III; Titre III; Chapitre Ier; Section 3; Sous-section 3; Article L331-25 Code de la
propriété intellectuelle (fUrhG).

1328 Partie législative; Première partie; Livre III; Titre III; Chapitre Ier; Section 3; Sous-section 3; Article L331-25 fUrhG.
1329 Partie législative; Première partie; Livre III; Titre III; Chapitre Ier; Section 3; Sous-section 3; Article L331-25 fUrhG.
1330 Partie législative; Première partie; Livre III; Titre III; Chapitre Ier; Section 3; Sous-section 3; Article L331-25 fUrhG.
1331 Partie législative; Première partie; Livre III; Titre III; Chapitre Ier; Section 3; Sous-section 3; Article L331-25 fUrhG.
1332 Partie législative; Première partie; Livre III; Titre III; Chapitre Ier; Section 3; Sous-section 3; Article L331-25 fUrhG.
1333 Partie législative; Première partie; Livre III; Titre III; Chapitre V; Article L335-7 fUrhG.
1334 Partie législative; Première partie; Livre III; Titre III; Chapitre V; Article L335-7 fUrhG.
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Die Identifizierung vermeintlicher Urheberrechtsverletzer erfolgt anhand der Internet-
anschlüsse.1335 Nicht nur, dass dadurch sämtliche Personen, die sich einen Anschluss tei-
len, gemeinsam für das Vergehen eines Einzelnen verantwortlich gemacht werden bzw.
für dessen Fehlverhalten büßen müssen (z.B. die Eltern für die Handlungen ihrer Kinder
oder ein Partner für das Handeln des anderen); das System lässt sich darüber hinaus
durch die Verwendung des Tor-Netzwerks1336 mit gewissen Einschränkungen1337 leicht
umgehen.

Als Ausgleich für diese der Urheberrechtsindustrie sehr entgegenkommenden Rege-
lung enthält das französische ’3-Strikes-Out Gesetz’ Bestimmungen, wonach Kinofilme
nach ihrem Erscheinen binnen vier Monaten verkauft bzw. im Internet On-Demand zur
Verfügung gestellt werden können.1338 Diese Bestimmungen sollen dazu beitragen, legale
Alternativen zum illegalen Herunterladen zu schaffen bzw. attraktiver zu gestalten.1339

3.2.1.1 Hadopi Logo Fauxpas

Kurios gestaltete sich die Präsentation des Logos der Organisation, die Urheberrechts-
verstöße überwacht - der "Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur internet"1340 kurz "Hadopi"1341. Wenige Stunden, nachdem das Logo vom
französischen Kulturminister erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, zeigte sich,
dass das Logo unrechtmäßig eine geschützte Schriftart verwendete, weshalb es anschlie-
ßend rasch überarbeitet werden musste.1342

3.2.2 Großbritannien

Im Juni 2010 trat in Großbritannien der "Digital Economy Act 2010"1343 in Kraft.1344

Dieses Gesetz soll es Urheberrechtsinhabern erleichtern, ihre Rechte gegen diejenigen
durchzusetzen, die im Internet dagegen verstoßen. Rechteinhaber können, sofern sie Ver-
stöße feststellen, die IP-Adressen der vermeintlichen Verletzer an deren Internetprovider
melden.1345 Internetprovider müssen die Meldung anschließend an jene weiterleiten, die
die fragliche IP-Adresse zum ’Tatzeitpunkt’ innehatten.1346

1335 Partie législative; Première partie; Livre III; Titre III; Chapitre Ier; Section 3; Sous-section 3; Article L331-25 fUrhG.
1336 Siehe dazu Seite 237.
1337 Stevens Le Blond; Pere Manils; Abdelberi Chaabane; Mohamed Ali Kaafar; Claude Castelluccia; Arnaud Legout;

Walid Dabbous: One Bad Apple Spoils the Bunch: Exploiting P2P Applications to Trace and Profile Tor Users. I.N.R.I.A, 03
2011 – Technischer Bericht �URL: http://www.usenix.org/events/leet11/tech/full_papers/LeBlond.pdf� – Zugriff am 2011.11.23.

1338 Chapitre V; Article 17 Loi n ◦ 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
1339 Florian Rötzer - heise.de: Frankreich will mit Sperre des Internetzugangs gegen illegale Downloads vorgehen. 11

2007 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Frankreich-will-mit-Sperre-des-Internetzugangs-gegen-illegale-Downloads-
vorgehen-199012.html� – Zugriff am 2011.11.21.

1340 Hadopi: Informations légales et éditoriales. �URL: http://www.hadopi.fr/informations-legales-et-editoriales� – Zugriff am
2012.04.17.

1341 Hadopi: Informations légales et éditoriales.
1342 The Telegraph: Anti-piracy agency’s logo broke copyright. 01 2010 �URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/

france/6974249/Anti-piracy-agencys-logo-broke-copyright.html� – Zugriff am 2011.11.27.
1343 Abrufbar unter: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24.
1344 Section 47 - Digital Economy Act 2010.
1345 Section 3 - Digital Economy Act 2010.
1346 Section 3 - Digital Economy Act 2010.
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Das Gesetz selbst legt dabei die grundlegenden Rahmenbedingungen fest. Detailrege-
lungen sind durch das Office of Communications (OFCOM) festzulegen. Dieses schick-
te im Mai 2010 einen Entwurf mit nachfolgenden Detailbestimmungen in Begutach-
tung.1347,1348

Weiters sieht der Digital Economy Act 2010 vor, dass Internetprovider Aufzeichnun-
gen über gemeldete Urheberrechtsverstöße ihrer Kunden führen müssen und Rechtein-
habern auf deren Aufforderung eine Liste jener Kunden zur Verfügung zu stellen haben,
die gegen deren Rechte verstoßen haben.1349 Den Vorstellungen des OFCOM nach soll
diese Liste jene Personen enthalten, denen in den letzten 12 Monaten mindestens drei
Urheberrechtsverletzungen angelastet wurden.1350 Den Rechteinhabern wird dabei aller-
dings nur mitgeteilt, welche Kunden gegen ihre eigenen Rechte verstoßen haben - hat
ein Kunde auch gegen die Rechte anderer Rechteinhaber verstoßen, so wird dies nicht
mitgeteilt.1351,1352 Mit dieser Liste soll Rechteinhabern die weitere gerichtliche Rechts-
durchsetzung erleichtert werden.1353,1354

Sollten sich die Warnungen nicht als ausreichend erweisen, so sieht der Digital Eco-
nomy Act 2010 technische Sanktionsmöglichkeiten vor. So könnte beispielsweise die On-
lineverbindung derjenigen, die gegen Urheberrechte verstoßen, gedrosselt werden oder
aber diese könnten - genau wie in Frankreich - komplett vom Internet ausgeschlossen
werden.1355

Als weiteres Mittel gegen Urheberrechtsverstöße sieht der ’Digital Economy Act 2010’
die Sperre ganzer Internetseiten vor.1356 Sollte eine Internetseite große Mengen an ur-
heberrechtlich geschütztem Material widerrechtlich anbieten und dadurch der Unter-
haltungsindustrie dadurch ernsthafte Schäden drohen, so können Internetprovider dazu
verpflichtet werden, den Zugang zu dieser Seite zu blockieren.1357

Da durch derartige Sperrmaßnahmen die Grundrechte der Betroffenen verletzt werden
könnten, gehen zwei britische Internetprovider "gerichtlich gegen den Digital Economy
Act vor"1358.1359 Schließlich sind selbst auf Portalen, die zu einem großen Teil für Ur-
heberrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden, immer auch zahlreiche - nicht
geschützte - Werke zu finden, die ebenfalls von einer Sperre betroffen wären.1360

1347 Office of Communications: Online Infringement of Copyright and the Digital Economy Act 2010 Draft Initial Obligations
Code. 05 2010 �URL: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/copyright-infringement/summary/condoc.pdf� – Zu-
griff am 2011.11.27.

1348 Im Juni 2012 wurde vom OFCOM ein weiterer Entwurf mit Detailbestimmungen zum Digital Economy Act 2010 in
Begutachtung geschickt, der den Entwurf vom Mai 2010 in einigen Punkten ergänzt. Der Entwurf aus 2012 ist unter:
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/online-notice/summary/notice.pdf abrufbar - wird in dieser Arbeit je-
doch nicht inhaltlich behandelt.

1349 Section 4 - Digital Economy Act 2010.
1350 Office of Communications: Online Infringement of Copyright and the Digital Economy Act 2010 Draft Initial Obligations

Code, Seite 26.
1351 Office of Communications: Online Infringement of Copyright and the Digital Economy Act 2010 Draft Initial Obligations

Code, Seite 26.
1352 Section 4 - Digital Economy Act 2010.
1353 Office of Communications: Online Infringement of Copyright and the Digital Economy Act 2010 Draft Initial Obligations

Code, Seite 26.
1354 Section 4 - Digital Economy Act 2010.
1355 Section 9 - Digital Economy Act 2010.
1356 Section 17 - Digital Economy Act 2010.
1357 Section 17 - Digital Economy Act 2010.
1358 Torsten Kleinz; Andreas Wilkens - heise online: Britische Provider sollen Filesharing-Websites blockieren. 03 2011 �URL:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Britische-Provider-sollen-Filesharing-Websites-blockieren-1214436.html� – Zugriff am
2011.11.28.

1359 Torsten Kleinz; Andreas Wilkens - heise online: Britische Provider sollen Filesharing-Websites blockieren.
1360 Zum Interessenskonflikt bei der Sperre von Internetseiten siehe das Fallbeispiel Sperre von Internetportalen sieh das Fallbei-

spiel RapidShare auf Seite 150.
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3.2.3 Deutschland

In Deutschland fand vor einiger Zeit1361 ebenfalls eine politische Diskussion über die
Einführung von Internetsperren gegen Urheberrechtsverletzer statt. Der Vorsitzende des
Rechtsausschusses des Bundestags - Siegfried Kauder - der gleichzeitig auch Präsident
der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände und somit für "die politische und ver-
bandspolitische Interessenvertretung"1362 derer "über 1,3 Millionen Mitglieder"1363 ver-
antwortlich ist, stellt sich dabei sogar bloß ein 2-Strikes-Modell vor.1364,1365,1366,1367,1368

Wird nach dem Erhalt eines ersten Warnhinweises erneut online gegen das Urhe-
berrecht verstoßen, soll der Internetanschluss der Urheberrechtsverletzer für "drei Wo-
chen"1369 getrennt werden.1370 Ein solches Modell würde jedoch gegen die derzeitige
Koalitionsvereinbarung, das Datenschutzgesetz und womöglich gegen die Verfassung ver-
stoßen, weshalb mehrere andere deutsche Politiker dieses Modell ablehnen.1371

3.2.3.1 Fauxpas um Siegfried Kauder

Nur wenige Tage, nachdem Siegfried Kauder Vertretern der Musikindustrie ein Ge-
setz für Internetsperren bei Urheberrechtsverstößen versprochen hatte, fand ein Blog-
ger heraus, dass er selbst mehrere unlizenzierte Fotos auf seiner Webseite verwende-
te.1372,1373,1374,1375,1376,1377

Hätte es zu diesem Zeitpunkt bereits ein 2-Strikes- bzw. ’sogar’ ein 3-Strikes-Modell
gegeben, so hätte die Internetverbindung von Siegfried Kauder getrennt werden müs-
sen.1378

1361 Stand: 11/2011.
1362 Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände: Die BDMV. �URL: http://www.bdmv-online.de/wir-ueber-uns/die-bdmv/� – Zu-

griff am 2011.11.28.
1363 Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände: Die BDMV.
1364 Deutscher Bundestag: Mitglieder des Rechtsausschusses. �URL: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a06/

mitglieder.html� – Zugriff am 2011.11.28.
1365 Stefan Krempl; Volker Briegleb - heise online: CDU-Rechtspolitiker will Internetsperren gegen Urheberrechtsverletzer.

09 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/CDU-Rechtspolitiker-will-Internetsperren-gegen-Urheberrechtsverletzer-
1350160.html� – Zugriff am 2011.11.28.

1366 Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände: Die BDMV.
1367 Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände: Präsidium. �URL: http://www.bdmv-online.de/wir-ueber-uns/praesidium/� – Zu-

griff am 2011.11.28.
1368 Johannes Haupt - heise online: CDU-Rechtspolitiker Kauder mit kleinem Urheberrechtsproblem. 09 2011 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/CDU-Rechtspolitiker-Kauder-mit-kleinem-Urheberrechtsproblem-1351923.html� – Zugriff am
2011.11.28.

1369 Carolin Neumann - Spiegel online: Kauder will Copyright-Sündern das Internet sperren. 09 2011 �URL: http://www.spiegel.
de/netzwelt/web/0,1518,788361,00.html� – Zugriff am 2011.11.28.

1370 Carolin Neumann - Spiegel online: Kauder will Copyright-Sündern das Internet sperren.
1371 Stefan Krempl; Volker Briegleb - heise online: CDU-Rechtspolitiker will Internetsperren gegen Urheberrechtsverletzer.
1372 Alexander Double - piratig.de: #Kauderstrike Teil 1: Sehr geehrter Herr Kauder. 09 2011 �URL: http://piratig.de/2011/0

9/28/sehr-geehrter-herr-kauder/� – Zugriff am 2011.11.28.
1373 Alexander Double - piratig.de: #Kaudergate Teil 2: Kauders skurrile Stellungnahmen. 09 2011 �URL: http://piratig.de/20

11/09/29/kaudergate-teil-2-kauders-skurrile-stellungnahmen/� – Zugriff am 2011.11.28.
1374 Alexander Double - piratig.de: #Kaudergate Teil 3: #2ndStrike – Der zweite Strike. 09 2011 �URL: http://piratig.de/2011

/09/30/kaudergate-2ndstrike-sehr-geehrter-herr-kauder/� – Zugriff am 2011.11.28.
1375 Alexander Double - piratig.de: #Kaudergate #3rdStrike – Der dritte Strike und weg ist das Netz (The Full Story). 10 2011

�URL: http://piratig.de/2011/10/07/kaudergate-3rdstrike-der-dritte-strike/� – Zugriff am 2011.11.28.
1376 Johannes Haupt - heise online: CDU-Rechtspolitiker Kauder mit kleinem Urheberrechtsproblem.
1377 Siegfried Kauder: Stellungnahme zum Warnmodell. 09 2011 �URL: http://netzpolitik.org/wp-upload/29.09.-Stellungnahme-

S.-Kauder.pdf� – Zugriff am 2011.11.28.
1378 Alexander Double - piratig.de: #Kaudergate #3rdStrike – Der dritte Strike und weg ist das Netz (The Full Story).
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Würde seine Webseite dabei von einer dem Bundestag zurechenbaren IP-Adresse be-
trieben/betreut werden, wäre bei strenger Anwendung eines 2-Strikes-Modells der ge-
samte Bundestag vom Internet zu trennen gewesen - genau wie es eine ganze Familie
treffen würde, falls ein Mitglied (z.B. ein Kind) im Internet gegen das Urheberrecht
verstößt.1379

3.2.4 Italien

Italien geht noch einen Schritt weiter und will bereits beim ersten Verstoß gegen das
Immaterialgüterrecht Internetsperren verhängen können - ein entsprechender Gesetzes-
entwurf wurde bereits eingebracht.1380 Vermeintliche Urheberrechtsverletzer sollen dabei
sowohl von Rechteinhabern als auch von Privatpersonen bei ihren Providern gemeldet
werden können.1381 Internetprovider sollen anschließend ohne Gerichtsverfahren in der
Lage sein, Verdächtigen den Zugang zum Internet zu sperren - eine Einspruchsmöglich-
keit gegen die Sperre ist nicht vorgesehen.1382

Gleichzeitig sollen Internetprovider dazu verpflichtet werden, den Zugang zu Web-
seiten, die das Herunterladen von urheberrechtlich geschütztem Material ermöglichen,
mittels Filtersystemen zu erschweren.1383

3.2.4.1 Präventive Filtermaßnahmen gegen Urheberrechtsverstöße

Zu weitreichend dürfen Filtermaßnahmen zur Verhinderung von Urheberrechtsverstößen
allerdings nicht sein. Schließlich hat der EuGH in der Entscheidung C-70/101384 festge-
stellt, dass Filter, die den gesamten Internetverkehr von Kunden eines Internetproviders,
darunter insbesondere auch Peer-to-Peer Verkehr, präventiv auf mögliche Urheberrechts-
verstöße überwachen, gegen EU-Recht verstoßen.1385

Insbesondere würde mit derartigen Filtern gegen die E-Commerce-Richtlinie1386 sowie
die Datenschutzrichtlinie1387 verstoßen.1388,1389,1390

1379 Alexander Double - piratig.de: #Kaudergate #3rdStrike – Der dritte Strike und weg ist das Netz (The Full Story).
1380 Thomas Pany - Telepolis: Berlusconi-Partei plant One-Strike-Gesetz. 09 2011 �URL: http://www.heise.de/tp/blogs/6/150497� –

Zugriff am 2011.11.28.
1381 Thomas Pany - Telepolis: Berlusconi-Partei plant One-Strike-Gesetz.
1382 Thomas Pany - Telepolis: Berlusconi-Partei plant One-Strike-Gesetz.
1383 Thomas Pany - Telepolis: Berlusconi-Partei plant One-Strike-Gesetz.
1384 Abrufbar unter: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Submit&numaff=C-70/10.
1385 EuGH 24.11.2011 Rs C-70/10.
1386 2000/31/EC.
1387 95/46/EG.
1388 EuGH 24.11.2011 Rs C-70/10.
1389 Stefan Krempl; Andreas Wilkens - heise online: Europäischer Gerichtshof gegen zentrales Filter- und Sperrsystem.

11 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europaeischer-Gerichtshof-gegen-zentrales-Filter-und-Sperrsystem-1384
431.html� – Zugriff am 2011.11.28.

1390 APA; Deutsche Presse-Agentur (dpa) - derStandard.at: EuGH verbietet Internet-Filter gegen Filesharing. 11 2011
�URL: http://derstandard.at/1319183696617/Filtersoftware-EuGH-verbietet-Internet-Filter-gegen-Filesharing� – Zugriff am
2011.11.28.
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Zwar garantiert das EU-Recht auch den Schutz des geistigen Eigentums, dieser Schutz
ist aber nicht "schrankenlos"1391. Er ist nicht "bedingungslos zu gewährleisten"1392, son-
dern u.a. gegen den "Schutz der unternehmerischen Freiheit" von Providern sowie die
Grundrechte der User abzuwiegen.1393 Derartig umfangreiche Filtersysteme wären daher
nicht angemessen.1394

3.2.5 Neuseeland

Die Idee von Internetsperren bei Urheberrechtsverstößen beschränkt sich nicht aus-
schließlich auf Europa. In Neuseeland wurde mit dem "Copyright (Infringing File Sha-
ring) Amendment Act 2011"1395 ebenfalls die rechtliche Möglichkeit geschaffen, Urhe-
berrechtsverstöße mit Geldstrafen von bis zu 15.000 AUD1396 und mit Internetsperren
von bis zu sechs Monaten zu sanktionieren1397, wobei Internetsperren derzeit1398 noch
nicht verhängt werden dürfen.1399

3.2.6 Fazit

Das langjährige und aggressive Lobbying der Unterhaltungsindustrie hat mittlerwei-
le dazu geführt, dass Urheberrechtsverstöße in manchen Staaten mit Internetsperren
sanktioniert werden. Fiktive Gewinnverluste der Unterhaltungsindustrie werden damit
sanktioniert, dass Menschen komplett vom Internet abgeschnitten werden.

Dies könnte beispielsweise damit verglichen werden, dass dreimaliges Fahren mit bloß
geringfügig überhöhter Geschwindigkeit zu einem Hausarrest von einem Jahr führen wür-
de oder dreimaliges falsches Parken die Beschlagnahme des Fahrzeugs für ein Jahr bedeu-
ten könnte. Wer spätabends noch laut fernsieht oder aufgrund eines geselligen Abends
laut Musik hört, dem könnte der Strom für ein Jahr abgeschaltet werden - ohne Strom
wären derartige Lärmbelästigungen dann nämlich ebenfalls nicht mehr möglich. Kritiker
des 3-Strikes-Modells gehen sogar so weit, Internetsperren aufgrund von Urheberrechts-
verstößen mit dem Abhacken der Hand eines Diebes im Mittelalter zu vergleichen.1400

1391 EuGH 24.11.2011 Rs C-70/10.
1392 EuGH 24.11.2011 Rs C-70/10.
1393 EuGH 24.11.2011 Rs C-70/10.
1394 EuGH 24.11.2011 Rs C-70/10.
1395 Abrufbar unter: http://www.legislation.govt.nz/act/public/2011/0011/latest/whole.html#dlm2764312.
1396 Das entspricht mehr als 11.400 e. - Oesterreichische Nationalbank: Euro-Referenz- und -Wechselkurse.
1397 Section 122O und Section 122P - Copyright (Infringing File Sharing) Amendment Act 2011.
1398 Stand: 12/2011.
1399 Section 122R - Copyright (Infringing File Sharing) Amendment Act 2011.
1400 Alexander Lehmann: RetteDeineFreiheit. �URL: http://www.rettedeinefreiheit.de� – Zugriff am 2011.06.01.

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2011/0011/latest/whole.html#dlm2764312
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Welche zentrale Rolle das Internet mittlerweile für die gesamte Gesellschaft spielt,
zeigte sich Anfang 2011 in Ägypten. Als der damals regierende Präsident Husni Mu-
barak kritische Proteste durch eine Blockade von Online-Netzwerken nicht verhindern
konnte,1401 wurde schließlich landesweit das Internet für mehrere Tage abgeschaltet, um
Menschen daran zu hindern, sich zu informieren und zu vernetzen.1402,1403,1404

Auch ohne Revolution ist das Internet freilich aus dem Alltag kaum noch wegzudenken.
Schließlich ist beispielsweise die Anmeldung für eine Universitätslehrveranstaltung oder
Prüfung mittlerweile ausschließlich online möglich und auch immer mehr Behördenwege
verlagern sich aufgrund von E-Government-Angeboten ins Internet.

Für den Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen zum Schutz der Meinungsfreiheit
stellen Internetsperren jedenfalls einen Verstoß gegen die Meinungsfreiheit dar.1405

Staaten werden daher dazu aufgefordert, sicherzustellen, dass Internetzugang selbst
in Zeiten politischer Unruhen aufrechterhalten wird.1406 Gleichzeitig werden Staaten,
die bereits Gesetze erlassen haben, wonach Internetsperren bei Urheberrechtsverstößen
zulässig sind, ermahnt, diese Gesetze aufzuheben oder abzuändern bzw. derartige Gesetze
gar nicht erst zu erlassen.1407

1401 Andreas Wilkens - heise online: Ägypten blockiert Twitter und Facebook. 01 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Aegypten-blockiert-Twitter-und-Facebook-1177706.html� – Zugriff am 2011.12.03.

1402 Andreas Wilkens - heise online: Ägypten blockiert Twitter und Facebook.
1403 Daniel AJ Sokolov; Jürgen Kuri - heise online: Ägypten ist offline und ohne Mobilfunk. 01 2011 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Aegypten-ist-offline-und-ohne-Mobilfunk-4-Update-1179102.html� – Zugriff am 2011.12.03.
1404 Daniel AJ Sokolov; Andreas Wilkens - heise online: Ägypten ist wieder online. 02 2011 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Aegypten-ist-wieder-online-1182195.html� – Zugriff am 2011.12.03.
1405 Frank La Rue - United Nations: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom

of opinion and expression. 05 2011 �URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf� –
Zugriff am 2011.06.05, Seite 21.

1406 Frank La Rue - United Nations: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom
of opinion and expression, Seite 21.

1407 Frank La Rue - United Nations: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom
of opinion and expression, Seite 21.
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3.3 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

Nicht nur auf nationaler Ebene, auch international zeichnet sich eine Ausweitung der
Urheberrechte, insbesondere eine Verschärfung der Sanktionen, die bei Verstößen ge-
gen Urheberrechte drohen, ab. Der Trend folgt dabei der Entstehung bzw. Entwicklung
des Urheberrechts, welches nicht erst seit dem digitalen Zeitalter von internationalen
Entwicklungen geprägt ist. Schließlich werden beispielsweise die Werke ausländischer
Künstler in Österreich nur geschützt, sofern die Werke von Österreichern in dessen Her-
kunftsland ebenfalls geschützt werden. Verlängert dabei ein Land die Schutzfristen oder
weitet den Urheberrechtsschutz aus, so entsteht für andere Länder ebenfalls der Druck,
die eigenen Gesetze auszuweiten - schließlich sollen die Werke eigener Künstler keinen
geringeren Schutz genießen.1408

Von 2007 bis Ende 2010 handelten Australien, Kanada, die Europäische Union, Japan,
Südkorea, Mexiko, Marokko, Neuseeland, Singapur, die Schweiz und die Vereinigten
Staaten von Amerika einen neuen internationalen Vertrag zum Schutz von geistigem
Eigentum - "the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)"1409 - aus.1410

Australien, Kanada, Japan, Südkorea, Marokko, Neuseeland, Singapur und die Verei-
nigten Staaten von Amerika unterzeichneten den Vertrag am 1. Oktober 2011.1411,1412

Vertreter der Europäischen Union sowie Vertreter von 22 der 27 Mitgliedstaaten,
darunter auch ein österreichischer Vertreter, unterzeichneten ACTA am 26. Jänner
2012.1413,1414 Die restlichen Mitgliedstaaten hätten ursprünglich noch bis zum ersten
Mai 2013 Zeit gehabt, den Vertrag zu unterzeichnen.1415,1416

1408 Zum Schutz ausländischer Werke bzw. Schutzfristverlängerungen infolge internationaler Entwicklungen siehe die Ausführun-
gen zum Anwendungsbereich des Urheberrechtsgesetzes auf Seite 94, die Ausführungen zur Schutzfristverlängerung von 1936
auf Seite 30 sowie zur Verlängerung der Schutzfrist von 1972 auf Seite 32.

1409 Europäische Kommission: Anti-counterfeiting. 05 2011 �URL: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/
intellectual-property/anti-counterfeiting/� – Zugriff am 2011.12.04.

1410 Europäische Kommission: Anti-counterfeiting.
1411 Japanisches Außenministerium: Signing Ceremony of the EU for the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (Outline).

01 2012 �URL: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/acta1201.html� – Zugriff am 2012.01.28.
1412 Affairs and International Trade Canada: Canada Signs Historic Anti-Counterfeiting Trade Agreement. 09 2011 �URL:

http://www.international.gc.ca/media_commerce/comm/news-communiques/2011/280.aspx?lang=eng&view=d� – Zugriff am 2011.12.05.
1413 Japanisches Außenministerium: Signing Ceremony of the EU for the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (Outline).
1414 APA - derStandard.at: EU unterzeichnet ACTA - Aktivisten legen EU-Homepage lahm. 01 2012 �URL: http://derstandard.

at/1326503820467/Piraterieabkommen-EU-unterzeichnet-ACTA---Aktivisten-legen-EU-Homepage-lahm� – Zugriff am 2012.01.28.
1415 Artikel 39 ACTA - Abrufbar unter: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/147937.htm.
1416 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend: 4198/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung der schriftlichen An-

frage (4250/J). 03 2010 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_04198/fname_181428.pdf� – Zugriff am 2011.12.05.
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Im Anschluss an die Unterzeichnung in Japan gab es allerdings in mehreren EU-
Ländern Proteste gegen die nationale Ratifizierung von ACTA, infolge derer Polen,
Tschechien, die Slowakei, Lettland, Bulgarien, Slowenien, Österreich und Finnland die
Ratifizierung des Vertrags vorerst stoppten.1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425

Deutschland wollte das Abkommen gar nicht erst unterzeichnen, solange nicht sämt-
liche offenen Fragen geklärt seien.1426 Auch die Schweiz wollte mit der Unterzeichnung
warten, bis weitere "Entscheidungsgrundlagen"1427, wie beispielsweise ein Gutachten
des EuGH oder "die Fortsetzung der Ratifikationsverfahren innerhalb der EU"1428, vor-
lägen.1429,1430,1431

Die Proteste richteten sich einerseits gegen die intransparenten Verhandlungen, an
denen nur die Content-Industrie mitwirkte1432, Internetbenutzer jedoch nicht gehört
wurden1433; andererseits dagegen, dass der Vertragstext zu viel Spielraum für In-
terpretationen bietet1434, wodurch die Informationsfreiheit gefährdet werden könn-
te1435.1436,1437,1438,1439

Auch politisch wurde in einigen Ländern Verantwortung gezeigt. Während in Öster-
reich Bundesräte in einer Bundesratsitzung gegen ACTA demonstrierten, entschuldigte
sich die slowenische Botschafterin öffentlich für ihre unachtsame, auf Druck der Regie-
rung zustandegekommene Unterschrift von ACTA.1440,1441,1442

1417 APA - derStandard.at: Grüne Bundesräte demonstrieren in Sitzung gegen ACTA. 02 2012 �URL: http://derstandard.at/13
28162344401/Proteste-Gruene-Bundesraete-demonstrieren-in-Sitzung-gegen-ACTA� – Zugriff am 2012.02.08.

1418 APA; dpa - derStandard.at: Polen legt Piraterieabkommen ACTA auf Eis. 02 2012 �URL: http://derstandard.at/1328162534
565/Protest-wirkt-Polen-legt-Piraterieabkommen-ACTA-auf-Eis� – Zugriff am 2012.02.06.

1419 APA; dpa - derStandard.at: Tschechien setzt Ratifizierung von ACTA aus. 02 2012 �URL: http://derstandard.at/1328507042
638/Proteste-wirken-Tschechien-setzt-Ratifizierung-von-ACTA-aus� – Zugriff am 2012.02.08.

1420 APA - derStandard.at: Auch Slowakei legt Anti-Piraterie-Abkommen ACTA auf Eis. 02 2012 �URL: http://derstandard.at/
1328507083447/Auch-Slowakei-legt-Anti-Piraterie-Abkommen-ACTA-auf-Eis� – Zugriff am 2012.02.08.

1421 dpa; Andreas Wilkens - heise online: Lettland setzt ACTA-Ratifizierung vorerst aus. 02 2012 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Lettland-setzt-ACTA-Ratifizierung-vorerst-aus-1431183.html� – Zugriff am 2012.02.10.

1422 APA - derStandard.at: Auch Bulgarien nun im Lager der ACTA-Gegner. 02 2012 �URL: http://derstandard.at/13285077591
64/Auch-Bulgarien-nun-im-Lager-der-ACTA-Gegner� – Zugriff am 2012.02.14.

1423 APA - derStandard.at: Auch Slowenien stoppt die Ratifizierung von ACTA. 02 2012 �URL: http://derstandard.at/13285080
86769/Aus-Auch-Slowenien-stoppt-die-Ratifizierung-von-ACTA� – Zugriff am 2012.02.18.

1424 derStandard.at: Österreich setzt ACTA-Entscheidung aus. 02 2012 �URL: http://derstandard.at/1329870018080/EuGH-prueft-
Oesterreich-setzt-ACTA-Entscheidung-aus� – Zugriff am 2012.03.09.

1425 APA - derStandard.at: Finnland setzt ACTA-Ratifizierung aus. 03 2012 �URL: http://derstandard.at/1331206855937/Finnland-
setzt-ACTA-Ratifizierung-aus� – Zugriff am 2012.03.09.

1426 APA - derStandard.at: Auch Bulgarien nun im Lager der ACTA-Gegner.
1427 (Schweizer) Bundesrat: Schweiz wartet mit der Unterzeichnung des ACTA-Abkommens zu. 05 2012 �URL: http://www.admin.

ch/aktuell/00089/index.html?lang=de&msg-id=44484� – Zugriff am 2012.05.11.
1428 (Schweizer) Bundesrat: Schweiz wartet mit der Unterzeichnung des ACTA-Abkommens zu.
1429 APA - derStandard.at: Auch Bulgarien nun im Lager der ACTA-Gegner.
1430 (Schweizer) Bundesrat: Schweiz wartet mit der Unterzeichnung des ACTA-Abkommens zu.
1431 Tom Sperlich; Volker Briegleb - heise online: Schweiz setzt Unterzeichnung von ACTA aus. 05 2012 �URL: http://www.

heise.de/newsticker/meldung/Schweiz-setzt-Unterzeichnung-von-ACTA-aus-1571774.html� – Zugriff am 2012.05.11.
1432 APA - derStandard.at: Grüne: Auch Österreich muss ACTA-Ratifizierung stoppen. 02 2012 �URL: http://derstandard.at/13

28507100025/Gruene-Auch-Oesterreich-muss-ACTA-Ratifizierung-stoppen� – Zugriff am 2012.02.08.
1433 APA; dpa - derStandard.at: Polen legt Piraterieabkommen ACTA auf Eis.
1434 APA - derStandard.at: Auch Slowakei legt Anti-Piraterie-Abkommen ACTA auf Eis.
1435 APA; dpa - derStandard.at: Tschechien setzt Ratifizierung von ACTA aus.
1436 APA - derStandard.at: Grüne: Auch Österreich muss ACTA-Ratifizierung stoppen.
1437 APA; dpa - derStandard.at: Polen legt Piraterieabkommen ACTA auf Eis.
1438 APA - derStandard.at: Auch Slowakei legt Anti-Piraterie-Abkommen ACTA auf Eis.
1439 APA; dpa - derStandard.at: Tschechien setzt Ratifizierung von ACTA aus.
1440 APA - derStandard.at: Grüne Bundesräte demonstrieren in Sitzung gegen ACTA.
1441 APA; dpa - derStandard.at: Tschechien setzt Ratifizierung von ACTA aus.
1442 Helena Drnovšek Zorko: Why I signed ACTA. 01 2012 �URL: http://metinalista.si/why-i-signed-acta/� – Zugriff am

2012.02.08.

http://derstandard.at/1328162344401/Proteste-Gruene-Bundesraete-demonstrieren-in-Sitzung-gegen-ACTA
http://derstandard.at/1328162344401/Proteste-Gruene-Bundesraete-demonstrieren-in-Sitzung-gegen-ACTA
http://derstandard.at/1328162534565/Protest-wirkt-Polen-legt-Piraterieabkommen-ACTA-auf-Eis
http://derstandard.at/1328162534565/Protest-wirkt-Polen-legt-Piraterieabkommen-ACTA-auf-Eis
http://derstandard.at/1328507042638/Proteste-wirken-Tschechien-setzt-Ratifizierung-von-ACTA-aus
http://derstandard.at/1328507042638/Proteste-wirken-Tschechien-setzt-Ratifizierung-von-ACTA-aus
http://derstandard.at/1328507083447/Auch-Slowakei-legt-Anti-Piraterie-Abkommen-ACTA-auf-Eis
http://derstandard.at/1328507083447/Auch-Slowakei-legt-Anti-Piraterie-Abkommen-ACTA-auf-Eis
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Lettland-setzt-ACTA-Ratifizierung-vorerst-aus-1431183.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Lettland-setzt-ACTA-Ratifizierung-vorerst-aus-1431183.html
http://derstandard.at/1328507759164/Auch-Bulgarien-nun-im-Lager-der-ACTA-Gegner
http://derstandard.at/1328507759164/Auch-Bulgarien-nun-im-Lager-der-ACTA-Gegner
http://derstandard.at/1328508086769/Aus-Auch-Slowenien-stoppt-die-Ratifizierung-von-ACTA
http://derstandard.at/1328508086769/Aus-Auch-Slowenien-stoppt-die-Ratifizierung-von-ACTA
http://derstandard.at/1329870018080/EuGH-prueft-Oesterreich-setzt-ACTA-Entscheidung-aus
http://derstandard.at/1329870018080/EuGH-prueft-Oesterreich-setzt-ACTA-Entscheidung-aus
http://derstandard.at/1331206855937/Finnland-setzt-ACTA-Ratifizierung-aus
http://derstandard.at/1331206855937/Finnland-setzt-ACTA-Ratifizierung-aus
http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=de&msg-id=44484
http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=de&msg-id=44484
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Schweiz-setzt-Unterzeichnung-von-ACTA-aus-1571774.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Schweiz-setzt-Unterzeichnung-von-ACTA-aus-1571774.html
http://derstandard.at/1328507100025/Gruene-Auch-Oesterreich-muss-ACTA-Ratifizierung-stoppen
http://derstandard.at/1328507100025/Gruene-Auch-Oesterreich-muss-ACTA-Ratifizierung-stoppen
http://metinalista.si/why-i-signed-acta/


Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 110

Der polnische "Minister für Verwaltung und Digitalisierung"1443 bot aufgrund von
Fehlern "bei der öffentlichen Beratung über"1444 ACTA sogar seinen Rücktritt an.1445

Anfang Juli 2012 setzte das Europäische Parlament sodann einen Schlussstrich unter
die Diskussionen rund um ACTA, indem es gegen die Ratifizierung des Abkommens
stimmte.1446,1447,1448 Mit einer deutlichen Mehrheit von 478 zu 39 Stimmen - bei 165
Enthaltungen - wurde das Abkommen abgelehnt, wodurch weder die Europäischen Union
als Ganzes noch deren Mitgliedstaaten dem Abkommen beitreten können.1449

3.3.1 Verhandlungen

Die Verhandlungen rund um ACTA wurden großteils hinter verschlossenen Türen
und ohne ausreichende Information der Öffentlichkeit oder des EU-Parlaments ge-
führt.1450,1451,1452,1453 Dieses Vorgehen der EU-Kommission sorgte für große Kritik.

So forderte das EU-Parlament die EU-Kommission und den Rat aufgrund der Besorg-
nis "über den Mangel an Transparenz bei den Verhandlungen über das ACTA"1454 per
Entschließungsantrag dazu auf, "der Öffentlichkeit und dem Parlament [...] Zugang zu
den Texten und Zusammenfassungen mit Bezug auf das ACTA zu gewähren"1455.1456

1443 APA - derStandard.at: Polnische Regierung will ACTA möglicherweise doch blockieren. 01 2012 �URL: http://derstandard.
at/1326503948970/Nach-Kritik-Polnische-Regierung-will-ACTA-moeglicherweise-doch-blockieren� – Zugriff am 2012.01.28.

1444 APA - derStandard.at: Polnische Regierung will ACTA möglicherweise doch blockieren.
1445 APA - derStandard.at: Polnische Regierung will ACTA möglicherweise doch blockieren.
1446 Europäisches Parlament: Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2012 (betreffend ACTA). 07

2012 �URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0287+0+DOC+XML+V0//DE� – Zugriff
am 2012.07.29.

1447 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: EU-Parlament beerdigt ACTA. 07 2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/EU-Parlament-beerdigt-ACTA-1632071.html� – Zugriff am 2012.07.29.

1448 Europäisches Parlament: EU/Australia, Canada, Japan, Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, Switzer-
land and United States Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). �URL: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/
ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0167%28NLE%29� – Zugriff am 2012.07.29.

1449 Europäisches Parlament: 2011/0167(NLE) - 04/07/2012. �URL: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=12
14659&t=e&l=en� – Zugriff am 2012.07.29.

1450 Europäische Kommission: The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - Fact sheet. 01 2009 �URL: http://trade.ec.
europa.eu/doclib/html/142039.htm� – Zugriff am 2011.12.05.

1451 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: EU-Parlament fordert Einschränkung des Anti-Piraterie-Abkommens ACTA. 03
2010 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Parlament-fordert-Einschraenkung-des-Anti-Piraterie-Abkommens-ACTA-95
0871.html� – Zugriff am 2011.12.05.

1452 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: EU-Parlament lässt bei Anti-Piraterie-Abkommen ACTA die Muskeln spie-
len. 03 2010 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Parlament-laesst-bei-Anti-Piraterie-Abkommen-ACTA-die-Muskeln-
spielen-950353.html� – Zugriff am 2011.12.05.

1453 Monika Ermert; Volker Briegleb - heise online: ACTA-Partner lassen sich weiter nicht in die Karten gucken. 02 2010 �URL:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ACTA-Partner-lassen-sich-weiter-nicht-in-die-Karten-gucken-921277.html� – Zugriff am
2011.12.05.

1454 Europäisches Parlament: Gemeinsamer Entschließungsantrag zur Transparenz und zum Stand der Verhandlungen über
das ACTA. 03 2010 �URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bP7-RC-2010-
0154%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE� – Zugriff am 2011.12.05.

1455 Europäisches Parlament: Gemeinsamer Entschließungsantrag zur Transparenz und zum Stand der Verhandlungen über das
ACTA.

1456 Europäisches Parlament: Gemeinsamer Entschließungsantrag zur Transparenz und zum Stand der Verhandlungen über das
ACTA.
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http://derstandard.at/1326503948970/Nach-Kritik-Polnische-Regierung-will-ACTA-moeglicherweise-doch-blockieren
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0287+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Parlament-beerdigt-ACTA-1632071.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Parlament-beerdigt-ACTA-1632071.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0167%28NLE%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0167%28NLE%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1214659&t=e&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1214659&t=e&l=en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/142039.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/142039.htm
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Parlament-fordert-Einschraenkung-des-Anti-Piraterie-Abkommens-ACTA-950871.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Parlament-fordert-Einschraenkung-des-Anti-Piraterie-Abkommens-ACTA-950871.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Parlament-laesst-bei-Anti-Piraterie-Abkommen-ACTA-die-Muskeln-spielen-950353.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Parlament-laesst-bei-Anti-Piraterie-Abkommen-ACTA-die-Muskeln-spielen-950353.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ACTA-Partner-lassen-sich-weiter-nicht-in-die-Karten-gucken-921277.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bP7-RC-2010-0154%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bP7-RC-2010-0154%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE
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Auch in Österreich wurden Anfragen an mehrere Bundesminister den Inhalt und Ver-
handlungsstand von ACTA betreffend gerichtet.1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465

Eine der an den Bundesminister für Finanzen, die Bundesministerin für Justiz und
den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend gerichteten Fragen war, ob es
richtig ist, "dass dem EU-Parlament der Zugang zu den Verhandlungsdokumenten ver-
wehrt worden ist, während die US-amerikanische Industrie nach Unterzeichnung von
Vertraulichkeitsklauseln vollständigen Zugriff erhalten hat?"1466.1467,1468

Sowohl das Bundesministerium für Finanzen als auch das Bundesministerium für Ju-
stiz verwiesen bezüglich der Beantwortung dieser Frage aufgrund der Zuständigkeit des
Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend in Bezug auf Handelsverträge auf
dessen Anfragebeantwortung.1469,1470

1457 Johann Maier: 4247/J XXIV. GP. 01 2010 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04247/fname_177844.pdf� – Zu-
griff am 2011.12.05.

1458 Johann Maier: 4249/J XXIV. GP. 01 2010 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04249/fname_177842.pdf� – Zu-
griff am 2011.12.05.

1459 Johann Maier: 4250/J XXIV. GP. 01 2010 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04250/fname_177841.pdf� – Zu-
griff am 2011.12.05.

1460 Johann Maier: 4945/J XXIII. GP. 09 2008 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/J/J_04945/fname_141271.pdf� –
Zugriff am 2011.12.05.

1461 Johann Maier: 4650/J XXIII. GP. 06 2008 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/J/J_04650/fname_113748.pdf� –
Zugriff am 2011.12.05.

1462 Johann Maier: 4651/J XXIII. GP. 06 2008 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/J/J_04651/fname_113749.pdf� –
Zugriff am 2011.12.05.

1463 Wolfgang Zinggl: 4515/J XXIV. GP. 02 2010 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04515/fname_179951.pdf� –
Zugriff am 2011.12.06.

1464 Wolfgang Zinggl: 4516/J XXIV. GP. 02 2010 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04516/fname_179945.pdf� –
Zugriff am 2011.12.06.

1465 Wolfgang Zinggl: 4517/J XXIV. GP. 02 2010 �URL: http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04517/fname_179946.pdf� –
Zugriff am 2011.12.06.

1466 Johann Maier: 4247/J XXIV. GP, Seite 4.
1467 Johann Maier: 4247/J XXIV. GP, Seite 4.
1468 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: EU-Parlament lässt bei Anti-Piraterie-Abkommen ACTA die Muskeln spielen.
1469 Bundesministerium für Finanzen: 4214/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung (4247/J). 03 2010 �URL: http://www.parlinkom.

gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_04214/fname_181868.pdf� – Zugriff am 2011.12.05, Seite 1.
1470 Bundesministerium für Justiz: 4233/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung (4249/J). 03 2010 �URL: http://www.parlinkom.

gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_04233/fname_181911.pdf� – Zugriff am 2011.12.05, Seite 2.

http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04247/fname_177844.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04249/fname_177842.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04250/fname_177841.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/J/J_04945/fname_141271.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/J/J_04650/fname_113748.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/J/J_04651/fname_113749.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04515/fname_179951.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04516/fname_179945.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_04517/fname_179946.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_04214/fname_181868.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_04214/fname_181868.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_04233/fname_181911.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_04233/fname_181911.pdf
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Für den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend stellte diese Frage jedoch
"keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie
und Jugend"1471 dar.1472

3.3.2 Befürchtungen

Während offiziell nur wenige Informationen bezüglich ACTA veröffentlicht wur-
den,1473,1474 gelangten "über Umwege und Zufälle [...] immer wieder beunruhigende
Gerüchte und Teilinformationen an die Öffentlichkeit"1475.1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482

Vor allem die Bestimmungen über Verstöße gegen das geistige Eigentum im Internet
sorgten für Verunsicherung, da sowohl in offiziell1483 als auch in inoffiziell1484,1485 veröf-
fentlichten Dokumenten zum Verhandlungsstand Internetsperren bei Urheberrechtsver-
stößen vorgesehen waren.1486,1487

So sollten Internetprovider nur noch in den Genuss des derzeit in § 13 ECG geregelten
Haftungsprivilegs kommen, sofern sie Richtlinien implementieren, die Urheberrechtsver-
stöße entdecken und verhindern sollen.1488

Als einziges Beispiel für derartige Richtlinien wurde das Sperren des Internetzugangs
bei wiederholten Urheberrechtsverstößen genannt.1489

1471 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend: 4198/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung der schriftlichen
Anfrage (4250/J), Seite 4.

1472 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend: 4198/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung der schriftlichen
Anfrage (4250/J), Seite 4.

1473 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend: 4198/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung der schriftlichen
Anfrage (4250/J).

1474 Wolfgang Zinggl: 4515/J XXIV. GP, Seite 1.
1475 Wolfgang Zinggl: 4515/J XXIV. GP, Seite 1.
1476 Wolfgang Zinggl: 4515/J XXIV. GP, Seite 1.
1477 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: EU-Parlament fordert Einschränkung des Anti-Piraterie-Abkommens ACTA.
1478 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: EU-Parlament lässt bei Anti-Piraterie-Abkommen ACTA die Muskeln spielen.
1479 Stefan Krempl; Volker Briegleb - heise online: ACTA: Neue Enthüllungen, neue Befürchtungen. 03 2010 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/ACTA-Neue-Enthuellungen-neue-Befuerchtungen-945479.html� – Zugriff am 2011.12.07.
1480 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Netzsperren bleiben bei Anti-Piraterie-Abkommen ACTA auf der Agenda.

02 2010 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Netzsperren-bleiben-bei-Anti-Piraterie-Abkommen-ACTA-auf-der-Agenda-
936811.html� – Zugriff am 2011.12.07.

1481 Monika Ermert; Volker Briegleb - heise online: ACTA-Partner lassen sich weiter nicht in die Karten gucken.
1482 Monika Ermert; Andreas Wilkens - heise online: Rechtsexperten sehen Licht und Schatten im ACTA-Internet-Kapitel.

02 2010 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Rechtsexperten-sehen-Licht-und-Schatten-im-ACTA-Internet-Kapitel-9389
59.html� – Zugriff am 2011.12.05.

1483 Rat der Europäischen Union: ACTA negotiations. 02 2010 �URL: http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/
ACTA-6437-10.pdf� – Zugriff am 2011.12.07.

1484 Article 2.17: Enforcement procedures in the digital environment. 02 2010 �URL: http://sites.google.com/site/
actadigitalchapter/acta_digital_chapter.pdf� – Zugriff am 2011.12.07.

1485 Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Informal Predecisional / Deliberative Draft. 2010 �URL: http://www.statewatch.org/
news/2010/feb/acta-leaked-text.pdf� – Zugriff am 2013.09.26.

1486 Rat der Europäischen Union: ACTA negotiations, Seite 28.
1487 Article 2.17: Enforcement procedures in the digital environment.
1488 Rat der Europäischen Union: ACTA negotiations, Seite 28.
1489 Rat der Europäischen Union: ACTA negotiations, Seite 28.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/ACTA-Neue-Enthuellungen-neue-Befuerchtungen-945479.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ACTA-Neue-Enthuellungen-neue-Befuerchtungen-945479.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Netzsperren-bleiben-bei-Anti-Piraterie-Abkommen-ACTA-auf-der-Agenda-936811.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Netzsperren-bleiben-bei-Anti-Piraterie-Abkommen-ACTA-auf-der-Agenda-936811.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Rechtsexperten-sehen-Licht-und-Schatten-im-ACTA-Internet-Kapitel-938959.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Rechtsexperten-sehen-Licht-und-Schatten-im-ACTA-Internet-Kapitel-938959.html
http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/ACTA-6437-10.pdf
http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/ACTA-6437-10.pdf
http://sites.google.com/site/actadigitalchapter/acta_digital_chapter.pdf
http://sites.google.com/site/actadigitalchapter/acta_digital_chapter.pdf
http://www.statewatch.org/news/2010/feb/acta-leaked-text.pdf
http://www.statewatch.org/news/2010/feb/acta-leaked-text.pdf
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Kritiker befürchteten daher Eingriffe in die Meinungsfreiheit durch Überwachungs-
maßnahmen von Providern sowie, dass sich ganz Europa auf Wunsch der USA ein 3-
Strikes-Modell gesetzlich vorschreiben müsse.1490,1491,1492

3.3.3 Finale Version

Die finale Version von ACTA enthält keine Bestimmungen bezüglich der Einschränkung
des Haftungsprivilegs für Provider oder der Umsetzungspflicht von Internetsperren.1493

Womöglich wurden derartige Bestimmungen nur aufgrund der kritischen medialen Be-
richterstattung sowie des damit einhergehenden öffentlichen Drucks nicht in die finale
Version aufgenommen.

Urheberrechte sollen gemäß Art 27 Z 4 ACTA dadurch geschützt werden, dass Pro-
vider Rechteinhabern zur weiteren Rechtsdurchsetzung schnell die Identität eines ihrer
Kunden, der im Internet Urheberrechte verletzt haben soll, bekanntgeben.1494 Im Prin-
zip ist ein derartiger Auskunftsanspruch von Rechteinhabern gegen Vermittler iSd § 81
Abs 1a UrhG (worunter auch Internetprovider fallen können) bereits jetzt in § 87b Abs
3 UrhG vorgesehen. Gleichzeitig ist dieser Auskunftsanspruch insofern eingeschränkt,
als § 99 TKG 2003 Internetprovidern die Verarbeitung von Verkehrsdaten iSd § 92 Abs
3 Z 4 TKG 2003 (darunter Daten über die Zuordnung von dynamischen IP-Adressen
zu Kunden) außer zu Zwecken der Verrechnung bzw. aufgrund der Bestimmungen der
Vorratsdatenspeicherung verbietet.1495,1496,1497,1498

Aus diesem Grund hat der OGH in einer Entscheidung, in der es um die rechtliche Zu-
lässigkeit der Verarbeitung von Verkehrsdaten durch einen Internetprovider zum Zweck
der Identitätsfeststellung eines Kunden geht, festgestellt, "dass die begehrte Auskunft
nur aufgrund einer nach derzeitiger Rechtslage rechtswidrigen Verarbeitung von Ver-
kehrsdaten erteilt werden könnte"1499.1500,1501 Da der Provider aber "nicht zu einem
rechtswidrigen Verhalten verpflichtet werden kann"1502, wurde die Klage einer Verwer-
tungsgesellschaft auf Bekanntgabe von Identitätsdaten von Kunden des Providers abge-
wiesen.1503,1504

Neben der Pflicht zur Auskunftserteilung enthält ACTA in Art 27 umfangreiche Be-
stimmungen zum Schutz von Kopierschutzmaßnahmen.1505 Grundsätzlich sind diese Be-
stimmungen ebenfalls bereits durch die §§ 90c bzw. 90b UrhG in Österreich umgesetzt.

1490 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: EU-Parlament lässt bei Anti-Piraterie-Abkommen ACTA die Muskeln spielen.
1491 Stefan Krempl; Volker Briegleb - heise online: ACTA: Neue Enthüllungen, neue Befürchtungen.
1492 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Netzsperren bleiben bei Anti-Piraterie-Abkommen ACTA auf der Agenda.
1493 Art 27 ACTA.
1494 Art 27 Z 4 ACTA.
1495 OGH 14.07.2009, 4 Ob 41/09x.
1496 § 87b Abs 3 UrhG.
1497 § 81 Abs 1a UrhG.
1498 § 99 TKG 2003.
1499 OGH 14.07.2009, 4 Ob 41/09x.
1500 OGH 14.07.2009, 4 Ob 41/09x.
1501 Anm: In dem Verfahren ging es um die Beauskunftung, welchem Kunden eine dynamische IP-Adresse zu einem bestimmten

Zeitpunkt zugeordnet war.
1502 OGH 14.07.2009, 4 Ob 41/09x.
1503 OGH 14.07.2009, 4 Ob 41/09x.
1504 APA - derStandard.at: Provider muss Namen von Filesharern nicht herausgeben. 08 2009 �URL: http://derstandard.at/1250

003432586/OGH-Urteil-Provider-muss-Namen-von-Filesharern-nicht-herausgeben� – Zugriff am 2011.11.21.
1505 Art 27 Z 5,6 und 7 ACTA.

http://derstandard.at/1250003432586/OGH-Urteil-Provider-muss-Namen-von-Filesharern-nicht-herausgeben
http://derstandard.at/1250003432586/OGH-Urteil-Provider-muss-Namen-von-Filesharern-nicht-herausgeben
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3.4 Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual
Property Act of 2011 - PROTECT IP Act of 2011 (PIPA) und Stop Online
Piracy Act (SOPA)

Während ACTA noch auf die Unterzeichnung sämtlicher Vertragspartner wartete, wur-
den mit dem Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of
Intellectual Property Act of 2011 - PROTECT IP Act of 2011 (PIPA) und dem Stop
Online Piracy Act (SOPA) 2011 in den Vereinigten Staaten von Amerika zwei weite-
re Gesetzesentwürfe eingebracht, um geistiges Eigentum im Internet ’besser’ schützen
zu können.1506,1507 Beide Gesetzesentwürfe sollen die Rechtsdurchsetzung gegen nicht
amerikanische Webseiten, deren Angebot sich u.a an US-Bürger richtet oder deren gei-
stiges Eigentum verletzen1508,1509 und deren hauptsächlicher Zweck in der Verletzung
von Urheberrechten besteht, erleichtern.1510,1511.1512,1513

3.4.1 Maßnahmen

Sowohl PIPA als auch SOPA sehen eine Reihe von Maßnahmen gegen verschiedene
Dienstanbieter im Internet vor, um gegen ’Schurken-Webseiten’1514,1515,1516 vorzugehen.
So sollen PIPA nach Betreiber von DNS-Servern dazu verpflichtet werden, DNS-Anfragen
nach urheberechtsverletzenden Webseiten nicht aufzulösen.1517 SOPA sieht vor, die In-
ternet Service Provider stärker zur Verantwortung zu ziehen und diese zu verpflichten,
ihren Kunden den Zugang zu derartigen Webseiten zu verwehren.1518,1519

Zahlungsdienstanbieter sollen dazu verpflichtet werden, Geschäftsbeziehungen mit ur-
heberrechtsverletzenden Webseiten einzustellen.1520,1521

Diese Maßnahme hat sich bereits beim Vorgehen gegen die Enthüllungsplattform Wi-
kiLeaks1522 als äußerst effektiv erweisen.

1506 Patrick Leahy: Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011.
05 2011 �URL: http://judiciary.house.gov/issues/Rogue\%20Websites/Summary\%20Manager\%27s\%20Amendment.pdf� – Zugriff am
2012.01.28.

1507 Lamar Smith: Stop Online Piracy Act. 10 2011 �URL: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.3261:� – Zugriff am
2012.01.28.

1508 Sec. 3 (b) (1) PIPA - Abrufbar unter: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s968is/pdf/BILLS-112s968is.pdf.
1509 Sec. 101 (23) SOPA Manager’s Amendment - Abrufbar unter:http://judiciary.house.gov/hearings/pdf/HR%203261%20Managers%20

Amendment.pdf.
1510 Sec. 2 (7) PIPA.
1511 Lamar Smith: H.R. 3261 Manager’s Amendment Summary. 12 2011 �URL: http://judiciary.house.gov/issues/Rogue\%2

0Websites/Summary\%20Manager\%27s\%20Amendment.pdf� – Zugriff am 2012.01.28.
1512 PIPA.
1513 SOPA.
1514 Engl: Rogue Websites.
1515 Sec. 3. PIPA.
1516 Lamar Smith: H.R. 3261 Manager’s Amendment Summary.
1517 Sec. 3. (d) (2) (A) PIPA.
1518 Sec. 104 (A) SOPA Manager’s Amendment.
1519 Zum Sinn und Nutzen von DNS-Sperren siehe die Ausführungen auf Seite 164.
1520 Sec. 3. (d) (2) (B) PIPA.
1521 Sec. 104 (C) SOPA Manager’s Amendment.
1522 Die Enthüllungsplattform WikiLeaks ist unter der Adresse:http://wikileaks.org/ erreichbar.

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.3261:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s968is/pdf/BILLS-112s968is.pdf
http://judiciary.house.gov/hearings/pdf/HR%203261%20Managers%20Amendment.pdf
http://judiciary.house.gov/hearings/pdf/HR%203261%20Managers%20Amendment.pdf
http://wikileaks.org/


PIPA und SOPA 115

WikiLeaks war nämlich Anfang 2012 aufgrund von Blockaden von Zahlungsdienstan-
bietern gezwungen, weitere Veröffentlichungen einzustellen, da es aufgrund der Blocka-
den nicht bzw. nicht in einem ausreichenden Ausmaß möglich war, Spendengelder zu
lukrieren.1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531

Hintergrund der Finanzblockade sind Veröffentlichungen von "US-Botschafts-
Depeschen"1532, womit, den Zahlungsdienstanbietern zufolge, gegen Gesetze verstoßen
wurde, weshalb WikiLeaks nicht weiter als Kunde akzeptiert werden konnte.1533,1534,1535

Neben Zahlungsdienstanbietern sollen auch Online-Werbeagenturen dazu verpflichtet
werden können, ihre Geschäftsverbindungen mit urheberrechtsverletzenden Webseiten
zu beenden, sodass auf diesen Webseiten keine Werbeanzeigen mehr präsentiert werden
können und diese Webseiten auch keine Werbung mehr für sich schalten können.1536,1537

Letztlich sollen Suchmaschinen dazu gebracht werden können, keine Hyperlinks zu
urheberrechtsverletzenden Webseiten mehr anzuzeigen.1538,1539 Dies wäre eine weitere
Steigerung zu dem bereits jetzt schon von Google praktizierten Filtern bzw. Löschen
bestimmter Suchbegriffe.1540

1523 WikiLeaks: WikiLeaks. �URL: http://wikileaks.org� – Zugriff am 2012.01.30.
1524 WikiLeaks: Donate. �URL: http://shop.wikileaks.org/donate� – Zugriff am 2012.01.30.
1525 WikiLeaks: Banking Blockade. �URL: http://wikileaks.org/Banking-Blockade.html� – Zugriff am 2012.01.30.
1526 WikiLeaks: Banking Blockade and Donations Campaign. �URL: http://wikileaks.org/IMG/pdf/WikiLeaks-Banking-Blockade-

Information-Pack.pdf� – Zugriff am 2012.01.30.
1527 dpa; Jürgen Kuri - heise online: Wikileaks: dDoS-Angriffe, politische Manöver und neue Veröffentlichungen. 12 2010

�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Wikileaks-dDoS-Angriffe-politische-Manoever-und-neue-Veroeffentlichungen-1150
095.html� – Zugriff am 2012.01.30.

1528 Detlef Borchers; Volker Briegleb - heise online: Wikileaks: EU-Kommission soll "Finanzblockade" durch Visa und Master-
card untersuchen. 07 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Wikileaks-EU-Kommission-soll-Finanzblockade-durch-
Visa-und-Mastercard-untersuchen-1273005.html� – Zugriff am 2012.01.30.

1529 dpa; Axel Kossel - heise online: PayPal sperrt Spendenkonto von Wikileaks. 12 2010 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/PayPal-sperrt-Spendenkonto-von-Wikileaks-1147516.html� – Zugriff am 2012.01.30.

1530 John Muller - PayPal Blog: Updated Statement about WikiLeaks from PayPal General Counsel, John Mul-
ler. 12 2010 �URL: http://www.thepaypalblog.com/2010/12/updated-statement-about-wikileaks-from-paypal-general-counsel-john-
muller/� – Zugriff am 2012.01.30.

1531 Detlef Borchers; Volker Briegleb - heise online: Wikileaks stellt Arbeit vorläufig ein. 10 2011 �URL: http://www.heise.
de/newsticker/meldung/Wikileaks-stellt-Arbeit-vorlaeufig-ein-1365982.html� – Zugriff am 2012.01.30.

1532 Detlef Borchers; Volker Briegleb - heise online: Wikileaks stellt Arbeit vorläufig ein.
1533 Detlef Borchers; Volker Briegleb - heise online: Wikileaks stellt Arbeit vorläufig ein.
1534 Peter-Michael Ziegler - heise online: Wikileaks: Hetzner will nicht spiegeln, Großbritannien verhaften - und Banker zittern

[2. Update]. 12 2010 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Wikileaks-Hetzner-will-nicht-spiegeln-Grossbritannien-
verhaften-und-Banker-zittern-2-Update-1148294.html� – Zugriff am 2012.01.30.

1535 John Muller - PayPal Blog: Updated Statement about WikiLeaks from PayPal General Counsel, John Muller.
1536 Sec. 3. (d) (2) (C) PIPA.
1537 Sec. 104 (D) SOPA Manager’s Amendment.
1538 Sec. 3. (d) (2) (D) PIPA.
1539 Sec. 104 (B) SOPA Manager’s Amendment.
1540 Zu aktuellen Filtermaßnahmen von Google sie die Ausführungen ab Seite 177.
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3.4.2 Proteste

Die umfangreichen Möglichkeiten, die PIPA bzw. SOPA vorsehen, geben Kritikern Grund
zur Befürchtung, dass dadurch die Meinungsfreiheit im Internet bzw. das Internet selbst
zensiert werden könnte.1541,1542 Im Vorfeld der Abstimmung über die beiden Gesetze-
sentwürfe entfaltete sich daher eine enorme (online)Protestwelle, deren Höhepunkt am
18. Jänner 2012 in der ’Abschaltung’ der englischsprachigen Wikipedia-Webseite für 24
Stunden bestand.1543,1544 Tausende weitere Webseiten sowie mehrere Millionen Men-
schen beteiligten sich an Protestaktivitäten.1545,1546

Die Proteste zeigten Erfolg. Bereits im Vorfeld des angekündigten "Blackouts"1547 gab
die US-Regierung eine ablehnende Stellungnahme gegen die aktuellen Entwürfe von PI-
PA und SOPA ab, betonte aber die Notwendigkeit effektiver Maßnahmen gegen Online-
Piraterie und rief sowohl die Unterhaltungsindustrie als auch Internetplattformbetreiber
dazu auf, zusammenzuarbeiten, um Online-Piraterie zu verringern.1548,1549

Weiters wurde die Abstimmung über SOPA auf unbestimmte Zeit verschoben, um
Streitpunkte zu beseitigen und Konsens zu erzielen.1550,1551

Im Anschluss an die Protestaktivitäten am 18. Jänner wurde sodann auch die für 24.
Jänner 2012 geplante Abstimmung über PIPA auf unbestimmte Zeit verschoben, um in
den folgenden Wochen einen Kompromiss zwischen den Interessen der Unterhaltungs-
und der Internetindustrie zu finden.1552,1553

Für die Kritiker der beiden Gesetzesvorschläge ist der Kampf aber trotz dieser Erfolge
noch nicht vorbei.1554,1555

1541 Electronic Frontier Foundation: Stop the Internet Blacklist Legislation. �URL: http://action.eff.org/o/9042/p/dia/action/
public/?action_KEY=8173� – Zugriff am 2012.01.30.

1542 Google Inc.: More about SOPA and PIPA - End Piracy, Not Liberty. �URL: http://www.google.com/landing/takeaction/sopa-
pipa/� – Zugriff am 2012.01.30.

1543 Wikimedia Foundation: English Wikipedia to go dark. 01 2012 �URL: http://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/
English_Wikipedia_to_go_dark� – Zugriff am 2012.02.01.

1544 dpa; Jo Bager - heise online: SOPA-Protest: Blackout gegen Zensur. 01 2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/
SOPA-Protest-Blackout-gegen-Zensur-1415184.html� – Zugriff am 2012.01.30.

1545 Jenna Wortham - New York Times: Public Outcry Over Antipiracy Bills Began as Grass-Roots Grumb-
ling. 01 2012 �URL: http://www.nytimes.com/2012/01/20/technology/public-outcry-over-antipiracy-bills-began-as-grass-roots-
grumbling.html?_r=3&pagewanted=1&ref=technology� – Zugriff am 2012.01.30.

1546 Corynne McSherry; Julie Samuels - Electronic Frontier Foundation: Thank You, Internet! And the Fight Continues. 01
2012 �URL: http://www.eff.org/deeplinks/2012/01/thank-you-internet-and-fight-continues� – Zugriff am 2012.01.30.

1547 dpa; Jo Bager - heise online: SOPA-Protest: Blackout gegen Zensur.
1548 Christian Kirsch - heise online: US-Regierung will Struktur des Internet verteidigen. 01 2012 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/US-Regierung-will-Struktur-des-Internet-verteidigen-1413378.html� – Zugriff am 2012.01.30.
1549 Victoria Espinel; Aneesh Chopra; Howard Schmidt - The White House: Combating Online Piracy while Protec-

ting an Open and Innovative Internet. �URL: http://wwws.whitehouse.gov/petitions#/!/response/combating-online-piracy-while-
protecting-open-and-innovative-internet� – Zugriff am 2012.02.01.

1550 Martin Holland - heise online: Umstrittenes US-Zensurgesetz wird auf Eis gelegt. 01 2012 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Umstrittenes-US-Zensurgesetz-wird-auf-Eis-gelegt-1414114.html� – Zugriff am 2012.02.01.

1551 Brendan Sasso - The Hill’s Hillicon Valley: Controversial online piracy bill shelved until ’consensus’ is found. 01
2012 �URL: http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/204167-sopa-shelved-until-consensus-is-found� – Zugriff am
2012.02.01.

1552 Volker Briegleb - heise online: US-Senat verschiebt Abstimmung über Zensurgesetz. 01 2012 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/US-Senat-verschiebt-Abstimmung-ueber-Zensurgesetz-1418544.html� – Zugriff am 2012.02.01.

1553 Harry Reid - United States Senate Democrats: Reid Statement On Intellectual Property Bill. 01 2012 �URL: http://
democrats.senate.gov/2012/01/20/reid-statement-on-intellectual-property-bill/� – Zugriff am 2012.02.01.

1554 Ragni Zlotos - heise online: Proteste gegen PIPA und SOPA zeigen Erfolge. 01 2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Proteste-gegen-PIPA-und-SOPA-zeigen-Erfolge-1416809.html� – Zugriff am 2012.02.01.

1555 Wikimedia Foundation: SOPA/Blackoutpage. �URL: http://wikimediafoundation.org/wiki/SOPA/Blackoutpage� – Zugriff am
2012.02.01.

http://action.eff.org/o/9042/p/dia/action/public/?action_KEY=8173
http://action.eff.org/o/9042/p/dia/action/public/?action_KEY=8173
http://www.google.com/landing/takeaction/sopa-pipa/
http://www.google.com/landing/takeaction/sopa-pipa/
http://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/English_Wikipedia_to_go_dark
http://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/English_Wikipedia_to_go_dark
http://www.heise.de/newsticker/meldung/SOPA-Protest-Blackout-gegen-Zensur-1415184.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/SOPA-Protest-Blackout-gegen-Zensur-1415184.html
http://www.nytimes.com/2012/01/20/technology/public-outcry-over-antipiracy-bills-began-as-grass-roots-grumbling.html?_r=3&pagewanted=1&ref=technology
http://www.nytimes.com/2012/01/20/technology/public-outcry-over-antipiracy-bills-began-as-grass-roots-grumbling.html?_r=3&pagewanted=1&ref=technology
http://www.eff.org/deeplinks/2012/01/thank-you-internet-and-fight-continues
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Regierung-will-Struktur-des-Internet-verteidigen-1413378.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Regierung-will-Struktur-des-Internet-verteidigen-1413378.html
http://wwws.whitehouse.gov/petitions#/!/response/combating-online-piracy-while-protecting-open-and-innovative-internet
http://wwws.whitehouse.gov/petitions#/!/response/combating-online-piracy-while-protecting-open-and-innovative-internet
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Umstrittenes-US-Zensurgesetz-wird-auf-Eis-gelegt-1414114.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Umstrittenes-US-Zensurgesetz-wird-auf-Eis-gelegt-1414114.html
http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/204167-sopa-shelved-until-consensus-is-found
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Senat-verschiebt-Abstimmung-ueber-Zensurgesetz-1418544.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Senat-verschiebt-Abstimmung-ueber-Zensurgesetz-1418544.html
http://democrats.senate.gov/2012/01/20/reid-statement-on-intellectual-property-bill/
http://democrats.senate.gov/2012/01/20/reid-statement-on-intellectual-property-bill/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Proteste-gegen-PIPA-und-SOPA-zeigen-Erfolge-1416809.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Proteste-gegen-PIPA-und-SOPA-zeigen-Erfolge-1416809.html
http://wikimediafoundation.org/wiki/SOPA/Blackoutpage


II. Technische Möglichkeiten 117

II. Technische Möglichkeiten

4 Peer-to-Peer Filesharing

4.1 Allgemeine Beschreibung

Beim Peer-to-Peer-Filesharing wird eine Datei nicht erst von einem Benutzer auf einen
Server hochgeladen, um anschließend von anderen heruntergeladen zu werden, sondern
Benutzer laden Dateien, die andere zur Verfügung stellen, direkt von deren Rechnern
herunter. Während in der Vergangenheit ein oder mehrere zentrale Server notwendig
waren, die Benutzern eine Übersicht boten, welcher Benutzer welche Dateien zur Verfü-
gung stellt, setzen sich mittlerweile Peer-to-Peer Implementierungen durch, die gänzlich
ohne zentrale Server auskommen.1556,1557

4.2 Rechtliche Beurteilung

Je nach technischer Realisierung eines Peer-to-Peer-Filesharingnetzwerkes können unter-
schiedliche Bestimmungen des Bundesgesetzes, mit dem bestimmte rechtliche Aspekte
des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs geregelt werden (E-Commerce-Gesetz)
- BGBl I 152/2001 ECG zur Anwendung kommen.

Die derzeit dominierende technische Realisierung von Filesharing - BitTorrent1558 - be-
nötigt idR eine Torrent Suchmaschine1559, die nach den Metadaten von fremden gespei-
cherten Inhalten (Torrents) sucht1560. Ein sogenannter ’Tracker’1561 stellt anschließend
die Verbindungen zwischen Anbietern und Nachfragern einer Datei her.

Für andere Implementierungen, die auf einen zentralen Server angewiesen sind, welcher
einen Überblick über die derzeit von den Benutzern angebotenen Dateien zur Verfügung
stellt, können neben den Bestimmungen über Suchmaschinen bzw. Hosting, ebenfalls
die Bestimmungen über die "Verantwortlichkeit bei Links"1562 zur Anwendung kommen.
Denkbar wären auch Peer-to-Peer-Filesharingimplementierungen, die fremde Inhalte zwi-
schenspeichern - in diesem Fall käme zusätzlich die Bestimmung über Caching1563 zur
Anwendung.

1556 Erik Möller - Telepolis: Schöner tauschen. 06 2000 �URL: http://www.heise.de/tp/artikel/8/8304/1.html� – Zugriff am
2012.01.08.

1557 Janko Röttgers - Telepolis: Das Gnutella-Revival. 03 2002 �URL: http://www.heise.de/tp/artikel/12/12025/1.html� – Zugriff
am 2012.01.08.

1558 Eine Beschreibung von Filesharing mittels BitTorrent findet sich ab Seite 122.
1559 § 14 ECG.
1560 § 16 ECG.
1561 Zur Bedeutung und Funktionsweise eines Trackers siehe Seite 128.
1562 § 17 ECG.
1563 § 15 ECG.

http://www.heise.de/tp/artikel/8/8304/1.html
http://www.heise.de/tp/artikel/12/12025/1.html
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In sämtlichen oben genannten Fällen können sich Anbieter von Peer-to-Peer-
Filesharingdiensten aufgrund der Haftungsbefreiungen des ECG wohl im rechtlich zu-
lässigen Rahmen bewegen - selbst wenn Benutzer die angebotenen Dienste zum un-
rechtmäßigen Tausch von urheberrechtlich geschützten Dateien missbrauchen. In diesen
Fällen müssen die Dienstanbieter lediglich den Tausch der Dateien verhindern, sobald
ihnen deren Unrechtmäßigkeit bewusst wird.1564 Eine Pflicht, aktiv nach rechtswidrigen
Inhalten zu suchen, besteht nicht.1565 Schließlich sind die Benutzer von Peer-to-Peer-
Filesharingdiensten für die Einhaltung der Gesetze und somit auch des Urheberrechts-
gesetzes selbst verantwortlich.

4.3 Historische Entwicklung

4.3.1 1. Generation - Napster (Zentralisiertes Netzwerk)

Die erste Peer-to-Peer Implementierung, die große öffentliche Aufmerksamkeit erlangte,
war das 1999 vom damals 19-jährigen Studenten Shawn Fanning erstellte, auf den Tausch
von MP3-Dateien ausgelegte Programm ’Napster’.1566,1567,1568 Es wird geschätzt, dass
am Höhepunkt seiner Popularität allein im Jänner 2001 zwei Milliarden Musiktitel mit-
tels Napster heruntergeladen wurden.1569

Während sich Napster bei seinen Benutzern größter Beliebtheit erfreute, da es diesen
ermöglichte, kostenlos Musik herunterzuladen, war es der Musikindustrie verständlicher-
weise ein Dorn im Auge.1570

Zunächst setzten Musiker die Sperrung von Napster-Benutzern, welche Lieder von ih-
nen teilten, durch;1571,1572 dann erreichte die "Plattenindustrie"1573 vor Gericht, dass
Napster Textfilter zur Filterung von urheberrechtlich geschützten Liedern implementie-
ren musste.1574,1575

1564 §§ 13 bis 17 ECG.
1565 § 18 Abs 1 ECG.
1566 Sven Hansen - heise online: Napster-Gründer Fanning arbeitet an kommerziellem P2P-Dienst. 01 2004 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/Napster-Gruender-Fanning-arbeitet-an-kommerziellem-P2P-Dienst-92277.html� – Zugriff am
2012.01.08.

1567 Erik Möller - Telepolis: Schöner tauschen.
1568 Matthew Green - Ohio State Law Journal: Napster Opens Pandora’s Box: Examining How File-Sharing Services Threaten

the Enforcement of Copyright on the Internet. 2002 �URL: http://moritzlaw.osu.edu/lawjournal/issues/volume63/number2/green.
pdf� – Zugriff am 2012.01.08, Seite 1.

1569 Matthew Green - Ohio State Law Journal: Napster Opens Pandora’s Box: Examining How File-Sharing Services Threaten
the Enforcement of Copyright on the Internet, Seite 2.

1570 Jeff Tyson - HowStuffWorks: How the Old Napster Worked. 10 2000 �URL: http://computer.howstuffworks.com/napster.
htm� – Zugriff am 2012.01.14.

1571 heise online: Metallica fordert Sperrung von 335.435 Napster-Usern. 05 2000 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/
Metallica-fordert-Sperrung-von-335-435-Napster-Usern-19160.html� – Zugriff am 2012.01.08.

1572 Jürgen Kuri - heise online: Napster-Streit: Noch mehr User von MP3-Tauschbörse gesperrt. 05 2000 �URL: http://www.heise.
de/newsticker/meldung/Napster-Streit-Noch-mehr-User-von-MP3-Tauschboerse-gesperrt-23346.html� – Zugriff am 2012.01.08.

1573 Sven Hansen - heise online: Napster muss bis Mittwoch 135.000 Songs sperren. 03 2001 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Napster-muss-bis-Mittwoch-135-000-Songs-sperren-43563.html� – Zugriff am 2012.01.08.

1574 Sven Hansen - heise online: Napster muss bis Mittwoch 135.000 Songs sperren.
1575 Volker Zota - heise online: Napster-Verfügung: Die letzten Stunden ohne Sperre. 03 2001 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Napster-Verfuegung-Die-letzten-Stunden-ohne-Sperre-42120.html� – Zugriff am 2012.01.08.
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Zum Verhängnis wurde Napster dabei, dass es eine zentrale Übersicht führte, welche
Dateien von welchem Benutzer angeboten wurden.1576,1577 Aus diesem Grund musste die
Musikindustrie lediglich gegen Napster - nicht aber gegen einzelne Benutzer - vorgehen,
um ihre Ansprüche im gesamten ’Napster-Netzwerk’ durchzusetzen. Dies dürfte sowohl
finanzielle, als auch organisatorische Erleichterungen mit sich gebracht haben.

Auch wenn die rechtlichen Maßnahmen der Künstler bzw. der Musikindustrie zum
Schutz ihrer Ansprüche nicht das endgültige Aus für Napster bedeuteten, so verringerten
sie deutlich dessen Popularität.1578

Napster versuchte in weiterer Folge, durch Abkommen mit Musikkonzernen seinen
Musikbestand erneut aufzufüllen und diesen anschließend gegen Bezahlung zum Abruf
zur Verfügung zu stellen.1579 Damit scheiterte das Unternehmen aber und musste in
Konkurs gehen.1580

Im November 2002 wurde die Marke Napster sodann für mehr als 5 Millionen USD
an das Unternehmen Roxio verkauft welches sich ebenfalls am Aufbau eines Musik-
Abonnement-Dienstes versuchte.1581,1582

Doch auch Roxio erzielte nicht den gewünschten Erfolg und so wechselte Napster Ende
2008 für mittlerweile rund 120 Millionen USD erneut den Besitzer.1583

Im Oktober 2011 wurde Napster ein weiteres Mal verkauft, diesmal an "Rhapsody"1584

- ebenfalls ein Musik-Abonnement-Dienstanbieter.1585,1586

Dies sollte sodann auch weitgehend das Ende für die Marke Napster bedeuten, da
Rhapsody Napsters US-Kunden in seinen Dienst integriert hat und Napster lediglich in
Europa als Marke weiter bestehen soll.1587,1588

1576 Erik Möller - Telepolis: Schöner tauschen.
1577 Jeff Tyson - HowStuffWorks: How the Old Napster Worked.
1578 Karsten Violka - heise online: Napster stellt Service vorübergehend ein. 07 2001 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/Napster-stellt-Service-voruebergehend-ein-44796.html� – Zugriff am 2012.01.08.
1579 dpa; em - heise online: Bezahl-Napster nimmt Gestalt an. 06 2001 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bezahl-

Napster-nimmt-Gestalt-an-38648.html� – Zugriff am 2012.01.08.
1580 Wolfgang Stieler - heise online: Napster beantragt Gläubigerschutz. 06 2002 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/

Napster-beantragt-Glaeubigerschutz-64242.html� – Zugriff am 2012.01.08.
1581 Wolfgang Stieler - heise online: Roxio kauft immaterielle Napster-Überreste. 11 2002 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/Roxio-kauft-immaterielle-Napster-ueberreste-71107.html� – Zugriff am 2012.01.08.
1582 Sven Hansen - heise online: Best Buy will Napster übernehmen. 09 2008 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Best-

Buy-will-Napster-uebernehmen-205792.html� – Zugriff am 2012.01.08.
1583 Sven Hansen - heise online: Best Buy will Napster übernehmen.
1584 http://www.rhapsody.com.
1585 Andreas Wilkens - heise online: Rhapsody übernimmt Mehrheit an Napster. 10 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/Rhapsody-uebernimmt-Mehrheit-an-Napster-1353448.html� – Zugriff am 2012.01.08.
1586 Rhapsody: Discover. �URL: http://www.rhapsody.com/discover� – Zugriff am 2012.01.08.
1587 Andreas Wilkens - heise online: Rhapsody besiegelt das Ende von Napster. 12 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/Rhapsody-besiegelt-das-Ende-von-Napster-1388754.html� – Zugriff am 2012.01.08.
1588 Sven Hansen - heise online: Rhapsody übernimmt Napster International. 01 2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/Rhapsody-uebernimmt-Napster-International-1422194.html� – Zugriff am 2012.02.03.
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4.3.2 2. Generation - Dezentrales Netzwerk

Als Napster aufgrund von Auseinandersetzungen mit der Musikindustrie und der damit
einhergehenden Verringerung seines ’Angebots’ an MP3-Dateien 2001 zunehmend an
Beliebtheit unter File-Sharern verlor, standen bereits andere Programme parat, um diese
’Marktlücke’ zu füllen.1589,1590,1591

Anders als Napster benötigten dessen Nachfolger wie "Kazaa"1592 oder "Mor-
pheus"1593 keine zentrale Übersicht darüber, welche Dateien gerade zum Tausch bereit
stehen.1594,1595,1596

Diese Funktion übernahmen die einzelnen Knoten der nunmehr dezentralen Netzwer-
ke.1597,1598 Suchanfragen werden bei einem derartigen System nicht mehr von einem
zentralen Server beantwortet, sondern von Benutzer zu Benutzer weitergereicht, bis die
gewünschte Datei gefunden ist oder als nicht auffindbar eingestuft wird.1599,1600,1601

Nachteil dieser Methode ist, dass eine Suche wesentlich länger als bei einem schnellen
zentralen Server dauert und gleichzeitig die Bandbreite all jener Benutzer verringert
wird, die eine Suchanfrage weiterleiten.1602,1603

Der Vorteil liegt darin, dass es keinen zentralen Serverbetreiber gibt, der zur Verant-
wortung gezogen werden kann bzw. nach dessen Wegfall das System nicht mehr funktio-
nieren würde.1604,1605 Derartige Programme werden daher oft als die zweite Generation
des Filesharings bezeichnet.1606,1607

1589 Karsten Violka - heise online: Napster stellt Service vorübergehend ein.
1590 Jürgen Kuri - heise online: Das Napster-Erbe: Tauschrausch ohne Ende. 12 2001 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/Das-Napster-Erbe-Tauschrausch-ohne-Ende-51714.html� – Zugriff am 2012.01.09.
1591 Erik Möller - Telepolis: Schöner tauschen III. 08 2000 �URL: http://www.heise.de/tp/artikel/8/8504/1.html� – Zugriff am

2012.01.09.
1592 Tom Slyck; Sascha Hottes - netzwelt: Die Geschichte des FastTrack-Netzwerkes. 03 2003 �URL: http://www.netzwelt.de/

news/32196_5-deutsche-fasttrack-f-a-q-kazaa-lite-anleitung.html� – Zugriff am 2012.01.09.
1593 Tom Slyck; Sascha Hottes - netzwelt: Die Geschichte des FastTrack-Netzwerkes.
1594 Tom Slyck; Sascha Hottes - netzwelt: Die Geschichte des FastTrack-Netzwerkes.
1595 Janko Röttgers - Telepolis: Ein Freibrief für Fasttrack. 03 2002 �URL: http://www.heise.de/tp/artikel/12/12195/1.html� –

Zugriff am 2012.01.09.
1596 Janko Röttgers - Telepolis: Das Gnutella-Revival.
1597 Janko Röttgers - Telepolis: Das Gnutella-Revival.
1598 Stephanie Watson - HowStuffWorks: How Kazaa Works. 02 2005 �URL: http://computer.howstuffworks.com/kazaa.htm� –

Zugriff am 2012.01.14.
1599 Erik Möller - Telepolis: Schöner tauschen III.
1600 Marshall Brain - HowStuffWorks: How Gnutella Works. 07 2002 �URL: http://computer.howstuffworks.com/file-sharing7.

htm/printable� – Zugriff am 2012.01.14.
1601 Stephanie Watson - HowStuffWorks: How Kazaa Works.
1602 Janko Röttgers - Telepolis: Das Gnutella-Revival.
1603 Marshall Brain - HowStuffWorks: How Gnutella Works.
1604 Janko Röttgers - Telepolis: Das Gnutella-Revival.
1605 Marshall Brain - HowStuffWorks: How Gnutella Works.
1606 Seth Schiesel - New York Times: File Sharing’s New Face. 02 2004 �URL: http://www.nytimes.com/2004/02/12/technology/file-

sharing-s-new-face.html?pagewanted=print\&src=pm� – Zugriff am 2012.01.09.
1607 Volker Zota - heise online: Kazaa vor dem Aus. 05 2002 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kazaa-vor-dem-Aus-

60985.html� – Zugriff am 2012.01.09.
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Während mit Napster lediglich der Tausch von MP3-Dateien möglich war, konnten mit
dessen Nachfolgern bereits beliebige Dateien (Bilder, Dokumente, Filme, Computerpro-
gramme, etc.) getauscht werden.1608,1609,1610,1611,1612 Filesharing war somit nicht mehr
nur ein Problem der Musikindustrie, sondern wurde, aufgrund steigender Datenübertra-
gungsraten sowie Speicherkapazitäten, zunehmend auch für die Filmindustrie bzw. für
Softwarehersteller zur Bedrohung.1613

Doch trotz des Ansatzes eines dezentralen Filesharing Netzwerks ereilte Firmen, welche
Filesharing Programme für den Zugang zu einem Filesharing Netzwerk entwickelten,
dasselbe Schicksal wie Napster.1614

Mit zunehmender Beliebtheit wurde die Unterhaltungsindustrie auf diese aufmerksam
und setzte mittels Gerichtsentscheidungen die Implementation von Filtern zum Schutz
von urheberrechtlich geschützten (Musik-)Dateien durch.1615,1616,1617

Obwohl die Softwarehersteller betonten, dass sie keinen Einfluss darauf haben, wel-
che Dateien mit ihren Programmen getauscht werden - sie lediglich eine Plattform zur
Verfügung stellen, deren Nutzer darüber entscheiden, ob sie diese für legale oder illegale
Zwecke verwenden - folgten die Gerichte den Argumenten der Unterhaltungsindustrie,
wonach die Programme von Anfang an "für illegale Zwecke gedacht"1618 waren bzw.
die Softwarehersteller eine illegale Nutzung ihrer Programme nahegelegt hätten und so
Benutzer zu Urheberrechtsverletzungen "angestiftet"1619 hätten.1620,1621,1622 Aus die-
sem Grund wurden die Softwarehersteller für Urheberrechtsverletzungen von Benutzern
ihrer Software verantwortlich gemacht.1623

1608 Tom Slyck; Sascha Hottes - netzwelt: Die Geschichte des FastTrack-Netzwerkes.
1609 Erik Möller - Telepolis: Schöner tauschen III.
1610 Sven Hansen - heise online: FastTrack-Technik bald beliebter als Napster. 11 2001 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/FastTrack-Technik-bald-beliebter-als-Napster-51649.html� – Zugriff am 2012.01.09.
1611 Hans-Peter Schüler - heise online: Kazaa als Virenschleuder. 01 2004 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kazaa-

als-Virenschleuder-91459.html� – Zugriff am 2012.01.09.
1612 Marshall Brain - HowStuffWorks: How Gnutella Works.
1613 Sven Hansen - heise online: FastTrack-Technik bald beliebter als Napster.
1614 Volker Zota - heise online: Kazaa vor dem Aus.
1615 Sven Hansen - heise online: FastTrack-Technik bald beliebter als Napster.
1616 Andreas Wilkens - heise online: Unterhaltungsindustrie gewinnt vor dem obersten US-Gericht. 06 2005 �URL: http://www.

heise.de/newsticker/meldung/Unterhaltungsindustrie-gewinnt-vor-dem-obersten-US-Gericht-111635.html� – Zugriff am 2012.01.09.
1617 Jürgen Kuri - heise online: Letzte Frist für Kazaa zum Ausfiltern nicht lizenzierter Songs. 11 2005 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Letzte-Frist-fuer-Kazaa-zum-Ausfiltern-nicht-lizenzierter-Songs-151894.html� – Zugriff am 2012.01.09.
1618 Andreas Wilkens - heise online: Unterhaltungsindustrie gewinnt vor dem obersten US-Gericht.
1619 Andreas Wilkens - heise online: Unterhaltungsindustrie gewinnt vor dem obersten US-Gericht.
1620 Janko Röttgers - Telepolis: Auf in die nächste Runde. 12 2002 �URL: http://www.heise.de/tp/artikel/13/13717/1.html� –

Zugriff am 2012.01.09.
1621 Andreas Wilkens - heise online: Unterhaltungsindustrie gewinnt vor dem obersten US-Gericht.
1622 Jürgen Kuri - heise online: Letzte Frist für Kazaa zum Ausfiltern nicht lizenzierter Songs.
1623 Andreas Wilkens - heise online: Unterhaltungsindustrie gewinnt vor dem obersten US-Gericht.
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Die Napster-Nachfolger reagierten unterschiedlich auf die rechtlichen Entwicklun-
gen. Während sich einige Softwarehersteller mit der Musikindustrie einigten und wie
Napster ebenfalls ihre Software für eine ausschließlich legale Verwendung umgestalte-
ten,1624,1625,1626,1627,1628 stellten andere den Vertrieb ihrer Software ein.1629,1630,1631

Nichtsdestotrotz ist Peer-to-Peer Filesharing mittlerweile für einen Großteil des welt-
weiten Internetverkehrs verantwortlich. Nunmehr werden Dateien allerdings, statt mit
einem bestimmten Programm, hauptsächlich per ’BitTorrent’, einem Netzwerkprotokoll,
das in unterschiedlichen Programmen implementiert sein kann, getauscht.1632

4.4 BitTorrent

Einer deutschen Studie aus dem Jahr 2009 zufolge, welche 1,3 Petabyte an Internet-
Verkehr in einem Zeitraum von zwei Wochen analysiert hat, wurden 52% des Internet-
verkehrs in Deutschland durch Peer-to-Peer Filesharing und nur 25% durch ’normalen’
Web-Traffic verursacht.1633

Von diesen 52% Traffic, welche durch Filesharing verursacht werden, entstanden 70%
allein durch das BitTorrent Protokoll.1634. Dieses Protokoll ist demnach im Moment der
populärste Weg, Filesharing zu betreiben.1635

Es zeichnen sich jedoch bereits Trends ab, wonach Filesharing mittels File-Hostern
immer beliebter wird, da bei diesen das Risiko, rechtlich belangt zu werden, um ein
Vielfaches geringer ist.1636,1637

Gleichzeitig stellen Streaming-Plattformen aufgrund der zunehmenden Internetge-
schwindigkeiten und der Verbreitung von Flatrate-Tarifen1638 eine Alternative zum Fi-
lesharing von Multimedia-Dateien dar.1639,1640

1624 Kazaa: About Kazaa. �URL: http://www.kazaa.com/#!/about� – Zugriff am 2012.01.13.
1625 Holger Bleich - heise online: Kazaa kommt wieder. 07 2009 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kazaa-kommt-

wieder-6883.html� – Zugriff am 2012.01.13.
1626 Ronald Eikenberg - heise online: Rdio: KaZaa-Gründer wollen Online-Musikmarkt erneut umkrempeln. 06 2010 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/Rdio-KaZaa-Gruender-wollen-Online-Musikmarkt-erneut-umkrempeln-1014690.html� – Zugriff am
2012.01.13.

1627 Andreas Wilkens - heise online: Musikindustrie und Tauschbörse iMesh legen Rechtsstreit bei. 07 2004 �URL: http:
//www.heise.de/newsticker/meldung/Musikindustrie-und-Tauschboerse-iMesh-legen-Rechtsstreit-bei-100878.html� – Zugriff am
2012.01.13.

1628 Volker Zota - heise online: Peer-2-Peer-Veteran iMesh ist wieder da. 10 2005 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/
Peer-2-Peer-Veteran-iMesh-ist-wieder-da-141221.html� – Zugriff am 2012.01.13.

1629 Andreas Wilkens - heise online: US-Gericht sieht StreamCast als verantwortlich für illegale Downloads an. 09
2006 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Gericht-sieht-StreamCast-als-verantwortlich-fuer-illegale-Downloads-
an-166993.html� – Zugriff am 2012.01.13.

1630 Herbert Braun - heise online: Musikindustrie bezwingt den Filesharing-Dienst LimeWire. 10 2010 �URL: http://www.heise.
de/newsticker/meldung/Musikindustrie-bezwingt-den-Filesharing-Dienst-LimeWire-1126398.html� – Zugriff am 2012.01.13.

1631 http://www.morpheus.com - offline Stand: 01/2012.
1632 Hendrik Schulze; Klaus Mochalski - ipoque: Internet Study 2008/2009. 2009 �URL: http://www.ipoque.com/userfiles/file/

ipoque-Internet-Study-08-09.pdf� – Zugriff am 2011.01.31, Seite 3.
1633 Hendrik Schulze; Klaus Mochalski - ipoque: Internet Study 2008/2009, Seite 2.
1634 Hendrik Schulze; Klaus Mochalski - ipoque: Internet Study 2008/2009, Seite 6.
1635 Hendrik Schulze; Klaus Mochalski - ipoque: Internet Study 2008/2009.
1636 Hendrik Schulze; Klaus Mochalski - ipoque: Internet Study 2008/2009, Seite 5 und 6.
1637 Zu File-Hostern siehe Seite 144.
1638 Bei diesen Tarifen ist die Menge des in Anspruch genommenen Internetverkehrs für die Bezahlung irrelevant. Es wird immer

die gleiche monatliche Gebühr bezahlt.
1639 Hendrik Schulze; Klaus Mochalski - ipoque: Internet Study 2008/2009, Seite 9.
1640 Zum Streaming siehe Seite 162.
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Abbildung 6: Internetverkehr nach Netzwerkprotokoll.

Das BitTorrent Protokoll wurde 2001 von Bram Cohen entworfen, welcher im selben
Jahr auch die erste Referenzimplementation der Öffentlichkeit präsentierte.1641,1642,1643

Heute1644 arbeitet Bram Cohen als Chief Scientist bei BitTorrent, Inc., welche sich unter
anderem der Pflege und Weiterentwicklung des BitTorrent Protokolls widmet sowie selbst
einen BitTorrent Client zum Download anbietet.1645

4.4.1 Funktionsweise

BitTorrent unterscheidet sich von den Peer-to-Peer Ansätzen der ersten und zweiten
Generation insofern, als dieses System für das Teilen bzw. die Verteilung großer Dateien
entworfen wurde.1646 Dateien, die mittels BitTorrent verteilt werden sollen, werden daher
zuerst logisch in mehrere kleine Teile zerlegt.1647,1648,1649 Anschließend können diese
kleinen Teile von anderen heruntergeladen werden.1650

Sobald dabei jemand einen kleinen Teil der Datei heruntergeladen hat, stellt er diesen
in der Regel bereits selbst weiteren Personen zum Download zur Verfügung.1651

1641 Ernesto - TorrentFreak: BitTorrent Turns 10: Happy Birthday! 07 2011 �URL: http://torrentfreak.com/bittorrent-turns-
10-110702/� – Zugriff am 2012.01.13.

1642 BitTorrent, Inc: Management Team. �URL: http://www.bittorrent.com/company/management� – Zugriff am 2010.01.11.
1643 Bram Cohen - BitTorrent.org: The BitTorrent Protocol Specification. 02 2008 �URL: http://bittorrent.org/beps/bep_0003

.html� – Zugriff am 2012.01.08.
1644 Stand: 01/2010.
1645 BitTorrent, Inc.: Main Page. �URL: http://www.bittorrent.com� – Zugriff am 2010.01.11.
1646 Carmen Carmack - HowStuffWorks: How BitTorrent Works. 03 2005 �URL: http://computer.howstuffworks.com/bittorrent5

.htm/printable� – Zugriff am 2012.01.15.
1647 Carmen Carmack - HowStuffWorks: How BitTorrent Works.
1648 Bram Cohen - BitTorrent.org: The BitTorrent Protocol Specification.
1649 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent. 05 2003 �URL: http://bittorrent.org/bittorrentecon.pdf� – Zugriff

am 2012.01.15, Seite 2.
1650 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1651 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 1.
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Wenn nun weitere Personen die zur Verfügung gestellte Datei herunterladen möchten,
haben sie für einen bestimmten kleinen Teil bereits zwei Quellen zur Verfügung. Sie
können daher diesen bestimmten kleinen Teil von der neuen Quelle und einen anderen
kleinen Teil von der originären Quelle herunterladen und dadurch die gewünschte Datei
in einer kürzeren Zeit herunterladen oder aber die Internetanbindung der originären
Quelle dadurch entlasten, dass ein Teil der gewünschten Datei von einer anderen Quelle
heruntergeladen wird.1652

Das BitTorrent Filesharing System besteht grundsätzlich aus drei Komponenten, die
es Benutzern, "Peers"1653 genannt, ermöglichen, Dateien herunterzuladen:

1. demjenigen, der eine Datei vollständig anbietet (Seeder)1654; die Summe der Seeder
und Peers eines Torrents wird als ’Swarm’ bezeichnet1655;

2. einer Torrent-Datei (kurz: ’Torrent’) mittels der/dem eine bestimmte Datei ange-
boten wird1656;

3. einem Server, der einen Überblick über diejenigen behält, die eine Datei vollständig
besitzen und diejenigen, die die Datei herunterladen (’Tracker’).1657

4.4.2 Seeder

Als Seeder werden all diejenigen Benutzer bezeichnet, die eine Datei vollständig zur
Verfügung stellen.1658 Dabei handelt es sich um denjenigen, der die Datei ursprünglich
originär zur Verfügung gestellt hat, aber auch um sämtliche Benutzer, die die Datei
bereits vollständig heruntergeladen haben und ihrerseits weiterhin zum Herunterladen
anbieten.1659

1652 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 1.
1653 BitTorrent, Inc: Häufig gestellte Fragen. �URL: http://www.bittorrent.com/intl/de/help/faq/concepts� – Zugriff am

2012.01.15.
1654 BitTorrent, Inc: Häufig gestellte Fragen.
1655 BitTorrent, Inc: Häufig gestellte Fragen.
1656 BitTorrent, Inc: Häufig gestellte Fragen.
1657 BitTorrent, Inc: Häufig gestellte Fragen.
1658 BitTorrent, Inc: Häufig gestellte Fragen.
1659 BitTorrent, Inc: Häufig gestellte Fragen.
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4.4.3 Torrent-Datei

Bei einer BitTorrent-Datei, einem Torrent, handelt es sich um eine reine Textdatei,
welche zumindest Informationen bezüglich des Trackers1660, des Dateinamens, der Da-
teigröße sowie Prüfsummen - welche sicherstellen, dass die Datei ordnungsgemäß her-
untergeladen wurde - beinhaltet.1661 Das Torrent wird von Benutzern, die eine Datei
herunterladen wollen, benötigt, um sich mit dem richtigen Tracker verbinden zu können,
um von diesem anschließend eine Liste von Benutzern zu erhalten, die die gewünschte
Datei zum Herunterladen anbieten.1662,1663,1664

Sämtliche wichtigen Informationen eines Torrents werden übersichtlich und verständ-
lich dargestellt, sobald die Datei mit einem BitTorrent-Client geöffnet wird.

1660 Mehr zum Tracker ab Seite 128.
1661 Cohen, Bram: The BitTorrent Protocol Specification. 06 2009 �URL: http://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html� – Zugriff

am 2010.01.23.
1662 Carmen Carmack - HowStuffWorks: How BitTorrent Works.
1663 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1664 Der Detailaufbau einer Torrent-Datei wird anhand des Torrents einer Linux Distribution in der Tabelle Aufbau einer Torrent-

Datei ab Seite 228 ausführlich erklärt.

http://www.bittorrent.org/beps/bep_0003.html
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Abbildung 7: Torrent-Datei geöffnet mit dem Transmission BitTorrent-Client (Screenshot).1665

4.4.3.1 Erstellung und Verteilung von Torrent-Dateien

Erstellt werden Torrent-Dateien mittels eines BitTorrent Programms. Dazu muss die
Datei ausgewählt werden, welche mittels Torrent verteilt werden soll sowie die Adres-
se eines Trackers eingetragen werden - das BitTorrent Programm erstellt sodann das
Torrent. Damit andere die Datei anschließend herunterladen können, benötigen sie das
erstellte Torrent.

1665 Transmission BitTorrent-Client: http://www.transmissionbt.com.

http://www.transmissionbt.com
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Torrent-Dateien sind nur wenige Kilobyte groß und daher leicht zu verteilen. In der
Regel werden diese auf Webseiten zum Herunterladen angeboten. Die Kenntnis von ’ein-
schlägigen’ Webseiten ist dabei nicht zwingend erforderlich, um Torrents zu finden. Diese
können ebenfalls gezielt mittels normaler Internetsuchmaschinen gefunden werden, wes-
halb diese auch als größte Torrent-Suchmaschinen bezeichnet werden können.1666,1667

Da ein Torrent jedoch lediglich Informationen über Dateinamen und -größe der ge-
wünschten Datei beinhaltet, haben sich zum Teilen von Dateien mittels Torrents zahlrei-
che Webplattformen gebildet, auf denen die den angebotenen Torrents zugrundeliegenden
Dateien von Benutzern bewertet bzw. kommentiert werden können.1668 Dadurch sollen
Rückschlüsse auf den genauen Inhalt einer Datei bzw. - vor allem bei Videodateien - auf
deren Qualität möglich sein.1669 Gleichzeitig liefern Torrents auch keine Rückschlüsse auf
die Verfügbarkeit der ihnen zugrundeliegenden Datei(en). So kann es vor allem bei wenig
populären Torrents vorkommen, dass kein Seeder zur Verfügung steht, die zugrundelie-
gende Datei also nicht heruntergeladen werden kann. Viele Webplattformen, die sich auf
das Verteilen von Torrents spezialisiert haben, geben ihren Benutzern durch die Abfrage
der Torrent Tracker einen groben Überblick darüber, wie viele Benutzer eine Datei zur
Verfügung stellen bzw. gerade herunterladen.1670

Abbildung 8: Dan Bull - SOPA Cabana Torrent Details.

4.4.3.2 Magnet Links

Bei Magnet Links handelt es sich um spezielle Zeichenketten (Links), die es BitTorrent-
Programmen ermöglichen, ohne Torrent-Datei Seeder bzw. Peers zu finden - also einem
Swarm beizutreten - um anschließend eine gewünschte Datei herunterzuladen.1671 Dazu
müssen Magnet Links zumindest den Info-Hash des der gewünschten Datei zugrundelie-
genden Torrents enthalten.1672 Alternativ können Magnet Links ebenfalls die Kontakt-
adresse eines oder mehrerer Tracker sowie einen Namen enthalten.1673 Wird kein Tracker
angegeben, so müssen Peers per DHT aufgefunden werden.1674,1675

1666 Beispielsweise per Google-Suche mittels "Suchbegriff ext:torrent".
1667 Riegler - derStandard.at: "Google ist das neue Pirate Bay". 04 2009 �URL: http://derstandard.at/1240297778279/Filesharing-

Google-ist-das-neue-Pirate-Bay� – Zugriff am 2012.01.15.
1668 Torrentz: Torrentz - Help. �URL: http://torrentz.eu/help� – Zugriff am 2012.01.22.
1669 derStandard.at: Sido zeigt in Fake-Torrent-Datei Filesharern den Mittelfinger. 01 2012 �URL: http://derstandard.at/132650

2947040/Blutzbruedaz-Sido-zeigt-in-Fake-Torrent-Datei-Filesharern-den-Mittelfinger� – Zugriff am 2012.01.22.
1670 Eine der bekanntesten Torrent Webplattformen ist derzeit( Stand: 01/2012) TPB, welche später ab Seite 133 eingehend

betrachtet wird.
1671 Greg Hazel; Arvid Norberg: Extension for Peers to Send Metadata Files. 05 2008 �URL: http://www.bittorrent.org/beps/

bep_0009.html� – Zugriff am 2012.02.13.
1672 Greg Hazel; Arvid Norberg: Extension for Peers to Send Metadata Files.
1673 Greg Hazel; Arvid Norberg: Extension for Peers to Send Metadata Files.
1674 Greg Hazel; Arvid Norberg: Extension for Peers to Send Metadata Files.
1675 Informationen zur DHT finden sich auf Seite 130.

http://derstandard.at/1240297778279/Filesharing-Google-ist-das-neue-Pirate-Bay
http://derstandard.at/1240297778279/Filesharing-Google-ist-das-neue-Pirate-Bay
http://torrentz.eu/help
http://derstandard.at/1326502947040/Blutzbruedaz-Sido-zeigt-in-Fake-Torrent-Datei-Filesharern-den-Mittelfinger
http://derstandard.at/1326502947040/Blutzbruedaz-Sido-zeigt-in-Fake-Torrent-Datei-Filesharern-den-Mittelfinger
http://www.bittorrent.org/beps/bep_0009.html
http://www.bittorrent.org/beps/bep_0009.html
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Magnet Links ermöglichen es zwar, einem Swarm beizutreten; Torrent-Dateien werden
dadurch aber nicht überflüssig, da diese die Prüfsummen enthalten, um heruntergelade-
ne Dateien auf Konsistenz zu überprüfen.1676,1677,1678 Verbindet sich ein BitTorrent-
Programm daher mittels Magnet Link mit einem Swarm, so muss dieses zuerst die
Torrent-Datei herunterladen, um anschließend die eigentlich gewünschte Datei herun-
terzuladen.1679,1680

Syntax eines Magnet Links:
magnet:?xt=urn:btih:<info-hash>1681&dn=<name>1682&tr=<tracker-
url>1683,1684

Der Vorteil von Magnet Links besteht vor allem darin, dass diese einfacher geteilt
werden können als Torrents. So können Magnet Links auf Webseiten als Text darge-
stellt (verlinkt) werden, aber auch per Mail oder per Chat als Text verschickt werden.
Gleichzeitig benötigen diese noch weniger Speicherplatz als Torrents.

Torrents enthalten lediglich Prüfsummen der ihnen zugrundeliegenden Dateien, je-
doch keinen Dateiinhalt. Diese können demnach als Wegweiser betrachtet werden, die
das Auffinden von Dateien ermöglichen. Magnet Links wären in diesem Beispiel sodann
Wegweiser zu den Wegweisern, da Magnet Links das Auffinden von Torrents ermöglichen.

4.4.4 Tracker

Hat ein Peer eine Torrent-Datei heruntergeladen und mit einem BitTorrent-Programm
geöffnet, so verbindet sich dieses als erstes mit einem Tracker.1685 Tracker führen eine
Liste darüber, welche Benutzer die gewünschte Datei derzeit (teilweise) zum Herun-
terladen anbieten bzw. welche Benutzer die gewünschte Datei ebenfalls gerade herun-
terladen.1686,1687 Diese Liste teilt der Tracker den Peers auf Anfrage mit.1688,1689 Das
Vermitteln zwischen ’Nachfragern’ und ’Anbietern’ einer bestimmten Datei ist dabei die
einzige Aufgabe des Trackers.1690 Der Tracker verfügt weder über eine Kopie der ge-
wünschten Datei, noch stellt er eine Möglichkeit zur Verfügung, um nach Dateien zu
suchen.1691,1692

1676 Greg Hazel; Arvid Norberg: Extension for Peers to Send Metadata Files.
1677 Ernesto - TorrentFreak: BitTorrent’s Future? DHT, PEX and Magnet Links Explained. 11 2009 �URL: http://torrentfreak.

com/bittorrents-future-dht-pex-and-magnet-links-explained-091120/� – Zugriff am 2012.02.13.
1678 Cohen: The BitTorrent Protocol Specification.
1679 Greg Hazel; Arvid Norberg: Extension for Peers to Send Metadata Files.
1680 Ernesto - TorrentFreak: BitTorrent’s Future? DHT, PEX and Magnet Links Explained.
1681 Info-hash eines Torrents (Pflichtfeld).
1682 Display name - dieser wird angezeigt, bis das entsprechende Torrent heruntergeladen wurde (optional).
1683 Url eines oder mehrerer Tracker (optional).
1684 Greg Hazel; Arvid Norberg: Extension for Peers to Send Metadata Files.
1685 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1686 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1687 Carmen Carmack - HowStuffWorks: How BitTorrent Works.
1688 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1689 Carmen Carmack - HowStuffWorks: How BitTorrent Works.
1690 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1691 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1692 BitTorrent, Inc: Häufig gestellte Fragen.

http://torrentfreak.com/bittorrents-future-dht-pex-and-magnet-links-explained-091120/
http://torrentfreak.com/bittorrents-future-dht-pex-and-magnet-links-explained-091120/
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Sobald der Tracker einem Peer die Informationen, wo die gewünschte Datei gefunden
werden kann, übermittelt hat, verbindet sich das Peer direkt mit den anderen Benutzern
und lädt die gewünschte Datei von diesen herunter.1693,1694

Im Gegensatz zu den Peer-to-Peer Filesharing Ansätzen der ersten bzw. zweiten Ge-
neration wird so anstelle eines gesamten Peer-to-Peer Netzwerks für sämtliche Dateien
für jede Datei ein eigenes Netzwerk ("Swarm"1695) aufgebaut.1696

Tracker können dabei, je nach Leistungsfähigkeit der zugrundeliegenden Hardware,
einen Überblick über eine Vielzahl von Torrents behalten - diese ’tracken’.1697

Im ursprünglichen Design von BitTorrent stellten Tracker die einzige Möglichkeit dar,
um Peers miteinander zu verbinden.1698 BitTorrent hatte also grundsätzlich dasselbe
Problem wie Napster.

Zwar kann aufgrund der veröffentlichen BitTorrent-Spezifikationen und frei verfügba-
ren Programme jeder einen Tracker betreiben1699,1700, dies ändert jedoch nichts daran,
dass - falls ein Tracker nicht mehr erreichbar ist - das Teilen von Dateien, die auf diesen
Tracker angewiesen sind, nicht mehr funktioniert.

Dieses Problem hatten Peer-to-Peer Netzwerke der zweiten Generation nicht und auch
BitTorrent versucht dieses Problem durch mehrere Ansätze zu verringern bzw. zu lösen.

4.4.4.1 Multiple Tracker

Im Verlauf der Zeit wurde das BitTorrent-Protokoll erweitert, sodass Torrents eine Liste
von Trackern, mittels derer die dazugehörige Datei getauscht werden kann, enthalten
können.1701

Sollte ein Tracker ausfallen oder einfach nur überlastet sein, können Peers sich an den
nächsten wenden um eine Liste von Benutzern zu erhalten, die ebenfalls die gewünschte
Datei herunterladen möchten.1702

Da diese Technik jedoch noch nicht Teil des BitTorrent Standards ist, besteht die
Gefahr, dass durch unterschiedliche Implementationen in verschiedenen Clients einer-
seits mehrere kleine Swarms entstehen könnten, sowie dass Tracker unnötigerweise mit
überflüssigen Anfragen belastet werden.1703,1704

1693 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1694 Carmen Carmack - HowStuffWorks: How BitTorrent Works.
1695 BitTorrent, Inc: Häufig gestellte Fragen.
1696 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1697 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1698 Bram Cohen: Incentives Build Robustness in BitTorrent, Seite 2.
1699 Cohen: The BitTorrent Protocol Specification.
1700 Engling, Dirk: opentracker – An open and free bittorrent tracker. �URL: http://erdgeist.org/arts/software/opentracker/� –

Zugriff am 2012.01.16.
1701 Hoffman, John: Multitracker Metadata Extension. 02 2008 �URL: http://www.bittorrent.org/beps/bep_0012.html� – Zugriff am

2012.01.18.
1702 Hoffman: Multitracker Metadata Extension.
1703 Harrison, David: Index of BitTorrent Enhancement Proposals. 10 2009 �URL: http://bittorrent.org/beps/bep_0000.html� –

Zugriff am 2012.01.18.
1704 Discussion of BEP 12: Multitracker Metadata Extension. 2008 �URL: http://forum.bittorrent.org/viewtopic.php?pid=70� –

Zugriff am 2012.01.18.

http://erdgeist.org/arts/software/opentracker/
http://www.bittorrent.org/beps/bep_0012.html
http://bittorrent.org/beps/bep_0000.html
http://forum.bittorrent.org/viewtopic.php?pid=70
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4.4.4.2 Peer Exchange (PEX)

Mit Peer Exchange (PEX) wurde das BitTorrent-Protokoll um eine weitere, ebenfalls
nicht ’offizielle’, Technik erweitert, um Tracker zu entlasten bzw. das System unabhän-
giger von diesen zu gestalten.1705

Dabei informieren sich Peers untereinander über neue Peers bzw. teilen einander die-
jenigen Peers mit, zu denen die Verbindung beendet wurde.1706,1707

Tracker werden jedoch auch beim Einsatz von Peer Exchange weiterhin benötigt1708:
Einerseits, um neue Peers beim Verbindungsaufbau über andere Peers zu informie-
ren1709, andererseits, um sicherzustellen, dass sich aufgrund von Peer Exchange keine
Sub-Swarms bilden.1710

4.4.4.3 Distributed hash table (DHT)

Durch die Ergänzung des BitTorrent-Systems um die Distributed hash table (DHT)-
Technologie war es erstmals möglich, vollständig auf einen zentralen Tracker zu verzich-
ten und stattdessen eine unter den Clients verteilte Tabelle sämtlicher Seeder bzw. Peers
zu verwenden.1711,1712

Will ein Client an der DHT teilnehmen, so vergibt er für sich in einem ersten Schritt
eine zufällige, weltweit eindeutige Kontakt-Adresse.1713,1714,1715,1716,1717

Anschließend beginnt dieser eine Tabelle mit den Adressen benachbarter Knoten an-
zulegen.1718,1719 Das System ist so aufgebaut, dass die von den Clients gespeicherten
Tabellen umso detaillierter sind, je ’näher’ andere Knoten sind, und weniger detailreich
bezüglich ’entfernter’ Knoten.1720,1721

Die Distanz zwischen zwei Knoten bestimmt sich dabei nicht durch deren örtliche Ent-
fernung voneinander, sondern ergibt sich durch die Exklusiv-Oder (XOR) Verknüpfung
der zufällig gewählten Adressen.1722,1723

1705 Schoon, Boudewijn: Peer Exchange extension (PEX). 01 2010 �URL: http://svn.tribler.org/abc/branches/boudewijn/beps/bep_
0034.rst� – Zugriff am 2012.01.18.

1706 Schoon: Peer Exchange extension (PEX).
1707 Jelle Roozenburg - Delft University of Technology: Secure Decentralized Swarm Discovery in Tribler. 11 2006 �URL:

http://www.tribler.org/trac/attachment/wiki/DistributedTracker/MSc_Thesic_final_jroozenburg.pdf� – Zugriff am 2012.01.19.
1708 Schoon: Peer Exchange extension (PEX).
1709 Schoon: Peer Exchange extension (PEX).
1710 Schoon: Peer Exchange extension (PEX).
1711 Jelle Roozenburg - Delft University of Technology: Secure Decentralized Swarm Discovery in Tribler.
1712 Loewenstern, Andrew: DHT Protocol. 02 2008 �URL: http://bittorrent.org/beps/bep_0005.html� – Zugriff am 2012.01.24.
1713 Petar Maymounkov; David Mazières: Kademlia: A Peer-to-peer Information System Based on the XOR Metric. �URL:

http://www.cs.rice.edu/Conferences/IPTPS02/109.pdf� – Zugriff am 2012.02.03.
1714 Loewenstern: DHT Protocol.
1715 Davide Cerri; Alessandro Ghioni; Stefano Paraboschi; Simone Tiraboschi: ID Mapping Attacks in P2P Networks. 2005

�URL: http://www.davidecerri.org/sites/default/files/pres-id_mapping_attacks-globecom05.pdf� – Zugriff am 2012.02.08.
1716 Davide Cerri; Alessandro Ghioni; Stefano Paraboschi; Simone Tiraboschi: ID Mapping Attacks in P2P Networks. 2005

�URL: http://www.davidecerri.org/sites/default/files/art-id_mapping_attacks-globecom05.pdf� – Zugriff am 2012.02.08.
1717 Jelle Roozenburg - Delft University of Technology: Secure Decentralized Swarm Discovery in Tribler.
1718 Petar Maymounkov; David Mazières: Kademlia: A Peer-to-peer Information System Based on the XOR Metric.
1719 Loewenstern: DHT Protocol.
1720 Petar Maymounkov; David Mazières: Kademlia: A Peer-to-peer Information System Based on the XOR Metric.
1721 Loewenstern: DHT Protocol.
1722 Petar Maymounkov; David Mazières: Kademlia: A Peer-to-peer Information System Based on the XOR Metric.
1723 Loewenstern: DHT Protocol.

http://svn.tribler.org/abc/branches/boudewijn/beps/bep_0034.rst
http://svn.tribler.org/abc/branches/boudewijn/beps/bep_0034.rst
http://www.tribler.org/trac/attachment/wiki/DistributedTracker/MSc_Thesic_final_jroozenburg.pdf
http://bittorrent.org/beps/bep_0005.html
http://www.cs.rice.edu/Conferences/IPTPS02/109.pdf
http://www.davidecerri.org/sites/default/files/pres-id_mapping_attacks-globecom05.pdf
http://www.davidecerri.org/sites/default/files/art-id_mapping_attacks-globecom05.pdf
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Um Peers zu finden, die gerade Datei(en) mittels eines bestimmten Torrents herun-
terladen, wendet sich ein Client an den ihm bekannten Knoten, dessen Kontakt-Adresse
dem Torrent-Hash am ’nächsten’ ist.1724 Die Distanz bestimmt sich ebenfalls mittels
einer Exklusiv-Oder (XOR) Verknüpfung, diesmal zwischen dem Torrent-Hash und den
gespeicherten Knoten-Adressen.1725 Sind dem kontaktierten Knoten Peers bekannt, so
gibt er diese dem anfragenden Client bekannt.1726 Anderenfalls verweist er den Client
an den ihm bekannten Knoten, der dem Torrent-Hash am ’nächsten’ ist.1727 Auf diese
Art fragt der suchende Client Knoten für Knoten ab, bis er keinen Knoten mehr finden
kann, der dem Torrent-Hash näher kommt.1728 Bleibt die Suche ergebnislos, gibt der
Client seine Kontakt-Adresse den Knoten bekannt, die dem Torrent-Hash am nächsten
sind, um dadurch von anderen suchenden Clients gefunden zu werden.1729

Dadurch macht DHT das Torrent-System von zentralen Trackern unabhängig und lässt
sich somit mit Filesharing Systemen der zweiten Generation vergleichen.1730 Während
Filesharing Systeme der zweiten Generation jedoch nach beliebigen Dateien durchsucht
werden konnten, kann die DHT nur nach bestimmten, dem Client bereits bekannten Da-
teien durchsucht werden. Das ’Stöbern’ nach Dateien oder die Suche nach Dateien mittels
Suchbegriff ist nicht möglich. Lediglich das Teilen bestimmter Dateien per dezentralem
Netzwerk wird durch die DHT ermöglicht. Aufgefunden werden müssen die gewünschten
Dateien (Torrents) weiterhin per Web-Suche bzw. mittels Torrent Webplattformen.

Trotz Unabhängigkeit von einem zentralen Tracker bleibt das Problem bestehen, dass
Clients anfänglich zumindest über einen Teilnehmer an der DHT informiert werden müs-
sen um selbst an dieser teilzunehmen. Dieses Problem wird dadurch verringert, dass
Torrents, die ohne Tracker auskommen möchten, eine Liste mit DHT-Knoten Adressen
enthalten, an die sich Clients zum Herunterladen der Dateien wenden können.1731 Diese
Liste sollte zumindest die Kontaktadresse des Knotens aus der aktuellen Routing-Tabelle
eines Clients enthalten, dessen Adresse dem Hash des erstellten Torrents am ’nächsten’
ist.1732 Darüber hinaus können die Kontakt-Adressen weiterer zuverlässiger Knoten oder
die eigene Kontakt-Adresse in die Liste mit Kontakt-Adressen aufgenommen werden.1733

Auch ein zentraler Knoten/Tracker kann dazu dienen, Clients mit Kontakt-Adressen von
DHT-Teilnehmern zu versorgen.1734,1735 Weiters sollen BitTorrent-Programme erstellte
Routing Tabellen beim Beenden abspeichern, um so beim nächsten Programmstart be-
reits über eine Liste von Kontakt-Adressen zu verfügen.1736

1724 Loewenstern: DHT Protocol.
1725 Loewenstern: DHT Protocol.
1726 Loewenstern: DHT Protocol.
1727 Loewenstern: DHT Protocol.
1728 Loewenstern: DHT Protocol.
1729 Loewenstern: DHT Protocol.
1730 Ernesto - TorrentFreak: Busting Common Trackerless Torrent Myths. 10 2009 �URL: http://torrentfreak.com/common-

bittorrent-dht-myths-091024/� – Zugriff am 2012.02.15.
1731 Loewenstern: DHT Protocol.
1732 Loewenstern: DHT Protocol.
1733 Loewenstern: DHT Protocol.
1734 Jelle Roozenburg - Delft University of Technology: Secure Decentralized Swarm Discovery in Tribler.
1735 Ernesto - TorrentFreak: Busting Common Trackerless Torrent Myths.
1736 Loewenstern: DHT Protocol.

http://torrentfreak.com/common-bittorrent-dht-myths-091024/
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Die DHT birgt auch einige Schwachstellen in sich. Dadurch, dass sich Teilnehmer
ihre Adressen frei wählen können und die Adressen darüber bestimmen, welche Torrents
durch welche Teilnehmer verwaltet werden, können Angreifer gezielt die Kontrolle über
bestimmte Swarms übernehmen.1737

Angreifer müssen sich lediglich eine Adresse wählen, die der des Torrent-Hashs, des-
sen Verteilung beeinflusst werden soll, möglichst ’nahe’ ist.1738 Anschließend können sie
Clients, die sich mit Anfragen nach Peers an die Angreifer wenden, beliebige falsche
Anfragen zurückliefern und so die Verteilung bestimmter Dateien verhindern oder das
System beispielsweise für Distributed Denial of Service Attacken missbrauchen.1739

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu verhindern, wäre, Kontakt-Adressen in einem
gewissen Maß von den IP-Adressen und Ports der Clients abhängig zu machen.1740 Da-
durch könnten Kontakt-Adressen nur noch zum Teil frei gewählt werden und wären leicht
mittels ’Ping’ auf ’Echtheit’ überprüfbar.1741,1742

Daneben hat das DHT-System das Problem, dass durch dessen ausschließlicher Relati-
on zwischen Kontakt-Adresse und Torrent-Hash leistungsschwache Clients, die beispiels-
weise über eine schlechte Internetanbindung verfügen und so durch zahlreiche Anfragen
schnell überlastet sein können, für die Verwaltung von populären Swarms verantwortlich
sein können.1743,1744

Da Peers darüber hinaus in den meisten Fällen nicht die Dateien herunterladen, für de-
ren Verwaltung sie aufgrund ihrer DHT-Adresse verantwortlich sind, haben diese in der
Regel keine Motivation, Bandbreite für die DHT-Verwaltung zur Verfügung zu stellen
und könnten Anfragen gezielt verzögern, um selbst schneller an die ihrerseits gewünsch-
ten Dateien zu gelangen.1745

1737 Jelle Roozenburg - Delft University of Technology: Secure Decentralized Swarm Discovery in Tribler.
1738 Davide Cerri; Alessandro Ghioni; Stefano Paraboschi; Simone Tiraboschi: ID Mapping Attacks in P2P Networks.
1739 Naoum Naoumov; Keith Ross - Department of Computer and Information Science Polytechnic University Brooklyn,

NY: Exploiting P2P Systems for DDoS Attacks. �URL: http://cis.poly.edu/~ross/papers/p2pddos.pdf� – Zugriff am 2012.02.13.
1740 Davide Cerri; Alessandro Ghioni; Stefano Paraboschi; Simone Tiraboschi: ID Mapping Attacks in P2P Networks.
1741 Davide Cerri; Alessandro Ghioni; Stefano Paraboschi; Simone Tiraboschi: ID Mapping Attacks in P2P Networks.
1742 Jelle Roozenburg - Delft University of Technology: Secure Decentralized Swarm Discovery in Tribler.
1743 Jelle Roozenburg - Delft University of Technology: Secure Decentralized Swarm Discovery in Tribler.
1744 Ernesto - TorrentFreak: Busting Common Trackerless Torrent Myths.
1745 Jelle Roozenburg - Delft University of Technology: Secure Decentralized Swarm Discovery in Tribler.
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4.4.5 The Pirate Bay (TPB)

Bei The Pirate Bay (TPB) handelt es sich um eine 2003 in Schweden entstandene Bit-
Torrent Webplattform, die nicht zuletzt aufgrund von Auseinandersetzungen mit der
Unterhaltungsindustrie weltweite Bekanntheit erlangt hat.1746 Derzeit1747 zählt die Sei-
te mehr als 5,5 Millionen registrierte Benutzer, 21,7 Millionen Seeder, 9,1 Millionen
herunterladende Benutzer und 4,1 Millionen Torrents.1748

TPB bietet die Möglichkeit an, nach Torrents ausgewählter Kategorien zu suchen
bzw. Torrents bestimmter Kategorien aufzulisten, im Verzeichnis sämtlicher verfügbarer
Torrents zu blättern,1749 neueste Torrents1750 bzw. die 100 beliebtesten Torrents anzu-
zeigen1751.1752

Darüber hinaus können die zum Herunterladen angebotenen Torrents von TPB-
Benutzern kommentiert werden, wobei die Kommentare oft Rückschluss auf Inhalt und
Qualität der den Torrents zugrundeliegenden Dateien liefern.1753

Abbildung 9: The Pirate Bay Kommentar (V=Videoqualität, A=Audioqualität).

TPB betont, dass die Plattform ein weites Spektrum von Filesharern repräsentiert und
daher auch Torrents gefunden werden könnten, die anstößig bzw. beleidigend sind.1754

Gelöscht werden von TPB lediglich Torrents, deren Name (Beschreibung) nicht mit dem
Inhalt übereinstimmt, damit Benutzer auf den Inhalt von Dateien vertrauen können.1755

Weiters betont TPB, dass sich durch das ausschließliche Speichern von Torrents kein
urheberrechtlich geschütztes Material auf ihren Servern befindet - TPB also nicht für die
den Torrents zugrundeliegenden Dateien verantwortlich gemacht werden kann.1756 Über
Beschweren von Rechteinhabern oder der Urheberrechtsindustrie macht sich TPB daher
lächerlich und veröffentlicht diese auf ihrer Webseite.1757,1758

1746 The Pirate Bay: Über uns. �URL: http://thepiratebay.se/about� – Zugriff am 2012.02.17.
1747 Stand: 02/2012.
1748 The Pirate Bay: Über uns.
1749 The Pirate Bay: Torrent-Verzeichnis blättern. �URL: http://thepiratebay.se/browse� – Zugriff am 2012.02.17.
1750 The Pirate Bay: Frische Torrents. �URL: http://thepiratebay.se/recent� – Zugriff am 2012.02.17.
1751 The Pirate Bay: Top 100. �URL: http://thepiratebay.se/top/all� – Zugriff am 2012.02.29.
1752 The Pirate Bay: Download music, movies, games, software! �URL: http://thepiratebay.se/� – Zugriff am 2012.02.17.
1753 eztv - The Pirate Bay: The Big Bang Theory S05E17 HDTV XviD-LOL [eztv]. �URL: http://thepiratebay.se/torrent/70378

13/The_Big_Bang_Theory_S05E17_HDTV_XviD-LOL_[eztv]� – Zugriff am 2012.02.17.
1754 The Pirate Bay: Über uns.
1755 The Pirate Bay: Über uns.
1756 The Pirate Bay: Über uns.
1757 The Pirate Bay: Über uns.
1758 The Pirate Bay: Legal threats against The Pirate Bay. �URL: http://thepiratebay.se/legal� – Zugriff am 2012.02.19.
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Das Amtsgericht München kam im Rahmen eines Rechtsstreits betreffend die Lei-
stung von Schadenersatz aufgrund des öffentlichen "Zugänglichmachens"1759 eines Fil-
mes ebenfalls zu dem Schluss, dass das Zurverfügungstellen einer Torrent-Datei keine
Urheberrechtsverletzung darstellt.1760,1761,1762

"Die Torrentdatei selbst ist jedoch unstreitig nicht der streitgegenständliche
Film. Sie enthält nur eine weitere Datei mit dem streitgegenständlichen Film
in der Weise, dass die Torrentdatei lediglich den Internetstandort eines Ziel-
downloads angibt. Dies stellt für sich genommen keine Urheberrechtsverlet-
zung, insbesondere kein öffentliches Zugänglichmachen dar. Denn derjenige,
der einen Internetstandort einer Datei angibt, entscheidet nicht darüber, ob
dieser im Zeitraum des Anbietens noch besteht, noch übermittelt er das Werk
an sich [...]"1763

4.4.5.1 Der Pirate Bay Prozess

Erste Instanz

Aufgrund der Ansichten von TPB, wonach sie kein urheberrechtliches Material spei-
chere und somit nicht für den Tausch eines solchen verantwortlich sei sowie der Tatsache,
dass sie grundsätzlich keine Torrents lösche, sahen sich Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm
Warg, Peter Sunde Kolmisoppi und Carl Lundström, welche für den Betrieb der TPB
verantwortlich gewesen sein sollen, ab Mitte Februar 2009 einem Strafprozess wegen
"Beihilfe zur Verletzung des Urheberrechts"1764 ausgesetzt.1765,1766

Als Höchststrafe drohten den Angeklagten zwei Jahre Gefängnis, gleichzeitig forderten
Filmstudios und Musiklabels Schadenersatz in Höhe von 13 Millionen USD ein.1767,1768

Die Höhe des Schadenersatzes ergab sich anhand der Kosten, die TPB entstanden wären,
wenn diese weltweite Lizenzen zur Verteilung des urheberrechtlich geschützten Materials
erworben hätten.1769 Für die Rechteinhaber spielte es dabei keine Rolle, ob Benutzer
der TPB den Inhalt nach dem Herunterladen ebenfalls gekauft haben, da dieser ihnen
besonders gut gefallen hat oder ob Benutzer einen Inhalt ohnehin nicht gekauft hätten,
da der Inhalt ihnen nicht zusagte.1770 Für die Rechteinhaber stellte ein Download einen
entgangenen Verkauf dar.1771

1759 AG München 15.03.2013, 111 C 13236/12 - Abrufbar unter: http://www.wbs-law.de/wp-content/uploads/2013/03/AG-Muenchen-
111-C-13236-12.pdf.

1760 AG München 15.03.2013, 111 C 13236/12.
1761 Achim Sawall - Golem.de: Amtsgericht München: Torrent-Datei reicht für Filesharing-Verurteilung nicht aus. 03 2013

�URL: http://www.golem.de/news/amtsgericht-muenchen-torrent-datei-reicht-fuer-filesharing-verurteilung-nicht-aus-1303-9841
4.html� – Zugriff am 2013.04.12.

1762 Christian Solmecke - WILDE BEUGER SOLMECKE Rechtsanwälte: AG München: Filesharing-Klage wegen feh-
lerhafter Beweisführung abgewiesen. 03 2013 �URL: http://www.wbs-law.de/abmahnung-filesharing/abmahnkanzleien/abmahnung-
rechtsanwalt-lutz-schroeder/ag-munchen-filesharing-klage-wegen-fehlerhafter-beweisfuhrung-abgewiesen-37993/� – Zugriff am
2013.04.12.

1763 AG München 15.03.2013, 111 C 13236/12.
1764 Christian Wölbert - heise online: Showdown zwischen Pirate Bay und Medienindustrie. 02 2009 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Showdown-zwischen-Pirate-Bay-und-Medienindustrie-195737.html� – Zugriff am 2012.02.20.
1765 Christian Wölbert - heise online: Showdown zwischen Pirate Bay und Medienindustrie.
1766 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Trial - First Day in Court. 02 2009 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-

bay-trial-first-day-in-court/� – Zugriff am 2012.02.26.
1767 Christian Wölbert - heise online: Showdown zwischen Pirate Bay und Medienindustrie.
1768 enigmax - TorrentFreak: Day 3 - The Pirate Bay’s ‘King Kong’ Defense. 02 2009 �URL: http://torrentfreak.com/g-defense-

090218/� – Zugriff am 2012.02.20.
1769 enigmax - TorrentFreak: Day 3 - The Pirate Bay’s ‘King Kong’ Defense.
1770 enigmax - TorrentFreak: Day 3 - The Pirate Bay’s ‘King Kong’ Defense.
1771 enigmax - TorrentFreak: Day 3 - The Pirate Bay’s ‘King Kong’ Defense.
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Der Prozess, welcher aufgrund des großen öffentlichen Interesses per Audio-Stream live
ins Internet übertragen wurde1772,1773, erstreckte sich über gut zwei Wochen, in denen
sich herausstellte, dass weder der Staatsanwalt noch die Vertreter der Unterhaltungsin-
dustrie genau wussten, wie das BitTorrent System funktioniert und welche Rolle TPB
in diesem einnimmt.1774,1775,1776 So wurde bereits am zweiten Prozesstag die Anklage
wegen "Mittäterschaft bei der "Vervielfältigung" urheberrechtlich geschützten Materi-
als"1777 vom Staatsanwalt fallen gelassen, da es diesem nicht gelungen war, zu beweisen,
dass tatsächlich der Pirate Bay Tracker zum Herunterladen seines Beweismaterials ver-
wendet wurde.1778,1779,1780 Ab diesem Zeitpunkt mussten sich die Angeklagten daher
’nur’ noch wegen "Komplizenschaft bei der "Bereitstellung" von Raubkopien"1781 ver-
antworten.1782

Doch obwohl es den Anklägern nicht gelungen ist, die Rolle von TPB bei der Verlet-
zung von Urheberrechten nachzuweisen1783,1784,1785, die Anzahl der Downloads, welche
zur Berechnung des geforderten Schadenersatzes herangezogen wurde, nicht stimmte1786

und Angaben eines der Angeklagten zufolge 80% der Torrents auf TPB nicht urheber-
rechtlich geschütztes Material zugrunde liegt1787, wurden sämtliche Angeklagten schuldig
gesprochen1788.

Für das Gericht schien es erwiesen, dass durch die Dienste von TPB Musik, Filme
und Computerspiele illegalerweise der Öffentlichkeit leicht zugänglich gemacht wurden,
wodurch die Angeklagten ’Beihilfe’ zu Urheberrechtsverletzungen durch TPB Benutzer
geleistet hätten.1789,1790

1772 enigmax - TorrentFreak: Pirate Bay Trial Audio Will Be Streamed Online. 02 2009 �URL: http://torrentfreak.com/pirate-
bay-trial-audio-will-be-streamed-online-090211/� – Zugriff am 2012.02.27.

1773 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Trial - First Day in Court.
1774 enigmax - TorrentFreak: 50% of Charges Against Pirate Bay Dropped. 02 2009 �URL: http://torrentfreak.com/50-of-

charges-against-pirate-bay-dropped-090217/� – Zugriff am 2012.02.20.
1775 enigmax - TorrentFreak: Pirate Bay Trial Day 7: Screenshots for Evidence. 02 2009 �URL: http://torrentfreak.com/pirate-

bay-trial-day-7-screenshots-for-evidence-090224/� – Zugriff am 2012.02.26.
1776 enigmax - TorrentFreak: Pirate Bay Trial Day 8: Pirates Kill the Music Biz. 02 2009 �URL: http://torrentfreak.com/the-

pirate-bay-trial-day-8-090225/� – Zugriff am 2012.02.26.
1777 Christian Wölbert - heise online: Pirate Bay entgeht voller Breitseite. 02 2009 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/

Pirate-Bay-entgeht-voller-Breitseite-197173.html� – Zugriff am 2012.02.20.
1778 Christian Wölbert - heise online: Pirate Bay entgeht voller Breitseite.
1779 enigmax - TorrentFreak: 50% of Charges Against Pirate Bay Dropped.
1780 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Statement - Amended charges will simplify case against

The Pirate Bay. 02 2009 �URL: http://www.ifpi.org/content/section_news/20090217.html� – Zugriff am 2012.02.20.
1781 Christian Wölbert - heise online: Pirate Bay entgeht voller Breitseite.
1782 Christian Wölbert - heise online: Pirate Bay entgeht voller Breitseite.
1783 enigmax - TorrentFreak: 50% of Charges Against Pirate Bay Dropped.
1784 enigmax - TorrentFreak: Pirate Bay Trial Day 7: Screenshots for Evidence.
1785 enigmax - TorrentFreak: Pirate Bay Trial Day 8: Pirates Kill the Music Biz.
1786 enigmax - TorrentFreak: Day 3 - The Pirate Bay’s ‘King Kong’ Defense.
1787 enigmax - TorrentFreak: Pirate Bay Trial Day 5: Peter’s “Political Trial”. 02 2009 �URL: http://torrentfreak.com/pirate-

bay-trial-day-5-peters-political-trial-090220/� – Zugriff am 2012.02.26.
1788 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Trial: The Official Verdict - Guilty. 04 2009 �URL: http://torrentfreak.com/the-

pirate-bay-trial-the-verdict-090417/� – Zugriff am 2012.02.26.
1789 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Trial: The Official Verdict - Guilty.
1790 Volker Briegleb - heise online: Haftstrafen für Pirate-Bay-Macher. 04 2009 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/

Haftstrafen-fuer-Pirate-Bay-Macher-213689.html� – Zugriff am 2012.02.26.
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In erster Instanz wurden sämtliche Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem
Jahr sowie zur Zahlung von gut 900.000 USD verurteilt.1791 In Bezug auf die hohen
Schadenersatzforderungen haben die Angeklagten den gesamten Prozess über betont,
dass TPB, im Gegensatz zu den Vorstellungen der Rechteinhaber, keinen derartig hohen
Gewinn durch Werbeeinnahmen erzielt hat und das eingenommene Geld zur Gänze in
technische Geräte investiert wurde - die Angeklagten das geforderte Geld also nicht
besitzen würden.1792,1793,1794,1795,1796

Wie sich im Anschluss an den Prozess herausstellte, ist der Erstrichter Tomas Nor-
ström "Mitglied in einer Organisation zum Schutz des Urheberrechts [...], in [der] auch
Repräsentanten der Medienindustrie vertreten sind, die als Kläger an dem Verfahren be-
teiligt waren"1797.1798 Gleichzeitig "soll er in einer Vereinigung mitwirken, die sich aktiv
für eine Verschärfung des Urheberrechts einsetzt"1799.1800

Die Angeklagten sahen den Richter aus diesen Gründen als befangen an und wollten die
Neuverhandlung ihres Falles erreichen.1801 Das Gericht, welches über die Befangenheit
von Tomas Norström entschied, sah jedoch keine Befangenheit gegeben.1802

"Vielmehr habe sich der Richter"1803 durch seine Mitgliedschaft in Organisationen zum
Schutz des Urheberrechts, "fortgebildet und Informationen über neue Entwicklungen
eingeholt"1804.1805 Der Prozess wurde daher nicht wiederholt, sondern ging in die zweite
Instanz.1806

1791 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Trial: The Official Verdict - Guilty.
1792 enigmax - TorrentFreak: Day 3 - The Pirate Bay’s ‘King Kong’ Defense.
1793 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Trial Day 10: Calls for Jail Time. 03 2009 �URL: http://torrentfreak.com/the-

pirate-bay-trial-day-10-calls-for-jail-time-090302/� – Zugriff am 2012.02.26.
1794 Ernesto - TorrentFreak: The Final Day of The Pirate Bay Trial. 03 2009 �URL: http://torrentfreak.com/final-day-of-the-

pirate-bay-trial-090303/� – Zugriff am 2012.02.26.
1795 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Trial: The Official Verdict - Guilty.
1796 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Day 2: Lost Sales. 09 2010 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-

appeal-day-2-lost-sales-100929/� – Zugriff am 2012.02.27.
1797 Andreas Wilkens - heise online: Gericht: Richter im Pirate-Bay-Verfahren war nicht befangen. 06 2009 �URL: http://www.

heise.de/newsticker/meldung/Gericht-Richter-im-Pirate-Bay-Verfahren-war-nicht-befangen-179651.html� – Zugriff am 2012.02.27.
1798 Andreas Wilkens - heise online: Gericht: Richter im Pirate-Bay-Verfahren war nicht befangen.
1799 Andreas Wilkens - heise online: Gericht: Richter im Pirate-Bay-Verfahren war nicht befangen.
1800 Andreas Wilkens - heise online: Gericht: Richter im Pirate-Bay-Verfahren war nicht befangen.
1801 Andreas Wilkens - heise online: Pirate-Bay-Verantwortliche werfen Richter Befangenheit vor. 05 2009 �URL: http://www.

heise.de/newsticker/meldung/Pirate-Bay-Verantwortliche-werfen-Richter-Befangenheit-vor-218196.html� – Zugriff am 2012.02.27.
1802 Andreas Wilkens - heise online: Gericht: Richter im Pirate-Bay-Verfahren war nicht befangen.
1803 Andreas Wilkens - heise online: Gericht: Richter im Pirate-Bay-Verfahren war nicht befangen.
1804 Andreas Wilkens - heise online: Gericht: Richter im Pirate-Bay-Verfahren war nicht befangen.
1805 Andreas Wilkens - heise online: Gericht: Richter im Pirate-Bay-Verfahren war nicht befangen.
1806 dpa; Volker Briegleb - c’t: Pirate Bay will vor den Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. 06 2009 �URL: http://www.heise.

de/ct/meldung/Pirate-Bay-will-vor-den-Gerichtshof-fuer-Menschenrechte-ziehen-186521.html� – Zugriff am 2012.02.27.
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Zweite Instanz

Sämtliche Angeklagten legten gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung ein.1807 En-
de September 2010 begann der Berufungsprozess, welcher hauptsächlich darin bestand,
Videoaufnahmen des ursprünglichen Prozesses wiederzugeben.1808,1809,1810,1811

Am Ende des Berufungsprozesses, welchen der Anwalt eines Angeklagten mit einem
generellen Prozess gegen neue Technologien verglich und Parallelen zum Widerstand
gegen Videorekorder, Radio und sogar Bibliotheken sah1812, wurde der Schuldspruch
gegen drei der vier Angeklagten grundsätzlich bestätigt.1813 Die Gefängnisstrafen von
Peter Sunde, Fredrik Neij und Carl Lundström wurden im Berufungsurteil zwar auf acht,
zehn bzw. vier Monate verringert, jedoch wurden die Schadensersatzzahlungen für jeden
der Angeklagten von gut 900.000 USD auf gut 2,1 Millionen USD erhöht.1814,1815,1816

Der Berufungsprozess gegen den vierten Angeklagten, Gottfrid Svartholm, hätte
gesondert stattfinden sollen, da dieser dem gemeinsamen Berufungsprozess aufgrund
von Krankheit ferngeblieben ist.1817 Nachdem im weiteren Zeitverlauf selbst der An-
walt von Gottfrid Svartholm keinen Kontakt mehr zu diesem herstellen konnte, wurde
das erstinstanzliche Urteil von Anfang 2009 im Oktober 2011 in Abwesenheit bestä-
tigt.1818,1819,1820,1821 Eine Berufung gegen dieses Urteil war nicht mehr möglich.1822,1823

1807 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Starts, Minus One Defendant. 09 2010 �URL: http://torrentfreak.com/the-
pirate-bay-appeal-starts-minus-one-defendant-100928/� – Zugriff am 2012.02.27.

1808 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Starts Tomorrow. 09 2010 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-
appeal-starts-tomorrow-100927/� – Zugriff am 2012.02.27.

1809 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Day 3: The Wasa Connection. 10 2010 �URL: http://torrentfreak.com/the-
pirate-bay-appeal-day-3-the-wasa-connection-101001/� – Zugriff am 2012.02.27.

1810 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Day 4: It’s Fun to Run. 10 2010 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-
bay-appeal-day-4-its-fun-to-run-101004/� – Zugriff am 2012.02.27.

1811 Ernesto - TorrentFreak: Pirate Bay Appeal Day 5: Screenshots Prove Nothing. 10 2010 �URL: http://torrentfreak.com/
pirate-bay-appeal-day-5-screenshots-prove-nothing-101005/� – Zugriff am 2012.02.27.

1812 Ernesto - TorrentFreak: The Final Day of The Pirate Bay Appeal. 10 2010 �URL: http://torrentfreak.com/the-final-day-
of-the-pirate-bay-appeal-101015/� – Zugriff am 2012.02.27.

1813 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Verdict: Guilty Again. 11 2010 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-
bay-appeal-verdict-101126/� – Zugriff am 2012.02.27.

1814 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Verdict: Guilty Again.
1815 Volker Briegleb - heise online: Berufungsinstanz senkt Haftstrafen für Pirate-Bay-Gründer. 11 2010 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Berufungsinstanz-senkt-Haftstrafen-fuer-Pirate-Bay-Gruender-1142995.html� – Zugriff am 2012.02.27.
1816 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Trial: The Official Verdict - Guilty.
1817 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Starts, Minus One Defendant.
1818 enigmax - TorrentFreak: Pirate Bay Founder ‘Disappears’, But Not With Malice. 03 2011 �URL: http://torrentfreak.com/

pirate-bay-founder-disappears-but-not-110308/� – Zugriff am 2012.02.27.
1819 enigmax - TorrentFreak: Pirate Bay Founder Fails To Appear At Court of Appeal Hearing. 09 2011 �URL: http:

//torrentfreak.com/pirate-bay-founder-fails-to-appear-at-court-of-appeal-hearing-110919/� – Zugriff am 2012.02.27.
1820 Ernesto - TorrentFreak: Jail Sentence for Pirate Bay Co-Founder Made Final. 10 2011 �URL: http://torrentfreak.com/jail-

sentence-for-pirate-bay-co-founder-made-final-111014/� – Zugriff am 2012.02.27.
1821 Volker Briegleb - heise online: Gericht bestätigt Urteil gegen verschwundenen Pirate-Bay-Gründer. 10 2011 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-bestaetigt-Urteil-gegen-verschwundenen-Pirate-Bay-Gruender-1362414.html� – Zugriff
am 2012.02.27.

1822 Volker Briegleb - heise online: Gericht bestätigt Urteil gegen verschwundenen Pirate-Bay-Gründer.
1823 Ernesto - TorrentFreak: Jail Sentence for Pirate Bay Co-Founder Made Final.
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Dritte Instanz

Die drei restlichen Angeklagten wandten sich im Anschluss an ihren Berufungsprozess
mit einem Einspruch an den Obersten Gerichtshof Schwedens.1824,1825,1826 Anfang Fe-
bruar 2012 wurde der Einspruch aber abgelehnt, wodurch auch die Strafen des Berufungs-
urteils für Peter Sunde, Fredrik Neij und Carl Lundström rechtskräftig wurden.1827,1828

Nach seiner Verurteilung stellte Peter Sunde einen Antrag an das oberste Gericht
Schwedens, den Prozess gegen ihn, unter anderem aufgrund mangelnder Beweise sowie
der Befangenheit eines Richters, erneut durchzuführen.1829,1830 Dieser wurde jedoch An-
fang November 2012 abgelehnt.1831,1832

Eine anschließende Beschwerde an den EGMR wurde von diesem im Februar 2013
zurückgewiesen, da sie für unbegründet befunden wurde.1833,1834,1835

4.4.5.2 Die Zukunft der Pirate Bay

Auf TPB selbst hatte der Prozess rund um die vier ehemals Verantwortlichen unmit-
telbar keine Auswirkungen, da die Seite einerseits nie Bestandteil des Gerichtsverfah-
ren war - der Prozess richtete sich ausschließlich persönlich gegen Fredrik Neij, Gott-
frid Svartholm Warg, Peter Sunde Kolmisoppi und Carl Lundström - andererseits wird
TPB seit 2006 von einem Non-Profit-Unternehmen TPB von den Seychellen aus betrie-
ben.1836,1837,1838,1839,1840

1824 Volker Briegleb - heise online: Pirate Bay beschäftigt weiter die schwedische Justiz. 12 2010 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Pirate-Bay-beschaeftigt-weiter-die-schwedische-Justiz-1156952.html� – Zugriff am 2012.02.27.

1825 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Verdict: Guilty Again.
1826 Ernesto - TorrentFreak: Decision on Pirate Bay Supreme Court Hearing Delayed. 12 2011 �URL: http://torrentfreak.com/

decision-on-pirate-bay-supreme-court-hearing-delayed-111221/� – Zugriff am 2012.02.27.
1827 Ernesto - TorrentFreak: Pirate Bay Founders’ Prison Sentences Final, Supreme Court Appeal Rejected. 02 2012

�URL: http://torrentfreak.com/pirate-bay-founders-prison-sentences-final-supreme-court-appeal-rejected-120201/� – Zugriff
am 2012.02.27.

1828 Martin Holland - heise online: Letztes Urteil im Prozess gegen Pirate-Bay-Gründer. 02 2012 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Letztes-Urteil-im-Prozess-gegen-Pirate-Bay-Gruender-1426772.html� – Zugriff am 2012.02.27.

1829 enigmax - TorrentFreak: Supreme Court Rejects Hearing For Pirate Bay’s Peter Sunde. 11 2012 �URL: http://torrentfreak.
com/supreme-court-rejects-hearing-for-pirate-bays-peter-sunde-121108/� – Zugriff am 2013.04.20.

1830 Axel Kannenberg - heise online: Pirate-Bay-Gründer scheitert vor oberstem schwedischen Gericht. 11 2012 �URL: http:
//www.heise.de/newsticker/meldung/Pirate-Bay-Gruender-scheitert-vor-oberstem-schwedischen-Gericht-1747703.html� – Zugriff am
2013.04.20.

1831 enigmax - TorrentFreak: Supreme Court Rejects Hearing For Pirate Bay’s Peter Sunde.
1832 Axel Kannenberg - heise online: Pirate-Bay-Gründer scheitert vor oberstem schwedischen Gericht.
1833 EGMR 19.02.2013, 40397/12 (Neij und Sunde Kolmisoppi/Swe).
1834 Ernesto - TorrentFreak: Pirate Bay Founders Case Rejected by Human Rights Court. 03 2013 �URL:

http://torrentfreak.com/pirate-bay-founders-case-rejected-by-human-rights-court-130313/?utm_source=feedburner&utm_medium=
feed&utm_campaign=Feed%3A+Torrentfreak+%28Torrentfreak%29&utm_content=Google+Reader� – Zugriff am 2013.04.20.

1835 Axel Kannenberg - heise online: Pirate-Bay-Gründer blitzen vorm Gerichtshof für Menschenrechte ab. 03 2013 �URL: http://
www.heise.de/newsticker/meldung/Pirate-Bay-Gruender-blitzen-vorm-Gerichtshof-fuer-Menschenrechte-ab-1822554.html� – Zugriff
am 2013.04.20.

1836 Christian Wölbert - heise online: Showdown zwischen Pirate Bay und Medienindustrie.
1837 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Trial: The Official Verdict - Guilty.
1838 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Appeal Verdict: Guilty Again.
1839 Ernesto - TorrentFreak: Pirate Bay Founders’ Prison Sentences Final, Supreme Court Appeal Rejected.
1840 The Pirate Bay: Über uns.
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Nichtsdestotrotz änderte TPB noch am Tag, an dem das Urteil gegen die ursprünglich
für die Seite Verantwortlichen rechtskräftig wurde - aufgrund von Befürchtungen, die
Domain http://thepiratebay.org könnte wegen SOPA1841, PIPA1842, ACTA1843 oder
sonstigen Gesetzen von US-Behörden beschlagnahmt werden - auf
http://thepiratebay.se.1844,1845,1846,1847 Dass diese Befürchtungen nicht unbegrün-
det waren, zeigte sich noch im selben Monat, als die Webseite eines Online-Wettanbieters
beschlagnahmt wurde; Wetten sind in Maryland (einem amerikanischen Bundesstaat)
verboten, das Angebot der Webseite konnte aber von dort aus in Anspruch genommen
werden.1848,1849

Der Tracker von TPB, welcher Anfang 2009 noch für das ’Tracken’ von mehr als
50% sämtlicher Torrents verantwortlich war und von dem prophezeit wurde, dass bei
einem Ausfall das weltweite BitTorrent System aufgrund von Überlastung der restlichen
Tracker zusammenbrechen könnte, wurde bereits Mitte November 2009 abgeschaltet -
ohne dass das System kollabierte.1850,1851,1852,1853,1854

1841 Zu SOPA siehe Seite 114.
1842 Zu PIPA seite 114.
1843 Zu ACTA siehe Seite 108.
1844 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Moves to .SE Domain To Prevent Domain Seizure. 02 2012 �URL: http://

torrentfreak.com/the-pirate-bay-moves-to-se-domain-prevent-domain-seizure-120201/� – Zugriff am 2012.02.27.
1845 The Pirate Bay: Site domain moved to .se. �URL: http://thepiratebay.se/blog/205� – Zugriff am 2012.02.27.
1846 Mittlerweile (09/2013) ist TPB unter der Domain http://thepiratebay.sx/ erreichbar. - Ernesto - TorrentFreak: The Pirate

Bay Moves to .SX as Prosecutor Files Motion to Seize Domains. 04 2013 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-moves-
to-sx-as-prosecutor-files-motion-to-seize-domains-130430/� – Zugriff am 2013.09.15

1847 The Pirate Bay: The Pirate Bay. �URL: http://thepiratebay.sx� – Zugriff am 2013.09.15.
1848 Daniel AJ Sokolov; Martin Holland - heise online: US-Behörden beschlagnahmen Domain an der Wurzel. 03 2012

�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Behoerden-beschlagnahmen-Domain-an-der-Wurzel-1446698.html� – Zugriff am
2012.03.02.

1849 Bill Beatty - calvinayre.com: BREAKING NEWS – Bodog.com seized by Homeland Security. 02 2012 �URL:
http://calvinayre.com/2012/02/28/business/breaking-news-bodog-com-seized-by-homeland-security/?sf3316060=1� – Zugriff am
2012.03.02.

1850 Volker Briegleb - heise online: Pirate Bay nimmt Torrent-Tracker vom Netz. 11 2009 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Pirate-Bay-nimmt-Torrent-Tracker-vom-Netz-862216.html� – Zugriff am 2012.02.27.

1851 The Pirate Bay: Worlds most resiliant tracking. �URL: http://thepiratebay.se/blog/175� – Zugriff am 2012.02.27.
1852 Reiko Kaps - heise Netze: Studie zeigt Schwachstelle im Bittorrent-Netz auf. 02 2009 �URL: http://www.heise.de/netze/

meldung/Studie-zeigt-Schwachstelle-im-Bittorrent-Netz-auf-195537.html� – Zugriff am 2012.02.27.
1853 Ernesto - TorrentFreak: P2P Researchers Fear BitTorrent Meltdown. 02 2009 �URL: http://torrentfreak.com/p2p-

researchers-fear-bittorrent-meltdown-090212/� – Zugriff am 2012.02.27.
1854 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Tracker Shuts Down for Good. 11 2009 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-

bay-tracker-shuts-down-for-good-091117/� – Zugriff am 2012.02.27.
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Magnet Links

Ebenfalls im November 2009 wurde TPB um Magnet Links ergänzt, welche sodann
Torrents (komplett) ersetzen sollen.1855,1856,1857,1858 Dazu wurden Ende 02/2012 in ei-
nem ersten Schritt sämtliche Torrents gelöscht, die von mehr als zehn Personen geteilt
werden - zukünftig sollen alle Inhalte nur noch über Magnet Links aufgefunden werden
können.1859,1860,1861,1862,1863,1864

Für die Betreiber von TPB stellte das Einstellen des Trackers sowie die Umstellung
auf Magnet Links einen Schritt hin zu einem tatsächlich dezentralisierten (Filesha-
ring)Netzwerk ohne ’Single Point of Failure’ dar.1865 Gleichzeitig lassen sich Magnet
Links nicht so leicht blockieren wie Torrents und sparen Speicherplatz bzw. Internet-
verkehr1866,1867 - beispielsweise benötigen sämtliche Magnet Links zu Inhalten, die aus-
schließlich über TPB verfügbar sind, lediglich 90 MB1868.1869,1870

Die geringe Größe sowie der Vorteil von Magnet Links, dass sich diese als reiner Text
darstellen lassen, sollen zukünftig ebenfalls dazu beitragen, dass die Inhalte, die mittels
TPB getauscht werden, noch mehr Menschen zugänglich sind.1871,1872,1873

Schließlich sah sich TPB in der Vergangenheit bereits mehreren Zugangsbeschränkun-
gen ausgesetzt.1874,1875,1876 So wurde nicht nur der Domainname von TPB gesperrt,
sondern es wurden auch Internetprovider gezwungen, die Seite vom Internet zu tren-
nen.1877,1878,1879,1880

1855 The Pirate Bay: Worlds most resiliant tracking.
1856 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Tracker Shuts Down for Good.
1857 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Will Stop Serving Torrents. 01 2012 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-

bay-will-stop-serving-torrents-120112/� – Zugriff am 2012.02.27.
1858 MrMagneto - The Pirate Bay: Magnets are now default! 01 2012 �URL: http://thepiratebay.se/blog/197� – Zugriff am

2012.02.27.
1859 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Says Goodbye to (Most) Torrents on February 29. 02 2012 �URL: http:

//torrentfreak.com/the-pirate-bay-says-goodbye-to-most-torrents-on-february-29-120213/� – Zugriff am 2012.02.27.
1860 MrMagneto - The Pirate Bay: T minus some days now. 02 2012 �URL: http://thepiratebay.se/blog/206� – Zugriff am

2012.02.27.
1861 The Pirate Bay: Frische Torrents. �URL: http://thepiratebay.se/recent� – Zugriff am 2012.02.29.
1862 The Pirate Bay: Top 100.
1863 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay, Now Without Torrents. 02 2012 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-

dumps-torrents-120228/� – Zugriff am 2012.02.29.
1864 Some1 - The Pirate Bay: No more torrents=no changes anyhow. 02 2012 �URL: http://thepiratebay.se/blog/208� – Zugriff

am 2012.02.29.
1865 The Pirate Bay: Worlds most resiliant tracking.
1866 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay, Now Without Torrents.
1867 Some1 - The Pirate Bay: No more torrents=no changes anyhow.
1868 Stand: 02/2012.
1869 MrMagneto - The Pirate Bay: Magnets are now default!
1870 Ernesto - TorrentFreak: Download a Copy of The Pirate Bay, It’s Only 90 MB. 02 2012 �URL: http://torrentfreak.com/

download-a-copy-of-the-pirate-bay-its-only-90-mb-120209/� – Zugriff am 2012.02.27.
1871 Ernesto - TorrentFreak: Download a Copy of The Pirate Bay, It’s Only 90 MB.
1872 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay, Now Without Torrents.
1873 Some1 - The Pirate Bay: No more torrents=no changes anyhow.
1874 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Blocked in Italy. 08 2008 �URL: http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-blocked-

in-italy-080809/� – Zugriff am 2012.02.27.
1875 s23m - The Pirate Bay: Fascist state censors Pirate Bay. 08 2008 �URL: http://thepiratebay.se/blog/123� – Zugriff am

2012.02.27.
1876 Ernesto - TorrentFreak: IFPI Forces Danish ISP to Block The Pirate Bay. 02 2008 �URL: http://torrentfreak.com/pirate-

bay-blocked-by-isp-080204/� – Zugriff am 2012.02.27.
1877 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Blocked in Italy.
1878 s23m - The Pirate Bay: Fascist state censors Pirate Bay.
1879 Ernesto - TorrentFreak: IFPI Forces Danish ISP to Block The Pirate Bay.
1880 Volker Briegleb - heise online: Schwedisches Gericht kappt die Leitungen zur Piratenbucht [Update]. 08 2009 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/Schwedisches-Gericht-kappt-die-Leitungen-zur-Piratenbucht-Update-752797.html� – Zugriff am
2012.02.27.
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Als sich zuletzt Mitte 2010 auch ein deutscher Internetprovider aufgrund einer einst-
weiligen Verfügung gezwungen sah, TPB vom Internet zu trennen, erklärte sich die
schwedische Piratenpartei bereit, die notwendige Internetanbindung für den Betrieb von
TPB zur Verfügung zu stellen.1881,1882,1883,1884,1885,1886

Der wohl spektakulärste Versuch, TPB zu schließen, ereignete sich aber bereits Mit-
te 2006, als die schwedische Polizei die Server der TPB beschlagnahmte und die Seite
bis zu ihrem Umzug auf Server in den Niederlanden drei Tage lang nicht erreichbar
war.1887,1888,1889,1890 Diese Polizeiaktion soll im weiteren Verlauf auch die Beweise gelie-
fert haben, die zur Anklage der TPB-Verantwortlichen Anfang 2009 geführt haben.1891

Derartige Versuche, TPB zu schließen, sollen in Zukunft durch das Abschalten des
Trackers sowie durch die ausschließliche Bereitstellung von Magnet Links verhindert
werden.1892,1893 Durch die - im Vergleich zu Torrents - geringe Größe von Magnet Links
und die damit einhergehenden geringeren Anforderungen an die technischen Komponen-
ten, die notwendig sind, um TPB zu betreiben, soll die Seite zur Not auch mit einer
privaten Internetanbindung ans Internet angeschlossen werden können.1894,1895

TPB reagiert jedenfalls gelassen auf die Versuche der Unterhaltungsindustrie, den Ser-
vice zu schließen. Nachdem dem Service im August 2009 die Internetverbindung für drei
Stunden getrennt wurde, veröffentlichte TPB nämlich folgenden Text auf ihrer Websei-
te.1896,1897

1881 LG Hamburg 06.05.2010, 310 O 154/10 - Abrufbar unter: http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml;
jsessionid=D0EE59E4F4B727BF37EAB3766448FAB8.jpj4?showdoccase=1&doc.id=JURE100062579&st=ent.

1882 Volker Briegleb - heise online: Pirate Bay: Filmbranche geht gegen Berliner IP-Provider vor. 05 2010 �URL:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Pirate-Bay-Filmbranche-geht-gegen-Berliner-IP-Provider-vor-1000658.html� – Zugriff am
2012.02.27.

1883 Volker Briegleb - heise online: Pirate Bay nach Breitseite der Filmindustrie offline [2. Update]. 05 2010 �URL: http:
//www.heise.de/newsticker/meldung/Pirate-Bay-nach-Breitseite-der-Filmindustrie-offline-2-Update-1001516.html� – Zugriff am
2012.02.27.

1884 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay Goes Down Following Legal Pressure. 05 2010 �URL: http://torrentfreak.com/the-
pirate-bay-goes-down-following-legal-pressure-100517/� – Zugriff am 2012.02.27.

1885 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Party Becomes The Pirate Bay’s New Host. 05 2010 �URL: http://torrentfreak.com/the-
pirate-party-becomes-the-pirate-bays-new-host-100518/� – Zugriff am 2012.02.27.

1886 Piratpartiet: We will host The Pirate Bay inside the Swedish parliament. �URL: http://www.piratpartiet.se/nyheter/we_will_
host_the_pirate_bay_inside_the_swedish_parliament� – Zugriff am 2012.02.27.

1887 Ernesto - TorrentFreak: The Piratebay is Down: Raided by the Swedish Police. 05 2006 �URL: http://torrentfreak.com/the-
piratebay-is-down-raided-by-the-swedish-police/� – Zugriff am 2012.02.29.

1888 Ernesto - TorrentFreak: Piratebay Back Up. 06 2006 �URL: http://torrentfreak.com/piratebay-back-up/� – Zugriff am
2012.02.29.

1889 Volker Zota - heise online: Weltgrößter BitTorrent-Tracker offline. 05 2006 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/
Weltgroesster-BitTorrent-Tracker-offline-128583.html� – Zugriff am 2012.02.29.

1890 Holger Bleich - heise online: Torrent-Tracker ThePirateBay wieder online. 06 2006 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Torrent-Tracker-ThePirateBay-wieder-online-129409.html� – Zugriff am 2012.02.29.

1891 Andreas Wilkens - heise online: Anklage gegen PirateBay wird am Donnerstag erhoben. 01 2008 �URL: http://www.heise.
de/newsticker/meldung/Anklage-gegen-PirateBay-wird-am-Donnerstag-erhoben-183777.html� – Zugriff am 2012.02.29.

1892 Ernesto - TorrentFreak: Download a Copy of The Pirate Bay, It’s Only 90 MB.
1893 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay, Now Without Torrents.
1894 Ernesto - TorrentFreak: Download a Copy of The Pirate Bay, It’s Only 90 MB.
1895 Ernesto - TorrentFreak: The Pirate Bay, Now Without Torrents.
1896 The Pirate Bay: Wireless TPB. 08 2009 �URL: http://thepiratebay.se/blog/171� – Zugriff am 2012.02.19.
1897 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Taken Offline By Swedish Authorities (Updated). 08 2009 �URL: http:

//torrentfreak.com/the-pirate-bay-taken-offline-by-swedish-authorities-090824/� – Zugriff am 2012.02.19.
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"The MAFIAA has spent millions of dollars and endless amounts of time to
get this ban in order. Our guess is that they also bribed a bit to get it since it
violates so many laws not only in Sweden but also in the EU, not to mention
violations against human rights. And what do they have to show for it? 3
hours of partial downtime."1898

Das Ziel, TPB zu schließen, hat die Unterhaltungsindustrie weder durch rechtliche
Maßnahmen gegen technische Dienstleister noch mittels des Strafprozesses gegen die für
den Betrieb der Seite Verantwortlichen erreicht. Im Gegenteil, dadurch erlangte TPB
weltweite Aufmerksamkeit. Allein die Beschlagnahmung der TPB Server 2006 brachte
derartig viele neue Benutzer, dass die neuen Server diesem Ansturm nicht gewachsen
waren.1899,1900

Dennoch war das hartnäckige Vorgehen der Unterhaltungsindustrie nicht umsonst.
Während TPB dadurch gestärkt wurde, beschlossen andere BitTorrent-Suchmachinen
bzw. -plattformen von selbst, ihren Betrieb einzustellen bzw. mussten den Betrieb auf-
grund von Klagen der Unterhaltungsindustrie einstellen.1901,1902,1903,1904,1905,1906

Physibles

Die Zukunft des Peer-to-Peer Filesharing ist, nicht zuletzt auch aufgrund der weltwei-
ten Entwicklung immer strengerer Urheberrechtsgesetze, ungewiss. TPB ist aber voller
Zuversicht, dass Filesharing eine gute Zukunft hat.1907

Aus diesem Grund gibt es seit Anfang 2012 mit "Physibles"1908, eine neue Kate-
gorie auf TPB.1909,1910,1911 "Physibles"1912 sind digitale ’Baupläne’, die heruntergela-
den werden können, um mit diesen dreidimensionale Objekte per 3D-Drucker ’nachzu-
drucken’.1913,1914

1898 The Pirate Bay: Wireless TPB.
1899 Quinn Norton - Wired: Pirate Bay Bloodied But Unbowed. 06 2006 �URL: http://www.wired.com/science/discoveries/news/20

06/06/71089� – Zugriff am 2012.02.29.
1900 Ernesto - TorrentFreak: The Piratebay is Down: Raided by the Swedish Police.
1901 Volker Briegleb - heise online: Mininova macht Torrent-Suchmaschine dicht. 11 2009 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/Mininova-macht-Torrent-Suchmaschine-dicht-871505.html� – Zugriff am 2012.02.29.
1902 Ernesto - TorrentFreak: Mininova Ordered to Remove All ‘Infringing’ Torrents. 08 2009 �URL: http://torrentfreak.com/

mininova-ordered-to-remove-all-infringing-torrents-090826/� – Zugriff am 2012.02.29.
1903 Ernesto - TorrentFreak: Mininova Deletes All Infringing Torrents and Goes ‘Legal’. 11 2009 �URL: http://torrentfreak.

com/mininova-deletes-all-infringing-torrents-and-goes-legal-091126/� – Zugriff am 2012.02.29.
1904 Ernesto - TorrentFreak: The Most Popular Torrent Sites Of The Last Five Years. 08 2010 �URL: http://torrentfreak.com/

the-most-popular-torrent-sites-of-the-last-five-years-100822/� – Zugriff am 2012.02.29.
1905 Ernesto - TorrentFreak: BitTorrent Giant BTjunkie Shuts Down For Good. 02 2012 �URL: http://torrentfreak.com/

btjunkie-shuts-down-for-good-120206/� – Zugriff am 2012.02.29.
1906 Ernesto - TorrentFreak: Is BitTorrent Done? Major Torrent Sites Consider Shutting Down. 02 2012 �URL: http:

//torrentfreak.com/is-bittorrent-done-major-torrent-sites-consider-shutting-down-120207/� – Zugriff am 2012.02.29.
1907 WinstonQ2038 - The Pirate Bay: Evolution: New category. 01 2012 �URL: http://thepiratebay.se/blog/203� – Zugriff am

2012.02.29.
1908 WinstonQ2038 - The Pirate Bay: Evolution: New category.
1909 WinstonQ2038 - The Pirate Bay: Evolution: New category.
1910 The Pirate Bay: Browse Sonstiges > Physibles. �URL: https://thepiratebay.se/browse/605� – Zugriff am 2012.02.29.
1911 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Wants You To Really Download A Car. 01 2012 �URL: http://torrentfreak.com/the-

pirate-bay-wants-you-to-really-download-a-car-120124/� – Zugriff am 2012.02.29.
1912 WinstonQ2038 - The Pirate Bay: Evolution: New category.
1913 WinstonQ2038 - The Pirate Bay: Evolution: New category.
1914 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Wants You To Really Download A Car.
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Nunmehr ermöglicht es TPB nicht mehr nur, Dateien zu teilen, sondern macht auch
das weltweite Teilen physischer Objekte möglich.1915,1916,1917,1918

TPB ist dabei nicht die erste Webplattform, die das Teilen von digitalen Bauplä-
nen für physische Objekte ermöglicht und auch die Unterhaltungsindustrie ist schon
auf diese Form des Teilens aufmerksam geworden. Aus diesem Grund werden bereits
Abmahnungen versendet, falls Objekte aus Filmen nachgedruckt werden.1919,1920 Die
Auseinandersetzungen um ’geistiges’ Eigentum sind somit um eine weitere Facette rei-
cher geworden.1921,1922,1923

1915 WinstonQ2038 - The Pirate Bay: Evolution: New category.
1916 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Wants You To Really Download A Car.
1917 Ernesto - TorrentFreak: First Downloaded and 3D Printed Pirate Bay Ship Arrives. 02 2012 �URL: http://torrentfreak.

com/first-downloaded-and-3d-printed-pirate-bay-ship-arrives-120205/� – Zugriff am 2012.02.29.
1918 Todd Blatt: 3D Printing Piracy. 01 2012 �URL: http://toddblatt.blogspot.com/2012/01/3d-printing-piracy.html� – Zugriff am

2012.02.29.
1919 enigmax - TorrentFreak: The Pirate Bay Wants You To Really Download A Car.
1920 enigmax - TorrentFreak: Paramount Cease and Desist Targets 3D Printer ‘Pirate’. 06 2011 �URL: http://torrentfreak.com/

paramount-cease-and-desist-targets-3d-printer-pirate-110628/� – Zugriff am 2012.02.29.
1921 derStandard.at: 3D-Druck: Darf man Lego-Steine und Co nachdrucken? 11 2011 �URL: http://derstandard.at/1319182755410

/DIY-3D-Druck-Darf-man-Lego-Steine-und-Co-nachdrucken� – Zugriff am 2012.02.29.
1922 Nick Bilton - New York Times: Disruptions: The 3-D Printing Free-for-All. 11 2011 �URL: http://bits.blogs.nytimes.com/

2011/11/13/disruptions-the-3-d-printing-free-for-all/� – Zugriff am 2012.03.01.
1923 Fabian Schmieder - c’t: 3D-Druck und das Patentrecht. 2011 �URL: http://www.heise.de/ct/artikel/Nachbauer-und-

Markenphlegmatiker-1355130.html?view=print� – Zugriff am 2012.03.01.
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5 Filehoster

5.1 Allgemeine Beschreibung

Als Filehoster werden Diensteanbieter bezeichnet, die es erlauben, kostenlos und meist
ohne Registrierung1924 eine schier beliebige Anzahl von Dateien ins Internet hochzula-
den.1925 Nach dem Hochladen wird den Benutzern ein einzigartiger Link präsentiert, un-
ter dem jeder, der diesen Link kennt, die Datei herunterladen kann.1926 Da das Hochladen
von Dateien dabei sehr einfach und in den meisten Fällen bereits von der Startseite des
Dienstanbieters möglich ist, werden derartige Dienste auch als "One-Click-Hoster"1927

bezeichnet.1928

5.2 Rechtliche Beurteilung

Diensteanbieter, die Informationen von Nutzern nur speichern (Hosting Provider), sind
gemäß § 16 ECG nicht für diese Informationen verantwortlich, sofern sie:

• "keine tatsächliche Kenntnis"1929 von rechtswidrigen Tätigkeiten oder rechtswid-
rigen Informationen haben und sich auch keiner Tatsachen oder Umständen be-
wusst sind, "aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich
wird"1930, oder

• Informationen unverzüglich entfernen bzw. den Zugang zu diesen sperren, sobald
sie Kenntnis oder Bewusstsein über eine rechtswidrige Tätigkeit bzw. Information
erlangt haben1931.1932

Filehoster stellen Hosting Provider iSd § 16 ECG dar, da diese ausschließlich Dateien
(Informationen) für ihre Nutzer speichern. Aus diesem Grund sind sie (dem österreichi-
schen ECG nach) unter den oben beschriebenen Voraussetzungen nicht für die bei ihnen
abgespeicherten Dateien (Informationen) verantwortlich.1933

5.3 Finanzierung

Finanziert werden diese Dienste in der Regel anhand von Werbung sowie mittels kosten-
pflichtiger Abonnements.1934

1924 Bezüglich der Anonymität einer IP-Adresse siehe bei den weiteren Informationen ab Seite 237.
1925 Moritz Zielenkewitz - netzwelt: Anonym und schnell: Filesharing per One-Click-Hoster. 07 2008 �URL: http://www.netzwelt.

de/news/74606-anonym-schnell-filesharing-per-one-click-hoster.html� – Zugriff am 2011.01.14.
1926 Moritz Zielenkewitz - netzwelt: Anonym und schnell: Filesharing per One-Click-Hoster.
1927 Moritz Zielenkewitz - netzwelt: Anonym und schnell: Filesharing per One-Click-Hoster.
1928 Moritz Zielenkewitz - netzwelt: Anonym und schnell: Filesharing per One-Click-Hoster.
1929 § 16 Abs 1 Z 1 ECG.
1930 § 16 Abs 1 Z 1 ECG.
1931 § 16 Abs 1 Z 1 ECG.
1932 § 16 ECG.
1933 § 16 ECG.
1934 Moritz Zielenkewitz - netzwelt: Anonym und schnell: Filesharing per One-Click-Hoster.
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Werden Filehoster kostenlos genutzt, bestehen normalerweise Einschränkungen bei der
Größe von Dateien (derzeit1935 zwischen 200 MB1936 und 5 GB1937), die hochgeladen
werden können; weiters bei der Datenmenge, die in einem bestimmten Zeitraum hoch-
geladen werden kann, bei der Anzahl der Dateien, die gleichzeitig bzw. innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes (aktuell1938 beispielsweise nur eine Datei alle 15 Minuten1939)
heruntergeladen werden können; ferner bei der Geschwindigkeit, mit der Dateien her-
untergeladen werden können sowie der Zeitspanne, die eine hochgeladene Datei beim
Filehoster gespeichert bleibt (derzeit1940 zwischen 211941 und 901942 Tagen nach dem
letzten Download bzw. Upload).1943,1944

Derartige Einschränkungen fallen beim Abschluss eines kostenpflichtigen Abonne-
ments weg.1945

5.4 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen

Aufgrund der kostenlosen Verfügbarkeit von ’unbegrenztem’ Speicherplatz sowie der
einfachen Bedienbarkeit stellen Filehoster eine attraktive Alternative zum Peer-to-Peer
Filesharing dar und gewinnen daher an Popularität.1946 In den Jahren 2008/2009 sol-
len Filehoster für bis zu 10% des weltweiten Internetverkehrs verantwortlich gewesen
sein.1947

Der Geschäftsführer von Paramount Pictures, einer großen Filmproduktionsfirma, ist
sogar der Meinung, dass mittlerweile "der Großteil der Filmpiraterie nicht mehr über
Peer-to-Peer abgewickelt wird, sondern über Filehoster"1948.1949

5.4.1 Filehoster-Partnerprogramme

Neben unbegrenztem Speicherplatz bieten einige Filehoster ihren Benutzern zusätzlich
die Möglichkeit, im Rahmen von Partnerprogrammen Geld zu verdienen.

1935 Stand: 01/2011.
1936 Zolfaghari, Faraz: Schnell & Einfach mit remiXshare. �URL: http://remixshare.com� – Zugriff am 2011.01.14.
1937 x7 International Ltd.: x7.to. �URL: http://x7.to/� – Zugriff am 2011.01.14.
1938 Stand: 01/2011.
1939 (JDownloader), AppWork UG: Rapidshare.com. �URL: http://jdownloader.org/knowledge/wiki/hoster/rapidshare.com� – Zu-

griff am 2011.01.27.
1940 Stand: 01/2011.
1941 Megaupload Limited: Megaupload FAQ. �URL: http://www.megaupload.com/?c=faq� – Zugriff am 2011.01.14.
1942 Hotfile corp.: Hotfile FAQ. �URL: http://www.hotfile.com/faq.html� – Zugriff am 2011.01.14.
1943 Moritz Zielenkewitz - netzwelt: Anonym und schnell: Filesharing per One-Click-Hoster.
1944 xlice AG: Filehoster - Eine kleine Übersicht der uns bekannten und renomierten Filehoster. �URL: http://www.1click-hoster.

com/blog/Hoster/Filehoster� – Zugriff am 2011.01.14.
1945 Moritz Zielenkewitz - netzwelt: Anonym und schnell: Filesharing per One-Click-Hoster.
1946 Hendrik Schulze; Klaus Mochalski - ipoque: Internet Study 2008/2009, Seite 5 und 6.
1947 Hendrik Schulze; Klaus Mochalski - ipoque: Internet Study 2008/2009, Seite 12.
1948 Jan-Keno Janssen - heise online: Paramount: Google ist größte Raubkopie-Suchmaschine. 06 2010 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Paramount-Google-ist-groesste-Raubkopie-Suchmaschine-1029423.html� – Zugriff am 2010.06.28.
1949 Jan-Keno Janssen - heise online: Paramount: Google ist größte Raubkopie-Suchmaschine.
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Manche Filehoster bezahlen ihre Benutzer, falls eine Datei, die diese hochgeladen
haben, besonders oft heruntergeladen wird; andere, wenn diese Neukunden werben -
einige Filehoster bezahlen ihre Benutzer sogar in beiden Fällen.1950 Für 1.000 Down-
loads werden derzeit1951 bis zu 30 e bezahlt1952, für die Werbung von Neukunden bis zu
50 e1953 und es kann sogar vorkommen, dass zusätzlich bis zu 50% dessen, was gewor-
bene Abonnenten durch Partnerprogramme erzielen, an den Kundenwerber ausbezahlt
werden1954.1955,1956,1957,1958,1959,1960

Obwohl Filehoster in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) darauf hinwei-
sen, dass das Hochladen von urheberrechtlich geschützten Dateien verboten ist und eine
Auszahlung im Rahmen von Partnerprogrammen nur erfolgt, falls die Bestimmungen
der AGB eingehalten werden1961, wird es in der Praxis aufgrund der Aufsplittung von
großen Dateien in viele kleine, der Verwendung nichtssagender Dateinamen sowie der
Verwendung eines Passwortes für Dateien aus verschiedenen Gründen1962 schwer bis un-
möglich sein, zu verhindern, dass mit der Verbreitung von urheberrechtlich geschütztem
Material Geld im Rahmen von Partnerprogrammen verdient wird.

So ist es auch nicht verwunderlich, wenn in Foren1963, auf Webseiten1964 und in Vi-
deos1965 die Möglichkeiten, mit Filehostern Geld zu verdienen, geschildert werden; dies
unter der Andeutung bzw. dem ausdrücklichen Hinweis, dass sich das meiste Geld mit ur-
heberrechtlich geschütztem Material verdienen lässt1966, da diese Inhalte wahrscheinlich
die meisten Downloads erzielen. Auch das Landesgericht Köln stellte fest, dass Kunden
nur bereit wären kostenpflichtige Filehoster-Abonnements abzuschließen, falls "lohnen-
de" Werke [...] heruntergeladen werden können"1967, "was [...] sicherlich nicht bei privaten
Bildern oder privaten Kompositionen der Fall ist"1968.

Downloads könnten daher - zusätzlich zu den Einnahmen aus Online-Werbung auf
Webseiten, auf denen Links zu bei Filehostern gespeicherten Dateien präsentiert werden
- durchaus eine zusätzliche Einnahmequelle für manche File-Sharer darstellen.

1950 uploaded AG: Recommending uploaded pays off - The new Referral program! 11 2010 �URL: http://uploaded.to/money� –
Zugriff am 2011.01.21.

1951 Stand: 01/2011.
1952 uploaded AG: Recommending uploaded pays off - The new Referral program!
1953 WebNova, Ltd.: Shragles Vergütungssystem! �URL: http://www.shragle.com/verdienst� – Zugriff am 2011.01.21.
1954 uploaded AG: Recommending uploaded pays off - The new Referral program!
1955 uploaded AG: Recommending uploaded pays off - The new Referral program!
1956 FileFactory: Make money online file sharing today. �URL: http://www.filefactory.com/make_money/� – Zugriff am 2011.01.21.
1957 WebNova, Ltd.: Shragles Vergütungssystem!
1958 netload GmbH: Netload Prämienprogramm. �URL: http://netload.in/index.php?id=39� – Zugriff am 2011.01.21.
1959 Hotfile corp.: Hotfile Affiliate. �URL: http://hotfile.com/affiliate.html� – Zugriff am 2011.01.21.
1960 Oron.com: ORON Affiliate. �URL: http://oron.com/pages/affiliate.html� – Zugriff am 2011.01.21.
1961 Siehe beispielsweise: uploaded AG: Allgemeine Geschäftsbedingungen. 09 2010 �URL: http://uploaded.to/agb?setlang=de� –

Zugriff am 2011.01.21.
1962 Siehe dazu Technische Aspekte beim Hochladen von Dateien ab Seite 148.
1963 Lancer786 im www.netbuilders.org Forum: [Tutorial] How to earn money by filehosting affiliate program. �URL: http:

//www.netbuilders.org/affiliate-marketing/tutorial-how-earn-money-filehosting-affiliate-program-18392.html� – Zugriff am
2011.01.21.

1964 File Hosting $cout: Getting into File Hosting Affiliate Types. �URL: http://www.fhscout.com/getting-into-file-hosting-
affiliate-types/� – Zugriff am 2011.01.21.

1965 mamalah11 - YouTube: How to make money with Hotfile - REALLY HOT! �URL: http://www.youtube.com/watch?v=
RnsRjHrMsMs� – Zugriff am 2011.01.21.

1966 Lancer786 im www.netbuilders.org Forum: [Tutorial] How to earn money by filehosting affiliate program.
1967 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07 - Abrufbar unter: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/28_O_15_07urteil2

0070321.html.
1968 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.

http://uploaded.to/money
http://www.shragle.com/verdienst
http://www.filefactory.com/make_money/
http://netload.in/index.php?id=39
http://hotfile.com/affiliate.html
http://oron.com/pages/affiliate.html
http://uploaded.to/agb?setlang=de
http://www.netbuilders.org/affiliate-marketing/tutorial-how-earn-money-filehosting-affiliate-program-18392.html
http://www.netbuilders.org/affiliate-marketing/tutorial-how-earn-money-filehosting-affiliate-program-18392.html
http://www.fhscout.com/getting-into-file-hosting-affiliate-types/
http://www.fhscout.com/getting-into-file-hosting-affiliate-types/
http://www.youtube.com/watch?v=RnsRjHrMsMs
http://www.youtube.com/watch?v=RnsRjHrMsMs
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/28_O_15_07urteil20070321.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/28_O_15_07urteil20070321.html


Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen 147

Derartige ’Einnahmen’ dürften aber eine untergeordnete Rolle spielen, da Partnerpro-
gramme eher von Filehostern, die neu auf dem Markt sind bzw. jenen, die bloß über einen
kleinen Marktanteil verfügen, angeboten werden. Diese versuchen, den Marktführern -
welche keine derartigen Programme anbieten - ein paar Kunden abzugewinnen.

5.4.2 Zugang zu Filehoster-Dateien

Filehoster führen keinen Index über die bei ihnen gespeicherten Dateien und bieten auch
keine Suchfunktion an. Daher werden Dateien, die bei einem Filehoster hochgeladen
werden, hauptsächlich durch Veröffentlichung der Datei-Links in einschlägigen Foren
oder Internetportalen ’getauscht’.

Die Kenntnis dieser Foren und Portale ist dabei nicht zwingend erforderlich, um einen
gewünschten Inhalt zu finden. Dazu können herkömmliche Internetsuchmaschinen ver-
wendet werden, bei welchen beispielsweise nach ’[gewünschtem Inhalt] [Name eines Fi-
lehosters]’ gesucht wird. Aus diesem Grund wird die derzeit marktführende Suchmaschine
von Vertretern der Filmbranche auch als "die größte Leech- Site"1969,1970 bezeichnet.1971

5.4.3 Filehoster-Suchmaschinen

Neben ’normalen’ Suchmaschinen, mit denen nach Dateien bei Filehostern gesucht wer-
den kann, sind mit zunehmender Popularität von Filehostern Suchmaschinen entstanden,
die sich speziell auf das Auffinden von Dateien bei Filehostern spezialisiert haben.1972

Je nach ’Qualität’ dieser Suchmaschinen präsentieren diese tatsächliche Suchergebnisse
oder lediglich (oftmals pornographische) Werbung.

1969 Jan-Keno Janssen - heise online: Paramount: Google ist größte Raubkopie-Suchmaschine.
1970 ’Leechen’ wird in der File-Sharer-Szene verwendet um Personen abfällig zu bezeichnen, die Dateien nur herunterladen, selbst

aber keine oder nur wenige Dateien zum Tausch anbieten. Als Analogie dient dabei ein Blutegel, der an seinem Opfer saugt
(engl: leecht).

1971 Jan-Keno Janssen - heise online: Paramount: Google ist größte Raubkopie-Suchmaschine.
1972 Straub Martin - itler.net: Rapidshare Suchmaschinen – das sind die Besten. 11 2009 �URL: http://www.itler.net/2009/11/

rapidshare-suchmaschinen-das-sind-die-besten/� – Zugriff am 2011.01.19.

http://www.itler.net/2009/11/rapidshare-suchmaschinen-das-sind-die-besten/
http://www.itler.net/2009/11/rapidshare-suchmaschinen-das-sind-die-besten/


Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen 148

Filehoster-Suchmaschinen können in drei Kategorien eingeteilt werden:

• Kategorie 1: Meta-Suchmaschinen:
Diese leiten Suchanfragen nach dem Hinzufügen von Filehoster-Namen an ’nor-
male’ Suchmaschinen weiter und präsentieren ihren Benutzern anschließend die
Suchergebnisse fremder Suchmaschinen.1973 Wird beispielsweise bei einer dieser
Suchmaschinen nach [Filmtitel] gesucht, werden die Google-Suchergebnisse von
[Filmtitel + Filehoster-Name] präsentiert.

• Kategorie 2: Szene-Kenner:
Die Betreiber dieser Suchmaschinen kennen einschlägige Foren und Portale, in
bzw. auf denen Filehoster-Links in großen Anzahlen veröffentlicht werden, und
durchsuchen diese gezielt.1974

• Kategorie 3: Szene-Dienstleister:
Die Suchmaschinen arbeiten mit einschlägigen Foren bzw. Portalen zusammen, um
veröffentlichte Filehoster-Links einer breiten Masse zugänglich zu machen.1975

5.4.4 Technische Aspekte beim Hochladen von Dateien

Die erwähnten Einschränkungen (beispielsweise bezüglich der maximalen Dateigröße,
welche bei Filehostern hochgeladen werden kann) stellen in der Praxis kein großes Hin-
dernis für File-Sharer dar. Große Dateien werden von ’ambitionierten’ File-Shareren
üblicherweise komprimiert, mit einem Passwort versehen und anschließend in kleine
Teile zerlegt. So wird zum Beispiel aus "Gummibärenbande S06E011976 Sir Truxfords
Trick"1977 (∼ 275 MB) - "DGB601.part1.rar (∼ 103 MB), DGB601.part2.rar(∼ 103 MB),
DGB601.part3.rar(∼ 69 MB)"1978.

1973 Straub Martin - itler.net: Rapidshare Suchmaschinen – das sind die Besten.
1974 Straub Martin - itler.net: Rapidshare Suchmaschinen – das sind die Besten.
1975 Straub Martin - itler.net: Rapidshare Suchmaschinen – das sind die Besten.
1976 Der Text ’S06E01’ bedeutet: Staffel 6 Episode 1.
1977 Serienjunkies: Serienjunkies - Gummibärenbande. �URL: http://serienjunkies.org/serie/gummibarenbande/� – Zugriff am

2011.01.14.
1978 Serienjunkies: Serienjunkies - Gummibärenbande.

http://serienjunkies.org/serie/gummibarenbande/
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Dieses Vorgehen dient File-Sharern, neben der Umgehung etwaiger Beschränkungen
der maximalen Dateigröße, zu mehreren Zwecken:

1. Die Verwendung ’kryptischer’, nichtssagender Dateinamen sorgt dafür, dass es File-
hostern erschwert bis unmöglich gemacht wird, urheberrechtlich geschützte Inhalte
aufzuspüren. In dem Archiv "DGB601.part1.rar" könnten schließlich beliebige In-
halte verpackt sein.

2. Durch die Aufteilung eines Archives auf mehrere Dateien müssten Filehoster dar-
über hinaus sämtliche Dateien eines Archives kennen, um das Archiv entpacken zu
können.

3. Aufgrund der zusätzlichen Verwendung eines Passwortes muss entweder die Quel-
le der Datei bekannt sein, um gezielt nach dem Passwort Ausschau zu halten,
oder es muss versucht werden, das verwendete Passwort mittels Internetsuche auf-
zustöbern. In jedem Fall kann ein verschlüsseltes Archiv erst nach Kenntnis des
Passworts entschlüsselt werden, um zu überprüfen, ob es tatsächlich urheberrecht-
lich geschütztes Material beinhaltet.

4. Durch das Hochladen mehrerer kleiner(er) Dateien ist es leichter, eine einzelne
Datei erneut hochzuladen, falls diese aufgrund einer Zeitüberschreitung oder aus
sonstigen Gründen gelöscht wurde.

5.4.5 Technische Aspekte beim Herunterladen von Dateien

Die Aspekte, welche beim Hochladen von Dateien zu Filehostern vorteilhaft sind, er-
schweren es, die Dateien anschließend wieder herunterzuladen. Es müssen doch statt
bloß einer Datei mehrere heruntergeladen werden - was in den meisten Fällen ein Viel-
faches an Wartezeit mit sich bringt.

Um den Aufwand beim Herunterladen von Dateien auf ein Minimum zu reduzieren,
gibt es aber mit JDownloader (http://www.jdownloader.org) ein Programm, welches
nach dem Hinzufügen eines oder mehrerer Filehoster-Links die Datei, unter Berück-
sichtigung eventuell bestehender zeitlicher Einschränkungen, automatisch herunterlädt
und anschließend sogar entpackt.1979 Durch die Verwendung eines sogenannten "Link-
Sammlers" wird selbst das Hinzufügen von Filehoster-Links erleichtert, ein bloßes Ko-
pieren des oder der Links in die Zwischenablage genügt.1980 Das Programm erkennt
anschließend, ob es sich beim Inhalt der Zwischenablage um einen geeigneten Filehoster-
Link handelt, fügt diesen der Downloadwarteschlage hinzu und überprüft gegebenenfalls
sogar, ob die entsprechende Datei noch online verfügbar ist.1981

1979 (JDownloader), AppWork UG: JDownloader.org - Offizielle Homepage. �URL: http://www.jdownloader.org� – Zugriff am
2011.01.27.

1980 (JDownloader), AppWork UG: Link Grabber. �URL: http://jdownloader.org/knowledge/wiki/glossary/linkgrabber� – Zugriff
am 2011.01.27.

1981 (JDownloader): Link Grabber.

http://www.jdownloader.org
http://www.jdownloader.org
http://jdownloader.org/knowledge/wiki/glossary/linkgrabber
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JDownloader ist ein Opensourceprojekt und kann Dank Implementierung in Java so-
wohl unter Windows, Linux als auch Mac OS verwendet werden.1982 Mittels des JDow-
nloaders können Dateien von mehr als 100 Filehostern herunter geladen werden1983, bei
einigen von diesen kann das Programm sogar selbstständig CAPTCHAs1984 lösen1985.
Da das Programm modular aufgebaut ist und über eine eigene automatische Upda-
tefunktion verfügt, kann es sehr schnell auf Änderungen wie beispielsweise geänderte
Beschränkungen eines Filehosters reagieren, um seine Funktionalität sicherzustellen.1986

5.5 RapidShare

RapidShare ist derzeit1987 der Marktführer unter den Filehostern und war 2008/2009 al-
lein für 5% des weltweiten Internetverkehrs verantwortlich.1988,1989 Dadurch gerät Rapid-
Share immer wieder ins Kreuzfeuer der Unterhaltungsindustrie, welche die Ansicht ver-
tritt, RapidShare sei für Urheberrechtsverletzungen, die durch deren Benutzer begangen
werden, mitverantwortlich. Vor allem in Deutschland sah sich RapidShare bereits mit
mehreren Gerichtsverfahren konfrontiert, in denen teils widersprüchliche Urteile gefällt
wurden. Nachfolgend werden die bedeutendsten deutschen Entscheidungen zusammen-
gefasst, um einen Überblick über die derzeitige rechtliche Situation zu schaffen. Eine
abschließende Entscheidung des Bundesgerichtshof steht jedoch noch aus; Entscheidun-
gen in Österreich sind bisher noch nicht nachweisbar.1990

5.5.1 Rechtsstreit mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte (GEMA)

5.5.1.1 Einstweilige Verfügung 2007

Die GEMA1991 erwirkte Anfang 2007 eine einstweilige Verfügung gegen RapidShare, die
es RapidShare verbot, 14 bezeichnete Lieder von durch die GEMA vertretenen Künstlern
öffentlich zugänglich zu machen.1992,1993

1982 (JDownloader): JDownloader.org - Offizielle Homepage.
1983 ?, , Tippfehler im Originaltext.
1984 CAPTCHAs dienen dazu, Menschen von Maschinen zu unterscheiden - weitere Informationen über diese Technologie finden

sich ab Seite 226.
1985 (JDownloader), AppWork UG: (5) JAntiCaptcha configuration. �URL: http://jdownloader.org/knowledge/wiki/gui/

configuration/advanced-view/janticaptcha� – Zugriff am 2011.01.27.
1986 (JDownloader), AppWork UG: JDownloader.org - Offizielle Homepage. �URL: http://www.jdownloader.org� – Zugriff am

2012.05.01.
1987 Stand: 09/2011.
1988 Hendrik Schulze; Klaus Mochalski - ipoque: Internet Study 2008/2009, Seite 12.
1989 Moritz Zielenkewitz - netzwelt: Anonym und schnell: Filesharing per One-Click-Hoster.
1990 Stand: 09/2011.
1991 Informationen über die GEMA sowie Kritikpunkte finden sich bei den zusätzlichen Informationen ab Seite 232.
1992 LG Köln 11.01.2007, 28 O 15/07 - Abrufbar unter: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/28_O_15_07beschluss2

0070111.html.
1993 Andreas Wilkens - heise online: GEMA erwirkt einstweilige Verfügungen gegen Dateitauschdienste. 01 2007 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/GEMA-erwirkt-einstweilige-Verfuegungen-gegen-Dateitauschdienste-135985.html� – Zugriff am
2011.03.09.

http://jdownloader.org/knowledge/wiki/gui/configuration/advanced-view/janticaptcha
http://jdownloader.org/knowledge/wiki/gui/configuration/advanced-view/janticaptcha
http://www.jdownloader.org
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/28_O_15_07beschluss20070111.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/28_O_15_07beschluss20070111.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/GEMA-erwirkt-einstweilige-Verfuegungen-gegen-Dateitauschdienste-135985.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/GEMA-erwirkt-einstweilige-Verfuegungen-gegen-Dateitauschdienste-135985.html
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Da RapidShare nach Angabe des Geschäftsführers selbst "keine geschützten Werke
öffentlich"1994 zur Verfügung stellt, derartige Dateien nur einen "niedrigen einstelligen
Prozentsatz"1995 sämtlicher bei RapidShare gespeicherten Dateien ausmachen und Da-
teien gelöscht werden, sobald bekannt wird, dass es sich um geschützte Werke handelt,
wollte RapidShare "im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens"1996 die Aufhebung der
einstweiligen Verfügung erwirken.1997

Obwohl das Kölner Landgericht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens feststellte,
dass RapidShare "selbst keine Urheberrechtsverletzung begangen"1998 hatte, wurde ent-
schieden, dass ein Unterlassungsanspruch gegen RapidShare dennoch bestehe, da der
Dienst als "Störer"1999 durch "die Verletzung von Prüfungspflichten"2000 "einen wesent-
lichen und adäquat kausalen Beitrag zu einer Urheberrechtsverletzung leistet"2001.2002

Als ’Störer’ kann nach deutschem Recht jeder, "der - ohne Täter oder Teilnehmer
zu sein - in irgend einer Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung eines
geschützten Gutes"2003 - wie beispielsweise des (geistigen) Eigentums - "beiträgt"2004

darauf geklagt werden, die Beeinträchtigung zu beseitigen sowie in Zukunft zu unterlas-
sen.2005,2006,2007

Das österreichische Urheberrechtsgesetz kennt eine ähnliche Bestimmung in
§ 81 Abs 1a UrhG, wonach auch der "Vermittler"2008 desjenigen, der gegen Urheber-
recht verstößt, auf Unterlassung geklagt werden kann.2009

Der Ansicht des Gerichts nach war RapidShare jedoch im vorliegenden Fall trotz
Betreiben einer "Abuse-Abteilung - von unbekanntem Umfang - "2010 "bereits seinen
minimalen Prüfungsmöglichkeiten in keiner Weise nachgekommen"2011, da sich diese
"auf eher unwesentliche Internetangebote"2012 konzentrierte, hingegen "naheliegende
und ebenso einfache wie preiswerte Prüfungsmöglichkeiten überhaupt nicht wahrgenom-
men"2013 hatte.2014

1994 Volker Briegleb - heise online: Rapidshare will gegen einstweilige Verfügung vorgehen. 01 2007 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Rapidshare-will-gegen-einstweilige-Verfuegung-vorgehen-136616.html� – Zugriff am 2011.03.09.

1995 Volker Briegleb - heise online: Rapidshare will gegen einstweilige Verfügung vorgehen.
1996 Volker Briegleb - heise online: Rapidshare will gegen einstweilige Verfügung vorgehen.
1997 Volker Briegleb - heise online: Rapidshare will gegen einstweilige Verfügung vorgehen.
1998 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07 - Abrufbar unter: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/28_O_15_07urteil2

0070321.html.
1999 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2000 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2001 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2002 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2003 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2004 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2005 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2006 Bundesgerichtshof (BGH) 17.05.2001, I ZR 251/99 - Abrufbar unter: http://dejure.org/dienste/internet2?juris.

bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=24145&pos=0&anz=1.
2007 § 1004 (deutsches) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
2008 § 81 Abs 1a UrhG.
2009 Weitere Informationen über die Rolle des Vermittlers iSd § 81 Abs 1a UrhG finden sich im Kapitel Websperren gegen

Urheberrechtsverletzungen ab Seite 165.
2010 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2011 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2012 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2013 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2014 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Rapidshare-will-gegen-einstweilige-Verfuegung-vorgehen-136616.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Rapidshare-will-gegen-einstweilige-Verfuegung-vorgehen-136616.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/28_O_15_07urteil20070321.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2007/28_O_15_07urteil20070321.html
http://dejure.org/dienste/internet2?juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=24145&pos=0&anz=1
http://dejure.org/dienste/internet2?juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=24145&pos=0&anz=1
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RapidShare selbst sah dies anders. Dem Dienst zufolge sei man "Prüfungspflichten
nicht nur in vollem Umfang, sondern über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus
nachgekommen"2015, weshalb Berufung eingelegt wurde.2016 Die Frage, ob RapidShare
auch als Gehilfe bei der Begehung von Urheberrechtsverletzungen in Anspruch genom-
men werden könne, ließ das Gericht im Verfügungsverfahren offen, da bereits eine Haf-
tung als Störer für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung ausreichend war.2017

5.5.1.2 Berufungsverfahren gegen die einstweilige Verfügung

Im dem Erlass der einstweiligen Verfügung folgenden Berufungsverfahren schränkte das
OLG Köln sodann die vom Landgericht Köln auferlegten Prüfpflichten stark ein.2018,2019

Anstatt RapidShare abstrakt dazu zu verpflichten, "jedes öffentliche Zugänglichma-
chen"2020 der von der GEMA bezeichneten Lieder zu verhindern, hielt es das Oberlandes-
gericht Köln für ausreichend, wenn RapidShare lediglich eine bezeichnete Webseite2021

auf entsprechende veröffentlichte Links überprüfe.2022,2023 Denn der Umfang der "Störer-
haftung"2024 bestimmte sich danach, "ob und inwieweit dem in Anspruch Genommenen
nach den Umständen eine Prüfung zuzumuten ist"2025; sie dürfe aber "nicht über Ge-
bühr auf Dritte erstreckt werden [...], die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung
vorgenommen haben"2026.2027

So wäre für RapidShare die Überprüfung einer "dreistelligen Zahl"2028 von Websei-
ten, auf denen sich Links zu Dateien befinden, welche bei RapidShare gespeichert sind,
unzumutbar, nicht jedoch die Überprüfung einer besonders populären Seite, vor allem
nachdem RapidShare von der GEMA auf diese Seite aufmerksam gemacht wurde.2029

Diesbezüglich hat es RapidShare der Ansicht des Gerichts nach jedoch verabsäumt, "al-
les Zumutbare"2030 zu unternehmen, um Urheberrechtsverstöße auf der bezeichneten
besonders populären Webseite zu unterbinden; so wäre es RapidShare in diesem Zusam-
menhang auch zumutbar gewesen, seine "Abuse-Abteilung" personell zu erweitern.2031

2015 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: RapidShare geht im Streit mit der GEMA in Berufung. 03 2007 �URL: http:
//www.heise.de/newsticker/meldung/RapidShare-geht-im-Streit-mit-der-GEMA-in-Berufung-162555.html� – Zugriff am 2011.03.09.

2016 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: RapidShare geht im Streit mit der GEMA in Berufung.
2017 LG Köln 21.03.2007, 28 O 15/07.
2018 Monika Ermert; Jo Bager - heise online: Gericht schränkt Prüfpflichten für RapidShare ein. 09 2007 �URL: http://www.

heise.de/newsticker/meldung/Gericht-schraenkt-Pruefpflichten-fuer-RapidShare-ein-177999.html� – Zugriff am 2011.05.11.
2019 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707 - Abrufbar unter: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2007/6_U_100_07urteil20070921.

html.
2020 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2021 Bei der Webseite handelte sich dabei um die Domain http://rapidshared.org/link.io. - Monika Ermert; Jo Bager - heise

online: Gericht schränkt Prüfpflichten für RapidShare ein. Diese enthält mittlerweile (Stand: 05/2011) kein Angebot mehr.
2022 Monika Ermert; Jo Bager - heise online: Gericht schränkt Prüfpflichten für RapidShare ein.
2023 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2024 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2025 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2026 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2027 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2028 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2029 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2030 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2031 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/RapidShare-geht-im-Streit-mit-der-GEMA-in-Berufung-162555.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/RapidShare-geht-im-Streit-mit-der-GEMA-in-Berufung-162555.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-schraenkt-Pruefpflichten-fuer-RapidShare-ein-177999.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-schraenkt-Pruefpflichten-fuer-RapidShare-ein-177999.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2007/6_U_100_07urteil20070921.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2007/6_U_100_07urteil20070921.html
http://rapidshared.org/link.io


RapidShare 153

Mit Bezug zu den von RapidShare eingesetzten Wort- und (MD5)-Prüfsummenfiltern
stellte das Gericht fest, dass diese erstens bereits durch "geringste Veränderungen"2032

an Dateien umgangen werden könnten und zweitens eine Prüfung ausschließlich beim
Hochladen von einer Datei erlaubten.2033 Das Hochladen einer urheberrechtlich geschütz-
ten Datei alleine stellt jedoch unter Umständen gar keine Urheberrechtsverletzung dar,
schließlich könnte es sich beim Hochladen um eine zulässige private Vervielfältigung han-
deln.2034 Durch den umfangreichen Einsatz von Filtern könnte RapidShare dem Gericht
nach vielmehr gegen seine "vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber
legalen Nutzern seines Dienstes verstoßen"2035.2036

Darüber hinaus wollte das Gericht auch trotz starker "Indizien"2037 der Argumentation
der GEMA nicht folgen, wonach sich RapidShare bzw. sämtliche Filehoster mit ihrem An-
gebot gezielt an die "Raubkopierszene"2038 wendeten.2039 Vielmehr konnte RapidShare
"plausibel"2040 darlegen, dass ein legales "beträchtliches technisches und wirtschaftliches
Bedürfnis"2041 nach seiner Dienstleistung bestehe.2042

Auch davon, dass RapidShare durch Urheberrechtsverletzungen seiner Benutzer fi-
nanziell profitiere, konnte die GEMA das Gericht nicht überzeugen, da zahlende Benut-
zer zwar Vorteile beim Herunterladen von bei RapidShare gespeicherten Dateien haben
(höhere Downloadgeschwindigkeiten, keine Wartezeiten)2043, das Herunterladen jedoch
ebenfalls kostenlos möglich ist.2044

5.5.1.3 Negative Feststellungsklage

Neben der Berufung brachte RapidShare "eine negative Feststellungsklage"2045 gegen
die GEMA beim Landgericht Düsseldorf ein.2046,2047 RapidShare erhoffte sich von die-
ser Klage die Feststellung, dass die GEMA ihr gegenüber "keinen urheberrechtlichen
Unterlassungsanspruch bezüglich der Veröffentlichung"2048 von Liedern, für welche die
GEMA die Verwertungsrechte besitzt, habe.2049 Dadurch wollte RapidShare "Rechtssi-
cherheit"2050 für den Betrieb seines Hosting-Dienstes schaffen, da "die unklare Rechtslage
für die"2051 gesamte Hosting-Branche "gravierend"2052 sei.2053

2032 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2033 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2034 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2035 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2036 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2037 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2038 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2039 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2040 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2041 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2042 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2043 Siehe dazu Technische Aspekte beim Herunterladen von Dateien auf Seite 149.
2044 OLG Köln 21.09.2007, 6 U 100707.
2045 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Hostingdienst RapidShare verklagt die GEMA. 04 2007 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Hostingdienst-RapidShare-verklagt-die-GEMA-168546.html� – Zugriff am 2011.03.09.
2046 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Hostingdienst RapidShare verklagt die GEMA.
2047 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07 - Abrufbar unter: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j200

8/12__O_246_07urteil20080123.html.
2048 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2049 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2050 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Hostingdienst RapidShare verklagt die GEMA.
2051 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Hostingdienst RapidShare verklagt die GEMA.
2052 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Hostingdienst RapidShare verklagt die GEMA.
2053 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Hostingdienst RapidShare verklagt die GEMA.
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Die Hoffnungen und Erwartungen von RapidShare wurden aber nicht erfüllt - im
Gegenteil. So stellte das Landgericht Düsseldorf fest, dass RapidShares Hosting-Dienst
"nicht hauptsächlich für legale Aktivitäten genutzt"2054 werde, sondern "besonders gut
geeignet"2055 sei, "um urheberrechtlich geschützte Inhalte zu verbreiten"2056, wodurch
sich ein "nicht unerheblicher"2057 "finanzieller Vorteil"2058 für RapidShare aus illegalen
Aktivitäten ergebe.2059

Zwar ging dem Gericht die "Schlussfolgerung"2060, dass sich RapidShare mit seinem
Hosting-Dienst "bewusst an die Raubkopierer-Szene wende, zu weit"2061; dennoch ver-
trat es die Ansicht, dass die von RapidShare ergriffenen Maßnahmen, um Urheberrechts-
verstöße zu verhindern, nämlich:

• das Einrichten einer "Abuse-Abteilung"2062,
"in der Mitarbeiter damit befasst seien, Urheberrechtsverstöße ausfindig zu machen
und entsprechende Dateien zu löschen"2063;2064

• das Einsetzen eines "Wortfilters"2065,
"der verdächtige Dateinamen auffinden soll"2066 und "bei entsprechenden Funden
die Dateien unverzüglich entfernt"2067;2068

• das Bilden von (MD5)-Prüfsummen2069,
womit verhindert wird, "dass einmal gelöschte Dateien erneut hochgeladen wer-
den"2070;2071

• das Einrichten von "Lösch-Accounts"2072,
mit denen Rechteinhaber "unzulässige Dateien selbst löschen"2073 können,2074,2075

"nicht geeignet"2076 seien, um Urheberrechtsverstöße "von vornherein"2077 zu verhin-
dern.

2054 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2055 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2056 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2057 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2058 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2059 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2060 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2061 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2062 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2063 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2064 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2065 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2066 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2067 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2068 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2069 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2070 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2071 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2072 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2073 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2074 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2075 Wie dem Urteil LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07 zu entnehmen war, wollte die GEMA keinen solchen Account einge-

richtet bekommen.
2076 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2077 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
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RapidShare habe nämlich "nicht hinreichend substantiiert dargelegt, welchen Um-
fang"2078 die Sucharbeiten der "Abuse-Abteilung"2079 hätten.2080 Unabhängig davon
war es für das Gericht "offensichtlich, dass eine solche Abuse-Abteilung lediglich verein-
zelte Verstöße verhindern beziehungsweise beenden kann"2081.2082

Der Wortfilter könne "ebenfalls keine abschließende Sicherheit"2083 bieten, da dieser
durch das Umbenennen von Dateien vor dem Hochladen in nichtssagende Buchstaben-
Zahlenkombinationen2084 nicht mehr funktioniere.2085

Auch das Bilden von Prüfsummen ist nach Ansicht des Gerichts nicht geeignet, um
Urheberrechtsverstöße zu verhindern, denn schon bei "geringsten Abweichungen"2086

der Dateien, wie "zum Beispiel der Lautstärke"2087 ergebe sich ein "völlig anderer Hash-
Wert"2088.2089

Nichtsdestotrotz wäre es der Meinung des Gerichts nach für RapidShare "nicht unmög-
lich"2090 gewesen, Urheberrechtsverstöße zu verhindern.2091 Als "effektivere"2092 Maß-
nahme schlug das Gericht eine "Registrierungspflicht für sämtliche"2093 RapidShare Be-
nutzer vor2094, da angemeldete Benutzer eine "wesentlich größere Hemmung bezüglich
der Begehung von Rechtsverstößen haben als der nicht angemeldete Nutzer"2095.2096 Der
Tatsache, dass Angebote im Internet, die "zunächst kostenfrei"2097 und für die keine Re-
gistrierung notwendig ist, "keine Seltenheit, sondern eher der Regelfall"2098 sind, "um
potentielle Kunden für verbesserte - und dann meist kostenpflichtige - Leistungen zu
werben"2099, war sich das Gericht dabei bewusst.2100

Zwar hätte, so das Gericht, die Identität eines Benutzers auch "mittels der gespei-
cherten IP-Adresse in Verbindung mit dem Zeitpunkt des Verstoßes herausgefunden
werden"2101 können, jedoch fühlten sich Benutzer trotz dieser Tatsache "anonym"2102

und eine derartige Identitätsfeststellung wäre "nur während der Speicherdauer der Ver-
bindungsdaten durch den Provider möglich"2103.2104

2078 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2079 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2080 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2081 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2082 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2083 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2084 Zur Verwendung von Buchstaben- und Zahlenkombinationen bei Filehostern siehe Technische Aspekte beim Hochladen von

Dateien.
2085 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2086 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2087 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2088 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2089 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2090 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2091 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2092 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2093 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2094 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2095 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2096 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2097 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2098 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2099 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2100 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2101 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2102 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2103 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2104 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
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Dass bei einer verpflichtenden Anmeldung Falschangaben gemacht werden, hätte
RapidShare durch "einen Datenabgleich mit der SCHUFA"2105 oder aber durch "die
Nutzung des PostIdent-Verfahrens2106"2107 verhindern können.2108

Sofern sich durch diese Vorgangsweise Urheberrechtsverstöße durch die Benutzer von
RapidShare nicht gänzlich verhindern ließen, wäre für das Gericht "als letztes Mittel"2109

auch die gänzliche "Einstellung"2110 des gesamten Dienstes in Frage gekommen.2111

Diese doch sehr drastische Maßnahme begründet das Gericht damit, dass ein Dienste-
anbieter seine Dienste ansonsten "lediglich so gestalten müsste, dass"2112 "keine effekti-
ven Eingriffs- oder Kontrollmöglichkeiten"2113 bestehen.2114 Bei Verstößen könnte dieser
sich dann darauf berufen, "dass eine effektive Prüfung sein Geschäftsmodell in Frage
stellen würde"2115.2116

Aufgrund dieser Überlegungen war die Beantwortung der Frage, "welchen Anteil Da-
teien mit legalem Inhalt am Gesamtbestand"2117 der bei RapidShare gespeicherten Da-
teien haben, für das Gericht zur Urteilsfindung "nicht mehr entscheidend"2118.2119

5.5.2 Weitere Verfahren betreffend einstweilige Verfügungen

5.5.2.1 Prüfungspflicht bereits vor dem Hochladen

Ähnlich streng wie das Landgericht Düsseldorf sah das Oberlandesgericht Hamburg Ra-
pidShares Prüfungspflichten in Bezug auf Urheberrechtsverstöße einige Monate später in
einer Entscheidung, in der es um die Verbreitung urheberrechtlich geschützter Software
ging.

Auch das Oberlandesgericht Hamburg stellte fest, dass die zur Anwendung kommenden
MD5- bzw. Wortfilter, das Kontrollieren von Raubkopierer-Webseiten, das Bereitstel-
len von speziellen Lösch-Accounts für Rechteinhaber sowie das Betreiben einer Abuse-
Abteilung "ersichtlich unzureichend und nicht geeignet"2120 seien, um den "Kontroll-
und Prüfungspflichten zu genügen"2121.2122

2105 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2106 Dabei handelt es sich um ein in Deutschland verfügbares Identifikationsverfahren für natürliche Personen, bei dem die

Identität eines Benutzers anhand der Kontrolle seines Ausweises durch Mitarbeiter der Deutschen Post festgestellt wird -
dies ist mit Kosten von mehr als 7 e plus Porto für die Sendung verbunden. - Deutsche Post AG: Postident - Fragen und
Antworten. 05 2011 �URL: http://www.deutschepost.de/dpag?skin=lo&check=yes&lang=de_DE&tab=1&xmlFile=link1015473_1014871� –
Zugriff am 2011.05.10

2107 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2108 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2109 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2110 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2111 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2112 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2113 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2114 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2115 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2116 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2117 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2118 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2119 LG Düsseldorf 23.01.2008, 12 O 246/07.
2120 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07 - Abrufbar unter: http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml;

jsessionid=D0EE59E4F4B727BF37EAB3766448FAB8.jpj4?showdoccase=1&doc.id=KORE222982008&st=ent.
2121 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2122 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
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Obwohl diese Maßnahmen "sinnvoll und zweckmäßig"2123 seien, so seien sie den-
noch nicht geeignet, mögliche Urheberrechtsverletzungen vor dem Hochladen zu ver-
hindern.2124

Das Beobachten einschlägiger "Raubkopiererseiten"2125 lässt sich, dem OLG Hamburg
nach, damit vergleichen, nachträglich zu versuchen, ein bereits in einen Brunnen gefal-
lenes Kind zu retten, anstatt "wirkungsvoll zu verhindern, dass das Kind überhaupt in
den Brunnen fallen kann"2126.2127

"Wirkungsvoll"2128 verhindern ließen sich Urheberrechtsverletzungen durch Benutzer
von RapidShare nur, falls Dateien beim (bzw. nach dem Hochladen) einer inhaltlichen
Kontrolle unterzogen würden.2129 Komprimierte Dateien müssten dazu entpackt wer-
den und Dateien, die mit einem Passwortschutz versehen sind, automatisch abgelehnt
werden.2130

Inhaltlich überprüft müssten jedoch nicht sämtliche von Benutzern hochgeladenen
Dateien werden, sondern nur jene von Benutzern, die bereits in der Vergangenheit urhe-
berrechtlich geschützte Dateien hochgeladen hatten.2131 Dazu müsste RapidShare seine
Benutzer jedoch identifizieren können und das, obwohl das Gericht selbst feststellt, dass
der Erfolg des Internets "zu einem ganz erheblichen Teil - zulässigerweise - auf dem
Grundsatz der Anonymität"2132 beruht.2133

Die einzelnen Benutzer müssten jedoch nicht als natürliche Personen identifizierbar
sein, die Identifizierung könnte ebenfalls über eindeutig identifizierbare IP-Adressen er-
folgen.2134 Benutzer, die über eine dynamische IP-Adresse verfügen oder mittels eines
Proxy-Servers mit dem Internet verbunden seien, müssten aufgefordert werden, sich
zu registrieren bzw. als Benutzer abgelehnt werden.2135 Widrigenfalls wäre RapidShare
selbst unmittelbar für Rechtsverletzungen ’anonymer’ Benutzer verantwortlich.2136

Da RapidShare jedoch die "unkontrollierte Nutzung ihres Systems in einem Um-
fang"2137 zuließ, "welcher die vollständig anonyme Einstellung von Dateien"2138 ermög-
lichte, "ohne dass im Nachhinein nachvollzogen werden"2139 konnte, "von welcher Per-
son bzw. aus welcher Quelle diese"2140 stammten, stellte das Gericht fest, dass deren
Geschäftsmodell nicht den Schutz der Rechtsordnung verdiene.2141,2142

2123 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2124 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2125 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2126 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2127 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2128 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2129 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2130 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2131 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2132 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2133 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2134 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2135 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2136 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2137 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2138 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2139 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2140 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2141 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2142 Mittlerweile (Stand: 09/2011) können Dateien erst nach einer Registrierung bei RapidShare hochgeladen werden. Zudem

wird die IP-Adresse, von der aus eine Datei hochgeladen wurde, gespeichert. - RapidShare AG: Datenschutzerklärung.
�URL: http://rapidshare.com/#!rsag_ppolicy� – Zugriff am 2011.08.16

http://rapidshare.com/#!rsag_ppolicy
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5.5.2.2 Revision an den Bundesgerichtshof

Wenig verwunderlich, vertrat das Oberlandesgericht Hamburg gut ein Jahr später die
selben Standpunkte in Bezug auf RapidShare und hielt in einer weiteren Entscheidung
fest, dass diese als Störer hafte sowie, dass deren Geschäftsmodell "in seiner gegenwärti-
gen Ausprägung von der Rechtsordnung nicht gebilligt wird und damit nicht schutzwür-
dig ist"2143.2144 Das Gericht ging sogar soweit, festzustellen, dass das Geschäftsmodell
von RapidShare "letztlich auf die massenhafte Begehung von Urheberrechtsverletzungen
ausgerichtet ist"2145.2146

Dennoch hielt das Gericht die Voraussetzungen für eine Revision für gegeben, da
"die Frage der Verantwortlichkeit eines Share-Hosters, also eines Internetanbieters, der
Speicherplatz mit der Möglichkeit der Weitergabe von Links zu den gespeicherten In-
formationen zur Verfügung stellt, für die Einstellung urheberrechtsverletzender Inhalte
durch eigenverantwortlich handelnde"2147 Dritte, noch nicht höchstrichterlich geklärt
wurde.2148 RapidShare ergriff diese Möglichkeit und legte Revision gegen dieses Urteil
ein.2149,2150,2151

5.5.2.3 Keine Haftung als Störer

Vollkommen anders als das Oberlandesgericht Hamburg schätzte das Oberlandesgericht
Düsseldorf RapidShares Stellung in Bezug auf Urheberrechtsverletzungen ein und stellte
in mehreren Entscheidungen2152,2153,2154 im Jahr 2010 fest, dass RapidShare nicht für
Urheberrechtsverletzungen seiner Nutzer zur Verantwortung gezogen werden könne.

Obwohl es für das OLG Düsseldorf "unstreitig"2155 war, dass über RapidShare Ur-
heberrechtsverletzungen begangen werden, rechtfertige dies nicht die Annahme, dass es
RapidShare "darauf anlege, die Raubkopierszene zur Nutzung ihres Dienstes einzula-
den"2156 - was einem "Generalverdacht"2157 gegen Filehoster-Dienste und ihre Nutzer
gleichkommen würde.2158

2143 OLG Hamburg 30.09.2009, 5 U 111/08 - Abrufbar unter: http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?
doc.id=KORE228402009&st=ent&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint.

2144 OLG Hamburg 30.09.2009, 5 U 111/08.
2145 OLG Hamburg 30.09.2009, 5 U 111/08.
2146 OLG Hamburg 30.09.2009, 5 U 111/08.
2147 OLG Hamburg 30.09.2009, 5 U 111/08.
2148 OLG Hamburg 30.09.2009, 5 U 111/08.
2149 Stefan Krempl; Volker Briegleb - heise online: Kritik an Hamburger Urteil zu Mitstörerhaftung von Sharehoster [Upda-

te]. 11 2009 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kritik-an-Hamburger-Urteil-zu-Mitstoererhaftung-von-Sharehoster-
Update-864516.html� – Zugriff am 2011.09.05.

2150 Das Verfahren ist derzeit (Stand: 05/2012) noch anhängig.
2151 dejure: Rechtsprechung - OLG Hamburg, 30.09.2009 - 5 U 111/08. �URL: http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?

Text=5%20U%20111%2F08&Suche=5%20U%20111%2F08� – Zugriff am 2011.09.05.
2152 OLG Düsseldorf 27.04.2010, I-20 U 166/09 - Abrufbar unter: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2010/I_20_U_16

6_09urteil20100427.html.
2153 OLG Düsseldorf 06.07.2010, I-20 U 8/10 - Abrufbar unter: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2010/I_20_U_8_10

urteil20100706.html.
2154 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10 - Abrufbar unter: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2010/I_20_U_59_1

0urteil20101221.html.
2155 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2156 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2157 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2158 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.

http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?doc.id=KORE228402009&st=ent&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?doc.id=KORE228402009&st=ent&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kritik-an-Hamburger-Urteil-zu-Mitstoererhaftung-von-Sharehoster-Update-864516.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kritik-an-Hamburger-Urteil-zu-Mitstoererhaftung-von-Sharehoster-Update-864516.html
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=5%20U%20111%2F08&Suche=5%20U%20111%2F08
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=5%20U%20111%2F08&Suche=5%20U%20111%2F08
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2010/I_20_U_166_09urteil20100427.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2010/I_20_U_166_09urteil20100427.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2010/I_20_U_8_10urteil20100706.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2010/I_20_U_8_10urteil20100706.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2010/I_20_U_59_10urteil20101221.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2010/I_20_U_59_10urteil20101221.html
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Vielmehr wird in der Literatur "nahezu einhellig betont, dass die Dienste der Antrags-
gegnerin in weiten Teilen legal sind und es sich insofern um ein von der Rechtsordnung
durchaus gebilligtes Geschäftsmodell handelt"2159.2160

Weiters stellte das OLG Düsseldorf fest, dass Wortfilter, die das Speichern von Datei-
en mit einem bestimmten (Film-)Namen verhindern sollen, gegen die Meinungsfreiheit
verstoßen würden, da Wörter, die beispielsweise in Filmtiteln vorkommen, auch in einem
völlig anderen Zusammenhang verwendet werden können.2161

Darüber hinaus ließe sich eine gezielte menschliche Überprüfung von Dateien, "bei
denen eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit für Rechteverletzungen besteht"2162, aufgrund
"des damit verbundenen Personalaufwands"2163 in der Praxis nicht realisieren, was letzt-
lich nur dazu führen würde, dass die verdächtigen Dateien ohne Überprüfung automa-
tisch gelöscht werden.2164 Für das Gericht steht "angesichts der Vielzahl der Dateien und
der Mehrdeutigkeit der einzelnen Begriffe, sowie der leichten Umgehbarkeit"2165 "eine
manuelle Überprüfung"2166 von Dateien, die ausschließlich wegen bestimmten Schlüssel-
wörtern im Dateinamen verdächtig erscheinen, "nicht im Verhältnis zum Erfolg"2167.2168

Auch das Sperren von IP-Adressen, die in der Vergangenheit bereits mit Urheber-
rechtsverstößen in Zusammenhang gebracht wurden, stellte für das OLG Düsseldorf kei-
ne wirkungsvolle Möglichkeit dar, Rechtsverletzungen in Zukunft zu verhindern, da IP-
Adressen "regelmäßig"2169 von "vielen verschiedenen Personen genutzt"2170 werden.2171

Im Unterschied zur Entscheidung des OLG Hamburg sah das OLG Düsseldorf auch
keine Notwendigkeit gegeben, das Verschlüsseln von Dateien zu verbieten, sondern stellte
lediglich fest, dass bei verschlüsselten Dateien eine inhaltliche Kontrolle durch Rapid-
Share unmöglich sei.2172,2173

Anschließend beschreibt das Urteil vom 21. Dezember 2010 die Besonderheiten mehre-
rer sogenannter "Linksammlungen"2174; also von Webseiten die auf verschiedene Arten
versuchen, die bei RapidShare gespeicherten Daten durchsuchbar zu machen. Dabei geht
es auf die Probleme ein, vor die RapidShare beim Auffinden von Links zu rechtswidrigem
Material gestellt wird.2175

2159 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2160 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2161 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2162 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2163 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2164 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2165 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2166 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2167 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2168 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2169 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2170 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2171 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2172 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2173 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2174 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2175 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
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Ein Problem stellen beispielsweise verschlüsselte "DownloadLinkContainer-
Dateien"2176 dar, bei denen der Link zum Herunterladen einer Datei bei RapidShare
ohne passenden Schlüssel nicht ersichtlich ist.2177

Ein weiteres Problem sind Filehoster-Suchmaschinen2178, da diese neben direkten
Links zum Herunterladen auch auf "unzählig viele verschiedene Foren, Linksammlun-
gen oder Ergebnisse anderer Suchmaschinen"2179 verweisen und "standardisiertes Vor-
gehen"2180 gegen rechtswidrige Links durch RapidShare erschwert ist.2181

Auch Foren, in denen Benutzer Links zum Herunterladen von Dateien bei Filehostern
austauschen, stellen ein Problem dar.2182 Werden die Dateien nämlich von einem File-
hoster gelöscht, so werden diese von den Benutzern meist erneut hochgeladen und neue
Links werden im Forum verbreitet.2183 In einem nicht enden wollenden Katz-und-Maus-
Spiel müsste RapidShare daher ständig ganze Internetforen auf neue rechtswidrige Links
überwachen.

Doch selbst wenn es RapidShare gelingt, einen Link aufzufinden, der auf eine Datei
verweist, die aufgrund der Beschreibung des Links vermeintlich gegen Urheberrecht ver-
stößt, könnte RapidShare diese nicht ohne Weiteres löschen. Schließlich darf selbst bei
entsprechender Link-Beschreibung nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass
es sich tatsächlich um eine widerrechtlich abgespeicherte Datei handelt.

Genauso gut könnte es sich um die "Urlaubsfotos"2184 eines Nutzers handeln, die ledig-
lich mit einer falschen Link-Beschreibung aufgefunden wurden.2185 RapidShare müsste
Dateien daher vor dem Löschen gegebenenfalls entpacken und anschließend überprüfen,
um festzustellen, ob es sich tatsächlich, um eine Urheberrechtsverletzung handelt.2186

Das automatische Vorgehen gegen das Verbreiten von rechtswidrigen Links durch Dritte
ist dadurch so gut wie unmöglich.

Darüber hinaus ging das OLG Düsseldorf in der Entscheidung vom 6. Juli 2010, in
der es um eine Unterlassungsklage in Bezug auf die widerrechtliche Verbreitung eines
Films durch einen Dritten ging, darauf ein, dass es RapidShare nicht generell verboten
werden könne, Filmkopien auf seinen Servern durch Dritte speichern zu lassen, da dies
den Benutzern das Recht auf Privatkopie vollständig nehmen würde.2187

Auch die Benutzung des Filmtitels - der ohnehin "kein Gegenstand des Urheber-
rechts"2188 ist - darf RapidShares Benutzern nicht von vornherein verboten werden, da es
sehr naheliegt, dass dieser auch zum Abspeichern rechtmäßiger Privatkopien verwendet
wird.2189

2176 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2177 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2178 Zu Filehoster-Suchmaschinen siehe Seite 147.
2179 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2180 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2181 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2182 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2183 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2184 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2185 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2186 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2187 OLG Düsseldorf 06.07.2010, I-20 U 8/10.
2188 OLG Düsseldorf 06.07.2010, I-20 U 8/10.
2189 OLG Düsseldorf 06.07.2010, I-20 U 8/10.
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Selbst in Bezug auf die Verwendung ’einschlägiger’ Schlüsselwörter wie "DVDRip"2190

stellte das Gericht fest, dass diese noch keinen Hinweis auf ein widerrechtliches Verhal-
ten liefere; es bedeute letztlich nur, dass es sich um eine ""ausgelesene" DVD han-
delt"2191.2192

5.5.3 Fazit

Werden die Entscheidungen des OLG Hamburg und des OLG Düsseldorf nebeneinander
betrachtet, so fällt auf, dass sich das OLG Hamburg sehr (rechts)theoretisch mit der
Frage der Störerhaftung von RapidShare beschäftigt hat, während das OLG Düsseldorf
sich sehr technisch mit dieser Frage auseinandergesetzt hat.2193,2194 Das OLG Hamburg
widmete sich der Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden müssten, damit RapidShare
Urheberrechtsverstöße durch seine Benutzer verhindern kann; für das OLG Düsseldorf
war eher relevant, welche Maßnahmen in der Praxis tatsächlich wirksam und verhältnis-
mäßig sind.2195,2196 Dass dabei zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse zu Tage kommen,
ist verständlich.

Diese Situation ist wohl für RapidShare und die gesamte Filehoster-Branche auf-
grund der Rechtsunsicherheit äußerst unbefriedigend. Im Moment bleibt Filehostern in
Deutschland also nichts anderes übrig, als auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
in RapidShares Berufungsverfahren gegen die Entscheidung des OLG Hamburg zu war-
ten, um zu wissen, welche Prüfpflichten sie tatsächlich ergreifen müssen und ob es sich
lohnt, in derartige Geschäftsmodelle zukünftig zu investieren.2197

2190 OLG Düsseldorf 06.07.2010, I-20 U 8/10.
2191 OLG Düsseldorf 06.07.2010, I-20 U 8/10.
2192 OLG Düsseldorf 06.07.2010, I-20 U 8/10.
2193 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2194 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2195 OLG Hamburg 02.07.2008, 5 U 73/07.
2196 OLG Düsseldorf 21.12.2010, I-20 U 59/10.
2197 Stefan Krempl; Volker Briegleb - heise online: Kritik an Hamburger Urteil zu Mitstörerhaftung von Sharehoster [Update].
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6 Streaming

6.1 Allgemeine Beschreibung

Beim Streaming werden Multimedia-Dateien bereits während des Herunterladens wie-
dergegeben. Dadurch können Audio- bzw. Video-Dateien, eine entsprechend hohe Inter-
netbandbreite vorausgesetzt, nahezu in Echtzeit dargeboten werden. Sobald der Anfang
einer Datei heruntergeladen wurde, wird begonnen, diese abzuspielen. Die restlichen Teile
werden anschließend während des Anhörens/Betrachtens der Datei nachgeladen.

6.2 Rechtliche Beurteilung

In rechtlicher Hinsicht ist es von Bedeutung, ob Dateien heruntergeladen und da-
durch vervielfältigt werden oder nicht. Beim Streaming werden Dateien zum Betrach-
ten/Anhören nicht ’aktiv’ durch bewusstes Herunterladen dauerhaft vervielfältigt. Es ist
daher fraglich, ob durch das alleinige ’Nutzen’ eines Streams überhaupt eine Urheber-
rechtsverletzung begangen wird.

Im Vorfeld des zweiten Gewaltschutzgesetzes hat der Justizausschuss des österreichi-
schen Nationalrats folgende Überlegungen bezüglich des Besitzes von Dateien vorge-
bracht: Dateien werden nicht besessen, sofern sich diese "nur kurzfristig im Arbeitsspei-
cher des Computers befinden und etwa nach dem Ausschalten des Rechners nicht mehr
verfügbar sind"2198.2199 Besitz an Dateien wird demnach erst erlangt, wenn diese "auf
die Festplatte des betreffenden Computers in einem Zwischenspeicher ("Cache") auto-
matisch gespeichert"2200 werden, da diese "in diesem Fall längerfristig verfügbar seien
und jederzeit eingesehen werden könnten, ohne sich erneut in das Internet einwählen zu
müssen"2201.2202

Da, technisch betrachtet, jede im Internet aufgerufene Datei in einem Zwischenspei-
cher automatisch gespeichert wird, präzisierte der Justizausschuss die Ausführungen in-
sofern, als dass die Einstellungen des jeweiligen Internetbrowsers entscheidend seien.
Werde ein Internetbrowser bewusst entsprechend konfiguriert, dass Inhalte auch nach
dem einmaligen Abruf auf längere Zeit vorhanden sein sollen (’Offline arbeiten’, ’Seite
offline verfügbar machen’ odgl.), so sei von einem Besitz der Inhalte auszugehen.2203

Eine derartige ’Offline-Option’ ist für Streams in der Regel nicht verfügbar. Daher
wird - wenn man diese technischen Überlegungen auch auf die Streaming-Protokolle
übertragen kann - bei einem reinen ’Nutzen’ eines Streams, trotz technisch unumgäng-
licher Zwischenspeicherung, nicht von einer urheberrechtlich relevanten Vervielfältigung
ausgegangen werden können, da die Datei nicht längerfristig besessen wird und darüber
hinaus auch der Wille fehlt, die Datei längerfristig besitzen zu wollen.

2198 Bericht des Justizausschusses zum zweiten Gewaltschutzgesetz, Seite 34. - Abrufbar unter:http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/
VHG/XXIV/I/I_00106/fname_151801.pdf.

2199 Bericht des Justizausschusses zum zweiten Gewaltschutzgesetz, Seite 34.
2200 Bericht des Justizausschusses zum zweiten Gewaltschutzgesetz, Seite 34.
2201 Bericht des Justizausschusses zum zweiten Gewaltschutzgesetz, Seite 34.
2202 Bericht des Justizausschusses zum zweiten Gewaltschutzgesetz, Seite 34.
2203 Bericht des Justizausschusses zum zweiten Gewaltschutzgesetz, Seite 34.

http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00106/fname_151801.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00106/fname_151801.pdf
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Der OGH stellte in Zusammengang mit kinderpornographischen Inhalten bezüglich
des Besitzes an Dateien 1999 fest, dass dieser erst erlangt werde, wenn über das In-
ternet aufgerufene Dateien (bewusst) auf der Festplatte, einer CD-Rom oder Diskette
abgespeichert werden.2204

In Deutschland stellte das Leipziger Amtsgericht hingegen fest, dass "beim Streaming
von Inhalten eine Verbreitung und Vervielfältigung"2205 stattfinde - die bloße Nutzung
von ’illegalen’ Streamingplattformen somit unzulässig sei.2206,2207

Vervielfältigungen, die von öffentlich zugänglichen Vorlagen hergestellt werden, sowie
Kopien, die von offensichtlich rechtswidrigen Vorlagen stammen, sind in Deutschland -
im Gegensatz zu Österreich - nicht vom Recht auf Privatkopie2208 umfasst und daher
unzulässig.2209,2210

Dennoch wollen die deutschen Behörden nicht wegen Urheberrechtsverletzungen gegen
Kino.to-Nutzer2211 vorgehen, die Streams auf der Seite betrachtet haben.2212

Die strafrechtliche Verfolgung von Nutzern, die nach Zahlungen an Filehoster, welche
zu Kino.to gehört haben sollen, Streams werbefrei betrachten konnten, wird aber in
Betracht gezogen, da durch die Zahlungen möglicherweise gewerbliche Urheberrechts-
verletzungen unterstützt wurden.2213

6.3 Vervielfältigung von Streams

Es existieren mehrere Möglichkeiten, um einen Stream dauerhaft auch offline zur Verfü-
gung zu haben. An dieser Stelle werden vier davon vorgestellt:

1. Einige wenige (vor allem nicht kommerzielle) Streaming-Anbieter offerieren eine
eigene Funktion zum Speichern von Streams.

2. Da jeder Stream zum Betrachten auf der Festplatte zwischengespeichert werden
muss, kann dieser aus dem Zwischenspeicher kopiert und an anderer Stelle dau-
erhaft gespeichert werden. Diese Methode gestaltet sich von Internetbrowser zu
Internetbrowser und Betriebssystem zu Betriebssystem unterschiedlich und kann
sich vor allem anfänglich als kompliziert gestalten.

2204 OGH 11.2.1999, 15 Os 190/98.
2205 Volker Briegleb - heise online: Bisher höchste Haftstrafe gegen Mitarbeiter von Kino.to. 12 2011 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Bisher-hoechste-Haftstrafe-gegen-Mitarbeiter-von-Kino-to-1400260.html� – Zugriff am 2012.01.02.
2206 Meedia: Kino.to-Nutzer machen sich strafbar. 12 2011 �URL: http://meedia.de/internet/kinoto-nutzer-machen-sich-strafbar/

2011/12/27.html� – Zugriff am 2012.01.02.
2207 Volker Briegleb - heise online: Bisher höchste Haftstrafe gegen Mitarbeiter von Kino.to.
2208 Siehe dazu Seite 63.
2209 § 53 dUrhG.
2210 § 42 UrhG.
2211 Zu Kino.to siehe Seite 164.
2212 Holger Bleich - heise online: Zahlende Kino.to-Nutzer im Visier der Staatsanwaltschaft. 02 2012 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Zahlende-Kino-to-Nutzer-im-Visier-der-Staatsanwaltschaft-1433503.html� – Zugriff am 2012.02.15.
2213 Holger Bleich - heise online: Zahlende Kino.to-Nutzer im Visier der Staatsanwaltschaft.

Kino.to
Kino.to
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bisher-hoechste-Haftstrafe-gegen-Mitarbeiter-von-Kino-to-1400260.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bisher-hoechste-Haftstrafe-gegen-Mitarbeiter-von-Kino-to-1400260.html
http://meedia.de/internet/kinoto-nutzer-machen-sich-strafbar/2011/12/27.html
http://meedia.de/internet/kinoto-nutzer-machen-sich-strafbar/2011/12/27.html
Kino.to
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zahlende-Kino-to-Nutzer-im-Visier-der-Staatsanwaltschaft-1433503.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zahlende-Kino-to-Nutzer-im-Visier-der-Staatsanwaltschaft-1433503.html
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3. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es eine Vielzahl von Internetseiten, die bei
Eingabe eines Links zu einem Stream einer populären Streamingplattform kosten-
los ermöglichen, die entsprechende Datei herunterzuladen. Diese Methode ist zwar
einfach, dafür aber zeitintensiv. Schließlich muss die gewünschte Datei erst von
dem Diensteanbieter und anschließend vom User heruntergeladen werden.

4. Am einfachsten und schnellsten lässt sich die zu einem Stream gehörige Datei mit-
tels entsprechender Browserplugins herunterladen. Diese Plugins unterstützen eine
Vielzahl von Streamingplattformen und ermöglichen ein komfortables Abspeichern
der Dateien.2214

6.4 Fallbeispiel - Kino.to

Was Youtube2215 für Musikvideos ist, war Kino.to im deutschsprachigen Raum für Se-
rien und Kinofilme. Auf Kino.to fanden sich bis Anfang 2011 Links zu Streams von
sämtlichen aktuellen Kinofilmen sowie zahlreiche Episoden beliebter TV-Serien. Die Be-
treiber von Kino.to stellten dabei - eigenen Angaben zufolge - keine Streams zur Verfü-
gung, sondern verlinkten lediglich auf diese.2216 Die deutsche Generalstaatsanwaltschaft
ging jedoch davon aus, dass die Betreiber von Kino.to gleichzeitig auch auch Filehoster-
betreiber waren;2217 eine Vermutung, die sich in den Strafverfahren gegen die Betreiber
von Kino.to bestätigte, weshalb diese zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wur-
den.2218,2219,2220,2221

6.4.1 Websperren gegen Urheberrechtsverletzungen

Im Mai 2011 zwang der VAP2222 UPC - einen österreichischen Breitbandanbieter - per
einstweiliger Verfügung binnen weniger Monate dazu, die Domain Kino.to "samt IP-
Adressen, unter denen die Plattform erreicht werden kann"2223, für seine Kunden zu
sperren.2224 Dass die einstweilige Verfügung dabei gegen UPC und nicht gegen den oder
die Betreiber von Kino.to eingebracht wurde, liegt daran, dass diese(r) vom VAP nicht
ausfindig gemacht werden konnte/n.2225,2226

2214 Eine kurze Anleitung, wie Streams mittels Browserplugin schnell und einfach heruntergeladen werden können, findet sich bei
den weiterführenden Informationen auf Seite 234.

2215 Zu Youtube siehe Seite 182.
2216 kino.to: An alle .at User bleibt stark und lest die News! 05 2011 �URL: http://kino.to� – Zugriff am 2011.05.23.
2217 Volker Briegleb - heise online: kino.to: Polizeiaktion gegen Filmpiraten. 06 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/kino-to-Polizeiaktion-gegen-Filmpiraten-1257486.html� – Zugriff am 2011.12.04.
2218 dpa; Volker Briegleb - heise online: Haftstrafe für Mitarbeit an Filmportal kino.to. 12 2011 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Haftstrafe-fuer-Mitarbeit-an-Filmportal-kino-to-1389294.html� – Zugriff am 2012.01.02.
2219 Volker Briegleb - heise online: Drei Jahre Haft für Kino.to-Admin. 12 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/

Drei-Jahre-Haft-fuer-Kino-to-Admin-1391878.html� – Zugriff am 2012.01.02.
2220 Volker Briegleb - heise online: Weiteres Urteil im Fall Kino.to. 12 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/

Weiteres-Urteil-im-Fall-Kino-to-1397205.html� – Zugriff am 2012.01.02.
2221 Volker Briegleb - heise online: Bisher höchste Haftstrafe gegen Mitarbeiter von Kino.to.
2222 Eine kurze Information über den Zweck des VAP findet sich bei den zusätzlichen Informationen auf Seite 239.
2223 Birgit Riegler - derStandard.at: UPC muss Film-Plattform Kino.to sperren. 05 2011 �URL: http://derstandard.at/13045520

86396/Verfuegung-UPC-muss-Film-Plattform-Kinoto-sperren� – Zugriff am 2011.05.24.
2224 Birgit Riegler - derStandard.at: UPC muss Film-Plattform Kino.to sperren.
2225 Birgit Riegler - derStandard.at: UPC muss Film-Plattform Kino.to sperren.
2226 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: Erfolg der Filmwirtschaft gegen Internet Provider UPC vor Gericht.

05 2011 �URL: http://www.vap.cc/sperrungkinoto.html� – Zugriff am 2011.05.25.
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Die einstweilige Verfügung erlangte erst nach der Leistung einer Kaution von
50.000 e2227 durch die Kläger Wirksamkeit.2228 Die Kaution sollte UPC als Sicherheit
dienen, falls die Verfügung in einer höheren Instanz wieder aufgehoben würde, womit
dem Geschäftsführer der Internet Service Providers Austria (ISPA) nach durchaus zu
rechnen ist.2229,2230

Für die ISPA ist der Erlass einer einstweiligen Verfügung, die "Provider zur Kontrolle
der transportierten Inhalte"2231 verpflichtet, "völlig unangebracht"2232; ebenso könnte,
der Meinung der ISPA nach, auch die Autobahnen- und Schnellstrassen Finanzierungs-
Aktiengesellschaft (ASFINAG) dazu verpflichtet werden, sämtliche "Autobahnnutze-
rInnen zu kontrollieren, ob schwarz kopierte DVDs im Kofferraum transportiert wer-
den"2233, da die ASFINAG für den Erhalt von und den Zugang zu Autobahnen verant-
wortlich ist.2234

6.4.1.1 Rechtsgrundlage der Sperre von Kino.to

Dass die einstweilige Verfügung erlassen wurde, ist aus drei Gründen umstritten:

1. Für UPC gilt die Haftungsbefreiung des § 13 ECG, wonach ein Diensteanbieter
der "den Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt"2235 (Access Provider)
"für die übermittelten Informationen nicht verantwortlich"2236 ist, wenn er:

a) "die Übermittlung nicht veranlasst,"2237

b) "den Empfänger [...] nicht auswählt und"2238

c) die "Informationen weder auswählt noch verändert."2239

Zwar sieht das Urheberrechtsgesetz auch einen Unterlassungsanspruch gegen den
"Vermittler"2240 eines Urheberrechtsverletzers vor; ’Vermittler’ scheint im Fall von
Kino.to jedoch nicht in erster Linie UPC, die ihren Kunden lediglich den Zugang
zum Internet ermöglicht und in keiner geschäftlichen Beziehung zu Kino.to steht,
sondern der (Web-)Hosting Provider von Kino.to, der die Inhalte technisch zur
Verfügung stellt und auch von Kino.to dafür bezahlt wird, zu sein.

2227 Daniel AJ Sokolov; Ingo T. Storm - heise online: Telekabel Wien: Kino.to seit Mitternacht gesperrt. 05 2011 �URL: http:
//www.heise.de/newsticker/meldung/Telekabel-Wien-Kino-to-seit-Mitternacht-gesperrt-1251899.html� – Zugriff am 2011.06.10.

2228 Birgit Riegler - derStandard.at: UPC muss Film-Plattform Kino.to sperren.
2229 Birgit Riegler - derStandard.at: UPC muss Film-Plattform Kino.to sperren.
2230 ISPA - Internet Service Providers Austria: ISPA: Jubelmeldungen des VAP sind verfrüht. 05 2011 �URL: http://www.ispa.

at/newsdetail/back_to/ispa-home-1/article/ispa-jubelmeldungen-des-vap-sind-verfrueht/� – Zugriff am 2011.05.24.
2231 ISPA - Internet Service Providers Austria: ISPA: Jubelmeldungen des VAP sind verfrüht.
2232 ISPA - Internet Service Providers Austria: ISPA: Jubelmeldungen des VAP sind verfrüht.
2233 ISPA - Internet Service Providers Austria: ISPA: Jubelmeldungen des VAP sind verfrüht.
2234 ISPA - Internet Service Providers Austria: ISPA: Jubelmeldungen des VAP sind verfrüht.
2235 § 13 Abs 1 ECG.
2236 § 13 Abs 1 ECG.
2237 § 13 Abs 1 Z 1 ECG.
2238 § 13 Abs 1 Z 2 ECG.
2239 § 13 Abs 1 Z 3 ECG.
2240 § 81 Abs 1a UrhG.
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Der Begriff ’Vermittler’ ist dem Gesetzgeber nach jedoch nicht nach der "inner-
staatlichen Terminologie"2241, "sondern nach dem Verständnis der Info-RL"2242 zu
bestimmen.2243 Ausdrücklich wird in den Erläuterungen auf Erwägungsgrund 59
Bezug genommen:

"Insbesondere in der digitalen Technik können die Dienste von Vermitt-
lern immer stärker von Dritten für Rechtsverstöße genutzt werden. Oft-
mals sind diese Vermittler selbst am besten in der Lage, diesen Verstö-
ßen ein Ende zu setzen. Daher sollten die Rechtsinhaber - unbeschadet
anderer zur Verfügung stehender Sanktionen und Rechtsbehelfe - die
Möglichkeit haben, eine gerichtliche Anordnung gegen einen Vermittler
zu beantragen, der die Rechtsverletzung eines Dritten in Bezug auf ein
geschütztes Werk oder einen anderen Schutzgegenstand in einem Netz
überträgt. Diese Möglichkeit sollte auch dann bestehen, wenn die Hand-
lungen des Vermittlers nach Artikel 5 freigestellt sind. Die Bedingungen
und Modalitäten für eine derartige gerichtliche Anordnung sollten im
nationalen Recht der Mitgliedstaaten geregelt werden."2244

Primär wird jedoch auf Art 5 Abs 1 lit a Info-RL Bezug genommen, wo von der
"Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler"2245 die Rede
ist.2246

Da der Gesetzgeber den Begriff des ’Vermittlers’ direkt aus der Info-RL übernom-
men hat, besteht viel Spielraum für Interpretation.

Dadurch können aufgrund des § 81 Abs 1a UrhG iVm den §§ 13 bis 17 ECG neben
Access Providern auch Suchmaschinenanbieter, Diensteanbieter, die fremde Inhalte
speichern (Hosting Provider) und Diensteanbieter, die Verweise (Links) auf fremde
Informationen zur Verfügung stellen, ’Vermittler’ sein. Bei der Beurteilung, ob einer
der genannten Diensteanbieter tatsächlich als ’Vermittler’ iSd § 81 Abs 1a UrhG
in Frage kommt, sollten jedoch folgende Punkte beachtet werden:

• Ist der Diensteanbieter "am besten in der Lage"2247, "Verstößen ein Ende zu
setzen"2248?2249

• Haben Übertragungen iSd Art 5 Abs 1 lit a Info-RL eine "eigenständige wirt-
schaftliche Bedeutung"2250?

• Ist der Diensteanbieter in der Lage, die Auskunftspflicht über Name und
Anschrift eines Urheberrechtsverletzers gemäß § 87b Abs 3 UrhG zu erfüllen?

2241 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 21.
2242 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 21.
2243 Kucsko: Geistiges Eigentum, Seite 1270.
2244 Erwägungsgrund 59 Info-RL.
2245 Art 5 Abs 1 lit a Info-RL.
2246 ErlRV 40 BlgNR XXII. GP. Seite 21.
2247 Erwägungsgrund 59 Info-RL.
2248 Erwägungsgrund 59 Info-RL.
2249 Erwägungsgrund 59 Info-RL.
2250 Art 5 Abs 1 Info-RL.
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Nach der Beantwortung dieser drei Fragen können sich in der Praxis beispielsweise
folgende Konstellationen ergeben, in denen die in den §§ 13 bis 17 ECG genannten
Diensteanbieter zu ’Vermittlern’ iSd § 81 Abs 1a UrhG werden:

• Access Provider können als ’Vermittler’ eingestuft werden, falls deren Kunden
urheberrechtlich geschütztes Material öffentlich zur Verfügung stellen (z.B. im
Rahmen des Peer-to-Peer Filesharing).

• Suchmaschinenbetreiber können als ’Vermittler’ eingestuft werden, sofern de-
ren Dienst zu einem überwiegenden Teil auf das Auffinden von urheberrecht-
lich geschütztem Material ausgerichtet ist.

• Hosting Provider können als ’Vermittler’ eingestuft werden, sofern deren Kun-
den auf ihrem Web-Space urheberrechtlich geschütztes Material öffentlich zur
Verfügung stellen.

• Link-Verantwortliche können als ’Vermittler’ eingestuft werden, sofern diese
bewusst Links zu urheberrechtlich geschütztem Material verbreiten.2251

Als ’Vermittler’ von Kino.to sollten demnach ausschließlich deren Access Provi-
der bzw. Hosting Provider sowie derjenige, der die Domain Kino.to zur Verfügung
stellte, in Frage kommen. Schließlich waren es diese, die direkt am Aufruf von
Kino.to Geld verdienten und in der Lage waren, Auskunft über Namen und An-
schrift des Verantwortlichen zu geben sowie "am besten in der Lage"2252 waren,
den "Verstößen ein Ende zu setzen"2253.2254

Zwar konnten nach Sperre von Kino.to seitens UPC tatsächlich deren Kunden
nicht mehr auf eine sortierte Linkliste zugreifen - die Streams waren aber weiter-
hin online und konnten in jedem Fall gemäß § 91 UrhG straffrei betrachtet werden.
Den "Verstößen"2255 gegen das Urheberrecht konnte nur ’wirksam’ ein Ende ge-
setzt werden, als wenig später in Deutschland gegen die Betreiber von Kino.to als
Link-Verantwortliche (iSd § 17 ECG) bzw. als Stream-Hoster vorgegangen wur-
de.2256,2257

Sofern Provider für die von ihren Kunden abgerufenen Inhalte verantwortlich ge-
macht werden, besteht darüber hinaus die große Gefahr, dass diese umfangreiche
Filtermaßnahmen ergreifen werden. Schließlich sind Gerichtsverfahren kosten- und
zeitintensiv. Viel billiger und ’sicherer’ wäre es, keinen ’freien’ Internetzugang mehr
anzubieten, sondern Kunden im Extremfall nur noch den Zugang zu vorher geprüf-
ten Seiten zu ermöglichen, die auf keinen Fall in irgendeiner Art gegen das (Urhe-
berrechts)gesetz verstoßen. Dies würde das Ende für das Internet in der heutigen
Form bedeuten und genau aus diesem Grund gibt es den in § 13 ECG geregelten
Ausschluss der Verantwortlichkeit für Provider2258.

2251 Siehe dazu auch die Ausführungen zu RapidShare ab Seite 150.
2252 Erwägungsgrund 59 Info-RL.
2253 Erwägungsgrund 59 Info-RL.
2254 Erwägungsgrund 59 Info-RL.
2255 Erwägungsgrund 59 Info-RL.
2256 Erwägungsgrund 59 Info-RL.
2257 Volker Briegleb - heise online: Bisher höchste Haftstrafe gegen Mitarbeiter von Kino.to.
2258 § 13 ECG.
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Wie umfangreich der Begriff ’Vermittler’ iSd der Info-RL bzw. iSd innerstaatlichen
Umsetzung in § 81 Abs 1a UrhG tatsächlich zu interpretieren ist, soll in naher Zu-
kunft vom EuGH entschieden werden.2259,2260 Dieser wurde nämlich im Verfahren
zur rechtlichen Beurteilung der einstweiligen Verfügung gegen UPC vom OGH an-
gerufen, um zu klären, "ob Access Provider die Verantwortung dafür tragen, wenn
sie ihren Kunden Zugang zu Seiten bieten, über die gewerbsmäßige Urheberrechts-
verletzungen stattfinden"2261.2262,2263

2. Die Seite Kino.to bot selbst keine Streams an, sondern war lediglich eine Samm-
lung von Links zu Streams auf anderen Seiten.2264,2265

3. Der Aufruf und das Ansehen der auf Kino.to verlinkten Streams war, selbst nach
der Ansicht des VAP, für UPC Kunden "völlig legal"2266.2267,2268

Selbst wenn die Ansicht vertreten wird, dass durch das Nutzen eines Streams eine
unberechtigte Kopie hergestellt wird, so wäre dies "zum eigenen Gebrauch"2269

zulässig. Sofern also ein bei Kino.to verlinkter Stream beispielsweise nicht öffent-
lich aufgeführt oder auf sonstige Art außerhalb des eigenen Gebrauchs verbreitet
worden wäre, so war der Aufruf und die Nutzung von Kino.to in Österreich nicht
verwerflicher als der Aufruf jeder beliebigen anderen Internetseite - beispielsweise
von YouTube.

2259 derStandard.at: Piraterie: EuGH muss klären, ob UPC Verantwortung trägt. 06 2012 �URL: http://derstandard.at/13396380
20828/Urheberrecht-Piraterie-EuGH-muss-klaeren-ob-UPC-Verantwortung-traegt� – Zugriff am 2012.06.16.

2260 EuGH Rs C-314/12
2261 derStandard.at: Piraterie: EuGH muss klären, ob UPC Verantwortung trägt.
2262 derStandard.at: Piraterie: EuGH muss klären, ob UPC Verantwortung trägt.
2263 EuGH Rs C-314/12
2264 kino.to: An alle .at User bleibt stark und lest die News!
2265 Erst im Rahmen eines Strafverfahrens stellte sich zeitlich später heraus, dass die Betreiber von Kino.to gleichzeitig auch

auf anderen Servern Streams für Kino.to zur Verfügung gestellt haben. - Volker Briegleb - heise online: Bisher höchste
Haftstrafe gegen Mitarbeiter von Kino.to.

2266 Markus Sulzbacher - derStandard.at: Urheberrechtsindustrie will UPC zu Sperre von Kino.to zwingen. 11 2010 �URL:
http://derstandard.at/1288659338691/Urheberrechtsindustrie-will-UPC-zu-Sperre-von-Kinoto-zwingen� – Zugriff am 2011.05.27.

2267 Markus Sulzbacher - derStandard.at: Urheberrechtsindustrie will UPC zu Sperre von Kino.to zwingen.
2268 derStandard.at: Kino.to: Keine Folgen für Nutzer in Österreich. 06 2011 �URL: http://derstandard.at/1304554242860/

Streaming-Kinoto-Keine-Folgen-fuer-Nutzer-in-Oesterreich� – Zugriff am 2011.06.20.
2269 § 91 Abs 1 UrhG.
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Wie sinnvoll die Sperre war, zeigte sich bereits einen Tag später, nachdem vom Erlass
der einstweiligen Verfügung medial berichtet wurde.2270 Da die Kaution durch die Kläger
noch nicht geleistet war, konnten auch UPC-Kunden beim Aufruf der Seite Kino.to
folgende Meldung lesen:2271

"An alle .at User bleibt stark und lest die News!

Da sich in Österreich die Gerichte zu einer Zensierung im Internet entschlos-
sen haben, stellen wir Euch hier eine neue Domain vor. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass User mit einem Provider aus Österreich die Seite nicht mehr
aufrufen können. Für die betroffenen User haben wir eine Alternative zu ki-
no.to —-> www.moviestream.to Im Forum www.cinecommunity.to werdet
Ihr immer die aktuellen Domains von uns finden. Zugleich möchten wir noch
ein mal darauf hinweisen, dass wir keine Streamseite sondern nur ein Linkpa-
ge sind. Kino.to hostet nicht einen Stream selber und kann somit auch nicht
als Streamseite betitelt werden.

Euer Kino.to Team"2272

Für Kosten von lediglich 100 USD2273 - gut 70 e2274 - die für die Registrierung einer
neuen .to Domain anfallen, war es Kino.to möglich, die gegen UPC erwirkte einstweilige
Verfügung zu umgehen. Selbst ohne neuen Domainnamen war Kino.to für UPC-Kunden
mittels VPN- bzw. Proxy-Anbietern weiterhin leicht erreichbar.2275 Darüber, wie die
Sperre umgangen werden konnte, wurde sogar in der Onlineausgabe einer renommierten
Tageszeitung berichtet.2276

Etwa zur Zeit der Sperre von Kino.to durch UPC konnten sich Web-Sperren in
Deutschland selbst als Mittel zur Bekämpfung von kinderpornographischen Inhalten im
Internet nicht durchsetzen.2277,2278

2270 GHANDY - gulli.com: Österreich: Kino.to umgeht Netzsperre nach nur einem Tag (Update). 05 2011 �URL: http://www.
gulli.com/news/-sterreich-kino-to-umgeht-netzsperre-nach-nur-einem-tag-2011-05-19� – Zugriff am 2011.05.25.

2271 kino.to: An alle .at User bleibt stark und lest die News!
2272 kino.to: An alle .at User bleibt stark und lest die News!
2273 Tonic Corporation: What does it cost for a name in .TO ? �URL: http://www.tonic.to/faq.htm#9� – Zugriff am 2011.05.27.
2274 Oesterreichische Nationalbank: Euro-Referenz- und -Wechselkurse.
2275 derStandard.at: Sperre von Kino.to kann leicht umgangen werden. 05 2011 �URL: http://derstandard.at/1304553226044/

Sinnlos-Sperre-von-Kinoto-kann-leicht-umgangen-werden� – Zugriff am 2011.06.07.
2276 derStandard.at: Sperre von Kino.to kann leicht umgangen werden.
2277 Stefan Krempl; Andreas Wilkens - heise online: Bundestag beerdigt Websperren-Gesetz. 12 2011 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Bundestag-beerdigt-Websperren-Gesetz-1388728.html� – Zugriff am 2011.12.04.
2278 Deutscher Bundestag: Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode - Drucksache 17/8001. 11 2011 �URL: http://dipbt.bundestag.

de/dip21/btd/17/080/1708001.pdf� – Zugriff am 2011.12.04.
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Aufgrund massiven Widerstands der Bevölkerung2279 (die ausufernde Zensurmaßnah-
men befürchtete) wurde das "Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornogra-
phischen Inhalten in Kommunikationsnetzen"2280, welches das deutschlandweite Sper-
ren von Webseiten mit kinderpornographischen Inhalten vorsah (sofern ein Löschen der
Inhalte nicht oder nicht in absehbarer Zeit möglich wäre), noch vor dessen Inkrafttre-
ten2281,2282 aufgehoben2283,2284,2285,2286,2287; nicht zuletzt auch, da sich gezeigt hat, dass
’Löschen statt Sperren’ funktioniert.

So werden derzeit2288 93% kinderpornographischer Inhalte binnen nur zwei Wochen
nach Löschungsaufforderung gelöscht; binnen vier Wochen verschwinden sogar 99% der-
artiger Inhalte aus dem Netz.2289

Wie schnell Sperrmaßnahmen aus dem Ruder geraten können, zeigt sich am ursprüng-
lichen Begehren des VAP, welcher per außergerichtlicher Aufforderung mehrere Internet-
provider dazu verpflichten wollte, mehr als 1.500 IP-Adressen sowie neben Kino.to auch
neun weitere Domainnamen zu sperren.2290,2291

2279 Eine Petition gegen das Gesetz betreffend Web-Sperren von kinderpornographischen Inhalten wurde von mehr als 134.000
Menschen unterzeichnet. - Franziska Heine: Petition: Internet - Keine Indizierung und Sperrung von Internetseiten. �URL:
http://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860� – Zugriff am 2011.05.18.

2280 Deutscher Bundestag: Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages - Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornographie in
Kommunikationsnetzen. 06 2009 �URL: http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2009/0604-09.pdf� – Zugriff am 2011.05.18.

2281 Stefan Krempl; Volker Briegleb - heise online: Brüssel signalisiert grünes Licht für Sperrgesetz. 10 2009 �URL: http:
//www.heise.de/newsticker/meldung/Bruessel-signalisiert-gruenes-Licht-fuer-Sperrgesetz-818808.html� – Zugriff am 2011.05.18.

2282 Stefan Krempl; Andreas Wilkens - heise online: Koalitionsvereinbarung: Web-Sperren weg, Vorratsdatenspei-
cherung eingeschränkt. 10 2009 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Koalitionsvereinbarung-Web-Sperren-weg-
Vorratsdatenspeicherung-eingeschraenkt-831418.html� – Zugriff am 2011.05.18.

2283 Stefan Krempl; Andreas Wilkens - heise online: Bundestag beerdigt Websperren-Gesetz.
2284 Deutscher Bundestag: Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode - Drucksache 17/8001.
2285 dpa; Andreas Wilkens - heise online: Koalition kippt Websperren. 04 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/

Koalition-kippt-Websperren-1222473.html� – Zugriff am 2011.05.18.
2286 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Aus für "Zensursula" und Websperren: "Das Problem an der Wurzel packen".

04 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Aus-fuer-Zensursula-und-Websperren-Das-Problem-an-der-Wurzel-packen-
1222817.html� – Zugriff am 2011.05.18.

2287 Holger Bleich - heise online: Justizministerium legt Entwurf für Websperren-Aufhebungsgesetz vor. 05 2011 �URL: http:
//www.heise.de/newsticker/meldung/Justizministerium-legt-Entwurf-fuer-Websperren-Aufhebungsgesetz-vor-1238226.html� – Zugriff
am 2011.05.18.

2288 Stand: 04/2011.
2289 dpa; Andreas Wilkens - heise online: Koalition kippt Websperren.
2290 Anderas Manak - MANAK & PARTNER, RECHTSANWÄLTE: Urheberrechtsverletzungen - www.kino.to. 10 2010

�URL: http://images.derStandard.at/2010/11/04/kino.pdf� – Zugriff am 2011.05.31.
2291 derStandard.at: Urheberrechtsindustrie will über 1.500 IP-Adressen sperren. 11 2010 �URL: http://derstandard.at/12886595

09748/Kinoto-Klage-Urheberrechtsindustrie-will-ueber-1500-IP-Adressen-sperren� – Zugriff am 2011.05.31.
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Abbildung 10: STOPP.

Dieses Stoppschild sollte deutschen Besuchern von Webseiten präsentiert werden, wenn
diese versuchen sollten, eine Webseite mit kinderpornografischem Inhalt aufzurufen.2292

2292 Michael Matzenberger - derStandard.at: "Zensur von Internet-Inhalten" in Österreich nicht auszuschließen. 04 2011 �URL:
http://derstandard.at/1301874129747/Netzsperren-Zensur-von-Internet-Inhalten-in-Oesterreich-nicht-auszuschliessen� – Zugriff
am 2011.05.24.
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6.4.1.2 Technische Details zu Internetsperren

Bereits die Sperre einer einzelnen IP-Adresse kann schwerwiegende Folgen für die Mei-
nungsfreiheit haben; nicht nur, dass aufgrund der technischen Funktionsweise des In-
ternets unter einer IP-Adresse von einem auf den anderen Tag ein völlig anderer Inhalt
präsentiert werden könnte - vielmehr ist es heutzutage aufgrund der Knappheit von IPv4-
Adressen üblich, dass sich mehrere Web-Präsenzen ein und dieselbe IP-Adresse teilen.
Von der Sperre der IP-Adresse von Kino.to - falls es eine solche einzigartige IP-Adresse
überhaupt gibt bzw. geben kann - könnten also auch zahlreiche andere Angebote betrof-
fen sein. Ob dies der Fall ist, lässt sich von Betroffenen nicht herausfinden, da diesen bei
Aufruf von Kino.to vorgespielt wird, die Seite würde nicht existieren - gleiches würde
auch für sämtliche weiteren eventuellen Angebote gelten, die sich eine IP-Adresse mit
Kino.to teilen.

Als bestes Beispiel dafür, wie bereits die Sperre einer einzigen IP-Sperre über das Ziel
hinausschießt, kann die Webseite des VAP herangezogen werden. Diese ist aktuell2293

lt. nslookup2294 unter den IP-Adressen 98.124.198.1 sowie 98.124.199.1 erreichbar.
Unter den selben IP-Adressen befinden neben zahlreichen weiteren Webseiten z.B. die
Angebote von:2295

• http://www.bibletutorial.org - 98.124.199.1 (eine Webseite, auf der sich In-
formationen über die Bibel finden)

• http://www.800.net - 98.124.198.1 (Webseite einer Firma für strategisches Mar-
keting)

• http://www.arteven.org - 98.124.199.1

• http://www.getbackloretta.com - 98.124.198.1 (Webseite einer Musikband)

Aber ebenso Angebote wie:2296

• http://www.hotxxxamateurs.com - 98.124.199.1

• http://www.geilesexcontacten.com - 98.124.198.1

• http://fuck-tube.net - 98.124.198.1

• http://www.girlwholovesex.com - 98.124.199.1

Sofern also z.B. die IP-Adresse(n) von http://fuck-tube.net gesperrt werden, kön-
nen auch die anderen Angebote etwa jene des VAP nicht mehr aufgerufen werden.

2293 Stand 06/2011.
2294 Bei nslookup handelt es sich um ein Programm zum Auflösen von Domainnamen in IP-Adressen.
2295 Kirk Ouimet Design - you get signal: Reverse IP Domain Check - www.vap.cc. 06 2011 �URL: http://www.yougetsignal.com/

tools/web-sites-on-web-server/� – Zugriff am 2011.06.01.
2296 Kirk Ouimet Design - you get signal: Reverse IP Domain Check - www.vap.cc.
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Ähnlich verhält es sich mit der Sperre von Domainnamen. Abgesehen davon, dass
reine DNS-Sperren völlig sinnlos sind, da diese mittels eines unzensierten DNS-Servers
binnen von bloß 30 Sekunden umgangen werden können2297,2298, kann unter einem Do-
mainnamen genau so schnell ein völlig anderes Angebot verfügbar sein. Während an
einem Tag unter http://www.kino.to eine ’Linkliste’ zu Videostreams verfügbar ist,
könnte unter derselben Domain bereits morgen eine völlig legale Kino-Fanpage oder
die Webseite eines Kinobetreibers abrufbar sein. Bestes Beispiel dafür ist die Domain
http://www.napster.com. Nachdem unter diesem Domainnamen im Jahr 2000 ein ’ille-
gales’ Programm zum Tausch von MP3-Dateien verfügbar war, wurde die Domain allein
aufgrund ihres Bekanntheitsgrades Ende 2002 aufgekauft und es wurde eben dort ein
legaler Musik-Abonnement Dienst angeboten.2299,2300,2301

6.4.2 Polizeiliche ’Schließung’ von Kino.to

Aufgrund der Sperre von Kino.to, die bei Kunden von Telekabel Wien den Eindruck
erweckte, die Domain Kino.to würde nicht existieren, war für diese (von der medialen
Berichterstattung abgesehen) nicht transparent, dass die Seite am 8.6.2011 von der deut-
schen Polizei ’geschlossen’ wurde.2302 Während den betroffenen Telekabel Wien-Kunden
die Meldung präsentiert wurde, dass das ’Öffnen der Seite fehlgeschlagen’ war, erhielten
sämtliche anderen Internetbenutzer folgende Meldung:2303

"Diese Seite wurde wegen Verstoß gegen das Urheberrecht gesperrt! Die Kri-
minalpolizei weist auf Folgendes hin: Die Domain zur von Ihnen ausgewählten
Webseite wurde wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereini-
gung zur gewerbsmäßigen Begehung von Urheberrechtsverletzungen geschlos-
sen. Mehrere Betreiber von KINO.TO wurden festgenommen. Internetnutzer,
die widerrechtlich Raubkopien von Filmwerken hergestellt oder vertrieben
haben, müssen mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen."2304

Dieses Beispiel belegt, dass das Internet auch in Urheberrechtsangelegenheiten keines-
wegs ein ’rechtsfreier Raum’ ist, wie dies vom VAP noch bis zwei Tage vor der ’Schlie-
ßung’ von Kino.to behauptet wurde.2305

2297 Alexander Lehmann: RetteDeineFreiheit.
2298 Andreas Kroschel - PC-Welt: Internetsperre einfach umgehen. 03 2010 �URL: http://www.pcwelt.de/ratgeber/Gegen-Zensur-

Internetsperre-einfach-umgehen-315926.html� – Zugriff am 2011.06.01.
2299 Wolfgang Stieler - heise online: Roxio kauft immaterielle Napster-Überreste.
2300 Sven Hansen - heise online: Napster muss bis Mittwoch 135.000 Songs sperren.
2301 Weitere Informationen zu Napster finden sich auf Seite 118.
2302 Volker Briegleb - heise online: kino.to: Polizeiaktion gegen Filmpiraten.
2303 Einige Tage später war Kino.to auch für Telekabel Wien-Kunden wieder zugänglich und diese konnten sich über die Meldung

informieren.
2304 Persönlicher Aufruf von http://kino.to am 10.6.2011.
2305 Michael Matzenberger - derStandard.at: Verein für Anti-Piraterie: "Wir sind eh 18, gelt?". 06 2011 �URL: http://

derstandard.at/1304552523892/WebStandard-Interview-Verein-fuer-Anti-Piraterie-Wir-sind-eh-18-gelt� – Zugriff am 2011.06.10.
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Kino.to wurde lediglich 41 Tage, nachdem die Gesellschaft zur Verfolgung von Ur-
heberrechtsverletzungen e. V. (GVU) einen Strafantrag gegen Kino.to gestellt hat-
te, ’geschlossen’; 13 Personen wurden wegen des Verdachts der "Bildung einer krimi-
nellen Vereinigung zur gewerbsmäßigen Begehung von Urheberrechtsverletzungen"2306

im Rahmen einer Deutschland, Frankreich, Spanien und die Niederlande umfassenden
Polizeiaktion verhaftet und bloß sechs Monate später bereits teils rechtskräftig verur-
teilt.2307,2308,2309,2310,2311,2312

Dennoch brachte auch diese Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg. Wie eine Spre-
cherin der GVU bereits einen Tag nach der polizeilichen ’Schließung’ von Kino.to vermu-
tete, ließ ein Nachfolger nicht lange auf sich warten.2313 Bereits gut ein Monat nachdem
Kino.to vom Netz genommen wurde, war unter der Adresse kinox.to ein in der Gestal-
tung identischer Nachfolger online - eine "vergleichsweise lange"2314 Zeit, wie die GVU
fand.2315

Dadurch wird deutlich, wie groß die Nachfrage nach einem derartigen Angebot ist. Oh-
ne Zweifel verdankt Kino.to bzw. kinox.to seine Popularität zu einem großen, wenn
nicht ausschließlichen Teil der Tatsache, dass die Angebote kostenlos in Anspruch ge-
nommen werden können - zudem mangelt es an legalen Alternativen. In gewisser Weise
lässt sich kino(x).to mit YouTube vergleichen - was letzteres anfänglich für (rechtswid-
rige) Musikvideos war, ist kino(x).to derzeit für Filme und Serien. Die unterschiedliche
technische Realisierung muss dabei selbstverständlich außer Betracht gelassen werden.
Schließlich werden Inhalte bei YouTube selbst abgespeichert, während kino(x).to nur
mittels eines übersichtlichen Verzeichnisses auf Inhalte verweist, die bei ’Dritten’ ge-
speichert sind. Dennoch lässt sich der Standpunkt verstehen, dass kino(x).to besser
von Google aufgekauft als von der GVU geschlossen hätte werden sollen.2316,2317 So
könnten Rechteinhaber schließlich an erzielten Werbemaßnahmen oder kostenpflichtigen
Zusatzleistungen profitieren, wie dies bei YouTube der Fall ist.

6.5 Fazit

Wie am Beispiel Kino.to gezeigt wurde, können Urheberrechtsverletzungen auch rasch
und wirksam an der Wurzel bekämpft werden, ohne dass auf wirkungslose sowie men-
schenrechtlich bedenkliche Sperr- bzw. Zensurmaßnahmen zurückgegriffen werden muss.

2306 Volker Briegleb - heise online: kino.to: Polizeiaktion gegen Filmpiraten.
2307 Volker Briegleb - heise online: kino.to: Polizeiaktion gegen Filmpiraten.
2308 derStandard.at: Down by Law: Betreiber von kino.to festgenommen. 06 2011 �URL: http://derstandard.at/1304553967468/Down-

by-Law-Betreiber-von-kinoto-festgenommen� – Zugriff am 2011.06.08.
2309 dpa; Volker Briegleb - heise online: Haftstrafe für Mitarbeit an Filmportal kino.to.
2310 Volker Briegleb - heise online: Drei Jahre Haft für Kino.to-Admin.
2311 Volker Briegleb - heise online: Weiteres Urteil im Fall Kino.to.
2312 Volker Briegleb - heise online: Bisher höchste Haftstrafe gegen Mitarbeiter von Kino.to.
2313 Volker Briegleb - heise online: kino.to: Polizeiaktion gegen Filmpiraten.
2314 Volker Briegleb - heise online: Kino.to-Nachfolger ist am Netz. 07 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kino-

to-Nachfolger-ist-am-Netz-1277720.html� – Zugriff am 2011.09.16.
2315 Volker Briegleb - heise online: Kino.to-Nachfolger ist am Netz.
2316 JamX - PC Games Hardware Forum: Kino.to offline: Mehrere Millionen Euro beschlagnahmt. 06 2011 �URL: http://extreme.

pcgameshardware.de/tools-anwendungen-und-sicherheit/160347-kino-offline-mehrere-millionen-euro-beschlagnahmt-4.html� – Zu-
griff am 2011.09.16.

2317 Kaffeetrinker - ComputerBase Forum: GVU will Kino.to Nutzer klagen. 06 2011 �URL: http://www.computerbase.de/forum/
showthread.php?t=910068&page=3� – Zugriff am 2011.09.16.
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Obwohl UPC nach Ansicht des Verfassers nicht zur Sperre von Kino.to gezwungen
hätte werden dürfen, ist die Kritik, die in Bezug auf Urheberrechtsverletzungen an Inter-
netprovidern geäußert wird, nicht völlig unberechtigt. Schließlich werben Internetprovi-
der damit, wie schnell sich Filme oder Musik dank ihrer Internetzugänge herunterladen
lassen2318 und verdienen insoweit an jedem Up- bzw. Download - unabhängig davon, ob
dieser rechtmäßig ist oder nicht.

Abschließend wird die Frage der Verantwortlichkeit von Internetprovidern bzw. der
korrekten Interpretation des ’Vermittler-Begriffs’ der Info-RL allerdings erst durch den
EuGH beantwortet werden.2319,2320

2318 UPC Austria: UPC Austria durchbricht die Internet Schallmauer: 1,3 Gbit/s. 09 2011 �URL: http://www.upc.at/ueber_upc/
presse/presse2011/UPC_Austria_durchbricht_die_Internet_Schallmauer:_1,3_Gbit/s/2097/20974658.html� – Zugriff am 2011.09.16.

2319 derStandard.at: Piraterie: EuGH muss klären, ob UPC Verantwortung trägt.
2320 EuGH Rs C-314/12.
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7 Googles Rolle bei Urheberrechtsverletzungen

7.1 Allgemeine Beschreibung

Bei Google handelte es sich ursprünglich um eine 1997 entstandene Suchmaschine.2321

Aufgrund des großen Erfolgs hat Google seit damals eine Vielzahl von Unternehmen
aufgekauft, um den eigenen Suchdienst um Zusatzleistungen zu ergänzen bzw. gänzlich
neue Tätigkeitsfelder zu erschließen.2322

Mittlerweile ist Google aufgrund der Vielzahl der angebotenen Produkte und Dienst-
leistungen ein Dominator des Internet. Diejenigen Google-Dienste, die das größte Span-
nungsverhältnis zum Urheberrecht haben, werden nachfolgend genauer betrachtet.

7.2 Rechtliche Beurteilung

Kerngeschäft von Google ist, trotz der Übernahme von zahlreichen Drittfirmen, der
Suchdienst geblieben. Als Suchmaschinenbetreiber ist Google gemäß § 14 ECG nicht für
Suchergebnisse verantwortlich, sofern "die Übermittlung der"2323 Suchergebnisse nicht
veranlasst wird, die Empfänger "der abgefragten"2324 Suchergebnisse nicht ausgewählt
und die Suchergebnisse weder ausgewählt noch verändert werden.2325 Unter diesen Um-
ständen kann eine Suchmaschine, dem österreichischen Gesetz nach, nicht für die aufge-
fundenen Suchergebnisse verantwortlich gemacht werden. Es besteht keine Pflicht, Such-
ergebnisse nach rechtswidrigen Ergebnissen zu durchsuchen; weiters besteht auch keine
Pflicht, rechtswidrige Suchergebnisse zu löschen.2326

Womöglich könnte Google aber aufgrund der Bestimmungen über die Verantwortlich-
keit bei Links zur Löschung von Suchergebnissen, die zu rechtswidrigen Inhalten führen,
verpflichtet sein.2327 In diesem Fall stellt sich die Frage, inwieweit die Bestimmung über
den "Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Suchmaschinen"2328 gegenüber der Bestim-
mung über den "Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links"2329 als Spezialbestimmung
zu betrachten ist.

Da eine Suchmaschine immer mittels Links "Zugang zu fremden Informationen eröff-
net"2330, wäre eine eigene Bestimmung über die Verantwortlichkeit von Suchmaschinen
grundsätzlich überflüssig; das deutet an, dass für Suchmaschinen spezielle Regelungen
gelten sollten. Offenbar gilt für Suchmaschinen ausschließlich das Haftungsprivileg des
§ 14 ECG.

2321 Google Inc.: Google history. �URL: http://www.google.com/about/company/history.html� – Zugriff am 2012.03.02.
2322 Google Inc.: Google history.
2323 § 14 ECG.
2324 § 14 ECG.
2325 § 14 ECG.
2326 §§ 14 und 18 ECG.
2327 § 17 ECG.
2328 § 14 ECG.
2329 § 17 ECG.
2330 § 17 ECG.

http://www.google.com/about/company/history.html
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Unabhängig von diesen Überlegungen kommt Google ohnehin von sich aus der Lö-
schung von (urheber-)rechtswidrigen Suchergebnissen großzügig nach und ergreift dar-
über hinaus weitere Maßnahmen, um das Auffinden von bloß möglicherweise urheber-
rechtswidrigem Material zu erschweren bzw. zu verhindern.

7.3 Beschränkungen des Suchdienstes

7.3.1 Autocomplete- und Instantdienst

Ende Jänner 2011 gab Google dem Druck der Unterhaltungsindustrie nach und begann
damit, Suchbegriffe in Zusammenhang mit Urheberrechtsverstößen vom ’Autocomplete-
’ und ’Instant-Dienst’ gezielt auszufiltern.2331,2332 Gegen Ende November 2011 wurde
die Liste der gesperrten Begriffe um weitere Share-Hoster und Torrentsuchmaschinen
erweitert.2333,2334

Gefiltert werden beispielsweise die Namen weit verbreiteter Bittorrent-Programme,
von BitTorrent-Webplattformen oder viel genutzten File-Hostern.2335,2336 Die nicht ver-
öffentlichte Liste von gesperrten Begriffen scheint willkürlich zusammengestellt worden
zu sein.2337 Während sich einige Bittorrent-Programme und File-Hoster unter den ge-
sperrten Begriffen finden, sind andere wiederum nicht zu finden. Die "populäre"2338

Torrent-Seite TPB wurde nach der ersten Implementierung der Filtermaßnahmen bei-
spielsweise nicht geblockt, sondern war erst nach Verschärfung der Filtermaßnahmen
betroffen.2339

Ohne Zweifel werden File-Hoster und Torrent-Programme (auch) dazu verwendet, Ur-
heberrechtsverstöße zu begehen. Nichtsdestotrotz handeln File-Hoster, sofern sie bei ih-
nen gespeicherte Dateien unverzüglich löschen, sobald sie Kenntnis von deren Rechtswid-
rigkeit erlangen2340, nach österreichischem Recht legal.2341 Auch Torrent-Programme,
welche das Herunterladen von verschiedenen Dateien ermöglichen, sind grundsätzlich le-
gal. Die Implementierung von Filtermaßnahmen könnte daher legitime Geschäftsmodelle
gefährden und durch die intransparente Filterliste den Wettbewerb verzerren.

2331 Ernesto - TorrentFreak: Google Starts Censoring BitTorrent, RapidShare and More. 01 2011 �URL: http://torrentfreak.
com/google-starts-censoring-bittorrent-rapidshare-and-more-110126/� – Zugriff am 2011.01.28.

2332 Beschreibungen des ’Autocomplete-’ bzw. ’Instant-Dienstes’ finden sich bei den weiterführenden Informationen auf den Seiten
225 bzw. 225.

2333 Ernesto - TorrentFreak: Google Now Censors The Pirate Bay, isoHunt, 4Shared and More. 11 2011 �URL: http:
//torrentfreak.com/google-now-censors-the-pirate-bay-isohunt-4shared-and-more-111123/� – Zugriff am 2011.11.27.

2334 derStandard.at: Google erweitert Blacklist für "böse" Torrent-Begriffe. 11 2011 �URL: http://derstandard.at/1319183678461/
Zensur-Kritik-Google-erweitert-Blacklist-fuer-boese-Torrent-Begriffe� – Zugriff am 2011.11.27.

2335 Ernesto - TorrentFreak: Google Starts Censoring BitTorrent, RapidShare and More.
2336 Ernesto - TorrentFreak: Google Now Censors The Pirate Bay, isoHunt, 4Shared and More.
2337 Ernesto - TorrentFreak: Google Starts Censoring BitTorrent, RapidShare and More.
2338 Ernesto - TorrentFreak: Google Starts Censoring BitTorrent, RapidShare and More.
2339 Ernesto - TorrentFreak: Google Starts Censoring BitTorrent, RapidShare and More.
2340 § 16 ECG.
2341 Zur rechtlichen Beurteilung von File-Hostern siehe die Ausführungen ab Seite 150.
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Darüber hinaus könnte Google ab dem Moment, ab dem Einfluss auf die Suchanfra-
gen genommen wird, unter Umständen - zumindest nach österreichischem Recht - für
Suchergebnisse verantwortlich gemacht werden, da in diesem Fall der Ausschluss der
Verantwortlichkeit wegfallen könnte.2342 Ohne Zweifel aber wird sich Google zukünftig
mit weiteren Forderungen der Unterhaltungsindustrie sowie anderer Wirtschaftszweige
konfrontiert sehen, der Sperrliste zusätzliche Begriffe hinzuzufügen bzw. die Suche auf
sonstige Weise zu beeinflussen.2343,2344,2345

7.3.2 Löschung von Suchergebnissen Dritter

Anfang 2012 wurde bekannt, dass Google seit Mitte 2011 spezielle Suchmasken für die
Unterhaltungsindustrie zur Verfügung stellt, mit denen Links zu ’Raubkopien’ oder Web-
seiten, die der Ansicht der Unterhaltungsindustrie nach ’Raubkopien’ anbieten, gelöscht
werden können.2346,2347 Allein der Musikverband International Federation of the Pho-
nographic Industry (IFPI) meldete zwischen August und Dezember 2011 über 460.000
Suchergebnisse, die gelöscht werden müssten,2348 darunter auch Links zu TPB.2349 Die
Frage, wie Google bei einer derart hohen Anzahl gemeldeter Links sicherstellen will,
dass tatsächlich nur Links zu ’Raubkopien’ entfernt werden, "konnte ein Google-Sprecher
nicht beantworten"2350, gab aber bekannt, dass Google 2011 5 Millionen urheberrechts-
verletzende Links gelöscht habe.2351

Ebenfalls Anfang 2012 gelangte eine von britischen Rechteinhabern erstellte Liste von
Verhaltensregeln, die Suchmaschinen ergreifen sollten, an die Öffentlichkeit.2352,2353,2354

Den Rechteinhabern zufolge sollen demnach folgende Maßnahmen ergriffen werden:2355

• Webseiten, die wiederholt ohne Lizenz urheberrechtlich geschütztes Material an-
bieten, soll ein niedrigerer Suchrang zugewiesen werden.2356

2342 § 14 ECG.
2343 Ernesto - TorrentFreak: Google Starts Censoring BitTorrent, RapidShare and More.
2344 beaha - dieStandard.at: Selektiertes Ergebnis zum Stichwort "Abtreibung". 02 2012 �URL: http://diestandard.at/1328507918

076/Google-aenderte-Suchergebnis-Selektiertes-Ergebnis-zum-Stichwort-Abtreibung� – Zugriff am 2012.02.17.
2345 Samaritans: Google and Samaritans: new search feature to help people looking online for information about suicide. 11 2010

�URL: http://www.samaritans.org/media_centre/latest_press_releases/google_one_box.aspx� – Zugriff am 2012.02.18.
2346 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google. 02 2012 �URL: http://www.

handelszeitung.ch/technologie/musikindustrie-prueft-kartellklage-gegen-google� – Zugriff am 2012.02.17.
2347 derStandard.at: Musikindustrie prüft Klage gegen Google. 02 2012 �URL: http://derstandard.at/1328508031751/Piraten-

Suchergebnisse-Musikindustrie-prueft-Klage-gegen-Google� – Zugriff am 2012.02.17.
2348 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google.
2349 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google.
2350 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google.
2351 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google.
2352 Peter Bradwell - Open Rights Group: Revealed: Proposed new powers over search results. 01 2012 �URL: http://www.

openrightsgroup.org/blog/2011/new-powers-over-search-results-proposed� – Zugriff am 2012.02.18.
2353 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search

Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice. �URL: http://www.openrightsgroup.org/assets/files/
pdfs/proposals\%20to\%20search\%20engines.pdf� – Zugriff am 2012.02.18.

2354 Ernesto - TorrentFreak: Copyright Industry Calls For Broad Search Engine Censorship. 01 2012 �URL: http://torrentfreak.
com/copyright-industry-calls-for-broad-search-engine-censorship-120127/� – Zugriff am 2012.02.18.

2355 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search
Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice.

2356 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search
Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice, Seite 5.
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Begründet wird dies u.a. damit, dass Google beispielsweise bereits jetzt Webseiten,
die bewusst versuchen, sich durch technische Maßnahmen (Manipulationen) einen
höheren Suchrang zu ’erschleichen’ und somit gegen Googles ’Qualitätsmaßstab’
verstoßen, einen niedrigeren Suchrang zuteilt oder diese komplett aus dem Such-
index löscht.2357,2358 Auch dadurch, dass Google bei der Suche nach ’Selbstmord’
die Telefonnummer einer Hilfsorganisation voranstellt, erachten die Rechteinhaber
diese Forderung als erfüllbar und plausibel.2359,2360

• Webseiten, die lizenziertes Material anbieten, sollen einen höheren Suchrang zuge-
wiesen bekommen.2361

So sollen, beispielsweise im Fall der Suche nach Musik, Suchergebnisse nach den
Suchbegriffen mp3, flac, wma, aac, torrent, download, rip, stream or listen, free,
wenn diese in Kombination mit dem Namen eines Künstlers, Musiktitels oder Al-
bums verwendet werden, dazu führen, dass bestimmte Webseiten der Rechteinha-
ber an prominenterer Stelle präsentiert werden.2362

Dies würde zu einer uferlosen Beeinflussung der Meinungsfreiheit bzw. Beschrän-
kung des Zugangs zu Informationen führen. Schließlich handelt es sich bei den Na-
men von Musiktiteln, Alben oder Künstlern nicht um urheberrechtlich geschützte
Werke, sondern oft um einfache Wörter.

So finden sich derzeit2363 folgende Titel in den österreichischen Single Charts: "Le-
vels", "Hangover", "Troublemaker", "Breathing", "Smile", "Mirror", "Titanium",
"Geronimo"2364.

Zukünftig könnten Suchen nach ’Free Levels’ somit nicht mehr zu den eigentlich ge-
wünschten Gratis-Levels eines Computerspiels, sondern zu einem kostenpflichtigen
Musikportal führen.

Gleichzeitig könnten dadurch Künstler, deren Name dem eines berühmten Künst-
lers ähnlich ist, benachteiligt werden, sofern diese ihre Musik umsonst (’free’) in
einem populären technischen Format (’MP3’) zur Verfügung stellen wollen.

2357 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search
Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice, Seite 5 und 6.

2358 David Segal - New York Times: The Dirty Little Secrets of Search. 02 2011 �URL: http://www.nytimes.com/2011/02/13
/business/13search.html� – Zugriff am 2012.02.18.

2359 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search
Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice, Seite 5.

2360 Samaritans: Google and Samaritans: new search feature to help people looking online for information about suicide.
2361 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search

Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice, Seite 6.
2362 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search

Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice, Seite 7.
2363 Stand: 02/2012.
2364 austriancharts.at: Austria Top 40 - Singles Top 75 - 17.02.2012. �URL: http://www.austriancharts.at/weekchart.asp?cat=s� –

Zugriff am 2012.02.18.
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• Webseiten, die von Anordnungen von Gerichten betroffen sind sowie Webseiten, die
wiederholt Urheberrechte verletzten oder deren Zweck ausschließlich in der Verlet-
zung von Urheberrechten liegt, sollen überhaupt nicht mehr indiziert werden.2365

• Das System, mit dem Rechteinhaber Suchergebnisse löschen lassen können, soll
verbessert werden. Weiters soll sichergestellt werden, dass Suchmaschinenbenutzer
durch Suchhilfsmittel wie vorgeschlagene Suchergebnisse, verwandte Suchergebnis-
se oder vorgeschlagene Webseiten nicht zu illegalen Seiten geführt werden.2366

• Es soll nicht mehr möglich sein, für oder auf illegalen Seiten zu werben.2367

Diese ’Wunschmaßnahmen’ der britischen Rechteinhaber entsprechen weitgehend den
Vorstellungen, die in Amerika in den Gesetzesentwürfen zu PIPA und SOPA2368 zum
Ausdruck kamen, gehen aber durch die direkte Einflussnahme in Suchergebnissen noch
einen Schritt über diese hinaus.

Da Google diesen Wünschen nicht nachgekommen ist, erwägt der Musikverband IFPI
nun2369 eine "Kartellklage"2370 "wegen angeblichen Monopolmissbrauches"2371 gegen
Google.2372,2373,2374 Dadurch soll Google dazu gezwungen werden, künftig zwischen ur-
heberrechtlich legalen bzw. illegalen Suchergebnissen zu unterscheiden und erstere vor
letzteren zu präsentieren.2375,2376 Dies ist Google zufolge jedoch "technisch gar nicht
möglich"2377.2378

Ende Mai 2012 veröffentlichte Google im Rahmen des "Transparency Reports"2379, wie
viele Suchergebnisse zu welchen Domains seit Juli 2011 aufgrund von Anfragen welcher
Rechteinhaber gelöscht wurden, um mit diesem Material zum Diskurs über Urheber-
rechtsverletzungen im Internet beizutragen.2380,2381,2382

Dabei stellte sich heraus, dass Google mittlerweile2383 mit mehr als 6.000.000 Löschan-
fragen wöchentlich mehr Löschanfragen von Rechteinhabern erhält als im gesamten Jahr
2009.2384

2365 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search
Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice, Seite 5 und 6.

2366 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search
Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice, Seite 7.

2367 BPI; Motion Pictures Association; PACT; The Premier League, Publishers Association: Responsible Practices for Search
Engines in Reducing Online Infringement Proposal for a Code of Practice, Seite 8.

2368 Details zu den Gesetzesentwürfen von PIPA und SOPA finden sich ab Seite 114.
2369 Stand: 02/2012.
2370 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google.
2371 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google.
2372 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google.
2373 derStandard.at: Musikindustrie prüft Klage gegen Google.
2374 Ernesto - TorrentFreak: Music Industry Mulls Suing Google Over “Pirate” Search Results. 02 2012 �URL: http:

//torrentfreak.com/music-industry-mulls-suing-google-over-pirate-search-results-120216/� – Zugriff am 2012.02.18.
2375 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google.
2376 derStandard.at: Musikindustrie prüft Klage gegen Google.
2377 Christian Bütikofer - handelszeitung.ch: Musikindustrie prüft Kartellklage gegen Google.
2378 derStandard.at: Musikindustrie prüft Klage gegen Google.
2379 http://www.google.com/transparencyreport/.
2380 Fred von Lohmann - The Official Google Blog: Transparency for copyright removals in search. 05 2012 �URL: http:

//googleblog.blogspot.com/2012/05/transparency-for-copyright-removals-in.html� – Zugriff am 2012.05.28.
2381 APA - derStandard.at: Google entfernt monatlich 1 Mio. Adressen wegen Copyright-Verstößen. 05 2012 �URL: http:

//derstandard.at/1336697885603/Transparency-Report-Google-entfernt-monatlich-1-Mio-Adressen-wegen-Copyright-Verstoessen� –
Zugriff am 2012.05.28.

2382 Google Inc.: Transparency Report. 11 2013 �URL: http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/?hl=de� – Zu-
griff am 2012.05.28.

2383 Stand November 2013.
2384 Fred von Lohmann - The Official Google Blog: Transparency for copyright removals in search.
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Durch die Filterung bestimmter Begriffe aus Googles ’Autocomplete-’ bzw. ’Instant-
Dienst’ sowie das Löschen bestimmter Suchergebnisse spiegelt der Suchdienst als Ge-
samtes mittlerweile ohnehin nicht mehr die tatsächlichen Interessen der Benutzer bzw.
den tatsächlichen Inhalt des Internet wieder, sondern lässt die Interessen einiger weni-
ger Interessengruppen überwiegen.2385 Meinungen und Interessen werden so unmittelbar
beeinflusst und gelenkt.

Es bleibt zu hoffen, dass Google früher oder später zu dem Schluss kommt, dass die
Meinungsfreiheit höher zu bewerten ist als die (finanziellen) Interessen der Unterhal-
tungsindustrie, von der Effektivität der restriktiven Maßnahmen ganz zu schweigen.

Dass es jedoch dauern kann, bis Google zu dieser Einsicht gelangt, zeigt der Ver-
gleich mit dem Vorgehen des Suchmaschinenbetreibers in China. Dort hat Google erst
nach mehr als vier Jahren sowie einem großangelegtem Hacker-Angriff auf Googles In-
frastruktur, welcher Vermutungen nach von China aus gestartet wurde, aufgehört, Su-
chergebnisse, die nicht den Vorstellungen der Chinesischen Regierung entsprachen, her-
auszufiltern.2386,2387

Daher erscheint es fast zynisch, wenn derselbe Firmenchef, der diese Filtermaßnahmen
eingeführt hat, sich später an die Öffentlichkeit wandte, um nun als Aufsichtsratsvorsit-
zender DNS-Sperren als "Angriff auf die Redefreiheit"2388 zu bezeichnen.2389,2390,2391

Schließlich löscht Google selbst zahlreiche Inhalte aufgrund von Anfragen von Dritten
aus seinem Suchdienst und greift weiters ohne Zweifel selbst in das Recht auf freie
Meinungsäußerung ein, wenn es seinen Suchdienst in einer Art und Weise gestaltet,
die ein verfälschtes, einseitiges Bild des Internet widerspiegelt.2392,2393,2394,2395

Dabei werden nicht ausschließlich Links zu urheberrechtsverletzenden Seiten gelöscht;
auch auf Anfragen von Regierungen löscht Google Suchergebnisse. So ließ die österreichi-
sche Bundesregierung beispielsweise im Zeitraum Jänner 2010 bis Juni 2010 143 Einträge
aus den Suchergebnissen löschen.2396

2385 Ernesto - TorrentFreak: Google Starts Censoring BitTorrent, RapidShare and More.
2386 dpa; Jürgen Kuri - heise online: Google zensiert seine neue chinesische Suchmaschine. 01 2006 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Google-zensiert-seine-neue-chinesische-Suchmaschine-Update-168723.html� – Zugriff am 2011.01.29.
2387 David Drummond - The Official Google Blog: A new approach to China: an update. 03 2010 �URL: http://googleblog.

blogspot.com/2010/03/new-approach-to-china-update.html� – Zugriff am 2011.01.29.
2388 Johannes Haupt - heise online: Google will sich Anti-Piracy-Bewegung verweigern. 05 2011 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Google-will-sich-Anti-Piracy-Bewegung-verweigern-1245692.html� – Zugriff am 2011.05.20.
2389 Josh Halliday - Guardian: Google boss: anti-piracy laws would be disaster for free speech. 05 2011 �URL: http://www.

guardian.co.uk/technology/2011/may/18/google-eric-schmidt-piracy� – Zugriff am 2011.05.20.
2390 Johannes Haupt - heise online: Google will sich Anti-Piracy-Bewegung verweigern.
2391 Zsolt Wilhelm - derStandard.at: Google: "Internetsperren machen uns mehr wie China". 05 2011 �URL: http://derstandard.

at/1304552306507/Google-Internetsperren-machen-uns-mehr-wie-China� – Zugriff am 2011.05.20.
2392 Ernesto - TorrentFreak: Google Starts Censoring BitTorrent, RapidShare and More.
2393 Patrick Drexler - derStandard.at: US-Regierung fordert vermehrt Google-Nutzerdaten. 09 2010 �URL: http://derstandard.

at/1285042450514/US-Regierung-fordert-vermehrt-Google-Nutzerdaten� – Zugriff am 2011.05.23.
2394 Johannes Haupt - heise online: Google will sich Anti-Piracy-Bewegung verweigern.
2395 Google Inc.: Transparency Report. �URL: http://www.google.com/transparencyreport/governmentrequests/� – Zugriff am

2011.05.23.
2396 Google Inc.: Transparency Report.
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Wenn Google anschließend in der Öffentlichkeit erklärt, "Gesetze zur Blockade ein-
zelner Websites bekämpfen"2397 zu wollen, während gleichzeitig selbst Filtermaßnahmen
implementiert werden, die zum Teil ohne jegliche rechtliche Grundlage, völlig undurch-
sichtig, willkürlich und ohne Kontrollmöglichkeit angewendet werden, erscheint dies un-
glaubwürdig.2398,2399,2400,2401

7.4 YouTube

7.4.1 Allgemeine Beschreibung

Bei YouTube handelt es sich um die weltweit größte Online-Videoplattform.2402,2403

Ursprünglich gestattete es YouTube Benutzern, Videos online abzuspeichern und so
der Öffentlichkeit oder bloß ausgewählten Benutzern bzw. Dritten zur Verfügung zu
stellen.2404,2405

Mittlerweile können ausgewählte Benutzer auch Live-Streams, beispielsweise von Kon-
zerten oder Sportveranstaltungen, auf YouTube präsentieren.2406

Ergänzt durch die Möglichkeit, Videos zu kommentieren, zu bewerten oder auf diese
’zu antworten’, verschwimmt die Grenze zwischen Video-Plattform und sozialem Netz-
werk, wodurch YouTube auch als Video-Community betrachtet werden kann. Derart
betrachtet, verfügt YouTube derzeit2407 in den USA über einen Marktanteil von 20.5%
und liegt damit auf Platz 2 der sozialen Netzwerke hinter Facebook mit 63.4% und vor
Twitter mit 1.4% Marktanteil.2408

Gegründet wurde YouTube Anfang 2005 und ist seither rasant gewachsen.2409 Bereits
im Oktober 2006 wurde YouTube für 1,65 Milliarden US Dollar von Google übernom-
men, obwohl dieses Unternehmen ebenfalls zu Beginn 2005 seine eigene Video Plattform
’Google Videos’ gestartet hatten.2410,2411

2397 Johannes Haupt - heise online: Google will sich Anti-Piracy-Bewegung verweigern.
2398 Ernesto - TorrentFreak: Google Starts Censoring BitTorrent, RapidShare and More.
2399 Josh Halliday - Guardian: Google boss: anti-piracy laws would be disaster for free speech.
2400 Johannes Haupt - heise online: Google will sich Anti-Piracy-Bewegung verweigern.
2401 Zsolt Wilhelm - derStandard.at: Google: "Internetsperren machen uns mehr wie China".
2402 YouTube: Häufig gestellte Fragen. �URL: http://www.youtube.com/t/faq� – Zugriff am 2011.09.10.
2403 YouTube: Präsentieren Sie Ihre Kampagne. �URL: http://www.youtube.com/t/advertising_overview� – Zugriff am 2011.09.11.
2404 YouTube: Private Videos und wie man sie weiterleitet. 06 2011 �URL: http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?

answer=157177� – Zugriff am 2011.09.12.
2405 YouTube: Nicht gelistete Videos. 02 2011 �URL: http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=de&answer=181547� –

Zugriff am 2011.09.12.
2406 YouTube: Zeitachse. �URL: http://www.youtube.com/t/press_timeline� – Zugriff am 2011.09.10.
2407 Stand: 07/2011.
2408 MarketingCharts: Top 10 Social Networking Websites & Forums - July 2011. 07 2011 �URL: http://www.marketingcharts.com/

interactive/top-10-social-networking-websites-forums-july-2011-18723/� – Zugriff am 2011.09.10.
2409 YouTube: Zeitachse.
2410 Google Inc.: Google To Acquire YouTube for $1.65 Billion in Stock. 10 2006 �URL: http://www.google.com/press/pressrel/

google_youtube.html� – Zugriff am 2011.09.11.
2411 Philipp Lenssen - Google Blogscoped: Google Video Search Live. 01 2005 �URL: http://blogoscoped.com/archive/2005-01-

25-n90.html� – Zugriff am 2011.09.10.

http://www.youtube.com/t/faq
http://www.youtube.com/t/advertising_overview
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=157177
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=157177
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=de&answer=181547
http://www.youtube.com/t/press_timeline
http://www.marketingcharts.com/interactive/top-10-social-networking-websites-forums-july-2011-18723/
http://www.marketingcharts.com/interactive/top-10-social-networking-websites-forums-july-2011-18723/
http://www.google.com/press/pressrel/google_youtube.html
http://www.google.com/press/pressrel/google_youtube.html
http://blogoscoped.com/archive/2005-01-25-n90.html
http://blogoscoped.com/archive/2005-01-25-n90.html


YouTube 183

7.4.1.1 Google Videos

Google Videos entwickelte sich von einer anfänglich reinen Text-Suchmaschine für das
amerikanische Fernsehprogramm schnell zu einem YouTube-Konkurrenten, bei dem Be-
nutzer ebenfalls Videos abspeichern und teilen konnten.2412 Als der Dienst Mitte 2006
auch eine deutschsprachige Version seiner Seite startete, konnten im Gegensatz zu
YouTube Videos beliebiger Länge oder Größe abgespeichert werden.

Darüber hinaus gab es, zumindest in den USA, bereits ein Bezahlsystem, mit dem
Inhalte wie "Musikvideos, Sportübertragungen, Serienfolgen oder Dokumentationen"2413

in hoher Qualität erworben werden konnten.2414,2415

Dennoch konnte Google Videos nicht mit YouTube mithalten und Google kaufte letzt-
lich YouTube auf.2416 Anfang 2009 wurde sodann die Möglichkeit eingestellt, Videos bei
Google Videos hochzuladen; Anfang 2011 sollte auch die Wiedergabefunktion eingestellt
werden, um Google Videos als bloße Video-Suchmaschine in den allgemeinen Suchdienst
zu integrieren.2417,2418,2419 Davon wurde jedoch aufgrund von Benutzerkritik abgesehen,
sodass bei Google Videos gespeicherte Videos solange abspielbar bleiben sollen, bis diese
zu YouTube migriert wurden.2420,2421

7.4.2 YouTube Nutzungszahlen

Aktuell2422 werden pro Minute mehr als 24 Stunden neues Filmmaterial auf YouTube
hochgeladen und mehr als 3 Milliarden Videos pro Tag angesehen.2423 YouTube ist al-
leine für knapp 12% des europäischen Internetverkehrs verantwortlich und damit hinter
BitTorrent (28%) und klassischem Web-Traffic (18%) auf Platz drei der europäischen
Verursacher von Internetverkehr.2424,2425 Manch einer ist sogar der Meinung, YouTube
sollte aufgrund seiner Bedeutung für das Internet zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt
werden.2426

2412 Jo Bager - heise online: Video-Downloads von Google. 06 2005 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Video-
Downloads-von-Google-111684.html� – Zugriff am 2011.09.10.

2413 Volker Zota - heise online: Google Video teilweise auch außerhalb der USA nutzbar. 02 2006 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Google-Video-teilweise-auch-ausserhalb-der-USA-nutzbar-175444.html� – Zugriff am 2011.09.10.

2414 Volker Zota - heise online: Google Video teilweise auch außerhalb der USA nutzbar.
2415 Jo Bager - heise online: Google Video auf deutsch. 07 2006 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Video-auf-

deutsch-140950.html� – Zugriff am 2011.09.10.
2416 Google Inc.: Google To Acquire YouTube for $1.65 Billion in Stock.
2417 Michael Cohen - Google Video Blog: Turning Down Uploads at Google Video. 01 2009 �URL: http://googlevideo.blogspot.

com/2009/01/turning-down-uploads-at-google-video.html� – Zugriff am 2011.09.11.
2418 Mark Dochtermann - YouTube Blog: An update on Google Video - Finding an easier way to migrate Google Video content

to YouTube. 04 2011 �URL: http://youtube-global.blogspot.com/2011/04/update-on-google-video-finding-easier.html� – Zugriff
am 2011.09.11.

2419 Ingo T. Storm - heise.de: Google Videos sucht nur noch. 04 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-
Videos-sucht-nur-noch-1229014.html� – Zugriff am 2011.09.11.

2420 Mark Dochtermann - YouTube Blog: An update on Google Video - Finding an easier way to migrate Google Video content
to YouTube.

2421 Thorsten Leemhuis - heise.de: YouTube-Umzugsfunktion für Google Video. 04 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/YouTube-Umzugsfunktion-fuer-Google-Video-1232260.html� – Zugriff am 2011.09.11.

2422 Stand: 09/2011.
2423 YouTube: Häufig gestellte Fragen.
2424 Sandvine: Global Internet Phenomena Report. 05 2011 �URL: http://www.wired.com/images_blogs/epicenter/2011/05/

SandvineGlobalInternetSpringReport2011.pdf� – Zugriff am 2011.09.12, Seite 14.
2425 Stand: 03/2011.
2426 Raimund Witkop - Meedia: YouTube: Pro Tag 1,3 Mio. Dollar Verlust. 05 2009 �URL: http://meedia.de/internet/youtube-

pro-tag-13-mio-dollar-verlust/2009/05/26.html� – Zugriff am 2011.09.11.
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7.4.3 Finanzierung

Da YouTube für seine Benutzer kostenlos ist, versucht Google, mit Werbung die Kosten,
die hauptsächlich für Speicherplatz und Bandbreite anfallen, zu kompensieren sowie
Geld zu verdienen.2427 Werbepartner können "auf der YouTube-Startseite, den Such-
ergebnisseiten"2428, vor "und sogar in den Videos selbst"2429 Werbebotschaften schal-
ten.2430,2431,2432,2433

Diese vielfältigen Werbemöglichkeiten sollen sich nicht nur für Google, sondern auch
für die Menschen rentieren, die YouTube zu dem gemacht haben bzw. machen, was
es jetzt ist. Daher können sich Benutzer, die regelmäßig eigene Videos hochladen, die
von "tausenden"2434 Menschen angesehen werden, als Partner bewerben, wodurch die
Möglichkeit besteht, anschließend im Rahmen eines Partner-Programms an den Werbe-
einnahmen, die ihre Videos erzielen, beteiligt zu werden.2435,2436

Offizielle Zahlen darüber, wie es um YouTubes Finanzen steht, gibt es dennoch kei-
ne.2437 Auf YouTubes Webseite heißt es bloß "unsere Geschäfte laufen gut"2438.2439

Schätzungen zufolge ist es YouTube jedoch trotz großer Anstrengungen bisher noch nicht
gelungen, Gewinn abzuwerfen.2440,2441,2442 Ob und wann sich YouTube für Google ren-
tieren wird, ist ungewiss. In Interviews gibt sich Googles Führungskader optimistisch und
ist seit dem Jahr 2009 davon überzeugt, dass YouTube ’bald’ profitabel werde.2443,2444

2427 YouTube: Häufig gestellte Fragen.
2428 YouTube: Häufig gestellte Fragen.
2429 YouTube: Häufig gestellte Fragen.
2430 YouTube: Häufig gestellte Fragen.
2431 Arlene Lee - Google Inside AdSense Blog: Now serving overlay ads in embedded YouTube partner videos. 11 2008 �URL:

http://adsense.blogspot.com/2008/11/now-serving-overlay-ads-in-embedded.html� – Zugriff am 2011.09.11.
2432 Matthew Liu - Google Blog: Promote your video with YouTube Sponsored Videos. 11 2008 �URL: http://googleblog.

blogspot.com/2008/11/promote-your-video-with-youtube.html� – Zugriff am 2011.09.12.
2433 Google: YouTube Premium-Partner testen Pre-Roll Anzeigen in Deutschland. 06 2009 �URL: http://www.google.de/press/

pressrel/20090609_youtube.html� – Zugriff am 2011.09.12.
2434 YouTube: Elevate Your YouTube Career: Become a Partner. �URL: http://www.youtube.com/creators/partner.html� – Zugriff

am 2011.09.12.
2435 YouTube: Was ist das YouTube-Partnerprogramm? 05 2011 �URL: http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=

de&answer=72851� – Zugriff am 2011.09.12.
2436 YouTube: Elevate Your YouTube Career: Become a Partner.
2437 YouTube: Häufig gestellte Fragen.
2438 YouTube: Häufig gestellte Fragen.
2439 YouTube: Häufig gestellte Fragen.
2440 Peter Kafka - AllThingsD.com: BREAKING: YouTube Still Isn’t Profitable. But It Will Be, Says Google. Again. 09

2010 �URL: http://allthingsd.com/20100909/breaking-youtube-still-isnt-profitable-but-it-will-be-says-google-again/� – Zu-
griff am 2011.09.11.

2441 Andreas Wilkens - heise online: Bericht: YouTube soll mit Fernsehsendern konkurrieren. 04 2011 �URL: http://www.heise.
de/newsticker/meldung/Bericht-YouTube-soll-mit-Fernsehsendern-konkurrieren-1223435.html� – Zugriff am 2011.09.11.

2442 Frankfurter Allgemeine Zeitung: Werbung soll Youtube profitabel machen. 08 2007 �URL: http://www.faz.net/artikel/C313
06/internet-werbung-soll-youtube-profitabel-machen-30090901.html� – Zugriff am 2011.09.11.

2443 Peter Kafka - AllThingsD.com: BREAKING: YouTube Still Isn’t Profitable. But It Will Be, Says Google. Again.
2444 Internet World Business: Der störrische Goldesel. 08 2011 �URL: http://www.internetworld.de/Heftarchiv/2011/Ausgabe-16-

2011/Der-stoerrische-Goldesel� – Zugriff am 2011.09.11.
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7.4.4 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen

Wegen der ursprünglichen Möglichkeit für Benutzer, beliebige Videos hochzuladen und
wegen der enormen Anzahl von Videos hatte YouTube von Beginn an ein Problem mit
Urheberrechtsverletzungen.2445 Als erste Maßnahme gegen Urheberrechtsverletzungen
schränkte YouTube die Länge der Videos, die hochgeladen werden konnten, auf ma-
ximal 10 Minuten ein.2446 Dadurch sollte verhindert werden, dass ganze TV-Episoden
unberechtigterweise hochgeladen werden.2447

Den gewünschten Effekt brachte dies nicht. Lange Videos wurden einfach aufgeteilt
und in mehreren Episoden veröffentlicht2448 oder es wurden nur die interessanten Aus-
schnitte daraus veröffentlicht.2449,2450 Weiters war YouTube aufgrund der Begrenzung
der Videolänge ideal dazu geeignet, Musikvideos zu ’teilen’ und sah sich deshalb bald mit
einer entsprechenden Unterlassungsklage konfrontiert.2451 Gleichzeitig wurde YouTube -
genau wie RapidShare - vorgeworfen, dass Urheberrechtsverletzungen mangels entspre-
chender Filtermaßnahmen ein Teil des Geschäftsmodells seien.2452

YouTube reagierte und startete im Oktober 2007 das "Content-ID"2453 Pro-
gramm.2454,2455

Dieses Programm bietet Rechteinhabern die Möglichkeit, Audio- oder Videoreferenz-
dateien an YouTube zu übermitteln, damit dort automatisiert festgestellt wird, ob Kopi-
en des Materials ganz oder teilweise bei YouTube hochgeladen wurden.2456,2457 Gleichzei-
tig können Rechteinhaber entscheiden, was im Falle eines Fundes geschehen soll.2458,2459

Rechteinhaber können wählen, ob sie an der Vermarktung der Videos beteiligt werden
wollen, nur zu informieren sind oder ob diese gelöscht werden sollen.2460,2461

Als weitere Maßnahme gegen Urheberrechtsverstöße führte YouTube eine ’3-Strikes-
Out’ Richtlinie ein, nach der sämtliche Videos von Benutzern, die drei Mal unzulässiger-
weise urheberrechtlich geschütztes Material bei YouTube hochladen, gelöscht und deren
Konten gesperrt werden.2462

2445 Maryrose - YouTube Blog: Your 15 Minutes of Fame..ummm...Make that 10 Minutes or Less. 03 2006 �URL: http://youtube-
global.blogspot.com/2006/03/your-15-minutes-of-fameummmmake-that-10.html� – Zugriff am 2011.09.12.

2446 Maryrose - YouTube Blog: Your 15 Minutes of Fame..ummm...Make that 10 Minutes or Less.
2447 Nico Jurran - heise online: YouTube: Limitierte Videolänge gegen Raubkopien. 03 2006 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/YouTube-Limitierte-Videolaenge-gegen-Raubkopien-114031.html� – Zugriff am 2011.09.12.
2448 Beispielsweise:"Läppli am Zoll - Teil 1 von 2" - http://www.youtube.com/watch?v=iKSDJVxqqeM und "Läppli am Zoll - Teil 2 von

2" - http://www.youtube.com/watch?v=ri4Hn50yu_g.
2449 Nico Jurran - heise online: YouTube: Limitierte Videolänge gegen Raubkopien.
2450 dpa; Peter-Michael Ziegler - heise online: YouTube soll mehr als 100.000 Videos entfernen. 02 2007 �URL: http://www.

heise.de/newsticker/meldung/YouTube-soll-mehr-als-100-000-Videos-entfernen-142027.html� – Zugriff am 2011.09.12.
2451 Andreas Wilkens - heise online: Viacom verlangt 1 Milliarde US-Dollar Schadensersatz von Google. 03 2007 �URL: http:

//www.heise.de/newsticker/meldung/Viacom-verlangt-1-Milliarde-US-Dollar-Schadensersatz-von-Google-156007.html� – Zugriff am
2011.09.12.

2452 Andreas Wilkens - heise online: Viacom verlangt 1 Milliarde US-Dollar Schadensersatz von Google.
2453 YouTube: Content-ID. �URL: http://www.youtube.com/t/contentid� – Zugriff am 2011.09.12.
2454 YouTube: Zeitachse.
2455 YouTube: What is YouTube’s Content ID tool? 04 2011 �URL: http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=en&

answer=83766� – Zugriff am 2011.09.12.
2456 YouTube: Content-ID.
2457 YouTube: What is YouTube’s Content ID tool?
2458 YouTube: Content-ID.
2459 YouTube: What is YouTube’s Content ID tool?
2460 YouTube: Content-ID.
2461 YouTube: What is YouTube’s Content ID tool?
2462 YouTube: Warum wird in meinem Konto eine Verwarnung angezeigt? �URL: http://www.youtube.com/t/copyright_strike� –

Zugriff am 2011.09.12.
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Als Ausgleich wurde die bestehende Videolängenbeschränkung Ende Juli 2010 von 10
auf 15 Minuten erhöht.2463,2464

Nichtsdestotrotz findet sich auf YouTube weiterhin jede Menge urheberrechtlich ge-
schütztes Material; darunter auch zahlreiche Musikvideos, die aufgrund von Lizenzab-
kommen und Partnerprogrammen vermehrt von den Künstlern bzw. den dahinterste-
henden Rechteverwertern selbst online gestellt werden, um erstere zu bewerben und
gleichzeitig an Werbeeinschaltungen mitzuverdienen.2465

Weitere Künstler, wie beispielsweise die Komiker von Monty Python’s, reagierten -
statt mit Klagen - mit der Gründung eines eigenen YouTube-Kanals darauf, dass Benut-
zer Ausschnitte ihrer Filme und Sketches unberechtigterweise bei YouTube veröffentlich-
ten.2466,2467 Durch das offizielle Zurverfügungstellen von hochqualitativem Material soll-
ten DVD-Verkäufe gesteigert werden.2468,2469 Dieses Konzept schien aufzugehen, denn
binnen einer Woche schafften es die Komiker, durch die Platzierung von Links zu einem
großen Onlinehändler die dortigen DVD-Verkäufe um mehr als 16% zu steigern.2470,2471

Auch beim Österreichischen Rundfunk fand ein Umdenken statt. Während der ORF
Anfang 2008 noch die rechtliche Lage prüfte, um seine Rechte in Bezug auf YouTube zu
wahren, teilte dessen Pressestelle Ende 2009 mit, dass es kein Problem mit auf YouTube
veröffentlichten Videos gebe, solange keine "sinnverzerrenden Änderungen"2472 vorge-
nommen würden.2473,2474

7.4.4.1 Rechtsstreit mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechani-
sche Vervielfältigungsrechte (GEMA)

In Deutschland sah sich YouTube mit rechtlichen Auseinandersetzungen konfrontiert.

Zum Start von YouTubes Deutschlandversion im November 2007 hatte Google mit
der GEMA eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen.2475,2476 Diese gestattete es deutschen
Benutzern aufgrund einer Pauschalzahlung von YouTube, sämtliche Lieder des GEMA-
Repertoires für ihre Videos zu verwenden.2477

2463 YouTube: Kann ich Videos hochladen, die länger als fünfzehn Minuten sind? 11 2010 �URL: http://www.google.com/support/
youtube/bin/answer.py?hl=de&answer=71673� – Zugriff am 2011.09.12.

2464 Joshua Siegel - The official YouTube Blog: Upload limit increases to 15 minutes for all users. 07 2010 �URL: http:
//youtube-global.blogspot.com/2010/07/upload-limit-increases-to-15-minutes.html� – Zugriff am 2012.05.07.

2465 Siehe beispielsweise den offiziellen YouTube Kanal der Foo Fighers. - http://www.youtube.com/user/foofighters.
2466 Andreas Wilkens - heise online: Monty Python sucht Genugtuung auf YouTube. 11 2008 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Monty-Python-sucht-Genugtuung-auf-YouTube-217712.html� – Zugriff am 2011.09.12.
2467 MontyPython - YouTube: The Monty Python Channel on YouTube (Video). 11 2008 �URL: http://www.youtube.com/watch?

v=OGqX-tkDXEk� – Zugriff am 2011.09.12.
2468 Andreas Wilkens - heise online: Monty Python sucht Genugtuung auf YouTube.
2469 MontyPython - YouTube: The Monty Python Channel on YouTube (Video).
2470 Andreas Wilkens - heise online: Monty Python sucht Genugtuung auf YouTube.
2471 NewTeeVee: The Full Monty: Python Sales Boom Thanks To YouTube. 11 2008 �URL: http://web.archive.org/web/20090502

203122/http://station.newteevee.com/2008/11/20/the-full-monty-python-sales-boom-thanks-to-youtube/� – Zugriff am 2011.09.12.
2472 derStandard.at: "Mit auf YouTube hochgeladenen ORF-Beiträgen haben wir prinzipiell kein Problem". 10 2009

�URL: http://derstandard.at/1254310798586/Mit-auf-YouTube-hochgeladenen-ORF-Beitraegen-haben-wir-prinzipiell-kein-Problem?
seite=2� – Zugriff am 2011.09.12.

2473 derStandard.at: ORF prüft Klage gegen Google - Zwist mit Youtube geht in die nächste Runde. 01 2008 �URL: http:
//derstandard.at/2804058� – Zugriff am 2011.09.12.

2474 derStandard.at: "Mit auf YouTube hochgeladenen ORF-Beiträgen haben wir prinzipiell kein Problem".
2475 Wirtschaftswoche: YouTube kann in wenigen Wochen deutsches Portal starten. 06 2007 �URL: http://www.wiwo.de/

unternehmen-maerkte/youtube-kann-in-wenigen-wochen-deutsches-portal-starten-226504/� – Zugriff am 2011.09.12.
2476 Andreas Wilkens - heise online: Deutsche YouTube-Version kann demnächst starten. 07 2007 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Deutsche-YouTube-Version-kann-demnaechst-starten-146080.html� – Zugriff am 2011.09.12.
2477 Sven Hansen - heise online: YouTube-Nutzer dürfen GEMA-Musik einsetzen. 11 2007 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/YouTube-Nutzer-duerfen-GEMA-Musik-einsetzen-193682.html� – Zugriff am 2011.09.12.

http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=de&answer=71673
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=de&answer=71673
http://youtube-global.blogspot.com/2010/07/upload-limit-increases-to-15-minutes.html
http://youtube-global.blogspot.com/2010/07/upload-limit-increases-to-15-minutes.html
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Nach dem Auslaufen der Vereinbarung Ende März 2009 konnten sich Google und die
GEMA jedoch nicht auf ein neues Abkommen einigen.2478

YouTube wollte weiterhin eine Pauschale bezahlen oder die GEMA alternativ an den
mit ihren Titeln erzielten Werbeeinnahmen beteiligen - die GEMA hingegen bestand
auf einer individuellen Vergütung in der Höhe von einem Eurocent pro abgespieltem
Video.2479,2480

Gemäß veröffentlichtem Tarif für online Musik(video)-on-Demand Dienste forderte
die GEMA ab 01.01.2009 von werbefinanzierten Diensten gar 22,5%2481 der erzielten
Einnahmen, mindestens aber 0,1278 e2482 für Videos mit einer Länge von bis zu fünf
Minuten.2483 Hinzu sollten 7% Umsatzsteuer kommen.2484

Für Google waren die Vorstellungen der GEMA "beispiellos hoch in der Geschichte
der Online-Musik"2485, weshalb es zu keiner Einigung kam und stattdessen YouTube-
Videos, die Musik des GEMA Repertoire enthalten, seither in Deutschland gesperrt
werden.2486,2487,2488

Nachdem auch nach mehr als einem Jahr noch keine Einigung erzielt werden konnte,
erklärte die GEMA die Verhandlungen für gescheitert und versuchte seitdem auf dem
Rechtsweg, Druck auf YouTube auszuüben.2489,2490,2491,2492

2478 Stefan Krempl; Peter-Michael Ziegler - heise online: YouTube sperrt Videos mit GEMA-Musik [Update]. 03 2009 �URL:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/YouTube-sperrt-Videos-mit-GEMA-Musik-Update-210706.html� – Zugriff am 2011.09.12.

2479 Stefan Krempl; Peter-Michael Ziegler - heise online: YouTube sperrt Videos mit GEMA-Musik [Update].
2480 Volker Briegleb - heise online: Musikbranche drängt auf Einigung für YouTube-Lizenzen. 08 2011 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Musikbranche-draengt-auf-Einigung-fuer-YouTube-Lizenzen-1320590.html� – Zugriff am 2011.09.12.
2481 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Vergütungssätze VR-

OD 5 für die Nutzung von Werken des GEMA-Repertoires Music-on-Demand zum privaten Gebrauch (ausgenommen Ruf-
tonmelodien). 2008 �URL: http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musiknutzer/Tarife/Tarife_vra/tarif_vr_od5.pdf� – Zugriff
am 2011.09.14, Seite 1.

2482 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Vergütungssätze VR-OD
5 für die Nutzung von Werken des GEMA-Repertoires Music-on-Demand zum privaten Gebrauch (ausgenommen Ruftonme-
lodien), Seite 2.

2483 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Vergütungssätze VR-OD
5 für die Nutzung von Werken des GEMA-Repertoires Music-on-Demand zum privaten Gebrauch (ausgenommen Ruftonme-
lodien).

2484 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Vergütungssätze VR-OD
5 für die Nutzung von Werken des GEMA-Repertoires Music-on-Demand zum privaten Gebrauch (ausgenommen Ruftonme-
lodien), Seite 1.

2485 Patrick Walker - Der Google Produkt-Kompass: Musikbranche drängt auf Einigung für YouTube-Lizenzen. 03 2009 �URL:
http://google-produkt-kompass.blogspot.com/2009/03/youtube-und-die-deutsche.html� – Zugriff am 2011.09.12.

2486 Patrick Walker - Der Google Produkt-Kompass: Musikbranche drängt auf Einigung für YouTube-Lizenzen.
2487 Volker Briegleb - heise online: Musikbranche drängt auf Einigung für YouTube-Lizenzen.
2488 Benjamin Benz - heise online: GEMA: Bislang kaum Videos bei YouTube tatsächlich gesperrt. 04 2009 �URL: http://www.

heise.de/newsticker/meldung/GEMA-Bislang-kaum-Videos-bei-YouTube-tatsaechlich-gesperrt-211582.html� – Zugriff am 2011.09.12.
2489 Stefan Krempl; Andreas Wilkens - heise online: GEMA erklärt Lizenzverhandlungen mit YouTube für gescheitert. 05 2010

�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/GEMA-erklaert-Lizenzverhandlungen-mit-YouTube-fuer-gescheitert-996489.html� –
Zugriff am 2011.09.14.

2490 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: GEMA und Verbund-
partner klagen gegen YouTube. 09 2010 �URL: http://www.gema.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/presse-details/article/
gema-und-verbundpartner-klagen-gegen-youtube.html� – Zugriff am 2011.09.14.

2491 Volker Briegleb - heise online: Gericht lehnt Verfügungsantrag der Gema gegen Youtube ab [Update]. 08 2010 �URL: http://
www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-lehnt-Verfuegungsantrag-der-Gema-gegen-Youtube-ab-Update-1068290.html� – Zugriff am
2011.09.14.

2492 Volker Briegleb - heise online: Youtube und Rechteverwerter ringen weiter um Vergütung von Musikrechten. 09 2010
�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Youtube-und-Rechteverwerter-ringen-weiter-um-Verguetung-von-Musikrechten-1099
410.html� – Zugriff am 2011.09.14.
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Dies gestaltete sich aber aus zwei Gründen als schwierig. Während nämlich einer-
seits eine von der GEMA angestrebte einstweilige Verfügung, die das Ziel hatte, Videos
von YouTube löschen oder alternativ in Deutschland sperren zu lassen, vom Hamburger
Landgericht "mangels Eilbedürftigkeit"2493 abgelehnt wurde und eine Entscheidung im
Hauptsacheverfahren noch nicht gefällt war, wuchs andererseits der Druck der Musik-
branche auf die GEMA.2494,2495,2496,2497,2498

Mittlerweile äußerten nämlich sowohl Chefs von Musikunternehmen als auch der Vor-
sitzende des Bundesverbands der Musikindustrie öffentlich ihren Unmut über den Ver-
handlungsstillstand, für den sie vor allem die GEMA verantwortlich machten, und dräng-
ten auf eine Einigung.2499,2500,2501,2502

Die GEMA wiederum sah sich völlig zu Unrecht unter Druck gesetzt; schließlich
würden die betreffenden Musikvideos "durch Labels, andere Rechteinhaber oder von
YouTube selbst gesperrt - nicht von der GEMA"2503.2504,2505

Die Meldung, die bei in Deutschland gesperrten Videos präsentiert wird, sei schlicht-
weg "irreführend"2506, da diese suggeriere, die GEMA hätte YouTube nicht die nöti-
gen Rechte überlassen - richtig sei, dass YouTube diese "bislang einfach nicht erworben
hat"2507.2508

Schließlich sei die Situation nicht so einfach, wie YouTube sie darstelle. Als Verwer-
tungsgesellschaft habe die GEMA den gesetzlichen Auftrag, jedem eine Lizenz zu den
gleichen Konditionen anzubieten - Sonderkonditionen können "nur in einem gewissen
Rahmen"2509 gewährt werden.2510,2511

2493 Volker Briegleb - heise online: Gericht lehnt Verfügungsantrag der Gema gegen Youtube ab [Update].
2494 Stefan Krempl; Andreas Wilkens - heise online: GEMA erklärt Lizenzverhandlungen mit YouTube für gescheitert.
2495 Volker Briegleb - heise online: Gericht lehnt Verfügungsantrag der Gema gegen Youtube ab [Update].
2496 Sven Hansen - heise online: Plattenlabels kritisieren GEMA wegen YouTube-Blockade. 06 2011 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Plattenlabels-kritisieren-GEMA-wegen-YouTube-Blockade-1262356.html� – Zugriff am 2011.09.14.
2497 Volker Briegleb - heise online: Musikbranche drängt auf Einigung für YouTube-Lizenzen.
2498 Volker Briegleb - heise online: Youtube und Rechteverwerter ringen weiter um Vergütung von Musikrechten.
2499 Sven Hansen - heise online: Plattenlabels kritisieren GEMA wegen YouTube-Blockade.
2500 Ole Reißmann; Konrad Lischka - Spiegel online: Streit mit der Gema: Plattenbosse rebellieren gegen YouTube-Blockade.

06 2011 �URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0%2C1518%2C768816%2C00.html� – Zugriff am 2011.09.14.
2501 Volker Briegleb - heise online: Musikbranche drängt auf Einigung für YouTube-Lizenzen.
2502 Andrea Rungg - Financial Times Deutschland: Interview mit Dieter Gorny: Streit zwischen Gema und Onlinedien-

sten erzürnt Plattenfirmen. 08 2011 �URL: http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:interview-mit-dieter-gorny-streit-
zwischen-gema-und-onlinediensten-erzuernt-plattenfirmen/60088579.html� – Zugriff am 2011.09.14.

2503 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Gesperrte YouTube-
Videos ausländischer Künstler. 07 2011 �URL: http://www.gema.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/presse-details/article/
gesperrte-youtube-videos-auslaendischer-kuenstler.html� – Zugriff am 2011.09.14.

2504 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Gesperrte YouTube-
Videos ausländischer Künstler.

2505 Volker Briegleb - heise online: Musikbranche drängt auf Einigung für YouTube-Lizenzen.
2506 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Viel Lärm. 06 2011

�URL: http://www.gema.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/presse-details/article/viel-laerm.html� – Zugriff am 2011.09.14.
2507 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Viel Lärm.
2508 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Viel Lärm.
2509 Volker Briegleb - heise online: Musikbranche drängt auf Einigung für YouTube-Lizenzen.
2510 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Viel Lärm.
2511 Volker Briegleb - heise online: Musikbranche drängt auf Einigung für YouTube-Lizenzen.
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Hauptsacheverfahren - 1. Instanz

Im Hauptsacheverfahren entschied das Landesgericht Hamburg in erster Instanz so-
dann teilweise zu Gunsten der GEMA.2512,2513,2514,2515,2516

Zwar stellte das Gericht fest, dass Google nicht als ’Täter’ für Urheberrechtsverlet-
zungen von Benutzern von YouTube verantwortlich ist, da das Unternehmen "die ur-
heberrechtsverletzenden Videos weder selbst hochgeladen [...], noch sich deren Inhalte
zu eigen gemacht"2517 habe.2518 Da Google aber durch das Zurverfügungstellen von
YouTube "einen Beitrag zu den Rechtsverletzungen geleistet"2519 habe, hafte es als sog.
’Störer’.2520 Der Ansicht des Landgerichts Hamburgs nach ist Google nämlich seinen
"Verhaltens- und Kontrollpflichten"2521 als Betreiber nicht in einem geeigneten Ausmaß
nachgekommen.2522

Weiters stellte das Landgericht Hamburg fest, dass Google nicht verpflichtet sei, den
"gesamten Datenbestand"2523 von YouTube "auf Urheberrechtsverletzungen zu durch-
suchen"2524, da die "Prüfungs- und Kontrollpflichten"2525 eines als ’Störer’ in Frage
Kommenden erst ab Kenntnis einer Rechtsverletzung beginnen.2526

Erhalte Google aber von der GEMA (oder einem anderen Rechteinhaber) einen Hin-
weis "auf eine Urheberrechtsverletzung"2527, müssten "durch den Einsatz einer Software
künftige Uploads"2528 des rechtsverletzenden Materials verhindert werden.2529

2512 LG Hamburg, 20.04.2012, 310 O 461/10 - Abrufbar unter: http://openjur.de/u/311130.html.
2513 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit

GEMA gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg. 04 2012 �URL: http://justiz.hamburg.de/presseerklaerungen/338491
2/pressemeldung-2012-04-20-olg-01.html� – Zugriff am 2012.04.20.

2514 APA; Reuters; sum - derStandard.at: Urheberrecht: Youtube unterliegt im Streit um Musik-Videos. 04 2012 �URL:
http://derstandard.at/1334795744528/Gema-gegen-Google-Urheberrecht-Youtube-unterliegt-im-Streit-um-Musik-Videos� – Zugriff
am 2012.04.20.

2515 Andreas Wilkens - heise online: Landgericht: YouTube muss Musiktitel aus dem Netz nehmen [2. Update]. 04 2012 �URL:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Landgericht-YouTube-muss-Musiktitel-aus-dem-Netz-nehmen-2-Update-1544381.html� – Zu-
griff am 2012.04.20.

2516 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Urteil am Landgericht
Hamburg: YouTube haftet für Nutzerinhalte. 04 2012 �URL: http://www.gema.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/presse-
details/article/urteil-am-landgericht-hamburg-youtube-haftet-fuer-nutzerinhalte.html� – Zugriff am 2012.04.20.

2517 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2518 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2519 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2520 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2521 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2522 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2523 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2524 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2525 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2526 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2527 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2528 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.

2529 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA
gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.
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Das bereits bei YouTube zum Einsatz kommende "Content-ID"2530 Verfahren2531 rei-
che dazu aber nicht aus, da es lediglich "Tonaufnahmen identifiziert [...], die mit der ge-
speicherten Referenzaufnahme identisch"2532 sind, "abweichende Aufnahmen (z.B. Live-
Darbietung statt Studioaufnahme)"2533 aber nicht erkenne.2534 Zusätzlich müsse Google
daher einen Wortfilter installieren, welcher "neu eingestellte Videos"2535 herausfiltere,
"deren Titel sowohl den Titel als auch den Interpreten der in einem Video beanstande-
ten Musikaufnahme enthält"2536.2537

Sowohl Google als auch die GEMA sahen sich als Sieger des Verfahrens:2538,2539 Goo-
gle, da das Unternehmen lediglich als ’Störer’ und nicht als ’Täter’ für die Urheber-
rechtsverletzungen der YouTube-Benutzer verantwortlich gemacht wurde - die GEMA,
da Google nun weitere "Maßnahmen zum Schutz [ihres] Repertoires"2540 ergreifen müs-
se.2541,2542 Dennoch legten beide Parteien Berufung ein, sodass das Urteil nicht rechts-
kräftig wurde2543 und in der nächsten Instanz entschieden werden muss.2544,2545

Nicht zuletzt aufgrund des Rechtsstreits zwischen YouTube und der GEMA, wodurch
es zur Sperrung von (Musik)Videos gekommen ist und Künstler so auf Einnahmen durch
eine Werbebeteiligung verzichten mussten, hat auch in Deutschland ein Umdenken statt-
gefunden.2546 Während ein Vertreter der deutschen Musikbranche Ende 2006 noch davor
warnte, YouTube als kostenlose Werbung zu betrachten, veröffentlichte eine populäre
deutsche Band Anfang 2012 sogar ihr komplettes, aktuelles Album mittels animierter
Musikvideos auf YouTube.2547,2548,2549,2550,2551 Insofern kann YouTube mit dem Ra-
dio bzw. dem Musikfernsehen verglichen werden, wo ebenfalls Musiktitel bzw. -videos
’kostenlos’ abgespielt werden und damit zur Popularität eines Künstlers beitragen.

2530 YouTube: Content-ID.
2531 Zum Content-ID Verfahren siehe Seite 185.
2532 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA

gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.
2533 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA

gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.
2534 Hanseatisches Oberlandesgericht: Urheberrechtliche Pflichten eines Videoportalbetreibers - Urteil im Rechtsstreit GEMA

gegen YouTube vor dem Landgericht Hamburg.
2535 YouTube: Content-ID.
2536 YouTube: Content-ID.
2537 YouTube: Content-ID.
2538 dpa; Volker Zota - heise online: YouTube bietet Gema Verhandlungen an. 04 2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/YouTube-bietet-Gema-Verhandlungen-an-1544638.html� – Zugriff am 2012.04.23.
2539 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Urteil am Landgericht

Hamburg: YouTube haftet für Nutzerinhalte.
2540 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Urteil am Landgericht

Hamburg: YouTube haftet für Nutzerinhalte.
2541 dpa; Volker Zota - heise online: YouTube bietet Gema Verhandlungen an.
2542 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Urteil am Landgericht

Hamburg: YouTube haftet für Nutzerinhalte.
2543 Stand: 10/2012.
2544 Volker Briegleb - heise online: GEMA legt im YouTube-Streit Berufung ein. 05 2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/GEMA-legt-im-YouTube-Streit-Berufung-ein-1580860.html� – Zugriff am 2012.10.18.
2545 Zur Frage inwieweit Onlineplattformbetreiber als Störer bzw. als Täter haften und in welchem Umfang diese Maßnahmen

zum Schutz des geistigen Eigentums ergreifen müssen, siehe die Ausführungen in Zusammenhang mit den rechtlichen Aus-
einandersetzungen von RapidShare ab Seite 150. Zur Sinnhaftigkeit von Wortfiltern siehe Seite 177.

2546 Andrea Rungg - Financial Times Deutschland: Interview mit Dieter Gorny: Streit zwischen Gema und Onlinediensten
erzürnt Plattenfirmen.

2547 Jürgen Kuri - heise online: GEMA fordert von Google Lizenzgebühren für YouTube. 11 2006 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/GEMA-fordert-von-Google-Lizenzgebuehren-fuer-YouTube-115353.html� – Zugriff am 2011.09.12.

2548 Ole Reißmann; Konrad Lischka - Spiegel online: Streit mit der Gema: Plattenbosse rebellieren gegen YouTube-Blockade.
2549 die ärzte - YouTube: bademeisterTV (die ärzte). �URL: http://www.youtube.com/user/bademeisterTV� – Zugriff am 2012.04.23.
2550 die ärzte: die ärzte - AUCH. 2012 �URL: http://www.bademeister.com/v9/php/diskografie.php?p=3&a=10&aid=99� – Zugriff am

2012.04.23.
2551 APA; Reuters; sum - derStandard.at: Urheberrecht: Youtube unterliegt im Streit um Musik-Videos.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/YouTube-bietet-Gema-Verhandlungen-an-1544638.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/YouTube-bietet-Gema-Verhandlungen-an-1544638.html
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http://www.heise.de/newsticker/meldung/GEMA-fordert-von-Google-Lizenzgebuehren-fuer-YouTube-115353.html
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YouTube kann aber nicht nur zur Verletzung geistiger Rechte etablierter Künstler ver-
wendet werden, sondern auch der Entdeckung neuer Talente dienen, die sodann allein
aufgrund der Tatsache, dass ihr Video unzählige Male angesehen wurde, einen Platten-
vertrag erhalten.2552,2553 Dazu ist nicht zwingend außergewöhnliches Talent erforderlich;
manchmal reicht es bereits aus, außergewöhnlich zu agieren, um zum ’Webhit’ zu wer-
den.2554,2555

7.5 Google Bildersuche

7.5.1 Allgemeine Beschreibung

Neben der Möglichkeit, das Internet nach Text(teilen) zu durchsuchen, bietet Google
auch die Option an, das Internet nach Bildern zu einem bestimmten Suchbegriff zu
durchsuchen oder Bilder zu suchen, die einem bestimmten Bild ähnlich sind.2556

Bei der Eingabe eines Suchbegriffes im für die Bildersuche spezifischen Bereich der
Suchmaschine präsentiert Google anschließend Bilder, die diesem Suchbegriff zugeordnet
sind.

7.5.2 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen

Die Bildersuche ist aus mehreren Gründen aus urheberrechtlicher Sicht relevant:

1. Google vervielfältigt die Bilder, indem Kopien auf eigenen Servern abgespeichert
werden.2557

2. Google veröffentlicht die Bilder im Rahmen des Suchdienstes.2558

3. Google nimmt keine Rücksicht auf eventuelle lizenzrechtliche Bestimmungen.2559

Aus diesen Gründen kam es zu mehreren rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen
Rechteinhabern und Google, da erstere ihre Urheberrechte durch die Bildersuchmaschine
beeinträchtigt sahen. In Deutschland beschäftigte sich der BGH sowohl 2010 als auch
2011 mit der Frage der Rechtmäßigkeit von Googles Bildersuche. Beide Male entschied
der BGH zugunsten von Google.

2552 sueddeutsche.de: YouTube-Star "Kleiner Hai, Dim Dim". 05 2008 �URL: http://www.sueddeutsche.de/digital/youtube-star-
kleiner-hai-dim-dim-1.193390� – Zugriff am 2011.09.15.

2553 Dominik Schöneberg - netzwelt: Wie das Web berühmt macht Internetstars: Von Star Wars Kids und Lonelygirls. 10 2006
�URL: http://www.netzwelt.de/news/74724_3-internetstars-star-wars-kids-lonelygirls.html� – Zugriff am 2011.09.15.

2554 sueddeutsche.de: YouTube-Star "Kleiner Hai, Dim Dim".
2555 Dominik Schöneberg - netzwelt: Wie das Web berühmt macht Internetstars: Von Star Wars Kids und Lonelygirls.
2556 Johanna Wright - Google: Search by text, voice, or image. 06 2011 �URL: http://insidesearch.blogspot.com/2011/06/search-

by-text-voice-or-image.html� – Zugriff am 2011.12.11.
2557 BGH 29.04.2010, I ZR 69/08 - Abrufbar unter: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=

bgh&Art=en&nr=51998&pos=0&anz=1.
2558 BGH 29.04.2010, I ZR 69/08.
2559 BGH 29.04.2010, I ZR 69/08.
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2010 stellte der BGH fest, dass es Rechteinhabern "ohne weiteres zuzumuten" ist,
"hinreichende Sicherungsmaßnahmen gegen das Auffinden ihrer Werke durch Bilder-
suchmaschinen [...] vorzunehmen, wenn" diese verhindern wollen, dass ihre Bilder im
Bildersuchdienst aufscheinen.2560 Hingegen müsste Google, unabhängig davon, ob eine
Internetseite technische Maßnahmen zum Schutz ihrer Bilder ergriffen hat, überprüfen,
ob diese aus rechtlichen Gründen nicht im Bildersuchdienst aufscheinen sollen - was
Google aber nicht zuzumuten wäre.2561

Das Auffinden bestimmter Inhalte, darunter auch von Bildern, kann von Internetsei-
ten mittels einer ’robots.txt’-Datei verhindert werden.2562 Diese Datei teilt Suchmaschi-
nen mit, welche Teile einer Internetseite indiziert und somit von einer Suchmaschine
aufgefunden werden sollen und welche nicht.2563 Zwar kann die ’robots.txt’-Datei von
Suchmaschinen auch ignoriert werden; seriöse Suchmaschinen - darunter auch Google -
respektieren die Wünsche von Internetseitenbetreibern aber und indizieren ausschließlich
jene Bereiche, die zum Durchsuchen freigegeben sind.2564

Wird eine Internetseite nicht durch "hinreichende Sicherungsmaßnahmen"2565 vor dem
Indizieren durch eine Suchmaschine geschützt, so stellt dies für den BGH eine (schlichte)
"Einwilligung"2566 zu einer Indizierung dar.2567 In einem solchen Fall kann Google daher
davon ausgehen, dass die Internetseitenbetreiber mit den "üblichen Nutzungshandlun-
gen" im Internet - wozu auch die Indizierung durch eine (Bilder-)Suchmaschine gehört -
einverstanden sind.2568

Ende 2011 wurde diese Entscheidung bestätigt und weiters festgestellt, dass Goo-
gle selbst dann "nicht wegen Urheberrechtsverletzung in Anspruch genommen werden
kann"2569, wenn die Vorschaubilder, die für die Bildersuche erstellt werden, von Bildern
stammen, "die nicht vom Berechtigten oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten ins
Internet eingestellt worden sind"2570.2571,2572,2573 Denn "es ist allgemein bekannt, dass
Suchmaschinen, die das Internet [...] nach Bildern durchsuchen, nicht danach unterschei-
den können, ob ein aufgefundenes Bild von einem Berechtigten oder einem Nichtberech-
tigten ins Internet eingestellt worden ist"2574.2575,2576 Vielmehr müssen Rechteinhaber
diejenigen, wegen Urheberrechtsverletzungen "in Anspruch [...] nehmen, die Abbildungen
[...] unberechtigt ins Internet eingestellt haben"2577.2578

2560 BGH 29.04.2010, I ZR 69/08.
2561 BGH 29.04.2010, I ZR 69/08.
2562 The Web Robot Pages: About /robots.txt. 08 2010 �URL: http://www.robotstxt.org/robotstxt.html� – Zugriff am 2011.12.14.
2563 The Web Robot Pages: About /robots.txt.
2564 Google Inc.: Blockieren oder Entfernen von Seiten mithilfe einer "robots.txt"-Datei. 07 2011 �URL: http://support.google.

com/webmasters/bin/answer.py?hl=de&answer=156449� – Zugriff am 2011.12.14.
2565 BGH 29.04.2010, I ZR 69/08.
2566 BGH 29.04.2010, I ZR 69/08.
2567 BGH 29.04.2010, I ZR 69/08.
2568 BGH 29.04.2010, I ZR 69/08.
2569 Bundesgerichtshof: Bundesgerichtshof entscheidet erneut über die urheberrechtliche Zulässigkeit der Bildersuche bei Google.

10 2011 �URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6a0e48cbdef6476b6
63754bceb6dad8f&nr=57881&linked=pm&Blank=1� – Zugriff am 2011.12.20.

2570 BGH 19.10.2011, I ZR 140/10.
2571 BGH 19.10.2011, I ZR 140/10.
2572 Bundesgerichtshof: Bundesgerichtshof entscheidet erneut über die urheberrechtliche Zulässigkeit der Bildersuche bei Google.
2573 Joerg Heidrich; Andreas Wilkens - heise online: Google darf auch widerrechtlich veröffentlichte Bilder zeigen. 04 2012

�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-darf-auch-widerrechtlich-veroeffentlichte-Bilder-zeigen-1519865.html� –
Zugriff am 2012.04.15.

2574 BGH 19.10.2011, I ZR 140/10.
2575 BGH 19.10.2011, I ZR 140/10.
2576 Bundesgerichtshof: Bundesgerichtshof entscheidet erneut über die urheberrechtliche Zulässigkeit der Bildersuche bei Google.
2577 BGH 19.10.2011, I ZR 140/10.
2578 BGH 19.10.2011, I ZR 140/10.
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Die beiden Entscheidungen des BGH stehen auch im Einklang mit dem österreichi-
schen Haftungsprivileg für Suchmaschinen, aufgrund dessen Suchmaschinen grundsätz-
lich nicht für Suchergebnisse verantwortlich gemacht werden können.2579,2580 Aufgrund
der Zwischenspeicherung der Vorschaubilder durch Google, die erfolgt, um die Bildersu-
che effektiv anbieten zu können, könnte sich zwar die Frage stellen, ob und gegebenenfalls
inwieweit neben dem Haftungsprivileg für Suchmaschinen das Haftungsprivileg "bei Zwi-
schenspeicherung (Caching)"2581 eine Rolle spielt.2582 Schließlich sind gemäß § 15 ECG
Diensteanbieter, die Informationen automatisch und zeitlich begrenzt zwischenspeichern,
um diese Nutzern effizient zur Verfügung zu stellen, nur dann nicht verantwortlich, wenn
diese zwischengespeicherte Informationen unverzüglich löschen sofern:

• der Diensteanbieter Kenntnis davon erlangt, dass diese am Ursprungsort nicht
mehr verfügbar sind oder2583

• "ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperre angeordnet
hat"2584.2585,2586

Jede Suchmaschine muss, unabhängig davon, ob sie Bilder oder Texte im Internet
auffinden soll, jedenfalls eine Zwischenspeicherung des durchsuchten Inhalts vornehmen.
Dadurch stellt die Zwischenspeicherung einen unabdingbaren Teil des Suchdienstes dar.
Aus diesem Grund wird bei der rechtlichen Beurteilung von Suchmaschinen ausschließlich
die Bestimmung bezüglich der Verantwortlichkeit von Suchmaschinen zu beachten sein,
da diese Regelung ansonsten keinen sinnvollen Anwendungsbereich hätte. Google müs-
ste daher auch in Österreich grundsätzlich nicht für angezeigte (Bilder-)Suchergebnisse
verantwortlich sein - sofern die Bestimmungen des § 14 ECG eingehalten werden.

7.6 Google Books

7.6.1 Allgemeine Beschreibung

Mittels Googles Books ist es möglich, in einem mehrere Millionen Bücher umfassenden
Katalog nach Werken zu einem bestimmten Suchbegriff bzw. auch innerhalb von Büchern
nach einem bestimmten Suchbegriff zu suchen.2587 Von urheberrechtlich geschützten Bü-
chern kann anschließend in vielen Fällen eine eingeschränkte Vorschau betrachtet werden
- Bücher, deren Urheberrecht bereits abgelaufen ist, können komplett als PDF herunter-
geladen werden.2588 Mittlerweile bietet Google auch die Möglichkeit an, digitale Kopien
von Büchern in einem "eBookstore"2589 zu ’kaufen’.2590

2579 § 14 ECG.
2580 Zum Haftungsprivileg für Suchmaschinen siehe Seite 176.
2581 § 15 ECG.
2582 §§ 14 und 15 ECG.
2583 § 15 Z 5 ECG.
2584 § 15 Z 5 ECG.
2585 § 15 ECG.
2586 Artikel 13 E-Commerce-RL 2000/31/EG.
2587 Google Inc.: Google Books. �URL: http://books.google.com/bkshp?hl=en&tab=wp� – Zugriff am 2012.01.02.
2588 Google Inc.: About Google Books. �URL: http://books.google.com/intl/en/googlebooks/about.html� – Zugriff am 2012.01.02.
2589 Abraham Murray - The Official Google Blog: Discover more than 3 million Google eBooks from your choice of booksellers

and devices. 12 2010 �URL: http://books.google.com/intl/en/googlebooks/about.html� – Zugriff am 2012.01.02.
2590 Abraham Murray - The Official Google Blog: Discover more than 3 million Google eBooks from your choice of booksellers

and devices.

http://books.google.com/bkshp?hl=en&tab=wp
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7.6.2 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen

Um möglichst viele Bücher für die Büchersuchmaschine zu erhalten, arbeitet Google
mit Rechteinhabern und Bibliotheken weltweit zusammen.2591,2592 In Österreich koope-
riert Google derzeit2593 mit der Nationalbibliothek, um deren "kompletten historischen
Buchbestand vom 16. bis zum 19. Jahrhundert"2594 zu "digitalisieren und online zu-
gänglich"2595 zu machen.2596 In einem sechs Jahre dauernden Projekt sollen ungefähr
180 Millionen Buchseiten von rund 600.000 urheberrechtsfreien Büchern der Nationalbi-
bliothek digitalisiert werden, um diese einem größeren Publikum leichter zugänglich zu
machen.2597

Doch Google digitalisierte nicht nur urheberrechtsfreie Werke, sondern auch geschützte
Werke - zum Teil ohne die Zustimmung der Berechtigten - und stellte diese auszugsweise
online zur Verfügung.2598,2599 Dies sorgte für umfassende internationale Kritik an Goo-
gle Books und auch dafür, dass Google die Digitalisierung geschützter Werke eine Zeit
lang unterbrach, um Rechteinhabern die Möglichkeit zu bieten, gegen die Digitalisierung
Widerspruch einzulegen.2600,2601,2602,2603

7.6.2.1 Urheberrechtsklage in Frankreich

Die Möglichkeit eines Opt-Out entspricht jedoch nicht dem Urheberrecht, da dieses
grundsätzlich die aktive Einholung der Zustimmung des Rechteinhabers vor der Ver-
wendung eines Werkes vorsieht. Aus diesem Grund haben 2006 in Frankreich eine Ver-
lagsgruppe sowie ein Verlegerverband Klage gegen Google Books eingereicht.2604,2605

Ende 2009 wurde Google sodann in erster Instanz wegen Urheberrechtsverletzung zu
einer Strafe von 300.000 e sowie einem Zwangsgeld von 10.000 e pro Tag, an dem die ur-
heberrechtlich geschützten Werke der Kläger weiterhin im Google Books Bestand geführt
werden, verurteilt.2606 Google kündigte an, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen.2607

2591 Google Inc.: About Google Books.
2592 Google Inc.: Google Buchsuche-Bibliotheksprogramm – ein erweiterter Katalog mit den Büchern dieser Welt. �URL: http:

//books.google.com/googlebooks/library.html� – Zugriff am 2012.01.02.
2593 Stand: 01/2012.
2594 Österreichische Nationalbibliothek: Austrian Books Online. 12 2011 �URL: http://www.onb.ac.at/bibliothek/

austrianbooksonline.htm� – Zugriff am 2012.01.02.
2595 Österreichische Nationalbibliothek: Austrian Books Online.
2596 Österreichische Nationalbibliothek: Austrian Books Online.
2597 Österreichische Nationalbibliothek: Austrian Books Online - Häufig gestellte Fragen. 06 2011 �URL: http://www.onb.ac.at/

austrianbooksonline/faq.htm� – Zugriff am 2012.01.02.
2598 Adam M. Smith - The Official Google Blog: Making books easier to find. 08 2005 �URL: http://googleblog.blogspot.com/

2005/08/making-books-easier-to-find.html� – Zugriff am 2012.01.03.
2599 dpa; Andreas Wilkens - heise online: Google bietet europäischen Regierungen Kooperation an. 01 2006 �URL: http://www.

heise.de/newsticker/meldung/Google-bietet-europaeischen-Regierungen-Kooperation-an-164010.html� – Zugriff am 2012.01.03.
2600 Andreas Wilkens - heise online: Zypries sieht in Googles Buchdigitalisierungen "rechtswidriges Verhalten". 09 2009

�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zypries-sieht-in-Googles-Buchdigitalisierungen-rechtswidriges-Verhalten-755045
.html� – Zugriff am 2012.01.03.

2601 Adam M. Smith - The Official Google Blog: Making books easier to find.
2602 dpa; Peter Nonhoff - heise online: Schriftstellerverband PEN gegen Bücherdigitalisierung von Google. 10 2009 �URL: http://

www.heise.de/newsticker/meldung/Schriftstellerverband-PEN-gegen-Buecherdigitalisierung-von-Google-838342.html� – Zugriff am
2012.01.03.

2603 dpa; Andreas Wilkens - heise online: Google bietet europäischen Regierungen Kooperation an.
2604 Sven-Olaf Suhl - heise online: Französische Verlagsgruppe verklagt Google wegen Urheberrechtsverletzung. 06 2006

�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Franzoesische-Verlagsgruppe-verklagt-Google-wegen-Urheberrechtsverletzung-1299
85.html� – Zugriff am 2012.01.03.

2605 Volker Briegleb - heise online: Französischer Verlegerverband klagt gegen Google Books. 10 2006 �URL: http://www.heise.
de/newsticker/meldung/Franzoesischer-Verlegerverband-klagt-gegen-Google-Books-113529.html� – Zugriff am 2012.01.03.

2606 Peter-Michael Ziegler - heise online: Urteil gegen Google Books in Frankreich. 12 2009 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Urteil-gegen-Google-Books-in-Frankreich-890159.html� – Zugriff am 2012.01.03.

2607 Peter-Michael Ziegler - heise online: Urteil gegen Google Books in Frankreich.

http://books.google.com/googlebooks/library.html
http://books.google.com/googlebooks/library.html
http://www.onb.ac.at/bibliothek/austrianbooksonline.htm
http://www.onb.ac.at/bibliothek/austrianbooksonline.htm
http://www.onb.ac.at/austrianbooksonline/faq.htm
http://www.onb.ac.at/austrianbooksonline/faq.htm
http://googleblog.blogspot.com/2005/08/making-books-easier-to-find.html
http://googleblog.blogspot.com/2005/08/making-books-easier-to-find.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-bietet-europaeischen-Regierungen-Kooperation-an-164010.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-bietet-europaeischen-Regierungen-Kooperation-an-164010.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zypries-sieht-in-Googles-Buchdigitalisierungen-rechtswidriges-Verhalten-755045.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zypries-sieht-in-Googles-Buchdigitalisierungen-rechtswidriges-Verhalten-755045.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Schriftstellerverband-PEN-gegen-Buecherdigitalisierung-von-Google-838342.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Schriftstellerverband-PEN-gegen-Buecherdigitalisierung-von-Google-838342.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Franzoesische-Verlagsgruppe-verklagt-Google-wegen-Urheberrechtsverletzung-129985.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Franzoesische-Verlagsgruppe-verklagt-Google-wegen-Urheberrechtsverletzung-129985.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Franzoesischer-Verlegerverband-klagt-gegen-Google-Books-113529.html
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http://www.heise.de/newsticker/meldung/Urteil-gegen-Google-Books-in-Frankreich-890159.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Urteil-gegen-Google-Books-in-Frankreich-890159.html
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Der Rechtsstreit mit dem Hauptkläger wurde erst im Sommer 2011 nach einer Ei-
nigung zwischen der Verlagsgruppe La Martinière und Google endgültig beigelegt.2608

Nunmehr soll La Martinière darüber entscheiden können, welche der nicht mehr neu ge-
druckten Bücher durch Google digitalisiert und in ihrem "eBookstore"2609 unter Teilung
des Gewinns vertrieben werden dürfen. Ende 2010 hatte Google bereits eine ähnliche
Vereinbarung mit Hachette Livre, einem der größten französischen Verlage, geschlossen,
wonach auch dieser Verlag seither entscheidet, welche seiner nicht mehr neu gedruckten
Werke online zur Verfügung gestellt werden dürfen.2610,2611

7.7 Google Street View

7.7.1 Allgemeine Beschreibung

Bei Street View handelt es sich um eine Ergänzung zu Googles Kartendienst, mit dem
Straßenkarten im Internet abgerufen werden können.2612,2613 Street View bietet dabei
zusätzlich eine Straßenansicht (eng. Street View).2614 Benutzer können sich auf diese Art,
mittels von Google aufgenommenen 360◦-Fotos, einen Eindruck von einer bestimmten
Gegend (Straße) machen, als würden sie selbst mit einem Auto durch diese Gegend
(Straße) fahren.2615

Um diesen Dienst anzubieten, hat Google spezielle Autos, auf die in 2,8 Metern Hö-
he2616 Panoramakameras montiert wurden, weltweit durch Straßen fahren lassen, um
diese anschließend im Internet abzubilden.2617,2618,2619 Auf diese Weise werden mittler-
weile große Teile Nordamerikas, Europas und Australiens sowie kleinere Teile Südame-
rikas, Asiens und Afrikas dargestellt - weitere Gebiete sollen folgen.2620

2608 Philippe Colombet - European Public Policy Blog: A new agreement to bring out-of-print French books back to life. 08 2011
�URL: http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2011/08/new-agreement-to-bring-out-of-print.html� – Zugriff am 2012.01.03.

2609 Abraham Murray - The Official Google Blog: Discover more than 3 million Google eBooks from your choice of booksellers
and devices.

2610 Philippe Colombet - European Public Policy Blog: Partnering to put out-of-print French works back in circulation. 11 2010
�URL: http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2010/11/partnering-to-put-out-of-print-french.html� – Zugriff am 2012.01.03.

2611 buchreport: Hachette und Google besiegeln E-Vertrieb vergriffener Titel. 08 2011 �URL: http://www.buchreport.de/nachrichten/
verlage/verlage_nachricht/datum/0/0/0/digitale-reanimation.htm� – Zugriff am 2012.01.02.

2612 Google Inc.: Street View: Erkunden Sie die Welt auf Straßenebene. �URL: http://maps.google.de/intl/de/help/maps/
streetview/index.html� – Zugriff am 2012.01.03.

2613 Google Inc.: Google Street View - DVR-Einlagebogen. 04 2011, Seite 1 - 2.
2614 Google Inc.: Street View: Erkunden Sie die Welt auf Straßenebene.
2615 Google Inc.: Street View: Erkunden Sie die Welt auf Straßenebene.
2616 Google Inc.: Google Street View - DVR-Einlagebogen, Seite 1.
2617 Google Inc.: Wo ist Street View verfügbar? �URL: http://support.google.com/maps/bin/answer.py?hl=de&answer=68384� – Zugriff

am 2012.01.03.
2618 Google Inc.: Autos, Trikes & mehr. �URL: http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/technology/cars-trikes.html� –

Zugriff am 2012.01.03.
2619 Google Inc.: Google Street View - DVR-Einlagebogen, Seite 1 - 2.
2620 Google Inc.: Wo ist Street View verfügbar?
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Auch österreichische Straßen wurden von Google fotografisch erfasst.2621 Aufgrund
datenschutzrechtlicher Bedenken und entsprechend strenger Empfehlungen der Daten-
schutzkommission, wie der Street View-Dienst in Österreich gestaltet werden müsste,
um datenschutzkonform zu sein, ist ein Start von Street View in Österreich derzeit2622

nicht geplant.2623,2624

7.7.2 Bedeutung für Urheberrechtsverletzungen

Bei den Aufnahmefahrten für Street View erfasst Google neben den Straßenansichten
selbstverständlich auch die sich zum Aufnahmezeitpunkt auf der Straße befindlichen
Autos sowie die sich auf den Gehwegen befindlichen Menschen.2625 Dies ist nicht aus-
schließlich aus datenschutzrechtlicher Sicht äußerst umstritten,2626,2627,2628,2629, sondern
kann auch urheberrechtliche Bestimmungen verletzen.

Zwar ist das öffentliche zur Verfügung Stellen von Fotos von Baukunstwerken gemäß
§ 54 Abs 5 UrhG zulässig2630, jedoch ist das Veröffentlichen von Bildnissen von Per-
sonen unzulässig, sofern "dadurch berechtigte Interessen des Abgebildeten [...] verletzt
würden"2631,2632.

Mit einem automatischen Verfahren bemüht sich Google freilich, die Privatsphäre
von Passanten zu wahren, indem die Gesichter aufgenommener Personen "noch vor der
Veröffentlichung unkenntlich gemacht" werden.2633 Dieses Verfahren funktioniert jedoch
nicht mit absoluter Sicherheit.2634,2635

Gleichzeitig umfasst der im österreichischen Urheberrechtsgesetz verwendete Begriff
’Bildnis’ mehr als die Fotografie einer Person.2636 So besteht "der Bildnisschutz nach
§ 78 UrhG [...] auch dann, wenn die Gesichtszüge des Abgebildeten aus dem Bild nicht
erkennbar sind, die Identität aber aus sonstigen Umständen [...] hervorgeht"2637.2638

2621 Österreichische Datenschutzkommission: Neue Entwicklungen betreffend Google Street View. �URL: http://www.dsk.gv.at/
site/6733/default.aspx� – Zugriff am 2012.01.03.

2622 Stand: 05/2012.
2623 Österreichische Datenschutzkommission: Neue Entwicklungen betreffend Google Street View.
2624 Google Inc.: FAQ - Google Maps mit Street View. �URL: http://maps.google.at/intl/de/help/maps/streetview/faq.html� –

Zugriff am 2012.05.07.
2625 Google Inc.: Datenschutz. �URL: http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/privacy.html� – Zugriff am 2012.01.03.
2626 Johannes Haupt - heise online: Google erwägt Abschaltung von Street View in der Schweiz. 05 2011 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Google-erwaegt-Abschaltung-von-Street-View-in-der-Schweiz-1241468.html� – Zugriff am 2012.01.03.
2627 Österreichische Datenschutzkommission: Neue Entwicklungen betreffend Google Street View.
2628 Peter König - heise online: Google: Kein endgültiger Stopp von Street View in Deutschland. 04 2011 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Google-Kein-endgueltiger-Stopp-von-Street-View-in-Deutschland-1225330.html� – Zugriff am 2012.01.03.
2629 Andreas Wilkens - heise online: Google muss in Frankreich 100.000 Euro Geldbuße zahlen. 03 2011 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Google-muss-in-Frankreich-100-000-Euro-Geldbusse-zahlen-1211862.html� – Zugriff am 2012.01.03.
2630 Zur Ausnahmebestimmung für ’Straßenansichten’ siehe Seite 76.
2631 § 78 Abs 1 UrhG.
2632 Zum ’Recht am eigenen Bild’ siehe Seite 86.
2633 Google Inc.: Datenschutz.
2634 Patrick Warnking - NZZ Online: Street View ist nützlich für die Schweiz. 05 2011 �URL: http://www.nzz.ch/nachrichten/

digital/patrick_warnking_country_manager_google_schweiz_ueber_street_view_1.10540114.html� – Zugriff am 2012.01.03.
2635 Johannes Haupt - heise online: Google erwägt Abschaltung von Street View in der Schweiz.
2636 OGH 20.10.1964, 4 Ob 342/64.
2637 OGH 20.10.1964, 4 Ob 342/64.
2638 OGH 20.10.1964, 4 Ob 342/64.
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Die Identität einer Person könnte beispielsweise daraus hervorgehen, dass diese gerade
im Moment der Street View-Aufnahme ein bestimmtes Haus verlässt oder sonst aufgrund
ihrer Größe, Kleidung, ihres Körperschmucks oder eines sonstigen Merkmals identifiziert
werden könnte.

Sofern die Street View-Aufnahme darüber hinaus berechtigte Interessen einer aufge-
nommenen Person verletzt, weil die Aufnahme eine Person in einer unvorteilhaften Situa-
tion abbildet (beispielsweise beim Überqueren einer roten Ampel), würde Google gegen
das Recht am eigenen Bild verstoßen und könnte geklagt werden. In Frankreich wurde
Google Anfang 2012 beispielsweise wegen einer Street View-Aufnahme von einem Be-
troffenen, der beim Urinieren in seinem Garten fotografiert worden war, geklagt.2639,2640

2639 Guillaume Frouin; Catherine Bremer; Myra MacDonald - Reuters: Frenchman sues over Google Views urination photo.
03 2012 �URL: http://www.reuters.com/article/2012/03/02/france-google-idUSL5E8E1BY920120302� – Zugriff am 2012.03.14.

2640 derStandard.at: Franzose verklagt Google wegen "Pinkel-Foto". 03 2012 �URL: http://derstandard.at/1330390285204/Google-
Street-View-Franzose-verklagt-Google-wegen-Pinkel-Foto� – Zugriff am 2012.03.14.
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8 Online-Videorekorder

8.1 Allgemeine Beschreibung

Bei Online-Videorekordern handelt es sich im wesentlichen um Online-Dienste, die -
grundsätzlich gegen eine Gebühr - Fernsehsendungen für ihre Benutzer aufzeichnen
und diese anschließend als Stream oder zum Download zur Verfügung stellen.2641,2642

Welche Sendungen dabei, uU sogar gleichzeitig, aufgezeichnet werden sollen, entschei-
den Benutzer mittels Webbrowser oder bei einigen Anbietern sogar per Smart-Phone-
Applikation.2643,2644,2645,2646 Je nach Höhe der eingezahlten Gebühr kann eine unter-
schiedliche Menge von Videomaterial aufgezeichnet und gespeichert werden. Benutzer
von Online-Videorekordern können sich auf diese Weise ihr eigenes, begrenztes bzw.
unbegrenztes Online-Filmarchiv anlegen.2647,2648 Zusatzleistungen können weiters bei-
spielsweise im automatischen Entfernen von Werbung in aufgezeichneten Programmen
oder in der komfortablen Aufnahme sämtlicher Folgen einer TV-Serie bestehen.2649,2650

8.2 Rechtliche Beurteilung

Rechtlich baut das Geschäftsmodell von Online-Videorekordern auf dem Recht auf Pri-
vatkopie auf, wonach die Vervielfältigung eines Werkes zum privaten, nicht kommerziel-
len, Gebrauch zulässig ist.2651,2652

Dem österreichischen Urheberrecht nach wäre es ebenfalls zulässig, dass ein Dritter auf
Bestellung für jemand anderen Vervielfältigungstücke herstellt.2653 ’Digitale’ Vervielfälti-
gungsstücke dürften dabei jedoch ausschließlich unentgeltlich hergestellt werden.2654,2655

In Deutschland, wo es bereits mehrere Online-Videorekorder-Anbieter gibt, gilt mit
§ 53 Abs 1 dUrhG grundsätzlich dieselbe Rechtslage.

2641 Online-Videorecorder.de - Content Publishing Media GmbH: Anbieter im Vergleich. �URL: http://www.online-
videorecorder.de/p/anbieter-im-vergleich.html� – Zugriff am 2012.01.04.

2642 derStandard.at: Online-Videorecorder im Test: "Eine tolle Alternative im Wohnzimmer". 01 2010 �URL: http://derstandard.
at/1262208814065/Online-Videorecorder-im-Test-Eine-tolle-Alternative-im-Wohnzimmer� – Zugriff am 2012.01.04.

2643 BONG.TV: Sendungen aufzeichnen. �URL: http://help.bong.tv/online-tv-programm/sendungen-online-aufnehmen/� – Zugriff am
2012.01.04.

2644 Online-Videorecorder.de - Content Publishing Media GmbH: Anbieter im Vergleich.
2645 BONG.TV: iPhone App. �URL: http://help.bong.tv/online-tv-recorder/iphone-app-videorekorder-tv-fernsehprogramm/� – Zu-

griff am 2012.01.04.
2646 Save.TV: DIE NEUE MOBILE APP VON SAVE.TV. �URL: http://www.save.tv/STV/mobile-app.cfm� – Zugriff am 2012.01.04.
2647 Save.TV: Jetzt anmelden und 14 Tage kostenlos testen. �URL: http://www.save.tv/stv/s/obj/registration/RegPage1.cfm?� –

Zugriff am 2012.01.04.
2648 Online-Videorecorder.de - Content Publishing Media GmbH: Anbieter im Vergleich.
2649 Online-Videorecorder.de - Content Publishing Media GmbH: Anbieter im Vergleich.
2650 Save.TV: Juristischer Erfolg für Save.TV gegen RTL am OLG Dresden. 07 2011 �URL: http://blog.save.tv/juristischer-

erfolg-fuer-save-tv-gegen-rtl-am-olg-dresden/� – Zugriff am 2012.01.06.
2651 § 42 Abs 4 UrhG.
2652 Zur Privatkopie siehe Seite 63.
2653 § 42a UrhG.
2654 § 42a UrhG.
2655 Zur Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch von Anderen siehe Seite 67.
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Die Frage, inwieweit diese Online-Videorekorder-Dienste zulässig sind, wird daher wohl
sehr stark von deren technischer Realisierung abhängen. Sofern das Entgelt, das für die
Dienste bezahlt werden muss, dazu dient, dass der Diensteanbieter auf seinen ’Videore-
kordern’ für seine Kunden Vervielfältigungen herstellt, wäre dies unzulässig.2656,2657

Dient das Entgelt jedoch dazu, einen Videorekorder (bzw. den Speicherplatz
zum Abspeichern der aufgenommenen Sendungen) bei einem Online-Videorekorder-
Dienstanbieter zu mieten, so würde nicht gegen das Urheberrecht verstoßen, da die Ko-
pien nicht der Anbieter für seine Kunden, sondern die Kunden mit technischen Geräten
des Anbieters selbst herstellen würden.2658,2659

Anders formuliert, wäre es unzulässig, jemanden dafür zu bezahlen, dass dieser eine
Fernsehsendung digital aufzeichnet; es wäre jedoch wohl zulässig, sich gegen Bezahlung
einen Videorekorder zu mieten und anhand dessen die Vervielfältigung für den ausschließ-
lich privaten Gebrauch selbst herzustellen.2660,2661

8.2.1 Rechtliche Auseinandersetzungen in Deutschland

Obwohl deutsche Online-Videorekorder-Diensteanbieter ihren Kunden ’lediglich’ die per
"Satelliten-Antennen [...] in Deutschland frei empfangbaren Sendesignale mehrerer Sen-
deanstalten"2662 zur Aufnahme anbieten, nicht aber auch wie beim "Card-Sharing"2663

entschlüsselte Pay-TV-Programme, sind Online-Videorekorder einigen deutschen Fern-
sehsendern ein Dorn im Auge.2664,2665

Gleich in drei sehr ähnlichen Verfahren musste sich der BGH mit der Frage der recht-
lichen Zulässigkeit von Online-Videorekordern auseinandersetzen.2666,2667,2668

Während die erste und die zweite Instanz jeweils den klagenden Fernsehsendern Recht
gaben und feststellten, dass das Angebot unzulässig sei, traf der BGH keine Entscheidung
in der Sache, sondern verwies die Angelegenheit zur genaueren rechtlichen Beurteilung
zurück an die Vorinstanz.2669,2670,2671

2656 § 42a UrhG.
2657 § 53 Abs 1 dUrhG.
2658 § 42a UrhG.
2659 § 53 Abs 1 dUrhG.
2660 § 42a UrhG.
2661 § 53 Abs 1 dUrhG.
2662 BGH 22.04.2009, I ZR 216/06 - Abrufbar unter: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=

bgh&Art=en&sid=6f74eaeb09d8743518a90e0a91ee203c&nr=48686&pos=1&anz=2.
2663 Nico Jurran - heise online: Datenbank von illegalem Card-Sharing-Anbieter gehackt. 09 2011 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Datenbank-von-illegalem-Card-Sharing-Anbieter-gehackt-1342006.html� – Zugriff am 2012.01.05.
2664 BGH 22.04.2009, I ZR 216/06.
2665 Nico Jurran - heise online: Datenbank von illegalem Card-Sharing-Anbieter gehackt.
2666 BGH 22.04.2009, I ZR 216/06.
2667 BGH 22.04.2009, I ZR 215/06 - Abrufbar unter: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=

bgh&Art=en&sid=517c8defada0d6dc4609f6976f64be93&nr=48391&pos=1&anz=2.
2668 BGH 22.04.2009, I ZR 175/07 - Abrufbar unter: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=

bgh&Art=en&sid=c4c8d13da5e6341aeca62eb016182129&nr=48390&pos=1&anz=2.
2669 Bundesgerichtshof: Vorschau auf Entscheidungen in den nächsten Monate des Jahres 2009. �URL: http://juris.

bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh\&Art=en\&sid=551851afc746c5f16c6d98fb5e166a03\&nr=46787\
&linked=pm\&Blank=1� – Zugriff am 2012.01.05.

2670 Torsten Kleinz; Volker Zota - heise online: LG Leipzig: Online-TV-Recorder verstößt gegen das Urheberrecht. 05 2006
�URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/LG-Leipzig-Online-TV-Recorder-verstoesst-gegen-das-Urheberrecht-126846.html� –
Zugriff am 2012.01.05.

2671 Nico Jurran - heise online: Shift TV: Oberlandesgericht bestätigt Aufzeichnungsverbot für Online-TV-Recorder.
01 2007 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Shift-TV-Oberlandesgericht-bestaetigt-Aufzeichnungsverbot-fuer-Online-
TV-Recorder-135377.html� – Zugriff am 2012.01.05.
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http://www.heise.de/newsticker/meldung/LG-Leipzig-Online-TV-Recorder-verstoesst-gegen-das-Urheberrecht-126846.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Shift-TV-Oberlandesgericht-bestaetigt-Aufzeichnungsverbot-fuer-Online-TV-Recorder-135377.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Shift-TV-Oberlandesgericht-bestaetigt-Aufzeichnungsverbot-fuer-Online-TV-Recorder-135377.html
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Unter anderem sollte das OLG Dresden, wie oben bereits ausgeführt, feststellen, ob
Sendungen im Rahmen eines Online-Videorekorders, technisch betrachtet, durch die
Kunden oder den Anbieter aufgezeichnet werden.2672,2673 Diese essenzielle Frage, welche
für die rechtliche Beurteilung entscheidend ist, wurde dem BGH nach in den Vorverfah-
ren nicht abschließend geklärt.2674,2675

Der den BGH anrufende Online-Videorekorder Diensteanbieter sah einer technischen
Prüfung, wer für durchgeführte Aufnahmen verantwortlich ist, eigenen Angaben nach
gelassen entgegen.2676 Und tatsächlich stellte ein vom Gericht beauftragter unabhängiger
Sachverständiger in weiterer Folge fest, dass der Online-Videorekorder-Diensteanbieter
aufgrund der technischen Ausgestaltung seines Dienstes nicht gegen das grundsätzlich
den Fernsehsendern zustehende Vervielfältigungsrecht verstoße.2677,2678 Der in diesem
Fall angebotene Online-Videorekorder entspricht grundsätzlich der Funktionsweise eines
physikalischen (Festplatten-)Videorekorders.2679

Weiterhin nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob der Online-Videorekorder-
Anbieter durch die Weiterleitung des empfangenen Satellitensignals an die Videorekorder
seiner Kunden gegen das den Fernsehsendern zustehende (Weiter-)Senderecht verstoßen
hat.2680,2681,2682,2683 Der Anbieter vertritt die Ansicht, dass die (Weiter-)Senderechte
ordnungsgemäß erworben worden seien und will diese Ansicht in weiteren Gerichtsver-
fahren - notwendigenfalls vom BGH - klären lassen. Dadurch könnte die Beantwortung
der Frage, ob Online-Videorekorder in Deutschland rechtlich zulässig sind, "insgesamt
acht Jahre dauern"2684.2685

2672 BGH 22.04.2009, I ZR 175/07.
2673 Nico Jurran - heise online: BGH: Nicht jede TV-Sendung darf aufgezeichnet werden. 04 2009 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/BGH-Nicht-jede-TV-Sendung-darf-aufgezeichnet-werden-Update-214756.html� – Zugriff am 2012.01.05.
2674 BGH 22.04.2009, I ZR 175/07.
2675 Nico Jurran - heise online: BGH: Nicht jede TV-Sendung darf aufgezeichnet werden.
2676 Nico Jurran - heise online: BGH: Nicht jede TV-Sendung darf aufgezeichnet werden.
2677 Nico Jurran - heise online: RTL verliert Rechtsstreit gegen Online-Videorecorder-Dienst. 07 2011 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/RTL-verliert-Rechtsstreit-gegen-Online-Videorecorder-Dienst-1279013.html� – Zugriff am 2012.01.05.
2678 Spiegel online: RTL gegen Save.TV Online-Videorecorder darf kein RTL-Programm aufzeichnen. 07 2011 �URL: http://www.

spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,774411,00.html� – Zugriff am 2012.01.05.
2679 Save.TV: Juristischer Erfolg für Save.TV gegen RTL am OLG Dresden.
2680 § 20 und § 87 Abs 1 Z 1 dUrhG.
2681 Save.TV: Juristischer Erfolg für Save.TV gegen RTL am OLG Dresden.
2682 Spiegel online: RTL gegen Save.TV Online-Videorecorder darf kein RTL-Programm aufzeichnen.
2683 § 59a UrhG - auf Details des Weitersenderechts wird an dieser Stelle nicht eingegangen.
2684 Save.TV: Juristischer Erfolg für Save.TV gegen RTL am OLG Dresden.
2685 Save.TV: Juristischer Erfolg für Save.TV gegen RTL am OLG Dresden.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/BGH-Nicht-jede-TV-Sendung-darf-aufgezeichnet-werden-Update-214756.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/BGH-Nicht-jede-TV-Sendung-darf-aufgezeichnet-werden-Update-214756.html
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9 Können Werke (online) ’gekauft’ werden?

Mittlerweile gibt es unzählige Internetportale, im Wege derer Werke - hauptsächlich
Musik - aber auch Filme, Fernsehsendungen, Klingeltöne und Ähnliches, gegen Bezah-
lung und damit berechtigterweise (’legal’) heruntergeladen - ’gekauft’ - werden kön-
nen.2686,2687 Aktuell2688 gibt es weltweit alleine 500 Anbieter für digitale Musik.2689 Der
Markt für Online-Unterhaltungsinhalte wächst dabei enorm. Beispielsweise stiegen die
Umsätze mit Musikdownloads im ersten Halbjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr in
Deutschland um fast 40% auf knapp 72 Millionen Euro.2690

Der Trend, dass immer mehr Musik online gekauft wird, spiegelt sich auch überdeutlich
in den Single-Charts wider. Hitparaden bzw. Charts versuchen zu beurteilen, welche
Lieder derzeit am beliebtesten (meistverkauft) sind. Diese Hitparaden werden derzeit2691

in Österreich zu 73%, in Deutschland zu 85% und in der Schweiz sogar zu 99% durch
Onlineverkäufe bestimmt.2692

Nachfolgend wird behandelt, was genau bei einem Einkauf in einem der zahlreichen
Shops für Unterhaltungsinhalte erworben werden kann. Der Fokus liegt dabei auf dem
Erwerb von digitaler Musik, da Musik derzeit2693 den Markt dominiert.

9.1 Rechtliche Grundlagen des Kaufes

Der Kauf beispielsweise einer Musik-CD in einem Geschäft unterliegt den Regeln des
ABGB - es entstehen sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer Pflichten. Haupt-
pflicht des Käufers ist es, den Kaufpreis zu bezahlen; die des Verkäufers, die Ware zu
übergeben.

Damit ein rechtsgültiger Kauf vorliegt, muss ein Verkäufer eine Sache ’zum freien
Besitz’ übergeben, dem Käufer also freies Eigentum verschaffen können.2694,2695

Eigentum ist das umfassendste Sachenrecht; ein Eigentümer kann mit seinen Sachen
’tun, was er will’ - diese letztendlich sogar zerstören (’jeden anderen von der Nutzung
ausschließen’).2696

2686 Till Kreutzer; David Pachali - iRights.info: Was darf man mit digital gekaufter Musik machen? 02 2012 �URL: http:
//www.irights.info/?q=content/klicksafe-cds-digitale-musik-mp3-nutzungsrechte� – Zugriff am 2012.03.09.

2687 Apple Inc.: Musik, Filme, Fernsehsendungen und mehr. Im iTunes Store. 10 2010 �URL: http://www.apple.com/de/itunes/whats-
on/� – Zugriff am 2010.10.25.

2688 Stand: 01/2012.
2689 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012. 2012 �URL: http://www.

musikindustrie.de/fileadmin/piclib/presse/Dokumente_zum_Download/DMR2012_20Jan_FINAL.pdf� – Zugriff am 2012.03.10, Seite 10.
2690 Bundesverband Musikindustrie e.V.: 40 Prozent Wachstum beim digitalen Musikverkauf. 08 2010 �URL: http://www.

musikindustrie.de/presse_aktuell_einzel/back/82/page/2/news/-1142931633/� – Zugriff am 2010.10.25.
2691 Stand: 05/2010.
2692 media control GfK International: 85 Prozent der Verkäufe in den deutschen Single-Charts sind digital. 05 2010 �URL: http:

//www.media-control.de/85-prozent-der-verkaeufe-in-den-deutschen-single-charts-sind-digital.html� – Zugriff am 2010.10.25.
2693 Stand: 05/2012.
2694 Stefan Perner; Martin Spitzer: Bürgerliches Recht. Lernen - Üben - Wissen. MANZ, 2007, Seite 211.
2695 §1047 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch - JGS 946/1811 (ABGB).
2696 § 354 ABGB.
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Eine gekaufte CD beispielsweise könnte zerschnitten und entsorgt werden - kein an-
derer könnte diese CD je wieder anhören. Dass dabei die sich auf der CD befindlichen
Musikstücke als Kulturgut nicht verloren gehen, versteht sich von selbst - schließlich
befinden sich oft Millionen identischer CDs im Umlauf.

Beim Kauf einer CD wird daher lediglich Eigentum am physikalischen Trägermedi-
um erworben sowie für den Großteil des Kaufpreises Lizenzen für die sich auf der CD
befindlichen Musiktitel.

Beim digitalen Erwerb eines Musikalbums fällt der Kauf einer CD weg und es werden
ausschließlich Lizenzen für die betreffenden Musiktitel erworben.

9.2 Analyse verschiedener Lizenzbestimmungen

Lizenzen können nun sehr unterschiedlich gestaltet sein. Daher werden in diesem Ab-
schnitt die AGB einiger großer Anbieter für digitale Inhalte analysiert, um herauszuar-
beiten, welche Rechte an online ’gekauften’ Werken, in diesem Fall Musiktiteln, demnach
erworben werden.

Den Geschäftsbedingungen des größten2697 Anbieters für digitale Unterhaltungsinhalte
kann beispielsweise folgendes entnommen werden:

"1. Definition des iTunes Store-Dienstes"
2698

"iTunes betreibt den iTunes Store (den "Dienst"), der Ihnen ein Herunterla-
den einer Lizenz für digitale Inhalte - einschließlich Tonaufnahmen, Videos,
Spielen, Software und Klingeltönen - zu den Bedingungen dieser Vereinba-
rung ermöglicht."2699 [...]

Ein anderer großer Anbieter für digitale Unterhaltungsinhalte bedient sich folgender
Formulierung:

2697 Bundesverband Musikindustrie e.V. (IFPI): Digital Music Report 2009. 01 2009 �URL: http://www.musikindustrie.de/
fileadmin/news/markt/downloads/DMR2009.pdf� – Zugriff am 2013.09.26, Seite 10.

2698 iTunes S.à.r.l.: iTunes Store NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN DIENST. 12 2009 �URL: http://www.apple.com/legal/
itunes/de-at/terms.html#SERVICE� – Zugriff am 2009.12.09.

2699 iTunes S.à.r.l.: iTunes Store NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN DIENST.

http://www.musikindustrie.de/fileadmin/news/markt/downloads/DMR2009.pdf
http://www.musikindustrie.de/fileadmin/news/markt/downloads/DMR2009.pdf
http://www.apple.com/legal/itunes/de-at/terms.html#SERVICE
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"2.1 Rechtseinräumung"
2700

"Mit Zahlung des Kaufpreises für die digitalen Inhalte erteilen wir Ihnen
ein nicht-ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung der digi-
talen Inhalte für den privaten und nicht-gewerblichen Gebrauch zu Ihrer
Unterhaltung, jeweils vorbehaltlich der Nutzungsbedingungen und in Über-
einstimmung mit diesen. Sie dürfen die digitalen Inhalte unter Einhaltung der
Nutzungsbedingungen nur zum privaten und nicht-gewerblichen Gebrauch zu
Ihrer Unterhaltung kopieren, speichern, übertragen und brennen."2701

Beim Erwerb eines Musiktitels online wird somit offenkundig keine Musik ’gekauft’,
sondern lediglich eine Lizenz, ein Nutzungsrecht, für den jeweiligen "digitalen Inhalt"2702

erworben. Bei dem "digitalen Inhalt"2703 handelt es sich derzeit bei Musik technisch in
vielen Fällen um eine MP3-Datei.2704

Dieses Nutzungsrecht unterliegt in der überwiegenden Anzahl der Fälle, wie beispiels-
weise gemäß den oben zitierten AGB, vielen Einschränkungen. Von ’freiem Besitz’, wie
dies für Eigentumserwerb erforderlich wäre, kann keinesfalls die Rede sein - das Nut-
zungsrecht ist ausdrücklich "nicht-ausschließlich"2705.2706 Musiktitel können somit nicht
bei einer online Plattform ’gekauft’ werden - es kann lediglich ein sehr eingeschränktes
Nutzungsrecht erworben werden.

9.2.1 Umfang von Lizenzbestimmungen - Einschränkungen von Nutzungsrechten

Wie restriktiv Lizenzbestimmungen bzw. wie eingeschränkt Nutzungsrechte sind, die
in einem ’Musikstore’ erworben werden können, soll beispielhaft anhand der AGB ei-
nes Anbieters veranschaulicht werden. Ein einfacher Vergleich von drei weiteren AGB
von Musikdownload-Plattformen2707 hat gezeigt, dass diese ähnlich (wenn nicht noch
restriktiver2708) sind.

Wie bereits oben ausgeführt, ist das Nutzungsrecht, welches beim ’Kauf’ digitaler
Unterhaltung erworben wird, typischerweise:

nicht-ausschließlich
2709 - der Anbieter kann auch anderen ’Käufern’ ein Nutzungsrecht

erteilen - einen Musiktitel auch anderen Kunden zum Herunterladen anbieten. Dies ist
aus Kundensicht völlig unproblematisch; schließlich mindert es den Genuss der erworbe-
nen Musiktitel nicht, sofern diese auch anderen Menschen zur Verfügung stehen;

2700 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedin-
gungen. �URL: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_ln_nv_mp3/?ie=UTF8&nodeId=200317390� – Zugriff am
2009/12/08.

2701 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedingungen.
2702 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedingungen.
2703 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedingungen.
2704 Details über das MP3-Dateiformat finden sich auf Seite 235 bei den zusätzlichen Informationen.
2705 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedingungen.
2706 § 1047 ABGB.
2707 Verglichen wurden die AGB des iTunes Store (www.apple.com/at/itunes/store/), von musicload (www.musicload.at) sowie

Media Markt Musik-Download (music.mediamarkt.at/) jeweils im Hinblick auf die eingeräumten Nutzungsrechte.
2708 Beschränkung des Nutzungsrechts durch DRM bei musicload.
2709 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedingungen.

http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_ln_nv_mp3/?ie=UTF8&nodeId=200317390
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nicht übertragbar
2710 - das Nutzungsrecht darf nicht weitergeben werden. Dies stellt

einen erheblichen Unterschied zwischen einer Musik-CD und ’heruntergeladener’ Musik
dar, bedeutet es doch, dass ein online erworbenes Album ua. nicht weiterverkauft oder
verschenkt werden darf. Während CDs auf einem Flohmarkt verkauft oder einem Freund
geschenkt werden können, dürfen heruntergeladene Musikdateien den AGB nach gerade
nicht weitergegeben werden.

Weiters werden Erwerber verpflichtet, die erworbenen digitalen Inhalte nicht zu "tei-
len"2711. Ob mit ’Teilen’ das Aufteilen eines digitalen Inhaltes in zwei Dateien, das Teilen
mittels Filesharing oder die gemeinsame Nutzung beim Musikhören mit anderen gemeint
ist, kann den AGB nicht explizit entnommen werden. Im Interesse eines Anbieters, der
möglichst viele Nutzungsrechte verkaufen will, wären wohl sämtliche angeführten Inter-
pretationen.

2009 hatte sich ein US-Bundesgericht schließlich sogar mit der Frage zu beschäftigen,
ob es sich beim Läuten eines Mobiltelefons um eine öffentliche Aufführung der Klingel-
tonmelodie handelt.2712

Eine US-Verwertungsgesellschaft wollte neben Lizenzgebühren, welche ein Mobilfun-
knetzbetreiber für den ’Verkauf’ von Musiktiteln als Klingeltöne an seine Kunden an die
Verwertungsgesellschaft abführte, auch Gebühren für eine aus ihrer Sicht gegebene öf-
fentliche Aufführung der typischerweise 30 Sekunden langen2713 Musiktitel beim Läuten
verlangen.2714

Dieses Ansinnen wurde jedoch abgewiesen, da dem Besitzer eines Mobiltelefons durch
dessen Läuten kein finanzieller Vorteil entsteht, wodurch keine Verletzung des US-
Copyright Law gegeben ist.2715,2716

Zwar dürfen die von der in diesem Beispiel betrachteten Plattform erworbenen "di-
gitalen Inhalte"2717 kopiert, gespeichert, übertragen und gebrannt werden;2718 dies sind
aber unbedingte Voraussetzungen für deren Nutzung. So müssen die Inhalte beim Her-
unterladen übertragen werden, um überhaupt genutzt werden zu können; Selbes gilt für
die Speicherung. Auch bei Streaminganbietern, bei denen keine dauerhafte Vervielfälti-
gung stattfindet, müssen die Inhalte erst auf den Computer des Nutzers übertragen und
auf diesem in einem temporären Ordner gespeichert werden, damit sie wiedergegeben
werden können.2719

2710 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedingungen.
2711 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedingungen.
2712 United States District Court Southern District of New York: Summary Judgment Motion Case: 09-cv-07074-DLC. 10

2009 �URL: http://www.eff.org/files/filenode/US_v_ASCAP/ASCAP%20v%20Verizon%20Order.pdf�.
2713 United States District Court Southern District of New York: Summary Judgment Motion Case: 09-cv-07074-DLC, Seite

5.
2714 United States District Court Southern District of New York: Summary Judgment Motion Case: 09-cv-07074-DLC.
2715 United States District Court Southern District of New York: Summary Judgment Motion Case: 09-cv-07074-DLC, Seite

4.
2716 § 110 Abs 4 Copyright Law of the United States - Abrufbar unter: http://www.copyright.gov/title17/.
2717 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedingungen.
2718 AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. ("AMAZON"): Amazon MP3 Musik- Service: Nutzungs- und Verkaufsbedingungen.
2719 Zur unterschiedlichen Bedeutung des Begriffs ’Speichern’ im rechtlichen bzw. technischen Kontext siehe die Ausführungen

ab Seite 162.

http://www.eff.org/files/filenode/US_v_ASCAP/ASCAP%20v%20Verizon%20Order.pdf
http://www.copyright.gov/title17/
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Die Erlaubnis, eine Datei zu kopieren, ist weiters notwendig, damit diese an einem
anderen Ort abgespeichert werden kann. Das Recht, die Datei zu brennen, ist Voraus-
setzung dafür, dass beispielsweise erworbene Musik mittels Audio-CD genossen werden
kann oder um eine Sicherheitskopie anfertigen zu können.

9.2.2 Technische Einschränkungen per Digital Rights Management (DRM)

Kommt neben restriktiven Nutzungsbedingungen darüber hinaus noch DRM zum Ein-
satz, kann die Nutzung von erworbenen Inhalten auch technisch (weit umfangreicher)
eingeschränkt werden. Es kann sogar soweit kommen, dass bereits bezahlte Inhalte wie-
der ’entzogen’ werden.

9.2.2.1 Fallbeispiel Amazon Kindle

Als sich beispielsweise herausstellte, dass ein Anbieter elektronischer Bücher (eBooks)
nicht die nötigen Rechte für deren Vertrieb besaß, hat der Betreiber der Plattform,
über die diese vertrieben wurden, die von Kunden bereits bezahlten Werke (ohne diese
darüber zu informieren) von deren Endgeräten gelöscht.2720

Obwohl den Kunden der Kaufpreis für die eBooks zurückerstattet wurde2721, hatte die
Löschaktion für den Betreiber der eBook Plattform ein Nachspiel. Einerseits entwickelte
sich die Sache zu einem Public Relations-Desaster. Ein eBook, das gelöscht wurde, war
nämlich ausgerechnet George Orwells Roman ’1984’, der den Schutz der Privatsphäre
innerhalb eines totalitären Systems thematisiert.2722

Der US-Konzernchef entschuldigte sich daher für die Löschaktion und bot, knapp 50
Tage nach der Löschung, sämtlichen betroffenen Kunden als Entschädigung wahlweise
ein neues Gratisexemplar des digitalen Buchs oder einen Gutschein über 30 USD an.2723

Der ursprüngliche Kaufpreis für die eBook-Version von Orwells ’1984’ betrug übrigens
0.99 USD.2724

Andererseits hatte die "digitale Buchverbrennung"2725 auch ein juristisches Nachspiel.
Da durch die Löschung des Buches ’1984’ dazu angefertigte digitale Notizen wertlos
wurden, warfen zwei betroffene Kunden dem eBook-Plattform-Betreiber Vertragsbruch
sowie Computerkriminalität vor und forderten Entschädigung.2726

2720 Brad Stone - New York Times: Amazon Erases Orwell Books From Kindle. 07 2009 �URL: http://www.nytimes.com/2009/07/
18/technology/companies/18amazon.html?_r=3� – Zugriff am 2010.11.12.

2721 Brad Stone - New York Times: Amazon Erases Orwell Books From Kindle.
2722 Brad Stone - New York Times: Amazon Erases Orwell Books From Kindle.
2723 Miguel Helft - New York Times: Amazon.com Offers to Replace Copies of Orwell Book. 09 2009 �URL: http://www.nytimes.

com/2009/09/05/technology/companies/05amazon.html?_r=1&ref=technology� – Zugriff am 2010.11.12.
2724 Brad Stone - New York Times: Amazon Erases Orwell Books From Kindle.
2725 Kai Biermann in Zeit Online: Amazons Feudalismus. 07 2009 �URL: http://www.zeit.de/online/2009/30/amazon-kindle-orwell?

page=1� – Zugriff am 2011.01.04.
2726 United States District Court Western District of Washington at Seattle: Stipulation of Settlement and [Proposed]

Order of Dismissal. 9 2009 �URL: http://assets.bizjournals.com/cms_media/pdf/KindleCase1.pdf?site=techflash.com�.

http://www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html?_r=3
http://www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html?_r=3
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http://www.nytimes.com/2009/09/05/technology/companies/05amazon.html?_r=1&ref=technology
http://www.zeit.de/online/2009/30/amazon-kindle-orwell?page=1
http://www.zeit.de/online/2009/30/amazon-kindle-orwell?page=1
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In einer außergerichtlichen Einigung verpflichtete sich der Betreiber anschließend,
eBooks (jedoch ausschließlich jene, die in den USA erworben und verwendet werden)2727,
nur noch zu löschen falls:2728

• die Benutzer des zum Lesen verwendeten Endgeräts der Löschung zustimmen wür-
den;

• sie die Rückerstattung des Kaufpreises verlangten oder diesen nicht bezahlen könn-
ten oder

• ein Gericht die Löschung anordne oder

• die Löschung notwendig sei, um den Benutzer, das Endgerät oder das Netzwerk
über welches das Gerät kommuniziert, vor Schaden zu bewahren, falls erworbene
eBooks beispielsweise schädlichen Code enthielten.

Des Weiteren zahlte der Plattform Betreiber eine Entschädigungssumme von
150.000 USD an die Anwälte der Kläger; dies unter der Voraussetzung, dass die feder-
führende Anwaltskanzlei ihren Teil der Summe für wohltätige Zwecke (wie beispielsweise
Einrichtungen, die das Lesevermögen fördern) spende.2729

9.2.3 Rechtslage beim Softwarekauf

Allein der Besitz eines physikalischen Trägermediums schützt allerdings noch nicht vor
der Anwendung restriktiver Nutzungsbedingungen.

So hat ein US-Bundesgericht entschieden, dass Softwarehersteller ihre Lizenzbestim-
mungen in einer Art gestalten dürfen, die einen Weiterverkauf verbietet. Ein Verkäufer,
welcher überholte Programmversionen einer Konstruktionssoftware auf CD bei eBay ver-
steigert hatte, klagte auf Feststellung des rechtmäßigen Verkaufs, nachdem es zu wieder-
holten Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem Hersteller der Software gekommen
war, welche auch dazu geführt hatten, dass sein Verkaufskonto bei eBay für einen Mo-
nat2730 gesperrt wurde.2731

Der Verkäufer sah seine Verkäufe als durch die in den USA geltende first sale doctri-

ne
2732 gerechtfertigt, aufgrund welcher es Eigentümern von Kopien von urheberrechtlich

geschütztem Material erlaubt ist, diese Kopien weiterzuverkaufen.2733

2727 United States District Court Western District of Washington at Seattle: Stipulation of Settlement and [Proposed]
Order of Dismissal, Seite 4.

2728 United States District Court Western District of Washington at Seattle: Stipulation of Settlement and [Proposed]
Order of Dismissal, Seite 4.

2729 United States District Court Western District of Washington at Seattle: Stipulation of Settlement and [Proposed]
Order of Dismissal, Seite 5.

2730 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit: Opinion No. 09-35969. 09 2010 �URL: http://www.ca9.uscourts.
gov/datastore/opinions/2010/09/10/09-35969.pdf�, Seite 8.

2731 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit: Opinion No. 09-35969.
2732 § 109 Copyright Law of the United States.
2733 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit: Opinion No. 09-35969, Seite 9.

http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/09/10/09-35969.pdf
http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/09/10/09-35969.pdf
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Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht, sondern stellte fest, dass Kunden des
Softwareherstellers nicht Eigentümer, sondern bloß Lizenznehmer seien.2734 Da in den
Lizenzbedingungen nur eine nicht übertragbare Lizenz gewährt wurde, seien die Verkäufe
nicht durch die first sale doctrine gerechtfertigt gewesen.2735

Auch der OGH musste sich mit der Frage beschäftigten, ob erworbene Software weiter-
verkauft werden darf, obwohl dies dem Lizenzvertrag nach verboten wäre. Der Entschei-
dung 4 Ob 30/00s2736 lag die Frage zugrunde, ob Software entgegen dem Lizenzvertrag,
welcher den Vertrieb einer Software nur in einem bestimmten Land gestattete, auch in
einem anderen EU-Land vertrieben werden dürfe.2737 Der Kläger sah durch den Wei-
tervertrieb der Software von Österreich nach Deutschland sein Verbreitungsrecht gemäß
§ 16 UrhG verletzt.2738

Aufgrund des abgeschlossenen Lizenzvertrags sei die Software nicht ins Eigentum
des Beklagten übergegangen, da lediglich die "Nutzung der betreffenden Anwender-
Software"2739 vereinbart worden sei.2740 § 16 Abs 3 UrhG, wonach das Verbreitungsrecht
durch in Verkehr bringen mittels Eigentumsübertragung innerhalb eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Gemeinschaft oder eines Vertragsstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraums erschöpft ist, könne daher nicht, wie vom Beklagten vorgebracht, zur An-
wendung kommen.2741

Nach Ansicht des OGH ist, unabhängig davon, welche Bezeichnung ein Vertrag zur
Softwareüberlassung bzw. -nutzung trägt, dessen tatsächliche wirtschaftliche Bedeu-
tung relevant.2742 Der OGH kam daher zu dem Schluss, dass auch dann, wenn der
Begriff Kauf(vertrag) vermieden und stattdessen Begriffe wie "Nutzungsüberlassung,
Nutzungskauf, Lizenzvertrag"2743 oder ähnliche verwendet werden, ein "Sachkauf"2744

vorliege, falls eine "zeitlich unbegrenzte Verfügungsmacht über das Werkstück"2745 er-
teilt wird.2746

Es fand also eine Eigentumsübertragung statt, wodurch der Kläger gemäß
§ 16 Abs 3 UrhG sein Verbreitungsrecht erschöpft habe und der Weiterverkauf der Soft-
ware nach Deutschland durch den Beklagten rechtens gewesen sei.2747

2734 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit: Opinion No. 09-35969, Seite 17.
2735 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit: Opinion No. 09-35969, Seite 18.
2736 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2737 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2738 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2739 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2740 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2741 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2742 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2743 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2744 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2745 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2746 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2747 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
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Als Werkstück bezeichnete der OGH in dieser Entscheidung sehr allgemein sowohl
die "Computerprogrammkopie"2748 als auch die "Computerprogramm-Diskette"2749. Es
könnte daher die Ansicht vertreten werden, dass diese Entscheidung auch für Werke
zutrifft, denen kein physikalisches Trägermedium zugrundeliegt (welche also von einem
Server auf die eigene Festplatte kopiert werden) - online erworbene Computerprogramme
beispielsweise.

Ob diese Ansicht dem Wunsch des Gesetzgebers entspricht, ist fraglich. Schließlich
hat der OGH die Besonderheiten des Urheberrechts - die Lizenzierung - weitgehend
ignoriert und das Rechtsgeschäft zwischen Käufer und Verkäufer in einer für den Käufer
vorteilhaften Art und Weise nach den Regeln des Sachenrechts beurteilt.

Deutsche Gerichte hingegen versuchen eher die Interessen der Rechteinhaber zu schüt-
zen und legen die Bestimmungen von Lizenzverträgen sehr eng aus, wenn es um die Frage
der Weiterveräußerung von ’gebrauchter’ Software geht. Abschließend ist die Rechtslage
in Deutschland allerdings noch nicht geklärt.

9.2.3.1 Fallbeispiel usedSoft

Selbst der deutsche Bundesgerichtshof ist in der Frage, ob Dritten der Handel mit ’ge-
brauchten’ Software-Lizenzschlüsseln gestattet sein soll, zu keiner befriedigenden Ant-
wort gekommen und hat daher zur Klärung den EuGH angerufen.2750

Der Anrufung des EuGH lag eine einstweilige Verfügung aus dem Jahr 2006 zugrun-
de.2751 Geklagt hatte ein großer Softwarehersteller einen Gebrauchtsoftwarehändler, wel-
cher von Kunden des Softwareherstellers nicht mehr benötigte Lizenzschlüssel an Drit-
te (hauptsächlich ebenfalls Kunden des Softwareherstellers)2752 weiterveräußern woll-
te.2753,2754 Die Verfügung wurde erlassen.2755 Begründet wurde dies damit, dass dem
Ersterwerber "nur nicht weiter abtretbare, einfache Nutzungsrechte an der Software ein-
geräumt"2756 worden waren.2757 Kunden des Softwareherstellers konnten die Nutzungs-
rechte also nicht übertragen.2758

2748 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2749 OGH 23.05.2000, 4 Ob 30/00s.
2750 Bundesgerichtshof: Bundesgerichtshof legt EuGH Fragen zur Zulässigkeit des Vertriebs "gebrauchter" Softwarelizenzen vor.

02 2011 �URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2011&Sort=3&nr=
54948&pos=0&anz=21� – Zugriff am 2011.02.07.

2751 Markus Schickore; Ute Roos - heise online: Urteil: Handel mit gebrauchten Software-Lizenzen rechtswidrig.
02 2006 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Urteil-Handel-mit-gebrauchten-Software-Lizenzen-rechtswidrig-170909.
html� – Zugriff am 2011.01.07.

2752 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06 - Abrufbar unter: http://www.jurpc.de/rechtspr/20070060.htm.
2753 Markus Schickore; Ute Roos - heise online: Urteil: Handel mit gebrauchten Software-Lizenzen rechtswidrig.
2754 LG München I 06.01.2006, 7 O 23237/05 - Abrufbar unter: http://www.aufrecht.de/urteile/urheberrecht/handel-mit-

gebrauchten-softwarelizenzen-verletzt-vervielfaeltigungsrecht-lg-muenchen-i-urteil-vom-190106-az-7-o-2323705.html.
2755 LG München I 06.01.2006, 7 O 23237/05.
2756 LG München I 06.01.2006, 7 O 23237/05.
2757 LG München I 06.01.2006, 7 O 23237/05.
2758 LG München I 06.01.2006, 7 O 23237/05.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2011&Sort=3&nr=54948&pos=0&anz=21
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2011&Sort=3&nr=54948&pos=0&anz=21
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Urteil-Handel-mit-gebrauchten-Software-Lizenzen-rechtswidrig-170909.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Urteil-Handel-mit-gebrauchten-Software-Lizenzen-rechtswidrig-170909.html
http://www.jurpc.de/rechtspr/20070060.htm
http://www.aufrecht.de/urteile/urheberrecht/handel-mit-gebrauchten-softwarelizenzen-verletzt-vervielfaeltigungsrecht-lg-muenchen-i-urteil-vom-190106-az-7-o-2323705.html
http://www.aufrecht.de/urteile/urheberrecht/handel-mit-gebrauchten-softwarelizenzen-verletzt-vervielfaeltigungsrecht-lg-muenchen-i-urteil-vom-190106-az-7-o-2323705.html
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Die Argumentation des Gebrauchtsoftwarehändlers mit dem Erschöpfungsgrund-
satz2759 ließ das Gericht nicht zu, da dieser nur bei Vervielfältigungsstücken (z.B. CDs)
zur Anwendung komme.2760 In diesem Fall seien jedoch keine Vervielfältigungsstücke,
sondern lediglich Lizenzen vertrieben worden und Kunden mussten sich die Software
nach dem Erwerb einer Lizenz selbst von der Webseite des Softwareherstellers herunter-
laden.2761

Dennoch räumte das Gericht ein, dass "die Frage, ob Erschöpfung auch an nicht kör-
perlich, d.h. online übermittelten Werken eintreten kann"2762, von der Rechtsprechung
bisher nicht entschieden worden sei.2763

Gegen die einstweilige Verfügung wurde Berufung eingelegt; im folgenden Hauptver-
fahren wurde wieder dem Softwarehersteller recht gegeben.2764 Das Zweit-Gericht sah
ebenfalls keine direkte Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes gegeben, da durch
den Softwarehersteller keine Vervielfältigungsstücke (CDs) in Verkehr gebracht worden
seien.2765

Der durchaus nachvollziehbaren Argumentation des Gebrauchtsoftwarehändlers, dass
Kunden des Softwareherstellers somit allein durch dessen Wahl des Vertriebsweges
schlechter gestellt werden könnten, wurde nicht gefolgt.2766

Stattdessen hielt das Gericht fest, dass "jeder Urheber über die Wahl des Vertriebs-
weges seines Werkes beeinflussen könne, ob Erschöpfung eintritt oder nicht"2767 und
verglich den Onlinevertrieb von Software mit einer Buchlesung anstatt des Buchverkau-
fes.2768

Dieser Vergleich hinkt jedoch meiner Ansicht nach; konkret auf das Verfahren über-
tragen, würde er bedeuten, dass diejenigen, die auf eigene Kosten an einer Buchlesung
teilnehmen, zwar ein Exemplar des Buches ausgehändigt bekommen, nicht aber weiter-
verkaufen dürfen - diejenigen, die das Buch in einer Buchhandlung erwerben, jedoch
schon.

Auch eine Gesetzeslücke, die durch die technische Weiterentwicklung (weg vom Soft-
warevertrieb mittels Datenträger hin zum Onlinevertrieb) entstanden ist, sah das Gericht
nicht als gegeben.2769 Argumentiert wurde dies unter anderem mit Erwägungsgrund 29
der europäischen Urheberrechtsrichtlinie2770, welcher lautet:

2759 Zum Erschöpfungsgrundsatz siehe Seite 59.
2760 LG München I 06.01.2006, 7 O 23237/05.
2761 LG München I 06.01.2006, 7 O 23237/05.
2762 LG München I 06.01.2006, 7 O 23237/05.
2763 LG München I 06.01.2006, 7 O 23237/05.
2764 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2765 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2766 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2767 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2768 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2769 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2770 Urheberrechts-RL 2001/29/EG.
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"Die Frage der Erschöpfung stellt sich weder bei Dienstleistungen allgemein
noch bei Online-Diensten im Besonderen. Dies gilt auch für materielle Ver-
vielfältigungsstücke eines Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands, die
durch den Nutzer eines solchen Dienstes mit Zustimmung des Rechtsinhabers
hergestellt worden sind. Dasselbe gilt daher auch für die Vermietung oder den
Verleih des Originals oder von Vervielfältigungsstücken eines Werks oder
eines sonstigen Schutzgegenstands, bei denen es sich dem Wesen nach um
Dienstleistungen handelt. Anders als bei CD-ROM oder CD-I, wo das geisti-
ge Eigentum in einem materiellen Träger, d. h. einem Gegenstand, verkörpert
ist, ist jede Bereitstellung eines Online-Dienstes im Grunde eine Handlung,
die zustimmungsbedürftig ist, wenn das Urheberrecht oder ein verwandtes
Schutzrecht dies vorsieht."2771

Das Gericht folgte der Auffassung nicht, dass dieser Erwägungsgrund nur auf Com-
puterprogramme bezogen sei, deren Nutzung ausschließlich auf Abruf erfolge, da es in
diesem Fall gerade nicht zur Herstellung eines materiellen Vervielfältigungsstückes kom-
me.2772 Wird dieser Erwägungsgrund sehr seit verstanden, so könnte dies tatsächlich
zu dem Ergebnis führen, dass das Zurverfügungstellen von Software zum Herunterladen
einen "Dienst der Informationsgesellschaft"2773 (Online-Dienst) darstellt, durch welchen
Vervielfältigungsstücke hergestellt werden können, was somit die Zustimmung des Rech-
teinhabers voraussetzen würde.2774

Weiters brachte das Gericht als Argument gegen den Erschöpfungsgrundsatz vor, dass
es Vervielfältigungsstücken typischerweise "ohne weiteres anzusehen"2775 sei, ob sie mit
oder ohne Zustimmung des Urhebers in Verkehr gebracht worden seien - dies sorge so-
wohl beim Käufer, als auch beim Urheber für Rechtssicherheit.2776 Software, welche von
der Webseite des Softwareherstellers heruntergeladen werden kann, könne jedoch nicht
angesehen werden, ob diese mit oder ohne Zustimmung des Urhebers heruntergeladen
wurde.2777 Zweiterwerber2778 derartiger Vervielfältigungsstücke könnten also nicht si-
cher sein, ob diese rechtmäßig erstellt wurden und Urheber könnten nicht feststellen, ob
Zweiterwerber auch tatsächlich Inhaber der Nutzungsrechte seien.2779

Abgesehen von der Tatsache, dass eine schön gestaltete - unter Umständen sogar mit
Hologramm versehene - CD für Urheber in der Regel ebenfalls keine Legitimation für ein
Nutzungsrecht darstellen wird (schließlich könnte die CD gestohlen oder gut gefälscht
worden sein), müssen sich Urheber, welche ihre Software online vertreiben, der Tatsache
bewusst sein, dass der Nachweis, dass der Inhaber eines Vervielfältigungsstückes auch
der Inhaber des Nutzungsrechts ist, allein anhand einer Lizenz möglich ist.

Das müsste wiederum bedeuten, dass derjenige, der eine Lizenz besitzt, auch ein Ver-
vielfältigungsstück besitzen dürfen sollte.

2771 Urheberrechts-RL 2001/29/EG.
2772 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2773 § 3 Z 1 ECG.
2774 Urheberrechts-RL 2001/29/EG.
2775 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2776 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2777 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2778 Zweiterwerber stellen in diesem Fall Kunden dar, die ’gebrauchte’ Lizenzen bei einem Gebrauchtsoftwarehändler erwerben.
2779 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
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Dieser Ansicht scheint auch der Gebrauchtsoftwarehändler gewesen zu sein, der seinen
Kunden notariell bestätigen ließ, dass die angebotenen Lizenzen von rechtmäßigen In-
habern stammen, die den Kaufpreis vollständig bezahlt haben, die Lizenzen aber nicht
mehr benötigen.2780

Der Gebrauchtsoftwarehändler legte erneut Berufung ein, doch auch im Berufungsver-
fahren bekam der Softwarehersteller Recht.2781

Das Berufungsgericht schloss sich der Begründung des vorinstanzlichen Urteils "in
vollem Umfang an"2782 und ging sogar noch einen Schritt weiter. Der Ansicht des Ober-
landesgerichts München nach wäre nämlich auch der (Weiter)-Vertrieb von Nutzungs-
rechten unter Übergabe eines originalen Datenträgers unzulässig, da dieser einzig dem
Zweck dient, das darauf enthaltene Programm zu nutzen. Die Übertragung des Nut-
zungsrechts bedürfe jedoch der Zustimmung des Softwareherstellers, die dieser in den
AGB ausdrücklich verweigert hatte.2783,2784

Aufgrund der "klaren und eindeutigen"2785 Rechtslage ließ das Oberlandesgericht
München keine Revision an den Bundesgerichtshof zu.2786 Obwohl der Gebrauchtsoft-
warehändler zwischenzeitlich nicht mehr mit Lizenzen des klagenden Softwareherstellers
handelte, ging es diesem ums Prinzip und er wollte nicht hinnehmen, "dass ein deutsches
Gericht fundamentale Rechtsgrundsätze dermaßen missachtet"2787.2788 Er wandte sich
daher mit einer Beschwerde "gegen das Nichtzulassen der Revision"2789 direkt an den
Bundesgerichtshof, welcher die Revision tatsächlich für zulässig erachtete und den Fall
zur Entscheidung annahm.2790

Dies zeigt, wie unterschiedlich die Bestimmungen des Urheberrechts verstanden wer-
den können.

Das letzte Wort in dieser Sache hatte der Europäische Gerichtshof. Im Vorfeld der
EuGH-Entscheidung in dieser Sache nahm Generalanwalt Yves Bot zu dieser Thematik
Stellung.2791,2792

2780 LG München I 15.03.2007, 7 O 7061/06.
2781 OLG München 03.07.2008, 6 U 2759/07 - Abrufbar unter: http://www.bettinger.de/rechtsdatenbank/computerrecht/urteile/08070

3-olg-muenchen-6-u-275907-verkauf-gebrauchter-software.html.
2782 OLG München 03.07.2008, 6 U 2759/07.
2783 OLG München 03.07.2008, 6 U 2759/07.
2784 Andreas Wilkens - heise online: Handel mit gebrauchten Oracle-Lizenzen bleibt unzulässig. 07 2008 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Handel-mit-gebrauchten-Oracle-Lizenzen-bleibt-unzulaessig-183806.html� – Zugriff am 2011.02.14.
2785 OLG München 03.07.2008, 6 U 2759/07.
2786 OLG München 03.07.2008, 6 U 2759/07.
2787 Johannes Endres - heise online: Softwarehändler will vor den Bundesgerichtshof ziehen. 07 2008 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Softwarehaendler-will-vor-den-Bundesgerichtshof-ziehen-184018.html� – Zugriff am 2011.02.14.
2788 Johannes Endres - heise online: Softwarehändler will vor den Bundesgerichtshof ziehen.
2789 Ute Roos - heise online: BGH will über Handel mit Gebrauchtsoftware entscheiden. 11 2009 �URL: http://www.heise.de/ix/

meldung/BGH-will-ueber-Handel-mit-Gebrauchtsoftware-entscheiden-862454.html� – Zugriff am 2011.02.14.
2790 Ute Roos - heise online: BGH will über Handel mit Gebrauchtsoftware entscheiden.
2791 Marzena Sicking - heise resale: EU-Generalanwalt stärkt Position von Gebrauchtsoftwarehändlern. 04 2012 �URL:

http://www.heise.de/resale/artikel/EU-Generalanwalt-staerkt-Position-von-Gebrauchtsoftwarehaendlern-1558082.html� – Zugriff
am 2012.05.11.

2792 Christian Kirsch - iX: EU-Gutachten stärkt Software-Wiederverkäufer. 04 2012 �URL: http://www.heise.de/ix/meldung/EU-
Gutachten-staerkt-Software-Wiederverkaeufer-1546493.html� – Zugriff am 2012.05.11.

http://www.bettinger.de/rechtsdatenbank/computerrecht/urteile/080703-olg-muenchen-6-u-275907-verkauf-gebrauchter-software.html
http://www.bettinger.de/rechtsdatenbank/computerrecht/urteile/080703-olg-muenchen-6-u-275907-verkauf-gebrauchter-software.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Handel-mit-gebrauchten-Oracle-Lizenzen-bleibt-unzulaessig-183806.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Handel-mit-gebrauchten-Oracle-Lizenzen-bleibt-unzulaessig-183806.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Softwarehaendler-will-vor-den-Bundesgerichtshof-ziehen-184018.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Softwarehaendler-will-vor-den-Bundesgerichtshof-ziehen-184018.html
http://www.heise.de/ix/meldung/BGH-will-ueber-Handel-mit-Gebrauchtsoftware-entscheiden-862454.html
http://www.heise.de/ix/meldung/BGH-will-ueber-Handel-mit-Gebrauchtsoftware-entscheiden-862454.html
http://www.heise.de/resale/artikel/EU-Generalanwalt-staerkt-Position-von-Gebrauchtsoftwarehaendlern-1558082.html
http://www.heise.de/ix/meldung/EU-Gutachten-staerkt-Software-Wiederverkaeufer-1546493.html
http://www.heise.de/ix/meldung/EU-Gutachten-staerkt-Software-Wiederverkaeufer-1546493.html
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Seiner Ansicht nach können sich Computerprogrammhersteller zwar gegen die Weiter-
veräußerung von gebrauchten Softwarelizenzen wehren, die ein erneutes Herunterladen
eines Programms ermöglichen, nicht aber gegen die Weiterveräußerung von gebrauch-
ten Programmkopien, die eigene Kunden bereits heruntergeladen haben, "da sich das
ausschließliche Recht der Verbreitung in Bezug auf diese Kopie "erschöpft" hat"2793.2794

Da nämlich "Software in der Regel in Form von Nutzungslizenzen vermarktet wird"2795,
vertrat der Generalanwalt die Ansicht, "dass eine zu restriktive Lesart des Begriffs "Ver-
kauf" im Sinne der genannten Richtlinie die Erschöpfungsregel gegenstandslos machen
und ihre praktische Wirksamkeit beeinträchtigen würde"2796.2797 "Daher schlägt er vor,
jede Überlassung einer Kopie eines Programms in der Union, in jeder Form und mit
jedem Mittel, zur unbefristeten Verwendung gegen Zahlung eines Pauschalentgelts, als
Verkauf zu definieren."2798

Es handle sich also um das Erteilen einer Lizenz, welche "endgültig die Möglichkeit
verleiht, die Programmkopie gegen Zahlung eines Pauschalentgelts zu verwenden"2799;
das sei "einem Verkauf gleichzustellen"2800.2801 Es solle daher nicht danach unterschieden
werden, ob ein "Computerprogramm auf einer CD-ROM, einem anderen physischen
Träger oder durch Herunterladen aus dem Internet"2802 ’verkauft’ werde.2803

Die Ansicht des Generalanwalts ist für den Europäischen Gerichtshof zwar nicht bin-
dend, "aber in der Praxis meist doch wegweisend"2804; so kam auch der EuGH zu dem
Schluss, dass der Handel mit Gebrauchtsoftware zulässig sei.2805,2806,2807

In seinem Urteil hielt der EuGH fest, "dass das Herunterladen einer Kopie eines Com-
puterprogramms und der Abschluss eines Lizenzvertrags über die Nutzung dieser Kopie
ein unteilbares Ganzes bilden"2808 und daher "im Hinblick auf ihre rechtliche Einordnung
in ihrer Gesamtheit zu prüfen"2809 seien.2810

Aufgrund der Tatsache, dass Kunden des Softwareherstellers im Rahmen des Lizenz-
vertrags ein unbefristetes Nutzungsrecht an der erworbenen Softwarekopie eingeräumt
wurde, hätten diese Eigentum an der Kopie erlangt.2811

2793 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12. 04 2012 �URL: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/
P_86925/� – Zugriff am 2012.05.11, Seite 1.

2794 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 1.
2795 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 2.
2796 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 2.
2797 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 2.
2798 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 2.
2799 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 2.
2800 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 2.
2801 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 2.
2802 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 2.
2803 Gerichtshof der Europäischen Union: PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/12, Seite 2.
2804 Marzena Sicking - heise resale: EU-Generalanwalt stärkt Position von Gebrauchtsoftwarehändlern.
2805 Marzena Sicking - heise resale: EU-Generalanwalt stärkt Position von Gebrauchtsoftwarehändlern.
2806 Christian Kirsch - heise online: EuGH lässt Weiterverkauf gebrauchter Software zu. 07 2012 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/EuGH-laesst-Weiterverkauf-gebrauchter-Software-zu-1629754.html� – Zugriff am 2012.09.02.
2807 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2808 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2809 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2810 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2811 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
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Es handle sich somit um einen ""Erstverkauf einer Programmkopie" im Sinne von Art.
4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24"2812, weshalb sich das Recht des Softwareherstellers an
dieser Kopie erschöpft habe - die Kopie somit weiterverkauft werden dürfe.2813

In diesem Zusammenhang hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass Kunden, die
Software ’gebraucht’ erwerben, ebenfalls dazu berechtigt seien, eine aktuelle, verbesser-
te Version der Software von der Internetseite des Softwareherstellers herunterzuladen -
sofern dies im ursprünglichen Lizenzvertrag vereinbart war.2814

Das Weiterverkaufen von ’gebrauchter’ Software ist somit auch bei nichtkörperlichen,
aus dem Internet heruntergeladenen Programmkopien zulässig.2815

Einzig das Aufspalten und Weiterverkaufen von Lizenzen, die in einem Paket erworben
wurden, erachtete der EuGH als unzulässig, da derjenige, der Software weiterverkauft,
sämtliche bei ihm vorhandenen Kopien der Software unbrauchbar machen müsse.2816

Dass die Kopie einer Software nicht mehrfach benutzt wird, könnte von Software-
herstellern beispielsweise durch Produktschlüssel technisch verlässlich verhindert wer-
den.2817

9.2.4 Gebrauchtmusikhandel

Weitaus komplexer als die Klärung der Rechtmäßigkeit des Handels mit ’gebrauchter’
Software wird sich die rechtliche Beurteilung des Handels mit ’gebrauchter’ Musik gestal-
ten. Eine amerikanische Firma ermöglicht es auch, Musiktitel, die in Apples iTunes-Store
erworben wurden, online ’weiterzuverkaufen’.2818

Dazu scannt eine Software die Musiksammlung desjenigen, der Musik weiterverkau-
fen möchte und stellt fest, welche Titel im iTunes-Store gekauft wurden.2819 Nur diese
können auch weiterverkauft werden.2820 Anschließend überträgt die Software die zu ver-
kaufenden Titel auf die Server des Unternehmens und löscht sämtliche beim Verkäufer
lokal vorhandenen Kopien.2821

Bis sich ein Käufer findet, stehen die Musiktitel dem Verkäufer weiterhin online auf
den Servern des Unternehmens zur Verfügung.2822 Nach dem ’Verkauf’ eines Titels kann
der Verkäufer nicht mehr auf diesen zugreifen.2823

2812 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2813 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2814 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2815 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2816 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2817 EuGH 03.07.2012 Rs C-128/11 (UsedSoft).
2818 ReDigi Inc.: ReDigi Frequently Asked Questions. �URL: http://www.redigi.com/education.html� – Zugriff am 2012.02.08.
2819 ReDigi Inc.: ReDigi Frequently Asked Questions.
2820 ReDigi Inc.: ReDigi Frequently Asked Questions.
2821 ReDigi Inc.: ReDigi Frequently Asked Questions.
2822 ReDigi Inc.: ReDigi Frequently Asked Questions.
2823 ReDigi Inc.: ReDigi Frequently Asked Questions.

http://www.redigi.com/education.html


Analyse verschiedener Lizenzbestimmungen 214

Dem Unternehmen zufolge werden bei der Übertragen auf deren Server keine Ko-
pien (Vervielfältigungen) der Titel angefertigt, da diese gleichzeitig bei den Verkäu-
fern gelöscht werden.2824 Das Geschäftsmodell des ’Gebrauchtmusikhandels’ kann daher,
dem Unternehmen nach, auf dem Erschöpfungsgrundsatz der first sale doctrine aufbau-
en.2825,2826

Wenig verwunderlich ist, dass der Gebrauchtmusikhandel nicht im Interesse der Mu-
sikindustrie liegt.2827 Diese vertritt die Ansicht, dass durch das Übertragen der zu ver-
kaufenden Titel auf die Server des Gebrauchtmusikhändlers unrechtmäßige Kopien von
diesen erstellt würden, weshalb Klagen eingebracht wurden.2828,2829,2830,2831

Amerikanische Gerichte müssen sich daher nun auch mit der Frage beschäftigen, inwie-
weit der Handel mit ’gebrauchter’ Musik rechtlich zulässig ist.2832,2833 Zumindest dürfte
der Weiterverkauf von im iTunes-Store gekauften Musiktiteln nicht gegen die Nutzungs-
bedingungen des Dienstes verstoßen.2834 Die Nutzung der erworbenen Titel ist nämlich
zu persönlichen, nicht-gewerblichen ("noncommercial") Zwecken gestattet, weshalb Pri-
vatverkäufe zulässig sein könnten.2835,2836

2824 ReDigi Inc.: ReDigi Frequently Asked Questions.
2825 Volker Briegleb - heise online: US-Labels gegen Online-Shop für "gebrauchte" Musikdownloads. 11 2011 �URL:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Labels-gegen-Online-Shop-fuer-gebrauchte-Musikdownloads-1379491.html� – Zugriff am
2012.02.09.

2826 Nähere Informationen über den Erschöpfungsgrundsatz finden sich auf Seite 59.
2827 Volker Briegleb - heise online: US-Labels gegen Online-Shop für "gebrauchte" Musikdownloads.
2828 Volker Briegleb - heise online: US-Labels gegen Online-Shop für "gebrauchte" Musikdownloads.
2829 Martin Holland - heise online: US-Richter lehnt Schließung von ReDigi ab. 02 2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/

meldung/US-Richter-lehnt-Schliessung-von-ReDigi-ab-1430264.html� – Zugriff am 2012.02.09.
2830 ReDigi Inc.: ReDigi Wins Major Victory In Court Hearing Over Pre-Owned Digital Music, Capitol Records (EMI) vs. ReDigi.

02 2012 �URL: http://newsroom.redigi.com/redigi-wins-major-victory-in-court-hearing-over-pre-owned-digital-music-capitol-
records-emi-vs-redigi/� – Zugriff am 2012.02.09.

2831 David Kravets - Wired.com: Judge Refuses to Shut Down Online Market for Used MP3s. 02 2012 �URL: http://www.wired.
com/threatlevel/2012/02/pre-owned-music-lawsuit-2/� – Zugriff am 2012.02.09.

2832 Volker Briegleb - heise online: US-Labels gegen Online-Shop für "gebrauchte" Musikdownloads.
2833 Martin Holland - heise online: US-Richter lehnt Schließung von ReDigi ab.
2834 Apple Inc.: iTUNES STORE - TERMS AND CONDITIONS. 12 2011 �URL: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.

html� – Zugriff am 2012.02.10.
2835 Apple Inc.: iTUNES STORE - TERMS AND CONDITIONS.
2836 iTunes S.à.r.l.: iTunes Store NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN DIENST.
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10 Die Unterhaltungsindustrie in Zahlen

10.1 Entwicklung des digitalen Musikmarkts

Aufgrund der technischen Entwicklung war die Musikindustrie als erste von Umsatzein-
bußen durch Filesharing im Internet betroffen.

So ist der weltweite Musikmarkt zwischen den Jahren 2000 und 2010 von fast 27
Milliarden USD auf 15 Milliarden USD geschrumpft.2837 Neben dem Filesharing, lässt
isch der Umsatzeinbruch zum Teil aber auch auf das Fehlen innovativer Geschäftsmodelle
der Musikindustrie zurückführen.2838

Während Napster bereits im Jahr 2000 aufzeigte, welche Nachfrage nach Musik per
MP3-Datei bestand, entwickelte die Musikindustrie erst 2004 ernsthafte Geschäftsmo-
delle.2839,2840,2841 Zwischenzeitlich wurde versucht, das etablierte Absatzsystem (CDs)
aufrecht zu erhalten und ’aggressive’ Kopierschutzmaßnahmen sollten dies sicherstel-
len.2842,2843,2844,2845,2846,2847,2848 Die Nachfrage nach digitaler Musik blieb aufrecht, so-
dass neue Filesharing-Ansätze entstanden sind bzw. entstehen mussten.

Als sich die Entwicklung zur Digitalisierung des Musikmarktes schließlich auch von der
Musikindustrie nicht mehr ignorieren ließ und legale Möglichkeiten, Musik zu erwerben,
entstanden, sahen sich die ersten Konsumenten mit digitalen Kopierschutzmaßnahmen
konfrontiert.2849,2850 Der legale, kostenpflichtige Erwerb von Musik war dadurch äu-
ßerst unattraktiv; je nach zum Einsatz kommenden digitalen Kopierschutzverfahren war
das Abspielen erworbener Musik nur mit bestimmten Programm-/Gerätekombinationen
möglich.2851

2837 Brett Danaher; Michael D. Smith; Rahul Telang; Siwen Chen: The Effect of Graduated Response Anti-Piracy Laws
on Music Sales: Evidence from an Event Study in France. 01 2012 �URL: http://electronlibre.info/IMG/pdf/HADOPI-IFPI-
FINAL.pdf� – Zugriff am 2012.03.10, Seite 3.

2838 Thomas Heuzeroth - WELT ONLINE: Musikindustrie: "Das Internet muss frei sein, nicht umsonst". 02 2012 �URL: http:
//www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article13881492/Das-Internet-muss-frei-sein-nicht-umsonst.html� – Zugriff am 2012.03.09.

2839 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012, Seite 6.
2840 Bundesverband Musikindustrie e.V.: Musikindustrie in Zahlen 2009. 03 2010 �URL: http://www.musikindustrie.de/uploads/

media/MiZ_2009_gesamt_01.pdf� – Zugriff am 2012.03.10, Seite 13.
2841 Michael Matzenberger - derStandard.at: Spotify in Österreich: "Wir entziehen Piraterie die Grundlage". 11

2011 �URL: http://derstandard.at/1319182729669/Musikstreaming-Dienst-Spotify-in-Oesterreich-Wir-entziehen-Piraterie-die-
Grundlage� – Zugriff am 2012.03.10.

2842 heise online: Sony BMGs Kopierschutz mit Rootkit-Funktionen. 11 2005 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sony-
BMGs-Kopierschutz-mit-Rootkit-Funktionen-143366.html� – Zugriff am 2012.03.10.

2843 heise online: Erste Trittbrettfahrer auf Sony BMGs Kopierschutz-Rootkit. 11 2005 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Erste-Trittbrettfahrer-auf-Sony-BMGs-Kopierschutz-Rootkit-144571.html� – Zugriff am 2012.03.10.

2844 heise online: Kollateralschaden: Sony BMGs Kopierschutz für Mac-Rechner. 11 2005 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Kollateralschaden-Sony-BMGs-Kopierschutz-fuer-Mac-Rechner-147157.html� – Zugriff am 2012.03.10.

2845 Benjamin Benz - heise online: Sony legt umstrittenen Kopierschutz auf Eis. 11 2005 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Sony-legt-umstrittenen-Kopierschutz-auf-Eis-147383.html� – Zugriff am 2012.03.10.

2846 Volker Zota - heise online: Drama um Sony BMGs Kopierschutz-Rootkit nimmt kein Ende. 11 2005 �URL: http://www.
heise.de/newsticker/meldung/Drama-um-Sony-BMGs-Kopierschutz-Rootkit-nimmt-kein-Ende-150144.html� – Zugriff am 2012.03.10.

2847 Andreas Wilkens - heise online: Sony BMG überdenkt seine Kopierschutz-Strategie. 12 2005 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Sony-BMG-ueberdenkt-seine-Kopierschutz-Strategie-157442.html� – Zugriff am 2012.03.10.

2848 Jürgen Kuri - heise online: Sony-Chef entschuldigt sich für Kopierschutz per Rootkit. 01 2006 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Sony-Chef-entschuldigt-sich-fuer-Kopierschutz-per-Rootkit-163399.html� – Zugriff am 2012.03.10.

2849 Gerald Himmelein - heise online: Apple-DRM für Drittanbieter. 10 2006 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Apple-
DRM-fuer-Drittanbieter-167859.html� – Zugriff am 2012.03.10.

2850 heise online: iTunes startet Musikverkauf ohne digitalen Kopierschutz. 05 2007 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/
iTunes-startet-Musikverkauf-ohne-digitalen-Kopierschutz-133917.html� – Zugriff am 2012.03.10.

2851 Gerald Himmelein - heise online: Apple-DRM für Drittanbieter.
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’Illegal’ heruntergeladene Musiktitel ließen sich hingegen bereits in der Vergangenheit
beliebig abspielen. Erst als von digitalen Kopierschutzmaßnahmen abgesehen wurde,
konnte sich ein legaler digitaler Absatzmarkt für Musik entwickeln.2852,2853,2854

Schätzungen der IFPI zufolge wurden 2011, trotz RapidShare, BitTorrent und
YouTube, weltweit 5,2 Milliarden USD Umsatz mit digitaler Musik erzielt - 2012 sollen
es bereits 5,6 Milliarden USD gewesen sein.2855,2856,2857

32% des weltweiten Gesamtumsatzes stammten aus digitalen ’Verkäufen’.2858 In China
soll der Anteil des digitalen Umsatzes sogar 71%, in den USA 52% und in Österreich
immerhin "rund 20%"2859 betragen haben.2860,2861

Der Markt für digitale Musik nimmt weiter stetig zu.2862,2863,2864,2865 Weltweit wuchs
er zwischen 2010 und 2011 um 8%2866 - in Österreich sogar um 14%2867. Von 2011
auf 2012 wuchs der weltweite Markt für digitale Musik um 9%2868, die österreichischen
"Umsätze am Online-Musikmarkt stiegen"2869 um 10%2870.2871

Ein Ende des Trends ist trotz nicht nachvollziehbarer Preispolitik nicht abzusehen.
Derzeit kostet ein populäres Album als CD, für welche Herstellungs-, Transport- und
Lagerkosten anfallen, beispielsweise knapp 13 e; dasselbe Album als MP3-Download
kostet aber lediglich um knapp 3 e weniger, obwohl dessen ’Produktion’ und Vertrieb
weitaus günstiger sind.2872,2873,2874

Nichtsdestotrotz ist es der Musikindustrie gelungen, mit ’gratis Alternativen’ zu kon-
kurrieren und mit Musikdownloads Geld zu verdienen;2875 und das, obwohl das kostenlose
Herunterladen von Musik noch nie so einfach war.

2852 Bundesverband Musikindustrie e.V.: Musikindustrie in Zahlen 2009, Seite 13.
2853 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012, Seite 7.
2854 Andreas Wilkens - heise online: Bericht: iTunes erweitert DRM-freies Musik-Angebot. 01 2009 �URL: http://www.heise.de/

newsticker/meldung/Bericht-iTunes-erweitert-DRM-freies-Musik-Angebot-193750.html� – Zugriff am 2012.03.12.
2855 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012, Seite 7.
2856 Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria: IFPI Digital Music Report 2012 erschienen. 01 2012 �URL:

http://www.ifpi.at/?section=news&id=160� – Zugriff am 2012.03.10.
2857 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2013. 02 2013 �URL: http://www.

ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf� – Zugriff am 2013.04.23, Seite 6.
2858 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012, Seite 6.
2859 Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria: Österreichischer Musikmarkt 2011. 01 2012 �URL: http:

//www.ifpi.at/?section=news&id=159� – Zugriff am 2012.03.10.
2860 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012, Seite 6.
2861 Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria: Österreichischer Musikmarkt 2011.
2862 Bundesverband Musikindustrie e.V.: Musikindustrie in Zahlen 2009, Seite 13.
2863 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012, Seite 7.
2864 Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria: Österreichischer Musikmarkt 2011.
2865 Bundesverband Musikindustrie e.V.: Musikindustrie in Zahlen 2012. 03 2013 �URL: http://www.musikindustrie.de/fileadmin/

piclib/statistik/branchendaten/jahreswirtschaftsbericht-2012/download/Jahrbuch_BVMI_2012.pdf� – Zugriff am 2013.04.23, Seite
9.

2866 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012, Seite 7.
2867 Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria: Österreichischer Musikmarkt 2011.
2868 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2013, Seite 6.
2869 Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria: Österreichischer Musikmarkt 2012. 03 2013 �URL: http:

//ifpi.at/?section=news&id=175� – Zugriff am 2013.04.23.
2870 Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria: Österreichischer Musikmarkt 2012.
2871 Verband der Österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria: Österreichischer Musikmarkt 2012.
2872 Amazon.de: Tomahawk Technique: Sean Paul: Amazon.de: Musik. 03 2012 �URL: http://www.amazon.de/Tomahawk-Technique-

Sean-Paul/dp/B006TFQLW6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1330700777&sr=8-2� – Zugriff am 2012.03.02.
2873 Amazon.de: Tomahawk Technique: Sean Paul: Amazon.de: MP3-Downloads. 03 2012 �URL: http://www.amazon.de/Tomahawk-

Technique/dp/B0071327GY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1330700777&sr=8-1� – Zugriff am 2012.03.02.
2874 Zu den ’Vorteilen’ einer CD gegenüber der digitalen Version siehe Rechtslage beim Softwarekauf auf Seite 206.
2875 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012, Seite 7.
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http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bericht-iTunes-erweitert-DRM-freies-Musik-Angebot-193750.html
http://www.ifpi.at/?section=news&id=160
http://www.ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf
http://www.ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf
http://www.ifpi.at/?section=news&id=159
http://www.ifpi.at/?section=news&id=159
http://www.musikindustrie.de/fileadmin/piclib/statistik/branchendaten/jahreswirtschaftsbericht-2012/download/Jahrbuch_BVMI_2012.pdf
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Schließlich sind zumindest sämtliche populären Inhalte auch per Peer-to-Peer-
Filesharing oder bei Filehostern verfügbar und mittels Google-Suche für jeden leicht
zugänglich.2876,2877,2878

Künstler profitieren nicht in jedem Fall von den steigenden Umsätzen durch Down-
loads.2879 So erhalten Vertragspartner zweier US-Plattenlabels anstatt einer meist in
Verträgen vorgesehenen Beteiligung von 50% der durch Downloads erzielten Umsätze
lediglich den zwischen 10% und 30% liegenden Prozentsatz für CD-Verkäufe, von wel-
chem auch noch "hypothetische Posten wie "Verpackung" oder "zerbrochene Schallplat-
ten""2880 abgezogen.2881

Neben entsprechenden Geschäftsmodellen, die es Kunden überhaupt erst ermöglicht
haben, Musik ’legal’ herunterzuladen, haben auch strengere Gesetze zum Erfolg von
Musikdownloads beigetragen.2882

Eine Studie über die Auswirkungen des 3-Strikes-Gesetzes in Frankreich2883 ist bei-
spielsweise zu dem Ergebnis gekommen, dass aufgrund des strengen Gesetzes die Ver-
käufe von Musikalben via iTunes in Frankreich um 25% im Vergleich zur Kontrollgruppe
gestiegen sind.2884

Dies soll für ein Umsatzplus von 9,6 Millionen e pro Jahr allein für die vier größten
Plattenlabels gesorgt haben.2885 Das aggressive Lobbying der Musikindustrie2886 dürfte
sich demnach letztendlich rentieren - wenig verwunderlich also, dass die Unterhaltungs-
industrie sich weltweit strengere Gesetze wünscht2887.

2011 sollen weltweit auf jeden kostenpflichtigen Download eines Musiktitels 11 ko-
stenlose ("illegale"2888) gekommen sein.2889 In Deutschland kamen 2010 auf jeden ko-
stenpflichtig heruntergeladenen Musik-Einzeltrack fast 8 kostenlose Downloads.2890 Bei
Musik-Alben war 2010 das Verhältnis kostenpflichtiger Download / kostenloser Down-
load in Deutschland 1 zu 4, wobei sich eine Tendenz erkennen lässt, dass immer weniger
Einzeltracks (jedoch mehr Alben) ’illegal’ heruntergeladen werden.2891,2892

2876 Nobby010 - The Pirate Bay: Sean Paul - Tomahawk Technique(2012)(MP3@320Kbps)-TBS. �URL: http://thepiratebay.se/
torrent/6992771/Sean_Paul_-_Tomahawk_Technique\%282012\%29\%28MP3_320Kbps\%29-TBS� – Zugriff am 2012.03.11.

2877 Hotfile.com: SeanTechnique-320.rar. �URL: http://hotfile.com/dl/144239764/b09d710/SeanTechnique-320.rar.html� – Zugriff am
2012.03.11.

2878 Ob es sich bei den beispielhaft angegebenen Links zu Peer-to-Peer-Filesharing bzw. Filehoster-Inhalten tatsächlich um das
bezeichnete Album handelte, wurde nicht durch Herunterladen verifiziert - es bestand aber kein Grund, daran zu zweifeln.

2879 Daniel AJ Sokolov; Andreas Wilkens - heise online: MP3-Tantiemen: BMG und Sony bieten 8 Millionen US-Dollar. 03
2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/MP3-Tantiemen-BMG-und-Sony-bieten-8-Millionen-US-Dollar-1467545.html� –
Zugriff am 2012.03.10.

2880 Daniel AJ Sokolov; Andreas Wilkens - heise online: MP3-Tantiemen: BMG und Sony bieten 8 Millionen US-Dollar.
2881 Daniel AJ Sokolov; Andreas Wilkens - heise online: MP3-Tantiemen: BMG und Sony bieten 8 Millionen US-Dollar.
2882 Brett Danaher; Michael D. Smith; Rahul Telang; Siwen Chen: The Effect of Graduated Response Anti-Piracy Laws on

Music Sales: Evidence from an Event Study in France.
2883 Zum französischen 3-Strikes-Gesetz siehe die Ausführungen auf Seite 101.
2884 Brett Danaher; Michael D. Smith; Rahul Telang; Siwen Chen: The Effect of Graduated Response Anti-Piracy Laws on

Music Sales: Evidence from an Event Study in France, Seite 2.
2885 Brett Danaher; Michael D. Smith; Rahul Telang; Siwen Chen: The Effect of Graduated Response Anti-Piracy Laws on

Music Sales: Evidence from an Event Study in France, Seite 19.
2886 Zu Lobbying-Maßnahmen der Unterhaltungsindustrie siehe auf Seite 15.
2887 Zur möglichen Entwicklung im Bereich des Urheberrechts siehe Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and

Theft of Intellectual Property Act of 2011 - PROTECT IP Act of 2011 (PIPA) und Stop Online Piracy Act (SOPA) auf Seite
114.

2888 Thomas Heuzeroth - WELT ONLINE: Musikindustrie: "Das Internet muss frei sein, nicht umsonst".
2889 Thomas Heuzeroth - WELT ONLINE: Musikindustrie: "Das Internet muss frei sein, nicht umsonst".
2890 GfK Panel Services Deutschland: Studie zur digitalen Content-Nutzung (DCN-Studie) 2011. 02 2011 �URL: http://www.

gvu.de/media/pdf/780.pdf� – Zugriff am 2012.03.11, Seite 16.
2891 GfK Panel Services Deutschland: Studie zur digitalen Content-Nutzung (DCN-Studie) 2011, Seite 16.
2892 GfK Panel Services Deutschland: Studie zur digitalen Content-Nutzung (DCN-Studie) 2011, Seite 21.
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Eine im April 2013 vom Institute for Prospective Technological Studies präsentier-
te Studie legt jedoch nahe, dass Internetbenutzer ’illegale’ Downloads nicht als Er-
satz für ’legale’ Downloads ansehen2893 und es somit unwahrscheinlich ist, dass Online-
Piraterie der Musikindustrie hohe Einkommenseinbußen im digitalen Musikmarkt ver-
ursacht2894.2895 Daher empfiehlt die Studie, ’illegale’ digitale Musikdownloads nicht als
steigende Beunruhigung für legale digitale Angebote wahrzunehmen.2896 Allerdings weist
die Studie darauf hin, dass ’illegale’ Downloads negative Effekte auf die Musikindustrie
insgesamt darstellen können, sofern diese den Verkauf von physischen Datenträgern (z.B.
Musik-CD’s) beeinflussen, welche aktuell immer noch für den Großteil der Einnahmen
der Musikindustrie verantwortlich sind.2897

Nichtsdestotrotz ist die Musikindustrie mittlerweile zu der Erkenntnis gelangt, dass
das Internet von Vorteil für sie ist, da "weltweit mehr als 500 Musikhändler"2898 beliebig
viel Musik rund um die Uhr anbieten können.2899 In Bereichen, in denen via Internet Geld
verdient werden kann (wie beispielsweise mit YouTube), wünscht sich die Musikindustrie
sogar lockere Urheberrechtsgesetze.2900,2901

10.2 Entwicklung des digitalen Filmmarkts

Neben Musik werden auch E-Books, Kinofilme und Fernsehserien kostenlos im Internet
heruntergeladen - wenn auch (noch) nicht in hohen Stückzahlen.2902 Der weltweite Anteil
des digitalen Geschäfts am Gesamtmarkt lag 2011 bei Büchern bei bloß 4%, bei Filmen
sogar nur bei 1%.2903 Das Verhältnis kostenpflichtiger Download zu kostenlosem Down-
load war 2010 in Deutschland aber bereits bei 1 zu 3 (E-Books), bei 1 zu 12 (Kinofilme)
und bei 1 zu 6 (Serien).2904 Vor allem bei Kinofilmen gäbe es einen enormen weltweiten
Markt, den es zu erschließen gilt.

Der Download von Filmen hängt zu einem großen Teil davon ab, wann ein Film im
Kino zu sehen ist.2905

2893 Luis Aguiar; Bertin Martens - Institute for Prospective Technological Studies (IPTS): Digital Music Consumption on
the Internet: Evidence from Clickstream Data. 04 2013 �URL: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC79605.pdf� – Zugriff am 2013.04.23,
Seite 1.

2894 Luis Aguiar; Bertin Martens - Institute for Prospective Technological Studies (IPTS): Digital Music Consumption on
the Internet: Evidence from Clickstream Data, Seite 3.

2895 Axel Kannenberg - heise online: EU-Studie: Online-Piraterie schadet dem digitalen Musikabsatz nicht. 03 2013 �URL: http:
//www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Studie-Online-Piraterie-schadet-dem-digitalen-Musikabsatz-nicht-1825271.html� – Zugriff
am 2013.04.23.

2896 Luis Aguiar; Bertin Martens - Institute for Prospective Technological Studies (IPTS): Digital Music Consumption on
the Internet: Evidence from Clickstream Data, Seite 3.

2897 Luis Aguiar; Bertin Martens - Institute for Prospective Technological Studies (IPTS): Digital Music Consumption on
the Internet: Evidence from Clickstream Data, Seite 3.

2898 Thomas Heuzeroth - WELT ONLINE: Musikindustrie: "Das Internet muss frei sein, nicht umsonst".
2899 Thomas Heuzeroth - WELT ONLINE: Musikindustrie: "Das Internet muss frei sein, nicht umsonst".
2900 Thomas Heuzeroth - WELT ONLINE: Musikindustrie: "Das Internet muss frei sein, nicht umsonst".
2901 Zu YouTube siehe auch Seite 182.
2902 GfK Panel Services Deutschland: Studie zur digitalen Content-Nutzung (DCN-Studie) 2011, Seite 16.
2903 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Digital Music Report 2012, Seite 6.
2904 GfK Panel Services Deutschland: Studie zur digitalen Content-Nutzung (DCN-Studie) 2011, Seite 16.
2905 Daniel AJ Sokolov; Jo Bager - heise online: BitTorrent-Studie: Verzögerte Filmpremieren schaden dem Kino-Geschäft. 02

2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/BitTorrent-Studie-Verzoegerte-Filmpremieren-schaden-dem-Kino-Geschaeft-
1435394.html� – Zugriff am 2012.03.11.
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So ließ sich in den USA kein Rückgang der Kinoeinnahmen aufgrund von Downloads
durch das BitTorrent-Protokoll nachweisen.2906 Die internationalen Einnahmen durch
’Hollywood’-Filme könnten aber um mehr als 7% höher sein, sofern Filmpremieren welt-
weit zur gleichen Zeit stattfinden würden.2907

Läuft ein Film in den USA nämlich bereits im Kino, haben Amerikaner zumindest
die Wahl, sich einen Film dort anzusehen oder herunterzuladen - dem internationalen
Publikum bleibt aber nur die Möglichkeit, sich den Film ’illegal’ herunterzuladen, sofern
es nicht abwarten will, bis der Film ’endlich’ auch außerhalb amerikanischer Kinos gezeigt
wird.2908

Hollywood-Filmstudios haben dieses Problem bereits erkannt und die Zeitspanne, bis
ein Film auch im Ausland verfügbar ist, von 10,5 Wochen im Jahr 2004 auf 4 Wochen
im Jahr 2010 verkürzt.2909

Ein ähnliches Phänomen hat auch die Musikindustrie in Bezug auf die Zeitspanne
zwischen dem Radio- und dem Marktstart von Musiktiteln beobachtet.2910 Während es
früher üblich war, dass mehrere Wochen zwischen der Promotion von Singles im Radio
und deren Verkauf an Endkunden vergingen, stehen diese nun bereits zum Radiostart
zum Erwerb zur Verfügung, um Kunden unmittelbar die Möglichkeit zu bieten, sie legal
zu erwerben.2911

Generell dürfte vor allem die Verfügbarkeit von Inhalten eine große Rolle dafür spielen,
ob diese illegal heruntergeladen werden oder nicht.

So haben Forscher in einer Studie herausgefunden, dass das Entfernen des Angebots
eines TV-Senders aus dem iTunes-Store zu einem Anstieg von 11,2% bei kostenlosen
Downloads geführt hat.2912

Ein ähnliches Phänomen ließ sich Mitte 2011 beobachten, als ein TV-Sender beschloss,
sein Angebot fortan erst acht Tage nach der TV-Ausstrahlung kostenlos online zur Ver-
fügung zu stellen - diese Entscheidung sorgte ebenfalls für einen enormen Anstieg von
illegalen Downloads.2913,2914,2915

2906 Brett Danaher; Joel Waldfogel - Wellesley College; University of Minnesota and NBER: Reel Piracy: The Effect of
Online Film Piracy on International Box Office Sales. 01 2012 �URL: http://ecgi.ssrn.com/delivery.php?ID=12708712009703012
4070080104094013030022041017031027078099093025106009072127118000030001121005122042126107027085095099031028069046034013064088
064028065082106023010058066038090094016020111088031125066110&EXT=pdf� – Zugriff am 2012.03.11, Seite 19.

2907 Brett Danaher; Joel Waldfogel - Wellesley College; University of Minnesota and NBER: Reel Piracy: The Effect of
Online Film Piracy on International Box Office Sales, Seite 21.

2908 Brett Danaher; Joel Waldfogel - Wellesley College; University of Minnesota and NBER: Reel Piracy: The Effect of
Online Film Piracy on International Box Office Sales, Seite 19.

2909 Brett Danaher; Joel Waldfogel - Wellesley College; University of Minnesota and NBER: Reel Piracy: The Effect of
Online Film Piracy on International Box Office Sales, Seite 21.

2910 pte - derStandard.at: Musik: Früher Songverkauf gegen Piraterie. 01 2011 �URL: http://derstandard.at/1293370968798/Musik-
Frueher-Songverkauf-gegen-Piraterie� – Zugriff am 2012.03.11.

2911 pte - derStandard.at: Musik: Früher Songverkauf gegen Piraterie.
2912 Brett Danaher; Samita Dhanasobhon; Michael D. Smith; Rahul Telang - Heinz Research: Converting Pirates without

Cannibalizing Purchasers: The Impact of Digital Distribution on Physical Sales and Internet Piracy. 11 2008 �URL: http:
//repository.cmu.edu/heinzworks/57/� – Zugriff am 2012.03.11, Seite 5.

2913 Ernesto - TorrentFreak: Fox Will Boost U.S. TV-Show Piracy. 07 2011 �URL: http://torrentfreak.com/fox-will-boost-u-
s-tv-show-piracy-110728/� – Zugriff am 2012.03.12.

2914 Ernesto - TorrentFreak: Fox’s 8-Day Delay on Hulu Triggers Piracy Surge. 08 2011 �URL: http://torrentfreak.com/foxs-
8-day-delay-on-hulu-triggers-piracy-surge-110822/� – Zugriff am 2012.03.12.

2915 Ernesto - TorrentFreak: Fox Responds to TorrentFreak, But Misses The Point. 08 2011 �URL: http://torrentfreak.com/fox-
responds-to-torrentfreak-but-misses-the-point-110824/� – Zugriff am 2012.03.12.

http://ecgi.ssrn.com/delivery.php?ID=127087120097030124070080104094013030022041017031027078099093025106009072127118000030001121005122042126107027085095099031028069046034013064088064028065082106023010058066038090094016020111088031125066110&EXT=pdf
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Da es bei TV-Serien oft Jahre dauert, bis diese synchronisiert auch außerhalb den
USA verfügbar sind, ist es wenig verwunderlich, dass diese weltweit besonders oft her-
untergeladen werden.2916,2917

Dass US-Serien erst nach Jahren auf dem deutschen/europäischen Markt verfügbar
sind, liegt am (finanziellen) Aufwand für die Synchronisierung des Materials, aber auch
an komplizierten, strengen urheberrechtlichen Regelungen. Die Musikindustrie hat es
bisher2918 nicht geschafft, dass deutsche Internetbenutzer sich Musikvideos auf YouTube
ansehen können - da ist es wenig verwunderlich, dass in den USA beliebte Streaming-
portale für Filme bzw. TV-Serien wie Hulu2919 oder Netflix2920 in Europa offiziell nicht
zur Verfügung stehen, sondern deren Angebot erst nach der Umgehung von technischen
Sperrmaßnahmen (an denen in einigen Fällen Dritte verdienen) in Anspruch genommen
werden kann.2921,2922,2923

Wenn nun die Unterhaltungsindustrie ständig ein strengeres Urheberrecht fordert,
aber nicht in der Lage ist, überhaupt ein legales Angebot zur Verfügung zu stellen, wird
das Problem der Piraterie nicht in den Griff zu bekommen sein.

Im Gegenteil: Dies wird nur dazu führen, dass der ’Schwarzmarkt’ für digitale Inhalte
weiter wächst und gedeiht. Je länger damit gewartet wird, Inhalte legal zur Verfügung
zu stellen, umso schwieriger wird es sein, Menschen, die diese Inhalte bisher mangels
Alternative ’illegal’ kostenlos heruntergeladen haben, zukünftig als (zahlende) Kunden
zu gewinnen.2924

Dennoch scheint es, als ob die Filmindustrie dieselben Fehler macht, die die Musikindu-
strie gemacht hat, als diese mit dem Internet konfrontiert wurde. Das Heimkinoerlebnis
wird zwar wohl nie mit dem echten Kinoerlebnis mithalten können; nichtsdestotrotz wird
es Menschen geben, die es vorziehen, einen Film in den eigenen vier Wänden zu sehen.
Steht diesen Menschen kein ’legales’ Angebot zur Verfügung, ist es verständlich, wenn
sie sich eine ’illegale’ Kopie aus dem Internet herunterladen und nicht Monate lang auf
den Verkauf von DVDs warten wollen.

2916 The Pirate Bay: Top 100.
2917 Ernesto - TorrentFreak: Top 10 Most Pirated TV-Shows of 2011. 12 2011 �URL: http://torrentfreak.com/top-10-most-

pirated-tv-shows-of-2011-111216/� – Zugriff am 2012.03.12.
2918 Stand: 03/2012.
2919 http://www.hulu.com.
2920 http://netflix.com.
2921 Hulu: Watch TV. Watch Movies. | Online | Free | Hulu. 03 2012 �URL: http://www.hulu.com/� – Zugriff am 2012.03.12.
2922 Netflix, Inc.: Netflix - Watch TV Shows Online, Watch Movies Online. 03 2012 �URL: http://signup.netflix.com/global� –

Zugriff am 2012.03.12.
2923 netzwelt: Besser streamen: Netflix, Hulu und Co. in Deutschland sehen. 12 2011 �URL: http://www.netzwelt.de/print/news/89

710.pdf� – Zugriff am 2012.02.13.
2924 Brett Danaher; Samita Dhanasobhon; Michael D. Smith; Rahul Telang - Heinz Research: Converting Pirates without

Cannibalizing Purchasers: The Impact of Digital Distribution on Physical Sales and Internet Piracy, Seite 37.
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11 Sekundärwirtschaft

Neben der Verwertung von Urheberrechten hat es sich in einigen Ländern als lukra-
tiv erwiesen, Personen, die im Internet gegen Urheberrechte verstoßen, von Anwälten,
kostenpflichtig abmahnen zu lassen und darüber hinaus Schadenersatz zu fordern.2925

Derzeit2926 sind fast ausschließlich Benutzer von Peer-to-Peer-Tauschbörsen von diesen
Abmahnungen betroffen, da sich deren Identität anhand der IP-Adresse relativ leicht
feststellen lässt.2927

Die Kosten, die lt. Rechteinhabern für Abmahnungen und Schadenersatzansprüche
anfallen, bewegen sich in der Höhe von mehreren hundert bis hin zu einigen tausend
Euro - im Durchschnitt werden deutschen Verbrauchern aktuell2928 Vergleichsvorschläge
in Höhe von 700 bis 800 e gemacht.2929,2930,2931,2932,2933

Es kann daher der Eindruck entstehen, dass manche Rechteinhaber in der mas-
senhaften Abmahnung von Tauschbörsennutzern ein lukratives Geschäft entdeckt ha-
ben.2934,2935

So wurden beispielsweise in Amerika im Zeitraum von Anfang Jänner 2010 bis En-
de Juli 2011 mehr als 200.000 Tauschbörsenbenutzer kostenpflichtig ’abgemahnt’.2936,
knapp 50.000 davon allein aufgrund von Rechteverletzungen an zwei Filmen.2937,2938

Dadurch könnte die Situation entstehen, in der ein Filmproduzent mehr Einnahmen
durch Abmahnungen erzielt, als der Film an den Kinokassen eingespielt hat.2939

2925 Holger Bleich - heise online: Abmahnkanzlei versteigert 90 Millionen Euro offene Forderungen aus Filesharing-
Abmahnungen. 12 2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Abmahnkanzlei-versteigert-90-Millionen-Euro-offene-
Forderungen-aus-Filesharing-Abmahnungen-1391076.html� – Zugriff am 2011.12.09.

2926 Stand: 05/2012.
2927 Ernesto - TorrentFreak: 200,000 BitTorrent Users Sued In The United States. 08 2011 �URL: http://torrentfreak.com/20

0000-bittorrent-users-sued-in-the-united-states-110808/� – Zugriff am 2011.12.09.
2928 Stand: 03/2012.
2929 Holger Bleich - heise online: Abmahnkanzlei versteigert 90 Millionen Euro offene Forderungen aus Filesharing-

Abmahnungen.
2930 Amtsgericht Köln 21.04.2011, 137 C 691/10.
2931 Peter Schmitz - heise online: Gericht begrenzt Abmahn-Entgelt für eBay-Fotoklau auf 100 Euro. 08 2011 �URL: http://

www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-begrenzt-Abmahn-Entgelt-fuer-eBay-Fotoklau-auf-100-Euro-1322722.html� – Zugriff am
2011.12.09.

2932 Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – vzbv: Abmahnungen im Urheberrecht Positionspapier des Verbraucherzentrale
Bundesverbandes. 02 2012 �URL: http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Abmahnungen-Positionspapier-09-2-2012.pdf� – Zugriff
am 2012.03.16, Seite 2.

2933 Bundesministerium der Justiz: Referentenentwurf: Entwurf eines Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken. 03 2012 �URL:
http://www.textintern.de/Bilder/Referentenentwurf.pdf� – Zugriff am 2012.05.12, Seite 17.

2934 Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – vzbv: Abmahnungen im Urheberrecht Positionspapier des Verbraucherzentrale
Bundesverbandes, Seite 2.

2935 Bundesministerium der Justiz: Referentenentwurf: Entwurf eines Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken, Seite 17.
2936 Ernesto - TorrentFreak: 200,000 BitTorrent Users Sued In The United States.
2937 Ernesto - TorrentFreak: Hurt Locker Makers Target Record Breaking 24,583 BitTorrent Users. 05 2011 �URL: http:

//torrentfreak.com/hurt-locker-makers-target-record-breaking-24583-bittorrent-users-110523/� – Zugriff am 2011.12.09.
2938 Ernesto - TorrentFreak: 23,322 Expendables Downloaders Accused in BitTorrent’s Biggest Lawsuit. 05 2011 �URL: http:

//torrentfreak.com/hurt-locker-makers-target-record-breaking-24583-bittorrent-users-110523/� – Zugriff am 2011.12.09.
2939 Ernesto - TorrentFreak: Hurt Locker Makers Target Record Breaking 24,583 BitTorrent Users.
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11.1 Deutsche Rechtslage

Um einer derartigen Entwicklung entgegenzuwirken, wurde in Deutschland mit dem "Ge-
setz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums"2940 eine
Bestimmung eingeführt, wonach für erstmalige Abmahnungen unerheblicher Rechtsver-
letzungen "in einfach gelagerten Fällen"2941 "außerhalb des geschäftlichen Verkehrs"2942

lediglich ein Kostenersatz von 100 e verrechnet werden darf.2943

Ursprünglich war für derartige Rechtsverletzungen sogar bloß ein Kostenersatz von
50 e vorgesehen;2944 dieser Betrag wurde jedoch im Rahmen der politischen Diskussion
auf 100 e erhöht.2945,2946

Diese Regelung brachte allerdings nicht den gewünschten Erfolg, da Rechteinhaber
aufgrund der unklaren Formulierung des § 97a dUrhG auch nach dessen Inkrafttreten
Kosten von mehreren hundert Euro in Rechnung stellen.2947,2948,2949,2950

Auch die Anzahl der Abmahnungen blieb auf hohem Niveau. Schätzungen gehen davon
aus, dass 2008 ungefähr 250.000, 2009 ungefähr 453.000 und 2010 ungefähr 575.000 Ab-
mahnungen verschickt wurden.2951 2011 sollen ebenfalls "über 218 000 Abmahnungen
mit einem Gesamtforderungsvolumen von über 165 Millionen Euro versandt worden"2952

sein, wovon durchschnittlich 40% anstandslos oder im Rahmen eines Vergleichs bezahlt
wurden.2953,2954

Das Geschäft mit Abmahnungen ist dabei anscheinend derart lukrativ, bzw. der Anteil
derer, die Abmahnungen ohne Überprüfung auf ihre Rechtmäßigkeit bezahlen, derart
groß, dass es sich sogar für Spammer lohnt, falsche Abmahnungen per Mail zu ver-
schicken.2955

2940 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 28 - Abrufbar unter: http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous3368397592
072&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2008%2FNr.%2028%20vom%2011.07.2008%2Fbgbl108s1191.pdf.

2941 § 97a Abs 2 dUrhG.
2942 § 97a Abs 2 dUrhG.
2943 § 97a Abs 2 dUrhG.
2944 Bundesrat: Drucksache 64/07 - Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigen-

tums. 01 2007 �URL: http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2007/0064-07.pdf� – Zugriff am 2011.12.10, Seite 33.
2945 Bundesrat: Drucksache 64/07 - Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigen-

tums, Seite 33.
2946 Deutscher Bundestag: Drucksache 16/8783 - Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu dem

Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drucksache 16/5048. 04 2008 �URL: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/087/160878
3.pdf� – Zugriff am 2011.12.10, Seite 27.

2947 AG Frankfurt 29.01.2010, 31 C 1078/09 - 78 - Abrufbar unter:http://www.damm-legal.de/ag-frankfurt-am-keine-erstattung-der-
rechtsanwaltsgebuehr-nach-dem-rvg-fuer-die-filesharing-abmahnung.

2948 Holger Bleich - heise online: Gericht stellt Erlösmodell der Abmahn-Industrie in Frage. 02 2010 �URL: http://www.heise.
de/newsticker/meldung/Gericht-stellt-Erloesmodell-der-Abmahn-Industrie-in-Frage-922558.html� – Zugriff am 2011.12.10.

2949 Holger Bleich - heise online: Abmahnkanzlei versteigert 90 Millionen Euro offene Forderungen aus Filesharing-
Abmahnungen.

2950 Stefan Krempl; Andreas Wilkens - heise online: Justizministerin erläutert Vorstoß gegen das Abmahnunwesen.
03 2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Justizministerin-erlaeutert-Vorstoss-gegen-das-Abmahnunwesen-1468162.
html� – Zugriff am 2012.03.09.

2951 Bundesministerium der Justiz: Referentenentwurf: Entwurf eines Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken, Seite 17.
2952 Bundesministerium der Justiz: Referentenentwurf: Entwurf eines Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken, Seite 17.
2953 Bundesministerium der Justiz: Referentenentwurf: Entwurf eines Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken, Seite 17.
2954 Inqnet GmbH; Verein zur Hilfe und Unterstützung gegen den Abmahnwahn e.V.; Initiative Abmahnwahn-Dreipage: Files-

haring Abmahnwesen Deutschland Jahresstatistik 2011. 02 2012 �URL: http://www.verein-gegen-den-abmahnwahn.de/zentrale/
download/statistiken/2011/Jahresstatistik%202011.pdf� – Zugriff am 2012.03.09.

2955 Daniel Bachfeld - heise online: Abmahn-Masche zielt auf Porno-Sauger. 06 2010 �URL: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Abmahn-Masche-zielt-auf-Porno-Sauger-1021874.html� – Zugriff am 2011.12.10.
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Eine Anwaltskanzlei hat sogar "Forderungen aus Urheberrechtsverletzungen"2956 in
Höhe von rund 90 Millionen Euro versteigert.2957,2958

Daher will die Justizministerin das deutsche Urheberrechtsgesetz erneut überarbeiten,
um "gegen den ausufernden Abmahnmissbrauch"2959 vorzugehen.2960,2961

Mitte April 2012 gelangte bereits ein entsprechender Gesetzesentwurf an die Öffentlich-
keit.2962 Den Vorstellungen des Justizministeriums nach soll der Streitwert bei erstmali-
gen Urheberrechtsverstößen von Privatpersonen gegenüber einem "Rechteinhaber"2963,
auf 500 e begrenzt werden.2964,2965

Dies würde dazu führen, dass für Abmahnungen zukünftig lediglich 70,20 e, "ge-
gebenenfalls plus Mehrwertsteuer"2966, verrechnet werden dürften.2967 Darüber hinaus
sollen dem Abgemahnten im Fall einer unberechtigten kostenpflichtigen Abmahnung
dessen Anwaltskosten ersetzt werden, welche für die Abwehr der Abmahnung angefallen
sind.2968,2969

Ob bzw. wann der Gesetzesentwurf in Kraft tritt, ist aufgrund von Uneinigkeit in der
deutschen Regierung noch nicht abzusehen.2970

2956 Holger Bleich - heise online: Abmahnkanzlei versteigert 90 Millionen Euro offene Forderungen aus Filesharing-
Abmahnungen.

2957 U+C Rechtsanwälte URMANN + COLLEGEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: AUKTIONSÜBERSICHT. �URL:
http://auktion.urmann.com/� – Zugriff am 2011.12.10.

2958 Holger Bleich - heise online: Abmahnkanzlei versteigert 90 Millionen Euro offene Forderungen aus Filesharing-
Abmahnungen.

2959 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Justizministerin will gegen Abmahnunwesen und Datensammler vorgehen. 10
2011 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Justizministerin-will-gegen-Abmahnunwesen-und-Datensammler-vorgehen-1368
166.html� – Zugriff am 2011.12.10.

2960 Stefan Krempl; Jürgen Kuri - heise online: Justizministerin will gegen Abmahnunwesen und Datensammler vorgehen.
2961 Stefan Krempl; Andreas Wilkens - heise online: Justizministerin erläutert Vorstoß gegen das Abmahnunwesen.
2962 Noogie C. Kaufmann; Peter Schmitz - heise online: "Geleakter" Gesetzentwurf: Maßnahmen gegen Abmahnmissbrauch. 04

2012 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Geleakter-Gesetzentwurf-Massnahmen-gegen-Abmahnmissbrauch-1540816.html� –
Zugriff am 2012.03.09.

2963 Noogie C. Kaufmann; Peter Schmitz - heise online: "Geleakter" Gesetzentwurf: Maßnahmen gegen Abmahnmissbrauch.
2964 Bundesministerium der Justiz: Referentenentwurf: Entwurf eines Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken, Seiten 11-12.
2965 Noogie C. Kaufmann; Peter Schmitz - heise online: "Geleakter" Gesetzentwurf: Maßnahmen gegen Abmahnmissbrauch.
2966 Noogie C. Kaufmann; Peter Schmitz - heise online: "Geleakter" Gesetzentwurf: Maßnahmen gegen Abmahnmissbrauch.
2967 Noogie C. Kaufmann; Peter Schmitz - heise online: "Geleakter" Gesetzentwurf: Maßnahmen gegen Abmahnmissbrauch.
2968 Noogie C. Kaufmann; Peter Schmitz - heise online: "Geleakter" Gesetzentwurf: Maßnahmen gegen Abmahnmissbrauch.
2969 Bundesministerium der Justiz: Referentenentwurf: Entwurf eines Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken, Seiten 11.
2970 Jürgen Kuri - heise online: Koalition streitet auch über Gesetz gegen Abmahn-Missbrauch. 04 2012 �URL: http://www.heise.

de/newsticker/meldung/Koalition-streitet-auch-ueber-Gesetz-gegen-Abmahn-Missbrauch-1542523.html� – Zugriff am 2012.05.12.
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Fazit

Das Internet hat es möglich gemacht, Werke fast ohne Kosten weltweit zu verbreiten -
eine Möglichkeit, von der exzessiv Gebrauch gemacht wird. In der Vergangenheit ver-
suchte die Unterhaltungsindustrie, die Verbreitung von Werken mittels Internet so gut
wie möglich zu verhindern. Aggressives Lobbying und zahlreiche Klagen haben dazu ge-
führt, dass die Entwicklung des Urheberrechts nach wie vor von einer Ausweitung der
Schutzrechte und Verlängerungen der Schutzfristen geprägt ist.

Mittlerweile hat die Unterhaltungsindustrie die Vorteile des Internets erkannt und
neue, zeitgemäße Geschäftsmodelle sind zögerlich am Entstehen. Gleichzeitig findet in
der Gesellschaft ein Umdenken statt. Immer mehr Menschen erkennen, dass ’Raubkopie-
ren’ kein ’Verbrechen’ ist und fordern, dass das Kopieren von Werken für private Zwecke
legal bleiben muss.

Wie am Beispiel von ACTA2971 deutlich zu erkennen war, haben Rechtsnormen nur
so lange Legitimation, solange der Großteil der Gesellschaft sie als sinnvoll erachtet. In
Zukunft sind Normsetzer daher gefordert, ein Urheberrecht zu entwickeln, das für einen
angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Rechteinhaber und jenen der Ge-
sellschaft sorgt. Dabei muss von der Vorstellung, "dass sich kulturelle Werke einzelnen
Produzent/innen zuordnen lassen und dass diese Schöpfer-Werk-Beziehung eigentums-
ähnliche Verfügungsrechte begründet"2972, abgekommen werden. Sie hat dazu geführt,
dass nur diejenigen, die es sich leisten können, Zugang zu Werken, zu Wissen und Kultur
erhalten. Ein zu restriktives Urheberrecht führt schließlich dazu, dass Wissen verschwen-
det wird2973 und das letztlich die Weiterentwicklung der Gesellschaft behindert2974.

In diesem Sinne schließe ich diese Arbeit mit einem letzten Zitat; dem Gedanken eines
Menschen, der mich während des Verfassens der gesamten Arbeit ständig begleitet hat
und ohne den diese Arbeit nicht das geworden wäre, was sie jetzt ist:

"Se manan Kunst dad von kennen kuma oba wos nutzts wann di kana kennt.
Don is die kunst no so schen hots kana gert kana gseng hots as einglich gorned
gem.

[Sie meinen Kunst würde von Können kommen, aber was nutzt es, wenn dich
keiner kennt. Dann ist deine Kunst noch so schön. Hat sie keiner gehört oder
gesehen, hat es sie eigentlich gar nicht gegeben.]"2975

2971 Zu ACTA siehe Seite 108.
2972 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 18.
2973 Heinrich-Böll-Stiftung: Copy.Right.Now! Plädoyer für ein zukunftstaugliches Urheberrecht, Seite 22.
2974 Frank Thadeusz - Spiegel online: Geschichte: Explosion des Wissens. 08 2010 �URL: http://www.spiegel.de/spiegel/a-70976

1.html� – Zugriff am 2012.09.02.
2975 Songtext des Liedes Künstler des Artisten Skero. - Abrufbar online unter: https://dl.dropbox.com/u/23572906/skero/texte.doc.

zip.
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Anhang

A. Weiterführende Informationen

Beschreibung diverser Google-Dienste

Autocomplete

Dieser Dienst vervollständigt Suchbegriffe bereits während der Eingabe, um Benutzern
Zeit zu sparen und anzuzeigen, wonach andere Benutzer bereits gesucht haben sowie
sicherzustellen, dass eine Suche trotz Tippfehlers das gewünschte Ergebnis liefert.2976

Bei der Eingabe von ’ham’ wird beispielsweise vorgeschlagen, nach ’hamburg’, ’ham-
mer’ oder ’hamsterkiste’ zu suchen.

Die präsentierten Vorschläge werden dabei grundsätzlich anhand "rein objektiver"2977

Faktoren, welche die Popularität von Suchbegriffen miteinschließen, ohne menschliche In-
tervention zusammengestellt.2978 Suchvorschläge hinsichtlich Pornographie, Gewalt, "ha-
te speech"2979 und Suchbegriffe in Zusammenhang mit Urheberrechtsverstößen werden
jedoch entfernt und stehen für die Autocomplete Funktion nicht zur Verfügung.2980,2981

Google Instant

Mit Google Instant geht Google noch einen Schritt weiter als mit Autocomplete und zeigt
bereits während der Eingabe eines Suchbegriffs neben Suchvorschlägen bereits die auf
den eingegebenen Begriff zutreffenden Suchergebnisse an.2982 Dadurch sollen Benutzer
zwischen 2 und 5 Sekunden Zeit pro Suchanfrage sparen können.2983

2976 Google Inc.: Features: Autocomplete. �URL: http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=106230� –
Zugriff am 2011.01.28.

2977 Google Inc.: Features: Autocomplete.
2978 Google Inc.: Features: Autocomplete.
2979 Google Inc.: Features: Autocomplete.
2980 Google Inc.: Features: Autocomplete.
2981 Weitere Informationen zur Beschränkung des Autocomplete-Dienstes finden sich auf Seite 177.
2982 Google Inc.: Über Google Instant. �URL: http://www.google.com/instant/� – Zugriff am 2011.01.28.
2983 Google Inc.: Über Google Instant.

http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=106230
http://www.google.com/instant/
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Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans
Apart (CAPTCHA)

Die Abkürzung CAPTCHA steht für "Completely Automated Public Turing Test To Tell
Computers and Humans Apart"2984.2985 Es handelt sich dabei um Computerprogramme,
welche Menschen von Computerprogrammen unterscheiden sollen.2986

Der Zweck von CAPTCHAs ist es, die automatische und massenhafte Durchführung
bestimmter Eingaben, meist auf Webseiten, zu verhindern. CAPTCHAs werden bei-
spielsweise eingesetzt, um:

• das massenhafte Posten von (Werbe-)Kommentaren in Blogs oder Foren,

• das automatische Erstellen von Nutzerkonten auf Webseiten oder

• automatische Angriffe auf Webseiten bzw. einzelne Nutzerkonten zu verhindern.2987

In den meisten Fällen präsentieren CAPTCHAs Benutzern entstellte Wörter, wel-
che für eine Worterkennungssoftware nur schwer bis unmöglich zu erkennen wären
und veranlassen die Benutzer, diese Wörter manuell einzugeben.2988 Stimmen die
eingegebenen Wörter mit den präsentierten Wörtern überein, geht das CAPTCHA-
Computerprogramm davon aus, dass es sich beim Benutzer um einen Menschen handelt.

Weniger verbreitet bei CAPTCHAs ist das Lösen von Rechenaufgaben, die Beantwor-
tung von Fragen2989 oder das Zuordnen von Begriffen zu Bildern2990.

reCAPTCHAs

Damit die geschätzte Zeit von 150,000 Stunden pro Tag2991, die Menschen weltweit
mit dem Lösen von CAPTCHAs verbringen, nicht sinnlos verschwendet wird, nutzt das
reCAPTCHA-Projekt CAPTCHAs, um eingescannte Bücher zu digitalisieren.2992

Dabei werden in einem CAPTCHA immer zwei Wörter präsentiert - eines, das be-
reits erkannt wurde und eines, welches beim Digitalisieren eines Buches nicht erkannt
wurde.2993

2984 Carnegie Mellon University: CAPTCHA: Telling Humans and Computers Apart Automatically. �URL: http://www.captcha.
net/� – Zugriff am 2011.01.31.

2985 Carnegie Mellon University: CAPTCHA: Telling Humans and Computers Apart Automatically.
2986 Carnegie Mellon University: CAPTCHA: Telling Humans and Computers Apart Automatically.
2987 Carnegie Mellon University: CAPTCHA: Telling Humans and Computers Apart Automatically.
2988 Carnegie Mellon University: CAPTCHA: Telling Humans and Computers Apart Automatically.
2989 informatik-forum.at: Advanced Search. �URL: http://www.informatik-forum.at/search.php� – Zugriff am 2011.01.31.
2990 Carnegie Mellon University: ESP-PIX. �URL: http://server251.theory.cs.cmu.edu/cgi-bin/esp-pix/esp-pix� – Zugriff am

2011.01.31.
2991 Google Inc.: Digitizing Books One Word at a Time. �URL: http://www.google.com/recaptcha/learnmore� – Zugriff am

2011.01.31.
2992 Google Inc.: Digitizing Books One Word at a Time.
2993 Google Inc.: Digitizing Books One Word at a Time.

http://www.captcha.net/
http://www.captcha.net/
http://www.informatik-forum.at/search.php
http://server251.theory.cs.cmu.edu/cgi-bin/esp-pix/esp-pix
http://www.google.com/recaptcha/learnmore
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Erkennt ein Benutzer das bereits bekannte Wort richtig, so besteht die Vermutung,
dass auch das andere Wort richtig erkannt wurde.2994 Um Gewissheit zu erlangen, dass
das unbekannte Wort tatsächlich richtig erkannt wurde, wird dieses einer Vielzahl von
Menschen gezeigt und im Falle übereinstimmender Eingaben in Zukunft als bekannt
erachtet.2995

2994 Google Inc.: Digitizing Books One Word at a Time.
2995 Google Inc.: Digitizing Books One Word at a Time.
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Detailaufbau einer Torrent-Datei

Im Anschluss findet sich die Veranschaulichung des BitTorrent-Standards anhand des
Aufbaus der Torrent-Datei einer Linux Distribution2996.2997,2998

Tabelle 1: Aufbau einer Torrent-Datei.
Variable Beschreibung Wert

d8: Es folgt ein ’Dictionary ’
- eine Liste von Elemen-
ten - dessen erstes Element
die Länge von 8 Zeichen
hat. Dictionaries beginnen
immer mit einem ’d ’, wo-
nach die Liste mit Elemen-
ten folgt, und werden mit
einem ’e’ abgeschlossen.

announce

announce39: Es folgt die URL des
Trackers, diese ist 39 Zei-
chen lang.

http://torrent.ubuntu.
com:6969/announce

7: Die Länge des nächsten
Dictionary Eintrages.

comment

comment29: Ein 29 Zeichen langer
Kommentar.

Ubuntu CD releases.
ubuntu.com

13: Die Länge des nächsten
Dictionary Eintrages.

creation date

creation datei Erstellungsdatum des Tor-
rents in Form eines Unix
Timestamp. Das ’i ’ nach
dem Wort date markiert
die folgende Zeichenkette
als Integer - als Zahl. Das
’e’ am Ende des Wertes
schließt diese ab.

1256817368e (= Donnerstag,
29. Oktober 2009, 12:56:08
Uhr)

4: Die Länge des nächsten
Dictionary Eintrages.

info

infod6 : Es wird ein weiteres Dic-
tionary geöffnet und der
erste Eintrag hat eine Län-
ge von sechs Zeichen.

info

lengthi Die Länge der Datei, wel-
che mittels des Torrents
heruntergeladen werden
kann, in Bytes. Das e des
Wertes weist wieder auf
das Ende der Zahl hin.

730136576e (= 696,3125 Mega
Bytes (MB)

2996 Canonical Group Limited: Ubuntu 9.10 (Karmic Koala). 10 2009 �URL: http://old-releases.ubuntu.com/releases/9.10/� –
Zugriff am 2013.01.12.

2997 Bram Cohen - BitTorrent.org: The BitTorrent Protocol Specification.
2998 Die PDF-Version der Torrent-Datei befindet sich ab Seite 340 bei den zusätzlichen Dokumenten.

http://torrent.ubuntu.com:6969/announce
http://torrent.ubuntu.com:6969/announce
releases.ubuntu.com
releases.ubuntu.com
http://old-releases.ubuntu.com/releases/9.10/
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4: Die Länge des nächsten
Dictionary Eintrages.

name

name31: Es folgt der Speichername
der Datei, die herunter-
geladen werden kann;
dieser dient lediglich der
Information. Die Datei
kann unter einem beliebi-
gen Namen abgespeichert
werden.

ubuntu-9.10-alternate-
amd64.iso

12: Die Länge des nächsten
Dictionary Eintrages.

piece length

piece lengthi Es folgt die Länge in By-
tes der einzelnen Teile der
Datei, die heruntergeladen
werden kann. Beim Trans-
port von Daten mittels
BitTorrent-Protokoll wer-
den diese in Stücke fe-
ster Größe zerlegt, um
das Herunterladen der Da-
tei zu beschleunigen so-
wie die Dateiverfügbarkeit
zu steigern. Eine Ausnah-
me stellt lediglich der letz-
te Teil einer Datei dar
der kleiner sein kann. Das
e des Wertes schließt die
Zahl dabei wieder ab.

524288e (= 512 Kilobyte kB)

6: Die Länge des nächsten
Dictionary Eintrages.

pieces

pieces27860 Es folgen die Prüfsum-
men der einzelnen Teile als
Text. Diese wurden mit-
tels des sha1 Algorithmus
in binärer Kodierung er-
stellt und sind somit 20
Zeichen lang.

[...]
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Wird 27860 durch 20 dividiert, ergibt dies die Anzahl der einzelnen Teile der Datei, die
heruntergeladen werden kann.

27860/20 = 1393 (1)

Die dieser Torrent-Datei zugrundeliegende Linux Distribution besteht demnach aus
1393 Teilen. Unter der Annahme, dass das letzte Stück kleiner als 512 kB ist, ergibt sich
folgende Rechenprobe:

1393− 1 = 1392 (2)

1392 ∗ 512kB = 712704kB (3)

712704kB/1024 = 696MB (4)

Dadurch ergibt sich, dass der letzte Teil der Linux Distribution

696, 3125MB − 696MB = 0, 3125MB (5)

bzw

0, 3125MB ∗ 1024 = 320kB (6)

groß ist.

Am Ende der Torrent-Datei, im Anschluss an die sha1-Prüfsummen der einzelnen Teile
der Datei, welche heruntergeladen werden kann, werden die beiden geöffneten Dictiona-
ries mittels ’ee’ geschlossen.
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Download eines aktuellen Kinofilms bei RapidShare

1. Schritt - Google Suche

Anhand des Films "Saw 3D - Vollendung"2999, welcher ebenfalls als Saw 7 bezeichnet
werden kann - da es sich um den 7. Teil einer Reihe handelt - soll beispielhaft skizziert
werden, wie dieser mittels RapidShare heruntergeladen werden könnte, während er in
den Kinos gezeigt wurde, aber noch nicht auf DVD verfügbar war.

Zunächst erfolgte eine Suche mittels Google nach "saw 7 rapidshare". Diese Suche
lieferte "Ungefähr 15.600.000 Ergebnisse"3000.

2. Schritt - Filehoster-Suchmaschine

Bereits das erste Suchergebnis der Google-Suche führte auf die Seite einer Filehoster-
Suchmaschine3001, welche 71 gefundene Dateien auflistete. Ebenso wäre das Auffinden
von Forumseinträgen oder einschlägigen Portalseiten, in bzw. auf denen RapidShare-
Links veröffentlicht wurden, möglich gewesen.

Mit einem Klick auf das erste Suchergebnis der Filehoster-Suchmaschine wurden zwei
Links zu RapidShare präsentiert.

3. Schritt - RapidShare Download

Beide von der Filehoster-Suchmaschine gefundenen Links waren funktionstüchtig und es
hätte mit dem Download begonnen werden können.3002

2999 http://www.saw3dmovie.com.
3000 Google Inc.: saw 7 rapidshare - Google-Suche. �URL: http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=saw+7+rapidshare&

ie=UTF-8&oe=UTF-8� – Zugriff am 2011.01.14.
3001 Zu Filehoster-Suchmaschinen siehe Seite 147.
3002 Der tatsächliche Download wurde nicht durchgeführt.

http://www.saw3dmovie.com
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=saw+7+rapidshare&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=saw+7+rapidshare&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Die Abkürzung GEMA steht für "Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und me-
chanische Vervielfältigungsrechte"3003. Diese deutsche Verwertungsgesellschaft nimmt
die Urheberrechte ihrer 64.000 Mitglieder, bestehend aus Komponisten, Textautoren
und Musikverlegern sowie "über zwei Millionen ausländischen Berechtigten"3004 wahr,
und sorgt dafür, dass diese "für die Nutzung ihrer Werke angemessen entlohnt wer-
den"3005.3006

Kritikpunkte an der GEMA

Um Mitglied bei der GEMA werden zu können, müssen Künstler dieser zahlreiche Rech-
te übertragen:3007 Beispielsweise das Recht, ein Werk im Fernsehen wiederzugeben3008,
ein Werk auf CD aufzunehmen3009 oder ein Werk als Klingelton zu verwenden3010.3011

Die Übertragung der Rechte ist dabei derart umfangreich, dass Künstler selbst, wenn
sie ausschließlich die eigenen Werke öffentlich aufführen, GEMA-Lizenzgebühren zahlen
müssen.3012

2010 hat die GEMA 863 Millionen Euro durch Lizenzgebühren eingenommen.3013 Nach
Abzug von mehr als 126 Millionen Euro "Verwaltungskosten"3014 wurden gut 736 Mil-
lionen Euro wieder an Künstler ausbezahlt.3015,3016

3003 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: 10 Fragen - 10 Antwor-
ten. �URL: http://www.gema.de/die-gema/10-fragen-10-antworten.html� – Zugriff am 2011.03.09.

3004 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: 10 Fragen - 10 Antwor-
ten.

3005 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: 10 Fragen - 10 Antwor-
ten.

3006 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: 10 Fragen - 10 Antwor-
ten.

3007 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Berechtigungsvertrag. 09
2010 �URL: http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musikurheber/Informationen/Berechtigungsvertrag_Fassung_2010_dt.pdf� –
Zugriff am 2011.03.09, Seite 1.

3008 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Berechtigungsvertrag,
Seite 2.

3009 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Berechtigungsvertrag,
Seite 2.

3010 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Berechtigungsvertrag,
Seite 2.

3011 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Berechtigungsvertrag.
3012 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: 10 Fragen - 10 Antworten

(Musikurheber). �URL: http://www.gema.de/de/musikurheber/10-fragen-10-antworten.html� – Zugriff am 2011.03.09.
3013 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: GEMA: Bilanz des

Geschäftsjahres 2010. �URL: http://www.gema.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/presse-details/article/gema-bilanz-des-
geschaeftsjahres-2010.html� – Zugriff am 2011.04.06.

3014 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: 10 Fragen - 10 Antwor-
ten.

3015 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: GEMA: Bilanz des
Geschäftsjahres 2010.

3016 Stefan Krempl; Volker Briegleb - heise online: GEMA nimmt wieder mehr Geld ein. 03 2011 �URL: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/GEMA-nimmt-wieder-mehr-Geld-ein-1214869.html� – Zugriff am 2011.03.24.

http://www.gema.de/die-gema/10-fragen-10-antworten.html
http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musikurheber/Informationen/Berechtigungsvertrag_Fassung_2010_dt.pdf
http://www.gema.de/de/musikurheber/10-fragen-10-antworten.html
http://www.gema.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/presse-details/article/gema-bilanz-des-geschaeftsjahres-2010.html
http://www.gema.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/presse-details/article/gema-bilanz-des-geschaeftsjahres-2010.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/GEMA-nimmt-wieder-mehr-Geld-ein-1214869.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/GEMA-nimmt-wieder-mehr-Geld-ein-1214869.html
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Im Durchschnitt hätte daher jeder durch die GEMA vertretene Künstler Ende 2010
gut 356 e3017 erhalten.3018

Die durch die GEMA eingenommenen Lizenzgebühren fließen jedoch nicht gleichmäßig
an die Künstler zurück.3019 Welcher Künstler wieviel von dem durch die GEMA einge-
nommenen Geld bekommt, bestimmt ein Verteilungsplan anhand eines äußerst komple-
xen Punkte- und Anteilssystems.3020

Dieser Verteilungsplan entspricht nicht den Interessen sämtlicher durch die GEMA
vertretenen Künstler. Änderungen am Verteilungsplan können nämlich nur ordentliche
Mitglieder - Mitglieder, "die in fünf aufeinander folgenden Jahren ein Mindestaufkommen
von 30.000,00 e"3021 bzw. bei Musikverlegern 75.000,00 e3022 "von der GEMA bezogen
haben"3023 - beschließen.3024

Aus diesem Grund wurde im Mai 2009 eine Petition beim deutschen Bundestag ein-
gereicht, damit dieser unter anderem die "Berechnungsgrundlagen für Kleinveranstal-
ter"3025 sowie die "Tantiemenberechung für die GEMA-Mitglieder"3026 auf die Verein-
barkeit mit dem deutschen Grundgesetz, Vereinsgesetz sowie Urheberrecht überprüft.3027

Die Petition wurde von 106.575 Menschen unterzeichnet und befindet sich seit Juli 2009
"in der Prüfung"3028.3029,3030

3017 736.000.000 / (64.000 + 2.000.000) = 356,58914729
3018 2009 betrugen die Einnahmen der GEMA 841 Millionen Euro, wobei nach Abzug von 128 Millionen Euro 713 Millionen Euro an

Künstler ausgeschüttet wurden.GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungs-
rechte: Geschäftsbericht 2009. 2010 �URL: http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Geschaeftsbericht/
geschaeftsbericht_2009.pdf� – Zugriff am 2011.03.09, Seite 26GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und
mechanische Vervielfältigungsrechte: 10 Fragen - 10 Antworten

3019 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Verteilungsplan und
Wertungsverfahren. 06 2010 �URL: http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Jahrbuch/Jahrbuch_aktuell/
Verteilungsplan.pdf� – Zugriff am 2011.03.09.

3020 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Verteilungsplan und
Wertungsverfahren.

3021 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Satzung. 06 2010 �URL:
http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Jahrbuch/Jahrbuch_aktuell/Satzung.pdf� – Zugriff am 2011.03.09,
Seite 6.

3022 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Satzung, Seite 7.
3023 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Satzung, Seite 6 und 7.
3024 GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte: Satzung, Seite 6, 7 und

11.
3025 Bestle, Monika: Petition: Bürgerliches Recht - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungs-

rechte (GEMA) vom 19.05.2009. �URL: http://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=4517� –
Zugriff am 2011.03.11.

3026 Bestle: Petition: Bürgerliches Recht - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
(GEMA) vom 19.05.2009.

3027 Bestle: Petition: Bürgerliches Recht - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
(GEMA) vom 19.05.2009.

3028 Bestle: Petition: Bürgerliches Recht - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
(GEMA) vom 19.05.2009.

3029 Bestle: Petition: Bürgerliches Recht - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
(GEMA) vom 19.05.2009.

3030 Stand: 05/2012.

http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Geschaeftsbericht/geschaeftsbericht_2009.pdf
http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Geschaeftsbericht/geschaeftsbericht_2009.pdf
http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Jahrbuch/Jahrbuch_aktuell/Verteilungsplan.pdf
http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Jahrbuch/Jahrbuch_aktuell/Verteilungsplan.pdf
http://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Jahrbuch/Jahrbuch_aktuell/Satzung.pdf
http://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=4517
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Kurzanleitung zum Herunterladen eines Streams

Es folgt eine Schritt-für-Schritt Beschreibung, um Streams mit der Firefoxerweiterung
"Video Downloadhelper"3031 herunterzuladen. Diese Browsererweiterung wird aktuell
von knapp 6,7 Millionen Menschen3032 benutzt3033 und unterstützt mehr als 13503034

verschiedene Streamingplattformen3035.

1. Schritt: Installieren der Firefoxerweiterung
Hierzu muss Mozillas Seite zu den verfügbaren Firefoxerweiterungen aufgerufen,
nach ’Video Downloadhelper’ gesucht und der korrespondierende Link ausgewählt
werden. Mit einem Klick auf ’Zu Firefox hinzufügen’ und dem Befolgen der Instal-
lationsanweisungen wird der ’Video Downloadhelper’ installiert.

2. Schritt: Herunterladen eines Videostreams
Nach erfolgreicher Installation der Erweiterung genügt es, einen Stream auf einer
der unterstützten Streamingplattformen abzuspielen. Präsentiert sich das Logo des
’Video Downloadhelpers’ farblich, so wird die Streamingplattform unterstützt und
das dauerhafte Speichern des Streams ist möglich.

3031 Video Downloadhelper Website: http://www.downloadhelper.net.
3032 Stand: 07/2011.
3033 Mozilla: Empfohlene Add-ons. �URL: http://addons.mozilla.org/de/firefox/featured� – Zugriff am 2011.07.04.
3034 Stand: 07/2011.
3035 Video Downloadhelper: Video Sites ranked by Name. �URL: http://www.vidohe.com/sites.php?sort=name&page=none� – Zugriff

am 2011.07.04.

http://www.downloadhelper.net
http://addons.mozilla.org/de/firefox/featured
http://www.vidohe.com/sites.php?sort=name&page=none
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MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)

"Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to
about 1,5 Mbit/s"3036, kurz MPEG-1, ist die Bezeichnung für den 1992 herausgege-
benen Standard ISO/IEC 11172 der Moving Picture Experts Group (MPEG), einer
Arbeitsgruppe der Internationalen Organisation für Normung (ISO)3037 sowie der Inter-
nationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)3038 zur Video- und Audiodatenkom-
primierung.3039,3040

Teil drei dieses Standards beschreibt die Audiokomprimierung durch Verwendung eines
Verfahrens, welches maßgeblich durch das deutsche Fraunhofer-Institut für Integrierte
Schaltungen entwickelt wurde.3041,3042 Umgangssprachlich ist dieses Verfahren aufgrund
der Dateiendung *.mp3 als MP3 bekannt.3043

Mit Hilfe der MP3-Kodierung ist es möglich, den Inhalt einer Musik-CD um mehr als
den Faktor 8 verkleinert und nahezu verlustfrei digital abzuspeichern.3044

Diese hohen Kompressionsraten erreicht MP3 dadurch, dass es sich psychoakustischer
Erkenntnisse bedient und Töne, die für das menschliche Gehör nicht oder fast nicht zu
hören wären, weglässt.3045,3046 Das Prinzip erklärt das Fraunhofer Institut, vereinfacht
dargestellt, anhand eines Konzertes, bei dem es einen lauten Trompeter und einen leisen
Flötisten gibt. Spielen beide Musiker, wird der Trompeter gehört, der Flötist aber nicht.
Soll nun eine Aufnahme des Konzerts abgespeichert werden, so wäre es ’unnötig’, auch die
Musik des Flötisten abzuspeichern, da das menschliche Gehör diese nicht wahrnehmen
würde. Gespeichert wird aus diesem Grund ausschließlich die Musik des Trompeters,
wodurch Speicherplatz - ohne merklichen Qualitätsverlust für das menschliche Gehör -
gespart wird.3047

Aufgrund der hohen Kompressionsraten bei geringem Qualitätsverlust hat sich das
MP3-Format rasch als Austauschformat für digitale Musikdateien etabliert, woran sich
bis heute trotz existierender, durchaus konkurrenzfähiger Alternativen wenig geändert
hat.3048

3036 Moving Picture Experts Group: MPEG-1. �URL: http://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-1/mpeg-1.htm� – Zugriff am
2010.10.25.

3037 http://www.iso.org.
3038 http://www.iec.ch.
3039 Moving Picture Experts Group: Who we are. �URL: http://mpeg.chiariglione.org/who_we_are.htm� – Zugriff am 2010.10.25.
3040 Moving Picture Experts Group: MPEG-1.
3041 Moving Picture Experts Group: MPEG-1.
3042 Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen: Die MP3 Geschichte. �URL: http://www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/

products/mp3/mp3history/� – Zugriff am 2010.10.25.
3043 Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen: Die MP3 Geschichte.
3044 Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen: Die MP3 Geschichte.
3045 Hartmann, Nico: MP3 Grundlagen: Psychoakustik. 12 1999 �URL: http://www.tecchannel.de/test_technik/grundlagen/401060

/mp3_grundlagen_psychoakustik/� – Zugriff am 2010.10.25.
3046 Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen: Wie funktioniert gehörangepasste Audiocodierung? �URL: http://www.

iis.fraunhofer.de/bf/amm/products/mp3/mp3workprinc.jsp� – Zugriff am 2010.10.25.
3047 Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen: Wie funktioniert gehörangepasste Audiocodierung?
3048 Axel Hahne - netzwelt: Netzwelt-Wissen: Audioformate. 08 2009 �URL: http://www.netzwelt.de/news/80529_2-netzwelt-

wissen-audioformate.html� – Zugriff am 2010.10.25.

http://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-1/mpeg-1.htm
http://www.iso.org
http://www.iec.ch
http://mpeg.chiariglione.org/who_we_are.htm
http://www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/products/mp3/mp3history/
http://www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/products/mp3/mp3history/
http://www.tecchannel.de/test_technik/grundlagen/401060/mp3_grundlagen_psychoakustik/
http://www.tecchannel.de/test_technik/grundlagen/401060/mp3_grundlagen_psychoakustik/
http://www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/products/mp3/mp3workprinc.jsp
http://www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/products/mp3/mp3workprinc.jsp
http://www.netzwelt.de/news/80529_2-netzwelt-wissen-audioformate.html
http://www.netzwelt.de/news/80529_2-netzwelt-wissen-audioformate.html
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Die hohe Kompressionsrate und die daraus resultierende, geringe Größe von MP3-
Dateien in Kombination mit den zur Zeit der Entwicklung des Standards verfügbaren
geringen, Festplattengrößen sowie langsamen Internetübertragungsraten sollen ebenfalls
für die Verwendung dieser Komprimierungsart beim Filesharing eine große Rolle gespielt
haben.3049,3050

Lizenzgebühren

Da auf Verfahren, die zur MP3-Kodierung notwendig sind, Patente bestehen, müssen
Unternehmen, welche die MP3-Technologie in ihren Produkten verwenden, Lizenzge-
bühren zahlen.3051 Ausnahmen von der Gebührenpflicht bestehen bei Verwendung der
MP3-Technologie für private, nicht kommerzielle Zwecke sowie für Unternehmen, deren
Bruttojahreserlös unter 100.000 USD liegt.3052

Die Höhe der Lizenzgebühren richtet sich nach dem Verwendungszweck der MP3-
Technologie. Unterschieden wird zwischen der Verwendung in Soft- bzw. Hardware, der
Verwendung in Computerspielen sowie der Verwendung für ’Musik-Stores’.3053

Tabelle 2: Lizenzgebühren für MP3-De- und Encoder. 3054

Verwendung Lizenzgebühr Mindestlizenzgebühr pro Jahr

Software 2,50 - 5,00 USD pro Stück 15.000,00 USD
Hardware 1,25 USD pro Stück 15.000,00 USD
Computerspiel 2.500,00 USD pro Spiel -
’Musik-Stores’ 2.00% des Umsatzes 2.000,00 USD

Die Liste der Lizenznehmer umfasst derzeit3055 642 Unternehmen.3056

3049 Axel Hahne - netzwelt: Netzwelt-Wissen: Audioformate.
3050 Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen: Die MP3 Geschichte.
3051 Thomson: mp3, mp3HD, mp3PRO and mp3surround Patent and Licensing Information. �URL: http://www.mp3licensing.com/� –

Zugriff am 2010.12.30.
3052 Thomson: Frequently Asked Questions. �URL: http://mp3licensing.com/help/index.html� – Zugriff am 2010.12.30.
3053 Thomson: Royalty Rates. �URL: http://mp3licensing.com/royalty/� – Zugriff am 2010.12.30.
3054 Thomson: Royalty Rates.
3055 Stand: 05/2012.
3056 Thomson: Licensed Companies. �URL: http://mp3licensing.com/licensees/index.asp� – Zugriff am 2010.12.30.
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Tor

Tor - "The Onion Routing Network"3057 dient hauptsächlich dazu, das Internet ’anonym’
nutzen zu können.3058 Vereinfacht lässt sich Tor als Netzwerk vor dem Internet beschrei-
ben.3059 Besteht eine Verbindung mit dem Tor Netzwerk, wird die Anfrage nach einer
Webseite verschlüsselt zu einem Tor-Knoten weitergeleitet.3060

Der Tor-Knoten leitet die Anfrage an den nächsten Knoten weiter, dieser an den
nächsten usw., bis die Webseiten-Anfrage schließlich von einem Knoten ins Internet
weitergeleitet wird.3061 Anschließend durchläuft die Antwort den umgekehrten Weg von
Tor-Knoten zu Tor-Knoten, bis sie am Anfang der Kette anlangt.3062

Grundsätzlich kennt dabei ein Kommunikationsteilnehmer nur seinen vorherigen und
seinen nachfolgenden Teilnehmer.3063 Für Webseitenbetreiber sieht es daher so aus, als
ob eine Anfrage vom letzten Tor-Knoten stammt, während dieser glaubt, die Anfrage
stamme vom Tor-Knoten vor ihm usw.3064

Durch dieses ’Zwiebel’-Prinzip und die zum Einsatz kommende Verschlüsselung kann
das Tor-Netzwerk nicht nur dazu verwendet werden, sich ’anonym’ im Internet zu bewe-
gen, um dadurch den in manchen Ländern drohenden Repressalien; zu entgehen, gleich-
zeitig können dadurch auch bestimmte Zensurmaßnahmen umgangen werden.

Die Identität eines Teilnehmers ließe sich nur herausfinden, falls der Kommunikations-
weg von einer Internetseite zu einem ’Startknoten’ komplett über sämtliche ’Zwischenk-
noten’ hinweg zurückverfolgt werden könnte. Auch wenn dies nicht unmöglich ist, so wird
es sich in der Praxis als äußerst schwierig erweisen, da sich eine Vielzahl von Knoten
zwischen Start- und Endknoten befinden können, welche darüber hinaus möglicherweise
über die ganze Welt verteilt sind.

Umgehung von ’Zensur’-Maßnahmen

Dadurch, dass bei Verwendung des Tor-Netzwerks keine direkte Verbindung mit dem
Internet besteht, sondern der letzte Tor-Knoten der Knoten-Kette eine Anfrage an das
Internet weiterleitet, können Zensurmaßnahmen, die in einem, nicht aber in einem ande-
ren Land bestehen, umgangen werden. Dazu müssen von der Zensur Betroffene ähnlich
wie bei der Umgehung von DNS-Sperren lediglich einen ’End-Knoten’ wählen, der sich
in einem Land befindet, in dem keine Zensur herrscht.3065

3057 The Tor Project: Tor FAQ. �URL: http://www.torproject.org/docs/faq.html.en� – Zugriff am 2011.11.23.
3058 The Tor Project: Tor: Overview. �URL: http://www.torproject.org/about/overview.html.en� – Zugriff am 2011.11.23.
3059 The Tor Project: Tor: Overview.
3060 The Tor Project: Tor: Overview.
3061 The Tor Project: Tor: Overview.
3062 The Tor Project: Tor: Overview.
3063 The Tor Project: Tor: Overview.
3064 The Tor Project: Tor: Overview.
3065 Martin Brinkmann - Ghacks Technology News: Configure Tor to use a specific country as an exit node. 01 2008 �URL:

http://www.ghacks.net/2008/01/29/configure-tor-to-use-a-specific-country-as-an-exit-node/� – Zugriff am 2011.11.23.
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Die Verwendung des Tor-Netzwerks zur Umgehung von Zensur-Maßnahmen hat sich
als derart effektiv erwiesen, dass China neben sonstigen Zensur-Maßnahmen mitt-
lerweile gezielt - wenn auch nicht vollständig - die Verwendung des Tor-Netzwerks
blockiert.3066,3067

Das Tor-Netzwerk kann nicht nur zur Umgehung von staatlichen Zensur-Maßnahmen
verwendet werden; auch urheberrechtliche Beschränkungen lassen sich damit umgehen.

Ist eine Internetseite, beispielsweise ein Portal mit aktuellen TV-Serien eines Landes,
nur in einem bestimmten Land verfügbar, so kann das Tor-Netzwerk dazu verwendet
werden, um dem Portal mittels entsprechendem ’End-Knoten’ vorzuspielen, eine Anfra-
ge komme aus eben diesem Land. Zwar leidet dadurch die Übertragungsgeschwindigkeit,
als Entschädigung kann dafür der Komfort eines professionellen (Video-)Portals genossen
werden und eine gewünschte TV-Serie muss beispielsweise nicht auf dubiosen Internetsei-
ten herunterladen werden - sofern diese im eigenen Land noch nicht zur Verfügung steht.

3066 phobos - The Tor Project: Tor partially blocked in China. 09 2009 �URL: http://blog.torproject.org/blog/tor-partially-
blocked-china� – Zugriff am 2011.11.23.

3067 Bernd Behr - heise online: China blockiert Anonymisierungdienst Tor. 09 2009 �URL: http://www.heise.de/newsticker/meldung/
China-blockiert-Anonymisierungdienst-Tor-797997.html� – Zugriff am 2011.11.23.

http://blog.torproject.org/blog/tor-partially-blocked-china
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Verein für Anti-Piraterie der Film- und Videobranche

Der VAP engagiert sich seit 2003 "für die Rechte von österreichischen Filmverleihern,
Home-Entertainment- Unternehmen, Film- und Fernsehproduzenten, Zulieferer der Film-
branche und Kreativen"3068.3069

Dabei versucht er, die "Filmpiraterie in Österreich"3070 durch "Öffentlichkeitsar-
beit"3071, gerichtliches Verfolgen von kommerziellen Urheberrechtsverletzungen sowie
politisches "Lobbying"3072 "einzudämmen"3073.3074

Zukunft Kino Marketing GmbH

Die ZKM ist "eine Tochtergesellschaft des Kinoverbands HDF Kino e.V., des Multiplex-
verbandes Cineropa e.V. und des VdF - Verband der Filmverleiher e.V."3075.

HDF KINO e.V.

Unter dem Motto

"Kino. Dafür werden Filme gemacht."3076

vertritt dieser Verband die Interessen seiner mehr als 650 Mitgliedsfirmen, welche
insgesamt ca. 3300 Leinwände repräsentieren, gegenüber den anderen Sparten der Film-
wirtschaft.3077

Cineropa e.V.

Dieser Verband ist Ende 1999 mit dem Ziel, speziell die Interessen von Multiplexkinos
zu vertreten, aus dem (ursprünglichen) Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF)
hervorgegangen.3078

2005 fusionierte Cineropa wieder mit dem HDF, damit "die Branche wieder mit einer
Stimme spricht"3079. Es entstand der bereits erwähnte HDF KINO e.V.3080

3068 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: über uns. �URL: http://www.vap.cc/ueberuns1.html� – Zugriff am
2011.05.24.

3069 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: über uns.
3070 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: über uns.
3071 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: über uns.
3072 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: über uns.
3073 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: über uns.
3074 Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche: über uns.
3075 Zukunft Kino Marketing GmbH: Wir über uns.
3076 HDF KINO e.V.: Der HDF KINO e.V. �URL: http://www.kino-hdf.com/index.php?module=topic&headline=Der_HDF_KINO_e.V.&id=

5&lang=de� – Zugriff am 2010.03.23.
3077 HDF KINO e.V.: Der HDF KINO e.V.
3078 G+J Entertainment Media GmbH & Co. KG: Cineropa nennt erste Arbeitsziele. 12 1999 �URL: http://www.mediabiz.de/

film/news/cineropa-nennt-erste-arbeitsziele/72525� – Zugriff am 2010.03.23.
3079 G+J Entertainment Media GmbH & Co. KG: HDF und Cineropa wieder vereint. 06 2005 �URL: http://www.kino.de/news/hdf-

und-cineropa-wieder-vereint/181866.html� – Zugriff am 2010.03.23.
3080 G+J Entertainment Media GmbH & Co. KG: HDF und Cineropa wieder vereint.
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Verband der Filmverleiher e.V. (VdF)

Der Verband wurde 1948 mit dem Ziel gegründet, die Interessen der Filmverleiher
zu wahren. Unter seinen derzeit 45 Mitgliedern befinden sich beispielsweise Firmen
wie3081,3082

• Concorde Filmverleih GmbH (New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde3083)

• Sony Pictures Releasing GmbH (Spider-Man 33084)

• Twentieth Century Fox of Germany GmbH (Avatar - Aufbruch nach Pandora3085)

• Walt Disney Studios Motion Pictures Germany GmbH (OBEN3086)

• Warner Bros. Pictures Germany (The Dark Knight3087)

3081 Verband der Filmverleiher e.V.: Kurzvorstellung. �URL: http://www.vdfkino.de/wir/index.html� – Zugriff am 2010.03.23.
3082 Verband der Filmverleiher e.V.: Mitgliederliste. �URL: http://www.vdfkino.de/cgi-bin/termine.cgi?M=ALL� – Zugriff am

2010.03.23.
3083 Concorde Filmverleih GmbH: New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde. �URL: http://www.concorde-film.de� – Zugriff am

2010.03.23.
3084 Sony Pictures Releasing GmbH: Spider-Man 3. �URL: http://www.sonypictures.de/landing/spider-man-3/� – Zugriff am

2010.03.23.
3085 Germany GmbH, Twentieth Century Fox of: Avatar - Aufbruch nach Pandora. �URL: http://www.fox.de/cinema/avatar/11621/� –

Zugriff am 2010.03.23.
3086 Walt Disney Studios Motion Pictures Germany GmbH: OBEN. �URL: http://www.movie.de/movie_content.82.1251.html� –

Zugriff am 2010.03.23.
3087 Warner Bros Entertainment GmbH: The Dark Knight. �URL: http://wwws.warnerbros.de/thedarkknight/?frompromo=movies_

vault_darkknight� – Zugriff am 2010.03.23.
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Creative Commons Legal Code

Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung 3.0 Österreich

CREATIVE COMMONS IST KEINE RECHTSANWALTSKANZLEI UND LEISTET KEINE
RECHTSBERATUNG. DIE BEREITSTELLUNG DIESER LIZENZ FÜHRT ZU KEINEM
MANDATSVERHÄLTNIS. CREATIVE COMMONS STELLT DIESE INFORMATIONEN OHNE GEWÄHR
ZUR VERFÜGUNG. CREATIVE COMMONS ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE
GELIEFERTEN INFORMATIONEN UND SCHLIEßT DIE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AUS, DIE SICH
AUS DEREN GEBRAUCH ERGEBEN.

Lizenz

DER GEGENSTAND DIESER LIZENZ (WIE UNTER "SCHUTZGEGENSTAND" DEFINIERT) WIRD UNTER
DEN BEDINGUNGEN DIESER CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL", "LIZENZ" ODER
"LIZENZVERTRAG") ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. DER SCHUTZGEGENSTAND IST DURCH DAS
URHEBERRECHT UND/ODER ANDERE GESETZE GESCHÜTZT. JEDE FORM DER NUTZUNG DES
SCHUTZGEGENSTANDES, DIE NICHT AUFGRUND DIESER LIZENZ ODER DURCH GESETZE
GESTATTET IST, IST UNZULÄSSIG.

DURCH DIE AUSÜBUNG EINES DURCH DIESE LIZENZ GEWÄHRTEN RECHTS AN DEM
SCHUTZGEGENSTAND ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN LIZENZBEDINGUNGEN RECHTSVERBINDLICH
EINVERSTANDEN. SOWEIT DIESE LIZENZ ALS LIZENZVERTRAG ANZUSEHEN IST, GEWÄHRT
IHNEN DER LIZENZGEBER DIE IN DER LIZENZ GENANNTEN RECHTE UNENTGELTLICH UND IM
AUSTAUSCH DAFÜR, DASS SIE DAS GEBUNDENSEIN AN DIE LIZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN.

1. Definitionen

a. Der Begriff "Bearbeitung" im Sinne dieser Lizenz bezeichnet das Ergebnis jeglicher Art von
Veränderung des Schutzgegenstandes, solange dieses erkennbar vom Schutzgegenstand abgeleitet
wurde. Dies kann insbesondere auch eine Umgestaltung, Änderung, Anpassung, Übersetzung oder
Heranziehung des Schutzgegenstandes zur Vertonung von Laufbildern sein. Nicht als Bearbeitung
des Schutzgegenstandes gelten seine Aufnahme in eine Sammlung oder ein Sammelwerk und die
freie Nutzung des Schutzgegenstandes.

b. Der Begriff "Sammelwerk" im Sinne dieser Lizenz meint eine Zusammenstellung von literarischen,
künstlerischen oder wissenschaftlichen Inhalten zu einem einheitlichen Ganzen, sofern diese
Zusammenstellung aufgrund von Auswahl und Anordnung der darin enthaltenen selbständigen
Elemente eine eigentümliche geistige Schöpfung darstellt, unabhängig davon, ob die Elemente
systematisch oder methodisch angelegt und dadurch einzeln zugänglich sind oder nicht.

c. "Verbreiten" im Sinne dieser Lizenz bedeutet, den Schutzgegenstand oder Bearbeitungen im
Original oder in Form von Vervielfältigungsstücken, mithin in körperlich fixierter Form der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder in Verkehr zu bringen.

d. Der "Lizenzgeber" im Sinne dieser Lizenz ist diejenige natürliche oder juristische Person oder
Gruppe, die den Schutzgegenstand unter den Bedingungen dieser Lizenz anbietet und insoweit als
Rechteinhaberin auftritt.

e. "Rechteinhaber" im Sinne dieser Lizenz ist der Urheber des Schutzgegenstandes oder jede andere
natürliche oder juristische Person, die am Schutzgegenstand ein Immaterialgüterrecht erlangt hat,
welches die in Abschnitt 3 genannten Handlungen erfasst und eine Erteilung, Übertragung oder
Einräumung von Nutzungsbewilligungen bzw Nutzungsrechten an Dritte erlaubt.
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f. Der Begriff "Schutzgegenstand" bezeichnet in dieser Lizenz den literarischen, künstlerischen oder
wissenschaftlichen Inhalt, der unter den Bedingungen dieser Lizenz angeboten wird. Das kann
insbesondere eine eigentümliche geistige Schöpfung jeglicher Art oder ein Werk der kleinen Münze,
ein nachgelassenes Werk oder auch ein Lichtbild oder anderes Objekt eines verwandten
Schutzrechts sein, unabhängig von der Art seiner Fixierung und unabhängig davon, auf welche
Weise jeweils eine Wahrnehmung erfolgen kann, gleichviel ob in analoger oder digitaler Form. Soweit
Datenbanken oder Zusammenstellungen von Daten einen immaterialgüterrechtlichen Schutz eigener
Art genießen, unterfallen auch sie dem Begriff "Schutzgegenstand" im Sinne dieser Lizenz.

g. Mit "Sie" bzw. "Ihnen" ist die natürliche oder juristische Person gemeint, die in dieser Lizenz im
Abschnitt 3 genannte Nutzungen des Schutzgegenstandes vornimmt und zuvor in Hinblick auf den
Schutzgegenstand nicht gegen Bedingungen dieser Lizenz verstoßen oder aber die ausdrückliche
Erlaubnis des Lizenzgebers erhalten hat, die durch diese Lizenz gewährte Nutzungsbewilligung trotz
eines vorherigen Verstoßes auszuüben.

h. Unter "Öffentlich Wiedergeben" im Sinne dieser Lizenz sind Wahrnehmbarmachungen des
Schutzgegenstandes in unkörperlicher Form zu verstehen, die für eine Mehrzahl von Mitgliedern der
Öffentlichkeit bestimmt sind und mittels öffentlicher Wiedergabe in Form von Vortrag, Aufführung,
Vorführung, Darbietung, Sendung, Weitersendung oder zeit- und ortsunabhängiger
Zurverfügungstellung erfolgen, unabhängig von den zum Einsatz kommenden Techniken und
Verfahren, einschließlich drahtgebundener oder drahtloser Mittel und Einstellen in das Internet.

i. "Vervielfältigen" im Sinne dieser Lizenz bedeutet, gleichviel in welchem Verfahren, auf welchem
Träger, in welcher Menge und ob vorübergehend oder dauerhaft, Vervielfältigungsstücke des
Schutzgegenstandes herzustellen, insbesondere durch Ton- oder Bildaufzeichnungen, und umfasst
auch das erstmalige Festhalten des Schutzgegenstandes oder dessen Wahrnehmbarmachung auf
Mitteln der wiederholbaren Wiedergabe sowie das Herstellen von Vervielfältigungsstücken dieser
Festhaltung, sowie die Speicherung einer geschützten Darbietung oder eines Bild- oder Schallträgers
in digitaler Form oder auf einem anderen elektronischen Medium.

2. Beschränkungen der Verwertungsrechte

Diese Lizenz ist in keiner Weise darauf gerichtet, Befugnisse zur Nutzung des Schutzgegenstandes zu
vermindern, zu beschränken oder zu vereiteln, die sich aus den Beschränkungen der Verwertungsrechte,
anderen Beschränkungen der Ausschließlichkeitsrechte des Rechtsinhabers oder anderen entsprechenden
Rechtsnormen oder sich aus dem Fehlen eines immaterialgüterrechtlichen Schutzes ergeben.

3. Lizenzierung.

Unter den Bedingungen dieser Lizenz erteilt Ihnen der Lizenzgeber - unbeschadet unverzichtbarer Rechte
und vorbehaltlich des Abschnitts 4.e) - die vergütungsfreie, räumlich und zeitlich (für die Dauer des
Urheberrechts oder verwandten Schutzrechts am Schutzgegenstand) unbeschränkte Nutzungsbewilligung,
den Schutzgegenstand in der folgenden Art und Weise zu nutzen:

a. Den Schutzgegenstand in beliebiger Form und Menge zu vervielfältigen, ihn in Sammelwerke zu
integrieren und ihn als Teil solcher Sammelwerke zu vervielfältigen;

b. Den Schutzgegenstand zu bearbeiten, einschließlich Übersetzungen unter Nutzung jedweder Medien
anzufertigen, sofern deutlich erkennbar gemacht wird, dass es sich um eine Bearbeitung handelt;

c. Den Schutzgegenstand, allein oder in Sammelwerke aufgenommen, öffentlich wiederzugeben und zu
verbreiten; und

d. Bearbeitungen des Schutzgegenstandes zu veröffentlichen, öffentlich wiederzugeben und zu
verbreiten.

Die vorgenannte Nutzungsbewilligung wird für alle bekannten sowie alle noch nicht bekannten
Nutzungsarten eingeräumt. Sie beinhaltet auch das Recht, solche Änderungen am Schutzgegenstand
vorzunehmen, die für bestimmte nach dieser Lizenz zulässige Nutzungen technisch erforderlich sind. Alle
sonstigen Rechte, die über diesen Abschnitt hinaus nicht ausdrücklich vom Lizenzgeber eingeräumt werden,
bleiben diesem allein vorbehalten. Soweit Datenbanken oder Zusammenstellungen von Daten
Schutzgegenstand dieser Lizenz oder Teil dessen sind und einen immaterialgüterrechtlichen Schutz eigener
Art genießen, verzichtet der Lizenzgeber auf die Geltendmachung sämtlicher daraus resultierender Rechte.
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4. Bedingungen.

Die Erteilung der Nutzungsbewilligung gemäß Abschnitt 3 dieser Lizenz erfolgt ausdrücklich nur unter den
folgenden Bedingungen:

a. Sie dürfen den Schutzgegenstand ausschließlich unter den Bedingungen dieser Lizenz verbreiten
oder öffentlich wiedergeben. Sie müssen dabei stets eine Kopie dieser Lizenz oder deren
vollständige Internetadresse in Form des Uniform-Resource-Identifier (URI) beifügen. Sie dürfen
keine Vertrags- oder Nutzungsbedingungen anbieten oder fordern, die die Bedingungen dieser
Lizenz oder die durch diese Lizenz gewährten Rechte beschränken. Sie dürfen den
Schutzgegenstand nicht unterlizenzieren. Bei jeder Kopie des Schutzgegenstandes, die Sie
verbreiten oder öffentlich wiedergeben, müssen Sie alle Hinweise unverändert lassen, die auf diese
Lizenz und den Haftungsausschluss hinweisen. Wenn Sie den Schutzgegenstand verbreiten oder
öffentlich wiedergeben, dürfen Sie (in Bezug auf den Schutzgegenstand) keine technischen
Maßnahmen ergreifen, die den Nutzer des Schutzgegenstandes in der Ausübung der ihm durch
diese Lizenz gewährten Rechte behindern können. Dasselbe gilt auch für den Fall, dass der
Schutzgegenstand einen Bestandteil eines Sammelwerkes bildet, was jedoch nicht bedeutet, dass
das Sammelwerk insgesamt dieser Lizenz unterstellt werden muss. Sofern Sie ein Sammelwerk
erstellen, müssen Sie - soweit dies praktikabel ist - auf die Mitteilung eines Lizenzgebers hin aus dem
Sammelwerk die in Abschnitt 4.c) aufgezählten Hinweise entfernen. Wenn Sie eine Bearbeitung
vornehmen, müssen Sie – soweit dies praktikabel ist – auf die Mitteilung eines Lizenzgebers hin von
der Bearbeitung die in Abschnitt 4.c) aufgezählten Hinweise entfernen.

b. Die Nutzungsbewilligung gemäß Abschnitt 3 gilt nur für Handlungen, die nicht vorrangig einem
kommerziellen Zweck dienen ("nicht-kommerzielle Nutzung", "Non-commercial-Option"). Wird Ihnen
in Zusammenhang mit dem Schutzgegenstand dieser Lizenz ein anderer Schutzgegenstand
überlassen, ohne dass eine vertragliche Verpflichtung hierzu besteht (etwa im Wege von File-
Sharing), so wird dies nicht als vorrangig einem kommerziellen Zweck dienend angesehen, wenn in
Verbindung mit dem Austausch der Schutzgegenstände tatsächlich keine Zahlung oder geldwerte
Vergütung geleistet wird.

c. Die Verbreitung und die öffentliche Wiedergabe des Schutzgegenstandes oder auf ihm aufbauender
Inhalte oder ihn enthaltender Sammelwerke ist Ihnen nur unter der Bedingung gestattet, dass Sie,
vorbehaltlich etwaiger Mitteilungen im Sinne von Abschnitt 4.a), alle dazu gehörenden
Rechtevermerke unberührt lassen. Sie sind verpflichtet, die Urheberschaft oder die
Rechteinhaberschaft in einer der Nutzung entsprechenden, angemessenen Form anzuerkennen,
indem Sie selbst – soweit bekannt – Folgendes angeben:

i. Den Namen (oder das Pseudonym, falls ein solches verwendet wird) des Rechteinhabers,
und/oder falls der Lizenzgeber im Rechtevermerk, in den Nutzungsbedingungen oder auf
andere angemessene Weise eine Zuschreibung an Dritte vorgenommen hat (z.B. an eine
Stiftung, ein Verlagshaus oder eine Zeitung) ("Zuschreibungsempfänger"), Namen bzw.
Bezeichnung dieses oder dieser Dritten;

ii. den Titel des Inhaltes;
iii. in einer praktikablen Form den Uniform-Resource-Identifier (URI, z.B. Internetadresse), den

der Lizenzgeber zum Schutzgegenstand angegeben hat, es sei denn, dieser URI verweist
nicht auf den Rechtevermerk oder die Lizenzinformationen zum Schutzgegenstand;

iv. und im Falle einer Bearbeitung des Schutzgegenstandes in Übereinstimmung mit Abschnitt
3.b) einen Hinweis darauf, dass es sich um eine Bearbeitung handelt.

Die nach diesem Abschnitt 4.c) erforderlichen Angaben können in jeder angemessenen Form
gemacht werden; im Falle einer Bearbeitung des Schutzgegenstandes oder eines Sammelwerkes
müssen diese Angaben das Minimum darstellen und bei gemeinsamer Nennung aller Beitragenden
dergestalt erfolgen, dass sie zumindest ebenso hervorgehoben sind wie die Hinweise auf die übrigen
Rechteinhaber. Die Angaben nach diesem Abschnitt dürfen Sie ausschließlich zur Angabe der
Rechteinhaberschaft in der oben bezeichneten Weise verwenden. Durch die Ausübung Ihrer Rechte
aus dieser Lizenz dürfen Sie ohne eine vorherige, separat und schriftlich vorliegende Zustimmung
des Urhebers, des Lizenzgebers und/oder des Zuschreibungsempfängers weder implizit noch explizit
irgendeinen Zusammenhang mit dem oder eine Unterstützung oder Billigung durch den Urheber, den
Lizenzgeber oder den Zuschreibungsempfänger andeuten oder erklären.
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d. Die oben unter 4.a) bis c) genannten Einschränkungen gelten nicht für solche Teile des
Schutzgegenstandes, die allein deshalb unter den Schutzgegenstandsbegriff fallen, weil sie als
Datenbanken oder Zusammenstellungen von Daten einen immaterialgüterrechtlichen Schutz eigener
Art genießen.

e. Bezüglich der Vergütung für die Nutzung des Schutzgegenstandes gilt Folgendes:

i. Unverzichtbare gesetzliche Vergütungsansprüche: Soweit unverzichtbare
Vergütungsansprüche im Gegenzug für gesetzliche Lizenzen vorgesehen oder
Pauschalabgabensysteme (zum Beispiel für Leermedien) vorhanden sind, behält sich der
Lizenzgeber das ausschließliche Recht vor, die entsprechenden Vergütungsansprüche für
jede Ausübung eines Rechts aus dieser Lizenz durch Sie geltend zu machen.

ii. Vergütung bei Zwangslizenzen: Sofern Zwangslizenzen außerhalb dieser Lizenz
vorgesehen sind und zustande kommen, behält sich der Lizenzgeber das ausschließliche
Recht vor, die entsprechenden Vergütungsansprüche für den Fall, dass Sie eine Nutzung des
Schutzgegenstandes für andere als die in Abschnitt 4.b) als nicht-kommerziell definierten
Zwecke ausüben geltend zu machen, verzichtet für alle übrigen Fälle lizenzgerechter Nutzung
jedoch auf jegliche Vergütung.

iii. Vergütung in sonstigen Fällen: Bezüglich lizenzgerechter Nutzung des Schutzgegenstandes
durch Sie, die nicht unter die beiden vorherigen Abschnitte (i) und (ii) fällt, verzichtet der
Lizenzgeber auf jegliche Vergütung, unabhängig davon, ob eine Geltendmachung der
Vergütungsansprüche durch ihn selbst oder nur durch eine Verwertungsgesellschaft möglich
wäre. Der Lizenzgeber behält sich jedoch das ausschließliche Recht auf Geltendmachung des
entsprechenden Vergütungsanspruches (durch ihn selbst oder eine Verwertungsgesellschaft)
für den Fall vor, dass Sie eine Nutzung des Schutzgegenstandes für andere als die in
Abschnitt 4.b) als nicht-kommerziell definierten Zwecke ausüben.

f. (Urheber)Persönlichkeitsrechte bleiben - soweit sie bestehen - von dieser Lizenz unberührt.

5. Gewährleistung.

SOFERN KEINE ANDERS LAUTENDE, SCHRIFTLICHE VEREINBARUNG ZWISCHEN DEM
LIZENZGEBER UND IHNEN GESCHLOSSEN WURDE UND SOWEIT MÄNGEL NICHT ARGLISTIG
VERSCHWIEGEN WURDEN, BIETET DER LIZENZGEBER DEN SCHUTZGEGENSTAND UND DIE
ERTEILUNG DER NUTZUNGSBEWILLIGUNG UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG
AN UND ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT GARANTIEN IRGENDEINER
ART. DIES UMFASST INSBESONDERE DAS FREISEIN VON SACH- UND RECHTSMÄNGELN,
UNABHÄNGIG VON DEREN ERKENNBARKEIT FÜR DEN LIZENZGEBER, DIE VERKEHRSFÄHIGKEIT
DES SCHUTZGEGENSTANDES, SEINE VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE
DIE KORREKTHEIT VON BESCHREIBUNGEN.

6. Haftungsbeschränkung.

ÜBER DIE IN ZIFFER 5 GENANNTE GEWÄHRLEISTUNG HINAUS HAFTET DER LIZENZGEBER IHNEN
GEGENÜBER FÜR SCHÄDEN JEGLICHER ART NUR BEI GROBER FAHRLÄSSIGKEIT ODER
VORSATZ, UND ÜBERNIMMT DARÜBER HINAUS KEINERLEI FREIWILLIGE HAFTUNG FÜR FOLGE-
ODER ANDERE SCHÄDEN, AUCH WENN ER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT IHRES EINTRITTS
UNTERRICHTET WURDE.

7. Erlöschen.

a. Diese Lizenz und die durch sie erteilte Nutzungsbewilligung erlöschen mit Wirkung für die Zukunft im
Falle eines Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen durch Sie, ohne dass es dazu der Kenntnis des
Lizenzgebers vom Verstoß oder einer weiteren Handlung einer der Vertragsparteien bedarf. Mit
natürlichen oder juristischen Personen, die Bearbeitungen des Schutzgegenstandes oder diesen
enthaltende Sammelwerke sowie entsprechende Vervielfältigungsstücke unter den Bedingungen
dieser Lizenz von Ihnen erhalten haben, bestehen nachträglich entstandene Lizenzbeziehungen
jedoch solange weiter, wie die genannten Personen sich ihrerseits an sämtliche Lizenzbedingungen
halten. Darüber hinaus gelten die Ziffern 1, 2, 5, 6, 7, und 8 auch nach einem Erlöschen dieser
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Lizenz fort.
b. Vorbehaltlich der oben genannten Bedingungen gilt diese Lizenz unbefristet bis der rechtliche Schutz

für den Schutzgegenstand ausläuft. Davon abgesehen behält der Lizenzgeber das Recht, den
Schutzgegenstand unter anderen Lizenzbedingungen anzubieten oder die eigene Weitergabe des
Schutzgegenstandes jederzeit einzustellen, solange die Ausübung dieses Rechts nicht einer
Kündigung oder einem Widerruf dieser Lizenz (oder irgendeiner Weiterlizenzierung, die auf
Grundlage dieser Lizenz bereits erfolgt ist bzw. zukünftig noch erfolgen muss) dient und diese Lizenz
unter Berücksichtigung der oben zum Erlöschen genannten Bedingungen vollumfänglich wirksam
bleibt.

8. Sonstige Bestimmungen.

a. Jedes Mal wenn Sie den Schutzgegenstand für sich genommen oder als Teil eines Sammelwerkes
verbreiten oder öffentlich wiedergeben, bietet der Lizenzgeber dem Empfänger eine Lizenz zu den
gleichen Bedingungen und im gleichen Umfang an, wie Ihnen in Form dieser Lizenz.

b. Jedes Mal wenn Sie eine Bearbeitung des Schutzgegenstandes verbreiten oder öffentlich
wiedergeben, bietet der Lizenzgeber dem Empfänger eine Lizenz am ursprünglichen
Schutzgegenstand zu den gleichen Bedingungen und im gleichen Umfang an, wie Ihnen in Form
dieser Lizenz.

c. Sollte eine Bestimmung dieser Lizenz unwirksam sein, so bleibt davon die Wirksamkeit der Lizenz im
Übrigen unberührt.

d. Keine Bestimmung dieser Lizenz soll als abbedungen und kein Verstoß gegen sie als zulässig gelten,
solange die von dem Verzicht oder von dem Verstoß betroffene Seite nicht schriftlich zugestimmt hat.

e. Diese Lizenz (zusammen mit in ihr ausdrücklich vorgesehenen Erlaubnissen, Mitteilungen und
Zustimmungen, soweit diese tatsächlich vorliegen) stellt die vollständige Vereinbarung zwischen dem
Lizenzgeber und Ihnen in Bezug auf den Schutzgegenstand dar. Es bestehen keine Abreden,
Vereinbarungen oder Erklärungen in Bezug auf den Schutzgegenstand, die in dieser Lizenz nicht
genannt sind. Rechtsgeschäftliche Änderungen des Verhältnisses zwischen dem Lizenzgeber und
Ihnen sind nur über Modifikationen dieser Lizenz möglich. Der Lizenzgeber ist an etwaige
zusätzliche, einseitig durch Sie übermittelte Bestimmungen nicht gebunden. Diese Lizenz kann nur
durch schriftliche Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber modifiziert werden. Derlei
Modifikationen wirken ausschließlich zwischen dem Lizenzgeber und Ihnen und wirken sich nicht auf
die Dritten gemäß 8.a) und b) angebotenen Lizenzen aus.

f. Sofern zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde und
soweit Wahlfreiheit besteht, findet auf diesen Lizenzvertrag das Recht der Republik Österreich
Anwendung.

Creative Commons Notice

Creative Commons ist nicht Partei dieser Lizenz und übernimmt keinerlei Gewähr oder dergleichen in
Bezug auf den Schutzgegenstand. Creative Commons haftet Ihnen oder einer anderen Partei unter
keinem rechtlichen Gesichtspunkt für irgendwelche Schäden, die - abstrakt oder konkret, zufällig oder
vorhersehbar - im Zusammenhang mit dieser Lizenz entstehen. Unbeschadet der vorangegangen beiden
Sätze, hat Creative Commons alle Rechte und Pflichten eines Lizenzgebers, wenn es sich ausdrücklich
als Lizenzgeber im Sinne dieser Lizenz bezeichnet.

Creative Commons gewährt den Parteien nur insoweit das Recht, das Logo und die Marke "Creative
Commons" zu nutzen, als dies notwendig ist, um der Öffentlichkeit gegenüber kenntlich zu machen, dass
der Schutzgegenstand unter einer CCPL steht. Ein darüber hinaus gehender Gebrauch der Marke
"Creative Commons" oder einer verwandten Marke oder eines verwandten Logos bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von Creative Commons. Jeder erlaubte Gebrauch richtet sich nach der
Creative Commons Marken-Nutzungs-Richtlinie in der jeweils aktuellen Fassung, die von Zeit zu Zeit auf
der Website veröffentlicht oder auf andere Weise auf Anfrage zugänglich gemacht wird. Zur Klarstellung:
Die genannten Einschränkungen der Markennutzung sind nicht Bestandteil dieser Lizenz.

Creative Commons kann kontaktiert werden über http://creativecommons.org/.
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Tarifentwicklung der Reprographievergütung

Es folgt eine Übersicht über die Entwicklung der Reprographievergütung von 2007 bis
2012.3088

Autonomer Tarif

Tarif 07/2007-12/2008 01/2009-12/2009 01/2010-12/2010 01/2011-12/2011 01/2012-12/2012

Kopiergeräte EUR EUR EUR EUR EUR
Kopien pro Minute s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe
-9 20,66          41,32          21,29                   42,58                   21,33                   42,66                   21,79                43,58                22,54                45,08                
10-19 51,65          103,30        53,23                   106,46                 53,33                   106,66                 54,47                108,94              56,35                112,70              
20-39 154,94        309,88        159,69                 319,38                 159,99                 319,98                 163,40              326,80              169,04              338,08              
40-69 258,23        516,46        266,15                 532,30                 266,64                 533,28                 272,33              544,66              281,73              563,46              
70+ 568,10        1.136,20     585,51                 1.171,02              586,60                 1.173,20              599,12              1.198,24           619,80              1.239,60           

Fax s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe
Einfache F. ohne Mehrfachkopierfunktion 10,33          20,66          10,65                   21,30                   10,67 21,34                   10,90 21,8 11,28 22,55
F. mit Mehrfachkopierfunktion 20,66          41,32          21,29                   42,58                   21,33 42,66 21,79 43,58 22,54 45,08
F. bei denen der Ausdruck auf Toner basiert 41,32          82,64          42,59                   85,18                   42,67 85,34 43,58 87,16 45,08 90,17

Scanner EUR EUR EUR EUR EUR
Auflösung (Scans pro Minute)

s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe
200 bis 599 dpi (-12 Scans) 22,72          45,44          23,42                   46,84                   23,46                   46,92                   23,96                47,92                24,79                49,58                
600 bis 1199 dpi (-12 Scans) 30,99          61,98          31,94                   63,88                   32,00                   64,00                   32,68                65,36                33,81                67,62                
> 1199 dpi (-12 Scans) 41,32          82,64          42,59                   85,18                   42,67                   85,34                   43,58                87,16                45,08                90,17                
200 bis 599 dpi (13-35 Scans) 92,96          185,92        95,81                   191,62                 95,99                   191,98                 98,04                196,08              101,42              202,85              
600 bis 1199 dpi (13-35 Scans) 123,95        247,90        127,75                 255,50                 127,99                 255,98                 130,72              261,44              135,23              270,46              
> 1199 dpi (13-35 Scans) 154,94        309,88        159,69                 319,38                 159,99                 319,98                 163,40              326,80              169,04              338,08              
200 bis 599 dpi (36-70 Scans) 185,92        371,84        191,62                 383,24                 191,98                 383,96                 196,08              392,16              202,85              405,70              
600 bis 1199 dpi (36-70 Scans) 227,24        454,48        234,21                 468,42                 234,65                 469,30                 239,66              479,32              247,93              495,86              
> 1199 dpi (36-70 Scans) 268,56        537,12        276,79                 553,58                 277,30                 554,60                 283,22              566,44              293,00              585,99              
200 bis 599 dpi (>70 Scans) 537,12        1.074,24     553,58                 1.107,16              554,61                 1.109,22              566,44              1.132,88           585,99              1.171,98           

Tarif bis 06/2008 07/2008-06/2009 07/2009-06/2010 07/2010-06/2011 07/2011-06/2012

Drucker EUR EUR EUR EUR EUR
Seiten pro Minute s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe s/w Farbe
0-12 6,00            12,00          6,20                     12,40                   6,24 12,48 6,37 12,74 6,58 13,16
13-35 10,50          21,00          10,85                   21,70                   10,92 21,84 11,14 22,28 11,51 23,02
36-70 18,00          36,00          18,59                   37,18                   18,71 37,42 19,10 38,20 19,73 39,46
>70 52,50          105,00        54,23                   108,46                 54,58 109,16 55,70 111,40 57,53 115,07

mind. (%) 7,50            7,75 7,80                     7,96 8,22
max. (EUR) 157,50        162,68 163,75 167,11 172,59

1

3088 Literar-Mechana: Tarifentwicklung Gerätevergütung, Seite 1.
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Timeline österreichischer Urheberrechtsverschärfungen

Strafmaß:
25 bis 1.000 Gulden. Bei Zahlungs-
unfähigkeit Arrest von 1 Woche bis
zu sechs Monaten.

1846
Schutzfrist:
Allgemein 30 Jahre nach dem Tod.

1895
Schutzfrist:
Fotografien werden 10 Jahre nach
Aufnahme bzw. Veröffentlichung ge-
schützt.

Strafmaß:
100 bis 2.000 Gulden bzw. Arrest
zwischen 1 Monat und sechs Mona-
ten.

Strafmaß:
Bis zu 25.000 Schilling bzw. Arrest
bis zu sechs Monate.

1936
Schutzfrist:
Werke der Literatur, Tonkunst und
bildenden Künste 50 Jahre nach dem
Tod. Filmwerke 30 Jahre nach Auf-
nahme bzw. Veröffentlichung. Foto-
grafien 20 Jahre.

1972
Schutzfrist:
Werke der Literatur, Tonkunst und
bildenden Künste 70 Jahre nach dem
Tod. Filmwerke 50 Jahre nach Auf-
nahme bzw. Veröffentlichung. Foto-
grafien 30 Jahre.

1963
Strafmaß:
Geldstrafen bis zu 37.500 Schilling.

Strafmaß:
Strafmaß für gewerbsmäßige Verstö-
ße: bis zu zwei Jahre Haft.

1996
Schutzfrist:
Filmwerke 70 Jahre nach Tod (Haupt-
regisseurs, Drehbuchautors, etc.). Fo-
tografien 50 Jahre nach Aufnahme
bzw. Veröffentlichung. Rundfunksen-
dungen 50 Jahre nach Sendung.

2013
Schutzfrist:
Schallträger 70 Jahre nach Aufnah-
me bzw. Veröffentlichung.
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ubuntu-9.10-alternate-amd64.iso.torrent-Datei

Es folgt der Inhalt der Torrent-Datei einer Linux Distribution.3089
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